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Vorwort. 

^Trotz  der  hohen  Wichtigkeit,  welche  das  deutsche 
Universitätswesen  für  das  ganze  Volk  hat,  und  trotz  des 
sehr  lebendigen  Bewusstseins  von  derselben  ist  die 
Litteratur  über  das  Universitätswesen  geradezu  die 

dürftigste  im  gesamten  Gebiet  des  Bildungswesens.** 
Dieser  Ausspruch,  den  vor  einem  Menschenalter 

Lorenz  Stein  im  fünften,  das  Bildungswesen  be- 
handelnden Bande  seiner  Verwaltungslehre  that,  gilt 

im  wesentlichen  auch  noch  heute.  Trotz  einiger  wert- 
voller Bereicherungen  der  Litteratur  über  die  deutschen 

Universitäten,  die  das  letzte  Jahrzehnt  gebracht  hat, 

vor  allem  das  grosse  Sammelwerk  über  die  deutschen 
Universitäten,  das  die  preussische  Unterrichtsverwaltung 

aus  Anlass  der  Chicago-Ausstellung  hat  herstellen  lassen, 
wurde  man  durch  die  Frage  nach  einem  Buch,  das 
etwa  dem  Ausländer  oder  auch  dem  deutschen  Studenten 

über  Wesen,  Einrichtungen,  Rechtsverhältnisse,  Leistun- 
gen, Forderungen,  geschichtliche  Entwicklung  unseres 

Universitätswesens  zusammenhangende  Auskunft  gäbe, 
in  Verlegenheit  gesetzt. 

Diesem  Bedürfnis  will  die  gegenwärtige  Darstellung 
entgegenkommen.    Sie  ist,  wie  schon  die  Widmung  sagt. 



X  Vorwort. 

zunächst  der  akademischen  Jugend  unseres  Volkes  be- 
stimmt; ihre  erste  Absicht  ist,  dem  Studierenden,  der 

sich  nach  einer  allgemeinen  Orientierung  in  dem  Gebiet 

umsieht,  dessen  Boden  er  mit  der  Immatrikulation  be- 
tritt, als  Führer  und  Berater  zu  dienen.  Zwar  fehlt  es 

nicht  ganz  an  Werken,  die  sich  diese  Aufgabe' stellen; 
ich  nenne  zwei  in  ihrer  Art  treffliche  Bücher,  ein 

ältferes  von  J.  E.  Erdmann,  Das  akademische  Leben 

und  Studium,  und  ein  jüngeres  von  Th.  Ziegler,  Der 
Deutsche  Student  am  Ende  des  19.  Jahrhunderts.  Da 

sie  aber  auf  die  Darstellung  des  Universitätswesens 

selbst  und  seiner  geschichtlichen  Entwickelung  beinahe 
vollständig  verzichten,  so  scheinen  sie  mir  schon  dem 
nächsten  Bedürfnis  des  Studenten  nicht  ganz  gerecht 
zu  werden;  auch  die  ihm  gestellte  Aufgabe  kann 
schliesslich  doch  nur  aus  dem  Gesamtwesen  der  deut- 

schen Universität  voll  erfasst  werden.  Und  dann  wird 

billig  auch  bei  ihm  ein  Verlangen  vorausgesetzt,  sicli 
einige  Kenntnis  des  Ganzen  und  seiner  rechtliclien, 

thatsächlichen  und  geschichtUchen  Verhältnisse  zu  ver- 
schaffen, dem  er  eine  Reihe  von  Jahren  und  so  wichtige 

Jahre  seines  Lebens  als  Glied  angehören  wird.  Wer 
eine  Reise  in  ein  fremdes  Land  vorhat,  nimmt  gern 

eine  Beschreibung  von  Land  und  Leuten  zur  Hand,  um 
sich  rascher  zurecht  zu  finden  und  mehr  zu  sehen,  als 
dem  auf  Geratewohl  Reisenden  sich  bietet.  Etwas  dem 
Aehnliches  wünscht  dies  Buch  dem  Studierenden  zu  sein. 

Sodann  aber  wünscht  und  hofft  es  allerdings  auch 
in  weiteren  Kreisen  Leser  zu  finden.  Ausländer  wurden 

schon  genannt.  Aber  auch  m  deutschen  Landen  wird 

es,  bei  der  weit  verbreiteten  Teilnahme  für  unsere  Uni- 
versitäten, an  Männern  nicht  fehlen,  denen  eine 

geschichtliche    und    beschreibende    Gesamtdarstellunii 
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Vorwort  XI 

erwünscht  ist;  ich  denke  an  Beamte  und  Staatsmänner, 

die  dem  üniversitätswesen  berufsmässige  Sorge  zuwen- 
den, an  die  Volksvertretung  und  die  Presse,  die  seine 

Entwickelung  mit  freier  Teilnahme  begleiten,  an  Väter 
und  Freunde  der  Jugend,  die  Söhne  oder  Schüler  der 
Universität  zuführen,  an  Alle,  die  selber  einmal  ihr 

angehört  haben  und  sich  dauernd  ihr  verbunden  fühlen; 
endlich  zuletzt  und  doch  nicht  zuletzt  an  die  Kollegen: 
ich  gebe  mich  gern  der  Hoffnung  hin,  dass  dies  Buch 
auch  den  Universitätslehrern,  die  durch  ihren  Beruf 

beständig  zum  Nachdenken  über  alle  Fragen  des  Uni- 
versitätswesens und  des  Universitätsunterrichts  geführt 

werden,  nicht  unwillkommen  sein  werde.  ' 
Gegenstand    der  Darstellung    ist    das    deutsche 

üniversitätswesen,   wie   es   diesseits   und   auch  jenseits 
der    politischen    Grenzen    des    Reichs    besteht,    seine 
Grundzüge    sind    überall    die    gleichen,     bei     grosser 
Mannigfaltigkeit    im    einzelnen.     Für    die    rechtlichen 

Ordnungen  habe  ich  zunächst  die  preussischen  Verhält- 
nisse zu  Grunde  gelegt,  ohne  übrigens  auch  hier  die  un- 

endliche Menge  der  verschiedenen  Statutenbestimmungen 

und  Verordnungen  vollständig  aufzulesen;   zu  einem  er- 
heblichen Teil  stehen  sie  überhaupt  nur  noch   auf  dem 

Papier.    Derartige  Weglassungen  werden  ebenso  wenig 

der  Rechtfertigung  bedürfen   als   die   eingehendere  Be- 
handlung   von    Fragen,     die     eben     gegenwärtig    die 

öflFentliche  Aufmerksamkeit  erregen. 

Dass  ich  redlich  gesucht  habe,  die  Dinge  zu  sehen 
und  zu  zeigen,  wie  sie  sind,  dessen  darf  ich  mich 
rühmen.  Nicht  eine  enkomiastische  Darstellung  wollte 

ich  geben;  ich  habe,  was  mir  an  den  Einrichtungen 
mangelhaft  oder  an  den  Personen  tadelnswert  erschien, 
nicht  zu  verdecken   gesucht.    Ebenso   wenig  habe   ich 
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freilich  der  Lästerung,  die  sich  hier  nicht  selten  mit 
lauter  Stimme  vernehmen  lässt,  Gehör  gegeben;  überall 
habe  ich  mich  bemüht,  die  Vernunft  in  den  Dingen  zu 
erkennen,  die  denn  doch  das  Wesen  alles  dessen,  was 

gesund  ist,  ausmacht.  Und  dass  unsere  Universitäten, 
trotz  aller  Menschlichkeiten  bei  den  Lehrenden  und  den 

Lernenden,  gesunde,  lebende  und  lebenschaffende  An- 
stalten sind,  das  ist  allerdings  die  Grundüberzeugung, 

aus  der  dieses  Buch  geschrieben  ist. 

Auch  in  diesem  Buch  wird  man  finden,  dass  ich 

gern  zitiere,  nicht  die  Titel  aller  Bücher,  die  ich  gelesen 
oder  gesehen  habe,  sondern  die  guten  Geister,  denen 
ich  auf  meinem  Wege  begegnet  bin.  Es  ist  mir  allemal 
eine  Freude,  einen  der  Grossen  selbst  zu  dem  Leser 
sprechen  zu  lassen.  Und  diesem  Buch  schien  solches 
Verfahren  noch  besonders  anzustehen:  was  wäre  einer 

Darstellung  unseres  Universitätswesens  mehr  ange- 
messen, als  die  akademische  Jugend  in  die  Gesell- 

schaft der  Grossen  und  Weisen  und  Guten  einzuführen? 

Und  noch  Eins:  die  Kirche  liebte  es  von  jeher,  mit  einer 

„Wolke  von  Zeugen"  sich  zu  umgeben.  Auch  die  deut- 
sche Universität  kann  es  thun,  und  sie  wird  gut  daran 

thun:  auch  sie  schafft  sich  darin  eine  Schutz  wehr  gegen 

böswillige  Ankläger  und  voreilige  Richter,  gegen  leicht- 
fertige Neuerung  und  politische  Vergewaltigung. 

Steglitz  bei  Berlin,  den  18.  März  1902. 

Friedrich  Paulsen. 



EINLEITUNG. 

Allgemeiner  Charakter  der  Deutschen  Universität. 

Die  mannichfachen  Formen  der  gegenwärtig  be- 
stehenden Hochschulen  lassen  sich  auf  drei  Grundtypen 

zurückführen:  den  englischen,  den  französischen 
und  den  deutschen  Typus. 

Der  englische  Typus,  wie  ihn  die  beiden  altehr- 
würdigen Universitäten  Oxford  und  Cambridge  dar- 

stellen, ist  der  älteste;  in  ihm  ist  die  ursprüngliche 
Form  der  mittelalterlichen  Universität  am  meisten  er- 

halten, wie  denn  England  überhaupt  das  konservativste, 
altes  Herkommen  am  treuesten  bewahrende  Land  in 

Europa  ist.  Von  hier  ist  er  nach  Nordamerika  über- 
gegangen.  Die  Universität  ist  in  diesen  Ländern  eine 
autonome  Körperschaft;  sie  regiert  sich  selbst  und 
unterhält  sich  aus  eigenem,  auf  Stiftung  beruhendem 
Vermögen;  die  Staatsregierung  hat  mit  der  regelmässigen 
Verwaltung  nichts  zu  thun.  Die  Lebensordnungen  sind 
in  den  Grundzügen  die  der  mittelalterlichen  Universität, 
Lehrer  und  Scholaren  wohnen  in  den  Colleges  und  hcHU 
in  einer  Art  klösterlichen  Gemeinschaft  beisammen. 

Auch  der  Unterricht  gleicht  nach  Inhalt  und  Form  dem 
Unterricht  der  alten  Universität  und  ihrer  Hauptfakultät, 

der  facultas  artium.  Sein  Ziel  ist  wesentlich  eine  er- 
weiterte und  vertiefte  allgemeine  Bildung,  wie  sie  für 

einen   Gentleman   sich   schickt;   die   eigentlich   wissen- 
1 
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schaftliche  Forschung  liegt  ebenso  wie  die  fachwissen- 
schaftliche Vorbildung  für  den  praktischen  Beruf  ausser- 

halb der  regelmässigen  Aufgabe.  Unterrichtsgegenstände 
sind  vor  allem  die  allgemein  bildenden  Wissenschaften: 
Sprachen,  Geschichte,  Mathematik,  Naturwissenschaften, 
Philosophie.  Die  Form  des  Unterrichts  ist  schulmässig, 
vielfach  reiner  Privatunterricht.  Nur  die  theologischen 
Studien  haben  daneben  von  jeher  auf  den  englischen 
Universitäten  ihren  Platz;  und  in  jüngster  Zeit  ist  auch 
das  rechtswissenschaftliche  Studium  stärker  vertreten, 

dem  dann  der  praktische  Kursus  in  den  inm  of  covi-t 
folgt,  während  das  medizinische  Studium  seinen  Ort  in 
den  grossen  Hospitälern  hat. 

Der  französische  Typus  der  Hochschule  hat  sich 
am  weitesten  von  der  alten  Form  entfernt.  Die  Revolution 

zog,  wie  über  so  viele  andere  historische  Bildungen,  so 

auch  über  die  freilich  längst  altersschwachen  Universi- 
täten einen  Strich,  um  für  einen  grossen  Neubau  nach 

geometrischem  Schema  Raum  zu  gewinnen.  Erst  unter 
dem  Kaisertum  kam  es  zur  Ausfülirung  des  Neubaus. 
An  die  Stelle  der  alten  Universitäten  traten  isolierte 

staatliche  Fachschulen  für  die  einzelnen  Berufe,  die  einer 
wissenschaftlichen  Vorbildung  bedürfen,  vor  allem 

Rechtsfakultäten  und  medizinische  Schulen,  neben  den(»n 
die  in  zwei  Hälften,  faciiltes  den  lettres  und  des  scienccSy 

gespaltene  philosophische  Fakultät  ein  mehr  als  be- 
scheidenes Dasein  fristete.  Die  alte  Zusammenfassung 

der  Fakultäten  zur  Einheit  der  Universität  wurde  auf- 

gegeben; selbst  der  Name  der  Universität  wäre  ver- 
schwunden, wenn  er  nicht  mit  veränderter  Bedeutung 

in  der  universite  de  France  erhalten  geblieben  wäre:  er 
bedeutet  hier  die  grosse,  das  ganze  Land  umfassende, 

einheitliche  Verwaltungskörperschaft  für  das  Unterrichts- 
wesen, von  der  Elementarschule  bis  zur  fachwissen- 

schaftlichen Hochschule.  —  Die  Fakultäten  sind  seitdem 
Staatsanstalten  mit  dem  Zweck   der  technischen  Aus- 
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bilduiig  für  bestimmte  Berufe,  die  Professoren  Staats- 
beamte, als  welche  sie  auch  die  Staatsprüfungen  ab- 

halten. Die  wissenschaftliche  Forschung  und  die  allge- 
mein-wissenschaftliche Ausbildung  gehören  nicht  eigent- 

lich zu  ihrer  Aufgabe,  jene  ist  Sache  der  Akademie, 
diese  der  Vorbereitungsschule.  Erst  die  dritte  Republik 
hat  sich  die  Wiedervereinigung  der  Fakultäten  zu 
Universitäten,  die  mit  gewissen  korporativen  Rechten 
und  Funktionen  ausgestattet  sind,  sowie  die  Belebung 
der  theoretisch- wissenschaftlichen  Studien  an  ihnen  nicht 
ohne  Erfolg  angelegen  sein  lassen.  Freilich  hat  sich 

weder  die  Zusammenlegung  aller  Fakultäten  zu  voll- 
ständigen Universitäten  durchführen  lassen,  noch  lässt 

sich  die  Zentralisierung  des  wissenschaftlichen  Lebens 
in  Paris  rückgängig  machen. 

Der  deutsche  Typus,  wie  er  in  Deutschland  und 
den  überwiegend  unter  deutschem  Einfluss  stehenden 

Nachbarländern  (Oesterreich,  der  Schweiz,  den  Nieder- 
landen, auch  dem  skandinavischen  Norden  und  Russ- 

land) einheimisch  ist,  steht,  was  die  äussere  Verfassung 
anlangt,  in  der  Mitte  zwischen  dem  englischen  und  dem 
französischen  Typus.  Er  hat  von  der  ursprünglichen 
Form  mehr  behalten  als  der  französische,  andererseits 
hat  er  den  Forderungen  der  Neuzeit  mehr  nachgegeben 
als  der  englische.  Die  deutsche  Universität  ist,  wie  die 
französische,  Staatsanstalt,  sie  wird  vom  Staat  errichtet 
und  unterhalten  und  steht  unter  der  Staatsverwaltung. 

Doch  hat  sie  nicht  unwichtige  Stücke  der  alten  korpo- 
rativen Verfassung  sich  erhalten:  sie  besitzt  ein  gewisses 

Mass  von  Selbstverwaltung;  sie  wählt  ihre  Behörden, 
Rektor,  Senat  und  Dekane  selbst;  sie  übt  endlich  einen 
bedeutenden  Einfluss  auf  die  Besetzung  der  Lehrstühle, 
zunächst  indem  sie  durch  die  Doktorprüfung  und  die 
Zulassung  der  Privatdozenten  den  Kreis,  aus  dem  der 
Lehrkörper  vorzugsweise  ergänzt  wird,  bestimmt,  sodann 
indem   sie   für   die  Besetzung  der  einzelnen  Lehrstühle 

1* 
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der  Regierung  Vorschläge  einreicht.  In  der  Gesammt- 
verfassung  als  Lehranstalt  hat  die  deutsche  Universität 
die  ursprüngliche  Form  sogar  am  reinsten  bewahrt;  die 
vier  Fakultäten  sind  hier  als  wirksame  Lehranstalten 

erhalten,  während  in  England  der  Unterricht  und  das 
Leben  sich  zum  grossen  Teil  in  die  Colleges  zurückgezogen 
haben;  andererseits  ist  die  Zusammenfassung  der 

Fakultäten  in  der  lebendigen  Einheit  der  Uni- 
versität, der  einheitlichen  Hochschule  für  alle  ge- 

lehrten Berufe,  im  Gegensatz  zu  Frankreich  hier  er- 
halten geblieben. 

Fasst  man  das  innere  Wesen  der  deutschen 

Universität  ins  Auge,  so  tritt  als  ihr  besonderer  Charakter 

hervor,  dass  sie  zugleich  Werkstätte  der  wissen- 
schaftlichen Forschung  und  Anstalt  für  den  höchsten 

wissenschaftlichen  Unterricht,  und  zwar  sowohl 

für  den  allgemein-wissenschaftlichen  als  den  fach- 
wissenschaftlichen und  beruflichen  Unterricht  ist. 

Wie  die  englischen  Universitäten,  bietet  sie  einen  er- 
weiterten und  vertieften  allgemein-wissenschaftlichen 

Unterricht;  er  ist  besonders  Aufgabe  der  philosophischen 
Fakultät.  Wie  die  französischen  faculUs,  bietet  sie  den 
fachwissenschaftlichen  Unterricht  für  die  gelehrten 
Berufe,  nämlich  des  Geistlichen,  des  Richters  und  des 
höheren  Verwaltungsbeamten,  des  Arztes  und  des 

Gymnasiallehrers.  Sodann  aber  ist  sie,  was  die  eng- 
lischen und  französischen  Hochschulen  beide  nicht  sind, 

der  vornehmste  Sitz  der  wissenschaftlichen  Arbeit 

in  Deutschland  und  zugleich  die  Pflanzschule  der 

wissenschaftlichen  Forschung.  Nach  deutscher  Auf- 
fassung ist  der  Universitätsprofessor  zugleich  Lehrer 

und  wissenschaftlicher  Forscher,  und  zwar  steht  letzteres 
in  erster  Linie,  so  dass  man  eigentlich  sagen  muss:  in 
Deutschland  sind  die  wissenschaftlichen  Forscher  zu- 

gleich die  Lehrer  der  akademischen  Jugend;  womit  denn 
gegeben   ist,   dass  auch  der  akademische  Unterricht  in 
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erster  Linie  ein  rein  wissenschaftlicher  ist;  nicht  die 

Vorbildung  für  den  praktischen  Beruf,  sondern  die  Ein- 
führung in  die  wissenschaftlicheErkenntnis  undForschung 

steht  vorne  an. 

In  dieser  Einheit  von  Forschung  und  Lehre 
besteht  nun  der  eigentümliche  Charakter  der  deutschen 

Universität.  In  Oxford  und  Cambridge  giebt  es  vor- 
treffliche Gelehrte,  aber  niemand  wird  die  englischen 

Universitäten  die  Träger  der  wissenschaftlichen  Arbeit 
des  Landes  nennen.  Viele  der  berühmtesten  Gelehrten 

Englands,  Männer  wie  Darwin,  H.  Spencer,  Grote,  die 
beiden  Mill,  Carlyle,  Macaulay,  Gibbon,  Bentham,  Ricardo, 
Hume,  Locke,  Shaftesbury,  Hobbes,  Baco  standen 
ausserhalb  der  Universitäten,  und  von  manchem  unter 

ihnen  wird  man  sagen  dürfen,  dass  er  auf  einer  eng- 
lischen Universität  unmöglich  war.  Aber  auch  die 

Universitätsgelehrten  sind  nicht  in  dem  Sinne  wie  in 
Deutschland  die  Lehrer  der  akademischen  Jugend,  sie 
halten  wissenschaftliche  Vorträge,  aber  der  eigentliche 
Unterricht  liegt  in  den  Händen  der  fellows  und  tutors. 
Aehnlich  in  Frankreich:  die  wissenschaftlichen  Forscher, 
die  grossen  Gelehrten  gehören  der  Akademie,  dem 
hustitut  de  France  an,  sie  sind  vielleicht  auch  Mitglieder 
des  College  de  France  oder  der  Sorbonne  und  halten  als 
solche  einige  öffentliche  Vorträge,  zu  denen  der  Zugang 
jedermann  offen  steht;  aber  sie  sind  nicht,  wie  die 
deutschen  Professoren,  die  wirklichen,  täglichen  Lehrer 
der  akademischen  Jugend.  Umgekehrt  wird  von  den 
Lehrern  an  den  Fakultäten,  namentlich  in  der  Provinz, 

nicht  eben  erwartet,  dass  sie  selbständige  wissenschaft- 
liche Forscher  sind. 

Dem  gegenüber  gilt  in  Deutschland  die  Voraus- 
setzung: alle  Universitätslehrer  sind  wissenschaftliche 

Forscher  oder  eigentliche  Gelehrte;  und  umgekehrt: 
alle  eigentlichen  Gelehrten  sind  Universitätsprofessoren. 

Es   giebt   natürlich  Ausnahmen;   es   giebt   sehr  hervor- 
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ragende  Gelehrte,  die  nicht  Universitätsprofessoren 
waren,  es  genügt  an  Wilhelm  und  Alexander  von 
Humboldt  zu  erinnern;  und  auch  unter  den  deutschen 
Gymnasiallehrern  ist  von  jeher  mancher  Gelehrtenname 
von  gutem  Klang  gewesen.  So  giebt  es  natürlich  auch 
umgekehrt  unter  den  Universitätsprofessoren  nicht  nur 
einzelne,  die  als  Gelehrte  nichts  Bedeutendes  leisten, 
sondern  auch  solche,  die  vor  allem  Lehrer  sein  wollen. 
Aber  die  Regel  ist  das  nicht,  die  Regel  ist  das 
Zusammenfallen  des  Gelehrten  mit  dem  Professor.  Ist 

in  Deutschland  von  einem  Gelehrton  die  Rede,  so  wird 
alsbald  gefragt:  an  welcher  Universität  ist  er?  Und  ist 
er  an  keiner,  so  darf  man  voraussetzen,  dass  er  es  als 
eine  Zurücksetzung  empfindet.  Und  umgekehrt,  wo  von 
einem  Professor  die  Rede  ist,  wird  bald  gefragt:  was 
hat  er  geschrieben,  was  hat  er  wissenschaftlich  geleistet? 

Die  Folgen  dieses  Verhältnisses  für  die  Gestaltung 
unseres  geistigen  und  wissenschaftlichen  Lebens  sind 
höchst  bedeutsam. 

Der  deutsche  Gelehrte  ist  zugleich  akademischer 
Lehrer;  darauf  beruht  seine  Stellung  im  Leben  unseres 
Volks.  Unsere  Denker  und  Forscher  sind  unserem  Volk 

nicht  blos  als  Schriftsteller  vom  Papier  her,  sondern  als 
persönliche  Lehrer  von  Angesicht  zu  Angesicht  bekannt. 

Männer  wie  Fichte,  Schelling,  Hegel,  Schleier- 
macher haben  auf  ihre  Zeit  vor  allem  als  akademische 

Lehrer  gewirkt;  ihr  Einfluss  als  Schriftsteller  war  nicht 
so  gar  gross;  ein  grosser  Teil  ihrer  Schriften  ist  erst 
nach  ihrem  Tode,  nach  Aufzeichnungen  für  Vorlesungen 
oder  aus  Nachschriften  ihrer  Schtiler,  veröffentlicht. 
Ebenso  waren  Kant  und  Chr.  Wolff  Universitäts- 

professoren. Und  dasselbe  gilt  von  den  grossen  Philo- 
logen, von  Heyne,  F.  A.  Wolf,  G.  Hermann,  Boeckh, 

sie  haben  vor  allen  Dingen  durch  ihre  persönliche 
Lehrthätigkeit  gewirkt,  ihre  Schüler  trugen  als  Lehrer 
an  den  Gelehrtenschulen  Geist  und  Art   dieser  Männer 
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in  die  Jugend  des  Volkes.  Oder  man  denke  an  die 
Wirksamkeit,  die  Historiker,  wie  Ranke  und  Waitz, 

durch  ihr  Seminar  geübt  haben.  Oder  an  unsere  Natur- 
forscher und  Mathematiker,  an  Gauss,  Liebig,  Helm- 

holtz,  Kirchhoff,  Weierstrass.  Man  wird  sagen 
dürfen:  wenn  in  einer  Geschichte  der  Wissenschaften 

in  Deutschland  alles  gestrichen  würde,  was  von 
Universitätslehrern  geleistet  worden  ist,  dann  wäre  der 
verbleibende  Rest  nicht  gar  gross.  Auch  das  verdient 
bemerkt  zu  werden,  dass  unter  den  hervorragenden 

Dichtem  unseres  Volkes  mehr  als  einer  zugleich  Uni- 
versitätslehrer war,  so  Uhland  und  Rückert,  Bürger 

und  Schiller,  Geliert  und  Haller.  Auch  der  Einfluss, 

der  von  Universitätslehrern  auf  die  politische  Ent- 
wickelung  und  die  Gestaltung  des  Rechts  ausgeübt 
worden  ist,  ist  höchst  bedeutend:  ich  erinnere  an  die 
Namen  Pufendorf  und  Thomasius,  Savigny  und 
Feuerbach,  Niebuhr  und  Treitschke.  Und  was  ist 
nicht  mit  der  einen  Thatsache  gesagt,  dass  Luther  und 
Melanchthon  Universitätsprofessoren  waren! 

Ohne  Zweifel  ist  das  ein  für  beide  Theile  höchst 

fruchtbares  Verhältnis.  Die  deutsche  Jugend,  die  auf 
der  Universität  mit  den  geistigen  Führern  des  Volks  in 
unmittelbare  Berührung  kommt,  empfängt  hier  tiefste 

und  nachhaltigste  Anregungen.  In  deutschen  Lebens- 
beschreibungen pflegen  die  Universitätsjahre  eine  hervor- 

ragende Rolle  zu  spielen,  nicht  selten  erscheint  der 
Unterricht  eines  akademischen  Lehrers  als  bestimmend 

für  die  eigene  geistige  Richtung.  —  Auf  der  anderen 
Seite  ist  das  Verhältnis  auch  für  unsere  Gelehrten  und 

Forscher  ein  erfreuliches  und  fruchtbares;  sie  bleiben 

jung  im  Verkehr  mit  der  Jugend.  Die  persönliche  Ge- 
dankenmitteilung hat  durch  die  stille  und  doch  ver- 

ständliche Gegenwirkung  der  Hörer  etwas  Erregendes 
und  Belebendes,  was  dem  einsamen  Schriftsteller  fehlt. 
Die  Gegenwart  der  Hörer  richtet  den  Blick  des  Lehrers 
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beständig  auf  das  Wesentliche  und  das  Allgemeine.  Die 

Neigung  zum  Philosophieren,  die  Richtung  auf  allge- 
meine Ideen,  die  dem  deutschen  Denken  nachgesagt 

wird,  hängt  doch  wohl  mit  der  Thatsache  zusammen, 
dass  das  Wissen  hier  mehr  als  anderswo  für  die 

lebendige  Mitteilung  im  mündlichen  Unterricht  er- 
zeugt wird. 

Natürlich  hat  auch  diese  Sache  ihre  Kehrseite. 

Mit  dem  universitätsmässigen  Zuschnitt  des  Wissen- 
schaftsbetriebes stehen  einerseits  gewisse  minder  erfreu- 

liche Seiten  unseres  wissenschaftlichen  Lebens  in  leicht 

erkennbarem  Zusammenhang,  so  eine  Neigung  zur 

litterarischen  Ueberproduktion,  zimi  Schul-  und  Sekten- 
wesen, zur  Geringschätzung  der  draussen  Stehenden, 

die  dann  von  diesen  mit  Erbitterung  empfunden  und 

mit  Heftigkeit  den  „zünftigen"  Gelehrten  vorgerückt 
wird,  wie  den  Lesern  Schopenhauers  oder  Dtihrings 

zur  Genüge  bekannt  ist.  Gewiss  ist,  dass  es  in  Deutsch- 
land für  einen  Gelehrten,  der  ausserhalb  der  Uni- 

versitätskreise steht,  schwerer  ist  durchzudringen,  als 
in  England  oder  Prankreich;  gewiss  auch,  dass  es  ein 

nützliches  Korrektiv  für  unsere  Universitätsgelehrsam- 
keit sein  könnte,  wenn  neben  ihr  die  nicht  inkorporierte 

wissenschaftliche  Arbeit  mehr  gediehe,  sie  möchte  für 
manche  Dinge  einen  unbefangeneren  Blick  und  einen 
zuverlässigeren  Massstab  des  Urteils  mitbringen. 
Andererseits  erwachsen  auch  dem  Universitätsstudium 

aus  jenem  Verhältnis  gewisse  Schwierigkeiten,  vor 
allem  die  Ausbildung  für  den  praktischen  Beruf  kommt 
nicht  selten  über  dem  rein  theoretischen  Zuschnitt  des 

Unterrichts,  der  allein  das  Interesse  der  Porschung  im 
Auge  hat,  etwas  zu  kurz,  eine  Schwierigkeit,  die  im 
19.  Jahrhundert  sich  in  allen  Pakultäten  fühlbar  macht, 
besonders  in  der  philosophischen  und  medizinischen, 
worauf  in  der  Polge  noch  zurückzukommen   sein   wird. 

Dennoch  wird  das  deutsche  Volk  im  ganzen  keine 
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Ursache  haben,  mit  dem  hier  geschichtlich  gegebenen 
Verhältnis  unzufrieden  zu  sein.  Wenn  in  Deutschland 
die  AVissenschaft  dem  Herzen  des  Volkes  näher  steht, 
als  bei  andern  Völkern,  so  wird  das  gewiss  auch  dem 
glücklichen  Umstand  verdankt,  dass  hier  von  jeher  die 
grossen  Männer  der  Wissenschaft  auch  die  persönlichen 
Lehrer  der  akademischen  Jugend  waren.  Und  auf  jeden 
Fall  müssen  die  Universitäten  die  Fortdauer  des  Ver- 

hältnisses wünschen.  Das  Geheimnis  ihrer  Kraft  beruht 

darauf,  dass  sie  die  führenden  Geister  an  sich  zu  ziehen 
und  festzuhalten  vermögen;  so  lange  ihnen  dies  bleibt, 
werden  sie  auch  die  Stellung,  die  sie  im  Leben 
unseres  V.olkes  gewonnen  haben,  sich  zu  bewahren  im 
Stande  sein. 

Eine  gewisse  Veränderung  wird  sich  allerdings  in 
der  Folge  unvermeidlich  vollziehen.  Die  Stellung,  die 
in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  die  Universi- 

täten einnahmen,  hatte  zur  Voraussetzung  auch  den 
Umstand,  dass  es  dem  deutschen  Volke  an  einem 

anderen  Mittelpunkt  des  nationalen  Lebens,  als  Wissen- 
schaft und  Litteratur,  damals  fehlte.  Und  dass  ihm  so 

lange  die  Bethätigung  in  der  grossen  politischen  Welt 

verkümmert  und  auch  die  Durchsetzung  in  der  wirt- 
schaftlichen Welt,  der  Wettbewerb  auf  dem  Weltmarkt 

erschwert  war,  musste  dazu  beitragen,  die  Kräfte  auf 
das  innere  Leben  zu  lenken  und  in  der  geistigen  Welt 
Entschädigung  für  die  Zurücksetzung  in  der  äusseren 
Welt  zu  suchen.  So  konnte  es  geschehen,  dass  dem 
deutschen  Volk  in  der  europäischen  Gemeinschaft  die 

Rolle  ̂ des  Volks  der  Denker  und  Dichter"  zufiel  oder 
übrig  gelassen  wurde.  Deutschland  und  Frankreich 
schienen  die  Rollen,  die  in  einem  mittelalterlichen 
Spruch  ihnen  zugewiesen  werden:  die  Italiener  haben 
das  Sacerdotium,  die  Deutschen  das  Imperiumy  die 
Franzosen  das  Studium^  vertauscht  zu  haben. 

Das  ist  nun  seit  einem   Menschenalter  anders  ge- 
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worden.  Das  deutsche  Volk,  das  so  lange  nur  Objekt 
in  der  europäischen  Politik  war,  hat  wieder  als  Subjekt 
Dasein  gewonnen.  Die  Einheit  Deutschlands  ruht  jetzt 
noch  auf  anderen  und  stärkeren  Grundlagen  als  auf 
seinen  Universitäten.  Dieser  Wandel  wird  sich  nach 

mehr  als  einer  Richtung  fühlbar  machen.  Die  Uni- 
versitäten können  im  neuen  Reich  nicht  mehr,  wie  es 

zu  den  Zeiten  des  Bundestags  in  gewissem  Sinne  der 
Fall  war,  (die  sorgenvolle  und  peinliche  Aufmerksamkeit, 
die  diese  hohe  Körperschaft  ihnen  widmete,  legt  selbst 
Zeugnis  dafür  ab)  der  eigentliche  Mittelpunkt  des 
nationalen  Lebens  sein.  Auch  sind  dem  Talent  jetzt 
andere  Wege  zu  einer  hervorragenden  Stellung  geöftnet, 
als  die  in  der  akademischen  Laufbahn:  in  der  Volks- 

vertretung, in  der  politischen  und  wirtschaftlichen  Welt, 
in  den  Kolonien,  überall  ist  jeder  Kraft,  die  sich  geltend 

zu  machen  w^eiss,  Raum  zur  Bethätigung  und  Aussicht 
auf  Einfluss  und  Gewinn  geöffnet. 

Doch  haben  sich  bisher  auch  unter  den  veränderten 

Bedingungen  die  Universitäten  eine  hervorragende 
Stellung  unter  unseren  nationalen  Einrichtungen  bewalirt. 

Auch  heute  bilden  sie  noch  nicht  unwichtige  Trage- 
glieder in  dem  Bau  der  deutschen  Einheit.  Der  Aus- 
tausch von  Lehrern  und  Schülern  der  Hochschulen,  wie 

er  sich  zwischen  den  verschiedenen  Stämmen  und  I^and- 
schaften  in  Nord  und  Süd,  in  Ost  und  West,  alle  Tage 
vollzieht,  trägt  auch  heute  noch  dazu  bei,  das  Gefühl 
der  Volkseinheit  in  den  durch  Staatsgrenzen  getrennten 
Gliedern  des  Reichs  lebendig  zu  erhalten.  Und  immer, 
ist  zu  hoffen,  wird  die  deutsche  Universität  den  Ruhm 

bewahren,  die  Hauptträgerin  der  deutschen  Wissen- 
schaft zu  sein.  Sicher  ist  ihr  dieser  Ruhm,  so  lange  sie 

als  Erbe  der  Vergangenheit  bewahrt  jenen  Geist  der 
Innerlichkeit:  die  stille  Freude  an  der  Sache,  die  Treue 
der  Arbeit  und  die  Liebe  zur  Wahrheit,  die  über  alle 
Absichten  und  Rücksichten  hinweghebt. 
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Einstweilen  darf  sie  der  Anerkennung  sich  freuen, 
die  ihr  auch  vom  Ausland  gespendet  wird,  zuerst  darin, 
dass  Jünger  der  Wissenschaft  aus  allen  Ländern  auf  die 
deutschen  Universitäten  ziehen,  wie  einst  die  Deutschen 
nach  Paris  und  Italien  pilgerten;  dann  auch  darin,  dass 
man  in  der  Fremde  ihre  Formen  nachzubilden  bemüht 

ist.  Frankreich  hat  begonnen,  seine  Fakultäten  nach 
deutschem  Vorbild  wieder  zu  einheitlichen  Universitäten 

zusammenzufassen;  und  auch  in  England  ist  man  be- 
müht den  Universitätsunterricht  aus  der  Zerstreuung  in 

den  Colleges  wieder  zu  sammeln.  Am  erfolgreichsten 
waren  bisher  vielleicht  einige  der  hervorragendsten 
amerikanischen  Universitäten  in  dem  Streben,  die  deutsche 
Einheit  von  wissenschaftlicher  Arbeit  und  wissenschaft- 

lichem Unterricht  durchzuftlhren,  wie  denn  auch  die 
Zahl  der  amerikanischen  Gelehrten,  die  in  Deutschland 
ihre  Studien  gemacht  und  den  Doktor  erworben  haben, 
besonders  gross  ist.  Nicht  zum  kleinsten  Teü  hierauf 
beruht  das  Gefühl  der  Verwandtschaft,  wodurch  das 
grosse  jugendkräftige  Volk  jenseits  des  Oceans  mit  dem 
deutschen  Volk  verbunden  ist.  Der  amerikanische  Bot- 

schafter, A.  White,  er  selbst  als  junger  Mann  Schüler 
einer  deutschen,  dann  ein  hervorragender  Lehrer  einer 

amerikanischen  Universität,  hat  einmal  in  einer  öffent- 
lichen Rede  den  deutschen  Universitäten  einen  grossen 

Anteil  an  der  Geltung,  deren  der  deutsche  Name  in 

Amerika  sich  erfreut,  beigemessen:  sie  hätten  den  Haupt- 
anteil daran,  dass  Deutschland  in  Amerika  als  ein 

zweites  Mutterland  angesehen  werde. 
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ERSTES   KAPITEL. 

Die  deutschen  Universitäten  im  Mittelalter.*) 

1.  Die  Entstehung.  Ihren  Ursprung  haben  die 
Universitäten  in  Prankreich  und  Italien;  er  fällt 

zeitlich  mit  dem  Beginn  der  zweiten  Hälfte  des  Mittel- 
alters zusammen.  In  der  ersten  Hälfte  war  der  Blick 

rückwärts  gewendet,  auf  Christentum  und  Altertum; 
seit  dem  Ende  des  1 1 .  Jahrhunderts  begann  er  sich  nach 
vorne  zu  richten.  Mächtige  Erregungen  ergriffen  das 
geistige  Leben.  Die  Kreuzztige  brachten  die  abend- 

ländische Völkerwelt  unter  sich  und  mit  der  östlichen 

Welt  in  enge  Berührung,  Religion  und  Kultur  der  Araber 
traten  in  den  Gesichtskreis;  im  Rittertum  entstand  ein 
Träger  einer  weltlichen  Litteratur  und  Bildung,  daneben 
in  den  neuen  Orden  der  Franziskaner  und  Dominikaner 

eine  Art  kirchlich-geistlichen  Rittertums;  die  grossen 
Namen  der  rasch  aufblühenden  neuen  Theologie  und 
Philosophie  gehören  zum  grossen  Teil  diesen  beiden 

Orden  an.  Ueberall  regt  sich  der  Drang  nach  Er- 
kenntnis;  vor  allem  wird   der  Versuch  unternommen, 

*)  Das  gründliche  Werk  von  G.  Kaufmann,  Geschichte  der 
deutschen  Universitäten  im  Mittelalter,  giebt  in  seinem  2.  Band 
über  alle  Seiten  des  in  diesem  Kapitel  behandelten  Gegenstandes 
eingehende  Belehrung.  Für  die  Gesamtentwickelung  des  mittel- 

alterlichen Universitätswesens  kommen  in  erster  Linie  die  Werke 
von  Denifle  und  Rashdall  in  Betracht. 
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den  Glauben,  den  die  neuen  Völker  zunächst  als  ein 
Gegebenes  angenommen  hatten,  nun  auch  innerlich  zu 
bewältigen  und  mit  der  Vernunft  zu  durchdringen,  um 
ihn  80  voller  und  innerlicher  anzueignen.  Gleichzeitig 
wurden  die  grossen  Hauptwerke  der  Aristotelischen 
Philosophie  bekannt.  So  entstand  die  Aufgabe,  den 
Glauben  mit  der  Wissenschaft,  die  Kirchenlehre  mit  der 
Philosophie  auszugleichen  und  in  eins  zusammen  zu 

arbeiten.  Ihre  Lösung  fand  sie  in  den  grossen  System- 
bildungen des  13.  Jahrhunderts. 

Diese  neue  geistige  Welt  hat  nun  als  ihr  Organ 
oder  ihre  Trägerin  die  Universitäten  hervorgebracht 
Paris,  die  erste  grosse  Hochschule  des  Abendlandes, 

ist  der  Sitz  der  neuen  theologisch -phüosoph'ischen 
Spekulation.  Von  ihr  —  ex  diluvio  sdentiarum  studii 
Parmensis  —  sind  im  besonderen  die  deutschen  Universi- 

täten abgeleitet.  Doch  sind  nicht  ohne  Einfiuss  auch 

die  selbständig  entstandenen  Hochschulen  Italiens,  be- 
sonders die  als  Rechtsschule  entstandene  Hochschule 

zu  Bologna. 
Während  die  ältesten  Universitäten  Frankreichs 

und  Italiens,  auch  Spaniens  und  Englands,  bis  ins  13. 
und  mit  ihren  Wurzeln  bis  ins  12.  Jahrhundert  zurück- 

reichen, stammen  die  ältesten  deutschen  Universitäten 
erst  aus  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahrhunderts.  Prag 
und  Wien  sind  die  ersten  Gründungen,  jene  1348  von 
dem  Hause  Luxemburg,  diese  1365  von  dem  Hause 
Habsbivg  errichtet,  beide  an  der  Ostgrenze  des  deutschen 

Kulturgebiets,  offenbar  weil  hier  die  grössten  ge- 
schlossenen Herrschaftsgebiete  sich  gebildet  hatten^ 

vielleicht  auch,  weil  dem  Westen  Paris  nahe  genug 
war,  mit  dem  auch  die  alten  kirchlichen  Schulen  am 
Rhein,  besonders  zu  Köln,  in  vielfacher  Verbindung 
standen.  Gegen  das  Ende  des  Jahrhunderts  folgte  der 
Westen  mit  den  Universitäten  Heidelberg  (1385)  und 

Köln  (1388),  Mittel-Deutschland  mit   Erfurt   (1392),   die 
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beiden  letzten  städtische  Gründungen.  Die  Zerstreuung 
der  Pariser  Universität  durch  das  grosse  kirchliche 

Schisma  hatte  an  der  Entstehung  dieser  drei  Universi- 
täten Teil.  Uebrigens  war  Köln  längst  einer  der  wich- 

tigsten Sitze  der  kirchlich-wissenschaftlichen  Bildung 
gewesen;  hier  hatten  in  der  Schule  der  Dominikaner 
Albertus  Magnus  und  Thomas  v.  Aquino,  in  der 
Minoritenschule  Duns  Scotus  gelehrt.  Und  auch  in 
Erfurt  hatte  schon  lange  vor  1392  ein  organisirtes 

Studium,  das  sich  selber  als  ein  studitun  generale  be- 
trachtete, bestanden,  wie  Denifle  gezeigt  hat,  —  Als 

Ersatz  flir  das  in  den  hussitischen  Wirren  für  das 

deutsche  Kulturgebiet  verloren  gegangene  Prag  wurde 
für  die  dorthin  ausgewanderten  Magister  und  Scholaren 
von  den  sächsischen  Herzögen  eine  Universität  zu 
Leipzig  gegründet  (1409).  Und  1419  errichtete  die 
Stadt  Rostock  in  Gemeinschaft  mit  den  Landesherren 

die  letzte  Universität  dieser  Epoche. 
Bis  auf  zwei  sind  die  sieben  Universitäten  der 

ersten  Gründungsepoche  noch  heute  am  Leben;  Köln 
und  Erfurt,  die  um  die  Wende  des  15.  und  16.  Jahr- 

hunderts in  vorderster  Reihe  standen,  sind  mit  den 
geistlichen  Territorien,  denen  sie  angehörten,  den 
Stürmen  der  französischen  Revolution,  die  so  vielen 
alten  Universitäten  verderblich  wurde,  erlegen;  Köln 
ist  1794,  Erfurt  1816  aufgehoben  worden. 

Eine  zweite  Gründungsepoche  beginnt  mit  den  An- 
fängen der  humanistischen  Bewegung,  sie  hat  9  neue 

deutsche  Universitäten  ins  Dasein  gerufen:  Greifswald 
(1456),  Freiburg  (1460),  Basel  (1460),  Ingolstadt  (1472), 
Trier  (1472),  Mainz  (1477),  Tübingen  (1477),  Wittenberg 
(1502),  Frankfurt  a.  0.  (1506).  Bis  auf  zwei,  Greifs- 

wald und  Basel,  sind  es  landesherrliche  Gründungen. 
Vier  von  den  neun  bestehen  noch  heute  an  ihrem 

alten  Sitz,  die  drei  erstgenannten  und  Tübingen;  Trier 
und  Mainz,   die   beiden   erzbischöflichen   Universitäten, 

2 



Obripen*  ni«  g«**«  Bedeutung  hauen,  sind  gegen 

eA  des  »"oripeo  Jahrhunderts  tnit  der  geistlichen 

Herwchaft  2u  Ende  gegangen.    Die  drei  übrig
en  haben 

Anftap  dieses  Jahrhunderts  teils  den  Ort  gewechselt, 

"       jjp  Seibätandigkeit   eingebüsst:    Ingolstadt   wurdo 
nacb  Landshut  'I8OU.1,  dünn   nach   München    ver- 

^",,235,;  Wittenberg  wurde  mit  Halle  MÖI7;,  Frankfurt 

2  OrgaDisA^io'i    und    Lebensordnungen.      Ich 

Wcke  ein  Wort  über  den  Xamen  voraus.    Der  eigont- 

i'nhe  VoiDß  ̂ ^^   Lehranstalt   ist   ntudlum    yrnvralv.      Im 

cercDsat*  zum  ntudlum  partictilare,   der  Schule  für  den 

Ort  oder  den  engeren  Bezirk,  wird  die   Universität  als 

jj-gmeines   »ttidium   bezeichnet,    weil    sie    Lehranstalt 

ftlr  die  ganze  Christenhoit,  ohne  Rücksicht  auf  nationale 

und  territoriale  Grenzen  sein  will,  win    denn  auch    die 

hier  erworbenen  Grade  in  der  ganz(>n  Christenheit  aner- 
kannt werden.    Der  Name  unkerHita»  dagegen  bezeichnet 

zuntlchst  nicht  die  Lehranstalt,    sondern    die   politische 

Korporation  der  Lehrer  und  Schüler,  die  durch   allerlei 

Exemtionen    die    Stellung    einer    ötfentlich-rechtlichen 
Körperschaft     hat;     man    spricht    demnach    von    der 

unirfrjtitfiM  iiuujiHtrunnn  ft  ncolarinm  I'ariiiin    p.ri«U'iitium, 

von  der  tinh-iTHitfK  HtiufU  l'i'aiieiuin,    l'ienm-tm».     Allmüh- 
lich  vcrdrilngtc  der  Name  Uiiiversitilt  den    andern   und 

wurde    dann,  mit    moderner  P^rgilnzung    als  unicernita» 

littfraniiii.   auch    zur  Bezeichnung  der  Lehranstalt   als 

solcher  vi-rwcndet. 

Dil- (iründung.  Die  deutschen  Universitilteii  sind 
nicht,  wii!  die  ersten  französischen  und  italienischen, 

durcOi  spontanes  Wachstum  entstanden,  sondern  nach 

fertigem  Schema  gcgrttnilet  worden.  Regelmässig  wirken 

dabei  die  weltliche  und  geistliche  Gewalt  zusammen. 

Der  eigentliche  lU'grtinder  ist  der  liandesherr  oder  auch 
die  Stadt ;  er  ruft  das  Studium  ins  Leben,  er  giebt  ihm 

die   äussere    l''xistenz.    indem   er  es   mit   Häusern   uiid 
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Einkünften  ausstattet;  er  verleiht  zugleich  der  universitas 
die  körperschaftlichen  Rechte,  Autonomie  und  eigene 
Gerichtsbarkeit  über  ihre  Glieder,  Exemtion  von  Pflichten 
und  Lasten.  Er  verschafft  sodann  dem  Studium  die 

Anerkennung  von  selten  der  übergeordneten  Gewalten, 
vor  allem  der  päpstlichen:  er  erwirkt,  gegen  Bezahlung, 
von  der  Kurie  eine  Errichtungsbulle,  worin  das  neue 

Studium*  mit  dem  Privileg,  zu  lehren,  Prüfungen  abzu- 
halten und  die  Grade  zu  verleihen,  ausgestattet  wird. 

Es  tritt  darin  die  mittelalterliche  Anschauung  zu  Tage, 
dass  die  Lehre  Sache  der  Kirche  ist.  Später  wurde  es 
üblich,  zu  dem  päpstlichen  Privileg  auch  ein  kaiserliches 
zu  erwirken,  Preiburg  machte  damit  den  Anfang;  auch 
die  kaiserliche  Gewalt  hatte  etwas  von  dem  Schimmer 

der  Universalität;  dazu  kam  die  Anschauung,  dass  das 

römische  Recht  das  „kaiserliche**  Recht  sei.  So  war  die 
neue  hohe  Schule  ein  Studium  privüegiatum,  eine  „ge- 

freite Schule''. 
Die  Gliederung.  Die  ältesten  deutschen  Universi- 

täten (Prag  und  Wien,  und  Prag  folgend  Leipzig,  und 
diesem  wieder  Prankfurt)  übernahmen  von  den  Vor- 

bildern die  doppelte  Gliederung  in  Palkultäten  und 
Nationen.  Die  Lehranstalt  teilt  sich  in  die  vier  Fakul- 

täten, die  Korporation  (wie  zu  Paris)  in  vier  „Nationen", 
in  die  nach  der  Herkunft  alle  eingegliedert  wurden. 
Die  Fakultätsteilung  geht  auf  die  Lehre,  die  Funktion 
der  Fakultät  ist  der  Unterricht,  Prüfung  und  Erteilung 
der  Grade;  als  ihren  Vorsteher  erwählt  sie  den  Dekan. 
Die  Gliederung  in  Nationen  geht  auf  die  Zwecke  der 
Selbstverwaltung  und  Gerichtsbarkeit;  sie  wählen  als 
ihre  Vorsteher  die  Prokuratoren.  An  der  Spitze  der 
Universität  steht  der  Rektor,  von  den  Nationen,  die 
Magister  und  Scholaren  umfassen,  gewählt.  Indessen 
ist  die  Nationsverfassung  bald  obsolet  geworden,  die 
Fakultäten,  d.  h.  die  Körperschaften  der  Lehrer  in  dBn 
Fakultäten,   verdrängten   und  ersetzten   sie,   indem   sie 
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auch  die  Aufgaben  der  Verwaltung  übernahmen.  Die 
jüngeren  Gründungen,  schon  Heidelberg  und  Erfurt^ 
haben  nur  die  Einteilung  in  Fakultäten  durchgeführt. 
Die  Scholaren  waren  an  den  deutschen  Universitäten 

nicht  so  stark,  auch  ihre  Interessengemeinschaft  nicht 
so  intensiv,  wie  in  Bologna  oder  Paris,  wo  zahlreiche 
Fremde,  in  der  Regel  in  höherem  Lebensalter,  studierten. 
Eine  Erinnerung  an  die  alte  korporative  Einheit  der 
Lehrer  und  Scholaren  blieb  darin  erhalten,  dass  der 
Rektor  auch  aus  den  letzteren  gewählt  werden  konnte, 
selbst  da,  wo  sie  das  aktive  Wahlrecht  nie  besessen 
hatten.  Noch  lange  ist  die  Uebung  geblieben,  Fürsten 
und  vornehme  Herren,  die  als  Scholaren  sich  immatriku- 

lieren Hessen,  mit  dieser  Würde  auszuzeichnen,  wobei 
denn  von  dem  Glanz  jener  etwas  auf  die  Körperschaft 
zurückstrahlte.  Für  die  Führung  der  Geschäfte  wurde 
dann  ein  Vizerektor  bestellt. 

Zur  Fakultät  gehörte  ursprünglich  jeder,  der  den 
Grad  des  Magisters  oder  Doktors  bei  ihr  erlangt  hatte: 
die  Verleihung  des  Grades  bedeutete  eben  die  Aufnahme 
in  die  Lehrerkorporation.  Die  Selbsterhaltung  nötigte 
aber  bald  Unterschiede  zu  machen:  zunächst  zwischen 

wirklich  lehrenden  Mitgliedern  {magistri  actu  regentes, 
KC.  Hcholas)  und  nicht  lehrenden;  sodann  auch  zwischen 
älteren,  dauernd  in  der  Genossenschaft  thätigen  und  erst 
jtingst  zugelassenen  Lehrern  fmagistri  novelli),  vor  allem 
in  der  artistischen  Fakultät  mit  ihrem  zahlreichen  und 

rasch  wechselnden  Bestand.  Und  aus  dem  engeren 
Kreis  der  vollberechtigten  Mitglieder  wurde  dann  wieder 
ein  Ausschuss  für  die  Führung  der  Geschäfte  gebildet, 

der  Rat  fcomüium)^  der  die  Verhandlungen  der  Plenar- 
versammlung  vorbereitete  und  allmählich  ersetzte.  Es 

ist  darin  die  geschlossene  Fakultät  späterer  Zeit  vor- 

gebildet. 
Die  Frequenz.    Die  Ueberlieferung  ist   hier  wie 

tiberall  freigebig  mit  grossen  Zahlen.    Sie  weiss   von 
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usenden  und  ZehntaüsendeO;  die  gleichzeitig  zu  Prag 
d  Wien,  wie  zu  Paris  und  Oxford  den  Studien  oblagen, 
id  diesen  Berichten  schienen  die  Immatrikulations- 

ren, die  für  viele  Universitäten  erhalten  und  neuer- 
igs  veröffentlicht  sind,  wenigstens  nicht  ganz  Unrecht 

geben.  Fand  man  etwa  JahresziflFem  der  Immatriku- 
ionen  von  500  bis  1000,  so  kam  man,  eine  vier-  oder 
3h8jährige  Aufenthaltsdauer  am  Studium  voraussetzend, 
merhin  jenen  Zahlen  nahe.  Genauere  Ueberlegung 
3  Möglichen  und  kritische  Benutzung  der  urkundlichen 
teilen  hat  zu  bescheideneren  Ziffern  geführt.  Auf  das 
izelne  einzugehen,  ist  hier  nicht  der  Ort;  man  wird 
h  von  der  Wahrheit  nicht  weit  entfernen,  wenn  man 
nimmt,  dass  die  grössten  deutschen  Universitäten 
ien  etwa  ausgenonmoien)  kaum  viel  über  1000  supposita 
ir  technische  Ausdruck  für  die  immatrikulierten  Glieder) 
ilten,  die  kleineren  bis  auf  ein  paar  hundert  und 
runter  herabgingen.  Von  ihnen  gehörte  die  grosse 
hrzahl  regelmässig  der  unteren  Fakultät  (facuUaH 
ium,  seit  dem  16.  Jahrhundert  philosophische  FakultÄt 

lannt)  an.  Von  den  drei  oberen  Fakultäten,  die  über- 
ipt  geringe  Ziffern  aufweisen,  scheint  die  juristische 
der  Regel  die  grösste  Frequenz  gehabt  zu  haben: 
2h  ihr  die  theologische;  die  medizinische  war  meist 

iz  unbedeutend.*) 
Die  Lebensordnungen.  Der  Zuschnitt  des  Lebens 

einer  mittelalterlichen  Universität  hat  mit  dem  unserer 

itigen  deutschen  Universität  wenig  Aehnlichkeit. 

i  ersten  wird  man  sie  mit  einer  grossen  Internats- 
ule     vergleichen     können.      Lehrer     und    Schüler, 

*)  Ein  erster  Versuch,  von  den  fabelhaften  Zahlen  auf  die 
kUchkeit  zu  kommen,  ist  von  mir  in  einem  Artikel  über 
ndung  und  Lebensordnungen  der  m.  a.  TniversitÄt  (in  v.  Sybels 

3r.  Ztschr.  Jahrg.  1881)  gemacht  worden.  Eine  spätere  sorg- 
g  durchgeführte  Untersuchung  von  Fr.  Eulenburg,  die 
(uenz  der  deutschen  Universitäten  in  früherer  Zeit,  in  Conrads 

•büchern  für  Nationalökonomie,  Jahrg.  1897. 
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^  wenigstens  der  artistischen  Fakultät,  wohnten  in  den 
Gebäuden  der  Universität  beisammen.  Jede  Universität 

hatte  ein  oder  mehrere  collegia  (die  Colleges  der  Eng- 
länder, bei  uns  in  dem  Ausdruck  Colleg  für  Vorlesung 

erhalten),  dazu  oft  ein  paedagogitim  für  kleine  Latein- 
schtUer.  Reichten  bei  steigender  Frequenz  die  Häuser 
der  Universität  für  die  Aufnahme  der  Scholaren  nicht 

aus,  so  wurden  daneben  Privatpensionen  einzelner 
Magister  zugelassen;  sie  heissen  Bursen,  welches  Wort 
in  unserem  Bursch  erhalten  ist.  Das  Leben  in  diesen 

Anstalten  ist  nach  klösterlichem  Zuschnitt  geregelt; 
eine  grosse  Anzahl  noch  vorhandener  Statuten  lassen 
die  Sache  nach  allen  Seiten  deutlich  erkennen.  Wir 

finden  in  einem  solchen  Hause  Räume  für  den  gemein- 
samen Gebrauch  (Schlaf-,  Speise-,  Arbeits-,  Vorlesungs- 

säle, eine  stuba  facultatis,  wo  die  Sitzungen  der  Magister 
stattfinden),  daneben  Räume  für  die  Einzelnen,  Stuben 
für  die  Magister,  Zellen  oder  Kammern  (unheizbarej  für 
die  Scholaren.  Die  Voraussetzung  für  die  Einrichtungen 
ist  einerseits  der  Cölibat  der  Magister,  andererseits  das 

jugendliche  Alter  der  Scholaren,  etwa  15—20  im  Durch- 
schnitt. Das  ganze  Leben  wird  bis  ins  Kleinste  durch 

Vorschriften,  die  von  der  Universität  gegeben  und  über- 
wacht werden,  geregelt:  die  Zeit  des  Aufstehens  und 

Schlafengehens,  der  beiden  Mahlzeiten  (prandium  und 
coena,  etwa  um  10  und  5  Uhr),  die  Kleidung  (natürlich 

nach  klerikalem  Zuschnitt),  der  Unterricht,  dieRepetitions- 
stunden  (re.sumptiones)f  alles  hat  sein  Gebot.  Und  dazu 
fehlt  es  nicht  an  Verboten:  Ijärmmachen,Vagieren, Waffen 
tragen,  Frauenzimmer  einführen  u.  s.  w.  wird  untersagt 
—  wobei  denn  natürlich  vorauszusetzen  bleibt,  auch, 

wenn  es  erforderlich  schiene,  aus  zahh^eichen  Akten- 
stücken erwiesen  werden  könnte,  dass  damals  so  gut 

wie  heute  allerlei  Wege  um  die  Verbote  und  Gebote 
herumführten. 

Der  Lehrkörper.    In    den   oberen  Fakultäten   ist 
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die  Zahl  der  lesenden  Doktoren  nicht  gross:  etwa  2—4 
Theologen,  3—6  Juristen  und  1 — 3  Mediziner.  Die  Theo- 

logen und  Juristen  sind  in  der  Regel  Inhaber  einer 
kirchlichen,  der  Universität  inkorporierten  Pfründe. 
Die  Mediziner  gehen  daneben  dem  ärztlichen  Beruf  nach, 
sie  kommen  für  die  Universität  am  wenigsten  in  Betracht. 
Ergänzt  wird  die  Lehrthätigkeit  der  besoldeten  Professoren 
durch  die  lesenden  Baccalarien.  Erheblich  grösser  ist 
die  Zahl,  wie  der  Scholaren,  so  der  Docenten  in  der 
Fakultät  der  Artisten;  sie  mag  an  einer  grösseren 

Universität  wohl  auf  20—30  und  darüber  steigen.  Die 
älteren  haben  Stellen  in  einem  CoUeg,  vielleicht  auch 
ein  kleines  Fixum  oder  eine  Pfründe ;  die  Mehrzahl,  ohne 
festes  Einkommen,  ist  auf  die  Einnahmen  von  den 
Scholaren:  Lehrgeld  (pastus  oder  minerval)  und 
Prüfungsgebühren  angewiesen.  Die  Lehrthätigkeit  in 
dieser  Fakultät  ist  übrigens  in  der  Regel  nicht  als 
dauernder  Lebensberuf,  sondern  als  Durchgangsstufe 
anzusehen.  Sehr  oft  sind  die  in  artibus  lesenden  Magister 
zugleich  Hörer  in  einer  der  oberen  Fakultäten,  um  deren 

Grade  zu  erwerben.  Sie  mögen  dann  hier  in  einer  be- 
pfründeten  Lektur  bleiben  oder  in  eine  andere,  vorzugs- 

weise natürUch  in  kirchliche  Versorgung  übergehen. 
3.  Der  Unterrichtskursus.  Kommt  der  etwa  15- 

oder  16jährige  heanus  von  der  Partikularschule,  wo  er 
die  gelehrte  Sprache,  das  Latein,  gelernt  hat,  auf  das 
Studium,  so  ist  die  erste  Sorge,  sich  vom  Rektor  in  die 
Matrikel  der  Universitas  eintragen  zu  lassen,  wofür  eine 
Gebühr  zu  zahlen  ist,  die  aber  häufig  propter  paupertatem, 
seltener  auch  oh  reverentiam  (das  geschieht  bei  schon 
bekannten  Gelehrten  und  auch  wohl  bei  den  von  solchen 

empfohlenen  Schülern)  erlassen  wird.  Dann  wendet  er 
sich  an  einen  der  lesenden  artistischen  Magister  und 
bittet  ihn  um  die  Aufnahme  unter  die  Zahl  seiner 

Scholaren.  Hat  er  dann  noch  das  heanium  unter  Bei- 
stand der  älteren  Genossen  und  des  Magisters  oder  des 
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Dekans  abgelegt  (die  oft  beschriebene  depotdtio  «c.  cormium 
ist  der  Initiationsaktus,  bestehend  in  allerlei  symbolischen 
Handlungen,  die  die  Bedeutung  des  Eintritts  in  die  Welt 
der  akademischen  Bildung  eindringlich  machen  sollen), 
so  ist  er  Student  (Scolaris,  studeius).  Er  beginnt  nun  an 
den  vorgeschriebenen  Vorlesungen  und  Uebungen  in  der 
facultas  artium  teilzunehmen,  es  sei  denn,  dass  er  im 
Alter  und  im  Latein  noch  zu  weit  zurück  ist;  in  diesem 
Fall  wird  er  im  Paedagogium  oder  bei  einem  Lehrer 

untergebracht,  um  erst  die  gelehrte  Sprache  zu  er- 
lernen. 

Der  artistische  Kursus  ist  etwa  vierjährig;  er  zer- 
fällt in  zwei  Hälften,  die  durch  die  erste  Prüfung  ge- 

trennt sind.  Nach  anderthalb-  bis  zweijährigem  Studium, 
das  vor  allem  die  Logik,  daneben  die  Physik  zum 
Gegenstand  hat,  meldet  sich  unser  Scholar  zur  ersten 

Prüfung;  hat  er  nachgewiesen,  dass  er  die  vorge- 
schriebenen Vorlesungen  gehört,  an  der  erforderlichen 

Zahl  von  Disputationen  sich  beteiligt  und  sich  dadurch 
das  vorschriftsmässige  Quantum  von  Wissen  angeeignet 
hat,  so  wird  ihm  in  öffentlichem  Actus  der  erste 
akademische  Grad,  die  Würde  des  baccalarius  (mit 
späterer  Form  haccalaureus)  erteilt.  Prüfungen  und 
Promotionen  finden  übrigens  nur  zu  bestimmten  Zeiten 
statt;  jedesmal  wird  eine  ganze  Gruppe  zusammen 
promoviert,  der  Einzelne  erhält  darin  seinen  nach  dem 
Ausfall  der  Prüfung  bestimmten  Platz  flocus).  Nach 
einem  weiteren,  mehrjährigen  Studium,  das  auf  die 
übrigen  philosophischen  Wissenschaften,  Physik  und 
Mathematik  mit  Astronomie,  Metaphysik  und  Psychologie, 
Ethik  mit  Politik  und  Oekonomik  sich  richtet,  findet  in 

ähnlicher  Weise  die  zweite  Prüfung  und  die  Promotion 

zum  magviter  artium  statt.  —  Aehnlich  ist  der  Stufen- 
gang in  den  oberen  Fakultäten,  nur  dass  er  höhere 

Kenntnisse  voraussetzt  und  dass  schon  ein  höheres 

Lebensalter  für  die  Erteilung  der  Grade  gefordert  wird, 
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für  den  tlieologischen  Doktor  z.  B.  regelmässig  das 
30.  Lebensjahr. 

Bemerkenswert  ist,  dass  der  neue  maguster  artium 
sich  in  der  Regel  verpflichten  muss,  nun  ein  paar  Jahre 
an  dem  Studium  in  artibus  zu  lesen  (biennium  complerej. 
Es  handelt  sich  dabei  um  einen  doppelten  Zweck:  zuerst 

die,  Erhaltung  des  Studiums:  ohne  ein  derartiges  obli- 
gatorisches Dozententum  hätte  es  bei  dem  Mangel  an 

Gehalt  an  den  nötigen  Lehrern  in  der  artistischen 
Fakultät  fehlen  mögen.  Sodann  wird  darin  auch  die 
Vollendung  der  eigenen  Ausbildung  erblickt;  das  Zeichen 
des  Wissenden,  so  ist  mit  dem  Aristoteles  das  Mittelalter 
überzeugt,  ist  das  Lehrenkönnen.  Dem  entspricht,  dass 
auch  der  baccalarius  schon  zur  aktiven  Beteiligung  am 
Unterricht,  sowohl  in  Vorlesungen  als  Disputationen, 
herangezogen  wird.  Uebrigens  ist  der  Stufengang: 
iscolarisy  baccalarius,  magister,  augenscheinlich  derselbe, 
den  wir  im  mittelalterlichen  Handwerk  wiederfinden: 

Lehrling,  Gesell,  Meister.  Der  Lehrling  lernt,  der  Gesell 
lernt,  produciert  und  lehrt  auch  nach  Gelegenheit,  der 
Meister  produciert  und  lehrt.  In  der  Partikularschule 
finden  wir  dieselben  Stufen:  Schulmeister  (ludi  magister), 
Gesell  {sociuHj  oft  auch  baccalarius  genannt),  Schüler. 

Man  muss  sich  übrigens  hüten  zu  meinen,  dass  die 
Durchlaufung  des  ganzen  Kursus  der  artistischen 
Fakultät  oder  gar  noch  dazu  des  Kursus  einer  der 
höheren  Fakultäten  im  Mittelalter  Regel  gewesen  sei. 
Die  meisten  verlassen  die  Universität  wieder,  ohne  auch 
nur  den  untersten  Grad,  den  bacc.  art.j  erreicht  zu  haben. 
Gegenwärtig  ist  das  selten,  Regel  ist  die  Vollendung 
des  Kursus;  die  Ursache  ist,  dass  die  Erlangung  eines 

Amts  überall  die  Vollendung  eines  fest  bestimmten  Vor- 
bereitungskursus voraussetzt.  Das  war  im  Mittelalter 

nicht  der  Fall;  nicht  einmal  der  Besuch  einer  Universität 

überhaupt  ist  Bedingung  für  irgend  ein  Amt.  Die  Vor- 
aussetzung des   geistlichen   Amts,    und   fast   allein   um 
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dieses  handelt  es  sich,  es  giebt  kaum  schon  ein  welt- 
liches Amt,  ist  die  Priesterweihe;  vor  der  Priester weilie 

findet  durch  den  Bischof  eine  Prüfung  statt,  die  aber 
an  die  wissenschaftliche  Bildung  des  Kandidaten  kaum 
weitere  Ansprüche  macht,  als  einige  Kenntnis  der 

lateinischen  Sprache.  Noch  am  Ende  des  15.  Jahr- 
hunderts wird  ein  sehr  grosser  Teil  der  Geistlichen  nie 

einer  Universität  angehört  haben.  Nur  für  die  höhere 
Geistlichkeit,  darf  man  annehmen,  war  der  Besuch  einer 
Universität  allmählich  zur  Anstandspflicht  geworden;  in 
den  Kapiteln  war  vielfach  eine  bestimmte  Anzahl  von 
Stellen  für  Graduierte  in  der  Theologie  vorbehalten. 
Auch  die  Rechtskenntnis  erwies  sich  für  den  höheren 

Clerus  mehr  und  mehr  als  wichtig.  Für  die  niederen 
Stellen  dagegen  war  schon  der  7nag,  oder  hacc.  aHium 

eine  gewichtige  Empfehlung,  ja  das  blosse  Immatriku- 
lationszeugnis von  einer  Universität  mochte  seinem  In- 

haber vor  anderen  Bewerbern  den  Vorzug  verscliaflfen. 
Die  rotuli,  die  von  den  älteren  Universitäten  von  Zeit 
zu  Zeit  an  die  Römische  Curie  geschickt  wurden,  geben 
Zeugnis  dafür:  es  sind  Verzeichnisse  aller  Mitglieder 

der  Universität,  nach  ihrem  akademischen  Rang  ge- 
ordnet, bis  herab  zum  simpeln  Scolaris;  sie  alle  empfehlen 

sich  als  Bewerber  um  Benefizien. 
4.  Inhalt  und  Form  des  Unterrichts.  Der  Inhalt 

des  Unterrichts  ist  dem  mittelalterlichen  Universitäts- 
lehrer gegeben,  seine  Aufgabe  ist:  den  festen  Bestand 

der  wissenschaftlichen  Erkenntnis  zu  überliefern  (tradere). 
Die  Theologie  schöpft  ihre  Erkenntnis  zuletzt  aus  der 
Offenbarung,  die  heilige  Schrift  (sacra  paglnaj  ist  die 
letzte  Quelle  und  die  entscheidende  Autorität.  Für  ihr 
Verständnis  ist  die  von  der  Kirche  gegebene  Auslegung 
massgebend.  Indem  dieser  Glaubensinhalt  mit  den 

Mitteln  der  natürlichen  Vernunft  bearbeitet  und  syste- 
matisiert wird,  entstehen  die  grossen  theologischen  Lehr- 
gebäude des  Mittelalters;  und  sie  bilden  nun  den  eigen t- 
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liehen  Gegenstand  des  theologischen  Unterrichts.  —  In 
der  juristischen  PakuKät  bilden  die  grossen  Samm- 

lungen des  römischen  und  des  kirchlichen  Rechts  die 
Quelle  und  die  Substanz  des  Unterrichts,  wobei  denn 
Commentatoren  und  Glossatoren  zu  Hülfe  gerufen 
werden.  Die  medizinische  Fakultät  bestreitet  ihren 

Unterricht  ebenfalls  wesentlich  aus  einigen  Schriften 
von  kanonischem  Ansehen;  es  sind  vor  allem  die 
Schriften  des  Hippocrates  und  Galenus,  mit  einigen 
ihrer  späteren,  besonders  arabischen  Commentatoren, 
vor  allem  ist  Avicenna  ein  hochbertihmter  Name.  Die 

artistische  Fakultät  endlich  lehrt  die  philosophischen, 
d.  h.  alle  rein  theoretischen  Wissenschaften,  sofern  sie 
aus  der  natürlichen  Vernunft  geschöpft  werden  können. 
Die  Substanz  des  Unterrichts  sind  auch  hier  kanonische 

Lehrbücher,  vor  allem  die  Schriften  des  Aristoteles; 
ausserdem  werden  in  der  Mathematik  Euklides,  in  der 
Astronomie  Ptolemäus  gelesen;  daneben  wird  auch  eine 
kleine  Anzahl  neuerer  Lehrbücher,  wie  die  Summula 
Petri  Hispani,  die  Sphaera  des  Joannes  de  Sacra  Bosco  u.  a. 
gebraucht. 

In  den  oberen  Fakultäten  liest  in  der  Regel  jeder 
Lehrer  bestimmte  Bücher,  er  ist,  wie  wir  sagen  würden, 
besoldeter  Fachprofessor  für  einen  bestimmten  Teil  der 
Theologie,  Jurisprudenz  oder  Medizin.  In  der  artistischen 
Fakultät  gilt  dagegen  das  Prinzip  des  Universalismus: 
jeder  Magister  kann  über  jedes  philosophische  Buch 

lesen.  Die  Bücher  werden  daher  zu  Anfang  des  Studien- 
jahres unter  den  zum  Halten  von  Vorlesungen  sich 

meldenden  Magistern  verteilt,  sei  es  nach  Wahl,  secundum 
Heniuniy  sei  es  durchs  Loos  oder  durch  einen  Turnus, 
damit  die  besuchteren  und  einträglicheren  Vorlesungen 
an  Alle  kommen.  Die  Voraussetzung  ist,  dass  jeder,  der 
den  Kursus  durchlaufen  hat  und  magüter  in  artihus 

geworden  ist,  den  Umkreis  der  philosophischen  Wissen- 
schaften, wozu  auch  die  mathematischen,  so  gut  als  die 
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naturwissenschaftlichen  gezählt  werden,  inne  hat  und 
lehren  kann;  Zuthaten  aus  eigener  Wissenschaft  werden 
ja  nicht  von  ihm  erwartet.  Uebrigens  wird  wohl,  wenn 
das  Loos  zu  thöricht  entschied,  durch  Tausch  oder 

Resignation  die  notwendige  Auskunft  zu  erreichen  ge- 
wesen sein.  —  Die  Dauer  der  einzelnen  Vorlesung  sowie 

die  Höhe  des  Honorars  wird  durch  die  Statuten  vor- 

geschrieben. 
Was  die  Form  des  Unterrichts  anlangt,  so  finden 

wir  überall  zwei  zusammengehörige  Stücke:  die  Vor- 
lesung und  die  Disputation. 

Die  Aufgabe  der  Vorlesung  (lectio,  praelectio)  ist 
die  Ueberlieferung  des  wissenschaftlichen  Stoffs. 
Ein  kanonischer  Text,  z.  B.  eine  Schrift  des  Aristoteles, 
natürlich  in  lateinischer  Uebersetzung,  wird  vorgelesen 
und  erklärt;  nicht  diktirt,  ein  Text  wird  in  den  Händen 
der  Hörer  vorausgesetzt;  doch  mag  ihn  der  Lehrer 

vorlesen,  um  zur  Verbesserung  und  richtigen  Inter- 
punktion anzuleiten.  Um  die  Anschaffung  der  not- 
wendigen Texte  zu  erleichtern,  findet  in  besonderen 

Stunden  wohl  auch  ein  Diktiren  des  Textes  (pronuntiare) 
statt.  Die  eigentliche  Aufgabe  der  Vorlesung  ist  die 
Erklärung  des  Inhalts.  Die  versus  memoriales,  worin  die 
Erklärung  der  juristischen  Texte  schematisirt  ist,  werden 
mit  einigen  Anpassungen  auch  für  andere  gelten: 

Praemitto,  scindo,  summa,  casumque  figuro, 
Perlego,  do  causas,  connoto,  objicio. 

Die  Aufgabe  der  Disputation  ist  die  Uebung  im 
Gebrauch  des  wissenschaftlichen  Stoffs,  deren 
erster  ist:  die  Auflösung  streitiger  Fragen  (quaestiones). 
Die  Disputation  erscheint  nicht  minder  wichtig  als  die 
Vorlesung;  bei  der  grossen  allwöchentlichen  Disputation 
(disputatio  ordinaria)  erscheint  die  ganze  Fakultät  als 
Körperschaft  in  der  Aula,  Magister  und  Scholaren,  alle 
im  Habit.  Einer  der  Magister  stellt  als  Praeses  Thesen 
auf;  die  übrigen  Magister   greifen   als   Opponenten    der 
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Reihe  nach  seme  Aufstellungen  mit  syllogistisch  ge- 
formten Argumenten  an  (arguere);  die  Baccalarien  ver- 
teidigen als  Gehülfen  die  Thesen  ihres  Magisters,  indem 

sie  die  Argumente  auflösen  (respondere),  wobei  denn  der 
Präses  nach  Erfordern  eingreift  und  nachhilft.  Neben 
diesen  eigentlichen  Disputationen,  wobei  sich  die 
Scholaren  als  schweigende  Zuhörer  verhalten,  finden 

unter  Leitung  von  Magistern  oder  Baccalarien  Dispu- 
tationen zurUebung  für  die  Scholaren  statt.  Ausserdem 

werden  Uebungen(^ea;erd^Mj,  undRepetitionen  (resumtiones) 
im  Anschluss  an  die  Vorlesungen  gehalten,  die  wohl 
auch  der  Form  der  Disputation  sich  annähern. 

Das  Mittelalter  legte  auf  die  Disputationen  grosses 
Gewicht.  Die  Zahl,  deren  Besuch  für  die  Erwerbung 
der  Grade  obligatorisch  ist,  wird  genau  bestimmt;  den 
säumigen  Magistern  werden  Strafen  angedroht.  In 
der  Disputation  scheint  die  eigentliche  Kraft  des 
Unterrichts  zu  liegen.  In  der  That  wird  man 
sich  hierin  nicht  getäuscht  haben.  Sie  war  gewiss 

ein  vortreffliches  Mittel  zur  Sicherung  der  Aneig- 
nung und  zur  Uebung  im  Gebrauch  des  Wissens. 

Sie  war  dazu  geeignet,  die  Präsenz  des  Wissens  und 
die  Fertigkeit  im  raschen  und  sicheren  Auffassen  fremder 
Gedanken  und  ihres  Verhältnisses  zu  den  eigenen  zu 
steigern.  Es  wird  angenommen  werden  dürfen,  dass  in 
beiden  Stücken  der  mittelalterliche  Gelehrte  eine 

Virtuosität  besass,  wie  sie  in  der  Gegenwart  nicht  leicht 
sich  findet.  Der  heutige  Gelehrte  verlässt  sich  für  viele 
Dinge  auf  Nachschlagebücher,  die  jener  im  Gedächtnis 
stets  gegenwärtig  hatte.  Und  die  Fähigkeit,  die  eigenen, 
Gedanken  mit  denen  des  Gegners  im  Augenblick  von 

Angesicht  zu  Angesicht  logisch  genau  auseinanderzu- 
setzen, wird,  da  sie  heutzutage,  es  sei  denn  im  Gerichts- 

saal, fast  gar  nicht  geübt  Wird,  auch  nicht  häufig  anzu- 
treffen sein.  Ich  zweifle  nicht  daran,  dass  jene  Schein- 

gefechte, in  denen  die  Schüler  unter  Leitung  des  Lehrers 
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zur  Verteidigung  der  Lehre  gegen  feindliche  AugriflFe 
angeführt  wurden,  für  die  lebendige  Ergreifung  der 
Lehre  mehr  leisteten,  als  das  stumme  und  einsame 
Repetieren  und  Hersagen  in  Prtlfungen,  wie  wir  es  haben. 
Dort  kam  die  Aufregung  des  Kampfes,  der  Triumph  des 
Sieges,  die  Beschämung  der  Niederlage  ins  Spiel,  um  den 
Wert  des  Gelernten,  die  Wichtigkeit  des  präsenten  Wissens 
und  der  formalen  Fertigkeit  eindringlich  zu  machen. 

Natürlich,  ich  sage  das  nicht,  um  der  Gegenwart 
die  Wiederaufnahme  der  Disputationen  zu  empfehlen, 
sondern  um  die  Vernunft  in  den  Dingen  zu  zeigen.  Für 

uns  sind  sie  unmöglich  geworden,  teils  aus  mehr  äusser- 
lichen  Gründen,  z.  B.  dem  Mangel  an  schulmässigem 
Zusammenleben  der  Lehrer  und  Studierenden,  ferner 
dem  Mangel  an  Einheit  und  Gleichförmigkeit  der 
Bildung,  vor  allem  aber  darum,  weil  die  Wissenschaft 
selbst  nicht  mehr  disputabel  ist.  Die  mittelalterliche 

Wissenschaft  hatte  die  Form  eines  aus  Prinzipien  abge- 
leiteten Systems,  des  Systems  der  aristotelischen  Philo- 
sophie. Und  dieses  System  war  nicht  blos  allgemein 

bekannt,  sondern  auch  als  die  feste  und  autoritative 
Grundlage  aller  Wissenschaften  anerkannt.  Jeder 
wissenschaftliche  Streit  wurde  dadurch  entschieden, 

dass  man  eine  der  aufgestellten  Behauptungen  in  syllo- 
gistischer  Form  als  gesetzt  oder  als  ausgeschlossen 

durch  Sätze  des  „Meisters"  nachwies.  Wir  haben  keine 
festen  und  allgemein  anerkannten  Prinzipien,  wenigstens 

keine  materialen,  und  ohne  solche  verläuft  eine  Dispu- 
tation ins  Leere,  wie  das  Mittelalter  sah:  contra  principia 

7iegantem  non  est  disputandum.  Unsere  wissenschaft- 
lichen Untersuchungen  richten  sich  auf  die  Feststellung 

von  Thatsachen;  Thatsachen  aber  sind  Gegenstand  der 
Aufzeigung,  nicht  der  Disputation.  Die  grosse  Wandlung 
in  dein  Wissenschaftsbetrieb,  die  sich  seit  dem  16.  Jahr- 

hundert, entscheidend  seit  dem  18.  Jahrhundert  voll- 

zogen hat,  ist  die  Ursache  des  Aussterbens   der  Dispu- 
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tation.    Als  Ersatz  sind  die  Uebungen  in  Seminaren  und 
Instituten  aufgekommen. 

Zum  Schluss  ein  Wort  über  eine  Kontroverse:  sind 

die  deutschen  Universitäten  im  Mittelalter  —  wohl 
gemerkt:  die  deutschen,  denn  anderswo  liegen  die  Dinge 
anders  —  kirchliche  Anstalten?  Gegenüber  einer 
Neigung  zur  Bejahung  dieser  Frage,  von  der  auch  ich 
mich  nicht  freisprechen  kann,  hebt  G.  Kaufmann 
überall  ihren  weltlichen  Charakter  hervor.  Mit  Recht, 
sofern  es  sich  um  die  formell-rechtliche  Seite  handelt: 

die  Universität  war,  rechtlich  betrachtet,  kein  kirch- 
liches Institut;  sie  wurde  vom  Landesherrn  begründet, 

erhalten  und  regiert,  soweit  sie  nicht  mit  von  ihm  ver- 
liehener Autonomie  sich  selber  regierte.  Andererseits 

kann  man  doch  mit  gutem  Grund  sagen:  thatsächlich 
gehörte  die  Universität  ihrem  ganzen  Charakter  nach 
zum  Status  ecclesiaticusj  mehr  als  zu  dem,  was  man  später 

den  „Ftirstenstaat"  nannte.  Folgende  Momente  treten 
hervor:  1.  Wissenschaft  und  Lehre  war  im  Mittelalter 

unbestritten  eine  Sache  der  Kirche.  Daher  die  päpst- 
liche Errichtungsbulle,  daher  die  kirchliche  Kontrolle 

der  Lehre  in  den  Statuten.  2.  Die  Mitglieder  der  mittel- 
alterlichen Universität  waren,  nicht  als  solche  und  nicht 

rechtlich,  wohl  aber  thatsächlich  zum  weitaus  grössten 
Teil  wirkliche  oder  angehende  Kleriker;  die  rotuli,  die 
nach  Rom  gingen,  stellen  sie  uns  als  Bewerber  um 
kirchliche  Beneflzien  dar;  es  gab  eben,  abgesehen  von 
ein  paar  Stellen  im  fürstlichen  Rat  oder  im  ärztlichen 
Beruf,  keine  anderen  Versorgungen  als  kirchliche. 

3.  Die  Einkünfte  der  besoldeten  Universitätslehrer,  be- 
sonders der  oberen  Fakultäten,  hatten  zum  grossen  Teil 

die  Form  kirchlicher  Pfrtlnden  und  legten  dafür  dem 
Inhaber  irgend  welche  kirchliche  Pflichten  auf.  4.  Der 
ganze  Zuschnitt  des  Lebens  zeigt  klerikalen  Zuschnitt; 
das  Kloster  hat  augenscheinlich  das  Vorbild  für  die 
Lebensordnungen   der  Kollegien   und  Bursen   gegeben. 
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Dass  dabei  weltliches  Wesen  thatsächlich  Ein- 
gang fand,  ist  zweifellos;  es  fand  auch  ins  Kloster 

Eingang,  ebenso  wie  an  den  Bischofssitzen  und  der 
Kurie  selbst. 

Die  Verschiedenheit  der  Ansicht  hängt  übrigens 
von  der  Verschiedenheit  des  Standorts  ab,  den  der 
Betrachter  einnimmt.  Betrachtet  man  die  mittelalter- 

liche Universität  von  der  Gegenwart  aus  oder  will  man 
ihr  Wesen  denen,  die  die  heutige  Universität  vor  Augen 
haben,  deuten,  dann  wird  man  ihren  klerikalen  Charakter 

hervorheben.  Stellt  man  sich  dagegen  auf  den  Stand- 
punkt der  älteren  Bildungsanstalten,  der  Kloster-  und 

Domschulen,  dann  erscheinen  allerdings  die  Universi- 
täten, die  jene  ersetzten  und  zurückdrängten,  als  eine 

Station  auf  dem  Wege  zur  Säkularisierung  des  Unter- 
richts. Das  gilt  vor  allem  von  den  alten  italienischen 

Universitäten;  es  gilt  aber  auch  von  den  cisalpinischen. 
Die  Gründung  der  deutschen  Universitäten  durch  die 
Landesherren  ist  allerdings,  ebenso  wie  die  gleichzeitige 
Begründung  von  Stadtschulen  durch  die  Städte,  der 

erste  Anfang  einer  Verstaatlichung  des  Unterrichts- 
wesens: ein  Anfang,  dem  die  Kirche  nicht  entgegentrat, 

weil  sie  ihrer  Stellung  noch  völlig  gewiss  war;  sie  sah 
darin  Stiftungen  und  Aufwendungen  der  weltlichen 
Gewalt  für  geistliche  Zwecke,  wie  sie  auch  sonst  überall 
stattfanden  und  mit  dem  Patronat  über  die  Stellen  be- 

lohnt wurden.  Aber  auch  etwas  wie  eine  innere  Säku- 
larisierung der  Wissenschaft  war  damit  eingeleitet:  die 

gelehrte  Arbeit  und  der  wissenschaftliche  Unterricht 
erreichte  erst  auf  der  Universität  die  Stellung  eines 
selbständigen  Lebensberufs,  neben  den  Berufen  des 

geistlichen  Regiments  und  der  Seelsorge;  und  in  be- 
ständiger Berührung  mit  der  griechischen  Philosophie 

und  Naturwissenschaft,  mit  römischem  Recht  und 
medizinischer  Wissenschaft  griechischen  und  arabischen 
Ursprungs,    entwand    sich   das  Denken   allmählich   der 
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engen  Gebundenheit  durch  die  theologisch-kirchliche 
Doktrin,  gewöhnte  es  sich,  in  sich  selber  sein  Mass  zu 
finden.  Zweifellos  haben  die  mittelalterlichen  Universi- 

täten der  grossen  Emanzipation  der  subjektiven  Vernunft, 
die  in  der  Renaissance  und  Reformation  hervorbricht, 
vorgearbeitet,  so  feindselig  sie  nun  vielfach  diesen 
Bewegungen  sich  entgegenstellten. 

ZWEITES  KAPITEL. 

Die  Entwickelung  der  deutschen  Universitäten  in  der  Neuzeit. 

I.  Das  Zeitalter  der  Renaissance  und 
Reformation. 

Die  Neuzeit  hat  sich  vom  Mittelalter  abgelöst  in 
dem  grossen  Revolutionszeitalter,  das  von  der 
Renaissance  und  der  Reformation  erfüllt  ist.  Die 

beiden  mächtigen  Bewegungen  haben  auch  auf  die 
Universitätsverhältnisse  umgestaltend  eingewirkt. 

1.  Die  Renaissance.  Die  Eroberung  der  deutschen 
Universitäten  durch  die  neue  Bildung  vollzog  sich  in 
den  beiden  ersten  Jahrzehnten  des  16.  Jahrhunderts, 
nachdem  vereinzelte  Sturmvögel  schon  seit  der  Mitte 
des  15.  der  kommenden  Flutwelle  voraufgezogen  waren. 
Ein  erbitterter  Kampf  des  Neuen  gegen  das  Alte  erfüllt 
die  Zeit.  Der  gesamte  tiberlieferte  Universitätsbetrieb, 

besonders  der  artistisch-philosophische  und  der  theo- 
logische, wurde  von  den  Vertretern  der  neuen  litterarisch- 

poetischen  Bildung,  den  Oratoren  und  Poeten,  wie  sie 
selber  sich  im  Gegensatz  zu  den  Philosophen  nennen, 
mit  der  äussersten  Erbitterung  angegriffen;  seine  Form 
und  sein  Inhalt  wird  mit  wegwerfendster  Verachtung 
als  stumpfsinnige  Barbarei  beschimpft.  In  den  Epistolae 
obscurorum  virorum,  die  um  1516  aus  dem  Erfurter  Kreise 

3 
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junger  Poeten,  der  um  Mutian  sich  gesammelt  hatte, 
hervorgingen,  hat  der  Hass  und  Abscheu  der  Jungen 
gegen  die  Alten,  der  neuen  Bildung  gegen  das  alte 

Universitiitswesen  sich  ein  dauerndes  Denkmal  ge- 
schaffen. 

Unter  den  Männern,  welche  die  wissenschaftliche 
Kraft  des  Humanismus  darstellen,  stehen  Erasmus  und 
Reuchlin  obenan.  Der  letztere  hat  das  hebräische 

Studium  in  Deutschland  auf  die  Bahn  gebracht,  auch 
für  das  griechische  fruchtbare  Anregungen  gegeben. 
Erasmus,  ein  Mann  von  grosser  Kraft  und  Beweglichkeit 
des  Geistes,  hat  die  Deutschen  ein  einfaches,  natürliches 
und  zierliches  Latein  gelehrt,  überall  die  Empfänglichkeit 

für  feinere  Bildung  geweckt,  den  philologisch-historischen 
Forschungen  die  Bahn  gebrochen,  endlich  durch  seine 
neutestamentlichen  Studien  auch  Humanismus  und 

Theologie  in  Beziehung  gebracht;  die  Hinleitung  von  den 
Systemen  der  scholastischen  Theologie  zum  Studium 
der  ursprünglichen  Quellen  und  der  altkirchlichen 
Litteratur  ist  zunächst  sein  Werk.  Bemerkenswert  ist, 
dass  Erasmus  einen  Lehrstuhl  an  einer  Universität,  wie 
er  ihm  wiederholt  mit  Dringlichkeit  angetragen  wurde, 
immer  ausgeschlagen  hat,  ohne  Zweifel,  weil  er  eine 
solche  Stellung  seiner  Bedeutung  nicht  entsprechend  fand: 
die  neue  freie  Bildung  in  der  Gesellschaft  der  Grossen 
der  Erde  darzustellen  und  auszubreiten,  das  war  die 
Aufgabe,  die  er  selber  sich  setzte. 

Die  neue  Bildung  war  siegreich  auf  der  ganzen 

Linie.  Um  1520  hatte  sie  an  allen  grösseren  Universi- 
täten Wurzel  gefasst.  Neue  Studienpläne  gewährten 

überall  den  neuen  Dingen,  zunächst  neben  den  alten, 
Baum  im  Kursus  und  in  den  Prüfungen.  Drei  Stücke 
treten  tiberall  hervor:  1.  Das  klassische  Latein  ver- 

drängte das  alte  aus  dem  kirchlichen  Gebrauch 
stammende  Schullatein;  die  lateinischen  Uebersetzungen 
der   aristotelischen  Texte  wurden  durch   neue    huma- 
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nistische  ersetzt.  2.  Die  griechische  Sprache  fand 
Aufnahme  an  den  Universitäten,  überall  wurden  Lektüren 
fiir  griechische  Sprache  und  Litteratur  errichtet.  3.  Die 

alten  römischen  und  griechischen  Autoren,  be- 
sonders auch  die  Dichter  und  Redner,  wurden  in  den 

UniversitÄtsunterricht  aufgenonmien,  wesentlich  in  der 
Absicht  zur  litterarischen  Imitation  anzuleiten.  Unter 
den  ersten  Gräzisten  auf  den  deutschen  Universitäten 

ragen  hervor:  Reuchlin,  der  kurze  Zeit  in  Tübingen 
und  Ingolstadt  gelehrt  hat,  P.  Mosellanus  in  Leipzig 
und  vor  allem  Ph.  Melanchthon  in  Wittenberg;  unter 
den  Latinisten  wären  etwa  Conrad  Celtis  in  Wien, 
Eobanus  Hessus  in  Erfurt,  H.  Bebel  in  Tübingen  zu 
nennen. 

Der  plötzliche  Sturz  der  Scholastik,  d.  h.  des  ge- 
samten alten  Lehrbetriebs,  der  drei  Jahrhunderte  lang 

an  den  Universitäten  geherrscht  hatte,  bleibt  ein 
erstaunlicher  Vorgang.  Man  hat  ihn  lange  lediglich 
durch  die  Brille  der  humanistischen  Poeten  und  Oratoren 
betrachtet  und  ihn  dann  natürlich  und  selbstverständlich 

gefunden,  die  Finsternis  und  Barbarei  wurde  eben  durch 
die  aufgehende  Sonne  der  Humanitätsstudien  vertrieben. 
Dass  die  Sache  nicht  ganz  so  einfach  liegt,  geht  schon 
daraus  hervor,  dass  die  scholastische  Philosophie 
wiedergekehrt  ist,  sie  hat  auf  gewisse  Weise  schon  im 
16.  und  17.  Jahrhundert  eine  Restauration  erlebt,  dann 
aber  eine  eigentliche  Wiederherstellung  in  den 
katholischen  Lehranstalten  des  19.  Jahrhunderts.  Sie 

muss  also  einem  wirklichen  Bedürfnis  entsprechen.  Dies 
Bedürfnis  ist  zuletzt  doch  kein  anderes  als  das  Bedürfnis 

nach  einer  durch  das  Denken  begründeten  oder 

wenigstens  vor  der  Vernunft  gerechtfertigten  Weltan- 
schauung auf  kirchlichem  Boden.  Den  Glauben  der 

Kirche  als  einen  vernünftigen  und  mit  der  wissenschaft- 
lichen Erkenntnis  im  grossen  einstimmigen  zu  erweisen, 

das   war   das  Ziel   der   scholastischen  Philosophie,   ein <t;k 
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doch  auch  uns  noch  verständliches  Ziel;  und  dass  die 

Aufgabe  nicht  ohne  Rest  aufging,  ist  nicht  minder  ver- 
ständlich. Denn  freilich,  mit  einem  Grundschaden  war 

diese  Philosophie  behaftet:  sie  durfte,  wo  durch  die  Autori- 
tät entschieden  war,  überhaupt  nicht  prüfen,  auch  da  nicht, 

wo  es  sich  um  historische  oder  natürliche  Thatsachen 

handelte;  sie  musste  unter  allen  Umständen  das 
Geglaubte  wirklich  und  das  Wirkliche  vernünftig  finden. 
Und  so  gewöhnte  man  sich  daran,  der  Frage  nach  der 

Wirklichkeit  überhaupt  keine  grosse  Bedeutung  beizu- 
legen; statt  einer  Untersuchung  über  die  Wirklichkeit 

behaupteter  Thatsachen  genügte  der  Beweis  ihrer 
Möglichkeit  und  Vernünftigkeit;  für  die  Wirklichkeit 
tritt  der  Glaube  ein.  Nach  diesem  Schema  ist  vor  allem 

die  Pneumatologie,  die  Lehre  von  den  Geistern,  guten 

und  bösen,  angebaut  worden.  Dass  aber  dieses  unab- 
lässige und  ziellose  Räsonnieren  ohne  Untersuchung 

zuletzt  eine  Stimmung  der  Ermüdung  und  des  Ueber- 
drusses,  ähnlich  der  Faustischen,  einen  Drang  nach 

greifbarer  Wirklichkeit  in  Natur  und  Geschichte  hervor- 
bringen musste,  wie  er  uns  in  dem  Zeitalter  der 

Renaissance  entgegentritt,  das  ist  aus  der  gleichen 
Reaktion  gegen  den  Ueberschwang  des  Räsonnements 
im  Hegeltum  uns  ebenfalls  unmittelbar  verständlich. 

Dann  aber  spielt,  wie  mir  scheint,  noch  ein  Anderes 
herein,  auch  ein  Reaktionsphänomen.  Man  kann  in  der 
Geschichte  des  geistigen  Lebens  eine  Wellenbewegung 
beobachten:  es  folgen,  einander  ablösend,  Perioden,  in 

denen  das  logisch-philosophische,  und  Perioden,  in  denen 
das  poetisch-litterarische  Interesse  vorherrschend  ist. 
Auf  der  Wende  des  15.  und  16.  Jahrhunderts  haben  wir 

einen  solchen  Umschwung:  auf  die  lange  Vorherrschaft, 

fast  kann  man  sagen  Alleinherrschaft,  des  Logisch- 
Rationalen  im  Geistesleben  des  Abendlandes,  die  mit 
dem  13.  Jahrhundert  begonnen  hatte,  brach  nun  mit 

ungeheurer  Heftigkeit    der   poetisch-litterarische   Trieb 
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hervor.  Es  ist  zugleich  das  Durchbrechen  des  Persön- 
lichen und  Individuellen,  gegen  das  Rationale  und 

Allgemeine.  Ein  ganz  ähnlicher  Vorgang  vollzieht  sich 

am  Schluss  des  18.  Jahrhunderts;  auf  die  lange  Herr- 
schaft des  Logischen,  zuletzt  im  Wolffschen  System, 

brach  das  poetische  Gewitter  des  Goethischen  Zeitalters 

mit  Sturm  und  Drang  herein.  —  Und  hier  wie  dort  ist 
der  Kampf  der  beiden  Strömungen  zugleich  ein  Kampf 
der  Jungen  gegen  die  Alten,  einer  Jugend,  die  ein  Neues 
sucht  und  will,  gegen  die  Alten,  die  ihren  Besitzstand 
verteidigen. 

2.  Die  Reformation.  Als  die  neue  poetisch- 
litterarische  Bildung  eben  den  Sieg  über  die  alte 
scholastische  Bildung  errungen  zu  haben  schien,  wurde 
sie  durch  eine  Bewegung  von  völlig  anderer  Art  und 
Herkunft  tiberholt:  die  Reformation.  Aus  den  Tiefen 

des  religiösen  Gemüts  hervorbrechend,  mit  den  stärksten 
Erregungen  in  das  Leben  des  Volkes,  das  Empfinden 

auch  der  Massen  hineingreifend,  hat  die  Kirchen- 
revolution die  ästhetisch-litterarische  Bewegung  der 

Renaissance,  die  eigentlich  doch  nur  die  Spitzen  der 
Gesellschaft  und  der  Bildung  berührt  hatte,  zeitweilig 
fast  ausgelöscht.  Im  ersten  Augenblick  freilich  erschien 
die  Reformation  als  Verbündete  des  Humanismus. 

Luther  und  Hütten  waren  einig  in  der  Feindschaft 
gegen  die  scholastische  Philosophie  und  Theologie, 
einig  auch  in  der  Empörung  gegen  die  Anmassung  und 
Beutesucht  Roms;  als  Vorkämpfer  deutscher  Freiheit 
wurden  sie  im  Jahre  1520  neben  einander  gestellt.  Innerlich 
waren  sie  doch  Männer  von  sehr  verschiedenem  Wesen 
und  sehr  verschieden  die  Freiheit,  die  sie  dem  deutschen 

Volk  erkämpfen  wollten.  Luther,  der  Mann  tiefinner- 
licher, persönlicher,  antirationalistischer  Religiosität, 

dem  die  kirchliche  Frömmigkeit  allzu  weltlich  und  allzu 

geschäftsmässig  war,  Hütten  der  Mann  eines  natio- 
nalistischen  und   libertinistischen    Individualismus,   der 
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sich  aber  je  nachdem  auch  mit  den  Mächten  dieser 
Welt,  auch  den  kirchlichen,  verstand.  Hütten  hat  das 
OflFenbarwerden  des  grossen  Gegensatzes  nicht  mehr 
erlebt.  Seit  1522/23  gingen  den  Humanisten  die  Augen 
darüber  auf  und  sie  wandten  sich  von  der  Reformation 

ab,  die  der  Bildung  und  den  Studien  noch  mehr  ent- 
gegen sei  als  die  alte  Kirche.  Und  in  der  That  konnte 

es  einen  Augenblick  den  Anschein  haben,  als  ob  die 

Reformation  in  ihren  Wirkungen  wesentlich  bildungs- 
feindlich sein  werde:  die  Universitäten  und  Schulen 

kamen  in  den  Stürmen  der  zwanziger  Jahre  fast  ganz 
zum  Stillstand,  die  Musen  wurden  von  dem  Kriegslärm 
der  Theologen  verscheucht,  so  dass  Erasmus  ausrufen 
konnte:  so  weit  das  Luthertum  herrscht,  gehen  die 
Wissenschaften  zu  Grunde. 

Es  ist  doch  anders  gekommen.  Auf  gewisse  Weise 
ist  der  Bund  zwischen  Reformation  und  Humanismus 

doch  wieder  hergestellt  worden;  auch  Luther  hat  die 
Hand  dazu  geboten.  Recht  eigentlich  aber  stellt  er  sich 

in  der  Person  Melanchthons  dar.  In  langer  geräusch- 
loser Wirksamkeit  hat  der  arbeitsfreudige  Mann,  trotz 

der  Ungunst  der  Zeitläufte,  die  humanistischen  Studien 
auf  den  deutschen  Universitäten  und  Schulen  gepflanzt 

und  gepflegt;  42  Jahre  hindurch  (1518  —  1560)  hat  er  zu 
Wittenberg,  er  selbst  allein  beinahe  eine  ganze  philo- 

sophische Fakultät  vorstellend,  ungefähr  über  alle  philo- 
sophischen und  philologisch-geschichtlichen  Fächer,  wie 

sie  damals  verstanden  wurden,  Vorlesungen  gehalten. 
Seit  dem  vierten  Jahrzehnt  war  Wittenberg  die  be- 

suchteste deutsche  Universität.  Aus  allen  Ländern 

Deutschlands,  ja  Europas,  strömte  hier  die  Jugend  zu- 
sammen. Als  Melanchthon  starb,  gab  es  wohl  kaum 

eine  Stadt  im  protestantischen  Deutschland,  in  der  nicht 
ein  dankbarer  Schüler  den  Tod  des  Praeceptor  Germaniae 
betrauerte.  Noch  lange  über  seinen  Tod  hinaus  hat  er 
durch    seine    Organisation   und   seine    Lehrbücher   den 
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rnterricht  in  den  protestantischen  Schulen  und  Uni- 
versitäten beherrscht.  Ihm  zunächst  verdankt  es  die 

protestantische  Hälfte  Deutschlands,  dass  sie  im  Gebiet 
der  Studien  und  der  Bildung  die  Ueberlegenheit  über 
die  katholische  erlangte.  Ueber  das  definitive  Ergebnis 
kann  nirgends  ein  Zweifel  sein:  die  deutsche  Philosophie 
und  Wissenschaft,  die  deutsche  Litteratur  und  Bildung 
ist  auf  dem  Boden  des  Protestantismus  erwachsen,  sie 

darf  als  eine,  wenn  auch  entferntere  Frucht  der  Re- 
formation, als  eine  Frucht  des  von  ihr  geschaffenen 

Geistes  bezeichnet  werden,  des  Geistes  der  Freiheit  und 
des  Mutes  zur  Wahrheit. 

Die  nachfolgende  Entwickelung  der  deutschen 
Universitäten  bis  auf  die  Gegenwart  kann  man  in  drei 
Abschnitte  teilen: 

1.  Das  Zeitalter  der  territorial  -  konfes- 
sionellen Universitäten.  Es  umfasst  die  Zeit  von 

der  Mitte  des  16.  bis  gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts. 

Das  üebergewicht  der  theologisch-konfessionellen  Inter- 
essen giebt  ihm  das  Gepräge;  die  theologische  Fakultät 

steht  im  Vordergrund.  Die  Lehre  bleibt  in  der  mittel- 
alterlichen Gebundenheit. 

2.  Das  Zeitalter  der  Entstehung  der  modernen 
Universität.  Es  umfasst  das  18.  Jahrhundert  und  ist 

bestimmt  durch  die  Aufnahme  der  modernen  Philosophie 
und  Wissenschaften  und  das  Durchdringen  des  neuen 
Prinzips  der  Lehrfreiheit.  Die  philosophische  Fakultät 
gewinnt  die  Führung,  die  juristische  ist  die  vornehmste. 

3.  Das  Zeitalter  der  Vorherrschaft  der 

wissenschaftlichen  Forschung.  Es  umfasst  das 
19.  Jahrhundert  und  ist  dadurch  charakterisiert,  dass  im 
gesamten  Universitätsbetrieb  die  wissenschaftliche 
Forschung  gegenüber  dem  Zweck  der  allgemeinen  und 
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der  beruflichen  Bildung  immer  stärker  hei-vortritt.  Die 
philosophische  Fakultät  behält  die  führende  Stellung, 
neben  ihr  tritt  die  medizinische  in  den  Vordergrund. 

IL   Das  sechszehnte  und  siebzehnte  Jahrhundert. 

Die  territorial-konfessionelle  Universität. 

1.  Neugrtindungen.  Mit  dem  Bauernkrieg  hatte 
der  erste  Akt  des  grossen  religiösen  Kampfes  sein  Ende 
erreicht;  es  folgte  der  zweite  Akt:  die  Bildung  von 
Landeskirchen  auf  protestantischer  Grundlage.  Mit  dem 
Landeskirchentum  steht  nun  das  Universitätswesen  die 

nächsten  zwei  Jahrhunderte  hindurch  in  engstem  Zu- 
sammenhang. Die  alten  Universitäten  werden  im  Sinne 

der  neuen  Bjrchenverfassung,  zuerst  auf  protestantischer, 
dann  auch  auf  katholischer  Seite,  restaurirt,  und  eine 
grosse  Zahl  von  Neugrtindungen  tritt  hinzu. 

Die  erste  protestantische  Neugründung  ist  die 
hessische  Universität  Marburg  (1527).  Ihr  folgen 
Königsberg  (1544)  für  das  zum  weltlichen  Herzogtum 
umgewandelte  Ordensland,  und  Jena  (1556)  für  den 
Rest  der  alten  kursächsischen  Lande,  die  der  Ernesti- 
nischen  Linie  verblieben  waren,  nachdem  Wittenberg 
mit  der  Kurwürde  an  die  Albertiner  gefallen  war. 

Trotz  der  Kleinheit  des  Staatsgebiets  und  der  Knapp- 
heit der  Mittel  hat  die  Musenstadt  an  der  Saale  unter 

den  deutschen  Universitäten  bis  auf  diesen  Tag  einen 
sehr  ehrenvollen  Platz  behauptet.  Mit  ansehnlicher 
Ausstattung  wurde  im  Jahre  1576  zu  Helmstädt  eine 
Universität  für  die  braunschweigischen  Gebiete  gegründet, 
sie  war  während  des  17.  Jahrhunderts  eine  der  be- 

deutendsten protestantischen  Universitäten,  vorzüglich 
ragen  hervor  der  Theolog  Calixtus  und  der  Polyhistor 

H.  Conring,  der  Begründer  der  deutschen  Rechts- 
geschichte. Zu  den  bedeutenderen  Universitäten  ge- 

hören im  17.  Jahrhundert  auch  die  beiden  reichs- 
städtischen Gründungen  Altdorf  und  Strassburg;  jene 
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ist  aus  dem  1573  von  Nürnberg  nach  Altdorf  verlegten 

Gymnasium  hervorgegangen,  es  wurde  1622  zur  Uni- 
versität erhoben;  diese  ist  ebenfalls  aus  dem  mit 

akademischen  Lektüren  ausgestatteten  Gymnasium  der 
Stadt  Strassburg  hervorgewachsen  (1621 ).  Von  geringerer 
Bedeutung  waren  Giessen,  1607  als  lutherische  Anstalt 
für  das  darmstädtische  Hessen  von  dem  zum  Calvinisraus 

übergegangenen  Marburg  abgezweigt,  und  Rinteln  im 
Lande  Schaumburg  (1621).  Dasselbe  gilt  von  der 
reformirten  Universität  zu  Duisburg  (1655).  Wichtiger 

ist  die  im  Jahre  1665  für  die  Herzogtümer  Schleswig- 
Holstein  gegründete  Universität  Kiel.  Neben  den  eigent- 

lichen Universitäten  entstanden  noch  eine  ganze  Anzahl 
sogenannter  akademischer  Gymnasien,  Anstalten,  die 
nach  dem  eigentlichen  Schulkursus  Gelegenheit  zum 

Hören  einiger  philosophischer  und  theologischer  Vor- 
lesungen boten.  Sie  haben  sich  zum  Teil,  so  in 

Hamburg,  bis  in  unser  Jahrhundert  erhalten.  Grössere 
Bedeutung  hatte  im  17.  Jahrhundert  auch  die  reformirte 
Schule  zu  Herborn. 

Auch  in  den  katholischen  Territorien  weist  das 

Zeitalter  eine  ganze  Anzahl  von  Neugründungen  auf. 
Die  erste  ist  Dillingen,  vom  Bischof  von  Augsburg 

errichtet  (1549),  eine  Zeitlang  ein  Mittelpunkt  der  wissen- 
schaftlichen Studien  des  katholischen  Deutschlands, 

sodann  Würzburg  (1582),  vom  Fürstbischof  Julius  mit 
ansehnlichen  Mitteln  ausgestattet.  Ferner  Paderborn 
(1615),  Salzburg  (1623),  Osnabrück  (1630),  Bamberg 
(1648)  auch  diese  bischöfliche  Gründungen.  Endlich  in 
den  Ländern  des  Hauses  Habsburg:  Olraütz  (1581), 
Graz  (1586),  Linz  (1636),  Innsbruck  (1672),  Breslau 
(1702).  üebrigens  sind  mehrere  unter  diesen  Gründungen 
eigentlich  nie  vollständige  Universitäten,  sondern  nur 

privilegiirte  philosophisch-theologische  Studienanstalten, 
meist  unter  Leitung  von  Jesuiten,  gewesen;  hierzukam 
bei  einigen  auch  noch  die  juristische  Fakultät. 
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Im  ganzen  haben  sich  die  Gründungen  dieses  Zeit- 
alters weniger  lebensfähig  erwiesen,  als  die  aus  dem 

Mittelalter  stammenden  Universitäten.  Von  den  ge- 
nannten zehn  protestantischen  Neugründungen  bestehen 

noch  fünf:  Marburg,  Jena,  Königsberg,  Giessen  und  Kiel, 
dazu  das  erneuerte  Strassburg.  Helmstädt,  Rinteln, 
Duisburg  und  Altdorf  sind  bei  der  grossen  Umwälzung 
aller  deutschen  Staaten  am  Anfang  dieses  Jahrhunderts 

eingegangen.  Ebenso  sind  die  bischöflichen  Universi- 
täten mit  dem  Bestand  der  geistlichen  Herrschaften 

eingegangen,  nur  Würzburg  ist  als  bairische  Universität 
erhalten;  von  den  andern  sind  zum  Teil  Reste  in  Ge- 

stalt von  geistlichen  Seminarien  geblieben.  Von  den 

österreichischen  Gründungen  bestehen  noch  Graz,  Inns- 
bruck, Breslau. 

Den  Hauptantrieb  zu  den  zahlreichen  Neugründungen 
gab  die  Zuspitzung  des  Territorialprinzips  in  religiöser 
und  politischer  Hinsicht;  die  Universitäten  wurden  jetzt 
als  ßildungsanstalten  für  geistliche  und  weltliche  Beamte 
instrmnenta  dominafionis  des  Landesherrn.  Jedes  Terri- 

torium strebte  darnach,  eine  eigene  Universität  zu 

haben,  zunächst  um  der  gesunden,  d.  h.  mit  dem  Be- 
kenntnisstand der  Landeskirche  übereinstimmenden 

Lehre  sicher  zu  sein,  sodann  um  die  Vorbildung  der 
weltlichen  Beamten  in  der  Hand  zu  haben,  endlich  auch 
um  den  Landeskindern  den  Besuch  der  Universität  in 

der  Fremde  zu  ersparen  und  das  Geld  im  Lande  zu  be- 
halten. Reichten  die  Mittel,  die  man  sich  übrigens  nicht 

eben  grossartig  denken  muss,  wenige  tausend  Gulden 
oder  Thaler  genügten  zur  Besoldung  von  10  oder 

15  Professoren,  ein  paar  Prediger  und  Aerzte  über- 
nahmen die  Abhaltung  der  theologischen  und  medizini- 

schen Vorlesungen,  ein  altes  Kloster  bot  die  Räume, 
kostspielige  Institute  gab  es  noch  nicht,  reichten  aber 
auch  hierzu  die  Mittel  nicht,  so  wurde  wenigstens  aus 
der  Landesschule  durch  Anhängung  einiger  Vorlesungen 
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ein  gymnaMum  academicum  oder  illustre  gemacht,  für 

das  dann  nach  Gelegenheit  auch  die  Universitätsprivi- 
legien nachgesucht  werden  konnten,  die  jetzt  vom 

Kaiser  nicht  allzuschwer  zu  erlangen  waren. 

Damit  ist  gegeben,  dass  den  Universitäten  dieser 
Epoche  die  Universalität  der  mittelalterlichen  fehlt;  die 
interterritoriale,  ja  internationale  Freizügigkeit,  die  das 
alte  Studium  generale  charakterisiert,  ist  verloren;  die 

LAndesgrenzen,  mindestens  aber  die  Grenzen  des  Be- 
kenntnisses sind  auch  die  Grenzen  des  Universitäts- 

gebiets. Vielfach  finden  ausdrückliche  Verbote  des 
Besuchs  fremder  Universitäten,  besondere  und  auch 
allgemeine,  aus  konfessionellen  und  aus  fiskalischen 
Gründen  statt;  so  ist  z.  B.  den  Brandenburgern  der 
Besuch  der  sächsischen  Universität  Wittenberg,  des 

Sitzes  der  altlutherischen  Orthodoxie,  im  17.  und  18.  Jahr- 
himdert  wiederholt  untersagt  worden,  seitdem  die 
Dynastie  das  reformierte  Bekenntnis  angenommen  hatte. 
Freilich  hat  sich  auch  in  dieser  Zeit  die  Wanderlust 

des  jungen  deutschen  Gelehrten  thatsächlich  doch  nicht 
in  Fesseln  legen  lassen;  namentlich  die  niederländischen 

Universitäten  wurden  im  17.  Jahrhundert  viel  aufge- 
sucht Auch  die  Kontrolle  über  die  Lehre  ist  in  diesem 

Zeitalter  strenger  angezogen  worden  als  in  irgend  einem 
vorhergehenden  oder  nachfolgenden.  Die  Angst  vor 
Häresie,  die  Peinlichkeit,  mit  der  auf  Orthodoxie  in  der 

Lehre  gehalten  wurde,  war  an  den  lutherischen  Uni- 
versitäten nicht  minder  gross  als  an  den  katholischen, 

vielleicht  noch  grösser,  weil  hier  die  Befestigung  der 
Lehre  geringer  war  und  der  Abfall  nach  beiden  Seiten, 
zum  Katholizismus  und  zum  Calvinismus,  drohte.  Auch 
die  philosophische  Fakultät  stand  durchaus  unter  dem 
Druck  der  Forderung  der  Korrektheit  in  der  Lehre. 
So  kam  es  zu  jener  Einsperrung  des  gesamten  Lebens 

in  den  engen  Kleinstaat  und  die  engherzige  Landes- 
kirche, in  der  das  geistige  Leben  des  deutschen  Volkes 
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beinahe  erstickte.  Das  Zeitalter,  das  zwischen  der 
Mitte  des  16.  und  17.  Jahrhunderts  liegt,  ist  das  uns 
innerlich  fremdeste  in  der  ganzen  Geschichte  unseres 
Volkes. 

2.  Einrichtungen  und  Lehrbetrieb.   Im  ganzen 
haben   sich   die   alten   Formen   durch   alle   Krisen   des 

16.  Jahrhunderts   hindurch   erhalten.     Das    allgemeine 
Schema    der    Organisation   ist   geblieben,   mit   ihr   die 
Selbstverwaltung  und   die   eigene   Gerichtsbarkeit;   die 
Universität  war  mit   allen   ihren    Gliedern,   auch    ihren 

Angehörigen  und  Bediensteten,  von  der  lokalen  G  erichts- 
barkeit  eximiert,  sie  übte  selbständig  die  Rechtsprechung 

in  Civil-  und   Kriminalsachen,   doch   unter   der   oberen 
Instanz    des    fürstlichen    Hofgerichts.     Auch    die    vier 
Fakultäten  und  das  Grundschema  ihrer  Unterrichts-  und 
Prüfungsordnungen    sind    geblieben.     Von    den    beiden 
Graden  ist  allerdings  der  erste,   das   Baccalariat,   noch 

im  16.  Jahrhundert  so  gut  wie  ausgestorben.    Bemerkens- 
wert ist  aber,  dass  sich  seit  dem  Anfang   des    16.  Jahr- 

hunderts  das  System  fester,   von  der  Landesherrschaft 
besoldeter  Lektüren  in   allen   Fakultäten,   auch  in   der 
philosophischen,   durchsetzte,   der  Anfang   der  jetzigen 
Professuren.    Der  Inhaber  der  Lektur  war  verpflichtet 
für  das  Gehalt  sein  Fach  publice  zu  lesen,  in  der  Regel 
mit   4    Stunden    wöchentlich.      Die    öffentlichen    Vor- 

lesungen, im  Auditorium  der  Fakultät  gehalten  und  nach 

Art  eines  schulmässigen   Stundenplanes   geordnet,   um- 
fassten    den   ganzen    für    die   Prüfungen   notwendigen 
Kursus.  Daneben  fand  Privatunterricht  in  mannigfachsten 
Formen    statt,    von    dem    Elementarunterricht    in    den 
Sprachen  bis   zur   Vorbereitung  auf  die  akademischen 
Prüfungen  und  Disputationen. 

Was  die  einzelnen  Fakultäten  anlangt,  so  stand  die 

theologische  an  erster  Stelle;  die  theologischen  Inter- 
essen beherrschten  wie  den  gesamten  Wissenschafts- 

betrieb, so  auch  den  Universitätsunterricht.    Auch    w^ar 
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sie  wohl  in  der  Regel  die  stärkste,  seitdem  in  der 
zweiten  Hälfte  des  16.  Jahrhunderts  unter  dem  Einfluss 

der  Reformation  die  Forderung  eines  theologischen 
Studiums  an  der  Universität  für  alle  Geistlichen  allmäh- 

lich sich  durchsetzte.  Es  war  die  Folge  des  protestanti- 
schen Prinzips,  das  allen  Nachdruck  auf  die  Lehre  und 

ihre  Reinheit  legte  und  im  Gottesdienst  der  Predigt 
das  Uebergewicht  über  die  Kulthandlungen  gab.  Auch 
die  katholische  Kirche  wurde  hierdurch  zu  stärkerer 

Betonung  der  Lehre  und  Predigt,  damit  auch  des  wissen- 
schaftlichen Studiums  gedrängt;  die  geistlichen  Seminare 

datieren  von  der  Gegenreformation.  Uebte  hierin  der 
Protestantismus  auf  den  Katholizismus  Einfluss,  so  erlitt 
er  seinerseits  eine  Rückwirkung  darin,  dass  er  von  der 
ursprünglichen  Wendung  zum  Bibelstudium  wieder  in 
die  scholastische  Dogmatik  zurückgezogen  wurde:  die 
Bibel  bot  eben  nicht  das  für  die  Beherrschung  der  Geister 
und  die  Bekämpfung  der  Gegner  notwendige  System  von 
Begriffen  und  Lehrformeln. 

Auch  die  juristische  Fakultät  gewann  an  Umfang 
und  Bedeutung  in  eben  dem  Mass,  als  der  moderne 
Staat  sich  entwickelte.  Die  Aufnahme  der  Pandekten 

als  geltenden  Rechts  machte  ein  gelehrtes  Studium  zur 
Voraussetzung  für  die  Rechtsprechung  und  Advokatur, 
der  alte  ungelehrte  Schöffe  wich,  zunächst  in  den  oberen 
Gerichten,  dem  gelehrten  Richter.  Zugleich  übernahmen 

die  juristischen  I^akultäten  selbst  die  Funktion  von 
Spruchkollegien.  Auch  für  das  allmählich  sich  ent- 

wickelnde Staatsbeamtentum  wurde  einige  Kenntnis  des 
neuen  Rechts  wünschenswert  und  nach  und  nach  unent- 

behrlich. So  riss  sich  der  moderne,  auf  die  absolute 

Staatsgewalt  und  das  fremde  Recht  gestellte  Beamten- 
staat von  der  Gesellschaft  los  und  konstituierte  sich  als 

ein  selbständiges  Wesen  über  ihr,  ähnlich  wie  die  Kirche: 
das  Recht  seine  Geheimwissenschaft,  wie  dort  die 
Theologie,  die  Richter  Laien  das  Recht    spendend,    wie 
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die  Priester  Lehre  und  Sakrament.  —  In  der  Form  des 
juristischen  Untemchts  vollzog  sich  allmählich  eine 
Veränderung  in  dem  Sinne,  dass  der  systematische 
Vortrag  der  einzelnen  Rechtsgebiete  die  Interpretation  der 
Texte,  der  vios  Gallicwt  den  mos  ItaUcusj  zurückdrängte. 

Die  medizinische  Fakultät  blieb,  wie  sie  es  im 
Mittelalter  gewesen  war,  weitaus  die  schwächste;  bis 
zum  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  fiel  sie  numerisch 
wenig  ins  Gewicht.  Noch  im  Jahre  1805  betrug  die 
Gesamtzahl  der  Mediziner  auf  sämtlichen  preussischen 
Universitäten  nur  144,  gegenüber  1036  Juristen  und 

555  Theologen.  In  dem  Wissenschafts-  und  Lehrbetrieb 
begannen  sich  allerdings  wichtige  Veränderungen  vor- 

zubereiten; Anatomie  und  Physiologie  fingen  an  sich 
selbständig  zu  entwickeln;  indem  sie  die  Wissenschaft 
vom  Menschen  auf  Beobachtung  und  Experiment  stellten, 
lösten  sie  die  Medizin  allmählich  von  den  tiberlieferten 

Texten  los;  auch  im  Unterricht  begann  die  Anschauung 

und  Untersuchung  sich  neben  dem  Anhören  von  Text- 
interpretationen durchzusetzen.  Freilich  blieben  die 

deutschen  Universitäten  lange  hinter  den  fremden 
zurück;  im  16.  ging  der  Fortschritt  vor  allem  von  den 
italienischen,  im  17.  und  18.  von  den  niederländischen 
Universitäten  aus.  Die  herrschende  Scheu  vor  der 

Zergliederung  von  Leichen  als  einer  Schändung  des 
Menschentums  musste  erst  allmählich  tiberwunden 

werden,  eine  Scheu,  die  uns  um  so  seltsamer  berührt, 
als  dieselbe  Zeit  noch  gar  keine  Scheu  trug,  lebende 
Menschen  durch  den  Henker  auf  alle  Weise  martern, 
verstümmeln  und  schänden  zu  lassen. 

Die  philosophische  Fakultät,  wie  die  alte  facultas 
artium  seit  den  Tagen  der  humanistischen  Umnennung 
aller  Dinge  hiess,  behielt  im  allgemeinen  ihre  alte 
Stellung  als  das  Mittelglied  zwischen  der  Lateinschule, 
welche  vor  allem  die  gelehrten  Sprachen  lehrte,  und 
den  oberen  Fakultäten,  auf  denen  die  wissenschaftliche 
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Fachbildung  erworben  wurde.  Ihre  Aufgabe  war:  den 

Unterricht  der  Lateinschule  durch  einen  allgemein- 
wissenschaftlichen und  •  philosophischen  Unterricht  zu 

ergänzen.  Allerdings  wurde  die  Abgrenzung  nach  unten 
allmählich  etwas  schärfer;  die  Entwickelung  des 
Gelehrtenschulwesens,  zuerst  auf  protestantischem,  dann 
auch  auf  katholischem  Boden,  wo  die  Jesuitenkollegien  den 

protestantischen  Pursten-  und  Klosterschulen  entsprachen^ 
befreite  die  Universität  mehr  und  mehr  von  der  Aufgabe 
des  Elementarunterrichts;  auch  das  Alter  der  Studieren- 

den nahm  allmähhch  zu.  Die  wesentliche  Grundlage 
dieses  Unterrichts  bildeten  nach  wie  vor  die  aristo- 

telischen Schriften;  sie  wurden  entweder  im  Originaltext 

den  Vorlesungen  zu  Grunde  gelegt:  es  war  im  16.  Jahr- 
hundert ein  vielfach  erstrebtes,  wenn  auch  kaum  in 

erheblichem  Umfang  erreichtes  Ziel,  den  Aristoteles  im 
griechischen  Text  in  die  Hände  der  Studenten  zu 

bringen;  oder  es  wurden  Lehrbücher,  die  in  über- 
arbeiteter Form  den  Inhalt  jener  Schriften  enthielten, 

dem  Unterricht  zu  Grunde  gelegt,  wie  hierfür 
Melanchthon  in  seinen  philosophischen  Kompendien 
das  Vorbild  geliefert  hatte. 

Neben  dem  philosophischen  Unterricht  ging  der 
humanistische  her,  mit  In terpretations Vorlesungen 
über  die  lateinischen  und  griechischen  Klassiker  und 
sich  anschliessenden  Uebungen  in  poetischer  und 
oratorischer  Imitation.  Es  waren  schulmässige  Uebungen ; 
der  Professor  der  Eloquenz  und  Poesie  leitete  an.  Reden 
(dedamationes)  und  Gedichte  aller  Art,  natürlich  in 
lateinischer  Sprache,  zu  verfertigen,  wie  er  denn  auch 
selbst  die  Kunst,  die  er  lehrte,  als  Meister  übte,  alle 
öffentlichen  Akte  der  Universität  mit  Reden  und 
Gedichten  schmückend.  Der  Unterricht  der  antiken 

Rhetorenschulen  ist  in  diesen  epideiktischen  Reden,  wo- 
für wieder  Melanchthons  dedamationes  ein  Vorbild 

gaben,  in  gewisser  Weise  aufgelebt. 
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In  dem  Mass^  als  man  sich  vom  Zeitalter  der 
Renaissance  entfernte,  verlor  dieser  humanistische 

Unterricht  gegen  den  wissenschaftlich-philosophischen 
an  Bedeutung.  Seit  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts 
hörten  lateinische  Reden  und  Verse  auf  in  der  grossen 
Welt  Kurs  zu  haben;  die  französische  Sprache  und 
Litteratur  drang  ein,  sie  eroberte  zunächst  die  Höfe 
und  die  vornehme  Welt,  wo  sie  über  ein  Jahrhundert 
lang  eine  fast  unumschränkte  Herrschaft  ausübte,  dann 
auch  die  Universitäten.  Die  altklassische  Bildung  erlitt 

jetzt  von  der  neuesten  ^alamodischen"  Bildung  dasselbe 
Schicksal,  das  sie  am  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  der 

mittelalterlich-scholastischen  bereitet  hatte;  lateinische 

Poesie  und  Eloquenz  wurde  von  den  neuen  „Modernen-, 
Thomasius  an  ihrer  Spitze,  als  abgelebter  Schulkram 
verachtet,  wie  vor  zwei  Jahrhunderten  die  Philosophie 
und  Theologie  der  Philosophaster  und  Theologaster.  Die 

Inhaber  der  Professuren  der  Eloquenz  und  Poesie  er- 
schöpften sich  vergebens  in  Klagen  über  die  Verachtung 

der  schönen  Wissenschaften  und  die  zurückkehrende 

„Barbarei  des  Mittelalters". 
Was  die  äusseren  Lebensordnungen  anlangt, 

so  lösten  sich  mit  der  Gesamtordnung  der  alten  Kirche 
in  den  protestantischen  Gebieten  auch  die  abgeleiteten 
Lebensformen  auf.  Das  Zusammenleben  der  Scholaren 

und  Lehrer  in  den  Kollegien  und  Bursen  hörte  mit  dem 
Klosterleben  und  dem  Cölibat  der  Lehrer  von  selbst  auf. 

Dazu  kam,  dass  das  Lebensalter  der  Studierenden  zu- 
nahm; die  allmähliche  Entwicklung  der  alten  Latein- 

schule zur  Gelehrtenschule  führte  dazu,  dass  der  Student 
in  der  Regel  erst  etwa  im  17.  oder  18.  Lebensjahr  auf 
die  Universität  kam;  freilich  ist  auch  erheblich  früheres 
Lebensalter,  neben  bedeutend  höherem,  nicht  selten. 
Auch  wirkte  in  diesem  Sinne,  dass  die  oberen  Fakultäten, 
die  theologische  und  juristische,  für  deren  Angehörige 

der   Kollegien-   und  Bursenzwang,    bei   ihrem   höheren 
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Lebensalter  auch  im  Mittelalter  wohl  nie  durchgeführt 
worden  war,  jetzt  das  numerische  Ueberge wicht  er- 

langten. Und  in  der  juristischen  Fakultät  begann  jetzt 
auch  der  weltliche  Herrenstand,  soweit  er  nicht  durch 
die  Armee  ging,  seine  wissenschaftliche  Ausbildung  zu 
suchen. 

So  ist  im  Verlauf  des  16.  und  17.  Jahrhunderts  aus 
dem  mittelalterlichen  Scholaren  der  moderne  Student 

geworden.  Auch  in  der  äusseren  Erscheinung  wird 
diese  Wandlung  sichtbar:  der  Scholar  wurde  zu 

klerikaler  Tracht  und  Haltung  von  den  Universitäts- 
ordnungen angehalten,  seit  der  Mitte  des  17.  Jahr- 

hunderts ninunt  der  Student  sich  den  Kavalier  zum 

Vorbild  im  Anzug  und  Auftreten.  Und  mit  dem  Degen 
als  notwendigem  Stück  kavaliermässiger  Ausrüstung 
hielt  auch  das  Duell  seinen  Einzug  in  die  Universitätswelt. 

Ein  Rest  der  alten  Lebensordnungen  erhielt  sich 
in  den  an  den  meisten  Universitäten  errichteten  landes- 

herrlichen Kon  vikten,  in  denen  unbemittelteStudierende 

freie  Wohnung  und  Kost,  oder  auch  blos  letztere  er- 
hielten. Sie  verdanken,  ebenso  wie  die  Fürsten-  oder 

Landesschulen,  ihre  Entstehung  dem  drückenden  Mangel 
an  Bewerbern  um  die  gelehrten  Berufe,  der  als  nächste 
Folge  des  Zusammenbruchs  der  alten  kirchlichen 

Ordnungen  im  16.  Jahrhundert  eingetreten  war.  Der  Auf- 
wand für  diese  Anstalten  wurde,  ebenso  wie  der  für  die 

Ftirstenschulen,  in  der  Regel  aus  eingezogenen  geist- 
lichen Gütern  bestritten.  Der  Genuss  einer  Stelle  ver- 

pflichtete, nachher  dem  Lande  im  weltlichen  oder  geist- 
lichen Amt  zu  dienen.  —  Daneben  bildete  sich  übrigens 

die  Gewohnheit  aus,  dass  die  Professoren  Studenten  in 
Kost  und  Logis  zu  sich  ins  Haus  nahmen,  eine  Sitte, 
die  noch  im  1 8.  Jahrhundert  in  weitem  Umfang  bestand. 

3.  Wert  und  Geltung.  Am  Ende  des  17.  Jahr- 
hunderts sind  die  deutschen  Universitilten  auf  den 

tiefsten  Stand  herabgesunken,   den  sie  im   öffentlichen 
4 
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Ansehen  und  in  ihrer  Wirkung  auf  das  geistige  Leben 
des  deutscheu  Volks  überhaupt  erreicht  haben.  Die 
vornehme  Welt,  die  an  den  Fürstenhöfen  ihren  Mittel- 

punkt hatte,  blickte  von  der  Höhe  ihrer  modernen 
Bildung  auf  sie  als  Sitze  einer  veralteten  pedantischen 
Schulgelehrsamkeit  herab.  Ein  Mann  wie  Leibniz,  der 
in  Paris  und  London  seine  wissenschaftliche  Bildung 
geholt  hatte,  verschmähte  eine  Stellung  an  einer  Univer- 

sität, wie  sie  dem  bedeutendsten  Gelehrten  und  Philo- 
sophen, den  Deutschland  zu  jener  Zeit  besass,  natürlich 

überall  erreichbar  gewesen  wäre.  Er  zog  die  Höfe  vor, 
wo  er  für  seine  Gedankenwelt  und  für  seine  umfassenden 

Pläne  für  die  Verbesserung  der  gesamten  Kultur  des 
deutschen  Volks  eher  Verständnis  und  Förderung  zu 

finden  hoffen  durfte.  Die  Begründung  von  wissenschaft- 
lichen Sozietäten  oder  Akademieen,  die  er  mit  rastloser 

Energie  betrieb  (die  Berliner  Akademie,  1700  errichtet, 
verdankt  bekanntlich  ihm  ihre  Entstehung),  ist  zugleich 
ein  Ausdruck  seiner  Hoffnungslosigkeit  hinsichtlich  der 
alten  Universitäten:  er  wollte  die  wissenschaftliche 

Forschung,  für  die  er  von  ihnen  nichts  hoffte,  auf  den 
neuen  Anstalten  ansiedeln,  jenen  den  schulmässigen 
Unterricht  überlassend. 

In  der  That,  das  Universitätswesen  der  Zeit  bietet 
einen  trübseligen  Anblick:  die  akademische  Wissenschaft 

ohne  Berührung  mit  der  Wirklichkeit  und  den  sie  be- 
wegenden Ideen,  festgehalten  durch  Organisation  und 

Statuten  in  einem  veralteten  Lehrbetrieb,  mühselige 

Sammelarbeit  fast  die  einzige  Frucht  der  wissenschaft- 
lichen Thätigkeit.  Dazu  die  Verrohung  des  ganzen 

Daseins:  das  Studenten  tum  auf  dem  äussersten  Tief- 
stand, Saufen  und  Raufen,  bis  zur  Brutalität  und 

Bestialität  getrieben,  vielfach  der  Inhalt  des  Lebens; 
und  auch  das  Professorentum  scheint  durch  seine  Ab- 

hängigkeit und  Dürftigkeit  nicht  selten  mit  in  den 
Schlamm  hineingezogen  zu  sein. 
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In  welchem  Geruch  um  jene  Zeit  die  deutsche 
<Telehrtenwelt  und  der  deutsche  Name  überhaupt  bei 
den  anderen  Nationen  stand,  mag  eine  Aeusserung  der 
Exkönigin  Christine  uns  vergegenwärtigen. 

Die  zum  Katholizismus  übergetretene  Tochter 
<Tustav  Adolfs  schreibt  aus  Hamburg  an  ihren  Verehrer, 
den  Kardinal  Azzolino  in  Rom:  „Es  ist  besser  ein  Ketzer 
als  ein  Deutscher  zu  sein,  denn  ein  Ketzer  kann  doch 

katholisch  werden,  aber  ein  Beest  kann  niemals  ver- 
nünftig werden.    Verflucht  das  Land   und   die   dummen 

Beester,  die  es  hervorbringt   ich  versichere  Sie, 
dass  es  unter  allen  Tieren  auf  der  Welt  keines  dem 

Menschengeschlecht      unähnlicheres      giebt      als      die 

Deutschen.   Was   die   deutschen  Aerzte  aubetrifl't, 
so  würde  ich  ebenso  gern  meine  Kutschpferde  konsul- 

tieren, wie  auf  sie  hören;  sie  sind  sämtlich  Beester  und 
Ignoranten  und  machen  die  Menschen  mit  ihrem 
Phlegma  und  einer  Schwerfälligkeit  tot,  die  echt  deutsch 

sind,   aber  grässlicher   als   der   Tod   selbst."   „Es 
passierte  mir  eine  amüsante  Geschichte  mit  einer  der 
Sibyllen  dieses  Landes,  die  mich  zu  meinem  Unglück 
mit  einem  französischen  Buch  in  der  Hand  antraf.  Das 

gab  ihr  Veranlassung,  eine  Unterhaltung  über  Bücher 
zu  eröffnen  und  zu  sagen,  sie  habe  in  ihrem  Leben  viel 
gelesen  und  sich  die  Augen  damit  verdorben,  deshalb 
lese  sie  nicht  mehr,  ein  Buch  habe  sie  sich  aber  doch 

vorbehalten  und  lese  darin  alle  Tage  —  das  „Kompen- 
dium der  aristotelischen  Philosophie".  Ich  habe  niemals 

mehr  Lust  verspürt  laut  aufzulachen."*) 
So  diese  freilich  exaltierte  und  boshafte  Dame. 

Doch  ist  ihr  Urteil  offenbar  nur  der  Wiederhall  von 

tausend  Urteilen,  die  sie,  in  ihrem  Vaterland  einst  der 
gefeierte  Mittelpunkt  einer  Gesellschaft   von  Gelehrten 

*)  E.  Daniels,  Christine  von  Schweden,  Preuss.  Jahrb.,  97.  Bd., 
S.  81. 

4* 
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und  Schöngeistern  aus  aller  Herren  Ländern,  von  diesen 
gehört  hatte.  Es  ist  dieselbe  Zeit,  aus  der  das  Wort 
des  P.  Bouhours,  eines  französischen  Jesuiten,  über 
den  P.  Gretser,  einen  deutschen  conf rater,  stammt: 

ü  a  bien  de  Vesprit  —  pour  un  Allemand. 
Ein  Nachklang  dieser  Empfindungen  und  Urteile 

ist  es,  dass  die  ganze  jungdeutsche  Litteratur  des 
18.  Jahrhunderts,  vonKlopstock  und  Lessing  an,  ihre 
Geringschätzung  des  Gelehrtennamens  zur  Schau  trägt: 
in  Hildebrands  Artikel,  Gelehrt  und  Gelehrsamkeit 

(in  Grimms  Wörterbuch),  ist  eine  Fülle  von  Zeugnissen 
hierfür  zusammengetragen.  Auch  das  genialische  Wesen 

des  Sturm-  und  Drang-Zeitalters,  das  leidenschaftliche 
Streben  nach  Natur  und  Originalität  und  die  Verachtung 
des  Schul-  und  Bücherwesens,  wie  es  noch  aus  dem 
Faust  zu  uns  spricht,   hat   darin  seinen  Resonanzboden. 

in.  Das  achtzehnte  Jahrhundert. 

Die  Entstehung  der  modernen  Universität. 

1.  Die  Neugründungen.  Durch  zwei  bedeutende 
Neugründungen  wurde  das  neue  Zeitalter  heraufgeführt: 
Halle  (1694)  und  Göttingen  (1737),  woran  sich  als 
dritte  noch  Erlangen  (1743)  anschliesst,  die  Universität 
der  fränkischen  Fürstentümer,  die  zu  einem  nicht  un- 

wichtigen Mittelglied  zwischen  dem  Norden  und  Süden 
Deutschlands  geworden  ist.  Alle  drei  blühen  noch  heute. 
Die  beiden  ersten  sind  die  weitgeöflfneten  Thore,  wodurch 
die  moderne  Philosophie  und  Wissenschaft,  nebst  der 
modernen  Aufklärung  und  Bildung,  ihren  Einzug  in  das 
deutsche  Universitätswesen  und  durch  dieses  in  das 

deutsche  Volksleben  gehalten  haben. 
Halle,  die  Universität  des  aufsteigenden  branden 

burgisch-preussischen   Staats,   erhielt   ihr   Gepräge    v<;i 
allem  durch  drei  Männer:  den  Juristen  Chr.  Thomasius, 
den   ersten  Veranlasser   des   Studiums,    den   Theologen 
A.    H.    Francke    und    den    Philosophen    Chr.    Wolff. 
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Thomasius,  ein  Schüler  Samuel  Pufendorffs,  des 
ersten  Naturrechtslehrers  an  einer  deutschen  Universität 

♦  in  Heidelberg  war  1662  der  erste  Lehrstuhl  für  die 
neue  Behandlung  des  Rechts  errichtet  worden),  war 

durchaus  ein  Mann  der  neuen,  französisch-höfischen 
Bildung;  er  ist  der  Herausgeber  der  ersten  Monatsschrift 
in  deutscher  Sprache  (seit  1688),  auch  der  erste,  der  die 
deutsche  Sprache  auf  das  Katheder  führte.  Ein  Ver- 

ächter scholastischer  Philosophie  und  humanistischer 
Eloquenz,  theologischer  Orthodoxie  und  altgelahrter 
Jurisprudenz,  kam  er  mit  der  heimatlichen  Universität 
Leipzig,  wo  er  als  Privatdocent  lehrte,  bald  in  heftige 
Konflikte.  Er  musste  weichen  und  wendete  sich  nach 

Halle,  wo  er  günstige  Aufnahme  fand;  der  Kreis  von 
Schülern,  den  er  hier  um  sich  sammelte,  wurde  der 

Stamm  der  1694 'gegründeten  Universität.  Die  theo- 
logische Fakultät  erhielt  ihre  Richtung  durch  Francke, 

den  Hauptvertreter  des  Pietismus,  der  ebenfalls  von  dem 
ortliodoxen  Leipzig  ausgeschlossen  worden  war;  er  wies 

sie  auf  gläubiges  Bibelstudium  und  praktisches  Christen- 
tum. Die  von  ihm  begründeten  Anstalten  des  Hallischen 

Waisenhauses  wurden  auch  seinen  Studierenden  zur 

Uebungsschule  in  der  Praxis  des  Christentums  und  im 

Jugendunterricht.  In  der  zweiten  Hälfte  des  Jahr- 
hunderts lehrte  in  der  theologischen  Fakultät  Joh.  Sal. 

Semler,  der  Begründer  der  kritisch -historischen  Be- 
handlung der  heiligen  Schriften. 

Von  grösster  Bedeutung  ist  endlich  der  Philosoph 
Chr.  Wolff,  der  in  der  philosophischen  Fakultät  zu 

Halle  von  1707—1723  und  dann  wieder  von  1740—1754, 
in  der  Zwischenzeit  in  Marburg  lehrte.  Seine  Vertreibung 
unter  Friedrich  Wilhelm  L  und  seine  ruhmvolle  Wieder- 

herstellung durch  Friedrich  den  Grossen  bezeichnet  die 

grosse  Wende  der  Zeiten.  Das  Durchdringen  Wolflfs  be- 
deutet eigentlich  das  Ende  der  scholastischen  Philo- 
sophie,  an   ihrer  Stelle   ergriflF  nunmehr   die    moderne 
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Philosophie  in  Gestalt  des  Wolfflscheii  Systems  Besitz 
von  den  deutschen  Universitäten.  War  bisher  die  Auf- 

gabe des  philosophischen  Unterrichts  die  Einübung  der 
Begriffe  der  aristotelischen  Schulphilosophie  gewesen, 
in  erster  Linie  als  Vorbereitung  zum  theologischen 
Studium,  so  stellte  sich  die  neue  Philosophie  trotzig  auf 

die  eigene  Vernunft.  Wolffs  ̂ Vernünftige  Gedanken"^, 
der  Generaltitel  seiner  deutschen  Schriften,  weisen  die 

Abhängigkeit  der  Philosophie  von  der  Theologie  ent- 
schieden von  sich;  auf  die  modernen  Wissenschaften 

der  Mathematik  und  Naturwissenschaft  gestützt,  soll  sie 
voraussetzungslos  die  Wahrheit  suchen,  mögen  die 
Theologen  zusehen,  wie  sie  damit  zurecht  kommen. 
Und  wie  für  die  theoretische  Philosophie  lehnt  sie  auch 

für  die  praktische  die  theologische  Begründung  ent- 
schieden ab:  Recht  und  Moral  sind  allein  auf  der  Ver- 

nunfterkenntnis vom  Wesen  des  Menschen  und  der  Gesell- 
schaft zu  gründen. 

Die  Wolffische  Philosophie  drang  im  Verlauf  des 
18.  Jahrhunderts  an  allen  protestantischen  Universitäten 
durch.  Auch  die  oberen  Fakultäten  erfuhren  ihren 

Einfluss;  Jurisprudenz  und  Theologie  nahmen  die  „Ver- 

nünftigen Gedanken"  in  sich  auf.  Das  Vertrauen  zur 
Vernunft  als  der  berufenen  Leiterin  in  allen  Fragen  der 

Theorie  und  der  Praxis  ist  zu  keiner  Zeit  so  gross  ge- 
wesen als  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts. 

In  der  Hervorbringung  der  neuen,  auf  Mathematik  ge- 
gründeten Ansicht  vom  Universum,  in  der  Verscheuchung 

des  Hexen-  und  Teufelsspuks  durch  den  siegreichen 
Gedanken  der  Gesetzmässigkeit  und  Vernünftigkeit  der 
Natur,  in  der  Begründung  der  technischen  Herrschaft 
über  die  Naturkräfte  schien  die  Vernunft  ihre  Befähigung 

zur  Leitung  des  Denkens  und  des  Lebens  unwidei- 
sprechlich  dargethan  zu  haben.  In  diesem  Glauben  ist 

die  neue  Philosophie  aufgenommen  worden  und  herr- 
schend gewesen. 
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Pur  die  deutschen  Universitäten  bedeutet  die 

Rezeption  der  modernen  Philosophie  und  Wissen- 
schaften die  entscheidende  Wendung.  Dadurch  sind 

sie  aus  der  Versumpfung,  worin  sie  am  Ende  des 
17.  Jahrhunderts  lagen,  herausgekommen;  unter  der 
Führung  der  Wolffischen  Philosophie  haben  sie  die 
dominierende  Stellung  im  geistigen  Leben  des  deutschen 
Volkes  gewonnen.  Dass  die  Universitäten  der  grossen 
westlichen  Nachbarländer  die  moderne  Philosophie  nicht 
in  sich  aufnahmen,  dass  sie  Schulen  blieben,  die  dem 
freien  Gedanken  sich  nicht  zu  öffnen  vermochten,  das 
ist  der  Grund,  weshalb  sie  für  das  Leben  jener  Völker 
bis  auf  diesen  Tag  eine  so  viel  geringere  Bedeutung 

haben.  In  Frankreich  und  England  blieben  die  führen- 
den Geister  ausserhalb  der  Universitäten,  man  denke 

an  die  Enzyklopädisten;  in  Deutschland  stehen  sie  seit 
WolfF  und  Kant  innerhalb.  Nicht  an  der  Berliner 
Akademie  haben  diese  beiden  führenden  Geister  ihren 

Wirkungskreis,  sondern  an  zwei  Pro vinzialuniversitäten. 
Dass  WolflF  im  Jahre  1740  es  ablehnte  nach  Berlin  an 

die  Akademie  und  den  Hof  zu  kommen,  dass  er  die 
Universität  vorzog,  ist  ein  Zeugnis  für  die  Wandlung 

die  sich  seit  Leibniz'  Tagen  vollzogen  hatte. 
Halle  hat  den  Ruhm,  die  erste  moderne  Universität 

zu  sein:  sie  ist  als  erste  auf  das  Prinzip  der  lihertas 

phüoM&phandi,  der  freien  Forschung  und  Lehre  ge- 
gründet. Man  hatte  in  Halle  ein  deutliches  Bewusstsein 

davon.  Als  die  Universität  im  Jahre  1711  den  Geburts- 
tag ihres  Stifters  beging,  hielt  der  Professor  Gundling 

eine  Rede:  De  libertate  Fridericianae;  sie  feiert  die 
jüngste  Universität  als  die  Burg  des  freien  Gedankens. 
Ihr  Schluss  lautet:  Veritas  adhuc  in  medio  posita  est; 
qui  potest,  adscendat,  qui  audety  rapiat:  et  applaudemun. 
Ein  kühnes  Wort,  das  genau  die  grosse  Wandlung  be- 

zeichnet. Der  ältere  Universitätsunterricht  ging  überall 
von  der  Voraussetzung  aus,  dass  die  Wahrheit  gegeben 
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sei,  es  handelte  sich  im  Unterricht  um  ihre  Ueber- 
lieferung,  und  es  war  die  Pflicht  der  Aufsichtsbehörde, 
darauf  zu  achten,  dass  keine  falsche  Lehre  tiberliefert 
werde.  Der  neue  Universitätsunterricht  geht  von  der 
Voraussetzung  aus,  dass  die  Wahrheit  zu  suchen  ist; 
die  Aufgabe  des  Unterrichts  ist,  hierzu  geschickt  zu 
machen  und  anzuleiten.  Die  Universität  zog  hiermit 

erst  die  Konsequenz  der  durch  die  Reformation  ge- 
schaffenen Lage. 

In  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  er- 
wuchs der  Hallischen  Universität  in  Göttingen  eine 

Nebenbuhlerin,  von  der  sie  zuletzt  überflügelt  wurde. 

Am  Ende  des  Jahrhunderts  galt  Göttingen  als  die  vor- 
nehme Universität;  hier  studierten  die  Grafen  und 

Barone  des  heiligen  römischen  Reichs  deutscher  Nation 
bei  Schlözer  und  Pütter  die  Staats-  und  Rechtswissen- 

schaften. Hier  lehrte  Moshe  im  Kirchenhistorie  und 

elegante  Kanzelberedsamkeit,  J.  D.  Michaelis  Orientalia; 
hier  wirkten  Albrecht  v^  Haller  und  sein  Nachfolger 

Blumenbach,  zu  ihrer  Zeit  die  Träger  der  Wissen- 
schaft vom  Menschen,  der  physischen  Anthropologie; 

ferner  der  berühmte  Astronom  Tob.  Mayer,  der  geist- 
volle Physiker  Lichtenberg  und  der  elegante  Mathe- 

mathiker  Kästner.  Endlich  fand  an  der  Göttinger 
Universität  auch  das  neu  erwachende  Altertumsstudium 

seine  erste  Pflanzstätte;  ihre  Philologen,  J.  M.  Gesner 
und  J.G.Heyne,  denen  die  Zurückführung  der  Griechen 
in  die  Universität  verdankt  wird,  fanden  einen  neuen 
Gesichtspunkt  für  die  Behandlung  der  klassischen 
Autoren:  nicht  um  tote  Gelehrsamkeit,  auch  nicht  um 

lateinische  und  griechische  Imitation  handelt  es  sich, 
sondern  um  den  lebendigen,  bildenden  Verkehr  mit  den 
klassischen  Schriftstellern,  den  höchsten  Mustern  der 
Kunst  und  des  Geschmacks.  Das  ist  der  Gesichtspunkt 
des  Neuhumanismus,  durch  ihn  hat  die  Beschäftigung: 
mit  den  Alten  wieder  ein   verständliches,   menschliches 
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Ziel  erhalten,  ihre  Aufgabe  ist  die  Bildung  des  Sinnes 
und  Geschmacks  für  das  Schöne  und  Grosse  in  der 

litterarischen  Darstellung.  Dieser  Neuhmnanismus  steht 

nicht  im  Gegensatz,  sondern  in  lebendiger  Wechsel- 
wirkung mit  der  gleichzeitig  aufblühenden  deutschen 

Dichtung,  die  übrigens  ebenfalls  in  Göttingen  einen 
Mittelpunkt  hatte,  es  sei  nur  an  Hallers  Dichtungen, 
an  Gesners  deutsche  Gesellschaft  und  an  den  Hainbund 
erinnert. 

Halle  und  Göttingen  sind  im  18.  Jahrhundert  die 
anerkannt  führenden  Universitäten,  Halle  mit  seinen 

1000 — 1500  Studenten  auch  (neben  Jena  und  Leipzig)  die 
besuchteste,  wogegen  das  exklusivere  Göttingen  das 
erste  Tausend  nicht  überschritten  hat.  Sie  haben  durch 

ihren  Vorangang  im  Verlauf  des  18.  Jahrhunderts  eine 

vollständige  Umgestaltung  des  ganzen  deutschen  Uni- 
versitätswesens bewirkt,  zuerst  im  protestantischen 

Norden,  dann  auch  im  katholischen  Süden.  Oesterreich 
und  Baiern  und  ebenso  die  fränkischen  und  rheinischen 

Bistümer,  haben  sich  unter  dem  Drucke  der  siegreich 
sich  durchsetzenden  Aufklärung,  unter  der  Einwirkung 

zugleich  der  politischen  und  mihtärischen  Ueberlegen- 

heit  des  Staats  des  „philosophischen"  Königs,  zur  Nach- 
folge entschlossen;  seit  der  Mitte  des  Jahrhunderts  fand 

in  allen  diesen  Ländern  eine  durchgreifende  Reform 

des  gesamten  Universitäts-  und  Schulwesens  statt.  Am 
Ende  des  18.  Jahrhunderts  blickte  das  deutsche  Volk 

auf  seine  Universitäten  als  die  Anstalten,  von  denen 
es  vorzugsweise  die  Antriebe  zum  Portschritt  auf  allen 
Lebensgebieten  erwartete,  dieselben  Anstalten,  die  noch 
vor  einem  Jahrhundert  das  Hohngelächter  der  höfischen 
Gesellschaft  waren. 

Ich  hebe  hier  noch  eine  Thatsache  hervor.  Das  Auf- 
steigen der  deutschen  Universitäten  im  1 8.  Jahrhundert 

ist  zunächst  bedingt  durch  das  Aufsteigen  der  philo- 
sophischen   Fakultät    aus    dem    Dienstverhältnis     zur 
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führenden  Stellung;  hatte  sie  bisher,  um  Ausdrücke 

Kants  zu  gebrauchen,  als  anc'dla  theologine  der  Herrin 
die  Schleppe  nachgetragen,  so  trug  sie  nunmehr  ihr, 
und  ebenso  der  Rechtswissenschaft  und  Medizin,  die 
Fackel  voran.  Es  ist  aber  bemerkenswert,  dass  sie  ihre 

Erhaltung  jenem  ersten  Verhältnis  zur  Theologie  ver- 
dankt. Wenn  sich  nicht  in  den  protestantischen  Ge- 

bieten die  theologische  Fakultät  als  ein  lebendiges  Glied 
der  Universität  erhalten  hätte,  dann  wäre  voraussicht- 

lich auch  die  Philosophie  und  die  philosophische  Fakultät 
nicht  am  Leben  geblieben.  Die  Sache  tritt  klar  hervor, 
wenn  man  den  Entwickelungsgang  in  Deutschland  und 
Frankreich  vergleicht.  In  Frankreich  verloren  nach 
dem  Tridentinum  und  der  Begündung  bischöflicher 
Seminare  zur  Ausbildung  des  Klerus  die  theologischen 
Fakultäten  ihre  Schüler,  sie  gingen  als  Lehranstalten 
so  gut  wie  ganz  ein,  nur  der  gespenstige  Schatten  eines 

Grrade,  d.  b.  Titel  erteilenden  Instituts  blieb  übrig.  Gleich- 
zeitig verwandelten  sich  die  alten  artistischen  Fakul- 
täten, obwohl  sie  der  Universität  inkorporiert  blieben, 

in  geschlossene  niedere  Schulen  (coUfeges),  ohne  inneren 
Zusammenhang  mit  den  oberen  Fakultäten,  und  ebenso 
ohne  lebendigen  Zusammenhang  mit  der  Litteratur  und 
Bildung,  der  Philosophie  und  Wissenschaft  der  Zeit.  Die 
Folge  war,  dass  die  juristischen  uiid  medizinischen 
Fakultäten  hier  allein  übrig  blieben,  nun  aber  als  für 
sich  bestehende  Fachschulen,  als  welche  sie  dann  unter 
dem  Kaisertum  auch  formell  konstituiert  wurden.  In 

Deutschland  dagegen  verblieb  die  Ausbildung  der  Geist- 
lichen der  Universität,  vor  allem  in  den  protestantischen, 

doch  in  erheblichem  Umfang  auch  in  den  katholischen 
Ländern.  Und  die  theologische  Fakultät,  durch  das  ganze 
16.  und  17.  Jahrhundert  die  wichtigste  und  besuchteste, 
hat  nun  auch  die  philosophische  als  ihre  Vorschule  am 
Leben  erhalten:  ohne  philosophische  und  philologische 
Studien  war  eine   wissenschaftliche   Ausbildung  in    der 
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Theologie  unmöglich.  So  steht  auch  von  dieser  Seite 
die  deutsche  Universität  mit  der  Reformation  im  engsten 
Zusamm  enhan  g. 

2.  Die  Veränderungen  im  Universitätsunter- 
richt. Fassen  wir  sie  in  eine  Summe,  so  können  wir 

sie  mit  folgenden  Sätzen  aussprechen: 

1)  An  die  Stelle  der  aristotelisch-scholastischen 
Philosophie  ist  die  moderne  Philosophie  getreten; 
ihre  Grundlage  die  modernen  Wissenschaften,  vor  allem 
Mathematik  und  Naturwissenschaft;  ihr  Prinzip  die 
Autonomie  der  menschlichen  Vernunft. 

2)  An  Stelle  der  gebundenen  Lehrnorm  hat  sich  das 
Prinzip  der  freien  Forschung  und  der  Freiheit  der 
Lehre  durchgesetzt. 

3)  In  der  Form  des  Unterrichts  tritt  eine  ent- 
sprechende Wandlung  hervor:  der  systematische 

Lehrvortrag  hat  die  alte  Form  der  Erklärung  kanoni- 
scher Texte  verdrängt.  Im  Zusammenhang  hiermit  steht 

das  Durchdringen  der  Semesterordnung,  wodurch 
zugleich  der  Wechsel  der  Universität  erleichtert  wurde; 
Halle  und  Göttingen  haben  zuerst  seit  Wittenberg  rasch 
wechselnden  Zulauf  aus  ganz  Deutschland. 

4)  Die  Disputation  ist  mit  der  scholastischen  Philo- 
sophie im  Absterben;  an  ihrer  Stelle  beginnen  die 

Universitätsseminare  aufzukommen,  an  ihrer  Spitze 
die  philologischen  Seminare  unter  Gesner  und  Heyne 
in  Göttingen,  F.  A.  Wolf  in  Halle. 

5)  Der  abgestorbene  althumanistische  Imitations- 
betrieb der  alten  Sprachen  wird  durch  das  lebendige 

neuhumanistische  Studium  der  Alten,  jetzt  vor 
allem  der  Griechen  ersetzt;  dadurch  tritt  die  Universität 
zugleich  in  die  innigste  Beziehung  zu  der  jungen 
deutschen  Litteratur  und  der  von  ihr  getragenen  neuen 
Gesamtbildung  des  Volks. 

6)  Die  deutsche  Sprache  hat  sich  an  Stelle  der 
lateinischen    als    Unterrichtssprache   durchgesetzt;    ein 
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auch  in  der  Hinsicht  wichtiger  Vorgang,  dass  dadurch 
erst  die  lebendige  und  belebende  Rede  Eingang  in  die 

Universität  fand;  mit  der  steifen,  unlebendigen  lateini- 
schen Schulsprache  hätte  sie  nimmermehr  den  tiefen 

und  breiten  Einfluss  auf  die  allgemeine  Bildung  er- 
langt. —  Sollte  aber  noch  jemand  den  Untergang  der 

lateinischen  Sprache  als  „Sprache  der  Wissenschaft" 
beklagen  oder  gar  von  der  Möglichkeit  seiner  Wieder- 

einsetzung träumen,  dem  setze  ich  ein  Wort  DöUingers 
her,  der  als  katholischer  Theolog  noch  aus  lebendiger 
Uebung  das  Latein  als  Vorlesungssprache  kannte: 

„Nichts  ist  erwünschter  und  bequemer  ftir  den  mittel- 
mässigen  und  beschränkten  Lehrer,  der  nur  Herkömm- 

liches mitzuteilen  weiss,  als  der  Gebrauch  der  lateinischen 
Sprache.  In  dem  ausgetretenen  Geleise  dieses  selbst 
schon  in  seiner  modernen  Gestalt  verarmten  Idioms  ver- 

birgt sich  treflFlich  die  eigene  Unklarheit  der  Begriffe 
und  die  Dürftigkeit  der  Gedanken;  Gemeinplätze,  die 
im  deutschen  Gewand  unerträglich  wären,  klingen  doch 
etwas  vornehmer  in  der  lateinischen  Umhüllung.  (Die 
Universität  sonst  und  jetzt,  S.  16). 

IV.  Das  neunzehnte  Jahrhundert. 

Vorherrschaft  der  wissenschaftlichen  Forschung. 

1.  Neugründungen.  Auch  dieses  Zeitalter  wird 
durch  ein  paar  wichtige  Neugründungen  eingeleitet. 
Voran  geht  die  Universität  Berlin,  im  Jahre  1809  unter 
den  denkwürdigsten  Umständen  in  der  Hauptstadt  des 
preussischen  Staats  als  Ersatz  für  das  im  Tilsiter  Frieden 
verlorene  Halle  errichtet,  um  zu  beweisen,  „dass  Preussen 
den  Beruf,  den  es  lange  geübt  hat,  auf  die  höhere 
Geistesbildung  vorzüglich  zu  wirken  und  in  dieser  seine 
Macht  zu  suchen,  nicht  aufgeben,  sondern  vielmehr  von 
vorne  anfangen  will;  dass  Preussen,  was  wohl  ebenso 
viel  wert  ist,  sich  nicht  isolieren  will,  sondern  auch  in 

dieser  Hinsicht  mit  dem  gesamten  natürlichen  Deutsch- 
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land  in  lebendiger  Verbindung  zu  bleiben  wünscht." 
So  deutet  Schleiermacher  in  den  „Gelegentlichen 
Gedanken  über  Universitäten  (S.  145),  worin  er  der 

neuen  Universität  ihren  geistigen  Stiftungsbrief  ge- 
schrieben hat,  der  neuen  Berliner  Hochschule  ihre  Idee 

und  ihren  geschichtlichen  und  nationalen  Beruf.  Die 
Verlegung  der  alten  Viadrina  von  Frankfurt  nach 
Breslau,  wo  sie  mit  der  dortigen  Anstalt  zu  einer 
grossen  neuen  Universitilt  vereinigt  wurde,  schloss  sich 
unmittelbar  an  (1811).  Nach  dem  Frieden  wurde  für  die 
westlichen  Provinzen  eine  neue  Universität  grossen  Stils 
zu  Bonn  errichtet  (1818).  Auch  das  neue  Königreich 
Baiem  schuf  sich  in  München  eine  grosse  zentrale 
Universität  (1826),  worin  die  alte  Landesuniversität 

Ingolstadt,  nachdem  sie  schon  1800  nach  Landshut  ver- 
legt worden  war,  fortlebt.  Eine  lange  Reihe  hervor- 

ragender Gelehrter  aus  dem  mittleren  und  nördlichen 
Deutschland  ist  unter  den  drei  ersten  bairischen  Königen 
nach  München  berufen  worden  und  hat  wesentlich  dazu 

beigetragen,  die  Wissenschaften  auf  dem  bis  dahin  von 
den  kirchlichen  Orden  beherrschten  Boden  anzupflanzen. 

Die  österreichischen  Universitäten,  um  das  hier  ein- 
zufügen, sind  erst  durch  die  Stürme  des  Jahres  1848 

aus  der  Stagnation,  in  die  sie  nach  der  grossen  unter 
Maria  Theresia  und  Joseph  11.  durchgeführten  Reform 

des  18.  Jahrhunderts  wieder  versunken  waren,  heraus- 
gerissen und  mit  den  deutschen  Universitäten  auch  durch 

persönlichen  Austausch  in  lebendige  Wechselwirkung 
gebracht  worden.  Den  Beschluss  macht  die  Erneuerung 
der  alten  Universität  Strassburg  durch  das  neue 
deutsche  Reich  (1872).  Auf  der  andern  Seite  waren 

eine  grosse  Anzahl,  zum  Teil  freilich  längst  dahin- 
siechender Universitäten  auf  der  Wende  des  18.  und  19. 

Jahrhunderts  unter  den  Stürmen  der  französischen 

Revolution  und  den  folgenden  Staatsumwälzungen  in 
Deutschland  eingegangen,    darunter    berühmte    Namen: 
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Erfurt,  Wittenberg,  Helmstädt;  von  katholischen:  Köhi, 
Mainz,  Dillingen.  So  erscheinen  die  politischen  Schick- 

sale der  Länder  in  den  Wandlungen  der  Universitäten. 
Die  Gründung  der  Berliner  Universität,  in  jeder 

Hinsicht  eine  höchst  bedeutsame  That  des  so  grausam 
niedergeworfenen  und  so  tapfer  sich  wieder  aufrichten- 

den preussischen  Staats,  erhält  noch  eine  besondere 
Wichtigkeit  dadurch,  dass  sie  den  Entschluss  bedeutete, 

an  der  alten  Form  der  Universitilt  als  einheitlicher  ge- 
lehrter Körperschaft  festzuhalten.  Zeitlich  mit  der  Neu- 

organisation des  französischen  Hochschulwesens  durch 
Napoleon  I.  zusammenfallend,  ist  sie  in  bewusstem 
Gegensatz  zu  ihr  geschaffen.  Es  verlohnt  sich  einen 
Augenblick  dabei  zu  verweilen;  es  ist  in  jenen  Tagen 
über  die  Erhaltung  der  Universität  in  deutschem  Sinn 
überhaupt  entschieden  worden. 

Napoleon  I.  hatte  im  Jahre  1808  auf  dem  von  der 
Revolution  geschaffenen  leeren  Platz  die  universite 

im^evMe  errichtet,  jene  einheitliche  Verwaltungsorgani- 
sation, der  mit  den  Schulaufsichtsbehörden  alle  Schulen 

aller  Gattungen  und  Grade,  von  der  Hochschule  bis  zur 
Primärschule,  eingeordnet  waren.  An  die  Stelle  der 
alten,  von  der  Revolution  verschlungenen  Universitäten 
traten  selbständige,  straff  organisierte  Fachschulen,  vor 
allem  für  den  juristischen  und  medizinischen  Unterricht; 
die  theologische  Fakultät  fiel  aus  und  die  philosophische,  als 
faculU  des  sciences  und  faculU  des  lettres  organisiert,  blieb 
bedeutungslos,  vielfach  zu  einer  blossen  Examinations- 
anstalt  für  das  Baccalaureat  herabsinkend.  Die 

juristischen  und  medizinischen  Fakultäten  wurden  nach 

militärisch-klerikalem  Zuschnitt  eingerichtet,  ihr  Zweck 
nicht  wissenschaftliche  Forschung,  die  hatte  ihren  Ort 
in  den  grossen  Instituten  zu  Paris,  sondern  brauchbare 
und  zuverlässige  Beamte  für  den  kaiserlichen  Dienst  zu 
bilden.  Feste  Studienordnungen  mit  vorgeschriebenen 
Lehrprogrammen   und  Prüfungen   regelten    den   ganzen 
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Unterrichtsbetrieb,  die  Professoren  nichts  als  Unterrichts- 
beamte  des  Staats  mit  der  Aufgabe,  die  eingeschriebenen 
Studenten  zu  den  Prüfungen  vorzubereiten,  welche  die 
Fakultät  als  Prüfungsbehörde  des  Staats  abhielt. 

Als  der  preussische  Staat  zur  selben  Zeit 
W.  V.  Humboldt  an  die  Spitze  seines  Unterrichtswesens 
stellte,  zeigte  schon  diese  Wahl,  dass  man  nicht  gesonnen 
sei,  den  Sieger  auf  diesem  Gebiet  nachzuahmen;  der 
Name  Humboldts,  eines  Mannes,  der  in  seiner  Person 
die  seltene  Einheit  eines  grossen  Gelehrten  und  eines 
Staatsmannes  von  hohen  Ideen  darstellte,  bedeutete  ein 
Progranun :  nicht  militärische  Organisation  und  Disziplin, 
sondern  Achtung  vor  der  Wissenschaft  und  ihrem 
Lebensprinzip,  der  Freiheit.  Man  darf  sagen:  die  neue 

Berliner  Universität  ist  in  vollem  und  bewusstem  Gegen- 
satz gegen  die  Hochschulen  des  Militärdiktators  organi- 
siert worden,  das  Prinzip  nicht  Einheit  und  Unterordnung, 

sondern  Freiheit  und  Eigentümlichkeit,  die  Professoren 

nicht  Lehr-  und  Prüfungs-ßeamte  des  Staats,  sondern 
selbständige  Gelehrte,  der  Unterricht  nicht  auf  eine 

vorschriftsmässige  Studienordnung,  sondern  auf  Lehr- 
und  Lernfreiheit  gestellt,  das  Ziel  nicht  Ausstattung  mit 

enzyklopädischen  Kenntnissen,  sondern  eigentlich  wissen- 
schaftliche Bildung,  die  Studierenden  nicht  zur  Brauch- 

barkeit für  den  Staat  abzurichtende  künftige  Beamte, 
sondern  durch  freies  Studium  der  Wissenschaft  zur 

Selbständigkeit  des  Denkens,  zur  geistigen  und  sittlichen 
Freiheit  zu  führende  junge  Männer,  eben  darum  die 
Amtsprüfungen  von  der  Universität  losgelöst  und  neben 
den  akademischen  Prüfungen  für  die  Grade  als  besondere 
Staatsprüfungen  organisiert. 

Ich  kann  mir  nicht  versagen,  aus  dem  Entwurf 
einer  Denkschrift,  worin  W.  v.  Humboldt  bei  dem 

Antritt  seines  Amts  seine  Grundsätze  für  die  Organi- 
sation des  Universitätswesens  niedergelegt  hat,  einige 

Sätze   herzuschreiben.     Im   entschiedensten   Gegensatz 
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ZU  seinem  Vorgänger,  v.  Masse w,  der  aus  der  „Fülle 

des  Herzens"  sich  der  Meinung  anschloss,  dass  statt 
der  veralteten  und  anomalen  Universitäten  „nur 
Gymnasien  und  andererseits  Akademien  für  Aerzte, 

Juristen  u.  s.  w.  sein  sollten",  also  Vorschulen  und  tech- 
nische Hochschulen,  will  Humboldt  die  Erhaltung  der 

Universitäten  in  ihrer  alten  Gestalt  als  einheitlicher 

wissenschaftlicher  Anstalten,  auf  denen  Forschung  und 

Unterricht  mit  einander  ihren  Ort  haben :  „Der  Haupt- 
gesichtspunkt bleibt  die  Wissenschaft,  denn  so  wie  diese 

rein  dasteht,  wird  sie  von  selbst  und  im  Herzen,  wenn 

auch  einzelne  Abschweifungen  vorkonmien,  richtig  er- 
griffen.   Einsamkeit  und  Freiheit  sind  die  in  ihrem 

Reiche  vorwaltenden  Prinzipien."  Der  Staat  hat  eigent- 
lich keine  Aufgabe,  als  die  notwendigen  äusseren  Mittel 

zur  Verfügung  zu  stellen  und  die  rechten  Männer  zu 

wählen;  in  die  innere  Thätigkeit  hat  er  sich  nicht  ein- 
zumischen: „er  muss  sich  immer  bewusst  bleiben,  dass 

er  nicht  das  bewirkt  noch  bewirken  kann,  ja  dass  er 

vielmehr  immer  hinderlich  ist,  sobald  er  sich  hinein- 
mischt." Das  Verhältnis  von  Lehrer  und  Schüler  ist 

das  gemeinsamer  Arbeit  an  der  Wissenschaft.  „Der 
erstere  ist  nicht  für  die  letzteren,  beide  sind  für  die 
Wissenschaft  da;  sein  Geschäft  hängt  mit  an  ihrer 
Gegenwart  und  würde  ohne  sie  nicht  gleich  glücklich 
von  statten  gehen;  er  würde,  wenn  sie  sich  nicht  von 
selbst  um  ihn  versammelten,  sie  aufsuchen,  um  seinem 

Ziele  näher  zu  kommen  durch  die  Verbindung  der  ge- 
übten, aber  eben  darum  auch  leichter  einseitigen  und 

schon  weniger  lebhaften  Kraft  mit  der  schwächeren 

und  noch  parteilos  nach  allen  Richtungen  mutig  hin- 

strebenden." „Wenn  man  die  Universität  nur  dem 
Unterricht  und  der  Verbreitung  der  Wissenschaft,  die 
Akademie  aber  ihrer  Erweiterung  bestimmt  erklärt,  so 
thut  man  der  ersteren  offenbar  Unrecht.  Die  Wissen- 

schaften sind  gewiss  eben  so  sehr  und   in  Deutschland 
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mehr  durch  die  Universitätslehrer,  als  durch  Akademiker 
erweitert  worden  und  diese  Männer  sind  gerade  durch 
ihr  Lehramt  zu  diesen  Fortschritten  in  ihren  Fächern 

gekommen.  Denn  der  freie  mündliche  Vortrag  vor  Zu- 
hörern, unter  denen  doch  immer  eine  bedeutende  Zahl 

selbst  mitdenkender  Köpfe  ist,  feuert  sicherlich  ebenso 
sehr  an  als  die  einsame  Wüste  des  Schriftstellerlebens 

oder  die  lose  Verbindung  einer  akademischen  Genossen- 

schaft."*) 
Selten  hat  der  Erfolg,  der  grosse  Richter  in  ge- 

schichtUchen  Dingen,  so  unzweideutig  entschieden  als 
zwischen  diesen  beiden  Organisationsprinzipien  des 
Hochschulunterrichts.  In  Frankreich  war  die  Folge: 

Zentralisierung  des  Wissenschaftsbetriebs  in  Paris,  Ver- 
ödung der  Provinzen,  Zerstörung  der  philosophischen 

Fakultät,  des  Mutterbodens  der  eigentlich  gelehrten 

Arbeit,  Verwandlung  der  Hochschulen  in  technische  Staats - 
schulen,  mit  schabloniertem  Unterrichtsbetrieb  ohne 
wissenschaftlichen  Geist;  in  Deutschland  dagegen  eine 
Fülle  blühender,  selbständig  sich  entwickelnder,  im 
Wettbewerb  sich  steigernder  Sitze  gelehrter  Forschung 
und  wissenschaftlichen  Unterrichts  und  ein  durch  das 

ganze  Land  verbreitetes  wissenschaftliches  Leben.  Ja 
selbst  für  das  politische  Leben  des  deutschen  Volks  sind 
die  freien,  unpolitischen  Universitäten  von  Bedeutung 
geworden,  von  unendlich  grösserer  als  die  napoleonischen 
Staatsschulen,  die  jedes  neue  Regiment  als  Mittel  der 
Selbsterhaltung  auszunutzen  bestrebt  war;  die  deutschen 
Universitäten  in  ihrer  Gesamtheit  die  Inkorporation  des 
politischen  Instinkts,  man  darf  sagen,  des  guten  Geistes 
der  Nation. 

*)  Die  unvollendet  gebliebene  Denkschrift  ist  abgedruckt  in 
A.Harnack8  Geschichte  der  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften, 
IL,  361  ff.  Zu  vergleichen  B.  Gebhardt,  W.  v.  Humboldt  als 
Staatsmann  I.,  118  ff.  Einen  vortrefflichen  Bericht  über  die  Vor- 

geschichte und  die  Gründung  der  Universität  Berlin  giebt 
R.  Köpke,  die  Gründung  der  Universität  Berlin,  1860. 

5 
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Auch  das  hängt  damit  zusammen,  dass  die  deutschen 
Universitäten  im  19.  Jahrhundert  etwas  von  der  alten 

Universalität  der  ersten  Universitäten  wieder  erlangt 

haben,  nur  jetzt  nicht  auf  dem  Boden  der  mittelalter- 
lichen Kircheneinheit,  sondern  der  Einheit  menschlicher 

Gesittung  und  wissenschaftlicher  Arbeit,  der  Einheit  des 
modernen  Humanitätsgedankens.  Der  konfessionelle 
Charakter  der  alten  Landesuniversität  wurde  vollständig 
abgestreift.  Ebenso  wurde  der  territoriale  Charakter 

abgestreift:  die  Universität  eine  Anstalt  für  freie  Wahr- 
heitsforschung, die  keine  Grenzen  der  Kirche  und  des 

Staatsgebiets  kennt.  Und  wirklich  ist  die  alte  Inter- 
nationalität  zurückgekehrt:  wie  im  Mittelalter  die 
Studenten  aus  allen  Ländern  auf  die  italienischen  und 

französischen  Generalstudien  zogen,  so  kommen  gegen- 
wärtig die  Fremden  vom  fernen  Westen  und  vom 

fernsten  Osten  nach  Deutschland,  um  auf  unsern  Uni- 
versitäten in  die  wissenschaftliche  Arbeit  sich  einführen 

zu  lassen.  Wahrlich,  (iber  Erwarten  hat  sich  das  Wort 
W.V.Humboldts  erfüllt,  das  er  in  dem  Generalbericht 
über  die  Berliner  Universität  an  den  König  (23.  Mai  1810) 
schrieb:  „dass  ein  Staat  wie  ein  Privatmann  immer  gut 
und  politisch  handelt,  wenn  er  in  einem  Augenblick,  wo 
ungünstige  Ereignisse  ihn  betroffen  haben,  seine  Kräfte 
anstrengt,  irgend  etwas  bedeutend  Wohlthätiges  dauernd 
für  die  Zukunft  zu  stiften  und  es  an  seinen  Namen  an- 

zuknüpfen." 
2.  Die  geistigen  Kräfte  und  Strömungen. 

Obenan  steht  im  19.  Jahrhundert  hinsichtlich  des  Ein- 
flusses sowohl  auf  das  gesamte  geistige  Leben  als  auf 

den  Wissenschaftsbetrieb  und  die  Gestaltung  des  Unter- 
richts die  philosophische  Fakultät.  Von  bekannten 

und  berühmten  Namen  gehören  ihr  allein  vielleicht  mehr 
an  als  den  drei  übrigen  zusammengenommen,  wie  sie 
denn  auch  im  Lehrkörper  jetzt  regelmässig  der  Zahl 
nach  weitaus  die  stärkste  ist. 
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Am  Anfang  dieser  Epoche  stand  die  Philosophie 
als  die  führende  Wissenschaft  im  Vordergrund,  es  war 

Kant,  dessen  System  noch  vor  Ablauf  des  18.  Jahr- 
hunderts dem  WolfHschen  die  Herrschaft  auf  den  Uni- 

versitäten abgewonnen  hatte.  Sein  zentraler  Gedanke 

entfernt  sich  übrigens  von  dem  der  Wolffischen  Philo- 
sophie doch  nicht  allzu  weit:  die  Selbständigkeit  und 

Selbstherrlichkeit  der  Vernunft  ist  beiden  absolute 

Forderung;  und  auch  in  dem  Glauben  an  die  Vernunft- 
mässigkeit  der  Wirklichkeit  begegnen  sie  sich;  nur  dass 

Kant  sie  anders  fundiert:  in  den  Kategorieen  des  Ver- 
standes haben  wir  zugleich  die  Grundstruktur  der 

Erscheinungswelt;  und  in  den  Ideen  der  Vernunft  die 

unaufgebbaren  Postulate  für  die  Konstruktion  der  Wirk- 
lichkeit selbst.  An  Kant  schloss  sich  die  spekulative 

Philosophie,  auch  sie  ganz  und  gar  in  dem  Glauben  an 
die  Vernunft  lebend:  die  Wirklichkeit  objektive  Vernunft 
und  darum  durch  Vernunft  erkennbar.  In  Jena,  der 

Nachbarstadt  Weimars,  hatte  die  neue  Philosophie  zu- 
erst ihren  Mittelpunkt:  Fichte,  Schelling,  Hegel 

haben  hier  ihre  bedeutende  Wirksamkeit  als  akademische 

Lehrer  begonnen.  Dann  trat  die  neue  .Universität 
Berlin  an  die  erste  Stelle;  Fichte  unter  ihren  geistigen 

Grthidem,  ihr  erster  Rektor,  dann  Hegel  über  ein  Jahr- 
zehnt ihr  dominierender  Lehrer,  Hegel  hat  auf  das 

gesamte  preussische  Unterrichtswesen  einen  bedeuten- 
den Einfluss  ausgeübt,  seine  Philosophie  konnte  in  den 

zwanziger  und  dreissiger  Jahren  als  die  preussische 
Staatsphilosophie  bezeichnet  werden,  und  zwar  in 

doppeltem  Sinne:  sie  war  die  offiziell  anerkannte  Philo- 
sophie des  Staats  oder  doch  des  Ministeriums  Altenstein, 

und  andererseits  war  Hegel  der  philosophische  Interprt^t 

des  Staats  als  der  objektiven  Vernunft.  —  Mit  dem 
Regierungsantritt  Friedrich  Wilhelms  IV.  nahm  das 
Verhältnis  ein  Ende;  der  König  hasste  den  Hegeischen 
Rationalismus    und   berief   zu    seiner  Bekämpfung    den 

6* 
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alten  Schelling  von  München  nach  Berlin,  freilich  ver- 
geblich. Neben  Fichte  und  Hegel  hat  auch  Schleier- 

macher wie  durch  theologische,  so  auch  durch  philo- 
sophische Vorlesungen  eine  bedeutende  Wirksamkeit 

gehabt.  Als  Vertreter  einer  anders  gerichteten  Philo- 
sophie ist  Herbart,  in  Göttingen  und  Königsberg  thätig^ 

zu  nennen;  seine  positivistische  Richtung  hat  nach  dem 

Niedergang  der  Hegeischen  Schule  zeitweilig  beträcht- 
liche Ausbreitung  gewonnen,  vor  allem  auch  an  den 

österreichischen  Universitäten. 

Unter  den  geistigen  Kräften  der  Zeit  steht  an  zweiter 
Stelle  die  neuhumanistische  Altertumswissen- 

schaft. F.  A.  Wolf,  der  dem  alten  Göttinger  Heyne 
rasch  den  ersten  Rang  abgewann,  lehrte  zuerst  in  Halle, 
dann  an  der  Berliner  Universität,  die,  von  Anfang  an 
zu  einem  Ilauptsitz  der  Altertumswissenschaften  bestimmt, 
bis  auf  diesen  Tag  dieser  Bestimmung  treu  geblieben 
ist.  Neben  und  nacheinander  haben  hier  Boeckh, 
Lachmann,  Haupt,  Curtius,  Mommsen  u.a.  gelehrt. 
Trendelenburg,  der  Erneuerer  der  aristotelischen 

Philosophie,  lange  Jahre  ein  einflussreicher  Lehrer,  ver- 
knüpfte das  philosophische  mit  dem  philologischen 

Studium.  Neben  Berlin  erhob  sich  Bonn  zu  einer  Pflanz- 
stätte der  Philologie:  hier  lehrten  Niebuhr,  Welcker, 

Brandis,  Ritschi.  Leipzig  behauptete  durch  G,  Her- 
mann seinen  alten  Rang;  in  Göttingen  wirkte  0.  Müller, 

in  München  Fr.  Thiersch. 

Wichtig  ist  sodann  das  Aufgehen  neuer  Zweige 
der  philologischen  Forschung.  Vor  allem  ist  hier  der 
Anpflanzung  der  germanistischen  Philologie  durch 
Jacob  und  Wilhelm  Grimm  zu  gedenken,  die  erst  in 
Göttingen,  dann  in  Berlin  lebten  und  wirkten.  Daran 
schliesst  sich  das  Studium  der  romanischen  Philo- 
logie,  dessen  Begründer  Diez  in  Bonn  war.  Auch  das 
Studium  der  Sprachen  und  Litteraturen  des  Ostens 
nahm    einen   mächtigen   Aufschwung:    es    gentigt    die 
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Xamen  von  Bopp,  dem  Begründer  der  vergleichenden 
Sprachwissenschaft,  von  Lepsius,  dem  Aegyptologen, 

beide  in  Berlin,  von  Fr.  Rückert,  dem  grossen  Sprach- 
forscher und  Dichter,  dessen  Erlangen  sich  rühmen  darf, 

zu  nennen. 

Von  hervorragender  Bedeutung  ist  ferner  das   ge- 
waltige Wachstum  der  geschichtlichen   Forschung. 

Hier  ist  zuerst  die  Gründung  des  grossen  Unternehmens 

der  Monumenta  Germaniae  zu  nennen,  an  dem  der  Frei- 
herr von  Stein  einen  so  bedeutsamen   Anteil  hat,   ein 

Werk  gleich  sehr  der  vaterländischen   Gesinnung  und 

des   Eifers   für  die   Vertiefung  der  geschichtlichen  Er- 
kenntnis.   Das   Werk,   das  bis   auf  diesen  Tag  wächst 

und  blüht,  ist  für  die  deutsche  Geschichtsforschung  die 
hohe  Schule  der  exakten  Arbeit  geworden.    Unter  den 
Universitätslehrern  sind  aus  der  älteren  Zeit  vor  allem 

Niebuhr   in    Bonn   und   Ranke   in  Berlin   zu   nennen, 
denen   eine  lange  Reihe  von  bedeutenden  Schülern   auf 
dem  Wege  der  von  ihnen  eingeschlagenen  Quellenkritik 
und  Quellenforschung  gefolgt  ist.     Später   organisierte 
G.  Waitz  in  Göttingen  sein  historisches   Seminar,   dem 
eine  grosse  Zahl  der  jüngeren  Historiker  ihre  Schulung 

verdanken.    Bemerkt  mag  noch  werden,   dass   der  Ge- 
schichtsunterricht auf  der  Universität  und  die  Geschichts- 

litteratur  in  diesem  ganzen  Zeitalter  bedeutenden  Einfluss 
auf   die    Bildung    der    politischen    Anschauungen    der 

führenden    Kreise    gewann:      er     hat     an    der    Neu- 
gestaltung    unseres     öffentlichen     Lebens     im    neuen 

deutschen  Reich  einen   wichtigen  Anteil;   ich   erinnere 
an    die    Namen     Dahlmann,     Häusser,     Droysen, 
V.   Sybel,   v.   Treitschke.    Es  ist  nicht  zufällig,   dass 
eine  ganze  Reihe  von  Historikern,  unter  ihnen  auch  der 

greise  E.  M.  Arndt,  in  den  Reichs-  und  Landtagen  der 
Jahre  1848 — 50  eine  hervorragende  Rolle   spielten:   das 
deutsche  Volk  war  gewohnt  zu   ihnen  als   seinen   poli- 

tischen Führern  aufzublicken.  —  Endlich  mag  hier  noch 



70  Erstes  Buch. 

C.  Ritter  in  Berlin  genannt  werden,  der  die  Geographie 
zur  Wissenschaft  machte  und  sie  auch  den  Lehrfächern 

der  Universität  einfügte;  sie  bildet  jetzt  ein  wichtigem 

Bindeglied  zwischen  den  Natur-  und  den  Geschichts- 
wissenschaften. 

Seit  dem  Ende  der  zwanziger  Jahre  beginnt  neben 

den  philologisch-geschichtlichen  Studien  die  mathe- 
matisch-naturwissenschaftliche Forschung  aufzu- 

blühen. In  Göttingen  lehrten  der  Mathematiker  Gauss 
und  der  Physiker  Weber.  In  Giessen  begründete 
Lieb  ig  mit  bescheidensten  Mitteln  sein  chemisches 

Laboratorium,  die  Mutteranstalt  all  der  gewaltigen  In- 
stitute, die  Deutschland  die  Führung  im  Gebiet  der 

chemischen  Forschung  und  der  chemischen  Technologie 
gegeben  haben.  In  Berlin  wirkte  Johannes  Müller, 
der  Begründer  der  neuen  Physiologenschule,  aus  der  so 
viele  hervorragende  Männer  hervorgegangen  sind;  die 

Durchführung  des  Prinzips  einer  rein  naturwissenschaft- 
lichen Erklärung  der  Lebenserscheinungen,  im  Gegensatz 

zu  der  naturphilosophisch-spekulativen  Erklärung,  ist 
das  Werk  Müllers  und  seiner  Schule;  sie  hat  die  Medizin 
auf  naturwissenschaftliche  Grundlage  gestellt. 

So  ist  die  erste  Hälfte  des  Jahrhunderts  durch  eine 

lange  Reihe  bahnbrechender  Männer  und  grundlegender 
Arbeiten  ausgezeichnet.  Die  zweite  ist  mehr  durch  das 
Wachstum  in  die  Breite  charakterisiert.  Das  gilt  für  die 

beiden  grossen  Forschungsgebiete,  das  philologisch- 
historische und  das  mathematisch  naturwissenschaft- 

liche; eine  grosse  Fülle  tüchtiger  Kräfte  sind  thätig,  eine 
unendliche  Menge  tüchtiger  Einzelarbeit  ist  geleistet 
worden.  Die  zugehörige  Erscheinung  ist  die  immer 
weiter  gehende  Spezialisierung  der  Forschungsgebiete; 
sie  stellt  sich  in  den  Einrichtungen  der  Universität  in  der 
beständigen  Vermehrung  der  Lehrfächer  und  Lehrstühle 

dar.  Die  Zahl  der  Lehrämter  in  der  philosophischen  Fakul- 

tät wird  im  Laufe  des  Jahrhunderts  durchweg   auf  das' 
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Doppelte  bis  Dreifache  gestiegen  sein;  Berlin  begann 
mit  zwölf  ordentlichen  Professuren,  es  hat  jetzt  mehr 
als  fünfzig. 

Das  mächtige  Aufsteigen  der  wissenschaftlichen 
Forschung  drängte  seit  den  dreissiger  Jahren  das 
Interesse  an  der  Philosophie  zurück.  Die  spekulative 
Richtung,  die,  von  Kant  herkommend,  aber  über  seine 
besonnene  Qrenzabsteckung  hinausgehend,  in  kühnem 
Wagemut,  ja  Uebermut  es  unternommen  hatte,  die  Natur 
und  die  Geschichte  in  Form  eines  logisch  notwendigen 
Systems  a  priori  zu  konstruieren,  fiel  in  Verachtung; 

und  Ober  ein  Menschenalter  hat  die  Philosophie  über- 
haupt unter  dem  Druck  des  Misstrauens  und  der  Miss- 

achtung gestanden,  die  ihr  das  Misslingen  jener  luftigen 
Unternehmungen  eingetragen  hatte.  Erst  in  den  letzten 
Jahrzehnten  ist  die  Geringschätzung  allmählich  gewichen; 
die  Philosophie  hat  zu  den  Wissenschaften  wieder  ein 

friedliches  Verhältnis  fruchtbarer  Wechselwirkung  ge- 
wonnen; die  Wissenschaften  selbst  haben  überall  be- 

gonnen, auf  ihre  allgemeinen,  philosophischen  Voraus- 
setzungen sich  zu  besinnen,  und  die  Philosophie  erkennt 

die  Verpflichtung  an,  ihre  Gedanken  so  zu  bilden,  dass 
die  Wissenschaften  sie  als  erste  Voraussetzungen  oder 
letzte  Eürgebnisse  ihrer  selbst  annehmen  können. 

Wäre  hier  noch  der  Versuch  zu  wagen,  die  innere 
EIntwickelung  auch  der  drei  Fachfakultäten  zu 
skizzieren,  so  möchte  zunächst  die  der  theologischen 
sich  etwa  nach  folgendem  Schema  darstellen  lassen. 
Am  Anfang  des  Jahrhunderts  stand  die  Theologie  in 
engster  Beziehung  zur  Philosophie;  die  rationalistische 
Theologie  lehnte  sich  an  die  Wolffische  oder  die 
Kantische  Philosophie,  dann  folgte  der  herrschende 
Einfluss  der  spekulativen  Philosophie.  Eine  besondere 
Stellung  ninunt  Schleiermacher  ein;  einerseits  war  er 
selbst  philosophischer  Denker,  andrerseits  suchte  er  die 

Religion  als  eine  eigentümliche  Funktion  des  Menschen- 
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geistes  aus  der  Sphäre  des  Intellektualismus  und  der 
Vermischung  mit  Philosophie,  wie  er  sie  sowohl  in  der 

orthodoxen  als  in  der  rationalistischen  Philosophie  vor- 
fand, herauszulösen;  er  erkannte  in  ihr  eine  Schöpfung 

des  Gemüts  mehr  als  des  Verstandes.  Im  zweiten  Drittel 

des  Jahrhunderts  wurde  durch  zwei  neue,  einander 

entgegengesetzte  Richtungen  die  philosophische  Be- 
handlung der  Theologie  zurückgedrängt.  Die  eine  ist 

die  sogenannte  positive  Theologie,  in  der  protestanti- 
schen Kirche  durch  Hengstenberg  in  Berlin  vertreten. 

Sie  stellt  sich  als  das  kirchliche  Seitenstück  der  grossen 
politischen  Reaktion  gegen  das  Revolutionszeitalter  dar; 
in  der  katholischen  Kirche  geht  ihr  zur  Seite  die 
mächtige  Restaurationsbewegung,  die  1870  in  dem  Dogma 
der  päpstlichen  Unfehlbarkeit  zum  Ziel  gekonmien  ist: 
der  strengen  Durchführung  der  autoritativ  begründeten 
Lehreinheit  in  Theologie  und  Philosophie.  Die  andere 

Richtung  ist  die  historisch-kritische  Theologie,  wie 
sie  durch  Bau  rund  die  Tübinger  Schule  innerhalb,  durch 
D.  Fr.  Strauss  ausserhalb  der  Fakultät  vertreten  wurde: 

es  ist  die  Durchführung  der  streng  wissenschaftlichen 
Behandlung  der  heiligen  Schriften  als  litterarischer 
Denkmäler  der  Religionsgeschichte.  Im  letzten  Drittel 
des  Jahrhunderts  ist  eine  von  Ritschi  in  Göttingen 
ausgehende  Richtung  in  der  Theologie  der  Fakultäten 

in  den  Vordergrund  getreten:  sie  ist  durch  ihren  An- 
schluss  an  die  kritische  Philosophie  Kants,  ihren  anti- 
intellektualischen  und  antimetaphysischen  Charakter  und 
die  entsprechende  Hinwendung  zu  einem  praktischen 
Christentum,  einem  Christentum  der  Gesinnung  und  der 
That,  bezeichnet. 

Die  Entwickelung  der  Jurisprudenz  Hesse  sich 
vielleicht  nach  einem  ähnlichen  Schema  darstellen. 

Am  Anfang  des  Jahrhunderts  haben  wii'  auch  hier  in 
dem  alten  Naturrecht,  dann  in  der  neuen  philosophischen 
Konstruktion  des  Rechts  und  Staats  den  überwiegenden 
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Einfluss  zuerst  der  Wolffischen  und  Kantischen,  dann 
der  spekulativen  Philosophie.  Im  zweiten  Drittel  wird 
auch  hier  die  philosophische  Behandlung  des  Rechts 
durch  die  Hinwendung  zur  geschichtlichen  Forschung 
zurückgedrängt:  die  historische  Schule,  durch 
V.  Savigny  in  Berlin  und  Eichhorn  in  Göttingen 
repräsentiert,  gewinnt  herrschendes  Ansehen.  Daneben 

tritt  ein  „Positivismus",  mit  der  Neigung  zur  Anlehnung 
an  den  theologisch-kirchlichen  Positivismus,  hervor,  in 
der  Universitätswelt  repräsentiert  durch  J.  Stahl  in 
Berlin.  In  jüngster  Zeit  scheint  sich  auch  hier  eine 
erneute  Hinneigung  zu  philosophischer  Betrachtung 
geltend  zu  machen.  Unter  dem  Einfluss  der  neuen,  von 
der  sozialistischen  Gesellschaftskritik  und  der  ent- 

wickelungsgeschichtlichen  Biologie  befruchteten  Sozial- 
wissenschaft hat  sich  in  der  Rechtswissenschaft  das 

Interesse  für  die  allgemeinen  grundlegenden  Fragen 
nach  Ursprung  und  Zweck  des  Staats  und  Rechts  wieder 

belebt;  das  alte  totgesagte  „Naturrecht"  beginnt  sich 
aller  Orten  in  neuer  Gestalt  zu  regen.  Und  mit  der 
teleologischen  Betrachtung  geht  auch  hier  das  Bestreben 
zu  praktischer  Neubildung  Hand  in  Hand.  Ich  nenne 
nur  die  Namen  Lorenz  Stein  und  R.  Jhering. 

Auch  die  medizinische  Fakultät  stand  im  Anfang 
des  Jahrhunderts  unter  dem  beherrschenden  Einfluss 

naturphilosophischer  Spekulation.  Seit  den  30er  Jahren 

i^-urden  auch  hier  diese  Bahnen  verlassen,  die  streng 
naturwissenschaftliche  Forschung  hielt  unter  der  Führung* 
J.  Müllers  ihren  Einzug.  Sie  hat,  durch  eine  lange 

Reihe  glänzender  Namen  vertreten,  ich  nenne  Schön- 
lein, Dubois-Reymond,  Helmholtz,  Langenbeck, 

Virchow,  zu  dem  erstaunlichen  Aufschwung  geführt, 
durch  den  die  Fakultät  ihr  Ansehen  in  der  wissenschaft- 

lichen Welt  neu  gegründet  und  auch  der  ärztliche 
Stand,  der  im  18,  Jahrhundert  durch  das  Mittelglied  der 
Wundärzte   noch   mit   dem   Handwerk   der   Bader  und 
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Barbiere  sich  berührte,  die  gegenwärtig  behauptete 
Stellung  in  der  Gesellschaft  erlangt  hat.  Gleichzeitig 

hat,  begünstigt  auch  durch  den  rasch  wachsenden  Wohl- 
stand der  Bevölkerung  ein  ausserordentliches  äusseres 

Wachstum  der  medizinischen  Fakultäten  stattgefunden; 
stellten  sie  sich  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts  in  der 

Statistik  noch  als  ein  unerheblicher  Anhang  der  theo- 
logischen und  juristischen  Fakultät  dar,  so  nehmen  sie 

jetzt  durch  die  Grösse  des  Lehrkörpers  und  die  Zahl 

der  Studierenden  eine  durchaus  ebenbürtige  und  viel- 
fach überlegene  Stellung  ein.  Und  im  Haushalt  der 

Universitäten  bilden  ihre  Institute  und  Kliniken,  neben 

den  naturwissenschaftlichen  Instituten,  überall  die  Haupt- 
posten. In  ihnen  sind  die  neuen  Untersuchungs- 
methoden ausgebildet  worden,  die  in  der  Erkenntnis 

des  Wesens  und  der  Ursachen  der  Krankheiten  so 

erstaunliche  Fortschritte  zu  machen  befähigt  haben,  mit 
denen  wieder  nicht  minder  erstaunliche  Fortschritte  in 

der  Heilkunst  Hand  in  Hand  gehen.  Man  kann  vielleicht 
sagen,  dass  die  grossen  Entdecker  und  Erfinder  in  der 
Medizin  die  bekanntesten  und  berühmtesten  Männer 

unter  den  Universitätsgelehrten  der  Gegenwart  sind: 
nicht  die  Erfinder  neuer  philosophischer  Systeme,  nicht 

die  Herrscher  im  Gebiet  der  philologischen  oder  histori- 
schen Kritik,  sondern  die  Namen  der  Entdecker  neuer 

Krankheitserreger  und  Heilmethoden  sind  jetzt  in  aller 
Munde.  In  jüngster  Zeit  scheint  übrigens  auch  in  der 
Medizin  eine  Wandlung  sich  anzukündigen,  die  man  als 
Wiederannäherung  an  eine  philosophische  Betrachtung 
bezeichnen  kann;  die  einseitig  physikalische  Ansicht 
der  Lebenserscheinungen,  wozu  die  Physiologie  lange 
Zeit  hinneigte,  beginnt  unter  dem  Einfiuss  biologischer 
Studien  und  Theorien  allmählich  einer  allseitigeren, 
philosophischeren  Auflassung  Raum  zu  geben;  der  Glaube, 

dass  es  möglich  sei,  alle  Rätsel  des  Lebens,  des  leib- 
lichen und  auch  des  seelischen,  in  blosse  Mechanik  der 
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Atome  aufzulösen,  ist  im  Schwinden.  Eine  Weltan- 
schauung, die  durchFechner  auf  SchellingundGoethe 

und  weiter  auf  Spinoza  zurückweist,  ist  im  Vordringen. 

3.  Die  äussere  Organisation.  In  der  Gesamt- 
verfassung des  Universitätswesens  haben  im  19.  Jahr- 

hundert, nachdem  sie  zu  Anfang  in  der  alten  Form  be- 
festigt war,  bedeutendere  Veränderungen  nicht  stattge- 

funden. Nur  einige  Reste  alter  Lebensordnungen  sind 
abgestorben.  So  ist  die  akademische  Gerichtsbarkeit  ver- 

schwunden, die  noch  im  1 8.  Jahrhundert  als  ein  freilich 

absterbendes  Stück  Mittelalter  erhalten  war;  ihre  Taug- 
lichkeit zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  war  ver- 
mutlich nie  gross  gewesen;  seitdem  der  mittelalterliche 

Scholar  sich  in  den  modernen  Studenten  verwandelt 

hatte,  zeigen  sich  die  akademischen  Gerichte  dem  Ueber- 
mut  der  jungen  Herren  gegenüber  oft  in  vollendeter 
Hülflosigkeit;  die  Angst,  durch  strenge  Handhabung  der 
Disziplin  die  Frequenz  zu  mindern,  that  das  Letzte  dazu. 
Gegenwärtig  ist  der  Student  allgemeiner  Staatsbürger 
wie  jeder  andere,  nur  dass  den  akademischen  Behörden 
eine  gewisse  Disziplinarbefugnis  zusteht.  Nicht  minder 
sind  die  übrigen  Reste  mittelalterlicher  Lebensformen 

ausgestorben,  die  Konvikte  sind  bis  auf  ein  paar  Ueber- 
reste  verschwunden,  und  ebensowenig  giebt  es  noch 
Pensionate  in  Professorenhäusern.  Der  Student  ist  ganz 
und  gar  als  freies  Individuum  auf  sich  selber  gestellt. 
Oflfenbar  hängt  die  Sache  auch  damit  zusammen,  dass 
das  Durchschnittsalter  der  Studierenden,  auch  in  Folge 
der  Steigerung  und  Ausdehnung  des  Gymnasialkursus, 

immer  mehr  zugenommen  hat.  Das  zwanzigste  Lebens- 
jahr ist  jetzt  das  Durchschnittsalter  bei  der  ersten 

Immatrikulation.  Für  Leute  im  Alter  von  20— 25  Jahren 

ist  eine  schulmässige  Lebensordnung  und  Unterrichts- 
verfassung unmöglich. 

Was  die  Gliederung  in   Fakultäten  anlangt,  so 
ist  der  allgemeine  Rahmen,  nachdem  die  Bedenken,  die 
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man  hier  und  da  am  Anfang  des  Jahrhunderts  gegen 

diese  „mittelalterliche"  Einrichtung  hatte,  bei  der 
Gründung  von  Berlin  glücklich  überwunden  waren,  bis 
auf  diesen  Tag  im  wesentlichen  unverändert  geblieben, 
nur  dass  sich  an  einigen  Universitäten  die  Zahl  der 
Fakultäten  vermehrt  hat,  hier  durch  AngUederung  einer 
zweiten  theologischen  Fakultät  für  das  andere  Bekenntnis, 
dort  durch  Abspaltung  einer  naturwissenschaftlichen  oder 
auch  einer  staatswissenschaftlichen  Fakultät  von  der 

philosophischen.  *) 
In  dem  Verhältnis  der  Fakultäten  zu  einander 

hat  sich  eine  bedeutsame  Veränderung  vollzogen:  die 

philosophische  Fakultät,  deren  Aufgabe  bis  dahin  ge- 
wesen war,  eine  allgemein- wissenschaftliche  Vorbildung 

für  das  berufswissenschaftliche  Studium  in  einer  der 

drei  „oberen"  Fakultäten  zu  geben,  hat  im  Verlaufe  des 
19.  Jahrhunderts,  ohne  die  frühere  Aufgabe  ganz  zu 
verlieren,  eine  neue  Stellung  gewonnen.  Einmal  ist  sie, 
wie  schon  ausgeführt,  zur  eigentlichen  Trägerin  der 
rein  wissenschaftlichen  Forschung  auf  allen  Gebieten 
geworden.  Dann  aber  hat  sie  auch  die  Aufgabe  einer 

Fachbildungsanstalt  für  einen  besonderen  Beruf  über- 
nommen, nämlich  für  den  höheren  Lehrerstand,  Das 

Lehramt  an  höheren  Schulen  war  noch  im  18.  Jahr- 

himdert  lediglich  ein  Anhang  des  geistlichen  Amts  ge- 
wesen in  der  Art,  dass  die  theologisch  gebildeten 

Kandidaten  in  der  Regel  zuerst  in  eine  Schulstelle  ein- 
traten, wenn  nicht  eine  Hauslehrer-  oder  Hofmeister- 

stelle mehr  lockte,  um  dann  in  ein  geistliches  Amt  über- 

*)  In  der  Lostrennung  einer  besonderen  naturwissenschaft- 
lichen Fakultät  ist  Tübingen  vorangegangen  (1863),  Strassburg  ge- 
folgt; im  übrigen  hat  die  überwiegende  Neigung  zur  Erhaltung 

der  alten  Gemeinschaft  weitere  Spaltungen  verhindert,  nur  dass 

zu  München  und  Würzburg  Sektionen  innerhall)  der  FakultHt  ge- 
bildet sind.  Eine  eingehende  Erörterung  der  Frage  giebt 

A.  H.  Hofmann,  die  Frage  der  Teilung  der  philos.  Fakultät. 
Rektoratsrede  Berlin  1880. 
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zugehen.  Jetzt  ist  das  Schulamt  ein  selbständiger 
Lebensberuf,  ein  Uebergang  in  das  geistliche  Amt  findet 
seit  der  Mitte  des  Jahrhunderts  nur  noch  äusserst  selten 

statt,  eher  das  umgekehrte,  dass  sich  Kandidaten  des 
geistlichen  Amts  aus  inneren  oder  äusseren  Gründen 
entschliessen,  in  die  Schullaufbahn  überzutreten.  Die 
Einführung  einer  besonderen  Lehramtsprüfung  (des 
examen  pro  facultate  docendi)  im  Jahre  1810  bezeichnet 
in  Preussen  den  Beginn  der  grundsätzlichen  Trennung 
der  beiden  bisher  geeinten  Berufe.  Ihre  Absicht  war: 

die  Schaffung  eines  Gymnasiallehrerstandes  mit  selbst- 
ständiger wissenschaftlicher  Vorbildung  und  einheit- 

lichem Standesgefühl;  ihre  Voraussetzung:  die  Loslösung 
des  Zeitgeistes  von  der  Theologie  und  theologischen 
Anschauungen,  die  Hinwendung  zum  Humanismus, 
dessen  grösster  Vertreter  in  der  Welt  der  allgemeinen 
Bildung  Goethe,  in  der  klassischen  Philologie 
F.  A.  Wolf  war. 

4.  Der  ünterrichtsbetrieb.  Die  allgemeine 
Richtung  der  Entwickelung  kann  man  mit  der  Formel 

bezeichnen:  vom  Praktisch  -  Dogmatischen  zum 
Theoretisch-Akademischen.  Zunächst  hat  sich  die 

im  18.  Jahrhundert  angebahnte  Auffassung  von  der  Auf- 
gabe des  Universitätslehrers  vollständig  durchgesetzt: 

nicht  um  die  Ueberlieferung  eines  festen  Bestandes 
anerkannter  Wahrheiten  handelt  es  sich,  sondern  um 

die  selbständige  Bearbeitung  und  Mehrung  der  Wissen- 
schaft; und  auch  die  Schüler  sind  zu  selbständig  denken- 

den und  wenn  möglich  mitarbeitenden  Gelehrten  zu 
bilden.  Der  alte  Ausdruck  tradere  hat  sich  in  unseren 

Lektionsverzeichnissen  erhalten,  aber  auch  der  jüngste 
Privatdocent,  ja  der  vielleicht  am  meisten,  würde  eine 
Beleidigung  darin  sehen,  wenn  man  ihn  beim  Wort 
nähme. 

Mit  dieser  Wandlung  steht  in  Wechselwirkung  die 
fortschreitende  Spezialisierung   der   Lehrfächer;   die 
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Zahl  der  Lehrstühle  ist  beständig  gewachsen,  das  Gebiet, 
das  der  Einzelne  als  Forscher  und  Lehrer  umfasst,  wird 
immer  kleiner;  die  Zusammenfassung  so  weiter,  zum 

Teil  heterogener  Wissenschaften,  wie  sie  im  18.  Jahr- 
hundert und  noch  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  überall, 

besonders  in  der  Medizin  und  den  Naturwissenschaften 

stattfand,  aber  ebenso  auch  in  der  Geschichte,  erscheint 

uns  unmöglich  und  fast  schon  unglaublich.  Ebenso  un- 
möglich der  Wechsel  im  Lehrfach,  wie  er  im  18.  Jahr- 
hundert noch  häufig  vorkam,  in  Form  des  Aufsteigens 

aus  den  geringer  in  die  besser  dotierten  Stellen,  be- 
sonders auch  aus  den  philosophischen  Professuren  in 

die  vornehmeren  der  „oberen"  Fakultäten. 
Damit  hängt  zusammen,  dass  sich  die  Beziehung 

der  Universitätslehrer  zur  Praxis  gelockert  hat. 
Früher  war  sie  Regel;  die  Theologieprofessoren  standen 
meist  zugleich  im  Kirchenamt,  die  Philologen  häufig  im 
Schulamt  oder  in  der  Schul  Verwaltung;  die  Juristen 
gehörten  oft  einem  Justizkollegium  an,  wie  denn  auch 
die  Fakultäten  selbst  als  Spruchkollegien  eine  oft  recht 
ansehnliche  Praxis  hatten;  endlich  waren  die  Medizin- 

professoren selbstverständlich  zugleich  praktizierende 
Aerzte.  Von  alledem  sind  noch  Reste  erhalten,  weitaus 
die  ansehnlichsten  in  der  medizinischen  Fakultät;  aber 
im  ganzen  hat  sich  der  Universitätslehrer  aus  der  Praxis 
mehr  und  mehr  in  die  reine  Wissenschaft  zurückgezogen. 

Dem  entspricht,  dass  der  Universitätsunterricht 
immer  mehr  einen  rein  theoretisch-wissenschaftlichen 

Charakter  angenommen  hat.  So  vor  allem  in  der  philo- 
sophischen Fakultät.  So  aber  auch  in  der  medizinischen, 

wo  die  Einführung  in  die  Untersuchungsmethoden  ein 
Hauptstück  des  Unterrichts  geworden  ist.  So  endlich 
auch  in  den  beiden  Fakultäten,  die  früher  am  meisten 
den  Charakter  von  professionellen  Schulen  hatten,  der 
juristischen  und  der  theologischen;  hier  ist  besonders 
das    Hervortreten    des     historischen     und     kritischen 
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Elements  charakteristisch.  Im  18.  Jahrhundert  handelte 

es  sich  wesentlich  um  einen  dogmatisch-praktischen 
Kursus,  der  unmittelbar  auf  den  Beruf  des  Predigers 
und  Richters  zugeschnitten  war;  jetzt  gilt  die  Einführung 
in  das  geschichtliche  Studium,  wenn  möglich  in  die 
gelehrte  Arbeit,  mit  Quellenuntersuchung  und  Kritik, 
als  eine  wesentliche  Aufgabe. 

Wie  bei  den  Lehrern,  so  tritt  das  Zunehmen  des 
theoretischen  oder  akademischen  Charakters  der  Uni- 

versität auch  bei  den  Studierenden  zu  Tage.  Die 
Aufgabe  ist  nicht  mehr  blos  die,  aus  einigen  Vorlesungen 
und  Lehrbüchern  sich  die  für  den  Beruf  erforderten 

Kenntnisse  anzueignen,  sondern  selbständig  wissen- 
schaftlich arbeiten  zu  lernen.  In  der  fortschreitenden 

Ausbildung  des  Seminar-  und  Institutswesens 
spiegelt  sich  diese  Wandlung.  Im  18.  Jahrhundert  und 
noch  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  bestand  das  Studium 

wesentlich  im  Hören  dogmatischer  Vorlesungen,  es 

handelte  sich  darum,  mit  ihrer  Hilfe  sich  eine  enzyklo- 
pädische Kenntnis  des  eigenen  Fachs  zu  erwerben. 

Im  19.  Jahrhundert  hat  sich  der  seminaristische  Unter- 
richt zur  zweiten  grossen  Form  des  akademischen 

Unterrichts  entwickelt.  Hier  handelt  es  sich  für  den 

Studierenden  darum,  in  irgend  einem  Gebiet  bis  zu 
selbständiger  methodischer  Untersuchung  eines  Problems 
vorzudringen.  Die  Verlängerung  der  Studienzeit  ist 
eine  Folge  des  höher  gesteckten  Ziels.  Und  eine  andere 
Folge  ist,  dass  sich  die  Notwendigkeit  einer  besonderen 
praktischen  Vorbildung  allmählich  in  allen  Fakultäten 
fühlbar  gemacht  hat:  war  früher  der  Universitätskursus 
als  unmittelbare  Vorbereitung  für  den  Beruf  gedacht 
und  gestaltet,  so  ist  der  Abstand  zwischen  dem  rein 
wissenschaftlichen  Betrieb  der  Universität  und  den 

Forderungen  der  Praxis  allmählich  so  erweitert  worden, 
dass  die  Einschaltung  einer  Uebergangsstufe  sich  als 
unentbehrlich  herausgestellt  hat. 
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Auf  alle  diese  Dinge  wird  in  der  Folge  zurückzu- 
kommen sein.  Hier  bemerke  ich  nur  noch,  dass  der 

theoretische  Charakter  der  Universität  in  der  philo- 
sophischen Fakultät  am  bestimmtesten  sich  darstellt. 

Hier  vor  allem  steht  die  Forschung  beherrschend  im 

Mittelpunkt.  In  den  übrigen  Fakultäten  spielt  die  dog- 
matische üeberlieferung  des  professionellen  Wissens 

eine  grössere  Rolle  und  ihre  Uebungen  nehmen  zuletzt 
die  Richtung  auf  das  Technische:  die  klinischen  der 
Mediziner,  die  homiletischen  der  Theologen,  und  auch 

die  practica  der  Juristen.  Dagegen  stellt  die  philo- 
sophische Fakultät  sich  als  die  rein  theoretische  dar. 

Ihre  Lehrer  sind  die  eigentlichen  Träger  der  gelehrten 
Arbeit,  ihre  Schüler  angehende  Gelehrte,  und  darum  der 

ganze  Unterricht  rein  theoretischer  Natur:  in  den  Vor- 
lesungen wie  in  den  Uebungen  deutet  beinahe  nichts 

darauf  hin^  dass  die  Hörer  einem  andern  als  dem 
Gelehrtenberuf  bestimmt  seien.  Dass  thatsächlich  die 

Meisten  einem  praktischen  Beruf,  dem  Lehramt,  be- 
stinmit  sind,  liegt  hier  noch  so  gut  wie  ganz  ausserhalb 
des  Gesichtskreises.  Oder  vielmehr,  man  ist  überzeugt, 
dass  das  erste  und  wesentlichste  Erfordernis  für  diesen 

Beruf  eben  eine  wirkliche  Gelehrtenbildung  ist.  Auch 
die  Prüfung  hat  hier  denselben  Charakter:  sie  ist  fast 
ausschliesslich  auf  die  theoretisch  -  wissenschaftliche 
Ausbildung  gerichtet;  die  Prüfungsarbeiten  haben  die 
Form  kleiner  wissenschaftlicher  Untersuchungen,  Und 
so  fühlt  sich  der  deutsche  Gymnasiallehrer  durchaus 
als  Gelehrter,  wenigstens  beim  Eintritt  ins  Amt,  wo  die 
Universitätserinnerungen  am  lebendigsten  sind;  und  allen 
Tüchtigsten  und  Rüstigsten  bleibt  dieser  Charakter  durch 
das  ganze  Leben,  mehr  als  dem  Pfarrer  und  Richter, 
dem  Beamten  und  Arzt:  werden  diese  durch  den 

praktischen  Beruf  fast  ganz  in  Anspruch  genommen,  so 
bleibt  der  Gymnasiallehrer  auch  im  Beruf  Gelehrter. 

Und  so  wird  es    allerdings   bleiben   müssen,   wenn 
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anders    unsere    Gymnasien,      unsere     philosophischen 
Fakultäten,  ja  auch  unsere  Universitäten  bleiben  sollen, 
was  sie  sind.    Hörte  der  Gymnasiallehrer  auf  Gelehrter 
zu  sein,   würde   er  blosser  Unterrichtstechniker,   dann 
müsste  allmählich  auch  die  philosophische  Fakultät  zur 
blossen  Fachschule  werden.    Hörte  aber  diese  Fakultät 

auf  Pflanzschule  der  reinen  Wissenschaft  zu  sein,  dann 
warde   die   ganze  Universität   ihren  Charakter  ändern : 
durch  die   philosophische  Fakultät   wird   sie    beständig 

nach  der  theoretischen  Seite  gezogen.     Es  ist  nicht  zu- 
fällig, dass   in  Deutschland  die  Akademien  sich  tiberall 

als  eine  Art  Anhang  an   eine   philosophische   Fakultät 
anlehnen.     Und  auch  das  scheint  der  Bemerkung  wert, 
dass  die   grossen  wissenschaftlichen  Universitäten  der 
Vereinigten  Staaten,  die  nach  dem  Muster  der  deutschen 
Universität    sich    gebildet    haben,    eigentlich    mit    den 

philosophischen  Fakultäten  dieser  sich  decken.  — 
Am  Schluss  dieser  rückwärts  gewendeten  Be- 

trachtung will  ich  nicht  unbemerkt  lassen,  dass  eine 
Gegenströmung  gegen  die  bisherige  Entwickelung,  eine 
dem  Wissenschaftsbetrieb  unserer  Universitäten  feind- 

liche Unterströmung  in  jüngster  Zeit  in  manchen  An- 
zeichen sich  ankündigt.  Etwas  wie  eine  Enttäuschung 

macht  sich  fühlbar;  die  wissenschaftliche  Forschung 
scheint  nicht  zu  leisten,  was  man  von  ihr  sich  versprach : 
eine  allseitige  und  vollständig  gesicherte  Weltanschauung 

und  eine  in  notwendigen  Gedanken  befestigte  Lebens- 
weisheit Solche  gab  früheren  Geschlechtern  die  Religion 

oder  die  Theologie.  An  ihre  Stelle  trat  als  ihre  Erbin 
im  18.  Jahrhundert  die  Philosophie;  wie  hoflfnungsfreudig 
sah  zu  ihr  das  Geschlecht  Voltaires  und  Friedrichs 
auf.  Der  letzte  Stammhalter  der  reinen  Vernunft  war 

Hegel.  Dann  wendete  sich  ein  neues  Geschlecht,  miss- 
trauisch  gegen  die  Vernunft  wie  das  frühere  gegen  den 
Glauben,  zur  Wissenschaft:  die  exakte  Forschung  wird 
uns  den  Boden  unter  den  Füssen  sichern    und   uns   ein 
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treues  Weltbild  geben.  Aber  die  Wissenschaft  lei 
das  nicht;  immer  deutlicher  wird  es,  sie  führt  nicht 
einer  das  Ganze  umspannenden,  die  Phantasie  und 
Gemüt  befriedigenden  Weltansicht;  sie  bringt  nur  taus« 
fragmentarische  Kenntnisse  zu  Wege,  zum  Teil  leid] 
gesichert,  vor  allem  in  den  Naturwissenschaften, 
wenigstens  der  Technik  eine  Grundlage  geben,  zum  \ 
ewig  fragwürdige,  ewig  der  Umwertung  ausgeset 
wie  in  den  historischen  Wissenschaften.  Die  Folge 
ein  Gefühl  der  Enttäuschung:  die  Wissenschaft  sät 
nicht  den  Hunger  nach  Erkenntnis;  sie  erfüllt  ai 
nicht  das  Verlangen  nach  persönlicher  Bildung; 
fordert  Einsetzung  der  letzten  Kraft  und  lohnt 
spärlichen  Früchten.  Das  Gefühl  solcher  Enttäuscht 
ist  weit  verbreitet;  die  Gefolgschaft,  die  hin 
Nietzsche  herzieht,  ist  in  der  Hauptsache  doch  w 
durch  den  Unglauben  an  die  Wissenschaft  verbünd 
die  Zeiten  des  Unglaubens  sind  immer  für  Wune 
doktoren  am  zugänglichsten.  Aber  auch  aus  den  Krei 
der  Wissenschaft  selbst  klingt  gelegentlich  eine  Stinuni 
der  Resignation  uns  entgegen;  so  in  den  abschliessenc 
Betrachtungen  in  Harnacks  Geschichte  der  Berli] 
Akademie  (L  791,  977). 

Ist  es  wie  einige  meinen,  der  Bankerott  der  Wiss- 
Schaft,  der  sich  ankündigt,  ihre  Abdankung  zu  Gunsi 
des  Autoritätsglaubens?  Oder  ist  es  vielmehr  ( 
natürliche  Verlangen  nach  Gedanken,  das  lange  unt 
drückte  Verlangen  nach  Philosophie,  das  sich  wiec 
regt,  und  nur  noch  des  Weges  und  des  Ziels  ni( 
sicher  ist? 
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ERSTES   KAPITEL. 

Rechtsverfassung  der  Universität  und  ihr  Verhältnis 

zum  Staat. 

1.  Geschichtliche  Orientierung.    Die  deutsche 

L'niversität  ist  ihrer  äusseren  Rechtsstellung  nach  Staats- 
anstalt.   Dies  Verhältnis   erscheint  uns  jetzt  natürlich 

und  notwendig.    In  Wirklichkeit  ist  es  ein  geschichtlich 
gewordenes,  das  auch  nicht  sein  könnte:  Forschung  und 

l-'nterricht   sind  nicht   ihrer   Natur   nach,   wie    Krieg- 
führung und  Priedensbewahrung,  Staatsfunktionen.    So 

sind  sie  auch  ursprünglich  ganz  ausserhalb  des  Gebietes 
der  Staatsthätigkeit  entstanden.    Die  alten  Philosophen- 

schulen in  Griechenland,  die   erste  Form  organisierten 
wissenschaftlichen  Unterrichts,  waren  in  ihrem  Ursprung 
reine  Privatunternehmungen,    so    die  Akademie  Piatons 
oder  die  Schule  des  Aristoteles  im  Lyceum.     Auch  die 

mittelalterlichen    Universitäten    sind   als    private   Ver- 
einigungen  entstanden;   und   wenn   sie   auch  bald  eine 

öffentlich-rechtliche   Stellung  erhielten,   so   blieben  sie 
doch  freie,   autonome   Korporationen,    die    sich    selbst, 

durch  Verleihung  der  Grade,  ergänzten.    Auf  englisch- 
amerikanischem  Boden   ist   von    dieser    ältesten    Ver- 

fassung  noch  viel    erhalten;    die    nordamerikanischen 
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Universitäten  haben  zum  grossen  Teil  noch  heute  die 

Form  rein  privater,  auf  Privatstiftung  beruhender  Ge- 
sellschaften, die  ihre  Angelegenheiten,  äussere  und  innere, 

völlig  selbständig  verwalten.*) 
In  Deutschland  hat  sich  mit  geschichtlicher  Not- 

wendigkeit die  Entwickelung  der  Universität  zur  Staats- 
anstalt vollzogen.  Von  Anfang  an  sind  auf  deutschem 

Boden  die  Universitäten  nicht  durch  spontanes  Wachs- 
tum, sondern,  wie  früher  dargelegt,  durch  landesherr- 
liche Stiftung  entstanden.  Zunächst  handelte  es  sich 

dabei  wesentlich  um  Dotation  und  Privilegierung;  die 
inneren  Angelegenheiten,  Lehre  und  Prüfung,  ordneten 
und  verwalteten  die  Körperschaften  selbständig.  Seit 
dem  15.  Jahrhundert  finden  wir  aber  auch  in  dieser 

Richtung  die  fürstliche  Gewalt  im  Vordringen;  sie  wusste 
ihre  ordinationes  und  reformationes  bald  auch  gegen  den 

*)  Ich  verweise  auf  eine  zur  Orientierung  vorzüglich  ge- 
eignete Abhandlung  von  E.  Em  ertön  (Prof.  an  der  Harvard- 

Universität)  „Ueber  das  höhere  Unterrichtswesen  in  Amerika*^  in 
der  Deutschen  Rundschau,  Nov.  1900.  Es  ist  bemerkenswert,  dass 
die  Richtung  der  Entwickelung  in  Amerika  den  entgegengesetzten 
Weg  geht  als  bei  uns:  Die  Universitäten  drüben  haben  die  Tendenz, 
den  Charakter  von  Staatsanstalten,  den  sie  zum  Teil  am  Anfang 
hatten,  mehr  und  mehr  abzustreifen;  so  zuerst  in  den  östlichen 
Staaten,  so  jetzt  auch  in  den  westlichen,  die  ihnen  zufliessenden 
grossen  Stiftungen  machen  sie  unabhängig  von  Staatsunterstützung, 
und  die  Folge  ist,  dass  auch  die  Verwaltung  autonom  wird:  ein 
Präsident  mit  einem  Curatorium  {board  of  trtistees)  und  einem  Auf- 

sichtsrat, der  aus  den  Mitgliedern  der  Universität  (allen  die  ihre 

Grade  erworben  haben)  gewählt  wird,  führen  die  Geschäfte,  be- 
setzen die  Professuren,  geben  Studien-  und  Prüfungsordnungen 

u.  s.  f.  Wobei  denn  thatsächlich  die  Fakultäten  einen  weitgehen- 
den Einfluss  auf  die  EntSchliessungen  jener  Organe  der  Körper- 

schaft ausüben.  F.ine  umfassende  Darstellung  des  gesamten  Unter- 
richtswesens der  Vereinigten  Staaten,  die  auch  das  Historisch- 

Statistische  giebt,  in  der  Sammlung  von  Einzelabhandlungen,  die 
aus  Anlass  der  letzten  Pariser  Ausstellung  gemacht  und  von 
N.  M.  Butler  herausgegeben  ist:  Morwgraphs  on  education  in 
the  United  States  2  Voll.  1900.  Die  lehrreiche  Abhandlung  über 
die  Universitäten  ist  von  Prof.  Perry  an  der  Columbia- Universify, 
Neil-  York. 
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Widerstand   der  auf  ihre   Autonomie    sich   berufenden 

Korporationen  zur  Geltung  zu  bringen. 

Die  Kirchenreformation  gab  dann  den  protestanti- 
schen Fürsten  zur  weltlichen  Gewalt  auch  die  geistliche. 

Die  Universitäten  wurden  nun  zu  landesherrlichen  An- 
stalten mit  dem  Zweck,  Beamte  für  das  weltliche  und 

geistliche  Regiment  zu  bilden,  die  Universitätslehrer 
unter  dem  Titel  Professoren  zu  besoldeten  Staats- 

beamten. Seit  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  wuchs 

die  landesherrliche  Gewalt  sich  zu  der  alle  Kultur-  und 
Wohlfahrtszwecke  umfassenden  Landesvorsehung  aus; 
die  Kleinheit  der  deutschen  Territorien  begünstigte  die 

Auffassung  des  Staats  als  einer  einzigen  grossen  Haus- 

haltung unter  der  „landesväterlichen"  Verwaltung.  Im 
18.  Jahrhundert  war  diese  Auffassung  unbedingt 
herrsehend.  In  ihr  hat  das  deutsche  Volksschulwesen 

mit  der  allgemeinen  Schulpflicht  seine  Wurzeln:  der 

„Landesvater"  auch  oberster  Erzieher  seiner  Unter- 
thanen;  und  in  demselben  Sinne  wurden  auch  die  höheren 

Schulen  und  die  Universitäten  verwaltet,  nach  Gelegen- 
heit auch  neue  zeitgemässe  Anstalten  errichtet,  wie 

z.  B.  das  Carolinum  zu  Braunschweig  oder  die  hohe 

Carlssehule  in  Württemberg.  Ueberall  griff  die  landes- 
väterliche Vorsehung  mit  Vorschriften  und  Mahnungen 

in  Form  und  Inhalt  auch  des  Universitätsunterrichts 

ein;  die  Lehrer  erhalten  Lob  und  Tadel,  je  nach  dem 
Mass  ihrer  Fähigkeit,  auf  die  allerhöchsten  Intentionen 
einzugehen,  es  werden  ihnen  Bücher  genannt,  die  sie 
gebrauchen  oder  nicht  mehr  gebrauchen  sollen,  über 
Methode  und  Geist  des  Unterrichts  Befehle  und  An- 

weisungen gegeben  u.  s.  w.  Die  Geschichte  der  preussi- 
schen  Universitätsverwaltung  unter  Friedrich  IL,  der 
österreichischen  unter  Maria  Theresia  und  Joseph  11. 
giebt  dafür  bereite  Beispiele.  Dabei  geschieht  es, 
dass  die  Anordnungen,  Mahnungen,  Zurechtweisungen, 
Drohungen  an  einzelne  Professoren  von   dem   Ton   des 



88  Zweites  Buch. 

Schulmeisters    gegen    unreife    Knaben    oder    unartige 

Buben  manchmal  nicht  weit  entfernt  sind.*) 
Die  Entwickelung  im  19.  Jahrhundert  ist  durch 

zwei  Züge  bestimmt:  der  erste  ist  die  ungemeine  Ver- 
mehrung der  Thätigkeit  und  des  Aufwands  des  Staates 

für  die  Universitäten,  der  andere  die  Steigerung  ihrer 
inneren  Selbständigkeit  und  Freiheit  Ihre  allgemeine 

gesetzliche  Grundlage  fand  die  preussische  Unterrichts- 
verwaltung noch  im  18.  Jahrhundert  im  Allgemeinen 

Landrecht  (Th.  H  Tit.  12  §  1):  „Schulen  und  Universi- 
täten sind  Veranstaltungen  des  Staats,  welche  den 

Unterricht  der  Jugend  in  nützlichen  Kenntnissen  und 

Wissenschaften  zur  Absicht  haben."  Im  19.  Jahrhundert 
hat  sich  dann  die  Fürsorge  des  Staats  für  dies  Gebiet 
beständig  erweitert;  für  seine  Verwaltung  ist  ein  eigenes 
Behördensystem  ausgebildet,  das  in  einem  eigenen 
Ministerium  seinen  Mittelpunkt  hat.  Die  Leistungen  für 
alle   Stufen    des   Unterrichts,    besonders    auch    für    die 

*)  Einzelnes  bei  Born  hak,  Gesch.  der  Preiiss.  Universitäts- 
verwaltung,  S.  99  ff;  ebenso  in  der  Geschichte  der  einzelnen  Uni- 

versitäten, vor  allem  in  Schraders  Geschichte  der  Univ.  Halle. 
In  einem  1780  nach  Frankfurt  a.  0.  gerichteten  Erlass  kommt  neben 
zahlreichen  anderen  tadelnden  Bemerkungen  über  missfällige 
Dinge  auch  eine  Auslassung  an  den  damals  nicht  unbekannten 
Philosophen  und  Juristen  Darjes  vor:  „Ihr  der  Darjes  leset  über 
die  Institufiones  ein  Jahr,  es  ist  aber  nicht  zu  vemmthen,  dass 
Hir  im  jure  posifivo  unerhörte  Dinge  erzählen  werdet  und  wenn 
Ihr,  wie  aus  anderen  Coilegiis  bekannt,  mit  blossen  allotriis  und 

incunifruditaeten  {sie)  die  Zeit  hinbringt,  so  ist  das  desto  strafbarer" 
(Bornhak,  S.  135).  Man  vergleiche  damit  eine  Kabinettsordre  au 
die  Universität  Halle  vom  Jahre  1786,  worin  deren  Bedenken  wegen 
Verwaltungsänderungen  zurückgewiesen  werden,  da  S.  K.  M.  nicht 

geneigt  sei  einigen  unruhigen  Köpfen  unter  den  Hallischen  Pro- 
fessoren zu  erlauben  über  landesherrliche  Einrichtungen  und  Be- 

fehle zu  klügeln,  weil  ihre  Pflicht  ist,  ohne  Widerrede  schnell  und 

geziemend  zu  gehorchen"  (S.  182).  Und  dann  nehme  man  noch 
die  Verordnung  von  1798  hinzu,  die  für  gewisse  Excesse  der 
Studierenden  die  Prügelstrafe  festsetzt:  sie  soll  in  Gegenwart  des 
Rektors  vollzogen  werden,  der  sie  mit  einer  väterlichen  Ermahnung 

zu  begleiten  hat  (S.  76).    Es  ist  der   MilitAr-   und    Polizeistaat,   der 
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Universitäten  und  ihre  wissenschaftlichen  Institute  haben 

eine  gewaltige  Steigerung  erfahren.  Die  Universitäts- 
lehrer sind  dem  Staatsbeamtentum  in  Hinsicht  auf  ihre 

allgemeinen  Rechte  und  Pflichten  eingeordnet  worden. 
Auf  der  anderen  Seite  hat  aber  die  Universität  und 

das  Lehramt  an  innerer  Freiheit  ungemein  gewonnen; 
die  Reglementierungssucht  des  18.  Jahrhunderts  ist  von 

ihr  gewichen.  Kam  schon  die  gesichertere  Rechts- 
stellung, die  dem  Beamtentum  überhaupt  durch  das 

Allgemeine  Landrecht  gegeben  wurde,  auch  den 
Universitätsprofessoren  zu  gute,  so  hat  am  Anfang  des 
19.  Jahrhunderts  eine  Entwickelung  eingesetzt,  die  den 
Universitäten  ein  grosses  Stück  ihrer  ursprünglichen 
korporativen  Selbständigkeit  wieder  gegeben  hat.  Sie 
hängt  mit  der  schon  oben  (S.  62)  hervorgehobenen 
Thatsache  zusammen,  dass  die  grossen  preussischen 
Neugründungen  in  die  Zeit  fielen,  wo  der  Freiherr  von 
Stein,    im    Vertrauen   auf  den    rechten   Geist    in    der 

das  Unterrichtswesen  in  seine  Verwaltung  übernommen  hat.  Mau 

versteht  von  hieraus  die  Sehnsucht  nach  dem  „Rechtsstaat^,  wie 
sie  in  Kants  oder  Humboldts  Staatslehre  die  Richtung  angiebt. 

l'ebrigens  wäre  es  doch  ungerecht  zu  verkennen,  dass  das  Ein- 
greifen des  „aufgeklärten  Despotismus^  im  ganzen  auch  hier  wohl- 

thätig  gewirkt  hat;  man  darf  daran  zweifeln,  ob  die  Universitäten, 
bei  dem  trägen  Beharrungsvermögen  alter  Korporationen,  sich 
selbst  aus  dem  Sumpf  herauszuziehen  imstande  gewesen  wären, 
worin  sie  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts  lagen.  Die  Geschichte 
der  französischen  und  englischen  Universitäten  spricht  nicht  dafür. 
Es  ist  bemerkenswert,  dass  die  französischen  Universitäten  das 
ganze  18.  Jahrhundert  hindurch  keine  Reform  erfahren  haben,  der 
Staat  kümmerte  sich  um  sie  nicht  und  so  vegetierten  sie  dahin, 
bis  die  Revolution  ihrem  ruhmlosen  Dasein  ein  Ende  machte. 

(L,  v.  Savigny,  die  franz.  Rechtsfakultäten, S.  19).  —  Ich  bemerke 
noch:  auch  bei  der  Beurteilung  der  Politik  Fried  rieh  Wilhelms  II. 
und  des  Verhaltens  Kants  gegen  das  Verbot  seiner  religions- 

philosophischen Vorlesungen  darf  man  diese  Verhältnisse  nicht 
ausser  Acht  lassen:  es  war  im  18.  Jahrhundert  das  selbstverständ- 

liche und  überall  geübte  Recht  des  Landesherrn,  den  Universitäts- 
unterricht nach  seinen  persönlichen  Anschauungen  zu  gestalten 

und  hierfür  Gehorsam  zu  fordern. 
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Bevölkerung,  das  preussische  Staatswesen  aus  dem 
Beamtenabsolutismus  in  die  Bahn  der  Selbstverwaltung 
tiberleitete.  Die  Berliner  Universität  wird  in  den 

Statuten  mit  bedeutsamer  Wendung  nicht  blos  als 

T^ehranstalt  des  Staats,  sondern  zugleich  als  „privi- 

legiierte  Korporation"  bezeichnet;  ihre  Aufgabe  im  Sinne 
ihres  geistigen  Gründers,  W.  v.  Humboldts,  ist  vor 
allem  die  freie  Pflege  der  Wissenschaften  selbst. 

Indem  die  Universitäten  unter  der  Führung  einer 

langen  Reihe  hervorragender  Männer  immer  ent- 
schiedener die  Richtung  auf  die  wissenschaftliche 

Forschung  einschlugen,  entfernten  sie  sich  von  der 
Form  blosser  staatlicher  Beamtenschulen,  und  damit 

von  der  Form  bureaukratisch  zu  regulierender  Unter- 
richtsanstalten immer  weiter.  Während  Frankreich 

seine  Universitäten  in  Fachschulen  auflöste,  schuf 
sich  Deutschland  in  seinen  Universitäten  Träger  eines 

selbständigen  wissenschaftlichen  Lebens,  in  der  Zuver- 
sicht, dass  der  freie  Dienst  der  Wissenschaft  mit  dem 

Staatsinteresse  nicht  blos  verträglich,  sondern  unlöslich 

verknüpft  sei.  Ist  nun  auch  diese  Zuversicht  gelegent- 
lichen Schwankungen  ausgesetzt  gewesen,  besonders  zu 

der  Zeit  der  unglücklichen  Demagogenhetze,  wo  dürftige 
Scharfmacher  ihrer  selbst  unsichere  Staatsoberhäupter 
mit  dem  Schreckgespenst  der  Revolution  zu  ängstigen 

und  zu  polizeilicher  Ueberwachung  des  ganzen  Univer- 
sitätswesens, auch  zu  Gewaltthaten  gegen  Einzelne  zu 

bestimmen  wussten,  so  hat  sich  im  ganzen  doch  das 
Verhältnis  des  Staats  zur  Universität  auf  der  Grundlage 
des  Vertrauens  zur  Freiheit  entwickelt.  Das  Prinzip 
der  Freiheit  der  Wissenschaft  und  ihrer  Lehre,  das  die 
preussische  Verfassung  in  §  20  formuliert  hat,  darf 
wirklich  als  eines  der  Grundprinzipien  unseres  öffent- 

lichen Rechts  bezeichnet  werden.  Es  ist  von  den 

Regierungen  jederzeit  um  so  unbefangener  anerkannt 
worden,  je  sicherer  sie  selbst  ihres  Weges  waren:   die 
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Freiheit  der  Universitäten  ein  Gradmesser  des  Selbst- 
vertrauens der  Regierung. 

So  ist  die  Entwickelung  in^  19.  Jahrhundert  im 
grossen  den  Weg  gegangen,  den  ihr  Schleiermacher 
vorgezeichnet  hat.  Schulen  und  Universitäten,  so  sagt 
er  in  den  Gelegentlichen  Gedanken  über  Universitäten 
fS.  45),  rückblickend  auf  das  18.  Jahrhundert,  „leiden  je 
länger  je  mehr  darunter,  dass  der  Staat  sie  als  Anstalten 

ansieht,  in  welchen  die  Wissenschaften  nicht  um  ihret-, 
sondern  um  seinetwillen  betrieben  werden,  dass  er  das 
natürliche  Bestreben  derselben,  sich  ganz  nach  den 
Gesetzen,  welche  die  Wissenschaft  fordert,  zu  gestalten 

missversteht  und  hindert."  Und  vorblickend  auf  das, 
was  kommen  soll,  fordert  er:  „die  Vormundschaft  des 
Staats,  die  vielleicht  in  früherer  Zeit  notwendig  war, 
muss  wie  jede  Vormundschaft  einmal  aufhören;  der 
Staat  soll  die  Wissenschaften  sich  selbst  überlassen,  alle 

innere  Einrichtungen  gänzlich  den  Gelehrten  anheim- 
stellen und  sich  nur  die  ökonomische  Verwaltung,  die 

polizeiliche  Oberaufsicht  und  die  Beobachtung  des  un- 
mittelbaren Einflusses  dieser  Anstalten  auf  den  Staats- 

dienst vorbehalten." 
Kaiser  Wilhelm  ü.  hat  bei  der  Feier  des  zwei- 

hundertjährigen Jubiläums  der  Universität  Halle  im 
Jahre  1894  in  denkwtirdigen  Worten  zu  dieser 
Anschauung  sich  bekannt:  „Unvergessen,  so  heisst  es 
in  seiner  Begrüssung  der  Universität,  unvergessen  wird 
es  bleiben,  dass  sie  zuerst  den  wesentlichen 

Zusammenhang  und  die  fruchtbringende  Wechsel- 
wirkung zwischen  akademischer  Lehre  und 

freier  Forschung  klar  erkannt  und  damit  eine 
Grundanschauung  zur  Geltung  gebracht  hat, 
welche  zu  einem  unantastbaren  Gemeingut  der 
deutschen  Universitäten  geworden  ist  und  deren 

gegenwärtige  Eigenart  zu  einem  guten  Teil  be- 

stimmt." 
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2.  Gegenwärtige  Verfassung  und  Organi- 
sation. Die  Rechtsverfassung  der  Universität  stellt 

sich  hiernach  in  folgenden  Grundzügen  dar,  die 
im  ganzen  gleichartig  in  allen  deutschen  Staaten 

gelten. 
Die  Universität  hat  eine  doppelte  Stellung:  sie  ist 

auf  der  einen  Seite  Staatsanstalt,  auf  der  andern  hat 
sie  den  Charakter  einer  freien  Gelehrtenkorporation. 

Als  Staatsanstalt  wird  sie  von  der  Staatsgewalt  er- 
richtet, unterhalten  und  verwaltet.  Sie  erhält  von  ihr 

Organisation  und  Gesetze;  die  Universitäts-  und  Pakultäts- 
statuten  werden  von  der  Landesregierung,  in  der  Regel 

nach  Anhörung  der  Körperschaft,  erlassen,  die  Fakultäts- 
statuten in  Preussen  durch  Ministerial-Verordnung. 

Ebenso  werden  ihr  von  der  Staatsregierung,  ihre  Auf- 
gaben gestellt  und  ihre  Rechte  verliehen.  Die  Aufgabe 

der  Lehranstalt  wird  in  den  Berliner  Statuten  so  be- 

stimmt: „die  allgemeine  und  besondere  wissenschaft- 
liche Bildung  gehörig  vorbereiteter  Jünglinge  durch 

Vorlesungen  und  andere  akademische  Uebungen  fort- 
zusetzen und  sie  zum  Eintritt  in  die  verschiedenen 

Zweige  des  höheren  Staats-  und  Kirchendienstes  tüchtig 
zu  machen."  Unter  den  Rechten  ist  das  der  Universität 
eigentümliche  die  Erteilung  der  akademischen  Würden. 
Vom  Staat  wird  dies  Recht  jetzt  verliehen,  und  zwar 
vom  Einzelstaat,  ohne  Mitwirkung  einer  übergeordneten 

Macht,  wie  im  Mittelalter  der  päpstlichen  und  kaiser- 
lichen; es  stünde  also  rechtlich  dem  nichts  im  Wege, 

dass  etwa  die  Stadt  Hamburg  eine  Universität  errichtete 
und  das  Recht  erteilte:  sub  auspiciis  senatus  poptdi^ue 
Hammoniensis  Doktoren  zu  kreieren. 

Es  ist  der  Wunsch  ausgesprochen  worden,  um 

grösserer  Gleichmässigkeit  vor  allem  auch  der  Be- 
förderung der  Lehrer  willen,  die  Universitäten  zur 

Reichssache  zu  machen.  Ich  denke  nicht,  dass  dieser 
Wunsch   bei    Einsichtigen    Beifall   finden    wird;    wenn 
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Dezentralisation  irgendwo  möglich  und  notwendig  ist, 
so  ist  es  auf  dem  Gebiet  der  Staatsfürsorge  für  die 
geistige  Kultur.  Die  Selbständigkeit  der  Einzelstaaten 
hält  hier  einen  Wettbewerb  am  Leben,  der  sich  bis 
auf  diesen  Tag  als  wohlthätiges  Reizmittel  bewiesen 
hat.  Und  nicht  minder  ist  sie  der  inneren  Freiheit  der 

Universitäten  günstig  gewesen:  für  jeden  irgendwo  ge- 
ächteten Mann  fand  sich  jenseits  der  Landesgrenzen 

wieder  ein  Lehrstuhl,  man  denke  an  die  sieben  Göttinger, 
oder  die  nach  1850  aus  Leipzig  Vertriebenen.  Auch 

heute  noch  hängt  die  Unabhängigkeit  des  Universitäts- 
lehrers zu  einem  nicht  ganz  kleinen  Teil  daran,  dass 

er,  wenn  er  irgendwo  unmöglich  geworden  ist,  zum 
Wanderstab  greifen  und  in  dem  Gebiet  einer  anderen 
Verwaltung  sich  einen  Wirkungskreis  gründen  kann. 

Die  Universitäten  sind  im  Unterschied  von  den 

mittleren  und  niederen  Schulen,  die  unter  der  Ver- 
waltung der  Provinzialbehörden  stehen,  unmittelbar  dem 

Ministerium  unterstellt.  Doch  findet  sich  in  Preussen 

die  Einrichtung,  dass  an  den  Provinzialuniversitäten  ein 
Kurator  als  ortsanwesender  Vertreter  der  Zentralinstanz 

bestellt  ist;  seine  Aufgabe  ist,  die  allgemeine  Staatsauf- 
sicht zu  üben  und  für  das  Gedeihen  und  die  Leistungs- 

fähigkeit der  Anstalt  in  jeder  Richtung  Sorge  zu  tragen. 
Der  Verkehr  der  Universität  mit  dem  Ministerium  geht 
durch  seine  Hand.  Ein  Mann  mit  den  für  diese  Stellung 
erforderlichen  Gaben  wird  darin  der  Universität  nicht 

unwichtige  Dienste  leisten  können.  Denn  man  wird  ge- 
stehen müssen:  ihre  Leistungsfähigkeit  als  Verwaltungs- 

körperschaft ist,  bei  dem  steten  Wechsel  der  akademi- 
schen Behörden  und  der  geringen  Befähigung  vieler 

Gelehrter  für  die  Geschäfte,  nicht  hoch   anzuschlagen. 
Das  ist  die  eine  Seite  der  Sache.  Die  Universität  ist 

aber  nicht  bloss  Staatsanstalt,  sondern  zugleich  eine  freie 
Gelehrtenkorporation.  Das  kommt  in  jedem  Punkt 
ihrer  Verfassung  zum  Ausdruck;   sie   nimmt  durch  ihre 
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Organisation  und  die  Selbständigkeit,  deren  sie  sich  er- 
freut, innerhalb  der  Staatsverwaltung  eine  Stellung  ein, 

die  man  geradezu   als   eine   exemte  bezeichnen   kann. 

Das  hängt  geschichtlich  mit  ihrer  Entstehung  als  Körper- 
schaft,  sachlich  mit   der  besonderen  Natur  ihrer  Auf- 

gabe  zusammen.     Von   der  Autonomie   der  alten   mü- 
versitas  ist  ihr  vor  allem  geblieben  die   freie  Wahl   der 
akademischen  Behörden.    Das   Haupt  der  Universität, 

der  Rektor,  wird  tiberall  von  der  Gesamtheit  der  ordent- 
lichen Professoren  jährlich  aus  ihrer  Mitte  gewählt.    Er 

vertritt  die  Universität  nach  aussen;  ihm  sind  die  Uni- 
versitätsbeamten   untergeben;    er   vollzieht   die    Imma- 

trikulationen;  er  übt  die   Aufsicht   über   das    Vereins- 
wesen und  die  Versammlungen  der  Studierenden.   Ebenso 

wird  auch  der  Senat  durch  Wahl  aus  den  ordentlichen 

Professoren  gebildet;  ausser  den  gewählten  Mitgliedern 
gehören    ihm    an    den   preussischen   Universitäten    der 
Rektor  als  Vorsitzender,  der  Universitätsrichter  und  die 
Dekane  an.    Er  bildet  den  Ausschuss  für  die  allgemeine 
Verwaltung.    Von  der  akademischen  Gerichtsbarkeit  ist 
die  Handhabung  der  Disziplinargerichtsbarkeit  über  die 
Studierenden  geblieben,  sie  liegt  in  der  Hand  von  Rektor 

und  Senat.    Als  Straf  mittel  stehen  zur  Verfügung:  Geld- 
strafe   bis    zu    20    Mark,    Karzer    bis    zu    14  Tagen, 

Androhung     der    Verweisung     von     der     Universität, 
Verweisung     und    Exklusion.      Sind     es     bescheidene 
Befugnisse,   die  in  der  Hand  des  gewählten  Oberhaupts 

der   Universität  liegen,   hat   das   Amt  überhaupt,    ver- 
glichen     mit      der      Stellung      des     preddent      einer 

amerikanischen  Universität,   einen   mehr  ornamentalen 
Charakter,     so     ist     es     doch    durchaus    nicht    ohne 
Bedeutung.    Man   denke,   dass   ein   von   der  Regierung 
ernannter  Staatsbeamter,  wie  in  Frankreich  der  recteur 
de  Vacademiej   also   etwa   ein  Mann  in  der  Stellung   des 
Provinzialschulrats,  an  der  Spitze  der  Universität  stehe, 
und  der  Unterschied  tritt  greifbar  hervor:  der  deutsche 
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Rektor  das  sichtbare  Symbol  der  korporativen  Selbst- 
ständigkeit der  Universität. 

Auch  die  Fakultäten  besitzen  wichtige  Stücke 
der  Selbstverwaltung.  Die  Gesamtheit  der  ordentlichen 

Professoren,  welche  die  Fakultät  als  Verwaltungskörper- 
schaft bilden,  wählt  jährlich  aus  ihrer  Mitte  den 

Dekan,  der  als  Vorsitzender  ihre  Geschäfte  leitet  Sie 
übt  die  Aufsicht  über  die  Studierenden  in  sittlicher  und 

wissenschaftlicher  Hinsicht,  freilich  in  kaum  merklicher 
Weise.  Sie  verwaltet  die  Beneflzien  und  hält  die  hier- 

für geordneten  Prüfungen  ab,  wie  sie  auch  Preisfragen 
ausschreibt  und  Prämien  erteilt.  Sie  hat  ferner  die 

Aufsicht  über  die  Lehre,  vor  allem  hat  sie  die  Pflicht, 
für  vollständige  Vertretung  aller  Fächer  in  jedem 
Semester  Sorge  zu  tragen,  wie  sie  denn  auch 

notwendige  Ergänzungen  des  Lehrkörpers  zu  bean- 
tragen hat.  Sodann  und  vor  allem:  sie  hält  die 

Prüfungen  für  die  akademischen  Würden  ab  und  erteilt 
durch  den  Dekan  die  Grade.  Ebenso  erteilt  sie  die 

cenia  legendi^  das  heisst,  sie  giebt  jungen  Gelehrten  das 
Recht,  an  der  Fakultät  als  Privatdocent  zu  lehren  und 
nimmt  sie  damit  in  den  weiteren  akademischen  Lehr- 

körper auf.  Endlich  hat  sie  der  Unterrichtsverwaltung 
im  Falle  der  Erledigung  einer  Professur  Vorschläge  für 
die  Neubesetzung  zu  machen.  In  gewissem  Sinne 
ergänzt  sich  also  das  corpus  academicum  auch  heute 
noch   durch  eine  Art  genossenschaftlicher  Kooptation. 

Dieselbe  Exemtion  tritt  endlich  auch  in  der  Amts- 
thätigkeit  des  Einzelnen  hervor;  das  Lehramt  an  der 
Universität  erfreut  sich  in  Hinsicht  auf  Form  und  Inhalt 

der  Amtsthätigkeit  einer  Selbständigkeit,  wie  sie 

schlechterdings  bei  keinem  andern  Staatsamt  anzu- 
treffen ist  Der  Professor  erhält  bei  der  Anstellung 

einen  ganz  allgemein  gehaltenen  Lehrauftrag  für 
bestimmte  Disziplinen;  es  bleibt  ihm  überlassen,  sich 
diesen  Auftrag  selber  auszulegen;  er  bestimmt  im  ganzen 
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selbständig  die  einzelnen  Vorlesungen  und  Uebungen, 
die  er  halten,  die  Stundenzahl,  die  er  jedem  Gegenstand 
widmen,  die  Auswahl  der  Materien,  die  er  behandeln, 
die  Methode,  die  er  befolgen  will.  Er  wird  nur 
verpflichtet,  überhaupt  in  jedem  Semester  mindestens 
ein  privates  und  ein  öffentliches  Kolleg  zu  lesen.  Von 
offiziellen  Lehrplänen,  wie  an  den  Schulen,  ist  nicht  die 
Rede.  Und  ebensowenig  von  einer  auf  den  Erfolg  der 
Lehrthätigkeit  gerichteten  Aufsicht:  keine  Revisionen 
durch  Aufsichtsbeamte,  keine  Rechenschaftsberichte, 
ausser  über  die  Institute. 

3.  Die  rechtlichen  Verhältnisse  der  Uni- 

versitätslehrer.*) Der  Lehrkörper  der  deutschen 
Universitäten  umfasst  zwei  ihrer  rechtlichen  Stellung 
nach  durchaus  verschiedene  Arten  von  Lehrern:  l.vom 

Staat  angestellte  und  besoldete  Lehrer,  die  Professoren, 
2.  freie,  von  den  Fakultäten  mit  dem  Recht  zu  lehren 
ausgestattete  Lehrer,  die  Privatdozenten,  die  weder 
eine  amtliche  Lehrverpflichtung  noch  ein  Gehalt  haben. 

Zwischen  den  Professoren  flndet  wieder  ein  Unter- 
schied statt:  die  ordentlichen  Professoren  sind  zugleich 

Träger  der  akademischen  Selbstverwaltung,  die  ausser- 
ordentlichen haben  weder  an  den  Geschäften  der 

Universität  noch  der  Fakultät  Anteil.  —  Ausserdem 

wäre  noch  der  Unterschied  etatsmässiger  und  persön- 
licher Professuren  zu  erwähnen,  jene  die  feststehenden 

und  dauernden  Lehrämter,  die  bei  der  Erledigung  auf 
Vorschlag  der  Fakultät  wieder  besetzt  werden,  während 
diese  mit  der  Person  des  Inhabers  erlöschen.  Femer 

der  Unterschied  von  besoldeten  und  unbesoldeten  Extra- 
ordinariaten; Privatdocenten,  die  längere  Zeit  erfolgreich 

thätig  waren,  pflegt,  wenn  eine  besoldete  Stelle  nicht 
frei  ist,  ein  unbesoldetes  Extraordinariat  als  Anerkennung 
und  Anwartschaft  auf  ein  besoldetes  Lehramt  verliehen 

*)  C.  Bornhak,  die  Rechtsverhältoisse   der  HochschiiUehrer 
in  Prenssen.    1901. 



Die  gregenwärtige  Vorfassimg  der  Universität.  97 

werden;  neuerdings  wird  auch  bloss  der  Professor- 
el  öfters  gegeben.  Endlich  ist  noch  der  Honorar- 

•ofessoren  zu  erwähnen;  sie  haben  den  Rang  vor 
m  Extraordinarien,  haben  aber  weder  eine  bestimmte 
ehrverpflichtung,  noch  ein  Gehalt,  stehen  also  in 
ieser  Absicht  den  Privatdocenten  gleich.  In  der  Regel 
ind  es  ältere,  verdiente  Männer,  die  in  dieser  Form 
1  ein  freies  Verhältnis  zu  einer  Universität  gestellt 
rerden. 

Die  Professoren,  ordentliche  und  ausserordentliche, 
aben  die  Eigenschaft  unmittelbarer  Staatsbeamten, 
ie  werden  von  der  Regierung  angestellt  und  erhalten 

on  ihr  als  Amtspflicht  einen  Lehrauftrag  für  eine  be- 
immte  Wissenschaft  oder  eine  Gruppe  wissenschaft- 
3her  Disziplinen.  Rechte  und  Pflichten  sind  im  allge- 
einen  durch  die  Bestimmungen  des  allgemeinen  Be- 
Dtenrechts  gegeben.  Wie  die  übrigen  Aemter  wird 
\s  Lehramt  als  zeitlich  unbegrenztes  übertragen,  die 
fQllung  der  Pflichten  giebt  den  dauernden  Anspruch 
if  die  Rechte.  Abweichend  von  anderen  Aemtern 

idet  bei  dem  akademischen  Lehramt  keine  Pensionirung 
fttt,  sondern  an  ihrer  Stelle  Entbindung  von  der  Pflicht, 
>rlesungen  zu  halten,  bei  Fortbezug  des  Gehalts.  In 
ideren  Staaten,  z.  B.  in  Oesterreich  ist  eine  bestimmte 

tersgrenze  für  die  Verwaltung  der  Professur  fest- 
^setzt,  das  70.  Lebensjahr;  es  wird  dann  ein  Nach- 
Iger  bestellt;  doch  behält  der  bisherige  Inhaber  nicht 
ir  sein  Gehalt,  sondern  auch  das  Recht  Vorlesungen 
;  halten.  Eine  Einrichtung,  zu  der  sehr  ernstliche 

•ünde  rathen;  im  ganzen  darf  angenommen  werden, 
kS8  Kraft  und  Trieb  zur  Ausübung  der  akademischen 
»hrthätigkeit  mit  70  Jahren  erschöpft  oder  nicht  mehr 
3it  von  der  Grenze  der  Erschöpfung  sind.  Und  da  es 
cht  durchaus  ratsam  ist,  dem  Einzelnen  über  den  Ein- 
tt  dieses  Zeitpunkts  selber  das  Urteil  zu  überlassen, 
%n  weiss,  wie  gewöhnlich  hier  Selbsttäuschungen  sind, 

7 
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andererseits  eine  unfreiwillige  Pensionierung  des  Eiii:: 
zelnen  durch  die  Behörde  hier  besonders  peinlich  un^ 
kränkend  empfunden  würde,  so  dürfte  eine  gesetzlich« 

Festlegung  der  Altersgrenze  die  angemessenste  Auskunf"^ 
sein.  Sollte  dabei  einmal  ein  der  Verwaltung  der  Professur 
noch  fähiger  Mann  zu  früh  in  den  Ruhestand  gebracht 
werden,  so  wird  der  Verlust  geringer  sein,  als  wenn  eim 
nicht  mehr  leistungsfähiger  Mann  Jahre  lang  das  Faclfc 
und  die  Institute  mit  unzulänglicher  Kraft  verwaltet,, 
den  Unterricht  herabdrückt  und  aufstrebenden  Kräften. 

im  Wege  ist. 
Noch  ist  zu  bemerken,  dass  auch  Versetzung  gegen 

den  eigenen  Willen,  wie  sie  im  Interesse  des  Dienstes 
in  anderen  Dienstzweigen  stattfindet  und  notwendig  ist, 
an  den  Universitäten  nicht  vorkonunt. 

Die  Aufsicht  über  die  Universitätsprofessoren  und 
ihre  Amtsführung  wird  vom  Ministerium  geübt  Sie 
macht  sich  im  gewöhnlichen  Lauf  der  Dinge  dem 
Einzelnen  so  gut  wie  gamicht  fühlbar,  weniger  als  für 
irgend  einen  andern  Staatsbeamten.  Im  besondem 

findet  eine  Einwirkung  auf  die  Erfüllung  der  Amts- 
pfiicht,  abgesehen  von  der  Aufrechterhaltung  rein 
äusserlicher  Ordnungen,  in  keiner  Weise  statt.  Man 

darf  sagen,  eine  so  weitgehende  innere  Freiheit  hat  der- 
Universitätsunterricht  zu  keiner  Zeit  gehabt,  auch  nicht: 

zur  Zeit  korporativer  Autonomie  im  Mittelalter,  oder- 
vielleicht  hier  weniger  als  je:  er  bestand  fast  ganz  in. 
der  Tradition  einer  approbierten  Lehre.  Dann  trat  die 
staatliche  Regulierung  hervor,  ihren  Höhepunkt  im 
18.  Jahrhundert  erreichend:  Versuche,  wie  sie  damals 
alltäglich  waren,  durch  Vorschrift  und  Befehl  den  Inhalt 
und  die  Form  des  Unterrichts  zu  bestimmen,  sind 
gegenwärtig  völlig  aus  der  Uebung  gekomüDien.  Der 
Universitätslehrer  ist  jetzt  so  gut  wie  ganz  auf  seine 
eigene  Einsicht  und  sein  eigenes  Gewissen  gestellt. 

Nur    durch    die    Prüfungsordnungen    wird^     besondei^s 
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sichtbar  in   der  Juristenfakultät,   ein   gewisser  Einfluss 
auf  den  Lehrbetrieb  geübt. 

Es  ist   die   im  19.  Jahrhundert  zur  Herrschaft   ge- 
langte Anschauung  von  dem  Wesen  der  Universität,  die 

auch  hierin  zum  Ausdruck  kommt:  ist  sie  in  erster  Linie 

eine  wissenschaftliche  Anstalt,  so  ist  Freiheit  mit  ihrem 
Wesen  gesetzt.    Der  Staat  hat  sich  überzeugt,   dass   er 
in  seinen  politischen   Behörden    keine  Organe   für  die 
Erkenntnis   wissenschaftlicher  Wahrheit  hat,    er  über- 
lässt    darum   die    Wissenschaft   der   Selbstregulierung. 
Und  mit   dem  Inhalt   der  Lehre  ist  die  Form  so   eng 
verknüpft,  dass  auch  sie  eine  Regelung,  abgesehen  von 
dem  blos  Aeusserlichen,    durch  allgemeine  Vorschriften 
nicht  erträgt. 

Liegen  sonach  Inhalt  und  Methode  des  Universitäts- 
uiiterrichts    ausserhalb    des   Bereichs    der  Bestinunung 
durch  die  Aufsichtsbehörde,   so  wird  nicht  das  Gleiche 
Von  der   Fassung   des   Lehrauftrags   gelten.      Es   wird 
nicht   gegen   das   Prinzip   der  Lehrfreiheit   Verstössen, 
Mrenn  die  Unterrichtsverwaltung  die  Bedürfnisse,   deren 
Erfüllung  sie  von  dem  Anzustellenden  erwartet,  genauer 
bezeichnet,  auch  auf  neu  auftauchende  Bedürfnisse  hin- 
^^eist  und  ihre  Betriedigung  sichert.    Der  Wissenschafts- 

betrieb der  Universitäten  verhält  sich  als  solcher  gegen 
die  Bedürfnisse  der  Hörer,   wie   sie    aus  dem  künftigen 
Beruf  und   den  Prüfungen  erwachsen,   ziemlich   gleich- 
gütig;   so   z.   B.   in   der   philosophischen   Fakultät:    die 
Schulverwaltung  hat  nicht   selten   darüber  zu    klagen 
Anlass   gehabt,    dass    der  philologische    Unterricht   zu 
wenig   Rücksicht  auf  das   Bedürfnis   künftiger  Lehrer 
nehme,  indem  er  notwendigste  Disziplinen  und  Autoren 
beiseite    lasse.     So    hat    jüngst    eine   Ergänzung    des 
mathematischen  Unterrichts  in  Absicht  auf  darstellende 

(ieometrie   und   angewandte  Mathematik   sich   als   not- 
wendig erwiesen,  um  die  Lehrer  der  Realanstalten  und 

der  technischen  Schulen   mit   notwendigen  Kenntnissen 

t  
 ' 
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und  Fertigkeiten  auszustatten.  Also  eine  Fürsorge  tu 
das  Angebot  des  notwendigen  Unterrichts  durch  Be 
Stimmung  des  Lehrauftrags,  das  wird  allerdings  ein* 
Aufgabe  sein,  welche  die  Zentral  Verwaltung  dei 
Einzelnen  und  den  Fakultäten  nicht  allein  überlassei 
kann. 

Was  Disziplin  und  Vergehungen  im  Amt  anlangi 
so  gelten  f(ir  die  Universitätsprofessoren  in  Preussei 
dieselben  Bestimmungen,  wie  für  die  übrigen  nicht 
richterlichen  Beamten.  Das  Disziplinargesetz  für  nicht 
richterliche  Beamte  vom  11.  Juli  1852  bestimmt  allge 
mein  Pflichten,  Vergehungen  und  Strafen.  Ordnungs 

strafen  (Warnung,  Ven^^eis,  Geldstrafe)  können  durcl 
den  Minister  verhängt  werden,  Versetzung  in  eii 
anderes  Amt  mit  geringerem  Einkommen  imd  Dienst 
entlassung  nur  durch  Verfahren  vor  dem  Disziplinarho 
in  erster,  dem  Staatsministerium  in  zweiter  Instant 
Die  Strafversetzung  widerstrebt  übrigens  offenbar  eher 
80  wie  die  Versetzung  im  Interesse  des  Dienstes  der 
ganzen  Wesen  des  Amts  und  der  Universitätsverfassung 
sie  ist  auch,  so  viel  mir  bekannt  ist,  in  Preussen  bishe 
nicht  verhängt  worden. 

Dagegen  ist  der  zweite  Absatz  des  §  2  de 
Disziplinargesetzes:  ein  Beamter,  der  sich  „durch  sei 
Verhalten  in  oder  ausser  dem  Amt  der  Achtung,  de 
Ansehens  oder  des  Vertrauens,  die  sein  Beruf  erforder 

unwürdig  macht'',  unterliegt  dem  Disziplinarverfahrei 
fr(ihor  wiederholt  in  Anwendung  gebracht  worden,  ur 
Professoren  wegen  Stellungnahme  gegen  die  Regierungi 
Politik  zu  bestrafen.  Vermutlich  im  Sinne  des  Geset: 
gebers;  das -Gesetz  stammt  aus  der  Zeit  der  Reaktioi 
wo  man  in  der  Stärkung  der  Regierungsautorität  da 
Eine,  was  not  thue,  erblickte.  Ob  die  Anwendung  de 
(iesetzes  auch  diesen  Erfolg  gehabt  hat,  wird  dagege 
fraglich  sein;  die  Ministerialgewalt  mag  dadurch  ii 
AugenbUck    gesteigert   worden    sein,    die    Regierung^ 
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autorität  schwerlich.  Ich  erinnere  an  ein  gutes  Wort 
voij  fl.  V.  Treitschke:  in  der  moralischen  Welt  kann 
nichts  stützen,  was  nicht  auch  Widerstand  leisten  kann. 
Und  Professoren  sind  nicht  politische  Beamte  und  sollen 
es  nicht  sein;  daher  können  auch  ihre  Pflichten  nicht 
mit  demselben  Mass  gemessen  werden,  wie  die  der 
Laudräte  und  Regierungspräsidenten.  Doch  hierauf 

wd  noch  in  einem  späteren  Kapitel,  von  der  Lehr- 
freiheit, zurückzukommen  sein. 

4.   Die    Besetzung    der    Professuren.     Sie    ge- 
schieht überall  in  Deutschland  durch  die  Staatsregierung; 

die  Ernennung   der   ordentlichen    Professoren   wird    in 
Preussen  durch  den  Landesherrn    selbst  vollzogen,   die 
der  ausserordentlichen   durch   den  Minister.     Daneben 
hat  aber  die  Fakultät  eine  auf  Herkommen   und   meist 

auch     statutenmässiger    Bestimmung     beruhende    Mit- 
wirkung;   sie    findet    in    der    Weise    statt,    dass    bei 

Erledigung  eines  Lehrstuhls  von  ihr  in  einem  motivierten 
Gutachten   geeignete  Männer,   in   der  Regel   drei,   dem 
^linisterium     vorgeschlagen    werden.      Doch     ist     die 
Regierung  an  diese  Vorschläge  nicht  gebunden,  und  sie 
Werden    thatsächlich    nicht    selten    übergangen,    indem 
nicht  der  an   erster   Stelle   oder   ein   überhaupt   nicht 
Vorgeschlagener   Mann    ernannt   wird.      Und   bei    der 
erstmaligen   Besetzung  neu   geschaffener   Stellen    wird 
ein  Vorschlagsrecht   der  Fakultät  überhaupt   nicht   an- 
t^rkannt.*) 

Dieses  Verfahren,  das  sich  im  Verlauf  des  19.  Jahr- 
hunderts im  ganzen  gleichmässig,  wenn  auch  mit  vielen 

Besonderheiten  im  einzelnen,  herausgebildet  hat   —  Im 

*)  Nach  einer  Mitteihin^  in  der  „Nordd.  Allgem.  Zeitung'*  vom 
^■l)ezomber  1901  haben  Ernennungen  stattgefunden  von  1817— 1900 
in  der  theologischen  Fakultät  311,  davon  209  auf  Vorschlag  der 
Fakultät,  102  ohne  oder  gegen  den  Vorschlag:  in  der  juristischen 
*32,  davon  auf  Vorschlag  346,  ohne  oder  gegen  86;  in  der 
liieüizinischen  612,  davon  auf  Vorschlag  478,  ohne  oder  gegen 
^^     Für  die  Jahre  seit  1882  stellt  sich  das  Verhältnis   so:   in   der 
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18.  Jahrhundort  fand  noch  viel  grössere  Mannigfaltigk 
und  Willkür  statt:  auf  der  einen  Seite  Selbstergänzi 
der  Korporation,  mit  blosser  Bestätigung  durch  die  ; 
gierung,  auf  der  andern  Ernennung  ohne  Befragt 

überhaupt  —  ist  häufig  zum  Gegenstand  bitterer  Kri 
und  Anklagen  gemacht  worden.  Von  den  Fakultä 
wird  die  Uebergehung  ihrer  Vorschläge  als  schi? 
erträgliche  Missachtung  ihrer  Einsicht  oder  ihrer  < 
wissenhaftigkeit  empfunden  und  meist  auf  den  Einfl 
politischer  Tendenzen  oder  persönlicher  Gunst  zurü 
geführt.  Auf  der  anderen  Seite  ist  den  Professor 
kollegien  häufig  der  Vorwurf  gemacht  worden,  dass 
ihre  Vorschläge  durchaus  nicht  immer  die  Tüchtig! 
des  Mannes,  sondern  allerlei  persönliche  Beziehung 

Familien-  und  Schulzusammenhänge  den  Aussch 
gäben;  dem  Auf  loben  und  der  Obsequiosität,  derlntrij 
und  dem  Hintertreppenlaufen  sei  hier  der  weiteste  Sp 
räum  eröffnet. 

Was  zunächst  die  Anklagen   gegen   die  Fakultä 

anlangt,   so   kommen   sie,   so   viel  ich   sehe,  meist  ̂ 
Gekränkten  und  sind  also  als   persönlich   bedingte 
Vorsicht  aufzunehmen.    Natürlich,  es  kommen  bei   ( 
Vorschlägen   Fehlgriffe   und   Menschlichkeiten    vor, 
kommt  vor,  dass  das  Interesse  der  Sache  durch  pers 
liehe    Interessen   und  Beziehungen    durchkreuzt    w 
Neigung    und    Abneigung,    aus    allgemeinen    und 
persönlichen   Ursachen   entspringend,   wirkt   auch   1 
auf  das  Urteil;  wo  in  der  Welt  wäre  es   möglich    di 
Dinge  überhaupt  auszuschalten?  Im  ganzen  aber  düi 
meines  Erachtens   die   Fakultäten   das  Zeugnis   in 
Spruch  nehmen,  dass  ihre  Vorschläge  Sachlichkeit 

theologischen  Fakultät  auf  Vorschlag  82,  ohne  oder  gegen  38 
der  juristischen  125,  ohne  oder  gegen  15;  in  derniedizinischen 
ohne  oder  gegen  29. 

Kine  Uebersicht  über  die  im  einzelnen  sehr  niannig 

ge8talt(»ten  Besthnmungen  über  das  Verfahren  der  Professu 
besetzung  bei  Billrot.h,  Lehren  und  Lernen  280  ff. 
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Gewissenhaftigkeit  nicht  vermissen  lassen.  Uebler  Nach- 
rede zu  entgehen,  das  wird  man  sich  ein  für  allemal 

sagen  müssen,  ist  überhaupt,  wo  es  sich  um  eine  der- 
artige Abschätzung  persönlicher  Verdienste  mit  prak- 
tischen Konsequenzen  handelt,  unmöglich. 

Dasselbe  aber  gilt,  so  viel  ich  sehe,  im  ganzen  auch 
hinsichtlich  gelegentlicher  Beschwerden  der  Fakultäten 
über  Eigenmächtigkeit  der  Verwaltung.  Auch  hier 
kommen  Fehlgriffe  vor,  sie  werden  am  häufigsten  auf 

illegitime  Einflüsse  aus  der  politischen  Sphäre  zurück- 
zuführen sein.  Im  ganzen  aber  haben  die  deutschen 

Universitäten  keine  gerechte  Ursache  zu  klagen,  sie 
werden  den  Männern,  in  deren  Hand  die  Verwaltung 
lag  und  liegt,  gewissenhafte  Fürsorge  für  das  Ganze  und 
wohlwollendes  Interesse  für  die  Einzelnen  nicht  ab- 

sprechen können  und  wollen.  Und  rückblickend  werden 
sie  selbst  das  einräumen  müssen,  dass  nicht  in  allen 

Fällen  das  Hinweggehen  über  ihre  Vorschläge  unge- 
rechtfertigt war. 

Demnach  wird  man  sagen  dürfen:  der  geschicht- 
lich gewordene  Besetzungsmodus  ist  der  unseren  Ver- 

hältnissen angemessene;  es  wird  für  uns  keinen  anderen 
geben,  der  im  ganzen  besser  geeignet  wäre  den  Zweck 
zu  erreichen:  den  rechten  Mann  an  die  rechte  Stelle  zu 

bringen.  Beförderung  nach  der  Anziennität,  wie  sie  in 
anderen  Gebieten  möglich  ist,  wenngleich  sie  überall 
ihre  grossen  Gefahren  hat,  dann  wenigstens,  wenn  sie 
Dicht  durch  rücksichtsloses  Ausscheiden  der  Untaug- 

lichen kompensiert  wird,  bedeutete  für  die  Universität 
Vernichtung  ihres  Wesens.  Bewerbung  um  erledigte 
Stellen,  mit  Einsendung  von  Zeugnissen  und  Urteilen, 
öffentlichen  und  privaten,  wie  sie  im  Norden,  auch  in 
Amerika  üblich  ist,  oder  gar  mit  Konkurs  und  öffent- 

lichen Probeleistungen,  wie  es  das  Herkommen  in 

i'omanischen  Ländern  früher  forderte,  wäre  für  deutsche 
Verhältnisse  sicherlich   nicht  das   geeignete  Verfahren 
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18.  Jahrhundert  fand  noch  viel  grössere  Mannigfaltigkeit 
und  Willkür  statt:  auf  der  einen  Seite  Selbstergänzung 

der  Korporation,  mit  blosser  Bestätigung  durch  die  Re- 
gierung, auf  der  andern  Ernennung  ohne  Befragung 

überhaupt  —  ist  häufig  zum  Gegenstand  bitterer  Kritik 
und  Anklagen  gemacht  worden.  Von  den  Fakultäten 
wird  die  Uebergehung  ihrer  Vorschläge  als  schwer 

erträgliche  Missachtung  ihrer  Einsicht  oder  ihrer  Ge- 
wissenhaftigkeit empfunden  und  meist  auf  den  Einfluss 

politischer  Tendenzen  oder  persönlicher  Gunst  zurück- 
geführt. Auf  der  anderen  Seite  ist  den  Professoren- 
kollegien häufig  der  Vorwurf  gemacht  worden,  dass  für 

ihre  Vorschläge  durchaus  nicht  immer  die  Tüchtigkeit 
des  Mannes,  sondern  allerlei  persönliche  Beziehungen, 

Familien-  und  Schulzusammenhänge  den  Ausschlag 
gäben;  dem  Auf  loben  und  der  Obsequiosität,  derintrigue 

und  dem  Hintertreppenlaufen  sei  hier  der  weiteste  Spiel- 
raum eröffnet. 

Was  zunächst  die  Anklagen  gegen  die  Fakultäten 
anlangt,  so  kommen  sie,  so  viel  ich  sehe,  meist  von 
Gekränkten  und  sind  also  als  persönlich  bedingte  mit 
Vorsicht  aufzunehmen.  Natürlich,  es  kommen  bei  den 
Vorschlägen  Fehlgriffe  und  Menschlichkeiten  vor,  es 

kommt  vor,  dass  das  Interesse  der  Sache  durch  persön- 
liche Interessen  und  Beziehungen  durchkreuzt  wird, 

Neigung  und  Abneigung,  aus  allgemeinen  und  aus 
persönlichen  Ursachen  entspringend,  wirkt  auch  hier 
auf  das  Urteil;  wo  in  der  Welt  wäre  es  möglich  diese 
Dinge  überhaupt  auszuschalten?  Im  ganzen  aber  dürfen 

meines  Erachtens  die  Fakultäten  das  Zeugnis  in  An- 
spruch nehmen,  dass  ihre  Vorschläge  Sachlichkeit   und 

theologischen  Fakultät  auf  Vorschlag  82,  ohne  oder  gegen  38;  in 
der  juristischen  125,  ohne  oder  gegen  15;  in  dermedizinischen  207. 
ohne  oder  gegen  29. 

Eine  Uehersicht  über  die  im  einzelnen  sehr  mannigfach 

gestalteten  Bestimmungen  über  das  Verfahren  der  Professuren- 
besetzung bei  Billroth,  Lehren  und  Lernen  280  ff. 
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Gewissenhaftigkeit  nicht  vermissen  lassen.  Uebler  Nach- 
rede zu  entgehen,  das  wird  man  sich  ein  für  allemal 

sagen  müssen,  ist  überhaupt,  wo  es  sich  um  eine  der- 
artige Abschätzung  persönlicher  Verdienste  mit  prak- 
tischen Konsequenzen  handelt,  unmöglich. 

Dasselbe  aber  gilt,  so  viel  ich  sehe,  im  ganzen  auch 
hinsichtlich  gelegentlicher  Beschwerden  der  Fakultäten 
über  Eigenmächtigkeit  der  Verwaltung.  Auch  hier 
kommen  Fehlgriffe  vor,  sie  werden  am  häufigsten  auf 

illegitime  Einflüsse  aus  der  politischen  Sphäre  zurück- 
zuführen sein.  Im  ganzen  aber  haben  die  deutschen 

Universitäten  keine  gerechte  Ursache  zu  klagen,  sie 
werden  den  Männern,  in  deren  Hand  die  Verwaltung 
lag  und  liegt,  gewissenhafte  Fürsorge  für  das  Ganze  und 
wohlwollendes  Interesse  für  die  Einzelnen  nicht  ab- 

sprechen können  und  wollen.  Und  rückblickend  werden 
sie  selbst  das  einräumen  müssen,  dass  nicht  in  allen 

Fällen  das  Hinweggehen  über  ihre  Vorschläge  unge- 
rechtfertigt war. 

Demnach  wird  man  sagen  dürfen:  der  geschicht- 
lich gewordene  Besetzungsmodus  ist  der  unseren  Ver- 

hältnissen angemessene;  es  wird  für  uns  keinen  anderen 
geben,  der  im  ganzen  besser  geeignet  wäre  den  Zweck 
zu  erreichen:  den  rechten  Mann  an  die  rechte  Stelle  zu 

bringen.  Beförderung  nach  der  Anziennität,  wie  sie  in 
anderen  Gebieten  mögUch  ist,  wenngleich  sie  überall 
ihre  grossen  Gefahren  hat,  dann  wenigstens,  wenn  sie 
Dicht  durch  rücksichtsloses  Ausscheiden  der  Untaug- 

lichen kompensiert  wird,  bedeutete  für  die  Universität 
Vernichtung  ihres  Wesens.  Bewerbung  um  erledigte 
Stellen,  mit  Einsendung  von  Zeugnissen  und  Urteilen, 
öffentlichen  und  privaten,  wie  sie  im  Norden,  auch  in 
Amerika  üblich  ist,  oder  gar  mit  Konkurs  und  öffent- 

lichen Probeleistungen,  wie  es  das  Herkommen  in 

i'omanischen  Ländern  früher  forderte,  wäre  für  deutsehe 
Verhältnisse  sicherlich   nicht  das   geeignete  Verfahren 
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andererseits  eine  unfreiwillige  PensioDierung  des  Ein- 
zelnen durch  die  Behörde  hier  besonders  peinlich  und 

kränkend  empfunden  würde,  so  dürfte  eine  gesetzliche 
Festlegung  der  Altersgrenze  die  angemessenste  Auskunft 
sein.  Sollte  dabei  einmal  ein  der  Verwaltung  der  Professur 
noch  fithiger  Mann  zu  früh  in  den  Ruhestand  gebracht 
werden,  so  wird  der  Verlust  geringer  sein,  als  wenn  ein 
nicht  mehr  leistungsfähiger  Mann  Jahre  lang  das  Fach 
und  die  Institute  mit  unzulänglicher  Kraft  verwaltet, 
den  Unterricht  herabdrückt  und  aufstrebenden  Kräften 
im  Wege  ist. 

Noch  ist  zu  bemerken,  dass  auch  Versetzung  gegen 
den  eigenen  Willen,  wie  sie  im  Interesse  des  Dienstes 
in  anderen  Dienstzweigen  stattfindet  und  notwendig  ist, 
an  deu  Universitäten  nicht  vorkonunt. 

Die  Aufsicht  über  die  Universitätsprofessoren  und 
ihre  Amtsführung  wird  vom  Ministerium  geübt  Sie 
macht  sich  im  gewöhnlichen  Lauf  der  Dinge  dem 
Einzelnen  so  gut  wie  garnicht  fühlbar,  weniger  als  für 
irgend  einen  andern  Staatsbeamten.  Im  besondern 
findet  eine  Einwirkung  auf  die  Erfüllung  der  Amts- 

pflicht, abgesehen  von  der  Aufrecbterhaltung  rein 
äusserlicher  Ordnungen,  in  keiner  Weise  statt.  Man 
darf  sagen,  eine  so  weitgehende  innere  Freiheit  hat  der 
Univeraitätsunterrieht  zu  keiner  Zeit  gehabt,  auch  nicht 
zur  Zeit  korporativer  Autonomie  im  Mittelalter,  oder 
vielleicht  hier  weniger  als  je:  er  bestand  fast  ganz  in 
der  Tradition  einer  approbierten  Lehre.  Dann  trat  die 
staatliche  Regulierung  hervor,  ihren  Höhepunkt  im 
18.  Jahrhundert  erreichend:  Versuche,  wie  sie  damals 
alltäglich  waren,  durch  Vorschrift  und  Befehl  den  Inhalt 
und  die  Form  des  Unterrichts  zu  bestimmen,  sind 
gegenwärtig  völlig  aus  der  Uebung  gekommen.  Der 
Universitätslehrer  ist  jetzt  so  gut  wie  ganz  auf  seine 
eigene  Einsicht  und  sein  eigenes  Gewissen  gestellt 
Nur    durch    die    Prüfungsordnungen    wird,     besonders 
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sichtbar   in   der  Juristenfakultiit,   ein   gewisser  Einfluss 
auf  den  Lehrbetrieb  geübt. 

Es  ist  die  im  19.  Jahrhundert  zur  Herrschaft  ge- 
langte Anschauung  von  dem  Wesen  der  Universität,  die 

auch  hierin  zum  Ausdruck  kommt:  ist  sie  in  erster  Linie 

eine  wissenschaftliche  Anstalt,  so  ist  Freiheit  mit  ihrem 
Wesen  gesetzt.  Der  Staat  hat  sich  überzeugt,  dass  er 
in  seinen  politischen  Behörden  keine  Organe  für  die 

Erkenntnis  wissenschaftlicher  Wahrheit  hat,  er  über- 
lässt  darum  die  Wissenschaft  der  Selbstregulierung. 
Und  mit  dem  Inhalt  der  Lehre  ist  die  Form  so  eng 
verknüpft,  dass  auch  sie  eine  Regelung,  abgesehen  von 
dem  blos  Aeusserlichen,  durch  allgemeine  Vorschriften 
nicht  erträgt. 

Liegen  sonach  Inhalt  und  Methode  des  Universitäts- 
unterrichts ausserhalb  des  Bereichs  der  Bestinunung 

durch  die  Aufsichtsbehörde,  so  wird  nicht  das  Gleiche 
von  der  Fassung  des  Lehrauftrags  gelten.  Es  wird 
nicht  gegen  das  Prinzip  der  Lehrfreiheit  Verstössen, 
wenn  die  Unterrichtsverwaltung  die  Bedürfnisse,  deren 
Erfüllung  sie  von  dem  Anzustellenden  erwartet,  genauer 
bezeichnet,  auch  auf  neu  auftauchende  Bedürfnisse  hin- 

weist und  ihre  Befriedigung  sichert.  Der  Wissenschafts- 
betrieb der  Universitäten  verhält  sich  als  solcher  gegen 

die  Bedürfnisse  der  Hörer,  wie  sie  aus  dem  künftigen 

Beruf  und  den  Prüfungen  erwachsen,  ziemlich  gleich- 
giltig;  so  z.  B.  in  der  philosophischen  Fakultät:  die 
Schulverwaltung  hat  nicht  selten  darüber  zu  klagen 
Anlass  gehabt,  dass  der  philologische  Unterricht  zu 
wenig  Rücksicht  auf  das  Bedürfnis  künftiger  Lehrer 
nehme,  indem  er  notwendigste  Disziplinen  und  Autoren 
beiseite  lasse.  So  hat  jüngst  eine  Ergänzung  des 
mathematischen  Unterrichts  in  Absicht  auf  darstellende 

Geometrie  und  angewandte  Mathematik  sich  als  not- 
wendig erwiesen,  um  die  Lehrer  der  Realanstalten  und 

der  technischen  Schulen   mit   notwendigen  Kenntnissen 
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und  Fertigkeiten  auszustatten.  Also  eine  Fürsorge  für 

das  Angebot  des  notwendigen  Unterrichts  durch  Be- 
stimmung des  Lehrauftrags,  das  wird  allerdings  eine 

Aufgabe  sein,  welche  die  Zentralverwaltung  den 
Einzelnen  und  den  Fakultäten  nicht  allein  überlassen 
kann. 

Was  Disziplin  und  Vergehungen  im  Amt  anlangt, 
so  gelten  ftir  die  Universitätsprofessoren  in  Preussen 

dieselben  Bestimmungen,  wie  für  die  übrigen  nicht- 
richterlichen Beamten.  Das  Disziplinargesetz  für  nicht- 

richterliche Beamte  vom  11.  Juli  1852  bestimmt  allge- 
mein Pflichten,  Vergehungen  und  Strafen.  Ordnungs- 

strafen (Warnung,  Verweis,  Geldstrafe)  können  durch 
den  Minister  verhängt  werden,  Versetzung  in  ein 

anderes  Amt  mit  geringerem  Einkommen  und  Dienst- 
entlassung nur  durch  Verfahren  vor  dem  Disziplinarhof 

in  erster,  dem  Staatsministerium  in  zweiter  Instanz. 

Die  Strafversetzung  widerstrebt  übrigens  offenbar  eben- 
so wie  die  Versetzung  im  Interesse  des  Dienstes  dem 

ganzen  Wesen  des  Amts  und  der  Universitätsverfassung; 
sie  ist  auch,  so  viel  mir  bekannt  ist,  in  Preussen  bisher 
nicht  verhängt  worden. 

Dagegen  ist  der  zweite  Absatz  des  §  2  des 
Disziplinargesetzes:  ein  Beamter,  der  sich  „durch  sein 
Verhalten  in  oder  ausser  dem  Amt  der  Achtung,  des 
Ansehens  oder  des  Vertrauens,  die  sein  Beruf  erfordert, 

unwürdig  macht^,  unteriiegt  dem  Disziplinarverfahren, 
früher  wiederholt  in  Anwendung  gebracht  worden,  um 

Professoren  wegen  Stellungnahme  gegen  die  Regierungs- 
politik zu  bestrafen.  Vermutlich  im  Sinne  des  Gesetz- 

gebers; das -Gesetz  stammt  aus  der  Zeit  der  Reaktion, 
wo  man  in  der  Stärkung  der  Regierungsautorität  das 
Eine,  was  not  thue,  erblickte.  Ob  die  Anwendung  des 
Gesetzes  auch  diesen  Erfolg  gehabt  hat,  wird  dagegen 
fraglich  sein;  die  Ministerialge walt  mag  dadurch  im 

Augenblick    gesteigert   worden    sein,    die    Regierungs- 
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autoritüt  schwerlich.  Ich  erinnere  an  ein  gutes  Wort 
von  H.  V.  Treitschke:  in  der  moralischen  Welt  kann 
nichts  stützen,  was  nicht  auch  Widerstand  leisten  kann. 
Und  Professoren  sind  nicht  politische  Beamte  und  sollen 
es  nicht  sein;  daher  können  auch  ihre  Pflichten  nicht 
mit  demselben  Mass  gemessen  werden,  wie  die  der 
Landräte  und  Regierungspriisidenten.  Doch  hierauf 

wird  noch  in  einem  späteren  Kapitel,  von  der  Lehr- 
freiheit, zurückzukommen  sein. 

4.  Die  Besetzung  der  Professuren.  Sie  ge- 
schieht überall  in  Deutschland  durch  die  Staatsregierung; 

die  Ernennung  der  ordentlichen  Professoren  wird  in 
Preussen  durch  den  Landesherrn  selbst  vollzogen,  die 
der  ausserordentlichen  durch  den  Minister.  Daneben 
hat  aber  die  Fakultät  eine  auf  Herkommen  und  meist 

auch  statutenmässiger  Bestimmung  beruhende  Mit- 
wirkung; sie  findet  in  der  Weise  statt,  dass  bei 

Erledigung  eines  Lehrstuhls  von  ihr  in  einem  motivierten 
Outachten  geeignete  Männer,  in  der  Regel  drei,  dem 
Ministerium  vorgeschlagen  werden.  Doch  ist  die 
Regierung  an  diese  Vorschläge  nicht  gebunden,  und  sie 
werden  thatsächlich  nicht  selten  tibergangen,  indem 
nicht  der  an  erster  Stelle  oder  ein  überhaupt  nicht 
vorgeschlagener  Mann  ernannt  wird.  Und  bei  der 
erstmaligen  Besetzung  neu  geschaffener  Stellen  wird 

ein  Vorschlagsrecht  der  Fakultät  überhaupt  nicht  an- 
i^rkannt.*) 

Dieses  Verfahren,  das  sich  im  Verlauf  des  19.  Jahr- 
hunderts im  ganzen  gleichmässig,  wenn  auch  mit  vielen 

Besonderheiten  im  einzelnen,  herausgebildet  hat   —  im 

*)  Nach  einer  Mitteilung  in  der  „Nordd.  Allgem.  Zeitung"  vom 
5.  Dezember  1901  haben  Ernennungen  stattgefunden  von  1817 — 1900 
in  der  theologischen  Fakultät  311,  davon  209  auf  Vorschlag  der 
Fakultät,  102  ohne  oder  gegen  den  Vorschlag:  in  der  juristischen 
432,  davon  auf  Vorschlag  346,  ohne  oder  gegen  86;  in  der 
medizinischen  612,  davon  auf  Vorschlag  478,  ohne  oder  gegen 
134.      Für  die  Jahre  seit  1882  stellt  sich  das  Verhältnis   so:   in    der 
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der  Tüchtigkeit  Raum  zu  schaffen;  im  Gegentheil,  es 

würde  dahin  wirken,  gerade  die  Tüchtigsten  vom  Wett- 
bewerb auszuschliessen.  Und  Würde  und  Selbstbewusst- 

sein  des  Standes  würden  auch  nicht  gewinnen.  Schon 

die  Bewerbung  um  erledigte  Stellen  wird  in  dieser  Ab- 
sicht nicht  ratsam  sein.  Natürlich  kommt  Bewerbung 

auch  in  Deutschland  vor;  aber  sie  ist  doch  nicht  öflFent- 
liches  und  anerkanntes  System;  man  schämt  sich,  sich 
anzubieten.  Und  es  fehlt  doch  wohl  auch  nicht  an 

Leuten,  die  sich  ein  Wort  aus  der  Selbstbiograpliie 
W.  H.  Riehls,  des  Kulturhistorikers,  aneignen  können: 
„ich  habe  mich  in  meinem  ganzen  Leben  um  nichts 

beworben,  ausgenommen  die  Hand  meiner  Frau." 
Das  Zusammenwirken  von  Fakultät  und  Regierung 

wird  sich  in  seinen  Folgen  nun  näher  so  charakterisieren 
lassen.  Das  Vorschlagsrecht  der  Fakultäten  hat  die 

Bedeutung,  dass  es  einige  Gewähr  für  die  wissenschaft- 
liche Tüchtigkeit  des  zu  Ernennenden  giebt.  Es  verhindert 

die  Entstehung  eines  Ministerialabsolutismus,  der,  wie 
die  Dinge  jetzt  liegen,  für  gewisse  Gebiete  vor  allem 
den  Einfluss  der  herrschenden  politischen  Parteien  auf 
die  Professurenbesetzung,  wonach  sich  ja  von  allen 
Seiten  die  Hände  ausstrecken,  steigern  würde.  Die 
offizielle  Beratung  durch  die  Fakultät  ist  für  den  Minister 
zugleich  eine  Hemmung  gegen  eigene  Parteiwillkür  und 
eine  Deckung  gegen  Parteiforderungen,  die  von  aussen 

her,  sei  es  aus  der  höfischen  Sphäre  oder  aus  der  Volks- 
vertretung, gegen  ihn  geltend  gemacht  werden.  Und 

bei  den  unpolitischen  Professuren  würde  der  Einfluss 
einzelner  privater  Ratgeber  wachsen;  der  Minister  oder 
der  Referent  im  Ministerium  kann  ja  nicht  in  allen 
Fächern  ein  eigenes  Urteil  haben,  er  würde  sich  also 
bei  einer  Persönlichkeit,  deren  Urteil  ihm  sachkundig 
und  zuverlässig  schiene,  Rats  erholen  und  das  könnte 
zu  einer  Art  unsichtbarer  und  unverantwortlicher  Allein- 

herrschaft  eines   Schulhauptes   ausschlagen.     Natürlich 
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ist    diese    private    Beratung    auch    jetzt    nicht    ausge- 
schlossen, sie  hat  auch  ihr  gutes   Recht;   nur   hört   die 

Verwaltung  daneben  auch  das  Urteil  anderer,  berufener 
und    verantwortlicher  Berater.    Auf  der  andern   Seite 

bleibt  die  Ernennung  durch  die   Regierung   schlechthin 
notwendig.    Sie  ist  ihr  Recht:   der  Staat   errichtet   und 
dotiert  die  Stellen,  also  kommt  der  Staatsregierung   die 

Verleihung  zu.     Sie   ist   aber  auch   das   allein  Zweck- 
mässige, die  Besetzung  der  Professuren  durch  Wahl  der 

Fakultäten  würde  ohne  Zweifel  dem  Sekten-  und  Koterie- 
wesen,  dem  Intriguieren  und  Hintertreppenlaufen  einen 
verderblichen  Einfluss  verschaffen.     Dazu  kommt,   dass 
die  Zentral  Verwaltung  allein  im  Stande   ist,   das   ganze 
üniversitätswesen  des   Landes  mit  seinen  Bedürfnissen 

und  den  verfügbaren  Kräften   zu   übersehen,   auch   mit 
Billigkeit  die  persönlichen   Verhältnisse   und  Interessen 
in  Anschlag   zu  bringen.     Die   zahlreichen   Fakultäten 
können  keine  einheitliche  Verwaltung  führen:  schon  die 
einzelne    Fakultät    ist    als    Verwaltungskörper     kaum 

leistungsfähig.    Das   sollten   die   Fakultäten   nicht   ver- 
gessen,  wenn  einmal  ihre   Vorschläge   durch   die  Ver- 

waltung   gekreuzt   werden.     Andererseits    sollten    die- 
jenigen   es   nicht   übersehen,   die   den  Fakultäten  Vor- 

würfe  machen,     dass   bei  ihren    Vorschlägen    tüchtige 
Kräfte   ganz   übersehen    würden    und    der   Gefahr    des 
Zugrundegehens  ausgesetzt  seien.    Die  Fakultäten  oder 
vielmehr  die  einzelne  Fakultät  kann  nur   dafür  verant- 

wortlich gemacht  werden,  dass  sie   im   gegebenen   Fall 
die    für   ihre    Bedürfnisse    geeignete   Persönlichkeit   zu 
finden    und   in   Vorschlag  zu  bringen  weiss,  nicht  aber 
dafür,    dass   alle  tüchtigen   Kräfte  Verwendung  finden. 
Hier  mit  fürsorgender  Hand  Härten   abzuwenden,   wird 

wesentlich  Sache  der  Verwaltung  sein.*) 

*)  Dieser  Abschnitt  war  geschrieben,  ehe  die  erbitterten  An- 
klagen gegen  den  langjährigen  Leiter  des  preussischen  ITniversi- 

tätswesens  veröffentlicht  wnrden,   die  vor  kurzem  so  erregte  Ver- 
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Herreustand  auf  der  Universitüt  repräsentierten, 
schätzten  Privatkollegien  als  vornehmer  und  wirksamer. 
Im  Verlauf  des  18.  Jahrhunderts  hat  sich  die  Sache 

allmählich  so  durchgesetzt,  dass  die  Privatvorlesungen 
von  beiden  Seiten  als  das  eigentliche  Hauptstück  des 
Unterrichts  angesehen  wurden;  die  neuen  Universitäten, 

Halle  uud  besonders  Göttingen,  sind  auch  hierin  voran- 
gegangen. Daneben  blieb  die  Verpflichtung  zu  öflFentlichen 

Vorlesungen  bestehen;  die  Privatvorlesungen  wurden 

als  solche  auch  dadurch  charakterisiert,  dass  sie  regel- 
mässig im  eigenen  Hause  gehalten  wurden;  auch  blieb 

Bestimmung  und  Einziehung  oder  Erlass  des  Honorars 
Privatsache  des  Einzelnen. 

Gegentiber  gehässigen  Darstellungen,  als  ob  die 

unersättliche  Erwerbsgier  der  Professoren  die  Kumu- 
lierung des  Gehalts  mit  dem  Honorar  im  18.  Jahrhundert 

erschlichen  habe,  füge  ich  noch  Folgendes  hinzu.  Die 
Entwickelung  des  Vorlesungswesens  in  der  bezeichneten 
Richtung  hing  mit  den  allgemeinen  Verhältnissen  auf 

das  engste  zusammen.  Vor  allem  mit  der  Geringfügig- 
keit der  Dotation.  Die  Universität  Halle,  im  18.  Jahr- 

hundert weitaus  die  erste  und  besuchteste  unter  den 

preussischen  Universitäten,  bezog  von  ihrer  Gründung 
bis  zum  Jahre  1787  aus  öffentlichen  Fonds  überhaupt 
nicht  mehr  als  7000  Thaler  jährlich,  Königsberg  etwas 
mehr  als  die  Hälfte,  Göttingen  allerdings  von  Anfang 
an  etwas  mehr  als  das  Doppelte.  Aus  diesem  Betrag 
waren  die  Gehalte  sämtlicher  Professoren  sowie  die 
freilich  nicht  erheblichen  sachlichen  Kosten  zu  bestreiten. 

Man  sieht  gleich,  es  konnte  nicht  die  Meinung  sein,  dass 

die  Professoren  auf  das  Gehalt  als  ihr  gesamtes  Ein- 
kommen angewiesen  sein  sollten;  es  bedeutete,  ganz 

wie  bei  den  meisten  andern  Aemtern,  blos  eine  feste 
Grundlage  der  Lebenshaltung,  dessen  Ergänzung  durch 
ein  bewegliches  Arbeitseinkommen  vorausgesetzt  war: 
den  Sportein  und  Gebühren  der  Beamten  entsprach  das 
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Honorar    der    Professoren.       Für    die    Theologen    kam 
übrigens  auch  der  Ertrag   eines   geistlichen   Amts,   das 
damals  noch  sehr  gewöhnlich  mit   einer  Professur   ver- 

bunden war,  für  Juristen  Einkünfte  aus  Rechtsgutachten 
und   wohl   auch   aus   Richterstellen,   für   Mediziner  die 
Praxis  in  Betracht.     Die   philosophische   Fakultät  war 

dagegen    wesentlich    auf   das    Honorar    für   Privatvor- 
lesungen   angewiesen,    neben    ihr     am     meisten     die 

juristische,  die  auch  die  zahlungsfähigsten  Hörer  hatte. 
Auf  eben  diese  Privatvorlesungen  war  aber   auch 

bei  der  ganzen  neuen  Unterrichtsverfassung  gerechnet. 

Die  alten  öffentlichen  Vorlesungen  hatten  in  fortlaufen- 
der Interpretation  kanonischer  Bücher  bestanden,  jeder 

Professor  las   seinen   Kursus   etwa   vierstündig,   darauf 
war  der  ganze  Unterricht  wesentlich  gestellt,  das   eine 
öffentliche  Auditorium  der  Fakultät  diente  als  Schulsaal, 
den    nach    einander    die    verschiedenen     Lehrer    inne 
hatten.     Mit    dem   Wachstum   der  Wissenschaften    und 

dem  Durchdringen  der  neuen  Unterrichtsart,  des  syste- 
matischen Vortrags  einer  Disziplin   in   Semesterkursen, 

war  von  selbst  gegeben,  dass  die  Zahl  der  Vorlesungen 
sich  stark  vermehrte;  und  dieFolgewar,  dass  von  jedem 

Professor  erwartet  wiu'de,  dass  er  neben   einer   öffent- 
lichen Pflichtvorlesung  über  sein  Fach  eine   Reihe   von 

Disziplinen  in  Privatvorlesungen  behandele;  es  wird  dies 
auch  geradezu  von  der  Aufsichtsbehörde  ihm  zur  Pflicht 
gemacht.    Dass    bei    solcher    Ordnung    der    Dinge    die 

öfl'entlichen  Vorlesungen  allmählich  gegen  die  privaten 
und   honorierten   zurücktreten   mussten,   ist  begreiflich 
genug.      Auch    die    völlig    unzulänglichen    Verhältnisse 
der  öflfentlichen  Auditorien,  über   die   oft   bittere  Klage 
geführt  wird,  z.  B.  dass  sie  unheizbar  und  darum  in  den 
harten   Wintermonaten  nicht  benutzbar    seien,    trugen 

ihren    Teil    dazu    bei,    das   Privatauditorium    des   Pro- 
fessors  zum   eigentlichen   Ort   seiner  Lehrthätigkeit  zu 

machen« 
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Man  wird  demnach,  ohne  gerade  für  asketische 

Selbstlosigkeit  der  Professoren  einzutreten  —  sicherlich 
hat  sich  unter  ihnen  zu  allen  Zeiten  auch  die  Spezies 

der  Finanziers  gefunden  —  doch  sagen  dürfen,  es 
handelte  sich  bei  der  allmählichen  Umwandlung  des 
öflFentlichen  und  unentgeltlichen  Universitätsunterrichts 
in  einen  privaten  und  honorierten  um  einen  Vorgang, 
bei  dem  ausser  der  Notwendigkeit,  das  Gehalt  durch 
Arbeitseinkommen  zu  ergänzen,  auch  das  Interesse  der 
Studierenden  und  der  Wille  der  Aufsichtsbehörden  mit- 

wirkte. Will  man  mit  einer  Formel  den  Gesamtvorgang 
bezeichnen,  so  wird  man  sagen  können:  im  18.  Jahrhundert 

hat  sich  die  Abwälzung  der  Kosten  für  die  sehr  ge- 
steigerten Leistungen  des  akademischen  Unterrichts 

vom  Staat  (in  Gestalt  von  Professorenbesoldungen)  auf 
die  Studierenden  oder  also  auf  die  Familien,  die  ihre 
Söhne  studieren  Hessen,  vollzogen:  ein  Vorgang,  der  zu 
moralischer  Entrüstung  an  sich  keine  Veranlassung 

giebt.  Die  Erfahrung,  dass  Vorlesungen  gegen  Privat- 
entgelt auf  beiden  Seiten,  bei  den  Lehrenden  und  den 

Hörenden,  Eifer  und  Fleiss  mehr  als  die  herkömmlichen 
öffentlichen  Vorlesungen  anspornten,  schien  der  neuen 
Form  die  letzte  Rechtfertigung  zu  geben. 

Das  19.  Jahrhundert  hat  diese  Ordnung  der  Dinge 
übernommen  und  in  der  Weise  ausgebildet,  dass  die 
Abhaltung  von  entgeltlichen  Privatvorlesungen  jetzt  ein 
Hauptstück  der  Amtspflicht  ausmacht.  Auch  werden 
diese  Vorlesungen  jetzt  ebenso  wie  die  öflFentlichen  im 
Universitätsgebäude  gehalten,  und  die  Erhebung  des 
Honorars  wird  durch  eine  öffentliche  Anstalt  (die  Quästur) 
vermittelt.  Die  alten  öffentlichen  Vorlesungen  dagegen, 
die  noch  im  18.  und  hie  und  da  (z.  B.  in  Königsberg) 
bis  tief  ins  19.  Jahrhundert  hinein  einige  Hauptfächer  in 
einer  etwa  vierstündigen  Vorlesung  behandelten,  haben 
sich  in  die  sogenannten  Publica  umgewandelt,  in  denen 
für    einen    grösseren    Kreis    von    Hörern    allgemeiner 
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interessierende  Gegenstände  in  ein-  oder  zweistündigen 
Vorlesungen  vorgetragen  zu  werden  pflegen.  Daneben 
sind  die  Seminarübungen,  die  regelmässig  unentgeltlich 

gehalten  werden,  während  früher  privatissivia  hoch  be- 
zahlt wurden,  ein  wichtiger  Ersatz ;  man  wird  wohl  keinen 

Grund  zu  der  Annahme  haben,  dass  der  Aufwand  an 
Zeit  und  Kraft,  der  heutzutage  auf  die  Leitung  von 

Hebungen  verwendet  wird,  geringer  ist,  als  der  Auf- 
wand, der  früher  für  eine  vierstündige  Textinterpretation 

gemacht  wurde. 

Auf  diese  Weise  ist  das  manchen  jetzt  so  anstössi^e 

System  der  „Doppelbezahlung"  des  Universitätsunter- 
richts entstanden.  Dass  übrigens  bei  der  Bemessung 

des  Gehalts  die  Anrechnung  des  Honorars  nicht  über- 
huupt  ausser  Acht  gelassen  worden  ist,  wird  zwar  bei 
der  pflichtmässigen  Sparsamkeit  der  Finanz  Verwaltung 
a  priori  angenommen  werden  können,  geht  aber  auch 
aus  den  Gehaltsätzen  deutlich  genug  hervor.  Im  Jahre 
18%,  vor  der  neuen  Gehaltsregulierung,  hatten  in 
Preussen  von  492  ordentlichen  Professoren  96  ein 

Gehalt  bis  4000,  217  bis  5  800,  101  bis  6  700,  der  Rest 

von  78  darüber.*)  Man  sieht,  ohne  Eünzurechnung  des 
Honorars  wäre  das  Amtseinkommen  der  Professoren, 
verglichen  mit  dem,  was  im  ärztlichen  Beruf  oder  in 
der  Beamtenlaufbahn,  oder  gar  in  den  Stellungen,  die 
industrielle  und  kaufmännische  Unternehmungen  ihren 
juristisch  oder  technisch  gebildeten  Angesteliten  bieten, 

zu  erreichen  ist,  geradezu  dürt^tig  gewesen,  und  auch 
mit  Einrechnung  des  Honorars  darf  das  Durchschnitts- 
einkonunen  als  massig  bezeichnet  werden.  Man  darf 
sich  durch  den  Umstand,  dass  die  grossen  Gehalte,  mit 

hohen  Honorarerträgen  und  anderweitigen  Nebenein- 
künften zusammenfallend,  einige  grosse  Loose  in  der  akade- 
mischen Laufbahn  bilden,  hierüber  nicht  täuschen  lassen. 

*)  W,  Lexis  in  der  Akadein.  lieviie,  Januar  1897. 



1  i2  Zweites  Buch. 

Gegen  diese  Ordnung  der  Dinge,  der  es  an  Gegnern 
freilich  zu  keiner  Zeit  gefehlt  hatte,  erhob  sich  vor 

wenigen  Jahren,  zusammentreffend  mit  Abänderungs- 
bestrebungen in  der  österreichischen  und  deutschen 

Universitätsverwaltung,  ein  litterarischer  Sturm.  Es 

wurde  auf  die  Kollegienhonorare  als  auf  einen  öffent- 
lichen Skandal  hingewiesen:  für  dieselbe  Leistung  be- 

ziehe der  Professor  erst  als  Beamter  Gehalt,  dann  auch 
noch  als  Privatunternehmer  Honorar;  und  um  das  Maass 

voll  zu  machen,  werde  der  Student  durch  die  Prüfungs- 
ordnungen gezwungen,  wenn  nicht  die  Vorlesungen  zu 

hören,  so  doch  das  Honorar  dafür  zu  zahlen.  Dem 

unbesoldeten  „Privatdocenten'^  dagegen  bleibe  in  Wirk- 
lichkeit nichts  übrig  als  gratis  zu  lesen,  da  der  Student, 

auch  wenn  er  seinen  Unterricht  vorziehen  möchte,  doch 
nicht  das  Honorar  doppelt  zahlen  wolle.  So  sei  dies 
System,  mit  der  ungeheuren  Ungleichheit,  die  es  in  dem 
Einkommen  akademischer  Lehrer  schaffe,  der  Gipfel 
sozialer  Ungerechtigkeit  und  perverser  Einrichtung. 
Seine  Ursache  aber  sei  die  Habgier  der  Professoren, 
die  es  verstanden  hätten,  die  öffentlichen  Vorlesungen, 
zu  denen  sie  durch  den  Empfang  des  Gehalts  ver- 

pflichtet gewesen  seien,  abzuwälzen  und  in  private  zu 

verwandeln.*) 

*)  Die  akadeniische  Laufbahn  und  ihre  ökonomische  Regelunor 
(1895).  In  dieser  zunächst  ohne  Namen  herausg:egebenen  Schrift 
eines  Berliner  Universitätslehrers  (G.  Kunze)  wird  mit  geschickter 
Benutzung  einzelner  Thatsachen  und  wirksamer  Beredsamkeit  das 
lierrschende  System  in  Anklagezustand  versetzt  und  seine  Ab- 

schaffung von  den  politischen  Mächten  gefordert.  Dem  Verfasser 
dieser  Schrift,  sekundiert  durch  eine  historische  Darstellung 
E.  Hörn,  Kolleg  und  Honorar  (München,  1897),  wozu  ich  in  den 
Preuss.  Jahrb.  (Januar  1897)  einige  Anmerkungen  gemacht  habe. 
Ein  charakteristischer  Zug  dieser  wie  anderer  Schriften  über 
Universitätsreform  —  und  man  kann  die  Sache  wohl  weiter  ver- 

allgemeinern —  ist  der,  dass  in  der  Schilderung  der  bestehenden 
Ordnungen  ins  Schwarze  gemalt  wird,  dagegen  in  der  Vorstellung 
der    Zustände,    die     durch    die    Reformen    herbeigeführt     werden 
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Ich  bin  nicht  blind  gegen  die  Schäden  des 
herrschenden  Systems,  es  kam  und  es  kommt  auch 
jetzt  noch  eine  Ungleichheit  des  Einkommens  bei 
akademischen  Lehrern  vor,  wie  in  keinem  anderen 
öffentlich  organisierten  Beruf,  eine  Ungleichheit,  die 
durchaus  nicht  immer  durch  den  Unterschied  in  den 

Leistungen  für  die  Wissenschaft  oder  den  Unterricht 
begründet  ist  und  darum  wohl  auch  mit  Bitterkeit,  und 
nicht  bloss  mit  lauter,  sondern  auch  mit  stiller  Bitter- 

keit, empfunden  wird.  Auch  das  ist  nicht  zu  verkennen, 

dass  das  System  eine  Tendenz  hat,  in  dem  weniger  vor- 
nehmen Sinne  die  Richtung  auf  den  Gelderwerb  zu  ver- 

stärken, da  und  dort  auch  verführt,  die  Stellung  des 
Examinators  in  dieser  Absicht  auszunutzen,  auch  bei 

Verhandlungen  über  notwendige  Reformen  in  der  Organi- 
sation des  Unterrichts  oder  über  Berufungen  mit  hinein- 
spielt. Ebensowenig  will  ich  bestreiten,  dass  durch  die 

Häufung  der  vom  Besitz  des  Amts  abhängigen  Ein- 
kommensquellen in  einigen  Fällen  ein  Einkommen  er- 

reicht wird,  das  über  das  auch  reichlich  bemessene 
Bedürfnis  eines  Gelehrten  erheblich  hinausgeht. 

Dennoch  halte  ich  an  dem  System  der  Privathono- 
rierung  des  akademischen  Unterrichts  mit  voller  Ueber- 
zeugung    fest.     Und    ich    bin    der   Ansicht,    dass   die 

würden,  die  hellsten  Farben  gewählt  werden.  Solange  die 
gegenwärtigen  Verhältnisse  dargestellt  werden,  erscheinen  die 
Professoren  als  herrschsüchtige  und  habgierige  Menschen,  die 
rücksichtslos  ihre  Gewalt  zur  Häufung  von  Einkommensquellen 
und  zur  Ausschliessung  anderer  brauchen.  Sobald  aber  das 
Honorar  verstaatlicht  sein  wird,  wird  bei  denselben  Personen  ein 
unverwüstlicher  Idealismus  vorausgesetzt:  aus  reinster  Pflichttreue 
und  Hingebung  an  die  Sache  werden  sie  allein  der  Wissenschaft 

und  der  Jugendbildung  leben,  ungefähr  nach  dem  Schema,  wo- 
nach bei  der  sozialdemokratischen  Doktrin,  sobald  nur  das  Privat- 

eigentum abgeschafft  ist,  alle  Menschen  sich  in  tugendhafte  und 
friedliche,  allein  das  allgemeine  Beste  erstrebende  Genossen  ver- 

wandeln. Es  ist  die  allgemeine  Schwäche  der  Idealisten,  dass  sie 
die  Wirkung  der  Ursachen,  die  ihrem  System  zuwider  sind,  sus- 

pendieren.   Wenn  sich  nur  die  Natur  darauf  einliesse! 
8 
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preussische  Universitätsverwaltung  Anerkennung  ver- 
dient, dass  sie  den  Weg  der  Verstaatlichung  des 

Kollegiengeldes,  den  Oesterreich  gleichzeitig  beschritt, 
nicht  hat  gehen  wollen.  Die  österreichische  Verwaltung 
hat  im  Jahre  18%  gegen  starken  Widerspruch  aus  den 
Universitätskreisen  das  System  der  Honorarzahlung, 
das  dort  freilich  nicht  so  tiefe  geschichtliche  Wurzeln 
hatte  als  in  Norddeutschland,  beseitigt  und  durch 
Zahlung  an  die  Universitätskasse  ersetzt,  die  Professoren 
für  den  Ausfall  durch  Gehaltsteigerung  entschädigend. 
Die  preussische  Regierung  ist  nicht,  wie  wohl  hie  und 
da  erwartet  wurde,  gefolgt,  sie  hat  sich  mit  besonnener 

Würdigung  aller  Verhältnisse  auf  eine  Reform  in  be- 
scheidenen Grenzen  beschränkt.  Das  Gesetz  vom  Jahre 

1897  brachte  zwei  zusammengehörige  Veränderungen:  die 

Einführung  des  Systems  der  mit  dem  Dienstalter  steigen- 
den Gehaltsstufen,  und  die  bei  einer  bestimmten  Grenze 

eintretende  Teilung  des  Honorars:  von  dem  Honorar- 
betrag, der  3000  Mk.  (in  Berlin  4500)  übersteigt,  fällt  die 

Hälfte  der  Staatskasse  zu,  als  teilweiser  Ersatz  für  die 
erhöhten  Gehaltsaufwendungen. 

Beide  Neuerungen  verdienen  meines  Erachtens 
Billigung.  Sicher  die  erste:  durch  das  System  des  festen 
Anfangsgehalts  und  der  steigenden  Gehaltsstufen  (die 
Zahlen  oben  S.  106)  hat  das  akademische  Lehramt  in 
jeder  Hinsicht  an  Unabhängigkeit  gewonnen.  Das  alte 
System  der  Gehaltsbemessung  durch  Verabredung  im 

Einzelfall  wies  den  Professor  für  Bemessung  und  Ver- 
besserung seines  Gehalts  auf  den  guten  Willen  der 

Verwaltung  und  die  eigene  Fähigkeit,  durch  Darstellung 
seiner  Gaben  oder  Dringlichkeit  des  Werbens  oder 
durch  Veranlassung  von  Berufungen  nach  ausserhalb 
seinen  Preis  zu  steigern:  ein  System,  bei  dem  diejenigen, 

denen  das  domim  impudentiae  von  der  Natur  nicht  ver- 
liehen ist,  notwendig  zu  kurz  kamen.  Dass  diese 

Elemente   bei   dem   neuen    System   besser   daran    sind, 
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wird  man  ebenso  als  einen  Vorteil  betrachten  müssen, 
als  dass  des  Feilsehens  und  Marktens  um  die  Berufungs- 

bedingungen weniger  geworden  sein  wird,  dass  auch 
des  Drängens  auf  Berufungen,  vielleicht  auch  des 
Wechsels  der  Universität  allmählich  etwas  weniger 

werden  w^ird.  Aber  auch  die  zweite  Neuerung,  die 
Beschneidung  der  grossen  Honorare,  scheint  mir  unbe- 

denklich. Macht  sie  die  Erreichung  eines  Millionärein- 
kommens dem  Universitätslehrer  etwas  schwerer,  so 

halte  ich  das  in  keiner  Weise  für  ein  Unglück:  weder 
für  das  Verhältnis  zu  den  Studierenden,  noch  zu  den 

bescheidener  gestellten  Kollegen  ist  das  Millionärein- 
kommen ein  Gewinn;  und  selbst  das  mag  fraglich 

sein,  ob  der  Inhaber  für  sein  persönliches  Leben  dabei 

gewinnt. 
Andererseits    aber    verdient    die    Universitätsver- 

waltung Anerkennung  dafür,  dass  sie  dem  Drängen  nach 
Beseitigung  des  Honorars   nicht   nachgegeben,   sondern 

im   dem   alten   System   der   „Doppelbezahlung"   festge- 
halten hat    Ich  gestehe,  dass  ich   so   weit   davon   ent- 

fernt  bin,    dies   System   für   einen  unerträglichen  Miss- 
brauch zu  halten,  dass  ich  vielmehr  in  der  Verbindung 

von  festem  Gehalt   und  beweglichem  Einkommen,   das 
von  Umfang  und  Qualität  der  Arbeitsleistung  abhängig 
ist,  das  ideale  System  der  Beamtenbesoldung  überhaupt 
sehe.    Früher  war,   wie   bekannt,   das  System  in  weite- 

stem Umfang  herrschend:  der  Geistliche,  der  Lehrer,  der 
Beamte,  sie  bezogen  einerseits  ein  festes  Amtseinkommen, 

andererseits  ein  von  dem  Umfang    der  eigenen  Thätig- 
keit  mitbedingtes  Einkommen  in  Gestalt  von  Gebühren, 
Schulgeld,  freien  Leistungen  der  Perzipienten  inNaturalien 

und   ähnlichen   „Emolumenten".     Das    Gehalt   bot  eine 
bescheidene,   aber  sichere  Unterlage    für    die    Lebens- 

haltung, das  bewegliche  Einkommen,  das  durch  Rührig- 
keit sich  vermehren  liess  und  mit  dem  Mass  der  Arbeit 

wuchs,    gab   einerseits    der   grösseren   Kraft   und    dem 
^iü 
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grösseren  Bedürfnis  die  Möglichkeit,  sich  Befriedigun 
zu  verschaffen,  andererseits  bot  es  ein  doch  nicht  ganz 

überflüssiges  Gegengewicht  gegen  die  Gefahr  der  Lässig- 
keit und  des  Schlendrians,  die  sich  leicht  da  einstellen, 

wo  das  Einkommen  in  einem  von  der  Leistung  völlig 
unabhängigen  festen  Gehalt  besteht. 

Es  ist  wahr,  das  System  ist  bis  auf  geringe  Reste 
verschwunden;  es  wurde  unmöglich  in  dem  Mass,  als 
sich  der  Beamtenstaat  durchsetzte.  Die  Gefahr,  dass 
sich  die  Leistung  oder  Entscheidung  nach  der  Bezahlung 
richte,  und  schon  die  Gefahr  des  Verdachtes  solcher 
Abhängigkeit,  hat  es  unmöglich  gemacht.  Auch  schien 

der  Würde  des  Amts  das  reine  Gehaltsystem  mehr  an- 
gemessen. Und  so  ist  es  allerdings  eine  Thatsache. 

dass  das  Kollegienhonorar  als  ein  Ueberrest  eines  ver- 
sinkenden Systems  in  die  Gegenwart  hineinragt:  für  den 

Gleichheitsfanatiker  schon  dies  ein  ausreichender  Grund, 

die  Beseitigung  zu  fordern. 
Ich  lege  die  Gründe  dar,  die  mich  bestimmen  für 

seine  Erhaltung  einzutreten.  Es  scheint  mir,  obwohl 
es  schon  oft  und  von  berühmten  Männern  geschehen 

ist,  ich  nenne  A.  Smith,  Victor  Cousin,  Dubois- 
Reymond,  L.  v.  Stein,  Billroth,  nicht  überflüssig: 
die  Einsicht  in  diese  Verhältnisse  ist  nicht  so  allgemein, 
dass  nicht  ein  fortgesetztes  Sturmlaufen  auf  dieses  doch 
nicht  ganz  unwichtige  Stück  unserer  alten  deutschen 
üniversitätsverfassung  endlich  Erfolg  haben  könnte. 
Ich  bemerke  dabei,  dass  unter  den  Professoren  die  weitaus 
überwiegende  Mehrzahl  für  die  Erhaltung  des  Systems 

ist,  und  durchaus  nicht  blos  die  mit  reichen  Honorarein- 
künften gesegneten.  Das  Eigeninteresse  dürfte  überhaupt 

bei  der  Mehrzahl  eher  gegen  als  für  die  Einrichtung 
sprechen:  eine  gleichmässige  Erhöhung  des  Gehalts  aller 

Stellen  würde  den  Meisten  eine  Vermehrung  des  Ein- 
kommens bringen.  Und  auch  diejenigen,  die  durch 

reichen   Honorarbezug   ein   überdurchschnittliches   Ein- 
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kommen  erzielen,  wären  für  die  Erhaltung  des  Systems 
kaum  persönlich  interessirt,  man  würde  erworbene 
Rechte  ja  nicht  einfach  beseitigen  wollen.  Ebenso 
wenig  ist  übrigens  auch  das  ökonomische  Interesse  der 
Studierenden  beteiligt:  die  Neigung,  eine  Zahlung  für 

den  Unterricht  überhaupt  zu  erlassen,  scheint  gegen- 
wiirtig  geringer  als  je  zu  sein.  Es  würde  sich  also 
lediglich  darum  handeln,  dass  das,  was  jetzt  als  Honorar 
den  Professoren  zufliesst,  in  die  Staatskasse  fiel,  sei  es 

als  Zahlung  für  die  einzelnen  Vorlesungen,  wie  in  Oester- 
reich,  oder  als  Quartalsgebühr,  wie  in  Frankreich,  wo 
der  Jurist  während  seines  dreijährigen  Studiums  1130  fr. 

an  Inskriptions-  und  Prüfungsgebühren  zahlt. 
Die  Gründe  also,  die  nach  meinem  Ermessen  die 

Erhaltung  des  bei  uns  herkömmlichen  Systems  fordern, 
sind  die  folgenden: 

1)  Die   Durchführung   des    reinen    Gehaltssystems 
würde  in  dem  Sinne  wirken,  dass  der  Beamtencharakter 
des  Professors  sowohl   im  Verhältnis   gegen   den   Staat 
als  gegen  die  Studenten  stärker  als  bisher  hervorträte. 

Die  Honorarzahlung   des   Hörers   an   den   von   ihm  ge- 
wählten Lehrer  trägt   dazu  bei,   dem  Verhältnis   etwas 

von  dem  freien  und  persönlichen  Charakter  zu  wahren, 
worauf  es    ursprünglich   allein   gegründet  war.    Es  ist 
doch    bemerkenswert,    dass    unter    den    französischen 
Professoren  gegen  die  Einführung  des  deutschen  Systems 
das  Bedenken  geäussert   wurde:   die  Würde   des   Amts 
werde  darunter  leiden.    Auf  der  anderen   Seite   würde 

die  Abhängigkeit  des  Universitätslehrers   von   der  Ver- 
waltung verschärft;  jetzt   ist   er,   wenigstens   für   einen 

Teil  seines  Einkommens,   auf  ihren   guten  Willen   nicht 
angewiesen  und  eben  darum  auch  in  der  Annahme  oder 

Ablehnung  einer  Veränderung  seiner  Stellung  freier. 
2)  Die  Betonung  des  Beamtencharakters  würde, 

v«»rbunden  mit  Erhöhung  des  Gehalts,  zu  einer  genaueren 
Festsetzung  der  Amtspflichten,  z.  B.  durch  Feststellung 
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wird,  die  Honorarzahlung,  wenigstens  der  Vorstellung 
nach,  der  ausreichende  äussere  Antrieb,  den  Unterricht, 
den  man  bezahlt  hat,  zu  benutzen.  Und  ohne  Zweifel 
wirkt  die  Sache  in  dieser  Richtung;  wofür  man  Geld 
gegeben  hat,  das  lässt  man  sich  nicht  gern  entgehen, 
selbst  wenn  sein  Wert  im  Augenblick  nicht  lebhaft 
empfunden  wird.  Eine  allgemeine  Gebührenzahlung 
würde  diese  Wirkung  gewiss  nicht  in  gleichem  Masse 
haben.  Allerdings  wäre  nicht  ausgeschlossen,  dass  sie, 
wenn  dafür  der  Zugang  zu  allen  Vorlesungen  freistünde, 
bei  Einzelnen  zunächst  als  Anreiz  wirkte,  alle  möglichen 

„interessanten"  Kollegien  zu  besuchen,  bis  allzu  reich- 
licher Genuss  mit  Widerwillen  und  Ueberdruss  endigte. 

Und  alles  das  würde  dann  wieder  die  Gegenwirkung 
hervorrufen,  dass  man  durch  feste  Studienordnungen 

dem  schwankenden  Studienfleiss  Festigkeit  und  be- 
stimmte Richtung  zu  geben  suchen  würde,  und  nun  mit 

dem  Beifall  der  zu  Lehrbeamten  gewordenen  Professoren. 
6)  Das  Verhältnis  des  Professors  zu  seinen 

Hörern  würde  eine  wesentliche  Aenderung  erleiden. 
Es  beruht  jetzt  nach  öeiner  äusseren  Seite  darauf,  dass 
der  Student  seinen  Lehrer  selber  wählt  und  ihm  für 

den  Unterricht  eine  Gegenleistung  bietet.  Ganz  rein 
tritt  dies  Verhältnis  bei  den  Privatdocenten  hervor. 

Aber  es  hört  nicht  auf  vorhanden  zu  sein  und  empfunden 
zu  werden  auch  bei  dem  besoldeten  Professor:  auch 

er  steht  Hörern  gegenüber,  die  durch  ihre  Wahl  und 
ihre  Leistung  ihn  persönlich  verpflichten;  er  spricht  zu 
ihnen  nicht  blos  in  Erfüllung  einer  Amtspflicht.  Dies 
Gefühl  persönlicher  Verpflichtung  wirkt  anders  als  die 
blosse  Amtspflicht;  vor  allem  in  einer  Form  wird  es 
allen  Besten  bekannt  sein:  als  ein  bitteres  Gefühl  der 

Beschämung  über  das  Verschmähtwerden,  wenn  die 
Zuhörer,  die  doch  den  Preis  gezalilt,  ausbleiben  und  so 
die  Gegenleistung  als  minderwertig  auszuschlagen 
scheinen.    Dies  Gefühl,  unter  allen   äusseren  Antrieben, 
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sein  Bestes  zu  thun,  um  die  Hörer  festzuhalten,  wohl 
der  stärkste,  würde  ohne  Zweifel  mit  dem  Wegfall  der 
privaten  Honorierung  an  Schärfe  verlieren:  Beamte 
pflegen  nicht  schwer  daran  zu  tragen,  wenn  vom  Publi- 

kum ihre  pflichtmässigen  Leistungen  wenig  begehrt 
werden.  —  Das  sind  Imponderabilien;  aber  die  Miss- 

achtung der  Imponderabilien  rächt  sich,  in  moralischen 
Verhältnissen  noch  sicherer  als  in  politischen. 

Also,  wer  alles  dies  nicht  will,  wer  nicht  die 
Professur,  mit  Abstreifung  des  Restes  eines  freien  Be- 
nifs,  in  ein  reines  Amt  verwandeln,  und  ebenso,  wer 
nicht  dem  Verhältnis  zwischen  Lehrer  und  Hörer  den 

Rest  eines  auf  freier  Wahl  und  gegenseitiger  Leistung 
beruhenden  Verhältnisses  nehmen  will,  um  es  von  seiner 
äusseren  Seite  in  ein  rein  amtliches  zu  verwandeln,  der 
wird  das  System  der  Honorierung  der  Lehrer  durch 
die  Hörer  nicht  überhaupt  abschaffen  wollen.  Die  be- 

zeichneten Folgen  würden  nicht  sogleich  sichtbar 

werden,  die  alten  Traditionen  würden  noch  lange  nach- 
wirken, aber  die  Wirkungen  würden  nicht  ausbleiben. 

lud  darum:  volumus  legem  terrae  mutari. 

\'öllig  berechtigt  ist  es  dagegen,  das  füge  ich  zum 
Schluss  noch  hinzu,   wenn  die  preussische  Universitäts- 

verwaltung sich  entschlossen  hat,   der  hie   und  da  zu 
Tage  getretenen  Neigung  zu   unbilliger  Steigerung   des 
Honorars   durch   feste  Normierung  zu  wehren,   ebenso 
berechtigt,  wie  die  Einbehaltung  eines  Teils  der  grossen 
Honorarbeträge    zur    Ausgleichung    des    Einkommens. 
Xicht  minder  wird  es  ihr  Recht  und  ihre  Aufgabe  sein, 
bei    der   Zusammensetzung   der    Prüfungskommissionen 
darauf  zu  achten,  dass  den  Studierenden  eine  wirkliche 
FYeiheit   der  Wahl   der  Lehrer   gesichert   wird,    nach 
Möglichkeit:  eine  absolute  Sicherheit  gegen  Ausnutzung 

der  Stellung  kann  der  Natur  der  Sache  nach  nicht  ge- 
geben  werden,    üebrigens   bin  ich   der  Ansicht,    dass 

man   sich   über   das   Mass    der  Abhängigkeit  in   dieser 
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Hinsicht  vielfacli  sehr  übertriebene  Vorstellungen  machte 
hie  und  da  wohl  auch  in  den  Kreisen  der  Studierenden 

selbst.  Im  ganzen  gilt:  wer  frei  sein  will  und  den  Mut 

hat  es  zu  sein,  ist  es.  Und  auch  ein  Wort  J.  E.  Erd- 
manns gilt:  „Ein  Professor,  der  einen  durchlässt,  nur 

weil  derselbe  bei  ihm  hörte,  und  ein  Student,  der  bei 
einem  Professor  nur  hört,  um  durch  das  Examen  zu 
kommen,  haben  sich  nichts  vorzuwerfen.  Sie  sind  ein 

par  nobile  fratrum.  Wenn  in  früherer  Zeit  es  vorge- 
kommen sein  soll,  dass  Einer,  um  Pastor  zu  werden, 

eine  gräfliche  Maitresse  heiratete,  so  denke  ich,  hatte 
er  gewiss  nicht  das  Recht,  über  die  Niederträchtigkeit 

des  Grafen  zu  schelten"  (Akad.  Leben  u.  Stud.,  S.  197). 
Missbräuche  und  Auswüchse  beseitigen  heisst  für 

die  Erhaltung  des  Gesunden  sorgen.  So  hier:  die 
Reinigung  des  Systems  von  gehässigen  Wirkungen  wirkt 
im  Sinne  seiner  Erhaltung.  Aus  diesem  Gesichtspunkt 
wäre  auch  das  Stundungswesen  zu  behandeln.  Durch 
jüngste  Verfügungen  hat  man  Härten,  die  sich  daraus 
ergaben,  zu  mildern  gesucht.  Mir  will  scheinen,  das 

Rechte  wäre,  die  Stundung  überhaupt  beseitigen.  Ge- 
meint als  Erleichterung  der  Studienjahre  für  Unbe- 

mittelte, wirkt  sie  vor  allem  als  Belastung  der  ersten 
an  sich  schwierigen  Jahre  der  Selbständigkeit.  Die 

Eintreibung  der  Schuld,  die  übrigens  oft  durch  jugend- 
lichen Leichtsinn  weit  über  das  Notwendige  hinaus- 

gewachsen ist  —  es  ist  eine  nicht  selten  beobachtete 
Thatsache,  dass  diejenigen,  die  Honorarstundung  ge- 
niessen,  in  der  Annahme  von  Vorlesungen  und  in  der 
Versäumung  des  Besuchs  viel  leichtsinniger  sind  als  die 

Zahlenden  —  also  die  Eintreibung  der  Schuld,  die  nicht 
selten  mit  Hülfe  der  Gerichte  und  des  Gerichtsvoll- 

ziehers erfolgt,  wirkt  vielfach  störend  und  erbitternd. 

Meines  Erachtens  verdient  das  System  des  Honorar- 
erlasses, das  in  Bayern  gilt,  den  Vorzug:  ganzer  oder 

halber    Erlass    nach    den   Verhältnissen.     Einem   Miss- 
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brauch  oder  Uebermass  der  Inanspruchnahme  des  Er- 
lasses wäre  zu  steuern  einerseits  durch  die  Forderung 

einer  Dekanatsprüfung,  andererseits,  falls  es  sich  als 
notwendig  erweisen  sollte,  durch  die  Begrenzung  auf 
eine  gewisse  Quote.  Es  erhielte  dadurch  der  Erlass 
die  Form  emes  an  Leistungen  geknüpften  akademischen 
Benefiziums. 

6.  Titel  und  Orden.  Ich  füge  hier  eine  Be- 
merkung über  jene  äusseren  Ehren  und  Auszeichnungen 

ein,  mit  denen  die  Universität  gegenwärtig  so  reichlich 
bedacht  wird.  Ursprünglich  in  der  politischen  und 
militärischen  Welt  einheimisch,  haben  die  Dekorationen, 
Titulaturen,  Nobilitirungen  seit  dem  1 8.  Jahrhundert  auch 
in  die  akademische  Welt  ihren  Einzug  gehalten  und  im 
19.  Jahrhundert  in  einer  immer  rascher  fortschreiten- 

den Progression  sich  gemehrt,  so  dass  sie  beinahe 
schon  in  Gefahr  sind,  ihre  auszeichnende  Kraft  zu 
verUeren. 

Ich  bekenne  mich  zu  der  Ansicht,  dass  es  für  die 
Universität  kein  Verlust  gewesen  wäre,  wenn  diese 

Auszeichnungen  auf  ihren  ursprünglichen  Verbreitungs- 
bezirk beschränkt  geblieben  wären.  In  der  diplomati- 
schen, politischen  und  militärischen  Welt  haben  sie 

ihren  guten  Sinn;  sie  dienen  dazu,  besondere  Verdienste 
um  den  Staat  und  die  Regierungspolitik,  wenn  nicht  zu 

belohnen,  so  doch,  mit  gebührenden  Abstufungen,  sicht- 
bar zu  machen.  In  der  gelehrten  Welt,  und  vielleicht 

gilt  dasselbe  auch  von  der  Kirche  und  dem  Richteramt, 
fehlt  es  an  Gelegenheit  zur  Erwerbung  von  Verdiensten, 
die  sich  für  eine  solche  Form  der  Anerkennung  oder 
also  Sichtbarmachung  eignen.  Verdienste  um  den  Staat, 
politische  oder  militärische  Verdienste  werden  hier  nicht 
erworben.  Es  werden  Verdienste  um  die  Wahrung  und 
Mehrung  geistiger  Güter  erworben,  die  freilich  für  die 
Wohlfahrt  und  Ehre  einer  Nation  auch  von  wesentlicher 

Bedeutung  sind;  aber  es  sind  nicht  Verdienste   um  den 
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Staat,  so  wenig  als  ausgezeichnete  Leistungen  in  Kunst 
und  Dichtung  dies  sind. 

Oder  sollen  durch  solche  Auszeichnungen  auch  die 

Professoren   aufgemuntert  werden   sich   politische  Ver- 
dienste   zu   erwerben?    Dann  würde   die  Frage   zu   er- 

heben  sein,   ob   mit  ihrem   eigenthchen  Beruf  die  Er- 
werbung derartiger  Nebenverdienste  verträglich   wäre? 

Meines  Erachtens  kann  diese  Frage  nicht  bejaht  werden. 
Ist  die  Aufgabe:  freieste  und  unbefangenste  Erkenntnis 
der  Wahrheit  und  Anleitung  hierzu,  so   scheint   es   mir 
keinem   Z^veifel   zu   unterliegen,    dass    die    vorhandene 
Fähigkeit  zu  ihrer  Lösung  durch  die  Teilnahme   an  der 
Lösung  politischer  Aufgaben  oder   durch  die  Rücksicht 

auf  die  bei  den  politischen  Mächten  jew-eils  als  zulässig 
oder  notwendig  geltenden  Anschauungen   keine  Steige^ 
rung,  sondern  eher  Ablenkung  und  Schwächung  erfährt. 
Mögen  den  politischen  Mächten  Dienste  von  Gelehrten, 
die  sich  einer  angesehenen  Stellung  in  der  öffentlichen 
Meinung   erfreuen,   wenigstens    gelegentlich    erwünscht 
sein,  für  das   akademische  Wesen    und   seinen   eigenen 
Zweck  wird  es  besser  sein,  wenn  sie  ihm  fremd  bleiben. 

Aber,  wird  man  sagen,  jene  Auszeichnungen  dienen 
hier  garnicht  der  Absicht,  politische  Verdienste,  sondern 
vielmehr  Verdienste  um  die  Wissenschaft  oder  den 
wissenschaftlichen  Unterricht  anzuerkennen.  Und  damit 

dienen  sie  zugleich  die  Bedeutung  dieser  Dinge  auch 
in  den  Augen  der  Laien,  die  sonst  von  ihnen  gar  nichts 

w^ahrnehmen  würden,  sichtbar  zu  machen,  sie  geben  der 
Wissenschaft  einen  anerkannten  Rang,  indem  sie  ihren 
Trägern  eine  Stellung  unter  den  Würdenträgern  des 

Staats  anw^eisen. 
Lassen  wir  die  gute  Meinung  gelten,  obwohl  man 

vielleicht  von  dem  Staat  dasselbe  sagen  kann,  was  vom 
Teufel  gesagt  wird,  dass  er  nichts  umsonst  thut;  aber 
nehmen  wir  an,  jene  Auszeichnungen  werden  lediglich 
nach    dem  Mass   der   Verdienste   verliehen,   die    durch 
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rein  akademische  Leistungen  erworben  werden  und   zu 
dem  Zweck,  die  hohe  Bedeutung  dieser  Leistungen  aller 
Welt   sichtbar  zu   machen:   wird   der  Zweck  erreicht? 

Ich  fürchte,  das  Gegenteil  ist  der  Fall:  indem  auf  diese 
Weise  Verdienste  auf  dem  Gebiet  des  geistigen  Lebens 
mit    demselben  Masse    gemessen   werden,    womit    man 
militärische    und    politische  Verdienste   misst,    erhalten 
sie    notwendig    den    Charakter     der    Unterwertigkeit; 
denn   der   Anteil,   der   Gelehrten,   verglichen    mit    den 
Trägern    der    militärischen    und  politischen  Aemter,  an 
jenen  Auszeichnungen  zufällt,  wird   immer  gering   sein: 
mit   Recht,    denn    für    den    Staat    sind    politische    und 
militärische  Leistungen  viel  unmittelbarer  wichtig  und 
notwendig.    Und  darum  wäre  es  für  die   gelehrte  Welt 
und  ihr  Ansehen    besser,   in    einen  Wettbewerb,  worin 

sie  notwendig  den  kürzeren  zieht,    überhaupt  nicht  ein- 
zutreten: was  wollen  die   Titel  und  Orden,   die   in   der 

gelehrten  Laufbahn  zu  erlangen  sind,  gegen  die,  welche 
in  der  politischen  und  militärischen   winken,   besagen? 
Wie  will  der  Gelehrtenstand  mit  seinem  halben  Dutzend 

Excellenzen    gegen    die   Hunderte    und    Tausende    von 
politischen   und  militärischen  Excellenzen   aufkommen? 

Die  Bedeutung  des  Standes,  so  gemessen,  bleibt  in  unend- 
lichem Abstand  zurück;  ganz  ebenso  wie  die  des  Gyni- 

nasiallehrerstandes,  trotz  aller  jüngsten  Erhöhungen  des 
Standes.    Oder  ist  sein  Ansehen  durch  den  kürzlich  er- 

reichten „Rat  4.  Klasse"  gestiegen?    Ich  meine,  er  galt 
mehr,  so  lange  er,  auf  eine  Stellung  in   der   staatlichen 
Rangordnung  verzichtend,  in   der  gelehrten  Welt   galt. 
Das  Einrücken  in  die  Rangordnung  macht  lediglich  den 
Abstand  sichtbar. 

Und  auch  die  Betrachtung  des  alten  Göttinger 

Michaelis  wird  ihre  Geltung  behalten.*)  „Der  einzelne 
Professor,   der  die  Titel  hat,  gewinnt  freilich  bei  dieser 

*)  Rasonnement  von  den  protestantischen  Universitäten  ü,  408. 

I 
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Distinktion;  allein  verliert  die  Universität  im  ganzen 
nicht  dabei?  Es  scheint  doch  in  der  That  einem  Collegio 
mehr  Ansehen  zu  machen,  wenn  das  Amt  selbst  den 
Rang  giebt,  als  wenn  es  ihn  von  fremden  Titeln  borgen 
muss.  Das  Militär,  die  Quelle  und  Massstab  alles 

Ranges,  pflegt  keine  Titel  aus  anderen  Ständen  anzu- 

nehmen." Er  fügt  noch  ein  Bedenken  hinzu:  „Auch  ent- 
steht über  den  Unterschied,  den  die  Titel  unter  Pro- 

fessoren einführen,  nicht  selten  ein  Missvergnügen. '^ 
Ebensowenig  scheint  auch  sein  Kollege,  der  witzige 

Lichtenberg,  von  der  Sache  gross  zu  denken  oder 

eine  Hebung  der  Persönlichkeit  daher  zu  en^'arten;  er 
wagt  die  beinahe  lästerliche  Rede:  „Der  Mann  sam  la 
lettre  war  besser,  als  nachdem  man  den  Titel  darunter 

gestochen."    (Verm.  Schriften  II  85). 
Natürlich  ist  übrigens  Lichtenberg  sowenig  als 

Michaelis  dem  Schicksal  entgangen,  Hofrat  zu  werden. 
Wie  denn  überhaupt,  wenn  ich  mich  nicht  irre,  Göttingen 
der  Ausgangspunkt  dieses  ganzen  Wesens  ist:  an  der 

höfisch-modernen  Universität  ist  der  „Hofrat"  ursprüng- 
lich ehiheimisch.  An  den  preussischen  Universitäten 

ist  der  Geheimrat,  abgesehen  von  einigen  „Geheimbten 

Räten"  in  der  Hallischen  Juristenfakultät  (wo  die  Sache 
aber  einen  Sinn  hatte:  der  Staat  brauchte  sie  wirklich, 

wenn  nicht  zu  politischen  Ratgebern,  so  doch  zur  Ab- 
fassung von  Gutachten)  und  ein  paar  Ausnahmen  in 

der  philosophischen  Fakultät,  die  die  Regel  bestätigen, 
erst  im  letzten  Menschenalter,  im  Zusammenhang  mit 

der  Entwickelung  des  Institutswesens,  gewöhnlich  ge- 
worden, nun  freilich  so  gewöhnlich,  dass  die  philosophi- 

schen Fakultäten  sich  vielfach,  wenn's  nach  dem  Titel 
geht,  als  Geheimratskollegien  darstellen.  Das  Strass- 
burger  Professorenkollegium  hat  es  abgelehnt  diese 
Verwandlung  durchzumachen;  ich  denke  nicht  zum 

Schaden  senier  \^ornehmheit  und  Unabhängigkeit. 
Sollte    im    dieser   Betrachtung    da    oder    dort    ein 
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Aergemis  genommen  werden,  so  gebe  ich  anheim,  sich 
Qenugthuung  zu  verschaffen,  indem  man  sie  nach  dem 
beliebten  Paradigma  vom  Fuchs  und  den  sauren  Trauben 
auslegt.  Uebrigens  habe  ich  keine  Sorge,  dass  ich  mit 
der  Betrachtung  Schaden  anrichte:  es  wird  auch  in 
Zukunft  weder  an  Regierungen  fehlen,  die  zu  solcher 
Belohnung  der  Verdienste  bereit  sind,  noch  an  Händen, 
die  darnach  sich  ausstrecken. 

7.  Die  Rechtsverhältnisse  der  Privat- 

docenten.*)  Der  Privatdocent  ist  ein  Gelehrter,  dem 
von  einer  Fakultät  das  Recht  zu  lehren  erteilt  ist,  ohne 
dass  er  in  den  amtlichen  Lehrkörper  eintritt  und  eine 
Lehrpflicht  übernimmt.  In  gewissem  Sinne  stellt  er 
eine  lebendige  Erinnerung  an  die  Urform  der  Universität 
dar,  wo  die  Fakultäten  als  autonome  Lehrerkorporationen 
sich  ergänzten.  Die  Erteilung  der  venia  legendi  bedeutet 
die  Aufnahme  in  die  lehrende  Gelehrtenkorporation, 
aber  nicht  in  die  Lehrbeamtenschaft  des  Staats.  Der 

eigentümliche  Doppelcharakter  der  deutschen  Universität 
als  Staatsanstalt  und  als  Korporation  tritt  hier  am 
sichtbarsten  hervor.  Der  Privatdocent  nimmt  mit  der 

Habilitation  keinerlei  Amt  oder  Beamtencharakter  an; 
will  er  nicht  lesen,  so  ruht  sein  Recht,  ohne  zu  erlöschen, 
nur  dass  sein  Name  nicht  mehr  im  Lektionsverzeichnis 

aufgeführt  wird,  wenn  er  die  Aufforderung,  Vorlesungen 
anzukündigen,  zwei  Semester  hindurch  unbeantwortet 

Ulsst.**) 

*)  Bornhak,  Rechtsverhältnisse,  S.  61  ff.  Dan  de,  Die 
Rechtsverhältnisse  der  Privatdocenten  (Berlin  18%),  giebt  eine 
Zusammenstellung  der  an  allen  Universitäten  deutscher  Zunge 
geltenden  Rechtsbestimmungen.  Ich  erwähne  noch  ein  Gutachten 

von  Hinschi  US  im  Zentralblatt  für  die  preussische  Unterrichts- 
verwaltung, November  1897,  womit  J.  Jastrow,  die  Stellung  der 

Privatdocenten  (1897)  und  eine  Abhandhmg  von  mir  über  die 
deutschen  Universitäten  und  die  Privatdocenten  in  den  Preus». 

Jahrbüchern  (November  1897)  zu  vergleichen  wäre. 

**)  So  mit  Varianten  an  den  preussischen  L^niversitäten. 
Andere  Bestimmungen   gelten   in   den   katholischen   Ländern,   wo 
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Als  Lehrer  ist  er  im  übrigen  den  Professoren 

gleichgestellt.  Er  hat  die  Benutzung  der  Universitärs- 
räume  und  Institute;  seine  Vorlesungen  und  Uebungen 
werden  im  Lektionsverzeichnis  angekündigt;  sie  gelten, 
wenn  ordnungsmässig  testiert,  als  ordnungsmässige 
Erfüllung  des  Studiums,  es  besteht  für  den  Studierenden 
keinerlei  formelle  Verpflichtung,  bei  den  angestellten 
Professoren  zu  hören.  Nur  darf  die  Fakultät  ihrerseits 

die  Lehrthätigkeit  der  Privatdocenten  nicht  in  An- 
rechnung bringen,  sofern  es  sich  um  ihre  Pflicht  handelt, 

für  die  Vollständigkeit  des  wissenschaftlichen  Unterrichts 
aufzukommen.  Der  amtliche  Lehrkörper  soll  auch  ohne 
Privatdocenten  vollständig  leistungsfähig  sein,  wodurch 
zugleich  einer  etwaigen  Anwandlung  einer  sparsamen 

Verwaltung  zur  Verwendung  billiger  Lehrkräfte  be- 
gegnet wird. 

Was  die  Habilitationsleistungen  anlangt,  so  w^erden 
an  den  preussischen  Universitäten  gedruckte  oder  hand- 

schriftliche wissenschaftliche  Arbeiten  und  zwei  Vorträge 
gefordert:  der  eine  vor  der  Fakultät,  an  den  sich  ein 

Kolloquium  anschUesst,  der  andere  eine  öffentliche  Vor- 
lesung vor  den  Studierenden.  Der  Schwerpunkt  der 

Leistungen  liegt  in  den  eingereichten  Arbeiten;  die 
formelle  Begabung  für  den  mündlichen  Vortrag  wird 

überhaupt  nicht  in  Erwägung  gezogen.  Die  wissen- 
schaftliche Leistungsfiihigkeit  ist  damit  als  das  für  den 

Eintritt    in    die   akademische   Laufbahn   Entscheidende 

der  Privatdoceiit  nicht  ursprünglich  einheimisch  ist  In  Baiern 
wird  die  (Tenehmigiing  zum  Lehren  durch  den  Landesherm  erteilt, 
der  Privatdocent  hat  eine  Art  Amtseid  abzulegen,  ist  verpflichtet, 
mindestens  eine  Vorlesung  anzuzeigen,  und  kann  durch  den 
Landosherrn  der  Stellung  wieder  enthoben  werden.  In  Oesterreich 
ist  der  Beschluss  der  Fakultät  dem  Unterrichtsministerium  zur 

Bestätigung  vorzulegen,  das  eine  Uoberprüfiing  auch  der  wissen- 
schaftlichen Qualitäten  des  Habilitanden  sich  vorbehält  und  je  nach- 

dem das  Votum  der  Fakultät  vernichtet,  ein  Verfahren,  das  die 

Fakultäten  selbst  ideell  vernicht<»t.  Die  einzelnen  Bestimmungen 
bei  Daude. 
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bezeichnet:  ein  Gelehrtenkollegium  prüft  die  gelehrten 
Qualitäten  des  Bewerbers.  Auf  die  Bedeutung  dieser 
Auffassung  für  das  deutsche  Universitätswesen  komme 
ich  später  (TU,  3)  zurück;  hier  möchte  ich  über  die 
geschichtliche  Entwickelung  der  Sache  eine  Anmerkung 
hinzufügen. 

Ursprünglich  bedeutete,  wie  früher  gezeigt,  die 
Erteilung  der  akademischen  Grade  die  Erteilung  der 
Lehrbefugnis,  der  licentia  docendi,  und  zwar  prinzipiell 

für  alle  Universitäten,  hie  et  uhique  terrarum.  In  Wirk- 
lichkeit ist  dieses  Recht  der  absoluten  Freizügigkeit 

wohl  zu  keiner  Zeit  anerkannt  worden;  in  der  Regel 
wird,  ausser  etwaigen  klingenden  Leistungen  für  die 
Nostrifikation,  wenigstens  eine  Disputation  als  Einführung 
und  Fähigkeitserprobung  vor  versammelter  Fakultät 
stattgefunden  haben.  Im  18.  Jahrhundert  gilt,  soviel  ich 
sehe,  die  Forderung  allgemein:  auch  wer  an  der  Fakultät, 
die  ihn  promoviert  hatte,  als  magister  legens  sich  aufthun 
wollte,  musste  sich  durch  eine  oder  auch  mehrere 

Disputationen  über  gedruckte  Abhandlungen  „habili- 
tieren**, d.  h.  über  seine  Habilität  ausweisen.  Die  Sache 

hing  einerseits  mit  dem  Steigen  der  Anforderungen  an 
die  wissenschaftliche  Qualität  des  Universitätsunterrichts, 
andererseits  vielleicht  auch  mit  einem  Sinken  der 

Promotionsleistimgen  zusammen,  die  als  Folge  der 
steigenden  Nachfrage  nach  den  Graden,  besonders  auch 
in  der  juristischen  und  medizinischen,  dann  auch  der 
philosophischen  Fakultät  eintrat.  Uebrigens  stammt  der 
Hohnspruch:  sumimus  pecuniam  et  mittimus  cmnum  in 
patriam,  wohl  schon  aus  dem  Mittelalter.  Der  Forderung 
von  Disputationen,  die  sich  bei  der  Beförderung  in  eine 
Professur  wiederholten,  verdanken  wir  unter  anderm 
mehrere  lateinische  Dissertationen  des  jungen  Kant.  Da 
im  19.  Jahrhundert  die  Disputationen  obsolet  geworden 
sind,  sind  die  Anforderungen  an  die  Abhandlungen 
selbst   erhöht  worden.    Die  Forderung   eines   längeren 

9 
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Zwischenraums  zwischen  Promotion  und  Habilitation 

wird  als  im  Interesse  der  ruhigen  wissenschaftlichen 
Vertiefung  des  Habilitanden  selbst  gestellt  aufzufassen 
sein.  Hiemach  wird  man  auch  ermessen^  was  von  der 
vor  kurzem  aufgestellten  Behauptung  zu  halten  sei^  dass 
die  Habilitationsleistungen  von  den  im  19.  Jahrhundert 
zur  absoluten  Herrschaft  gelangten  Professorenkollegien 
immer  mehr  gesteigert  worden  seien,  um  die  Konkurrenz 

jüngerer  Kräfte  fern  zu  halten.*) 
Noch  berühre  ich  die  Disziplinarverhältnisse 

der  Privatdocenten,  die  vor  wenig  Jahren  die  politische 
Welt  in  Aufregung  setzten.  Sie  haben  nunmehr  durch 
das  Gesetz  vom  17.  Juni  1898  eine  neue  einheitliche 

Regelung  erfahren,  während  sie  früher  durch  die  einzelnen 
Fakultätsstatuten  verschieden  bestimmt  waren.  Als 

Regel  galt,  dass  die  Fakultät  über  ihre  Privatdocenten 
die  Aufsicht  übe  und  ein  Disziplinarrecht  habe.  Das  neue 
Gesetz  hat  den  Unterrichtsminister  als  konkurrierende 

Instanz  neben  die  Fakultät  gestellt,  sofern  es  sich  um 
Ordnungsstrafen  (Verweis  und  Verwarnung)  handelt 
Handelt  es  sich  aber  um  die  Entziehung  der  venia 

legendiy  so  ist  ein  förmliches  Disziplinarverfahren  not- 
wendig, bei  dem  die  Fakultät  als  erste,  das  Staats- 

niinisterium  als  zweite  Instanz  fungiert. 
Das  Gesetz,  unter  dem  Namen  lex  Arons  bekannt, 

wurde  veranlasst  durch  die  Thatsache,  dass  ein  Privat- 
docent  der  Physik  an  der  Berliner  Universität  sich  zur 

Sozialdemokratie  bekannte  und  für  sie  öffentlich  agitierte. 
Die  Fakultät  hielt  dies  für  nicht  unvereinbar  mit  der 

Eigenschaft  als  Privatdocent,  wenn  sie  auch  Aus- 
schreitungen in  der  Agitation  mit  Ordnungsstrafen  zu 

belegen   keinen   Anstand  nahm.     Das  Ministerium  war 

»)  E.  Hörn,  Zur  Geschichte  der  Privatdocenten.  In  den  Mit- 
teilungen der  Gesellschaft  für  deutsche  Erziehungs-  und  Schul- 
geschichte, herausgegeben  von  K.  Kehrbach.  Jahrgang  XI  (1901), 

S.  26  ff. 
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dagegen  der  Ansicht,  dass  das  öflfentliche  Bekenntnis  zur 
Sozialdemokratie  an  sich  die  Entziehung  der  venia 
legendi  zur  Folge  haben  müsse.  Um  seinem  Willen 

Geltung  zu  verschalBFen,  wurde  das  genannte  Gesetz  ge- 
schaffen,  auf  Grund  dessen  dann  dem  Dr.  Arons  die 
tenUi  durch  Spruch  des  Staatsministeriums  entzogen 
wurde,  nachdem  die  Fakultät  zuvor  noch  einmal  als 
erste  Instanz  im  entgegengesetzten  Sinne  entschieden 
hatte.  Ob  die  Gefahr,  in  die  der  Staat  oder  die  öffent- 

liche Ordnung  durch  die  Bethätigung  sozialdemokra- 
tischer Gesinnung  von  Seiten  des  Dr.  Arons  gebracht 

wurde,  so  dringend  war,  dass  sie  eine  so  weit  aus- 
holende politische  Aktion  notwendig  machte,  mag 

dahin  gestellt  sein.  Ebenso,  ob  nachkommende  That- 
sachen  der  Behauptung  eine  nachträgliche  BegrClndung 
verschaffen  werden,  dass  das  Gesetz  die  Kechtssicher- 
heit  des  Privatdocenten,  nämlich  gegen  unbilliges  Vor- 

gehen der  Fakultäten,  erhöhe.  Einstweilen  wird  man 
diese  Behauptung  in  das  Kapitel  der  politischen 
Heuchelei  einreihen  dürfen,  von  der  aber,  wenn  sie 
auch,  wie  die  menschlichen  Dinge  sind,  nicht  ganz  zu 

entbehren  sein  mag,  doch  nur  in  der  Not  und  mit  Be- 
scheidenheit Gebrauch  gemacht  werden  sollte,  schon 

um  der  Abnutzung  willen. 
Was  die  Stellung  und  Bedeutung  des  Privatdocenten 

innerhalb  des  Lehrkörpers  anlangt,  so  hat  sie  im  Ver- 
lauf des  letzten  Jahrhunderts  eine  thatsächliche,  nicht 

eine  rechtliche  Minderung  erfahren:  die  alten  magistri 
leyentes  stellten,  neben  den  besoldeten  Professoren, 
einen  wesentlichen,  den  freien,  nicht  beamteten  Teil 
des  Lehrkörpers  dar;  es  hinderte  nichts,  dass  ein 
tüchtiger  Mann  sich  eine  bedeutende  Wirksamkeit  und 
ein  auskömmliches  Einkommen  verschaffte,  wie  denn 
Kant  bis  zu  seinem  46.  Lebensjahr  als  Privatdocent 
gelehrt  hat,  ohne  mit  seiner  Stellung  unzufrieden  zu 
.soin.    In  dem  Mass,   als  der  Amtscharakter  in  der  Pro- 
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fessur  stärker  hervorgetreten  ist,  als  zugleich  das 

Examen-  und  Institutswesen  sich  weiter  ausgebildet  hat, 
hat  die  Lehrthätigkeit  der  Privatdocenten  an  Bedeutung 

und  Umfang  verloren.  Im  allgemeinen  ist  der  Privat- 
docent  jetzt,  was  der  alte  inagister  legens  so  nicht  war, 
Exspektant  auf  eine  Professur;  das  Privatdocententum 
ist  für  den  Einzelnen  Durchgangsstufe  zum  besoldeten 
Lehramt,  für  das  Universitätswesen  Pflanzschule  für 
Professoren.  Doch  kommt  es  allerdings  auch  heute 
noch  vor,  dass  ältere  Männer  sich  habilitieren,  ohne 
Absicht  auf  eine  Professur,  lediglich  um  eine  freie 
Lehrthätigkeit  zu  üben;  und  ebenso,  dass  Gelehrte,  die 
aus  irgend  einer  Ursache  keine  Professur  erhalten, 

lange  Jahre  hindurch  eine  nicht  immer  geringe  Wirk- 
samkeit als  Privatdocenten  haben.  Und  auch  der  Fall 

kommt  vor,  dass  ein  Professor,  dem  das  staatliche  Lehramt 

entzogen  worden  ist,  als  Privatdocent  seine  Lehrthätig- 
keit wieder  eröffnet:  ein  Refugium  der  Freiheit,  das 

doch  nicht  ohne  alle  Bedeutung  ist.  Im  ganzen  aber 
gilt  jetzt  die  Privatdocentur  als  Exspektanz  der 

Professiu*. 
Der  thatsächlichen  Exspektanz  entspricht  nun 

aber  nicht  eine  rechtliche,  wie  es  jedem  Privatdocenten 
bei  der  Habilitation  eingeschärft  wird.  Es  gilt  hier 
nicht,  wie  bei  allen  andern  amtsmässig  organisierten 
Berufen,  dass,  wer  sich  in  die  Reihe  stellt  und  den 
allgemeinen  Anforderungen  entspricht,  befördert  wird, 
wenn  die  Reihe  an  ihm  ist,  das  Anciennitätsprinzip  ist 
hier  nicht  durchgeführt.  Und  damit  ist  das  Unsichere 
und  Prekäre  der  akademischen  Laufbahn  gegeben.  Die 
Beförderung  in  eine  Professur  hängt  in  erster  Linie 
von  einer  Berufung  durch  eine  Fakultät  oder  einer 
Empfehlung  für  ein  Extraordinariat  ab.  Hierbei  kann 
es  nun  geschehen,  dass  ein  durchaus  tüchtiger 
belehrter,  der  auch  ein  durchaus  tüchtiger  Lehrer  ist, 
tibergangen   und   gegen   minder   tüchtige  zurückgesetzt 
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wird,  sei  es,  weil  er  irgendwo  massgebenden  Persön- 
lichkeiten anstössig  ist,  oder  nur,  weil  er  nicht  die 

Vorsicht  oder  die  Natnrbegabung  besitzt,  sich  not- 
wendige Empfehlung  und  Protektion  zu  verschaffen, 

und  es  kann  dann  geschehen,  dass  ein  langes  und 
hartes  Ringen  folgt,  ein  Ringen  mit  Entbehrungen  und 

einem  üebermass  von  Arbeit,  das  endlich  zur  Auf- 
reibung der  Gesundheit  und  Kraft,  zur  Verbitterung 

und  zum  Untergang  führt. 
Ist  es  möglich,   der  akademischen   Laufbahn   eine 

grössere  Sicherheit  gegen  derartiges  Fehlschlagen,  eine 
ahnliche  Regelmässigkeit  der  Beförderung  zu  geben,  wie 
sie  in  andern  Aemtern  stattfindet?    Man  hat  an  etwas  dem 

AnciennitätsprinzipAehnliches  gedacht:  nach  einem  durch 
ein  geregeltes,  rechnungsmässigesVerfahren  festgestellten 

Lehrerfolg,  besonders  in  öffentlichen   Vorlesungen,   Be- 
förderung zunächst  zum   unbesoldeten   Extraordinarius, 

mit   fester  Anwartschaft,   nach   der  Reihenfolge   in    ein 
besoldetes   Extraordinariat   einzurücken.     So   der  Ver- 

fasser der  oben  (S.  112)  genannten  Schrift  über  die  aka- 
demische Laufbahn.     Indessen,   ein   solches   Verfahren 

unterläge    doch  sehr  ernsten  Bedenken:   die   erste   Be- 
förderung wesentlich  vom  Applaus,  wie  man  zu  Göttingen 

ehedem  sagte,  und  zwar   vom  Applaus   in   öffentlichen 
Vorlesungen  abhängig  machen,  wäre  doch  nicht  nur  eine 
allzu    grosse    Einräumung    an    das    Urteil    der    Hörer, 
sondern  möchte  auch  hier  und  da  zu  allerlei   gewagten 
Werbemitteln  verführen. 

Ueberhaupt,  man  wird  sich  sagen  müssen:  es 

handelt  sich  hier,  der  Idee  nach,  nicht  um  eine  Berufs- 
leistung, die  auch  jede  mittelmässige  Kraft  nach  einiger 

Schulung  übernehmen  kann,  sondern  um  eine  freie 
Produktivität,  über  deren  Vorhandensein  schliesslich 
doch  nur  durch  die  vor  dem  Urteil  der  Fachgenossen 
durchgesetzte  wissenschaftliche  Leistung  entschieden 
werden  kann,  freilich  auch  hier  durchaus   nicht  unfehl- 
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wendigkeit,  dass  die  wissenschaftliche  Arbeit  so  sehr 
innerstes  Lebensbedürfnis  ist,  dass  seine  Befriedigung 

auch  über  ein  Zurückbleiben  in  Erwerb  und  Stellung  hin- 
weg zu  heben  imstande  ist.  Und  die  Bedeutung  der 

Privatdocentur  wäre,  von  hier  aus  gesehen,  eben  die,  dass 
sie  dem  angehenden  Gelehrten  Gelegenheit  bietet,  ganz 
als  Gelehrter,  ohne  alle  Amtspflichten,  freilich  auch  ohne 
alle  Ansprüche  und  Rechte,  die  ein  Amt  giebt,  sich  selbst 
und  der  Wissenschaft  zu  leben  und  nach  Neigung  und 
Gelegenheit  Jüngeren  sich  mitzuteilen.  Womit  denn 
weiter  gegeben  wäre,  dass  alles  gegen  den  Sinn  der 

Einrichtung  ist,  was  dem  Privatdocenten  einen  „be- 

amtenähnlichen" Charakter  giebt,  sowohl  in  Bezug  auf 
Stellung  und  Gehalt  als  auf  Disziplin.  Je  weniger  er 
für  den  Staat  vorhanden  ist,  desto  mehr  entspricht  es 
der  Idee. 

Unter  diesem  Gesichtspunkt  wären  auch  gewisse 
Veränderungen  zu  beachten,  die  sich  in  jüngster  Zeit  in 
der  Stellung  des  Privatdocenten  zu  vollziehen  beginnen. 
Sie  gehen  von  zwei  Punkten  aus:  von  der  Einrichtung 
der  Privatdocentenstipendien  und  von  der  Ver- 

bindung mit  dem  Assistenten  tum.  Im  Jahre  1875  wurde 
gleichzeitig  in  Oesterreich  und  in  Preussen  ein  Fonds 

(dort  von  40  000  fl.,  hier  von  54  000  Mk.)  im  Etat  ausge- 
worfen für  die  Unterstützung  junger  unbemittelter  Ge- 
lehrter, die  sich  der  akademischen  Laufbahn  schon 

gewidmet  hätten  oder  sich  ihr  zuzuwenden  entschlossen 
wären,  und  deren  bisherige  Leistimgen  zur  Hoffnung 
auf  Erfolg  in  dieser  Laufbahn  berechtigten.  Es  handelt 
sich  dabei  nicht  um  die  Einführung  einer  Art  Besoldung 
der  Privatdocenten,  eine  Auffassung,  die  entschieden 
zurückgewiesen  wird:  es  sei  nicht  die  Absicht,  alten 

Docenten,  die  ohne  Erfolg  geblieben  wären,  eine  Aus- 
hilfe in  der  Not  zu  gewähren,  sondern  vielmehr  jungen 

hoffnungsvollen  Doktoren  oder  Docenten  die  Beschrei- 
tung und  Festhaltung  der  Laufbahn  möglich  zu  machen. 
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auf  die  sie  sonst  verzichten  mtissten,  weshalb  auch  der 
«Tenuss  des  Stipendiums  auf  vier  Jahre  beschränkt  wird. 
Die    beabsichtigte    Wirkung    der   Einrichtung   ist,    den 
Eintritt   in    den    akademischen   Beruf  etwas   mehr  als 

bisher   unabhängig  zu  machen  vom  Besitz.    Eine  nicht 
beabsichtigte  Nebenwirkung  wird  eine   Steigerung   der 
Abhängigkeit   von    den    Professorenkollegien   sein:    die 
Empfehlung  für  das  Stipendium   wird   regelmässig  von 
den  Pachprofessoren   in   der  Fakultät  ausgehen,  und  es 
ist  natürlich    und   unvermeidlich,   dass  der  Professor  in 
erster   Linie  junge    Leute,   die    ihm    als   seine  Schüler 
bekannt  und  wert  geworden  sind,   in  Vorschlag  bringt; 
nicht  minder  auch,  dass  man  Docenten,  die  man  durch 
Stipendien  ermuntert  hat,  in  die  Laufbahn  einzutreten, 
nur  im  äussersten   Falle   aufgeben  wird.     Ohne  Zweifel 

wird  dadurch  denen,   die   ausserhalb   der  wissenschaft- 
lichen  Schulen   ihren  Weg  suchen,  der  Eingang  in  das 

akademische  Lehramt  erschwert. 

Und  dasselbe  wird  die  thatsächliche,  nicht  beabsich- 
tigte Wirkung  des  Assistententums  in  den  medizinischen 

und  naturwissenschaftlichen  Fächern  sein:  nur  wer  als 

Assistent  eines  Professors  den  Zugang  zu  den  Lehr- 
mitteln eines  Instituts  hat,  kann  hoflFen,  hier  eine 

Docententhätigkeit  zu  gewinnen. 

ZWEITES  KAPITEL. 

Das  Verhältnis  der  Universität  zur  Gesellschaft. 

I.  Der  Ursprung  der  Hochschulen  in  sozialen 
Bedürfnissen.     Alle   ölBFentlichen  Unterrichtsanstalten 

werden   durch  Bedürfnisse   der  Gesellschaft  hervorge- 
bracht, und  zwar  zunächst   durch   technisch-praktische 

ßedürftiisse.      Das     theoretische    Interesse     mag     zur 
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Gründung  privater  Vereinigungen,  wie  der  griechischen 
Philosophenschulen,  führen;  öflFentliche  Schulen  haben 
ursprünglich  ihren  Nährboden  in  dem  sozialen  Bedürfnis 
einer  Ausbildung  für  bestimmte  berufliche  Leistungen. 
So  sind  im  Mittelalter  die  ersten  Schulen  durch  das 

Bedürfnis  nach  berufsmässiger  Ausbildung  von  Geist- 
lichen, des  ersten  gelehrten  Standes,  dessen  Beruf  um 

seiner  Bedeutung  willen  eine  professionelle  Ausbildung 

zu  fordern  schien,  so  in  der  Folge  für  wesentlich  das- 
selbe Bedürfnis  die  Universitäten  des  Pariser  Typus  mit 

ihren  artistischen  und  theologischen  Fakultäten  entstan- 
den. Mit  dieser  Hochschule  verbanden  sich  dann  die 

beiden  anderen  beruflichen  Hochschulen,  die  in  Italien 
zuerst  ausgebildet  worden  waren:  die  juristische  und 
die  medizinische.  So  ist  die  Universität  als  eine  Ver- 

einigung „technischer**  Hochschulen,  für  Geistliche, 
Rechtsgelehrte  und  Aerzte,  entstanden,  zu  denen  die 

artistische  Fakultät  als  allgemein-wissenschaftliche  Vor- 
schule sich  verhielt,  bis  im  19.  Jahrhundert  auch  sie 

etwas  von  dem  Charakter  einer  professionellen  Hoch- 
schule, nämlich  für  die  Bildung  des  höheren  Lehrer- 

standes, annahm. 

Zu  diesen  „gelehrten"  Berufen  alter  Ordnung  hat 
dann  das  abgelaufene  Jahrhundert,  unter  dem  Einfluss 

der  gesellschaftlich-wirtschaftlichen  Entwickelung,  eine 
Reihe  neuer  Berufe  gefügt,  die  eine  hochschulmässige 

Vorbildung  erfordern.  Zunächst  die  „technischen**  im 
engeren  Sinn,  die  Berufe  des  Ingenieurs,  des  Baumeisters, 
des  Chemikers  (als  des  technischen  Leiters  der  chemi- 

schen Industrie),  des  Berg-  und  Forstmannes.  Aber  auch 
die  Berufe  des  Landwirts,  des  Kaufmanns,  des  Offiziers 

ruhen  in  unserer  Zeit  auf  so  mannigfachen  wissenschaft- 
lichen Voraussetzungen,  dass  eine  fachwissenschaftliche 

Ausbildung  erforderlich  scheint.  Aus  diesen  neuen  ge- 
sellschaftlichen Bedürfnissen  sind  die  zahlreichen  neuen 

Formen  der  Hochschule  hervorgegangen,  die  jetzt  neben 
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den  alten  UniversitÄten  stehen:  die  technischen  Hoch- 
schulen, die  landwirtschaftlichen,  forstwissenschaftlichen, 

tierärztlichen  Hochschulen,  die  Kunstakademie,  die 
Kriegsakademie,  die  Handelshochschulen.  Sie  können 

hier  nur  erwähnt  werden,  müssen  aber  allerdings  er- 
wähnt werden,  um  die  Erweiterung  des  Begriffs  der 

^akademischen  Bildung",  die  in  unserer  Zeit  sich  voll- 
zieht, anzudeuten.  Nur  auf  die  technischen  Hoch- 

schulen, die  unter  diesen  neuen  Hochschulen  in  erster 
Linie  stehen  und  den  Universitäten  auch  in  Hinsicht 

der  Organisation  und  des  Studienbetriebs  immer  näher 
gerückt  sind,  will  ich  noch  mit  einem  Wort  eingehen. 

Im  deutschen  Reich  bestehen  gegenwärtig  9  tech- 
nische Hochschulen,  alle  im  19.  Jahrhundert  gegründet, 

meist  in  den  Hauptstädten  der  Staaten;  es  sind  die 

folgenden:  Berlin  -  Charlottenburg,  Hannover, 
Aachen,  Braunschweig,  Dresden,  Darmstadt, 

Karlsruhe,  Stuttgart,  München,  zu  denen  voraus- 
sichtlich in  kurzem  zwei  neue  im  preussischen  Osten 

kommen  werden :  Danzig  und  Breslau.  Die  Zahl  ihrer 
Studierenden  ist  jetzt  schon  beinahe  ebenso  gross  als 

die  der  Universitäten  vor  50  Jahren  war,  über  1 2  000.  — 
In  ähnlicher  Weise  wie  die  Universität  stellt  auch  die 

technische  Hochschule  einen  Verband  mehrerer  Fach- 

schulen dar,  hier  „Abteilungen**  genannt.  So  hat  die 
Hochschule  zu  Charlottenburg  ihrer  sechs:  je  eine  für 

Architektur,  Bauingenieurwesen,  Maschineningenieur- 
wesen, Schiff-  und  Schiffsmaschinenbau,  Chemie  und 

Hüttenkunde,  denen  eine  Abteilung  für  allgemeine 

Wissenschaften,  besonders  für  Mathematik  und  Natur- 
wissenschaften, sich  anschliesst.  In  Hinsicht  auf  die 

Verfassung  und  den  Unterrichtsbetrieb  haben  sie  sich, 
den  Universitäten  immer  mehr  angenähert.  In  jüngster 
Zeit  ist  ihnen  auch  das  Recht,  einen  akademischen 
Grad  (den  Dr.  Ing.)  zu  verleihen,  beigelegt  worden. 

An  sich  wäre  es  möglich  gewesen,  die  „Abteilungen** 
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der  neuen  technischen  Hochschulen  den  „Fakultäten"" 
der  alten  Universitäten  anzugliedern,  wie  es  mit  den 
landwirtschaftlichen  Hochschulen  geschehen  ist.  Ihre 
allgemeine  Form  ist  keine  andere:  die  Fakultäten, 
wenigstens  die  drei  oberen,  sind  im  Grunde  so  gut 

„technische  Hochschulen*^,  d.  h.  Bildungsanstalten  für 
einen  praktischen  Beruf,  als  die  „Abteilungen*^  für 
Ingenieure  und  Chemiker.  Die  theoretischen  Wissen- 

schaften, auf  denen  sie  beruhen,  sind  für  alle  in  gleicher 

Weise  in  der  „philosophischen**  Fakultät  gesetzt:  für  die 
Theologie  und  Jurisprudenz  in  der  Geschichte  und 
Philosophie,  für  die  Medizin  in  den  Naturwissenschaften; 

ganz  ebenso  aber  auch  für  die  „technischen**  Fächer: 
für  den  Ingenieur  in  der  Mathematik  und  Physik,  für 
den  technischen  Chemiker  in  der  Chemie  u.  s.  w.  Die 

Medizin  könnte  auch  als  „Abteilung**  in  der  technischen 
Hochschule  ihren  Ort  haben;  natürlich  würde  sie  dann 
die  biologischen  Wissenschaften  mit  sich  ziehen.  Die 

Ursachen,  die  zu  der  bestehenden  Trennung  der  Uni- 
versitäten und  technischen  Hochschulen  geführt  haben, 

liegen  nicht  in  der  Systematik  der  Wissenschaften  oder 
in  der  besonderen  Natur  der  Berufe,  sondern  in  äusser- 
lichen,  geschichtlichen  Verhältnissen.  Vor  allem:  die 
technischen  Hochschulen  sind  allmählich  aus  zerstreuten 

niederen  technischen  Schulen,  wie  sie  das  Bedürfnis  da 
oder  dort  hervorbrachte,  und  zwar  ausserhalb  des 

Rahmens  der  allgemeinen  Unterrichtsverwaltung,  hervor- 
gegangen. Dazu  kam  eine  gewisse  Neigung  mancher 

akademischen  Kreise,  auf  das  technische  Wissen  und 

Können  als  auf  eine  inferiore  Sache  herabzubUcken, 
eine  Neigung,  die  übrigens  jetzt  im  Absterben  ist,  sie 

hing  mit  dem  Uebergewicht  philologisch-historischer 
Bildung  und  der  Abneigung  des  Neuhumanismus  gegen 

alles  „Realistische**  und  „Utilitarische**  zusanmien. 
Man  kann  es   bedauerlich   finden,   dass   die.  neuen 

Berufe  mit  Hochschulbildung  nicht  dem   alten  Verband 
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der  Universität  angegliedert  worden  sind.  Manche 
Rivalität,  z.  B.  zwischen  Technikern  und  Juristen,  wie 

sie  jetzt  gelegentlich  in  heftigen  Anschuldigungen  her- 
vorbricht, wäre  dann  vielleicht  eher  zu  vermeiden  ge- 

wesen. Und  innerlich  gehören  Wissen  und  Können 

allerdings  zusammen;  für  die  neuen  „technischen" 
Fächer  hätte  die  Angliederung  an  eine  Universität,  die 
dadurch  ermöglichte  Benutzung  ihrer  wissenschaftlichen 
Institute,  die  engere  Fühlung  mit  der  hier  gepflegten 
theoretischen  Forschung  wohl  manchen  Gewinn  bringen 
können.  Und  andererseits  könnte  auch  der  engere 
Zusammenhang  mit  der  Technik  anregend  und  fördernd 
auf  die  Forschung  zurückwirken,  wie  zwischen  der 
Medizin  imd  den  biologischen  Wissenschaften  in  der 
philosophischen  Fakultät  ja  zweifellos  eine  für  beide 

sehr  förderliche  Wechselwirkung  stattfindet.  —  Indessen, 
eine  einmal  geschehene  Bildung  lässt  sich  nicht  wohl 
rückgängig  machen.  Auch  würde  der  akademische 
Körper  allzu  umfassend  und  schwer  beweglich.  Und 
einer  inneren  Annäherung  steht  auch  so  nichts  im 
Wege:  die  technischen  Hochschulen  haben  immer  mehr 
die  wissenschaftliche  Arbeit  selbst  in  ihren  Kreis 

gezogen,  auch  den  Zwecken  der  allgemeinen  Geistes- 
bildung sich  mehr  und  mehr  geöffnet;  andererseits 

strecken  sich  die  Universitäten,  wenigstens  da  und  dort, 
die  technischen  Anwendungen  der  Wissenschaften  in 
ihre  Kreise  zu  ziehen,  vor  allem  auch  in  Absicht  auf 
die  Vorbildung  der  Lehrer,  besonders  an  den  realistischen 
und  technischen  Schulen,  für  ihren  Beruf.  Wo  eine 
Universität  und  eine  technische  Hochschule  an  dem- 

selben Ort  bestehen,  gewähren  sie  ihren  Schülern  ohne- 
hin gegenseitiges  Gastrecht.  Und  nicht  minder  findet 

ein  häufiger  Austausch  der  Lehrer  statt.*) 

*)  Zur  Geschichte  der  technischen  Hochschulen  E.  Zöller, 
die  Universitäten  und  die  technischen  Hochschulen  (1886).  Damm, 
Die    technischen   Hochschulen    in    Preussen    (1899).     A.  Riedler, 
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2.  Das  Frauenstudium.  Auch  nach  anderen  Seiten 

zeigen  die  alten  Universitäten  eine  Neigung  zur  Aus- 
dehnung ihres  Wirkungskreises,  so  in  der  Zulassung  von 

Frauen  zum  Studium  und  in  der  Angliederung  von  Volks- 
hochschulkursen. Ich  berühre  die  Sache  nur,  um  die 

Wandlungen  im  gesellschaftlichen  Leben  anzudeuten, 
die  dazu  führen. 

In  der  Stellung  der  Frau  hat  die  soziale  Ent- 
wickelung  des  19.  Jahrhunderts  eine  doppelte  Ver- 

änderung gebracht.  Die  neuen  Produktionsverhältnisse 
und  das  grossstädtische  Leben  haben  den  alten  wirt- 

schaftlichen Thätigkeiten,  die  in  der  Hand  der  Frau  als 

Haushaltung  zusammengefasst  waren,  viel  von  ihrer  Be- 
deutung genommen,  die  Frau  ist  überall  aus  dem  engen 

Kreis  des  Hauses  auf  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  hinaus- 
getreten. Andererseits  hat  eine  fortdauernde  Annäherung 

im  Gebiete  der  höheren  Schulbildung  zwischen  den  beiden 
Geschlechtern  stattgefunden:  im  18.  Jahrhundert  bestand 

zwischen  der  Mädchenbildung,  die  nicht  über  die  Volks- 
schulbildung hinausging,  und  der  Gelehrtenschulbildung 

noch  eine  tiefe  Kluft.  Die  natürliche  Folge  dieser 
Doppelbewegung  ist:  man  kann  den  Mädchen,  die  den 
Willen  und  die  Kraft  zu  Höherem  haben,  den  Zugang  zu 
einer  wissenschaftlichen  Ausbildung  und  dann  auch 
zur  Ausübung  der  durch  solche  ermöglichten  Berufe 
nicht  versperren.  Es  ist  zugleich  eine  Forderung  der 
Gerechtigkeit:  das  Recht  auf  Arbeit,  auf  einen  den 

Kräften  angemessenen  Wirkungskreis  und  eine  selbst- 
errungene Lebensstellung  ist  unter  allen  Menschen- 

rechten das  erste.  Personen,  die  arbeiten  und  wirken 
wollen,  hlos  darum,  weil  sie  Frauen  sind,   ausschliessen 

Unsere  Hochschulen  und  die  Anforderungen  des  20.  Jahrhunderts 
(Berlin,  1898).  F.  Klein  und  E.  Riecke,  Ueber  angewandte 
Mathematik  und  Physik  in  ihrer  Bedeutung  für  den  Unterricht  an 
höheren  Schulen.  Vorträge  gehalten  in  Göttingen  bei  Gelegenheit 
des  Foriojikursus  für  Oberlehrer  der  Mathematik  und  Physik 
(Göttingen,  1900). 
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und  sie  auf  die  immer  unsichere  und  von  ihnen  nicht 

abhängige  Möglichkeit,  sich  zu  verheiraten,  hinweisen, 
erscheint  als  eine  unerträgliche  Beeinträchtigung  ihrer 
menschlichen  Freiheit  und  Würde.  So  hat  die  Frau 

zuerst  in  den  Ländern  englischer  Zunge,  vor  allem  in 
dem  von  altererbten  Anschauungen  und  Lebensordnungen 
weniger  abhängigen  Nordamerika,  ihren  Eintritt  in  die 
Berufe  mit  wissenschaftlicher  Vorbildung  durchgesetzt. 
Auch  in  Deutschland  ist  jetzt  der  Widerstand  gebrochen, 
wenn  auch  noch  nicht  ganz  erloschen.  Vor  allem  ist 

es  die  „Oberlehrerin",  die  ihren  Einzug  in  die  philo- 
sophische Fakultät  gehalten  hat 

So  sehr  ich  die  Notwendigkeit  dieser  Einräumung 
an  neue  Verhältnisse  anerkenne,  so  will  ich  doch  nicht 
verhehlen,  dass  ich  an  sie  nicht  so  grosse  Erwartungen 
für  den  Fortschritt  der  Geisteskultur  knüpfen  kann,  als 
es  hie  und  da  geschieht.  Dass  die  eigentlich  schöpferische 

Pi-oduktivität  dem  männlichen  Geschlecht  im  ganzen 
von  der  Natur  in  höherem  Masse  verliehen  ist  als  dem 

weiblichen,  darüber  lässt  die  Geschichte  der  Wissen- 
schaften und  Künste  doch  kaum  einen  Zweifel.  Auch 

der  Umstand  scheint  darauf  hinzudeuten,  dass  die  volle 
Reife,  auch  die  geistige,  bei  dem  männlichen  Geschlecht 
später  erreicht  wird,  die  Zeit  des  Wachstums  also 

länger  ist*)  Und  noch  weniger  wird  es  zweifelhaft 
sein,  dass  die  Kraft  des  Mannes  im  ganzen  robuster, 

ausdauernder  und  zuverlässiger  ist;  die  durchschnitt- 
liche Kraft  der  Frau,  im  besonderen  auch  die  Wider- 

standsfähigkeit des  Nervensystems,  ist  leichter  erschöpft 

und  Störungen  und  Hemmungen  aller  Art  mehr  aus- 
gesetzt.   Und  darum  wird  das  weibliche  Geschlecht  für 

*)  Ich  weise  auf  zwei  kürzlich  erschienene  Untersuchungen 
hin,  die  manche  in  dieser  Absicht  beachtenswerte  Thatsachen 

enthalten:  K.  Joi»l,  Philosophenwege,  mit  der  Abhandlung:  die 
Frauen  in  der  Philosophie,  und  P.  J.  Möbius:  Ueber  den  physio- 

logischen Schwachsinn  des  Weibes. 
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die  Uebernahme  öffentlicher  Berufe  mit  der  Notwendi«r- 
keit  regelmässiger  und  gleichförmiger  Leistungen  immer 

minder  befähigt  bleiben.  Endlich  wird  auch  das  zu  be- 
achten sein,  dass  die  Frau  früher  altert  als  der  Mann, 

dass  eine  langdauernde  Vorbildung  für  den  Beruf  hier 
also  unökonomischer  ist,  noch  ganz  abgesehen  von  der 

Möglichkeit,  durch  Verheiratung  überhaupt  zum  Auf- 
geben der  Berufsthätigkeit  bestimmt  zu  werden. 

Man  wird  demnach  annehmen  dürfen,  dass  die 

wissenschaftliche  Ausbildung  der  Mädchen  für  die  so- 
genannten gelehrten  Berufe  doch  inmier  mehr  den 

Charakter  der  Ausnahme  behalten  wird,  wenigstens  in 
den  Ländern,  in  denen  das  Angebot  männlicher  Kräfte  der 
sozialen  Nachfrage  genügt,  ja  über  das  Mass  wirksamer 
Nachfrage  hinausgeht,  was  in  Nordamerika  nicht  der 
Fall  ist.  Und  darum  wird  auch  die  allgemeine  Ponn 

der  höheren  Mädchenbildung  nicht  nach  Art  der  Gym- 
nasialbildung auf  den  Abschluss  durch  ein  nachfolgendes 

wissenschaftliches  Studium  auf  der  Hochschule  ange- 
legt sein  können;  vielmehr  wird  das  Angemessene  sem, 

erst  nach  Absolvierung  einer  höheren  Mädchenschule  in 
besonderen  Kursen  die  Ergänzung  der  schulmässigen 
Kenntnisse  für  ein  etwaiges  Studium  eintreten  zu 
lassen. 

3.  Weitere  Ausdehnung  der  Universitäts- 
thätigkeit.  Noch  nach  einer  anderen  Seite  hin  hat 
eine  Erweiterung  der  Wirksamkeit  der  Universität  auch 
in  Deutschland  begonnen:  sie  hat  nach  dem  Vorgang 
der  englischen  und  amerikanischen  Universitäten,  sich 
an  breitere  Volkskreise  zu  wenden  wenigstens  hie  und 

da  einen  kleinen  und  nicht  unglücklichen  Anfang  ge- 
macht. Vor  allem  sind  es  die  grossen  Universitäten  in 

den  Grossstädten  (Wien,  Berlin,  Leipzig,  München),  die 
mit  kleinen  abendlichen  Winterkui'sen  sich  in  den  Dienst 
des  in  der  Bevölkerung  vorhandenen  Bildungsbedürf- 

nisses   gestellt    haben.     Auch    diese    Bewegung    hängt 
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augenscheinlich  mit  der  Entwickelung  der  Gesellschaft 
aufs  engste  zusammen,  vor  allem  mit  der  gewaltigen 
Ausbreitung  und  Vertiefung  der  allgemeinen  Bildung. 
Am  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  war  die  Bevölkerung 
noch  in  zwei  völlig  getrennte  Hälften  gespalten: 

Studierte  mit  gelehrt-lateinischer  Bildung  und  Laien  mit 
dürftiger  Elementarbildung,  jene  zum  Regieren,  diese 
zum  Regiertwerden  berufen.  Seitdem  ist  mit  dem 

Wachstum  der  Industrie  und  des  Handels,  dem  ent- 
sprechenden Wachstum  der  Städte  und  des  Wohlstandes, 

der  Ausbildung  des  Volks-  und  Mittelschulwesens,  der 
Neugestaltung  des  politischen  Lebens,  der  Ausbildung 
der  Selbstverwaltung  und  des  Genossenschaftswesens 

eine  breite  gebildete  Mittelschicht  entstanden,  hinab- 
reichend bis  in  die  oberen  Schichten  der  neuen  gross- 

städtisch-grossindustriellen Arbeiterbevölkerung.  Grade 
dieser  letzteren,  die  tlbrigens  eine  geistige  Bewegung 
von  nicht  zu  unterschätzender  Kraft  und  Tiefe  aus  sich 

selber  hervorgebracht  hat,  sind  die  Universitäten  jetzt 
bemüht  die  Hand  zu  reichen,  zum  Teil  auch  aus  der 
Empfindung  heraus,  dass  die  Fortdauer  der  Isolierung 
und  Entfremdung,  wie  der  Gelehrtenstolz  sie  zeitweilig 
begünstigt  hat,  zu  einer  Gefahr  für  unsere  gesamte 

Kultur  zu  werden  drohe.*) 
Nicht  befriedigt,  das  will  ich  doch  hinzufügen,  wird 

durch  solche  Kurse  das  Bedürfnis,  das  in  den  nordischen 

Nachbarländern  zur  Entstehung  der  „Volkshochschulen" 
geführt  hat.  Diese  Anstalten,  die  von  Dänemark  aus 
über  Schweden  und  Norwegen  sich  ausgebreitet  haben, 

sind  private  Unterrichtsanstalten,  die  auf  dem  allge- 
meinen Unterricht  der  Volksschule  eine  freier  gestaltete 

*)  Ueber  die  englisch-amerikaiiische  University-Extension- 
i^wcgnng  unterrichtet  G.  Fr.  James,  Handbook  of  University- 
ExtensioDy  Philadelphia  (1897).  Eine  knappe  Ucbersicht,  auch  die 
nordische  Bewegung  umfassend,  giebt  E.  Schultze,  Volkshoch- 

schulen und  Universitätsausdehnung,  Leipzig  1897. 10 



146  Zweites  Buch. 

Oberstufe  aufbauen;  ihr  Unterricht,  in  Winterhalbjahrs- 
kursen organisiert,  kommt  vor  allem  auch  dem  Be- 

dürfnis der  ländlichen  Bevölkerung  nach  freierer  Bildung 

entgegen.  Die  nordwestlichen  Gegenden  unseres  Vater- 
landes, die  eine  ähnliche  soziale  Struktur  zeigen,  bieten 

für  ähnliche  Veranstaltungen  einen  durchaus  geeigneten 
Boden,  sie  fehlen  auch  nicht  mehr  ganz.  Gelingt  es 
ihnen  die  bäuerlichen  Kreise  zu  einer  lebhafteren  Teil- 

nahme an  dem  geistigen  Leben  des  Volkes  heranzu- 
ziehen und  zugleich  die  wirtschaftliche  Widerstands- 

kraft dieses  für  das  Leben  des  sozialen  Körpers  so 
wichtigen  Teils  der  Bevölkerung  durch  Steigerung  der 
Intelligenz  und  der  Selbständigkeit  zu  heben,  so  werden 
sie  der  Gesamtwohlfahrt  wichtige  Dienste  leisten.  Denn 
das  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  die  Volksschule,  die 
mit  dem  14.  Lebensjahr  endigt,  zu  früh  abbricht,  dass 
die  bildungsfähigsten  und  bildungsbedtirftigsten  Jahre, 
die  zweite  Hälfte  des  zweiten  Jahrzehnts,  die  Jahre 
zwischen  der  Volksschule  und  dem  Militärdienst,  jetzt 
oft  völlig  brach  liegen,  ja  dass  in  ihnen  verloren  und 
verwüstet  wird,  was  in  dem  vorhergehenden  Schulunter- 

richt mit  Mühe  angepflanzt  worden  ist.  Im  Osten  und 
im  katholischen  Süden  Deutschlands  liegen  freilich  für 
Volkshochschulen  von  dieser  Art  die  Verhältnisse 

weniger  günstig;  die  Schwierigkeiten  und  Widerstände 
sind  hier  grösser,  doch  nicht  unüberwindlich:  die  über- 

wiegend bäuerlichen  und  protestantischen  Gegenden 
müssen  vorangehen. 

Ich  schliesse  mit  einer  allgemeinen  Bemerkung. 
Das  Eingehen  der  deutschen  Universitäten  auf  alle  diese 
Bestrebungen,  wissenschaftliche  Bildung  auch  weiteren 
und  weitesten  Kreisen  zuzuführen,  ist  ein  Anzeichen 
einer  bemerkenswerten  Umstimmung,  die  sich  seit  einem 

Menschenalter  vollzieht.  Lange  Zeit  galt  in  den  Uni- 
versitätskreisen strenge  Abschliessung  der  Wissenschaft 

gegen    die    sogenannte    allgemeine    Bildung    für    eine 
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Forderung  der  Standesehre.  Die  Wissenschaft  empfand 
es  als  einen  Mangel  an  Vornehmheit,  wenn  sich  jemand 
zum  allgemeinen  Publikum  herabliess.  Diese  Stimmung 
hing  mit  der  grossen  und  allgemeinen  Reaktion  gegen 

die  Aufklärung  zusammen.  Zuerst  war  es  die  speku- 
lative Philosophie,  die  auf  streng  esoterischen  Charakter 

hielt:  Dunkelheit  und  Unzugänglichkeit  ein  Vorzug, 

womit  man  sich  stolz  gegen  die  „Popularphilosophen" 
und  ihr  Streben  nach  „Klarheit  und  Nützlichkeit*  erhob. 
Nicht  minder  lehnte  die  neue  Altertumswissenschaft  den 

Verkehr  mit  dem  „Volk**  ab:  odi  profanum  volgus:  wer 
nicht  Latein  und  Griechisch  versteht,  zählt  überhaupt 
nicht  mit.  Pur  ihn  zu  schreiben  wäre  eines  Gelehrten 

unwürdig.  Am  liebsten  hätten  manche  wieder  das 

Latein  als  Geheimsprache  der  Wissenschaft  zurückge- 
fiihrt.  Die  Verachtung  der  Uebersetzungen  ist  charakte- 

ristisch. Dann  folgt  im  zweiten  Drittel  des  Jahrhunderts 

das  Zeitalter  der  „Exaktheit**;  die  exakten  Wissen- 
schaften schlössen  sich,  von  Natur  exklusiv,  auch  grund- 

sätzlich gegen  breitere  Kreise  ab.  Es  gab  kaum  einen 
ärgeren  Schimpf  für  einen  üniversitätsgelehrten,  als 

dass  er  „publizistische**  Neigungen  habe.  Im  letzten 
Menschenalter  ist  eine  Umstimmung  unverkennbar;  die 
Teilnahme  für  die  allgemeine  Bildung  ist  im  Wachsen; 
wissenschaftliche  Vorträge  für  grössere  Kreise,  zunächst 
mehr  aus  dem  Gebiet  der  Naturwissenschaften,  dann 
auch  aus  dem  der  Geisteswissenschaften,  sind  auch  bei 

uns  etwas  Gewöhnliches  geworden;  Zeitschriften  allge- 
meinen Charakters,  nach  Art  der  englischen  und 

französischen  Monatsschriften,  haben  auch  in  Deutsch- 
land die  Vermittelung  zwischen  der  Wissenschaft  und 

der  allgemeinen  Bildung  übernommen  und  überall  be- 
gegnet man  in  erster  Linie  Universitätsprofessoren.  In 

den  Volkshochschulkursen  haben  wir  den  letzten  Schritt 
auf  dieser  Bahn. 

Nach   meiner   Ueberzeugung  hat   diese  Wiederan- 

10* 
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knüpfung  an  die  Bestrebungen  der  Aufklärung,  so 

scheel  sie  in  Deutschland  von  manchen  Kreisen  ange- 
sehen wurde  und  noch  wird,  ihre  volle  innere  Berech- 

tigung. Natürlich,  die  wissenschaftliche  Forschung 
selbst  wird  immer  die  Sache  weniger  sein;  und  je 
strenger  die  Anforderungen  sind,  die  an  sie  gestellt 
werden,  die  sie  an  sich  selbst  stellen,  um  so  fruchtbarer 
wird  ihre  Arbeit  sein.  Aber  das  bedeutet  nicht:  die 

Wissenschaft  allein  für  die  Wissenschaft!  Die  Wissen- 
schaft ist  allerdings  eine  Angelegenheit  nicht  blos  der 

Gelehrten,  sondern  des  Volks;  die  Emporbildung  des 
ganzen  Volks  ist  das  letzte  Ziel  alles  Portschritts  der 

Erkenntnis  und  der  schönste  Beruf  der  weiter  Voran  ge- 
schrittenen. Und:  Entfremdung  und  Gleichgiltigkeit 

zwischen  dem  Volke  und  der  Wissenschaft  ist  ein  un- 
gesunder und  gefährlicher  Zustand.  Die  Folge  jener 

Separierung,  in  der  sich  der  Wissenschaftshochmut 
der  Gelehrten  in  der  ersten  Hälfte  des  1 9.  Jahrhunderts 

gefiel,  war  die,  dass  die  Masse  Schriftstellern  geringen 
Werts  in  die  Hände  fiel.  Eine  Probe  dessen,  was  dem 
Volk  als  Philosophie  geboten  wird,  wenn  die  Philosophie 

sich  in  die  Einsamkeit  und  Nacht  Hegelscher  Spekula- 
tion zurückzieht,  bot  und  bietet  die  Materialismus- 

litteratur.  Uebrigens  ist  die  Isolierung  auch  für  die  Ge- 
lehrten selbst  nicht  zuträglich.  Ein  Gelehrtentum,  das 

die  Fühlung  mit  dem  geistigen  Leben  der  Gesamtheit 
verliert,  verliert  zuletzt  auch  das  Gefühl  für  das,  was 
wesentlichen  Wert  hat.  Schliesslich  ist  alle  Wissen- 

schaft allerdings  dazu  da,  dem  Leben  zu  dienen. 
So  fordert  es  Kant,  ein  Mann,  der  doch  das  Recht 

der  Wissenschaft  gegen  die  Forderung  unzeitiger 

Popularität  sehr  ernstlich  zu  wahren  wusste.  Aber  zu- 
letzt steht  alle  Wissenschaft  mit  ihren  theoretischen 

Leistungen  im  Dienste  der  Philosophie,  die  Philosophie 
aber,  als  Weisheitslehre,  im  Dienst  des  Lebens.  Was 

aber  die  Sorge  anlangt,  dass  durch  derartige  Veranstal- 
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tungen  Halbbildung  und  Hochmut  befördert  werde,  so 
ist  sie  wohl  auf  Kreise  beschränkt,  die  entweder  die 
Zeit  verschlafen  haben,  oder  sich  mit  dem  vergeblichen 
Wunsch  tragen,  sie  um  hundert  Jahre  zurückzuschrauben. 

An  Halbbildung,  ich  verstehe  darunter  aber  das  Gehört- 
haben und  das  Redenkönnen  von  allen  Dingen,  von 

denen  man  nichts  Ordentliches  weiss,  ist  zu  unserer 
Zeit,  wo  alle  Welt  alle  Tage  über  alle  Dinge  Artikel 
und  fertige  Urteile  in  den  Zeitungen  liest,  ein  solcher 
Ueberfluss,  dass  sie  durch  die  Volkshochschulkurse  und 
ähnliche  Dinge  kaum  um  ein  Merkliches  vermehrt 
werden  könnte.  Man  darf  aber  doch  wohl  sagen:  es 

müssten  verzweifelte  Vorträge  sein,  aus  denen  die  Zu- 
hörer, statt  ein  Bewusstsein  ihres  Mangels  und  ein  Ver- 
langen nach  weiterer  Belehrung,  vielmehr  die  Zuversicht 

mitnähmen,  dass  sie  nun  alles  wüssten  und  die  Sache 
aus  dem  Grunde  verständen.  Vielmehr  ist  zu  hoffen, 

dass  sie  ein  wenig  zur  Ausbreitung  eines  wissenschaft- 
liehen Geistes  beitragen,  dass  sie  etwas  von  kritischem 

Sinn  in  die  Hörer  pflanzen  und  der  Gebundenheit  durch 
Parteidogmatik  jeder  Richtung  entgegenwirken. 

4.  Die  Stellung  der  akademisch  Gebildeten  in 
der  Gesellschaft.  Die  Gesamtheit  der  akademisch 

Gebildeten  stellt  in  Deutschland  eine  Art  geistiger 
Aristokratie  dar.  Es  gehören  dazu  die  Geistlichen  und 

Lehrer,  die  Richter  und  Beamten,  die  Aerzte  und  Tech- 
niker, kurz  alle,  die  durch  einen  Kursus  auf  der  Hoch- 

schule sich  Eintritt  in  einen  der  gelehrten  oder  diri- 
gierenden Berufe  verschafft  haben.  Sie  bilden  in  ihrer 

Gesamtheit  eine  Art  Amtsadel,  wie  sie  denn  auch  alle 
an  der  Staatsregierung  und  Staatsverwaltung  beteiligt 
sind:  wir  finden  sie  in  den  Bureaus  und  Gerichtshöfen, 

in  den  Konsistorien  und  Schulkollegien,  in  der  hygie- 
nischen und  technischen  Verwaltung  aller  Stufen  neben 

einander  thätig. 
Im    ganzen  bilden   die  Inhaber   dieser  Berufe   eine 
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homogene  gesellschaftliche  Schicht;  sie  erkennen  sieh, 
eben  auf  Grund  der  akademischen  Bildung,  als  sozial 

Gleichstehende  an,  was  natürlich  weder  Rangunter- 
schiede innerhalb  des  Berufs,  noch  auch  Abstufungen 

in  der  Vornehmheit  der  Berufe  selbst  ausschliesst; 
allerlei  Rivalitäten,  so  z.  B.  zwischen  Technikern  und 
Juristen,  haben  hierin  ihren  Ursprung.  Aber  im  ganzen 

gilt  doch:  wie  die  akademischen  Bürger  auf  der  Uni- 
versität sich  grundsätzlich  als  Gleichstehende,  als 

Kommilitonen  anerkennen,  wenn  auch  diese  und  jene 
Gruppe  ihren  privaten  Hochmut  hat,  so  erkennen  sich 

auch  die  Inhaber  aller  akademischen  Berufe  grund- 
sätzlich als  Gleichstehende  an,  und  wäre  es  nur  darin, 

dass  die  „Satisfaktionsfähigkeit"  keinem  prinzipiellen 
Zweifel  unterliegt. 

Umgekehrt:  wer  keine  akademische  Bildung  hat, 

dem  fehlt  in  Deutschland  etwas,  wofür  Reichtum  und  vor- 
nehme Geburt  nicht  vollen  Ersatz  bieten.  Dem  Kaufmann, 

dem  Banquier,  dem  reichen  Fabrikanten  oder  auch  dem 
Grossgrundbesitzer,  er  mag  in  anderer  Hinsicht  noch  so 

überlegen  dastehen,  wird  gelegentlich  der  Mangel  aka- 
demischer Bildung  empfindlich.  Und  die  Folge  ist,  dass 

die  Erwerbung  der  akademischen  Bildung  zu  einer  Art 
gesellschaftlicher  Notwendigkeit  bei  uns  geworden  ist, 
mindestens  die  Erwerbung  des  Abiturientenzeugnisses, 
als  des  potentiellen  akademischen  Bürgerrechts.  Nur 
das  Portepee  dispensiert  in  einigem  Masse  von  dieser 
Forderung.  Dies  fiel  schon  dem  Franzosen  Ch.  Villers 
am  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  auf:  „Ein  Deutscher, 
schreibt  er,  der  nicht  diese  letzte  Hand  an  seine 

Bildung  gelegt,  der  nicht  während  einiger  Semester 

Vorlesungen  an  der  einen  und  anderen  Universität  ge- 
hört hat,  gilt  in  der  Gesellschaft  nicht  für  einen  ge- 

bildeton Mann  (homme  insfruit).  Selbst  das  Wort 

„studieren"^  ist  für  diese  letzte  Bildungsstufe  vor- 
behalten." 
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Dies  Verhältnis,  das  uns  jetzt  so  natürlich  und 

selbstverständlich  vorkommt,  galt  nicht  immer:  akade- 
mische Bildung  war  nicht  immer  Bedingung  und  an- 

dererseits Gewähr  für  die  Zugehörigkeit  zur  „Gesell- 
schaft** oder  zum  „Herrenstand".  Sie  ist  es  eigentlich 

erst  seit  dem  Ausgang  des  18,  Jahrhunderts  geworden. 
Die  geschichtliche  Entwickelung  zeigt  folgenden  Gang. 

Im  Mittelalter  wurde  an  den  Herrenstand  die  For- 

derung einer  gelehrten  Bildung  überhaupt  nicht  er- 
hoben; Fürsten  und  Herren  finden  sich,  von  jüngeren, 

dem  geistlichen  Stande  bestimmten  Söhnen  abgesehen, 
nicht  auf  der  Universität.  Im  früheren  Mittelalter  be- 
sass  der  Herrenstand  nicht  einmal  die  elementaren 

Künste,  Lesen  und  Schreiben,  die  artes  clericalesy  wie 
sie  bezeichnender  Weise  genannt  werden;  mancher 
deutsche  Kaiser  hat,  statt  mit  Namensunterschrift,  mit 
einer  blossen  Chiffre  die  Urkunden  gezeichnet.  Noch 
im  15.  Jahrhundert  ist  es  der  ständige  Vorwurf,  den 
humanistische  Oratoren  und  Poeten  dem  deutschen 

Herrenstand  machen,  dass  er,  verglichen  mit  dem 
italienischen,  ohne  Bildung  und  ohne  Interesse  für 
geistige  Dinge  sei;  und  umgekehrt  sind  deutsche 
Fürsten,  die  gelehrte  Bildung  besassen  und  schätzten,  wie 
Herzog  Albrecht  IV.  von  Baiern,  von  ihren  Junkern  als 

„Schreiber''  verhöhnt  worden. 
Seit  dem  Beginn  der  Neuzeit  ist  die  Bedeutung 

geistiger  Bildung,  auch  schulmässiger,  im  Aufsteigen. 
Renaissance  und  Reformation  haben  beide  in  diesem 

Sinne  gewirkt;  durch  jene  ist  die  weltliche  Bildung, 

durch  diese  die  theologisch-gelehrte  Bildung  im  Kurs 
gestiegen.  Die  Rezeption  des  römischen  Rechts  that 
ein  Uebriges;  gelehrte  Juristen  wurden  im  Rath  der 
Fürsten  unentbehrhch.  Alle  diese  Dinge  wirkten  fort 
durch  das  17.  und  18.  Jahrhundert;  der  moderne  Staat 

mit  seinem  gelehrten  weltlichen  und  geistlichen  Be- 
amtentum bildete  sich  aus.    So  wurde  der  Herrenstand, 
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wollte  er  anders  seine  Stellung  festhalten,  genötigt,  sich 
akademische  Bildung  zu  erwerben.  Die  neuen  und 
neumodischen  Universitäten,  Halle,  Göttingen,  Erlangen 

zogen  zuerst  den  Herrenstand  in  Schaaren  in  die  aka- 
demischen Kreise;  sie  zählen  mit  Stolz  die  bei  ihnen 

immatrikulierten  Grafen  und  Barone. 

Allerdings  blieb  neben  dem  Weg  durch  die  Uni- 
versität noch  ein  anderer:  der  Weg  durch  die  Armee. 

Söhne  vornehmer  Familien  traten,  nachdem  sie  durch 
einen  Hofmeister  oder  auf  einer  Ritterakademie,  die 
übrigens  einigermassen  für  die  Universität  vikarierte, 
ihre  Information  empfangen  hatten,  als  Offiziere  in  die 
Armee  ein,  von  wo  aus  dem  Geschickten  jeder  Weg 

wie  in  die  politisch-diplomatische  Laufbahn,  so  in  den 
höheren  Verwaltungsdienst  offen  stand.  Und  eigentlich 
galt  dieser  Weg  doch  noch  als  der  vornehmere,  ihn 
gingen  vor  allem  die  Söhne  der  regierenden  Familien: 
Prinzen  gehen  durch  die  Armee,  nicht  durch  die  Universität. 

Man  erinnere  sich  der  Bildungsgeschichte  der  Hohen- 
zoUern:  die  Könige  des  18.  Jahrhunderts  besassen 

weder  eine  gelehrte  Schul-  noch  Universitätsbildung. 
Kaiser  Friedrich  ist  der  erste,  der  auf  der  Universität 
studierte,  Kaiser  Wilhelm  H.  der  erste,  der  auch  den 
Kursus  der  Gelehrtenschule  rite  absolviert  hat. 

Gehörte  so  die  akademische  Bildung  im  18.  Jahr- 
hundert noch  nicht  notwendig  zur  Ausstattung  des 

Herrenstandes,  so  gab  sie  auch  als  solche  ihrem  In- 
haber noch  durchaus  nicht  die  Zugehörigkeit  zur  „Ge- 

sellschaft". Höchstens,  dass  der  Jurist  zum  Herren- 
stande im  weiteren  Sinne  sich  rechnen  mochte.  Da- 

gegen der  Geistliche,  der  Arzt,  und  gar  der  Schullehrer 
dachte  gar  nicht  an  solche  Ansprüche.  Erst  im 
19.  Jahrhundert  ist  die  akademische  Bildung  so  im  Kurs 
gestiegen,  dass  einerseits  der  alte  Herrenstand  nicht 
auf  sie  verzichten  kann  und  dass  andererseits  damit 

ein    Anspruch    erworben    wird,    zum    Herrenstand    im 
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weiteren  Sinne  gezählt  zu  werden.  Es  hängt  das 
übrigens  mit  den  allgemeinen  Wandlungen  im  Leben  der 

Gesellschaft  zusammen.  Der  alte  grundbesitzende  Ge- 
burtsadel hat  die  herrschende  Stellung  in  Staat  und 

Gesellschaft,  die  er  im  18.  Jahrhundert  unbestritten 
einnahm,  eingebtisst,  mindestens  ist  sie  stark  verringert. 
Das  Bürgertum  dagegen  ist  im  Aufsteigen;  zuerst  hat 
es  seit  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  in  der  geistigen 
Welt,  in  der  Litteratur  und  den  Wissenschaften,  die 

Führung  gewonnen,  dann,  seit  der  Mitte  des  19.  Jahr- 
hunderts auch  in  der  wirtschaftlichen  Welt  ein  immer 

wachsendes  Uebergewicht  erlangt;  und  damit  hängt 
dann  sein  Hervortreten  auch  im  Staatsleben  zusanmien. 

In  den  Universitäten  und  der  akademisch  gebildeten 

Welt  hat  nun  in  Deutschland  der  bürgerliche  Mittel- 
stand seine  eigentliche  Vertretung.  Mit  der  Durch- 

führung der  Abiturientenprüfung  und  der  Staatsexamina 
hat  die  bürgerliche  Gesellschaft  einerseits  tüchtigen 

Elementen  aus  ihrer  Mitte  das  Aufsteigen  in  der  Beamten- 
laufbahn gesichert,  andererseits  den  alten  Herrenstand 

genötigt,  sich  in  die  Reihe  zu  stellen  und  durch  gleiche 
persönliche  Leistungen  den  Eintritt  in  die  Aemter,  der 
sonst  sein  Geburtsrecht  war,  zu  erwerben. 

Die  Rückwirkung  dieser  Entwickelung  auf  Staat 
und  Gesellschaft  mag  uns  Schmolle r  bezeichnen;  er 
sagt  in  seiner  Volkswirtschaftslehre  (S.  353): 

„Die  Entwickelung  unseres  neuen  Schul-Studien- 
und  Examenwesens  hat  die  meisten  liberalen  Berufe 

zu  festen  Laufbahnen  umgebildet,  führt  den  einzelnen 
Gruppen  überwiegend  homogene  Elemente,  meist  aus  dem 
Mittelstande  zu,  hat  eine  feste  Standesehre,  feste  Sitten 

und  Gewohnheiten  über  Berufspflichten,  sichere  Anstands- 
schranken  des  Gelderwerbs  geschaffen.  Damit  haben 
diese  liberalen  Berufe  einen  gänzlich  anderen  Charakter 
erhalten,  als  sie  ihn  früher  hatten.  Die  Familien, 
welche  ihre  Söhne   den  liberalen  Berufen  widmen,  sind 
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mehr  oder  weniger  eine  soziale  Klasse  für  sich  ge- 
worden, die  weniger  durch  Besitz  als  durch  persönliche 

Eigenschaften  sich  auszeichnen,  eine  Klasse,  die  doch 
jedem  Talentvollen  offen  steht,  hauptsächlich  aber  aus 
den  jüngeren  Söhnen  des  Mittelstandes  sich  rekrutiert. 
Die  liberalen  Berufe  haben  dem  ganzen  Mittelstande, 
der  sonst  überwiegend  dem  Geschäft  und  dem  Erwerb 
lebt,  eine  edlere  Denkungsart  eingeimpft  und  gewisse 

geistige  Schwungfedern  verliehen,  den  nackten  egoisti- 
schen Klasseninteressen  anderer  Kreise  ideale  Gegen- 

gewichte gegeben.  Diese  Kreise  haben  vielleicht  zeit- 
weise mit  abstrakten  Idealen  Staat  und  Gesellschaft 

zu  sehr  beeinflusst;  im  ganzen  aber  wurden  sie  die 
eigentlichen  Träger  des  wissenschaftlichen  Fortschritts, 
des  Idealismus,  der  vornehmen  Gesinnung.  Der  Stand 
unserer  heutigen  Geistlichen  und  Lehrer,  unserer 
Aerzte  und  Gelehrten,  unserer  Künstler  und  Beamten 
übt  durch  seine  Berufsthätigkeit  wie  durch  die  im 
ganzen  diskrete  und  anständige  Art  seiner  Entlohnung 

einen  ausserordenthch  grossen  Einfluss  auf  die  Weiter- 

entwickelung von  Gesellschaft  und  Volkswirtschaft  aus.'' 
Zum  Schluss  seien  noch  zwei  Nebenwirkungen 

dieser  Entwickelung  erwähnt,  die  eine:  die  chronische 

Ueberfüllung  der  gelehrten  Berufe,  die  andere  ihre  viel- 
fach gedrückte  wirtschaftliche  Lage.  Der  starke  und 

übermässige  Zudrang  zu  den  gelehrten  Berufen  ist 
eigentlich  erst  im  19.  Jahrhundert  eingetreten;  bis  dahin 

w^a^  die  Sorge  der  Verwaltung  im  ganzen  mehr  auf 
Heranziehung  genügenden  Zuzugs,  als  auf  Abwehr  des 
überflüssigen  gerichtet;  die  Konvikte  und  Stipendien  des 
16.  Jahrhunderts  haben  in  dem   Mangel   an  Bewerbern, 
dem  sie  abzuhelfen  bestimmt  waren,  ihren  Grund.    Ge- • 

legentliche  Mandate,  die  Söhne  niederer  Stände  von  der 

gelehrten  Laufbahn  ausschliessen,  aus  dem  18.  Jahr- 
hundert, haben  in  der  Hauptsache  die  Bedeutung,  dem 

Versuch,  der  Konskription  sich  durch  das  akademische 
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Bürgerrecht  zu  entziehen,  zu  wehren.  Erst  das  steigende 

Ansehen,  das  jetzt  die  Universitätsbildung  ihrem  In- 
haber giebt,  hat  zu  der  herrschenden  chronischen 

UeberfüUung  vor  allem  des  juristischen  und  medizini- 
schen als  der  in  der  sozialen  Schätzung  obenan  stehen- 

den Berufe  geführt. 
Die  Kehrseite  der  Sache  ist  die  ungenügende 

ökonomische  Lage  vieler  unter  den  Inhabern  akademi- 
scher Berufe.  Das  Berufseinkommen,  wenn  es  auch 

ansehnlich  gestiegen  ist,  reicht  doch  nicht  aus  zur  Be- 
streitung der  noch  rascher  steigenden  Ansprüche,  zu 

denen  die  soziale  Schätzung  des  Berufs  zugleich  zu 
berechtigen  und  zu  verpflichten  scheint.  Vor  allem  wird 
das  für  die  Lebenshaltung  einer  Familie  ausreichende 
Einkommen,  bei  der  durch  die  UeberfüUung  bewirkten 
langen  Wartezeit,  zu  spät  erreicht.  Die  Folge  ist,  dass 
in  den  gelehrten  Berufen  vielfach  entweder  auf  Familien- 

gründung verzichtet  wird,  oder  dass  ein  drückend 
empfundenes  Missverhältnis  zwischen  dem  Einkommen 

und  dem  unumgänglichen  oder  für  unumgänglich  er- 
achteten Aufwand  besteht.  Das  bescheidenere  Ein- 
kommen früherer  Zeit  reichte  für  bescheidenere  An- 

sprüche dennoch  weiter. 
Dass  diesem  Missverhältnis  nicht  durch  Gehalts- 

erhöhung zu  wehren  ist,  und  ebenso  wenig  durch  Ver- 
mehrung der  Stellen,  liegt  auf  der  Hand;  vermehrter 

Zudrang  und  verlängerte  Wartezeit  würde  die  Folge 
sein.  Einen  solchen  Zustand  aber  herbeizuführen  oder 

zu  erhalten,  liegt  gewiss  nicht  im  Interesse  weder  des 
Einzelnen  noch  des  Volks.  Vor  allem  nicht  im  Inter- 

esse des  Volks;  und  deshalb  dürfen  die  Beamtenstellen 
nach  der  ökonomischen  Seite  nicht  allzu  begehrenswert 

sein.  Erscheinen  sie  als  begehrenswerteste  Ver- 
sorgungen, dann  hat  das  die  Wirkung,  dass  die  Blicke 

aller  um  die  Zukunft  ihrer  Söhne  besorgten  Väter  und 
Mütter  sich  hierher   wenden   und   die   ganze  Erziehung 
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auf  die  Beamtenlaufbahn  gerichtet  wird.  Es  ist  das 
Uebel,  woran  nach  glaublicher  Darstellung  Prankreich 
eidet:  alle  Welt  sieht  nach  einer  Versorgung  für  die 

Söhne  in  einem  Amt  aus;  daher  schon  die  ganze  Schul- 
erziehung als  Vorübung  auf  das  Carrieremachen  ge- 

richtet ist,  mit  Drillen  und  Einpauken  flir  die  Examina, 

mit  Preisen  und  Auszeichnungen  für  die,  die  den  An- 
forderungen am  glattesten  genügen.  Die  Folge  aber 

ist:  Verlust  der  Selbständigkeit,  der  Individualität,  des 
Unternehmungsgeistes;  mattherzige  Passivität,  Abwarten 
und  Verbocken,  bis  die  Reihe  an  Einen  kommt,  oder 
heftiges  Drängen,  mit  Biegsamkeit  und  Schmiegsamkeit, 

mit  Beflissenheit  und  Streberei.*) 
Der  am  wenigsten  bedenkliche  Weg  zur  Ermög- 

lichung standesgemässer  Lebenshaltung  für  Beamten- 
familien dürfte  der  sein,  auf  den  von  einem  preussischen 

Beamten  (Ministerialdirektor  Thiel,  in  einem  Artikel  in 
den  Preuss.  Jahrbüchern,  April  1896)  hingewiesen  worden 

ist:  er  empfiehlt  Gründung  von  Freistellen  in  zu  er- 
richtenden Internaten  für  die  heranwachsenden  Kinder 

aus  Beamtenfamilien,  ähnlich  wie  die  Kadettenanstalten 
für  Offlziersfamilien  solche  bieten.  Es  würde  damit  dem 

wirklichen  Bedürfnis,  das  sich  hie  und  da  zu  wirklicher 
Notlage  steigert,  entgegengekommen,  ohne  dass  durch 
allgemeine  Gehaltserhöhung  eine  öffentliche  Belastung 
zu  Gunsten  gut  situierter  Junggesellen  oder  reicher 
Familien  stattzufinden  brauchte.  Freilich,  ohne  Gefahr 
ist  auch  dieser  Weg  nicht;  er  würde  die  Tendenz  haben, 
die  Inzucht  des  Beamtentums  zu  steigern. 

5.   Das   Hervorgehen   der  akademisch  Gebil- 

*)  Alle  diese  Erscheinungen  sind  gut  beobachtet  und  be- 
schrieben in  einem  Buch,  das  vor  ein  paar  Jahren  in  Franl^reich 

grosses  Aufsehen  erregte:  lt.  Dcmolins,  A  qtioi  ftent  la  superiorif*^ 
des  Arif/lo-tSaa'ons?'  Sind  sie  auch  bei  uns  zu  beobachten?  Der 
Verfasser  behauptet  es;  und  man  wird  ihm  nicht  überhaupt  wider- 

sprechen können. 
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deten  aus  den  sozialen  Klassen.  In  Deutschland 
rekrutiert  sich  mehr  als  in  den  westlichen  Ländern  die 
Studentenschaft  aus  allen  Schichten  der  Gesellschaft. 
In  den  Immatrikulationslisten  unserer  Universitäten 
finden  wir  neben  einander  die  Söhne  der  vornehmsten 

Familien  des  Landes,  bis  hinauf  zu  den  regierenden 

Häusern,  und  Kinder  kleiner  Leute,  Krämer,  Hand- 
werker, Arbeiter,  Schullehrer,  Subalternbeamte.  Sie 

erhalten  dieselbe  wissenschaftliche  Ausbildung  und 
begegnen  sich  als  Kommilitonen  bei  der  Arbeit  und  im 
Spiel,  auch  dem  Spiel  der  WaflFen.  In  England  ist  der 
Rekrutierungsbezirk  der  Universitäten  enger,  die  Kosten 
des  Lebens  im  College  und  schon  auf  der  Schule  sind  so 
gross,  dass  nur  wohlhabende  Familien  sie  aufbringen 
können;  Unbemittelte  sind  ausgeschlossen;  oder  waren 
es,  denn  in  den  letzten  Jahrzehnten  hat  sich  hier  eine 
kleine  Verschiebung  zu  vollziehen  begonnen.  Aber  im 
ganzen  spiegeln  die  Universitäten  die  aristokratische 
Verfassung  der  Gesellschaft.  In  Deutschland  sind  sie 
ein  demokratisches  Institut:  sie  schliessen  niemand  aus 

und  machen  aUe  gleich. 
E.  M.  Arndt  preist  dies  einmal  als  den  Vorzug  der 

deutschen  Universitäten:  „Als  Bürger  der  Universität 
tritt  der  $ohn  der  ärmsten  und  dunkelsten  Eltern,  wenn 
er  an  Leib  und  Seele  reisig  und  bewehrt  ist,  mit  den 
Edelsten  und  Vornehmsten  in  die  Bahn,  und  wer  an 
^Teist,  Lust  und  Mut  der  Kühnste  ist,  wird,  wenn  er  will, 
durch  angeborenen  Adel  herrschen.  Diese  stolze 
Gleichheit,  die  das  beschränkte  Leben  später  selten 
ßiehr  zeigt,  rechne  ich  unter  die  ersten  Herrlichkeiten 
des  deutschen  Studententums,  das  als  eine  köstliche 
Reliquie  dessen,  was  das  ganze  germanische  Volk  einst 

var,  noch  übrig  ist."*) 
Es   ist   aber  nicht  zu   verkennen,   dass   sich   eine 

*)  Der  Wächter  (Zeitschrift)  I,  317  (1815). 
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Veränderung  zu  vollziehen  beginnt:  nicht  nur,  dass  sich 
innerhalb  der  Studentenschaft  das  Bestreben  einer 

sozialaristokratischen  Gruppe,  sich  abzusondern,  immer 
stärker  geltend  macht,  sondern  es  beginnt  sich  auch, 
eine  Verengung  des  Rekrutierungsbezirks  nach  unten 
durchzusetzen.  Die  Kosten  für  die  Ausbildung  und  die 
Wartezeit  werden  beständig  grösser;  die  Folge  ist,  dass 

eine  grosse  und  wachsende  Bevölkerungsschicht  that- 
sächlich  auf  der  Universität  schon  so  gut  wie  nicht 
vertreten  ist,  das  ist  der  neue  Arbeiterstand.  Das  ist 

die  Kehrseite  des  Vornehmwerdens  der  üniversitäts- 
bildung;  die  Ansprüche  an  die  Studiendauer  und  die 
Lebenshaltung  wachsen  in  gleichem  Masse  mit  der 

sozialen  Schätzung.*) 
Es  ist  nicht  ohne  Interesse,  sich  auch  hier  die  ge- 

schichtliche   Entwickelung   zu    vergegenwärtigen.      Im 

^)  Die  Statistik  der  sozialen  Herkunft  der  deutschen  Studenten 
ist  nach  mehr  als  einer  Hinsieht  unzulänglich  und  mangelhaft 
fundiert.  Ich  gebo  doch  ein  paar  Daten,  wie  sie  Conrad  für  die 

prcussischen  Universitäten  für  die  Jahre  1887—1890,  Cron  für  die 
drei  ))adischen  Hochschulen  für  die  Jahre  1869 — 1893  bietet.  Sie 
geben  folgendes  Bild: 

Väter  der  Studierenden  Preussen     Baden 

1.  Kaufleute,  Banquiers,  Krämer,  Gastwirte     .    .    2  416  907 
2.  Industrielle,  Handwerker,  Werkmeister    ...    1  981  1  116 
3.  Selbständige  Landwirte   1613  715 
4.  Lehrer  ohne  akademische  Bildung   1  099  487 
5.  Geistliche         890  238 

6.  Staats-  u.  Konimunal-Beamte  mit  akad.  Bildung       888  81 1 
7.  Aerzte         471  251 

8.  Lehrer  mit  akademischer  Bildung         416  195 
9.  Kentner         351  362 

10.  Grössere  Gutsbesitzer         253  39 

11.  Apotheker         185  89 
12.  Offiziere,  Mitglieder  des  Regentenhauses     .    .       127  87 
13.  Arbeiter           12  — 
14.  Niedere  Bedienstete    9  278 

15.  Künstler,  Musiker,  .Journalisten          —  69 
16.  Sonstige         149  — 

Summa:  12  709  6201 
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Mittelalter  gehen  die  Studenten  aus  der  ganzen  Be- 
völkerung, bis  herab  auf  die  armen  und  ärmsten 

Schichten,  hervor.  Ein  grosser  Teil  der  Scholaren 
schlug  sich  mit  ganz  geringem  Zuschuss  von  Hause 
durch,  nicht  wenige  hielten  es,  wie  sie  es  schon  auf 
der  Schule  gehalten  hatten:  sie  „ernährten  sich  des 

Almosens",  Betteln  machte  nicht  ehrlos,  wurde  es  doch 
von  grossen  kirchlichen  Körperschaften  grundsätzlich 

getrieben.  Die  pauperes,  die  alles  „um  Gottes  willen" 
haben,  sind  eine  ständige  Kategorie  in  den  Matrikeln: 
nihil  deditj  quia  pauper. 

Die   Reformation,    die   sich  tiberall  angelegen   sein 

Hess,    das    Betteln    durch    organisierte    Fürsorge    abzu- 
stellen,  hat  auch  hier  Wandel  geschaffen.     Es  wurden, 

wie  früher  ausgeführt,   Landes-  und  Fürstenschulen  mit 
Freistellen  und  auf  den  Universitäten  Konvikte  errichtet, 
um  begabte  arme  Knaben  und  Jünglinge  auf  öffentliche 
Kosten  für  das  geistliche  und  weltliche  Amt  auszubilden. 
Bis   ins    18.  Jahrhundert  hinein   blieb    es    so,   dass   ein 
grosser  Teil   der  Studierenden  aus  mittellosen  Familien 
stammte,  vor  allem  das  Gros  der  theologischen  Fakultät, 
die  den  Lehrerstand  mit  umfasste;  man  fand  den  Unter- 

halt  während    eines    etwa    zweijährigen    Universitäts- 
studiums,   sofern   nicht   eine   Stelle  im  Konvikt  erlangt 

wurde,    durch    Stipendien,    Freitische,    Hauslehrertum. 
Neben  diesen  pauperes  war  dann  in  der  Juristenfakultät 
der  Herrenstand,   mit   starkem  Abstand   in  der  Lebens- 

haltung, vertreten. 
Das  19.  Jahrhundert  zeigt  eine  zunehmendeTendenz, 

die  pauperes  abzustossen.  Die  Studiendauer  ist  überall, 
besonders  in  der  philosophischen  Fakultät,  sehr  ausge- 

dehnt worden;  eine  neunjähriger  Oymnasialkursus  geht 
vorher,  es  folgen  die  Jahre  der  i)raktischen  Ausbildung 
und  dann  noch  regelmässig  eine  unter  Umständen  recht 
lange  Wartezeit;  auch  das  militärische  Dienstjahr  mit 
seinen    ökonomischen    Forderungen    fällt    ins   Gewicht. 
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Durch  alle  diese  Dinge  wird  Unbemittelten  das  Studium 
immer  mehr  erschwert.  Vor  hundert  Jahren  lagen  die 
Verhältnisse  noch  so,  dass  bei  bedeutender  Begabung 
und  starkem  inneren  Trieb  durch  Armut  niemand  vom 

Studieren  ausgeschlossen  wurde.  Der  Kursus  der 
heimischen  Lateinschule  und  ein  paar  Universitätsjahre 
Hessen  sich  ohne  erheblichen  Aufwand  absolvieren; 
dann  bot  sich  eine  Stelle  als  Informator  oder  ein  kleines 

Schulamt,  dem  nach  einigen  Jahren  eine  Pfarrstelle 
folgte,  wenn  man  es  nicht  efwa  vorzog,  sich  auf  einer 
Universität  als  magister  legens  zu  versuchen.  Das  ist 
die  Laufbahn  vieler  unserer  hervorragendsten  Männer; 
Kant,  Herder,  Fichte,  Winkelmann,  Heyne,  Voss:  sie 
stammen  alle  aus  völlig  unbemittelten  Familien,  die 
heute  kaum  daran  denken  könnten,  ihre  Söhne  studieren 
zu  lassen  oder  gar  in  die  Universitätslaufbahn  zu 
bringen. 

Und  parallel  dieser  Entwickelung  der  Wirklichkeit 
geht  die  Entwickelung  der  öffentlichen  Meinung,  die  sie 
gut  heisst.  Vor  allem  ist  innerhalb  der  akademischen 

Berufsstände  selbst  eine  anwachsende  Strömung  zu  be- 
obachten, die  auf  die  Abhaltung  des  Zuzugs  aus  den 

niederen  Bevölkerungsschichten  gerichtet  ist.  Der 
sozialaristokratische  Zug,  der  seit  einem  Menschenalter 
so  sichtbar  in  der  moralischen  Physiognomie  des 
deutschen  Volks  hervortritt,  zeigt  sich  auch  darin,  dass 
in  den  gelehrten  Berufsständen  das  Interesse  für  die 

„Standesehre"  so  überaus  lebhaft  und  dringlich  ge- 
worden ist.  Es  bethätigt  sich  vor  allem  auch  nach  der 

Richtung,  dass  es  auf  die  Abwehr  des  Nachwuchses  aus 

Familien  niederen  Standes  dringt.  War  früher  die  Teil- 
nahme der  Förderung  begabter  Knaben  mittelloser 

Familien  zugewendet,  so  bewegen  sich  die  Gedanken 
jetzt  durchweg  in  entgegengesetzter  Richtung.  So  ist 
die  Frage  der  Vorbildung  für  die  Universität  vielfach 
von   der   Ueberlegung   beherrscht    worden:    nur   keine 



Die  gegenwärtig*»  Verfassung  der  Universität.  161 

Erleichterung  des  Zugangs,  es  würde  den  Stand  in  der 
sozialen  Schätzung  herabdrücken.  In  diesem  Sinne 
haben  sich  die  Aerztevereine  regelmässig  gegen  die 
Zulassung  der  Realabiturienten  gewehrt.  Und  ähnlichen 
Erwägungen  begegnet  man  wohl  auch  in  Zeitschriften 
und  Verhandlungen  des  höheren  Lehrerstandes:  das 
Unglück  des  Standes  sei  der  Zuzug  aus  armen  und 
ungebildeten  Familien:  Söhne  von  Schneidern  und 
Handschuhmachern,  Krämern  und  Bauern  brächten, 
wenn  sie  in  den  Lehrerberuf  einträten,  allzu  oft  eine 
dürftige  wissenschaftliche  und  immer  eine  unzulängliche 
gesellschaftliche  Bildung  ins  Amt,  wodurch  sie  denn 
nicht  nur  sich  selber,  sondern  den  ganzen  Stand  vor 

den  Schülern,  die  aus  andern  Kreisen  stammten,  bloss- 
stellten  und  so  die  soziale  Schätzung  des  ganzen 
Standes  herabdrückten. 

Sicherlich,  es  ist  für  einen  gelehrten  Berufsstand 
nicht  wünschenswert,  wenn  er  sich  vorzugsweise  oder 
gar  ausschliesslich  aus  den  unteren  Schichten  rekrutiert; 
auch  die  Berufsthätigkeit  selbst  kann  darunter  leiden. 
Sinkt  z.  B.  der  Gymnasiallehrerstand  in  der  öffentlichen 
Schätzung  so,  dass  der  Beruf  von  Söhnen  wohlhabender 
und  angesehener  Familien  überhaupt  verschmäht,  dass 
er  nur  noch  von  solchen  ergriffen  wird,  die  in  ihm  den 
wohlfeilsten  und  nächsten  Weg  zu  einer  akademischen 
Versorgung  sehen,  dann  verliert  er  allerdings  auch  an 
Fähigkeit  zur  Erziehung  der  führenden  Klassen. 

Und  auch  für  den  Einzelnen  ist  die  Gefahr  eines 

Studiums  ohne  ausreichende  Mittel  gross.  Armut  ist 
eine  schwere  Last  während  des  Studiums  und  nach  dem 

Studium.  Wer  durch  tägliches  Stundengeben  sich  seinen 

Unterhalt  erkämpfen  muss,  dem  wird  es  für  eine  freie 

Beschäftigung  mit  den  Wissenschaften  an  Zeit  und  Kraft 
und  Frische  allzu  sehr  fehlen.  Wird  dieses  Hemmnis 

nicht  durch  ausgezeichnete  Begabung  und  grosse  Energie 

ausgeglichen,  und  nicht  zu  vergessen,  eine  feste  Gesund- 

11 
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heit;  dann  wird  das  Studium  zu  einem  langen  und 
schliesslich  vergeblichen  Ringen  mit  der  Not,  das  oft 
schon  mit  dem  Scheitern  im  Examen  endet  Und  wird 

auch  diese  Klippe  noch  überwunden,  dann  folgt  noch 
eine  weitere,  die  letzten  Kräfte  erschöpfende  Prüfung, 
das  ist  die  den  Eingang  zu  jedem  Beruf  sperrende 

Probe-  und  Wartezeit.  Es  wird  also  allerdings  eine 
sehr  ernsthafte  Selbstprüfung  stattfinden  müssen.  Ein 
leichtfertiger  Entschluss,  wie  er  durch  die  Eitelkeit  der 
Eltern  und  den  Leichtsinn  der  Jugend  begünstigt  wird, 
wird  häufig  durch  langes  Elend  und  endliches  Scheitern 

gebttsst.*) 
Auf  der  andern  Seite  ist  aber  nicht  zu  verkennen, 

dass  die  vollständige  Ausscheidung  der  unbemittelten 
Klassen  aus  der  akademischen  Welt  ihre  grossen 
Gefahren  hätte.  Dem  Volke  würden  Talente,  die  ihm 

die  Natur  nicht  allzu  reichlich  schenkt,  verloren  gehen. 
Dem  Einzelnen,  der  bei  hervorragender  Begabung  und 
kräftigem  Willen  blos  durch  Mangel  an  äusseren  Mitteln 
in  einer  Sphäre  festgehalten  wird,  in  der  er  seine 
Talente  nicht  entfalten  und  verwerten  kann,  wtirde 
damit  der  härteste  Verzicht  auferlegt,  ein  Verzicht,  der 
zugleich  als  bittere  Kränkung  empfunden  wird.  Und 
endlich  würde  dadurch  die  Einheit  des  Volkskörpers 
gefährdet;  ein  akademisches  Beamtentum,  das  nicht 
mehr  wie  eine  Personalaristokratie  aus  der  gesamten 
Bevölkerung,  sondern  allein  aus  den  wohlhabenden 
Familien  hervorginge,  das  sich  als  eine  Art  Ausschuss 
der  besitzenden  Klassen  darstellte  und  selber  fühlte, 
müsste  vom  Volk  als  eine  Fremdherrschaft  mit  Miss- 

trauen und  Abneigung  betrachtet  werden.  Wir  sind 

noch      w^eit      von      jenem     Zustande     entfernt      der 

*)  Eine  l<4>haftt'  Schilderung:  der  Misere  des  amien  Medizin- 
studenten in  Wien,  der  vor  allem  aus  der  jüdischen  Bevölkerung 

des  Ostens  stammt,  bei  Billroth,  Lehren  und  Lernen  der  medi- 

zinischen Wissenschaften,  S.  148  ft*. 
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Rekrutierungsbezirk  unserer  Universitäten    reicht   noch 
tief  in  die  nicht  mehr  wohlhabenden  Stände  herab;  und 
dennoch    haben  solche  Empfindungen   längst  bei  jener 

breiten     Schicht     unserer     grossstädtischen    Arbeiter- 
bevölkerung,  die   in   der  Sozialdemokratie    ihr  soziales 

Selbstbewusstsein  ausgebildet  hat,  Wurzel  gefasst.    Und 
noch  Eins:  mit  der  fortschreitenden  Absperrung  müsste 
das  Verständnis  der  akademisch  Gebildeten  für  das  Volk 

und  sein  Leben  weiter  schwinden;  harter  Klassenhoch- 
mut   und    unverständige    Sentimentalität   würden    den 

Xebel  von  Vorurteilen  und  Miss  Verständnissen,  der  jetzt 
schon   den   Blick   der  Regierenden  für   das  Volksleben 
vielfach    trübt,   völlig  undurchdringlich  machen.    Es  ist 
doch  wohl  nicht  zweifelhaft,   dass   der  starke  Einfluss, 
den   der  katholische  Klerus  auf  die  Massen   ausübt,   zu 
einem  nicht   geringen   Teil   darauf  beruht,    dass   seine 
Angehörigen     aus     allen    Kreisen     der    Bevölkerung, 
besonders    auch    aus    den    niederen    Schichten,     dem 

Bauern-  und  Handwerkerstand  hervorgehen:  sie  kennen 
das  Volk,  sie  fühlen  mit  ihm,   und  sie  werden  von  dem 
Volk  als  seine  Repräsentation  in  der  oberen  Gesellschaft 
empfunden. 

Wie  ist  der  Gefahr  zu  begegnen?  Der  Weg,  den 

das  16.  Jahrhundert  einschlug:  taten tvolle  Knaben  unbe- 
mittelter Eltern  auf  öffentliche  Kosten  in  Landesschulen 

und  Universitätskonvikten  für  den  öffentlichen  Dienst 

ausbilden  zu  lassen,  ist  heute,  wo  das  Angebot  den 
Bedarf  weit  übersteigt,  schwer  zu  beschreiten.  Reste 
von  jener  Form  der  Fürsorge  sind  ja  übrigens  noch 
vorhanden  und  in  Wirksamkeit:  die  Freistellen  und 
Stipendien  an  Schulen  und  Universitäten.  Freilich  haben 
sie  im  Verhältnis  zu  den  steigenden  Kosten  und  der 
steigenden  Zahl  der  Studierenden  nicht  mehr  grosse 

Bedeutung.  Eine  erhebliche  En^^eiterung  aber  ist  unter 
den  gegebenen  Verhältnissen  kaum  möglich:  sie  hätte 
auch  ilire  Gefahren.   So  wird  denn  der  privaten  Thätigkeit 

11* 
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hier  das  Meiste  tiberlassen  bleiben.  Und  in  der  1 
ist  an  diesem  Punkt  dem  Reichtum  ein  Gebiet  schö 

Verwendung  aufgethan,  am  besten  in  persönlicher  ] 
sorge  für  Einzelne,  aber  auch  in  Stiftung  von  vo 
Studienfreistellen  an  den  Unterrichtsanstalten  a 

Stufen.  Der  Staat  aber  kann  Eines  thun:  die  Zugä 
erleichtern,  indem  er  Brücken  zwischen  derallgemei 
Schule  und  der  Hochschule  baut;  je  leichter  derUe) 
gang,  desto  eher  können  entschiedene  Talente  aus 
unteren  Schichten  in  die  akademischen  Berufe  hinti 

gelangen;  ich  denke  hierbei  auch  an  die  sogenanr 
Reformschulen. 

An  den  Schluss  dieser  Betrachtung  setze   ich 
paar  Aeusserungen,  in  denen  die  Empfindungen  frühe 
Zeiten  zum  Ausdruck  kommen. 

Luther,  der  die  Dürftigkeit  aus  eigener  Jug 
kannte,  sagt  einmal:  „Reicher  Leute  Kinder  gen 
selten,  sind  sicher,  vermessen,  stolz,  meinen,  sie  düi 
nichts  lernen,  weil  sie  sonst  genug  haben,  davon 
sich  nähren  können.  Dagegen  aber  armer  Leute  So 
müssen  sich  aus  dem  Staube  arbeiten,  müssen 
leiden.  Und  weil  sie  nichts  haben,  darauf  sie  kön 
stolzieren  und  pochen,  lernen  sie  Gott  vertra 
drücken  sich  und  schweigen  still.  Die  Armen  fürcl 
Gott,  darum  giebt  ihnen  Gott  gute  Köpfe,  dass  siev 
studieren  und  lernen,  gelehrt  und  verständig  wer< 
dass  sie  Fürsten,  Könige  und  Kaiser  mit  ihrer  Weis 

lehren  können."*) 
So  rühmtauch  Jacob  Grimm  die  Armut:  „dür 

keit  spornt  zu  fleisz  und  arbeit  an,  bewahrt  vor  manc 
Zerstreuung   und    flöszt  einen   nicht   unedeln    stolz 
den    das    bewustseiu    des   selbstverdienstes,   gegent 
dem,  was  andern  stand  und  reichthum   gewähren, 
recht  erhält,    ich  möchte  sogar   die   behauptung  al 

*)  Zitiert  bei  Jürgens,     i^uther  1,  152. 
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meiner  fassen,  und  vieles  von  dem,  was  Deutsche  über- 
haupt geleistet  haben,  gerade  dem  beilegen,  dass  sie 

kein  reiches  volk  sind,  sie  arbeiten  von  unten  herauf 

und  brechen  sich  viele  eigenthümliche  wege,  während 

andere  Völker  mehr  auf  einer  breiten,  gebahnten  heer- 
strasse  wandeln." 

Es  liegt  nahe,  an  die  Armut  zu  denken,  worin 
unser  gesamtes  deutsches  Universitätswesen  bis  gegen 
die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  sich  bewegte,  und  sie  mit 

dem  Reichtum  zusammenzuhalten,  worin  englische  Uni- 
versitäten und  Colleges  lebten;  was  hat  die  eine  Uni- 

versität Halle  mit  ihrer  lächerlich  kleinen  Dotation 

(bis  1786  7000  Thaler  jährlich!),  mit  ihren  armen 
Studenten  und  ihren  ärmlich  lebenden  Professoren,  für 
die  Wissenschaft  und  für  die  Bildung  des  deutschen 
Volks  geleistet,  verglichen  mit  dem  seine  ererbten 
Millionen  in  erblicher  Trägheit  verzehrenden  Oxford. 

6.  Schwankungen  in  der  Besuchsziffer  der 
Universität.  Ich  füge  anhangsweise  eine  Bemerkung 
über  die  Schwankungen  in  der  Zahl  der  Studierenden 
überhaupt  und  in  den  einzelnen  Fakultäten  hinzu;  es 
spiegeln  sich  darin  Schwankungen  in  der  Stärke  des 

sozialen  Bedürfnisses.*) 
Die  Ziffer  des  Universitätsbesuchs  überhaupt  be- 
wegt sich  in  Deutschland  und  den  Ländern  ähnlicher 

Kulturverhältnisse  um  V2^/oo  der  Bevölkerung.  Auf 
100 000  Einwohner  kamen  in  den  90er  Jahren  Studierende: 

in  Frankreich  43,  in  Deutschland  48  (mit  Theologen  57), 
in  Italien  51,  in  Oesterreich  56;  das  Maximum  erreichte 
Norwegen  mit  77  und  Belgien  mit  82,  welche  ZiflFern  mit 

*)  Ich  entnehme  die  Zahlen  dem  Aufsatz  von  Conrad,  Allg. 
Statistik  der  Deutschen  Universitäten,  in  dem  von  Lexis  heraus- 

?«?gt»benen  Werke.  Eine  frühere,  eingehende  Untersuchung  der 

Statist.  Verhältnisse  in:  Conrad,  das  l^niversitätsstudium  in 
I>**utschland  während  der  letzten  50  Jahre  0884);  und  Statistik 
der  Tniversität  Halle  während  der  200  Jahre  ihres  Bestehens  (1894). 
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der  infolge  der  verschiedenen  Vorbildung  längeren 
Studiendauer  zusammenhängen.  Das  Minimum  zeigt 
Russland  mit  10.  Aber  diese  Ziffern  sind  nicht  konstant; 

sie  bewegen  sich  mit  beträchtlichen  Schwankungen  um 
ein  (bewegliches)  Mittel.  In  Deutschland  hat  die 
Frequenz  seit  dem  Anfang  der  dreissiger  Jahre  des 
vorigen  Jahrhunderts  einen  Tiefstand  von  33  auf 
100  000  Seelen  in  den  40er  Jahren,  einen  Hochstaiid 
von  63  am  Ende  der  80  er  Jahre  erreicht.  Wobei  die  ein- 

zelnen Fakultäten  besondere  Schwankungen  zeigen. 
Ich  gehe  auf  die  Ursache  der  Erscheinung  mit 

einem  Wort  ein.  Man  kann  die  Schwankungen  unter 
dem  Bilde  einer  Strombewegung  sich  vorstellen.  Ein 
Strom  mit  wechselndem  Gefälle  zeigt  Stauungen  und 
Stromschnellen.  So  der  Strom  von  Studierten,  der  durch 
die  gelehrten  Berufe  geht.  Es  folgen  aufeinander  Zeiten 
grosser  und  geringer  Aufnahmefähigkeit  der  Gesellschaft 
für  Leute  mit  akademischer  Bildung.  Ist  die  Zahl  der 
Stellen  stabil,  der  Abgang  der  Inhaber  zur  Zeit  gering, 
das  Angebot  gross,  dann  tritt  Stauung,  Verlangsam ung 
in  dem  Einrücken,  Verlängerung  der  Wartezeit  ein,  und 
diese  wirkt  dann  allmählich  hemmend  auf  den  Zuzug 
zur  Universität  zurück.  Ist  die  Stauung  gehoben,  durch 
Verminderung  des  Angebots,  Vermehrung  der  Stellen, 
rascheren  Abgang  der  Inhaber,  dann  ermuntert  die 
Aussicht  auf  rasche  Beförderung  den  Zuzug  zum  Studium; 
dabei  geschieht  es  regelmässig,  dass  die  Spekulation 

hier  wie  sonst  im  wirtschaftlichen  Leben  die  günstige  Kon- 
junktur, wenigstens  ihre  Dauer  überschätzt;  ein  über- 

grosser Zudrang  führt  bald  wieder  zur  Ueberfüllung  mit 
Anwärtern  und  zur  Stauung. 

Zu  dieser  in  der  allgemeinen  Natur  wirtschaftlich- 
gesellschaftlicher Verhältnisse,  in  dem  Wesen  der  Kon- 

junktur und  Spekulation  liegenden  Ursache  der  Schwan- 
kungen kommt  noch  ein  anderes,  das  sind  Schwankungen 

in    der    Stärke  der  Anziehungskraft   der  akademischen 
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Berufe.  Die  Anziehungskraft  eines  Berufs  überhaupt 
beruht  wesentlich  auf  zwei  Momenten:  der  verhältnis- 

mässigen Grösse  des  Einkommens  und  dem  gesell- 
schaftlichen Ansehen,  das  er  verleiht.  Beide  wechseln 

für  die  akademischen  Berufe,  sowohl  unter  einander, 
als  im  Verhältnis  zu  den  ausserakademischen  Berufen. 
Erscheinen  die  Dotationen  der  akademischen  Aemter 

gross  im  Verhältnis  zu  dem  in  anderen  Berufen  erreich- 
baren Einkommen,  so  steigt  ihre  Anziehungskraft,  die 

noch  durch  die  Sicherheit  erhöht  wird;  erscheinen  sie 

neben  dem,  was  andere  Berufe,  industrielle,  kauf- 
männische bieten,  dürftig,  so  sinkt  mit  der  Anziehungs- 

kraft der  Zuzug.  Hiernach  wird  ein  Zeitalter  grossen 
wirtschaftlichen  Aufschwungs,  mit  grossem  und  rasch 
erreichtem  Einkommen,  die  Tendenz  haben,  von  dem 
akademischen  Studium  abzuziehen.  Die  Sache  wird  aber 

kompliziert  durch  andere,  entgegengesetzte  Wirkungen 
desselben  Vorgangs:  steigender  Wohlstand  hat  die 
Tendenz,  die  Nachfrage  nach  Aerzten,  Juristen  und 
Lehrern  zu  steigern,  wie  er  andererseits  auch  breiteren 
Kreisen  der  Bevölkerung  das  Studium  ermöglicht,  indem 
er  das  Einkommen  erhöht  und  die  Schulen  vermehrt. 

Nicht  minder  als  das  Einkommen  wirkt  das  ge- 
sellschaftliche Ansehen,  dessen  ein  Beruf  sich  erfreut, 

als  Anziehungskraft.  Es  ist  abhängig  von  zahlreichen 
Momenten;  vor  allem  kommen  zwei  in  Betracht:  die 
staatliche  Rangordnung  und  die  Schätzung  in  der 
öffentlichen  Meinung,  die  durchaus  nicht  allein  von 
der  ersteren  abhängig  ist,  sondern  vor  allem  von  der 
Schätzung  der  geistigen  Bedeutung  des  Berufs  und  der 
Wissenschaft,  worauf  er  beruht.  Und  dies  Moment  ist 

ein  wechselndes:  die  Theologie  z.  B.  hat  in  der  öffent- 
lichen Meinung  gegen  früher  sehr  starke  Einbusse  er- 
litten, während  die  Naturwissenschaft  im  letzten  halben 

Jahrhundert  ausserordentlich  gewonnen  hat  und  mit  ihr 
die  Berufe,  die  in  ihr  ihre  theoretische  Grundlage  haben. 
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die  Medizin  und  die  Technik.  Auch  die  Geltung,  welche 
der  staatlichen  Rangordnung  selbst  von  der  öflFentlichen 
Meinung  beigemessen  wird,  ist  nicht  konstant;  sie 
wechselt  mit  dem  Ansehen  des  Staats  selbst.  In  Zeiten, 
wo  die  Bevölkerung  zum  Staat  in  einem  gespannten 
Verhältnis  steht,  wird  der  Wert  des  Rangs,  das  An- 

sehen des  Staatsamtes,  und  damit  seine  Anziehungs- 
kraft sinken;  die  grosse  Depression  in  der  Frequenz  der 

juristischen  Fakultät  während  der  50  er  und  60  er  Jahre 

hängt  damit  zusammen.  Und  ebenso  steht  das  An- 
sehwellen der  Ziffer  nach  1866/70  mit  dem  neuge- 
wonnenen Ansehen  des  Staats  in  ursächlichem  Zu- 

sammenhang. 
Die  Folgen  dieser  Schwankungen  sind  keineswegs 

erwünscht.  Ftir  die  Einzelnen  sind  die  Zeiten  der 

Stauung  peinlich  und  nicht  selten  verderblich  durch 
tiberlange  Wartezeit;  aber  auch  im  Interesse  des 
Ganzen  sind  sie  nicht  erwünscht:  die  Verspätung  des 

Eintritts  in  den  Beruf  hat  zur  Folge,  dass  vielfach  un- 
zufriedene, abgemattete,  halbgeknickte  Existenzen  in 

die  Stellen  kommen,  andere  das  „gelehrte  Proletariat- 
vermehren. Aber  ebenso  sind  die  Zeiten  der  „Strom- 

schnelle", des  reissenden  Abgangs  der  Bewerber,  nicht 
günstig;  nicht  für  die  Gesamtheit:  es  werden  vielfach 
unzulängliche  Bewerber  angestellt,  um  nur  eine  Stelle 
nicht  überhaupt  unbesetzt  zu  lassen:  so  sind  z,  B,  in 
Zeiten  dringenden  Mangels  an  Gymnasiallehrern  oder 
an  Geistlichen  Elemente  eingestellt  worden,  denen  es 
an  innerem  Beruf  durchaus  fehlte,  die  unter  normalen 
Verhältnissen  als  völlig  minderwertige  Kräfte  abgelehnt 
worden  wären.  Aber  auch  für  die  Einzelnen  hat  die 

Sache  ihre  Gefahr:  es  mag  geschehen,  dass  an  der  Zeit 
ruhiger  Ausbildung  abgebrochen  wird,  um  nur  rasch 
ins  Amt  zu  kommen. 

Es  wäre  also  zweifellos  eine  Sache  von  nicht 

geringer  Wichtigkeit,   wenn    es   gelänge,   den  Strom  so 
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ZU  regulieren,  dass  er  mit  leidlich  gleichmässiger  Ge- 
schwindigkeit, ohne  Stauung  und  Schnellen  dahinflösse. 

Wenn  nun  auch  eine  gewaltsame  Regulierung,  etwa 
durch  Peststellung  der  Zahl  der  jährlich  zum  Studium 
Zugelassenen,  uns  nicht  erträglich  wäre,  so  scheint 
doch  ein  anderes  an  sich  möglich.  Wenn  die  Verwaltung 
den  Bedarf  an  Bewerbern  und  den  Bestand  und  Zuwachs 

regehnässig  ermittelte  (die  Daten  dazu  scheint  ihr  ja 
die  Aemterstatistik  mit  Abgangsquotienten  und  anderer- 

seits die  Schul-,  Universitäts-  und  Prtifungsstatistik  mit 
einiger  Sicherheit  an  die  Hand  zu  geben),  und  wenn  sie 
diese  Ermittelungen  mit  den  nötigen  Erläuterungen 
regelmässig  veröffentlichte:  so  wären  die  Chancen  der 

Anstellung,  die  Dauer  der  Wartezeit  in  den  verschie- 
denen Zweigen  der  akademischen  Berufe  einigermassen 

berechenbar  und  es  könnte  dann  die  Bevölkerung  sich 
hiervon  in  der  Berufswahl  mit  leiten  lassen.  Warnung 
oder  Ermunterung  würde  wenigstens  in  der  Weise 
wirksam  sein  können,  dass  bei  Schwankenden  der  Aus- 

schlag dadurch  gegeben  würde;  und  schon  das  möchte 
ausreichen,  so  schwere  Krisen,  wie  sie  jetzt  nicht  selten 
sind,  zu  verhüten. 

Vielleicht  wird  die  Zeit  kommen,  wo  die  Statistik, 
die  auf  diesem  Gebiet  erst  wenige  Jahrzehnte  alt  ist, 
einigermassen  zuverlässige  Daten  zu  gewinnen  im- 

stande ist.  Bisher  war  sie  es  nicht.  Die  letzte  grosse 
Täuschung  ist  in  aller  Erinnerung:  aus  der  Zeit  des 
drückenden  Ueberflusses  von  Lehramtskandidaten  sind 

wir  unversehens  in  eine  Zeit  drückenden  Mangels  ge- 
rathen,  den  die  Statistik  noch  weit  entfernt  glaubte. 
Es  sind  hier  sehr  zahlreiche  Faktoren  mitwirkend,  deren 
rechnungsmässige  Peststellung  fast  unüberwindlichen 
Schwierigkeiten  begegnet.  Uebrigens  kein  günstiges 
Prognostiken  für  den  sozialistischen  Zukunftsstaat,  der 
die  Aufgabe  der  Regulierung  der  Berufswahl  ja  nicht 
ablehnen  könnte. 
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Zum  Schluss  noch  ein  paar  Daten  aus  der  Ent- 
wickelung  der  Frequenz  der  einzelnen  Fakultäten. 
Sie  lassen  eine  Gesamtbewegung  erkennen,  die  auf 
Wandlungen  in  den  sozialen  Bedürfnissen  zurückweist. 
Ich  stelle,  nach  Conrad,  gegenüber  die  ZiflFem  von 

1831/36  und  1892/93.  Die  evangelisch-theologische 
Fakultät  zeigt  eine  geringe  Steigerung  der  absoluten 
Zahlen:  von  3103  auf  3601,  die  katholische  ist  sich 

mit  1310  genau  gleich  geblieben.  Ihr  prozentualer  An- 
teil an  der  gesamten  Studentenschaft  ist  dagegen  stark 

gefallen:  die  evangelischen  Theologen  machten  im 
Jahre  1831  24%,  im  Jahre  1892  nur  noch  13%,  die 
katholischen  in  den  gleichen  Jahren  10  und  4,7%  der 
Gesamtheit  aus.  Die  Zahl  der  Juristen  ist  von  3642 

auf  6%9  gestiegen;  ihr  prozentualer  Anteil  hat  einen 
geringen  Rückgang  erlitten:  von  28  auf  25%.  Die  Zahl 
der  Mediziner  ist  von  2579  bis  auf  8171,  ihr  Anteil  von 
19,8  auf  29,5%  gestiegen.  Endlich  die  Gruppe  der  bei 
der  philosophischen  Fakultät  immatrikulierten 
(worunter  auch  Landwirte,  Pharmazeuten,  Zahnärzte) 
ist  von  2395  bis  auf  7686,  ihr  Anteil  von  18,4  auf  27,4% 

gestiegen. 
Ich  füge  noch  die  Ziffern  hinzu,  die  das  Verhältnis 

zur  Bevölkerung  ausdrücken.  Auf  100000  Protestanten 

kamen  in  den  Jahren  1831/36  137,  1892/93  114,5  evange- 
lische Theologen,  auf  100000  Katholiken  in  denselben 

Jahren  100,3  und  72,8  katholische  Theologen  (wobei 
nicht  zu  vergessen  ist,  dass  nur  die  auf  der  Universität 

studierenden  Theologen  gezählt  sind).  Auf  100000  Ein- 
wohner kamen  Juristen  in  denselben  Jahren  109,7  und 

140,  Mediziner  78,3  und  165,3,  Philosophen  83  und  155,2. 
Man  sieht:  die  Zahl  der  Theologen  hat  mit  dem 

Wachstum  der  Bevölkerung  nicht  gleichen  Schritt  ge- 
halten; dagegen  hat  die  der  Juristen  zugenommen  und 

noch  viel  rascher  ist  die  der  Mediziner  und  der  Philo- 
sophen     gestiegen.      In      der    Zusammensetzung     der 
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Studentenschaft  kommt  dies  so  zum  Ausdruck,  dass  die 
Juristen  das  stabile  Element,  jederzeit  etwa  ein  Viertel, 
darstellen;  die  Theologen  treten  mehr  und  mehr  zurück: 
von  über  Va  sind  sie  fast  bis  auf  Vo  gesunken;  dagegen 

sind  die  Mediziner  von  Vs  auf  -^/lo,  die  Philosophen  von 
weniger  als  V5  s-uf  mehr  als  V4  gestiegen. 

Oder:  die  Punktion  des  Geistlichen  hat  an  sozialer 

Bedeutung,  an  Kraft  zur  Befriedigung  sozialer  Lebens- 
bedürfnisse verloren,  die  Punktion  des  Arztes  und 

Lehrers  hat  an  Ausbreitung  und  Schätzung  gewonnen; 
die  Empfindung  ihrer  Notwendigkeit  ist  extensiv  und 
intensiv  gewachsen.  Das  wäre,  mit  einer  Pormel,  die 
Gesamtbewegung  des  gesellschaftlichen  Lebens,  wie  sie 
sich  in  der  Pakultätsstatistik  spiegelt. 

DRITTES   KAPITEL. 

Das  Verhältnis  der  Universität  zur  Kirche. 

Das  Verhältnis  der  Universität  zur  Kirche,  das 
ursprünglich  so  innig  war,  dass  man  die  Universitäten 
des  Mittelalters  und  noch  des  16.  Jahrhunderts  in  ihrer 

Gesamtstellung,  wenn  auch  nicht  in  verwaltungsrecht- 
lieher  Hinsicht,  als  zum  „Kirchenstaat"  gehörige  An- 

stalten bezeichnen  kann,  hat  sich  seit  der  Mitte  des 

17.  Jahrhunderts  immer  mehr  gelockert;  im  18.  Jahr- 
hundert gehören  sie  zum  „Pürstenstaaf,  und  im  19.  Jahr- 
hundert haben  sie  mit  diesem  Staat  selbst  den  kirchlich- 

konfessionellen Charakter  so  gut  wie  vollständig  abge- 
legt. Der  Staat  hat  als  Erbe  der  Kirche  auch  das 

Recht  über  die  Lehre  und  die  akademischen  Prüfungen 
und  Grade  in  seine  Hand  genommen. 
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Ein  Punkt  ist  geblieben,  wo  sich  die  Universitäten 
mit  der  Kirche  bertihren,  das  sind  die  theologischen 

Fakultäten.  Der  Rechtsverfassung  nach  sind  aller- 
dings auch  sie  Staatsanstalten,  die  Professoren  der 

Theologie  Staatsbeamte  ganz  ebenso  wie  die  der  übrigen 
Fakultäten.  Dennoch  stehen  sie  natürlich  in  einem 

unlösbaren  Verhältnis  zur  Kirche;  ihre  Aufgabe  ist, 

geschichtlich  und  thatsächlich,  Geistliche  dieser  be- 
stimmten Kirche  mit  der  notwendigen  wissenschaftlichen 

Bildung  für  ihren  Beruf  auszustatten.  Und  so  haben 
wir  nun  in  Deutschland  das  eigentümliche  Verhältnis, 

dass  die  Diener  der  Kirche  ihre  Ausbildung  an  Staats- 
anstalten durch  Staatsbeamte  erhalten. 

1.  Die  protestantisch- theologischen  Fakul- 
täten. Die  protestantischen  Landeskirchen  haben  sich 

ursprünglich  ohne  Schwierigkeit  in  dies  Verhältnis  ge- 
schickt. Mit  dem  Staat  aufs  engste  verwachsen,  der 

Landesherr  als  solcher  „oberster  Bischof",  seine  Räte 
in  den  Konsistorien  die  Träger  des  Kirchenregiments, 

nahmen  sie  auch  daran  keinen  Anstoss,  dass  die  Theo- 
logieprofessoren Staatsbeamte  waren;  waren  doch  auch 

die  Greistlichen  selbst,  bei  der  durchgängigen  Einheit 

von  Staat  und  Landeskirche,  halbe  Staatsdiener.  Viel- 
fach Sassen  übrigens  die  Professoren  der  Theologie 

selber  im  Regiment  der  Landeskirche;  man  erinnere 

sich  auch  daran,  dass  Luther  und  Melanchthon  Uni- 
versitätsprofessoren waren. 

Erst  in  Jüngster  Zeit  ist  das  Verhältnis  etwas 
schwieriger  geworden.  Die  Ursache  hierfür  liegt  in  der 
wachsenden  Entfremdung  von  Staat  und  Kirche.  Die 
deutschen  Staaten  haben  im  19.  Jahrhundert,  der 
preussische  vorangehend  schon  im  18.,  die  konfessionelle 
Einheit  abgestreift.  Dazu  kommt  die  Umgestaltung  der 
Staatsverfassung;  die  Regierungsgewalt  wird  durch 

Minister  ausgeübt,  die  auf  den  Landtag,  in  dem  alle  Kon- 
fessionen vertreten  sind,   verfassungsmässige  Rücksicht 
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ZU  nehmen  haben.  So  haben  auch  die  protestantischen 
Kirchen  die  Obergewalt  des  Staats  als  Fremdherrschaft 
zu  empfinden  begonnen. 

Hiermit  hangen  nun  die  Bestrebungen  zusammen,  ein 
grösseres  Mass  von  Unabhängigkeit  von  der  politischen 
Gewalt  zu  gewinnen.  Die  Träger  dieser  Bestrebungen 
sind  die  Synoden,  in  denen  die  Geistlichen  eine  Art 
politischer  Organisation  erhalten  haben.  Gefordert 

wird  vor  allem  ein  regelmässiger  Einfluss  der  General- 
synode durch  ihren  Ausschuss  auf  die  Besetzung  der 

theologischen  Professuren,  bei  der  gehört  zu  werden 

übrigens  schon  im  Jahre  1855  in  Preussen  dem  Ober- 
kirchenrath  das  Recht  beigelegt  worden  war.  Der 
Rechtstitel  dieser  Forderung  ist:  die  Freiheit  der  Kirche. 

Es  sei  unerträglich,  dass  sie  keinerlei  Sicherheit  da- 
gegen habe,  dass  nicht  die  Studierenden  der  Theologie 

ihre  Ausbildung  durch  „ungläubige''  Lehrer  empfingen 
und  von  ihnen  eine  „kirchenfeindliche"  Richtung  er- 

hielten. Da  die  Bewahrung  der  reinen  Lehre  Sache 
der  Kirche  sei,  so  müsse  sie  auch  das  Recht  haben,  an 
der  entscheidenden  Stelle  auf  die  Auswahl  der  Lehrer 
bestimmenden  Einfluss  zu  üben. 

In  Wirklichkeit  handelt  es  sich  also  nicht  um 

Freiheit,  sondern  um  Herrschaft,  nämlich  um  Herrschaft 

der  Kirche  oder  also  der  in  ihr  gegenwärtig  herrschen- 
den Richtung  über  die  theologischen  Fakultäten;  sie 

\\ill  ihre  Auff'assung  der  „Lehre"  zum  Mass  des  im 
Universitätsunterricht  Zulässigen  tnachen;  die  Aus- 

schliessung heterodoxer  Lehrer  ist  das  Ziel.  Das  zu 
beseitigende  Uebel  ist,  dass  die  Staatsgewalt  in  Sachen 
der  Lehre  allzu  weitherzig  ist;  der  Kultusminister  und 

seine  Räte  sind  politische  Männer,  die  es  mit  der  Rein- 
heit der  Lehre  nicht  ernst  genug  nehmen,  die  im  beson- 

deren als  staatliche  Vertreter  der  Wissenschaft  allzu 

geneigt  sind,  bei  anerkannter  wissenschaftlicher  Bedeu- 
tung über  Abweichungen  in  der  Lehre  hinweg  zu  sehen. 
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Wie  ist  über  diese  Bestrebungen  zu  urteilen?    Dass 

bei   der   erweiterten   „Freiheit  der  Kirche"  die  Freiheit 
der   theologischen  Wissenschaft,  und   ebenso   auch  die 
Freiheit  der  Einzelnen  in  der  Auffassung  und  Aneignung 
der   Lehre   nicht  gewinnen  wttrde,  liegt  auf  der  Hand; 
es  handelt  sich  ja  eben  um  ihre  Bindung.    Ich  glaube  aber, 
dass  auch  die  Kirche  selbst  dabei  nicht  gewinnen  würde. 
Dass . zunächst  die  protestantische  Theologie,  wenn  sie 
der   Kontrolle  der  Kirche  und   ihrer  Organe  unterstellt 
würde,  an  Kraft  und  Bedeutung  einbüssen  mtisste,  wird 
einem  Zweifel  nicht  unterliegen;  was  sie  ist  und  leistet, 
das    ist  und   leistet  sie   als  frei  von  innen  heraus   sich 

entwickelnde  Wissenschaft;   nur   als  solche,    nur  in  be- 
ständiger  Wechselwirkung   mit    den    anderen   Wissen- 

schaften, mit  philosophischer  undphilologisch-historischer 
Forschung,   kann    sie   wirkliches   Leben   und   Gedeihen 

haben.     Eine    allein    auf  die   Autorität   der  Kirche  ge- 
stützte  protestantische   Theologie  hätte   gar  keine   Be- 

deutung.    Die   protestantische  Kirche  hat  selber  keine 
Autorität,    keine   als   die   sie  sich  in  jedem  Augenblick 
durch   ihre  Leistung  erwirbt.     Sie  ist  nicht  auf  äussere 
Autorität  gegründet  und  kann  darum  nicht  durch  solche 
sich  selbst  oder  ihre  Lehre  sichern;  darin  wird  sie  der 
katholischen  Kirche  gegenüber  immer  im  Nachteil  sein, 
wenn   es   denn   ein   Nachteil   ist.     Eben   darum  würde 

aber  auch    die   protestantische  Kirche  selbst  bei  jener 

„Freiheit",    der   Freiheit,   Forschung   und  Wissenschaft, 
Glauben     und    Gewissen    zu    binden,    nicht    gedeihen 

können.    Sie   muss   an  die  freie  üeberzeugung  der  Ein- 
zelnen   sich    wenden,    wie    könnte    sie    es,    ohne    der 

wissenschaftlichen   Kritik   freie   Rede   zu   stehen?    Die 

katholische   Kirche   ist   auf  das   Prinzip   der   äusseren 
Autorität  gebaut,   sie  wird  damit  herrschen,  so  weit  ihr 
Ziel  denn   gesetzt   ist.     Die  protestantische  Kirche  hat 
nichts  von    alledem,   womit  jene   die   Seelen  bezwingt: 

keine    Einheit,    kein    Organ    der   Lehre,    der    Dogmen- 
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bildung,  keine  Mittel   der  Kirchenzucht,  keine  exercitia 

itpiritualia;  sie  hat  nichts  als  das  „Wort  Gottes"  und  die 
Kraft,  womit  dieses  Herz   und  Gewissen  der  Menschen 
ergreift,   und  dazu   die  Erinnerung  an  Männer,   die  auf 

„Gottes  Wort"   es  gegen  menschliche  Autorität  wagten, 
auch  gegen  die  in  der  „allgemeinen  Kirche"  organisierte 
Autorität.    Dass   einer  solchen  Kirche  eine  „gebundene 

Lehrnorm",  die  dem  Lehrer  und  Prediger  nur  ein  Amt 
und  keine   Meinung  lässt,   keine   guten  Dienste  leisten 
kann,    darüber   kann    nur   die    das    Urteil    blendende 
Herrschsucht  täuschen.     Wenn   es  jemals  einer  Partei 
gelänge,   die   protestantische   Theologie   und  die  Lehre 
der  Bjrche   dauernd   unter  ihre  Herrschaft  zu  bringen, 
so  würde   die  Kirche,   die   nach  Luther  sich  nennt,  zu 
einer  kraftlosen   Imitation   der  römischen  herabsinken 

und  müsste   dann   zuletzt  von   ihr  wieder  aufgesogen 
werden.    Das  Christenthum  wtirde  auch  das  tiberleben, 
es  hat   noch  immer  seinen   Weg  gefunden;    vielleicht 
wtirde  es  dann  in  einer  ganz  neuen   und  freien  Gestalt 
aus  der  Tiefe   unseres  Volkslebens  neu  hervorbrechen. 

Wer  aber   eine   protestantische    Kirche   will,    darf  ihr 

nicht  die  freie  Theologie,  die  Freiheit  der  wissenschaft- 
lichen Bewegung  nehmen,  und  darum  darf  er  die  theo- 

logischen   Fakultäten    nicht    einem    kirchlichen    Partei- 
legiment    ausliefern.       Die    staatliche    Universi tat s Ver- 

waltung ist   die    neutrale   Instanz,   die   der  protestanti- 
schen Theologie   die   Selbständigkeit   der  Entwicklung 

bisher  im  ganzen  gesichert  hat  und  auch  in  der  Zukunft 
am  besten  sichern  wird.     Will  man  die  Theologie  und 
das  theologische    Studium    unter    kirchliche    Kontrolle 
stellen,    dann  muss  man  weiter  gehen,  dann  muss  man, 

^'ie  es   die   römische   Kirche   thut,   die  Vorbildung   der 
Geistlichen   kirchlichen   Seminaren    auftragen,    wo   nur 

^on  der  Kirche  approbierte  „Wissenschaft"  vorgetragen 
^ird.     Freilich   wird   man    dann   noch   einen    weiteren 
Schritt  thun  müssen:   auch    ein  unfehlbares  Lehramt  zu 
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errichten,    d.  h.   also   katholisch   zu  werden.    Will  man 

oder  vielmehr  kann  man  das  nicht,  kann  die  protestan- 
tische Kirche  kein  unfehlbares  Lehramt  haben,  so  kann 

sie  auch  keine  absolute  Wahrheit  in  der  Lehre  haben; 
sie  kann   glauben   an   die  Offenbarung  Gottes,   nicht  in 
Gestalt  von   Mitteilungen   an    eine  Lehrautorität,  wohl 
aber  an  eine  Offenbarung  Gottes  in  der  Geschichte  und 
in  der  Schrift,   die  ja  selber  nichts  als  Geschichte  oder 
Niederschlag  geschichtlichen   Lebens   ist.    Und   darum 

braucht   sie   eine  wissenschaftliche  Theologie  als  Pfad- 
finderin des  wachsenden  Verständnisses  des  Wortes  Gottes 

in  der  Schrift  und  der  Wege  Gottes  in  der  Geschichte. 
Hierfür  aber  ist  Voraussetzung  der  Wille  zu  hören 

und  zu   verstehen,   was    die  Thatsachen  lehren.    Wird 

auf  protestantischem  Boden   eine  „gläubige"   Theologie 
gefordert,   so    wäre    dazu    zu    sagen,    dass   hier   eine 
andere  Gläubigkeit  nicht  möglich  ist  als  die,  welche  an 
die  Schrift  und   die  Geschichte   mit  dem  Willen  heran- 

tritt,  sie   zu   nehmen   wie   sie   sind,   in  der  Zuversicht, 
dass  in  ihnen  für  die  Menschheit  so  wichtige  Wahrheiten 

enthalten  seien,   dass   sie  als  Offenbarungen  Gottes   be- 
zeichnet zu  werden  verdienen.     Die  Vertreter  der  For- 

derung    der    „Gläubigkeit"    pflegen    allerdings    etwas 
anderes  damit  zu  meinen:  die  Gesinnung  nämlich,  nicht 

den    gegebenen    historischen    und    litterarischen    That- 
sachen sich  unterzuordnen,   sondern   diese   Thatsachen 

nach  einer  fertigen  Theorie  zurecht  zu  legen  oder  also 
sich    der   Theorie    unterzuordnen,    die    denen,    die    im 
Kirchenregiment   die  Gewalt  oder  auf  den  Synoden  die 

Mehrheit   haben,   zusagt.     Wer  sich   hierzu   nicht   ent- 
schliessen  kann,  wird  als  ungläubiger  Kritiker,  der  sein 

subjektives    Meinen    über    den    „Glauben    der    Kirche" 
stelle,    verworfen.     Freilich    wird    auch    die    ernsteste 
Forschung  bedingt  durch  die  Persönlichkeit,  aber  diese 

Subjektivität  hat  wenigstens  den  Vorzug  der  Aufrichtig- 
keit und  des  guten  Gewissens. 
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2.  Die  katholisch-theologischen  Fakultäten. 
Ein  völlig  anderes  Verhältnis  hat  die  römisch-katholische 
Kirche  zum  Staat  und  darum  auch  zur  Frage  der  Aus- 

bildung der  Geistlichen  auf  den  Universitäten. 

Die    römische    Kirche    ist  eine   selbständige  Welt- 
macht neben  und  in  gewissem  Sinne  über  den  Staaten, 

denen  sie  durch  Ausdehnung  ihres   Gebiets,  Alter  und 

Festigkeit   der  Organisation   und   der  Herrschaft   über- 
legen ist.    Ihr  Gebiet  erstreckt  sich  über  alle  Kontinente, 

sie  hat   ungezählte    Staaten    entstehen    und    vergehen 
sehen;   sie   hat   schon   mit   dem   Reich   der  römischen 
Cäsaren  gekämpft  und  es  bezwungen,  sie   hat  mit   der 
antiken    Philosophie   und    Wissenschaft    gerungen,    sie 
aneignend   und  verwerfend,   wie   sie   es   ihrem  Wesen 

gemäss  fand;   sie  ist  im  Besitz  eines  unfehlbaren  Lehr- 
amts und   der  absoluten   Wahrheit.     Eine    solche    ge- 

schichtliche Weltmacht,  zur  Herrschaft  über  die  Seelen 
wie  keine   andere  je   organisiert,   wird  sich  das  Recht 
nicht   entreissen   lassen,    die   Ausbildung  ihrer  Diener 
selbständig  zu  regeln.    In  der  That  wird  ihr  dies  Recht 
im   wesentlichen  überall   zugestanden,   in   katholischen 
wie   in   protestantischen   Staaten;   sie   macht   davon  in 
doppelter  Weise  Gebrauch:  einerseits  indem  sie  für  die 
Vorbüdung    ihrer    Geistlichen    eigene    Anstalten,     die 
Klerikalseminare,  errichtet  und  verwaltet,   andererseits 
indem   sie   bei   der  Besetzung  der  Professuren  an  den 
staatlichen  Fakultäten  entscheidenden  Einfluss  übt  und 
die   Lehre   überwacht:   der  Professor  der  katholischen 

Theologie  wird  zwar  auch  von  der  Staatsregierung  an- 
gestellt, aber  in  Hinsicht  auf  die  Lehre  wirkt  er  durch- 

aus als  Beauftragter  der  Kirche. 

Ich  deute  zunächst  die  geschichtliche  Ent- 
stehung dieser  Verhältnisse  mit  einem  Wort  an.  Das 

Recht  oder  vielmehr  die  Pflicht,  für  den  Nachwuchs  des 
Klerus  Sorge  zu  tragen,  lag  von  jeher  zunächst  in  der 
Hand  des  Bischofs.    Die   Domschule  war  ursprünglich 

12 



^78  Zweites  Buch. 

nichts  anderes,  als  die  Pflanzschule  für  den  Weltl 
der  Diözese.  In  der  zweiten  Hälfte  des  Mittelaltei 

wickelten  sich  die  Universitäten  als  Trägerinne 
wissenschaftlichen  Lebens  und  des  Wissenschaft 

Unterrichts.  Die  artistische  und  theologische  Pa 
waren  unmittelbar,  thatsächlich  auch  die  juristisc 
der  Hauptsache  der  Ausbildung  von  Klerikern  für 
allumfassenden  Beruf  gewidmet.  Die  Univers 
waren,  nicht  in  verwaltungsrechtlicher  Beziehung, 
aber  ihrem  inneren  Wesen  nach,  überwiegend  kirc 
Anstalten:  die  Kirche  Herrin  der  Lehre,  der  Pap 
richter  des  Studiums  durch  Erteilung  des  Privile 
lehren  und  die  Grade  zu  erteilen,  und  durch  das  Ka 
amt  blieb  die  Universität  auch  in  formeller  Verbi 

mit  der  kirchlichen  Organisation. 
Im  16.  Jahrhundert  drohte  diese  enge  Bezi 

zwischen  der  Universität  und  der  Kirche,  nachde 
Band  schon  durch  die  voraufgehende  Entwicklun 
Wissenschaft  und  Bildung  auf  der  einen  Seite 
Staates  auf  der  anderen  Seite  gelockert  wordei 
ganz  zu  zerreissen.  Und  nun  entschloss  sich  die  1 
zur  Wiederherstellung  der  alten  Form.  Auf  dem  ; 
zu  Trient  wurde  es,  bei  dem  dringenden  Mang 
Geistlichen  und  dem  kläglichen  Zustand  der  kath 
gebliebenen  Universitäten,  den  Bischöfen  zur  ] 
gemacht,  Seminare  für  die  Ausbildung  von  Geist 
in  ihrer  Diözese  zu  errichten.  Es  entstanden 

Folge  in  allen  katholischen  Ländern  bischöfliche 
anstalten  mit  Konvikten,  in  denen  der  Klerus  i 
philosophischen  und  theologischen  Unterricht  en 
die  Leitung  der  Anstalten  wurde  meist  in  die 
des  neugegründeten  Jesuitenordens  gelegt,  den 

geradezu  als  Professorenorden  bezeichnen  kann.  ̂  
diese  Seminare  zunächst  blos  als  ein  notdü 

Ersatz  für  die  Universitätsbildung,  besonders  fi 
Aermeren,  gedacht,  so  hat  sich  allmählich  die  Sa 
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entwickelt,  dass  in  den  meisten  rein  katholischen 
Ländern,  in  Italien,  Prankreich,  Spanien,  die  alten 
theologischen  Fakultäten  an  den  Universitäten  überhaupt 
eingegangen  sind,  so  dass  hier  nun  der  katholische 
Klerus  seine  Ausbildung  ausschliesslich  in  den  kirch- 

liehen Seminaren  empfängt.  Dagegen  sind  im  Deutschen 

Reich  und  ebenso  in  Oesterreich-Ungarn  die  Fakultäten 
am  Leben  geblieben,  und  dazu  noch  einige  neue  ge- 

gründet worden,  so  dass  hier  jetzt  beide  Formen  neben- 
einander bestehen. 

Man  wird  nicht  fehlgehen,  wenn  man  in  der  Er- 
haltung der  katholischen  Theologie  als  Universitäts- 

wissenschaft in  diesen  Ländern  eine  indirekte  Wirkung 
des  Protestantismus  erblickt;  war  die  Vertretung  der 
protestantischen  Theologie  an  den  Universitäten  der 
protestantischen  Gebiete  eine  selbstverständliche  Sache, 
so  schien  nun  die  Parität  der  Bekenntnisse  im  Reich 

Fakultäten  auch  der  katholischen  Theologie  zu  fordern. 
Und  nicht  ohne  Bedeutung  ist  die  Erhaltung  der  katho- 
üschen  Theologie  im  Zusammenhang  der  Universitäts- 

wissenschaften gewesen.  Dass  von  einer  wissen- 
schaftlichen Theologie  des  Katholizismus  auch  noch 

im  19.  Jahrhundert  die  Rede  sein  kann,  wird  wesentlich 
deutschen  Universitätsgelehrten  verdankt.  Freilich,  in 

den  Augen  der  römischen  Kurie  wird  das  ein  zweifel- 
haftes Verdienst  sein;  diejenigen,  denen  es  weniger  um 

die  Erkenntnis  der  Wahrheit  als  um  die  Sicherheit  des 

Regiments  zu  thun  ist,  die  Politiker,  deren  es  in  der 

Kirche  so  gut  als  im  Staat  giebt,  haben  für  wissen- 
schaftliche Forschung  immer  nur  eine  bescheidene 

Schätzung;  sie  schätzen  sie  nur,  soweit  sie  sich  in  den 
Dienst  des  Regiments  stellt;  sofern  sie  der  Wahrheit 
<>hne  Rücksicht  auf  die  Forderungen  des  Regiments 
nachgeht,  ist  sie  gefährlich.  Und  darum  ist  die  historische 
^nd  ebenso  die  dogmatische  Theologie  der  deutschen 
Universitäten  der  Kurie  beständig   ein  Gegenstand   des 

12* 
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Argwohns  und  des  Anstosses  gewesen.  So  zeigt  es  die 

lange  Reihe  von  Konflikten,  die  durch  das  ganze  19.  Jahr- 
hundert gehen,  von  dem  grossen  Feldzug  gegen  den 

Hermesianismus  bis  zur  Ausstossung  des  Altkatholizismus 
und  zur  neuerlichen  Massregelung  Schells.  Es  klingt 

glaublich,  dass  unter  den  Antrieben,  die  zum  Vatikani- 
schen Konzil  und  der  Annahme  der  päpstlichen  Unfehl- 

barkeit führten,  nicht  der  letzte  der  war:  für  die 
Zähmung  der  deutschen  Universitätstheologen  bereitere 

Wege  zu  haben.  Dass  das  Jahr  1870  einen  Wende- 
punkt bezeichnet,  dass  seitdem  die  wissenschaftliche 

Litteratur  in  der  katholischen  Theologie,  die  in  den 

voraufgehenden  Jahrzehnten  in  Deutschland  ein  so  be- 
merkenswertes Aufblühen  zeigte,  es  genügt,  an  Namen 

wie  Döllinger,  Möhler,  Hefele  zu  erinnern,  im  Sinken 
ist,  dass  das  selbständige  Denken  durch  die  von  Rom 
empfohlene,  um  nicht  zu  sagen  befohlene  Neuscholastik 
und  die  ultramontane  Kampflitteratur  zurückgedrängt 

wird,  das  tritt  mit  grosser  Deutlichkeit  in  der  Ueber- 
sicht  über  die  Entwicklung  der  katholischen  Universitäts- 
tlieologie  im  19.  Jahrhundert  hervor,  die  von  Vertretern 

eben  dieser  Theologie  in  dem  von  Lexis  heraus- 
gegebenen Werk  über  die  deutschen  Universitäten 

gegeben  wird. 
Der  geschichtlichen  Orientierung  lasse  ich  nun 

eine  Uebersicht  des  gegenwärtigen  Bestandes 
folgen. 

Im  Gebiet  des  Deutschen  Reichs  bestehen  zur  Zeit 

sieben  Fakultäten  für  katholische  Theologie:  zu  Bonn^ 

Breslau,  Münster,  München,  Würzburg,  Tübingen,  Frei^ 
bürg.  Ihre  Rechtsverfassung  ist  folgende.  Ihrer  ver- 

waltungsrechtlichen Stellung  nach  sind  sie  ebenso  wie 
die  übrigen  Fakultäten  Staatsanstalten;  die  Professorea 
werden  von  der  Staatsregierung  ernannt  und  besoldet 

und  stehen  in  Hinsicht  aut  die  Erfüllung  ihrer  allge- 
meinen Amtspflichten    unter   der   Aufsicht    des  Staates- 
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Dagegen  stehen  sie  in  Hinsicht  auf  die  Lehre  unter  der 

kirchlichen  Aufsicht:  die  vom  Bischof  erteilte  Appro- 
bation ist  Voraussetzung  ihrer  Lehrthätigkeit.  In 

Preussen  ist  das  Zusammenwirken  der  staatlichen  und 
kirchlichen  Gewalt  durch  die  Fakultätsstatuten  in  der 

Weise  geordnet,  dass  vor  der  Ernennung  des  von  der 
Regierung,  in  der  Regel  auf  Vorschlag  der  Fakultät  in 
Aussicht  genommenen  Kandidaten  Rückfrage  bei  dem 
bischöflichen  Stuhl  zu  erfolgen  hat,  und  dass  diesem 
das  Recht  der  Ablehnung  „wegen  erheblicher,  die  Lehre 
oder  den  Lebenswandel  des  in  Vorschlag  Gebrachten 
betreflFender  Bedenken"  zusteht.  Ferner  ist  dem  Bischof 
ein  Aufsichtsrecht  eingeräumt:  er  hat  das  Visitations- 

recht, die  Lektionsverzeichnisse  müssen  ihm  vorgelegt 
werden,  und  im  Fall  ein  Lehrer  „in  seinen  Vorlesungen 
oder  in  Schriften  der  katholischen  Glaubens-  und 
Sittenlehre,  welche  er  wissenschaftlich  zu  begründen 
berufen  ist,  zu  nahe  treten  oder  auf  andere  Art  in 

sittlich-religiöser  Art  ein  auffallendes  Aergernis  geben 
sollte:  so  ist  der  erzbischöfliche  Stuhl  befugt,  hiervon 
Anzeige  zu  machen,  und  das  Ministerium  wird,  auf 
Grund  einer  solchen  Anzeige,  mit  Ernst  und  Nachdruck 

einschreiten  und  Abhilfe  leisten."*) 
Sollte  aber  auf  diesem  Wege  Abhilfe  nicht  zu 

erreichen  sein,  so  steht  der  bischöflichen  Gewalt  noch 
ein  anderes  Mittel  zur  Verfügung,  die  Lehrthätigkeit 
des  von  ihr  Beanstandeten  lahm  zu  legen,  wenn  auch 
nicht  ihm  sein  Amt  zu  nehmen:  sie  untersagt  einfach 
den  Studierenden  der  katholischen  Theologie  den  Besuch 
seiner  Vorlesungen,  ein  Mittel,  von  dem  wiederholt  mit 
wirksamem  Erfolg  Gebrauch  gemacht  worden  ist. 

Neben  den  Fakultäten  bestehen  sodann  als  für  sie 

vikariierende     Anstalten,     wenn     wir     hier    von    den 

*)  Die     Statuten     von     Breslau    bei     Koch,     Die      Preuss. 
^'nivers.  I  233. 
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T^yceen  absehen  (vom  Staat  unterhaltene  kleine 
Lehranstalten,  deren  es  sechs  in  Bayern  giebt,  u 
hierher  wäre  auch  das  Lyceum  Hosianum  in  Brau; 
berg  zu  stellen),  die  Elerikalseminare.  Ihrer  si 
zur  Zeit  acht,  darunter  fünf  in  Preussen:  Paderbo 
Fulda,  Trier,  Posen,  Pelplin,  sodann  Mainz  (an  Stelle  c 
eingegangenen  Fakultät  zu  Giessen),  und  Strassburg  u 
Metz  in  den  Reichslanden.  Der  Ersatz  des  Strassburg 
Seminars  durch  Errichtung  einer  Fakultät  an  c 
dortigen  Universität  ist  gegenwärtig,  wie  man  wei 
Gegenstand  von  Verhandlungen. 

Die  Seminare  sind  von  den  Fakultäten  dadur 

unterschieden,  dass  sie  nicht  bloss  in  Hinsicht  auf  ( 
Lehre,  sondern  auch  in  verwaltungsrechtlicher  Hinsi( 
kirchliche  Anstalten  sind.  Sie  geben  einen  vollständig 
theologischen  Kursus;  doch  steht  ihnen  das  Promotio 
recht  nicht  zu.  Da  vom  Staat  die  Anerkennung  ihi 
Kursus  als  Ersatz  für  die  Universitätsbildung  an  < 
Bedingung  geknüpft  ist,  dass  ihre  Lehrer  die  rechtlic 
Befähigung  haben,  Universitätslehrer  zu  werden,  d. 
also  vor  allem  im  Besitz  der  Grade  sind,  so  sind  < 
Seminarprofessoren  genötigt,  ihre  Ausbildung  o( 
wenigstens  den  theologischen  Grad  auf  einer  Universi 
zu  erwerben;  und  diese  wird  dadurch  als  die  höhe 
die  eigentlich  wissenschaftliche  Lehranstalt  charak 
risiert.  Auch  schliesst  der  kirchliche  Charakter  c 

Seminare  das  allgemeine  Aufsichtsrecht  des  Staai 
nicht  aus:  ihre  Lehrverfassung  muss  von  dem  Kult 
minister  als  geeignet  anerkannt  werden,  das  Univei 
tätsstudium  zu  ersetzen.  Endlich  wird  von  den  Lehre 

noch  die  deutsche  Reichsangehörigkeit  gefordert.  *) 

*)  Die  geltenden  Bestimmungen  über  die  Staatsaufsi 
stammen  aus  der  Zeit  des  sogenannten  Kulturkampfs,  nachdem 
den  40  er  und  50  er  Jahren  das  früher  geübte  Aufsichtsre 
des  Staates  aufgegeben  worden  war.  Durch  das  Gesetz  \ 

11.  Mai    1873   <»rhielt    die   Vorbildung   für   das    geistliche    Amt 
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Ich  wende  mich  zur  Frage  nach  der  Bedeutung 
und  dem  Wert  der  geistlichen  Bildungsanstalten.  Zwei 
einander  entgegengesetzte  Anschauungen  stehen  sich 
in  dem  Urteil  über  den  Wert  und  die  Notwendigkeit 
der  Fakultäten  gegenüber,  und  zwar  ebenso  innerhalb 
wie  ausserhalb  des  Katholizismus.  Innerhalb  der  Kirche 

liegen  eine  radikale  und  eine  mehr  konziliatorische 
Richtung  in  Fehde.  Jene,  im  Jesuitenorden  organisiert 
und  zur  Zeit  bei  der  Kurie  vorherrschend,  blickt  auf 
die  Theologie    der   deutschen   Universitäten    aus    den 

gleicher  Weise  für  beide  Konfessionen  folgende  Regelung:    Ge- 
fordert wird    1.  Die  Ablegung  der  Entlassungsprüfling  an  einem 

deutschen    Gymnasium,    2.  die    Zurücklegung   eines    dreijährigen 
theologischen    Studiums    auf  einer    deutschen    Staatsuniversität, 

3.  die  Ablegung    einer   staatlichen   Prüfung    in   Philosophie,   Ge- 
schichte und   deutscher  Ldtteratur.    Die  Klerikal-Seminare  wurden 

zwar  nicht,   wie  die  Knaben-Seminare,  denen  die  Aufnahme  neuer 
Zöglinge   untersagt  wurde,   formell   unterdrückt,  wohl  aber  wurde 

bestimmt,   dass   der  Kursus  eines  Seminars  als  Ersatz  für  das  ge- 
setzlich  geforderte   Universitätsstudium  nur  unter  der  Bedingung 

gelten  solle,  dass  seine  Lehrverfassung  dem  Minister  zur  Prüfung 

vorgelegt  werde  und  von  ihm   die  Anerkennung  seiner  Leistungs- 
fähigkeit erlange.     Da  sich  die  Bischöfe  weigerten,  ihre  Anstalten 

in  dieser  Weise  der  Staatskontrolle  zu  unterstellen,  so  wurden  sie 
geschlossen,  so  dass  nun  die  Staatsfakultäten  allein  als  anerkannte 
Bildungsanstalten    für    den   katholischen    Klenis    übrig    blieben. 
Trotzdem  ist  der  Versuch,  die  Bildung  der  Geistlichen  in  grössere 
Abhängigkeit  von   der  Staatsgewalt  zu  bringen,  gescheitert,  nicht 
anders  als  vor  ihm  ähnliche  Versuche  Josephs  IL  und  Napoleons  I. 
gescheitert   waren.     Er  führte,   da   infolge   des  Widerstandes  der 
Kirche    auch   der  Besuch  der  staatlichen  Fakultäten  beinahe  ganz 
aufhörte,    lediglich    dahin,    dass    das    Studium    der    katholischen 
Theologie  in  Preussen  zeitweilig  so  gut  wie  ganz  einging.    Nach- 

dem der  Staat  den  Kulturkampf  aufgegeben  hat,  sind  die  Seminare 
wieder   in  Wirksamkeit   getreten.     Das  Aufsichtsrecht  des  Staats 
wird  jetzt  anerkannt,  lässt  aber  den  Anstalten  volle   Freiheit.    Die 
staatliche   Prüfung   in   Philosophie,   Geschichte    und   Litteratur  ist 
gefallen,    nachdem    sie    eine   Zeit   lang    die    dem   gleichen   Hecht 
unterstellten  protestantischen  Theologen   geplagt  hatte.     Dass  an 
ihr  nichts   verloren   ist,   vor   allem    nicht   für   die  Bildung,   hat  in 
einer    vernichtenden    Kritik    P.  de  Lagarde    (Deutsche    Schriften 
S.  155  ff.)  gezeigt.    Es  ist  zu  hofiFen,  dass  die  Lehren  der  Geschichte 
an  diesem  Punkt  nicht  wieder  vergessen  werden. 
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schon  angedeuteten  Ursachen  mit  stets  regem  Miss- 
trauen ;  sie  ist  darum  der  Universitätsbüdung  der  Geist- 
lichen überhaupt  nicht  günstig.  Die  Einordnung  in  das 

akademische  Wesen,  so  fürchtet  sie,  führt  trotz  aller 
Vorsicht  und  alles  guten  Willens  Lehrer  und  Studierende 
doch  beständig  zu  inrnier  gefährlicher  Berührung  mit 
dem  Geist  der  deutschen  Universitäten,  dem  Geist  der 
Freiheit  und  Selbständigkeit  des  Denkens.  Und  wenn 
sie  nur  als  Anreiz  zur  Widerlegung  wirkt,  so  bleibt  sie 
gleichwohl  eine  Gefahr;  auch  die  Begegnung  im  Kampf 
färbt  ab.  Völlig  zuverlässig  ist  nur  die  Bildung  und 
Erziehung  innerhalb  der  geschlossenen  Seminare;  hier 

allein  werden  ganz  verlässliche  Werkzeuge  des  Kirchen- 
regiments gebildet,  entschlossene  Männer,  die  den 

Kampf  mit  der  Welt  um  die  Herrschaft  über  die  Welt 
aufnehmen. 

Die  andere  Richtung,  wie  sie  vor  allem  unter  den 
katholischen  Universitätslehrern  selbst  vertreten  ist, 
fürchtet  eben  die  Isolierung  in  den  Seminaren  und  ihre 
Folgen;  sie  will  den  Katholizismus  mit  der  Wissenschaft 
und  Bildung  der  Zeit  in  Berührung  bringen,  um  ihn  vor 
der  Verengung  und  Verarmung  zu  bewahren,  wie  sie 
der  ganz  auf  sich  gestellten  Seminarbildung  eigen  sind. 

Sie  empfindet  mit  Scham  die  Rückständigkeit  des  katho- 
lischen Teils  des  deutschen  Volks  in  der  Wissenschaft 

und  Litteratur.  Sie  erwartet  von  den  katholischen 

Fakultäten  Impulse  zu  einer  freieren,  kräftigeren,  auf- 
strebenden Form  katholischen  Wesens  und  Lebens.  Sie 

hofft  endlich  auf  die  Universitäten  selbst,  zunächst  auf 
die  Kreise  der  katholischen  Studierenden,  und  nicht 
bloss  der  Theologen,  ihren  Einfluss  geltend  zu  machen; 
besonders  sind  in  dieser  Absicht  auch  die  katholischen 

Studentenvereine  von  Wichtigkeit:  Isolierung,  so  ist  ihre 

Ueberzeugung,  bedeutet  Verzicht  auf  Wirksamkeit.*) 

*)  Eine  mit  Kraft  und  Geschick  geführte  Verteidigung  der 
Fakultäten   gegen   ihre   iesiiitischen   (legner   aus   Anlass    der  ge- 
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Einem  ähnlichen  Gegensatz  der  Ansichten  begegnet 
man  auch  auf  akatholischer  Seite.  Ein  kirchenfeindlicher 
Radikalismus  kommt  mit  dem  Eurialismus  zu  demselben 

Urteil,  wenngleich  aus  entgegengesetzten  Motiven.  Man 
lasse,  so  wird  gesagt,  die  jesuitische  Richtung  sich  ganz 
durchsetzen  und  die  katholischen  Fakultäten  vernichten. 
Die  Universitäten  und  die  Wissenschaft  werden  dabei 

nichts  verlieren;  die  katholischen  Fakultäten  und  die 

ihnen  afflliierten  Pi'ofessuren  in  der  philosophischen 
Fakultät  sind  ein  störender  Fremdkörper  im  Organismus 
unserer  Universitäten.  Und  auch  die  weitere  Folge 

könnte  nur  erwünscht  sein:  die  Einsperrung  der  Theo- 
logiestudierenden in  die  Seminare  wird  zur  Ver- 

kümmerung der  wissenschaftlichen  Bildung  und  also  zur 
Ohnmacht  des  katholischen  Klerus  führen.  Die  Allein- 

herrschaft der  Jesuiten  im  Unterricht  wird  denselben 

Enderfolg  haben,  als  das  erste  Mal:  sie  wird  zur  Rück- 
siändigkeit  und  Ohnmacht  des  Katholizismus  führen, 
wie  sie  im  Zeitalter  der  Aufklärung  offen  vor  aller 
Welt  dalag  und  auch  von  den  katholischen  Mächten,  ja 
von  der  Kirche  selbst  anerkannt  wurde. 

Wer  nicht  gewohnt  ist,  nach  der  Maxime  zu 
denken  und  zu  handeln:  Lasset  uns  Böses  thun  oder 

geschehen  lassen,  es  wird,  indem  das  Böse  sich  selbst 
vernichtet,  Gutes  daraus  konunen,  der  wird  doch  Scheu 
tragen,  solchem  Urteil  beizustimmen.  Wir  können  doch 
nicht  ̂ liinschen,  dass  das  deutsche  Volk  das  Elend  des 
'7.  Jahrhunderts,  das  aus  der  Isolierung  und  Absperrung 
der  Bekenntnisse   gegeneinander   entsprang,    noch  ein- 

planten Begründung  einer  neuen  katholißcben  Fakultät  an  der 
^tragsburger  Universität  bietet  die  Schrift  von  F,  X.  Heiner, 
Theologische  Fakultäten  und  Tridentinische  Seminare  (1900).  Ueber 
<l^u  laugen  Kampf  der  beiden  Richtungen  in  der  Kirche,  der  vor- 
^*ufig  mit  dem  Siege  des  Jesuitenordens  und  der  Pressdemagogie 
öher  das  Bistum  und  die  Universitätstheologie  geendet  hat,  unter- 

höhlet der  erste  Band  von  Friedrichs  Ooschichte  des  vatikani- 
schen Konzils. 
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mal     durchmacht.       Und    darum    kömien     wir    nicht 

wünschen,    dass    der    katholische   Klerus    durch    aus- 
schliessliche Seminarbildung  unserem  nationalen  Leben 

völlig  entfremdet  werde;  können  wir  auch,  um  der  Er- 
kenntnis der  Wirklichkeit  willen,  in  der  wir  leben,  nicht 

wünschen,   dass  ein  so  wichtiges  Stück  unseres  Volks- 
lebens,  als   es   nun  einmal  der  Katholizismus  ist  und 

nach  menschlichem  Ermessen  auch   bleiben  wird,   auf 

der    Universität,  im  Zentrum    unseres    geistig  -  wissen- 
schaftlichen  Lebens,  überhaupt  nicht  vertreten  sei:   es 

möchte   zu   derselben   Täuschung  führen,   die   an   dem 
Entstehen  des  unglückseligen  Kulturkampfes,  an  dessen 
Folgen  wir  heute   noch  leiden,   mit   schuldig  war,   der 
Täuschung,    als    sei    der   Katholizismus,   wenigstens   in 
Deutschland,    tot.     Dasselbe    schmerzliche    Erwachen, 
wie  nach  dem  Kulturkampf,  würde  der  Selbsttäuschung 
wieder  folgen. 

Und  weiter:  wir  werden  auch  nicht  aufhören 

dürfen  zu  hoffen,  dass  der  freiere  Geist,  der  in  der 
katholischen  Theologie  der  deutschen  Universitäten 
auch  heute  nach  Durchsetzung  ringt,  auch  innerhalb 
der  Kirche  selbst  sich  wieder  Geltung  verschafft  und 
eine  versöhnlichere  Gesinnung  und  ein  friedlicheres 
Verhältnis  zwischen  den  Konfessionen,  wie  es  doch 
schon  einmal  bestand,  wieder  anbahnen  hilft.  Ja,  ich 
mag  auch  nicht  auf  die  Hoffnung  Verzicht  thun,  dass 
der  deutsche  Geist  noch  einmal  der  katholischen  Kirche 

selbst  wieder  lebendige  geistige  und  religiöse  Kräfte 
zuführt;  er  würde  der  ganzen  Völkergemeinschaft,  die 
im  Katholizismus  ihre  geschichtliche  Lebensform  hat. 
einen  Dienst  leisten,  wenn  er  mit  seinem  freieren; 
tieferen,  persönlicheren  religiösen  Leben  dem  starreU: 
absolutistischen  Romanismus  ein  Gegengewicht  inner 
halb  der  Kirche  gäbe.  Dass  die  Lage  auch  in  diesei 
Absicht  nicht  völlig  hoflfnunglos  ist,  dass  der  Sieg  des 
Romanismus   innerhalb    der  Kirche  nicht  notwendig  eir 
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definitiver  ist,  dafür  mag  man  ausser  auf  Deutschland 

auch  auf  mancherlei  Regungen  innerhalb  des  Katholi- 
zismus im  Gebiet  englischer  Zunge,  besonders  auch  in 

Amerika  hinweisen.  Will  der  Katholizismus  am  Leben 

bleiben,  will  er  sein  Schicksal  nicht  ausschliesslich  an 
die  sinkende  Völkergruppe  knüpfen,  so  wird  er  doch 
einmal  wieder  dem  germanischen  Geist  sich  offnen 
müssen.  Es  ist  nicht  denkbar,  dass  dieser  Geist  sich 

dauernd  durch  den  Geist  politisch  routinierter  Geschäfts- 
religion sollte  niederzwingen  lassen.  Etwas  von  der 

Empörung  Luthers  gegen  die  „Menschensatzungen"  und 
die  „Werkgerechtigkeit"  liegt  doch  allen  Katholiken 
germanischer  Herkunft  im  Blut. 

Die  letzte  Voraussetzung  für  diese  Betrachtung  ist 
natürlich  die,  dass  man  das  Dasein  des  Katholizismus 
überhaupt  für  berechtigt  hält,  für  berechtigt  auch  auf 
deutschem  Boden.  Es  giebt  viele,  die  dies  nicht  thun, 
die  es  für  das  grösste  Unglück  des  deutschen  Volkes 

ansehen,  dass  die  Reformation  nicht  ganz  durchge- 
drungen und  zu  einer  einheitlichen  protestantischen 

Nationalkirche  geführt  hat.  Ich  kann  diese  Führung 
unserer  Geschichte,  so  furchtbare  Kämpfe  unserem 
Volke  aus  der  religiösen  Spaltung  erwachsen  sind,  so 
lange  dadurch  auch  seine  Selbstdurchsetzung  in  der 
Welt  gehindert  worden  ist,  zuletzt  doch  nicht  für  ein 
Unglück  halten.  Ich  bin  der  Ansicht,  dass  eine  deutsche 
Nationalkirche  unter  der  Suprematie  des  Staats  für 
unser  gesamtes  Leben  verhängnisvolle  Folgen  gehabt 
haben  würde  und,  wenn  sie  herbeizuführen  wäre,  auch 
jetzt  noch  haben  müsste.  Das  System  der  Cäsaropapie 
wäre  schlimmer,  als  die  Kirchenspaltung,  es  würde  die 
geistige  und  mit  ihr  die  politische  Freiheit  erdrücken. 
Das  Dasein  des  Katholizismus  oder  also  die  Spannung 
zwischen  den  Konfessionen  erscheint  mir,  so  seltsam 
68  manchem  klingen  mag,  im  Deutschen  Reich  als  eine 
Garantie   der  Freiheit:   die  katholische  Partei  wird  als 
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geborene  Minderheit  immer  eifersüchtig  darüber  wachen, 
dass  die  Staatsgewalt  nicht  ihre  Grenzen  überschreitet 

und  auch  das  geistig-religiöse  Leben  ihrer  Herrschaft 
unterwirft.  Und  auch  für  den  Protestantismus  ist  die 

Berührung  mit  dem  Katholizismus  unentbehrlich,  er  hat 
sich  an  ihm  beständig  über  sein  eigenes  Lebensprinzip 
zu  orientieren. 

Das  sind  die  Anschauungen,  aus  denen  heraus  die 

katholisch-theologischen  Fakultäten  sich  mir  als  ein 
wertvolles  und  der  Erhaltung  und  Pflege  würdiges  Erbe 
der  Vergangenheit  darstellen. 

Dass  diese  Fakultäten  bei  ihrer  Abhängigkeit  von 
einer  äusseren  J^ehrautorität  eine  Sonderstellung  an 
unserer  Universität  haben,  ist  nicht  zu  leugnen.  Sieht 
man  die  Universitäten  lediglich  oder  in  der  Hauptsache 
als  Anstalten  für  wissenschaftliche  Forschung  an,  dann 
wird  man  allerdings  zugeben  müssen,  dass  hier  für 
Männer,  denen  das  Ergebnis  der  Forschung  oder  der 

Inhalt  der  Lehre  vorher  feststeht,  kein  Ort  ist.  In- 
dessen, die  Universität  ist  nicht  nur  wissenschaftliche 

Anstalt,  sie  ist  nach  ihrem  Ursprung  und  ihrer 

thatsächlichen  Stellung  zugleich  oder  zuerst  Vor- 
bildungsanstalt für  bestimmte  Berufe,  diejenigen  nämlich, 

die  eine  gelehrte  Bildung  erfordern;  und  zu  diesen 
Berufen  auch  den  des  katholischen  Geistlichen  zu 

zählen  hat  nicht  nur  die  Kirche,  sondern  auch  der 
Staat  ein  Interesse. 

Sodann  hiesse  es  doch  auch  den  Charakter  der 

katholischen  Fakultäten  verkennen,  wenn  man  als  ihre 
Aufgabe  lediglich  die  Tradition  eines  von  der  Kirche 
gebotenen  Lehrinhalts  bezeichnen  wollte.  Auch  an 
ihnen  wird  für  selbständiges  Denken  und  wirkliche 
wissenschaftliche  Arbeit  immer  Raum  bleiben,  man 

denke  nur  an  das  unendliche  Gebiet  der  Kirchenge- 
schichte. Und  ferner,  auch  anderen  Fakultäten  ist  dia 

Bezeichnung    des    zu    lehrenden     Inhalts    durch    eine 
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äussere  Autorität  ja  nicht  etwas  völlig  Fremdes.  Sehen 

w  ab  von  den  Ueberresten  der  früher  gleichen  Ge- 
bundenheit der  protestantisch-theologischen  Fakultäten, 

so  wird  ja  auch  den  juristischen  Fakultäten  der  Inhalt 
der  Lehre  in  gewisser  Weise  durch  Satzung  gegeben: 
sie  erkennen  als  ihre  Aufgabe  an,  nicht,  durch  freie 
wissenschaftliche  Forschung  das  Recht  hervorzubringen, 
wie  dies  etwa  das  alte  Naturrecht  unternahm,  sondern 
das  durch  Satzung  geltende  Recht  wissenschaftlich  zu 
behandeln,  oder  in  die  Form  eines  dogmatischen 
Systems  zu  bringen,  nicht  wesentlich  anders  als  die 
katholische  Theologie  das  geltende  Dogma  in  die  Form 
der  Dogmatik  bringt.  Freilich  wird  dem  Juristen  nicht 
verwehrt,  zum  geltenden  Recht  kritisch  Stellung  zu 

nehmen,  wenigstens  nicht  im  einzelnen,  denn  eine  Ver- 
werfung des  Rechts  im  ganzen  und  der  Autorität,  die  es 

setzt,  würde  ja  auch  hier  ohne  Zweifel  für  unzulässig 
befunden  werden.  Aber  auch  dem  katholischen  Theo- 

logen ist,  selbst  in  der  Dogmatik  und  Moral,  die  Aner- 
kennung der  kirchlichen  Autorität  im  ganzen  voraus- 

gesetzt, ein  beträchtlicher  Spielraum  gelassen;  und  da- 
neben giebt  es  auch  hier  neutrale  Gebiete.  Also  man 

übertreibe  nicht  den  Unterschied;  er  ist  vorhanden, 
aber  er  ist  kein  absoluter. 

Nicht  minder  wird  nun  freilich  von  der  andern 

"^eite  zu  fordern  sein:  den  Abstand  nicht  vergrössern, 
indem  man  das  Mass  der  Selbständigkeit,  das  jenen 
Fakultäten  bisher  gelassen  ist,  weiter  verkleinert.  Die 
katholischen  Fakultäten  können,  bei  der  gegebenen 
Natur  und  Verfassung  der  katholischen  Kirche,  nicht 
dieselbe  Unabhängigkeit  vom  Kirchenregiment  haben, 
^ie  die  protestantischen.  Aber  sie  müssen  allerdings, 
^enn  sie  eine  Bedeutung  haben  sollen,  die  den  Staat 
veranlassen  kann,  auf  ihr  Dasein  Wert  zu  legen  und 
die  Kosten  ihrer  Unterhaltung  auf  sich  zu  nehmen, 
^twas  anderes   sein   als   blos   der  Universität   inkorpo- 
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rierte  Klerikalseminare.  Ein  grösserer  Einfluss  der 

kirchlichen  Gewalt,  als  er  an  den  preussischen  Univer- 
sitäten durch  die  Statuten  den  Bischöfen  eingeräumt  ist^ 

wird  schlechterdings  unzulässig  sein.  Würde  das  Ein- 
spruchsrecht des  Bischofs  bei  der  Besetzung  der 

Professuren  zu  einem  Präsentationsrecht,  das  thatsäch- 
lieh  einem  Nominationsrecht  gleichkäme,  erweitert, 

würde  das  Beschwerderecht  zu  einem  Recht,  die  Ab- 
setzung der  missliebigen  und  den  Ersatz  durch  eine 

genehme  Persönlichkeit  zu  fordern,  ausgedehnt,  dann 
würde  eine  solche  Fakultät  allerdings  nicht  nur  mit  dem 
Wesen  der  Universität,  sondern  auch  mit  dem  Wesen 
des  Staats  unverträglich  sein;  ihre  Verfassung  bedeutete 
eine  Durchbrechung  aller  Grundsätze  des  Beamtenrechts, 
ja  eine  Antastung  der  Staatshoheit  selbst:  der  Staat, 
der  sich  so  zum  blossen  Handlanger  der  kirchlichen 

Gewalt,  zum  „weltlichen  Arm"  erniedrigen  liesse,  würde 
eine  Einbusse  an  der  eignen  Ehre  und  Würde  erleiden. 

Ist  eine  katholisch-theologische  Fakultät  in  Strassburg 
nur  unter  solcher  Bedingung  zu  haben,  dann  wird  man 
besser  thun,  zu  verzichten  und  die  Dinge  zu  lassen,  wie 
sie  sind.  Das  bischöfliche  Seminar  der  Sache  nach  be- 

stehen lassen  und  ihm  dazu  das  Ansehen  geben,  das 
die  Zugehörigkeit  zu  einer  deutschen  Universität  ver- 

leiht, das  hiesse  den  Herrschgelüsten  des  Kurialismus 
ohne  alle  Not  Einräumungen  machen,  die  seine  schon 
übergrosse  Rechnung  auf  die  Nachgiebigkeit  des  Staats 
ins  Grenzenlose  steigern  müssten. 

Mit  dem  Vorhandensein  katholisch-theologischer 
Fakultäten  steht  eine  Einrichtung  in  geschichtlicheni 
Zusammenhang,  die  sich  an  zwei  preussischen  Uni- 

versitäten findet:  die  Doppelbesetzung  gewisser 
Fächer  in  anderen  Fakultäten  bei  den  Universitäten  zim 
Breslau  und  Bonn.  Es  werden  hier  die  Professuren 

der  Philosophie  und  der  Geschichte  in  der  philosophi- 

schen,  des   Kirchenrechts  *in    der  juristischen  Fakultät 
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doppelt,  mit  einem  Protestanten  und  einem  Katholiken 

besetzt.  Die  entsprechende  Doppelbesetzung  einer  ge- 
schichtlichen Professur  in  Strassburg,  die  vor  kurzem 

so  erregte  Debatten  hervorrief,  ist  eine  Uebertragung 
dieses  Vorbildes  auf  die  reich sländische  Universität. 

Die  Erwägungen,  die  zuerst  bei  der  Gründung  der 
Breslauer  Universität  zu  dieser  Einrichtung  geführt 
haben,  deutet  der  Grtbidungserlass  an:  „zur  Beruhigung 

unserer  katholischen  Unterthanen"  solle  der  Lehrstuhl 
der  Philosophie  doppelt,  mit  einem  katholischen  und 

einem  protestantischen  Lehrer  besetzt  werden.  Augen- 
scheinlich waren  es  ähnliche  Rücksichten,  die  im 

Jahre  1853  zur  Ausdehnung  dieser  Einrichtung  auf  die 

Geschichte,  und  jetzt  zu  ihrer  Uebertragung  nach  Strass- 
burg geführt  haben:  man  wollte  der  Besorgnis  den  Boden 

entziehen,  dass  für  gewisse  Bildungsbedürfnisse  katho- 
lischer Studierender  an  den  Universitäten  des  über- 
wiegend protestantischen  Staats  kein  Raum  sei.  Zuerst 

wurde  für  den  Vortrag  der  Philosophie  durch  einen 
katholischen  Lehrer  Sorge  getragen,  ohne  Zweifel 
zunächst  mit  Rücksicht  auf  die  Studierenden  der  katho- 

lischen Theologie:  diese  ist  mit  der  scholastischen 
Philosophie  so  eng  verwachsen,  dass  ein  Vortrag  der 
Philosophie  durch  einen  mit  der  Scholastik  durchaus 
vertrauten  Lehrer  allerdings  als  ein  Bedürfnis  anerkannt 
werden  muss.  Fürs  erste  fand  übrigens  keinerlei  Ver- 

pflichtung auf  ein  bestimmtes  System  statt.  Seitdem 

die  Kurie  das  thomistische  System  zum  kirchlich  appro- 
bierten System  erhoben  hat,  wäre  vielleicht  die  Versetzung 

des  katholischen  Professors  für  Philosophie,  der  jetzt 

zum  Professor  für  „katholische"  Philosophie  geworden 
ist,  in  die  theologische  Fakultät  angemessen;  es  würde 
dadurch  dem  Missverständnis  gewehrt,  als  ob  es  eine 

rkatholische  Wissenschaft"  geben  könne.  P]s  giebt  eine 
Wissenschaft  vom  Katholizismus,  die  katholische  Theo- 

logie, aber   es   giebt  keine  „katholische  Wissenschaft". 
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Auch  dürfte  ein  katholischer  Priester,  wie  man  ihn 
jüngst  in  Breslau  für  diese  Professur  berufen  hat,  in  der 
theologischen  Fakultät  sich  heimischer  fühlen;  in  der 
philosophischen  ist  er  allerdings  eine  Anomalie,  und  die 
ablehnende  Haltung  dieser  erscheint  durchaus  begründet. 
Freilich  würde  bei  solcher  Verpflanzung  die  Besetzung 
des  philosophischen  Lehrstuhls  in  eine  auch  formelle 
Abhängigkeit  vom  Bischof  kommen ;  indessen,  besser 
die  offene  als  die  verdeckte  Abhängigkeit. 

Eine  ähnliche  Erwägung  hat  dann  zur  gleichen 
Doppelbesetzung  des  geschichtlichen  Lehrstuhls  geführt. 
Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  die  Lebensumgebung, 
in  der  jemand  geboren  und  aufgewachsen  ist,  auf  seine 

Auffassung  des  geschichtlichen  Lebens  einen  bedeut- 
samen Einfluss  ausübt.  Wenigstens  die  geschichtlichen 

Bewegungen  und  Lebensformen,  die  zu  dem  grossen 
historischen  Gegensatz  zwischen  Protestantismus  und 
Katholizismus  in  Beziehung  stehen,  sieht  der  geborene 
Protestant  fast  unvermeidlich  anders  als  ein  geborener 
Katholik,  auc.h  als  ein  unabhängig  und  frei  denkender 
Katholik.  Hieraus  ergiebt  sich  als  eine  Art  natürlichen 
Rechts  der  katholischen  Bevölkerung,  dass  ihr  wenigstens 
an  den  Universitäten  der  überwiegend  katholischen 
Provinzen  die  Gelegenheit  geboten  wird,  die  Geschichte 
von  einem  Planne  vortragen  zu  hören,  der  durch  Geburt 
und  Erziehung  dem  katholischen  Lebenskreise  angehört. 

Ich  kann  mich  dem  Gewicht  solcher  Erwägungen 
nicht  entziehen  und  vermag  daher  in  die  Entrüstung  nicht 
einzustimmen,  mit  der  die  Errichtung  eines  historischen 
Lehrstuhls  für  einen  Katholiken  in  Strassburg  von  vielen 
Universitätslehrern  aufgenommen  worden  ist.  Finen 
Angriff  auf  die  Freiheit  der  Wissenschaft  kann 
ich  darin  an  sich  nicht  erblicken,  es  ist  lediglich  die 
Anerkennung  einer  Thatsache,  der  Thatsache,  dass  die 

geschichtliche  Welt,  von  verschiedenen  Standorten  ge- 
sehen, ein  verschiedenes  Gesicht  zeigt. 
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Aber  die  wissenschaftliche  Forschung,  sagt  man, 
soll  voraussetzungslos  die  Wahrheit  suchen.  Sicherlich 

soll  sie  es;  sie  soll  sich  in  der  Anerkennung  der  That- 
sachen  durch  kein  Dogma,  kein  Vorurteil  beirren  lassen. 
Daran  wird  aber  auch  der  Katholik  nicht  gehindert 
sein.  Es  giebt  keine  kanonische  Darstellung  der  Ge- 

schichte; sein  Amt  erhält  der  katholische  so  gut  als 
der  protestantische  Historiker  allein  von  der  Landes- 

regierung, und  zwar  ohne  vorherige  x\nfrage  bei  dem 
Bischof;  es  giebt  keine  mis^io  canonica  für  den  Ge- 

schichtsvortrag. Und  in  seinem  Lehrauftrag  wird  er 
so  wenig  als  der  Protestant  die  Verpflichtung  finden, 
die  Geschichte  nach  einer  Parteischablone  vorzutragen, 
oder  sich  den  Beifall  der  ultramontanen  Presse  oder 

auch  des  Strassburger  Bischofs  zu  erwerben.  Und  man 

wird  hinzufügen  dürfen:  auf  jeden  Fall  wird  der  Ge- 
schichtsvortrag, den  die  Studierenden  bei  einem  von 

der  Landesregierung  angestellten  und  der  Universität 
angehörigen  Professor  hören,  etwas  weniger  einseitig 
und  konfessionell  gehässig  sein,  als  der,  den  an  seiner 
Stelle  diejenigen,  die  auf  einen  katholischen  Vortrag 
Wert  legen,  sich  zu  verschaflFen  wissen  würden. 

Eine  andere  Frage  ist  es,  ob  die  Begründung  des 
Strassburger  Lehrstuhls  zur  Zeit  politisch  klug  war. 
Man  mag  sagen:  so  lange  die  Verhältnisse  zwischen 
dem  Staat  und  der  römischen  Kirche  so  gespannt  sind, 

so  lange  die  Kurie  der  Errichtung  einer  katholisch- 
theologischen Fakultät  im  Elsass  widerstrebt  oder  sie 

an  Bedingungen  knüpft,  von  denen  sie  weiss,  dass  sie 
für  den  Staat  unannehmbar  sind,  so  lange  hatte  die 

Regierung  keinen  Grund,  dem  Verlangen  von  katho- 
lischer Seite  entgegenzukommen.  Sie  konnte  die  Ent- 

wicklung der  Dinge  abwarten,  um  dann,  wenn  ihr  die 
im  Interesse  des  konfessionellen  Friedens  und  der 

nationalen  Entwickelung  der  Reichslande  erwünschte 
Fakultät  eingeräumt  war,  ihrerseits  mit  der  Errichtung 18 
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zeigen. 
Ich  schliesse  diese  Betrachtung  mit  einer  Be- 

merkung über  die  Idee  rein  katholischer  Universitiiten. 

Aus  eben  dem  Grunde,  der  mich  bestimmt,  für  katho- 
lisch-theologische Fakultäten  an  den  Universitäten  ein- 

zutreten, kann  ich  rein  katholische  Universitäten  nicht 
für  wünschenswert  halten.  Es  ist  der  Ausbau  der 

Akademie  zu  Münster  zu  einer  Universität,  an  der  nur 
katholische  Lehrer  zu  wirken  hätten,  gefordert  worden, 
mit  dem  Hinweis  darauf ,  dass  es  auch  stiftungsmässig 

protestantische  Universitäten  (Halle- Wittenberg,  Rostock) 
gäbe.  Ich  meine,  das  wäre  eine  Rückbildung  im  Sinne 
des  konfessionell- territorialen  Prinzips,  auf  die  der 
preussische  Staat  niemals  eingehen  kann.  Sind  hier 
Forderungen  auf  Grund  der  Parität  gerechtfertigt,  so 
werden  sie  dahin  gehen  müssen,  letzte  geringe  Reste 

der  protestantisch  -  konfessionellen  Universität  abzu- 
streifen. 

Noch    weniger   wird    der    Gedanke,    eine    „freie'^ 
katholische    Universität    nach    dem    Muster   der    soge- 

nannten  „freien"  Universitäten   in   Frankreich,   Italien, 
Belgien,  aus  Privatmitteln  unter  kirchlicher  Leitung  zu 
errichten,   auf  den  Beifall  derer,   die  wohl   den  Frieden 
mit  dein  Katholizismus,   aber   nicht  seine  Herrschaft  in 

deutschen    Landen    wollen,    rechnen    können.     Voraus- 
sichtlich wird  es,  wegen  der  Unzulänglichkeit  der  Mittel 

und  der  Unsicherheit  der  ganzen  Existenz  einer  solchen 
Anstalt  in  Deutschland  nie  zu  ihrer  Gründung  kommen. 

Würde   sie   aber   in   grösserem  Stil  überhaupt  durchge- 
führt,   so    müsste    sie    an    ihrem    Teil   nicht    nur    der 

Separierung    der    katholischen    Studierenden,    sondern 
auch  der  Unterdrückung  der  bestehenden   katholischen 
Fakultäten  in  die  Hände  arbeiten,   wie   denn   auch   der 

Gedanke  einer  solchen  „freien"  Universität  in  den  Kreisen 
derer,  die  den  «Staats- Fakultäten"  feindlich  sind,  seinen 
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Ursprung  gehabt  hat.  Eine  „freie"  katholische  Univer- 
sität könnte  nur  eine  Schule  des  Ultramontanismus  in 

Deutschland  sein.  Es  liegt  auf  der  Hand;  dass  eine 
solche  weder  f(ir  die  friedliche  Gesamtentwickelung, 
noch  auch  für  die  Bildung  der  Einzelnen  förderlich  sein 
könnte.  Nicht  für  letztere:  eine  Universität,  die  ganz 
und  gar  in  den  Dunstkreis  des  Ultramontanismus  ein- 

gesperrt wäre,  wäre  gewiss  keine  gute  Bildungsanstalt; 
sie  müsste  eine  verhängnisvolle  Verengung  des  Sinnes 
für  die  Wirklichkeit  und  für  die  Wahrheit  bei  denen, 
die  sich  ganz  ihr  überliessen,  erzeugen.  Und  nicht  für 
die  Gesamtheit:  die  absolute  Separation  müsste  zu  ver- 

hängnisvoller Steigerung  von  Hass  und  Geringschätzung 
innerhalb  der  akademisch  Gebildeten  unseres  Volks 

führen.  —  Uebrigens  scheint  der  Vorgang  der  franzö- 
sischen factdUs  libres  nicht  eben  sehr  ermutigend;  sie 

sind,  trotz  aller  kirchlichen  Empfehlung,  an  Bedeutung 
und  Zahl  der  Studenten  hinter  dem,  was  bei  ihrer 
Oröndung  erwartet  wurde,  weit  zurückgeblieben;  sie 
zählen  im  ganzen  nur  wenig  über  1000  Studenten,  gegen 
etwa  30000  der  Staatsanstalten. 

3.    Die    Beteiligung    der    Konfessionen     am 
üniversitätsstudium.      Ich    füge    hier   anhangsweise 
ein  Wort  über   die   an   diesem   Punkt  hervortretenden 

eigentümlichen  Verhältnisse   ein.    Im   allgemeinen  fällt 
zweierlei  auf:  die  katholische  Bevölkerung  bleibt  hinter 
der  ihr  statistisch  zukommenden  ZiflFer  erheblich  zurück, 
die  jüdische  übertriflFt  sie    um   ein  Vielfaches.    Conrad 
(bei  Lexis  S.  144)   giebt   folgende   ZiflFem   für  Preussen 
1888—1890: 

Bevölkerung  .  . 
Höhere  Schulen  . 
Universitäten  .    . 

Evangelisch 

64,24 
72,1 1 

72,13 

Katholisch 

34,15 
17,5 

18,62 

Jüdisch 

1,28 9,7 

8,94 

18* 
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Die  katholische  Bevölkerung  bleibt  demnach  um 
beinahe  die  Hälfte  hinter  der  Durchschnittszahl  zurück, 
während  die  jüdische  beinahe  um  das  Siebenfache 
darüber  hinausgeht. 

Eine  sorgfältige  Untersuchung  für  Baden*)  ergiebt 
folgende  Ziffern,  die  zugleich  die  Bewegung  durch 

längere  Zeit  erkennen  lassen.  Auf  eine  Million  Ein- 
wohner gerechnet,  kamen  in  Baden  Studierende  der 

drei  Hochschulen: 

In  den  Jahrvierten ETangelisch Katholisch Jüdisch 

1869/73 898 510 

962 1874/78 822 479 1269 

1879/83 784 
455 2  444 

1884/88 1  131 779 3  555 

1 889/93 1  334 952 
3  593 

In  diesen  Zahlen  tritt  vor  allem  die  rasche  Zu- 
nahme des  jüdischen  Elements  hervor;  es  hat  seine 

Studienfrequenz  seit  der  Gründung  des  neuen  deutschen 

Reichs  vervierfacht,  die  katholische,  die  weit  zurück- 
stand, hat  sie  beinahe  verdoppelt,  die  evangelische  um 

die  Hälfte  vermehrt. 

Fragen  wir  nach  der  Ursache  dieser  Verhältnisse, 
zunächst  des  Zurückbleibens  der  katholischen  Be- 

völkerung. Dass  sie  nicht  in  der  Zurücksetzung  der 
Katholiken  durch  den  Staat  liegt,  wie  Klagen  über 
mangelnde  Parität,  die  das  Zentrum  von  Zeit  zu  Zeit 
ertönen  lässt,  zu  glauben  anleiten  köimten,  dafür  wird  es 
als  ein  ziemlich  sicheres  Anzeichen  gelten  dürfen,  dass 
ein  Staat  mit  einer  starken  katholischen  Mehrheit,    wie 

*)  L.  Cr 011,  Glaubensbekenntnis  und  höheres  Studium.  Aus 
den  Akten  der  UniverKitäteii  Heidelberg  und  Freiburg  und  der 
Technischen  Hochschiüe  Karlsruhe  1869—1893  (Heidelberg  1900.) 
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aiern,  im  wesentlichen  dieselben  Verhältnisse  zeigt.*) 
er  Grund  wird  vielmehr  in  einem  Zusammenwirken 

ürtsehaftlich  -  sozialer,  geistig  -  kultureller  und  auch 
itionaler  Verhältnisse  liegen.  Folgende  Momente 
mimen  in  Betracht: 

1)  Die  katholische  Bevölkerung  hat  in  ganz 
jutschland  an  dem  gebildeten,  wohlhabenden 
idtischen  Mittelstand,  der  das  grösste  Kontingent  zu 

in  Studien  stellt,  geringeren,  dagegen  an  dem  Klein- 
uem-  und  Tagelöhner-Stand  grösseren  Anteil  als  die 
angelische.  Es  hängt  das  mit  der  Ausbreitung  der 

iformation,  die  überall  die  städtische  Bevölkerung  zu- 
st  ergriff,  voran  die  Reichsstädte,  zusammen.  Auch 
f  die  Thatsache  ist  mit  Grund  hingewiesen  worden, 
SS  zur  Verbreiterung  dieses  gebildeten  Mittelstandes 
s  evangelische  Pfarrhaus  einen  sehr  ansehnlichen 
litrag  geliefert  hat,  während  der  katholische  Klerus 

m  Mittelstand  seit  Jahrhunderten  tüchtige  Kräfte  ent- 
±t,  ohne  ihm  solche  wiederzugeben.  In  der  badischen 
itistik  erscheinen  diese  Verhältnisse  darin,  dass  der 

uem-  und  Handwerkerstand,  auch  der  Stand  niederer 
diensteter  einen  unverhältnismässig  grossen  Anteil  zu 
m  katholischen  Studentenkontingent  stellt:  es  kamen 
5  diesen  Kreisen  von  3156  Studenten  1242,  bei  den 
angelischen  von  2728  nur  493;  wogegen  bei  diesen 

ufleute,  Geistliche,  Oberlehrer  ein  ansehnliches  Kon- 
gent stellten.    Für  Preussen  kommt  noch  hinzu,  dass 

polnische  Bevölkerung  der  östlichen  Landesteile,  die 
$  vielen  Ursachen  an  den  Studien  geringen  Anteil 
;,  der  katholischen  Seite  angehört. 

2)  Die  Schätzung  der  Wissenschaft  und  der  wissen- 

*)  Ich  setze  die  Ziffern  über  den  Besuch  der  höheren  Schulen, 
mir  zur  Hand  sind,  hierher:  im  Jahre  1890  kam  in  Preussen  ein 
üler  höherer  Lehranstalten  auf  198  evangelische,  366  katholische, 

üdifeche  Einwohner,  in  Baiorn  auf  150  evangelische,   236  katho- 
he, 27  jüdisclie  Einwohner. 



I9Ö Zweitos  Buch. 

schaftlichen  Bildung,  vor  allem  auch  als  eines  Faktoi-s 
im  wirtschaftlichen  und  sozialen  Leben,  ist  bei  der 
katholischen  Bevölkerung  weniger  lebendig  als  bei  der 
protestantischen.  Bei  jener  wird  das  Studium  immer 
noch  in  erster  Linie  als  der  Weg  zum  geistlichen  Amt 
angesehen,  und  das  hängt  wieder  zunächst  mit  dem 
vorhin  bezeichneten  sozialen  Charakter  der  katholischea 

Bevölkerung,  doch  aber  wohl  auch  mit  der  kirchlich- 
geistigen  Atmosphäre  zusammen,  worin  sie  lebt  In  der 
Studienwahl  lässt  sich  diese  Geistesrichtung  erkennen. 
Die  badische  Statistik  zeigt  hier  folgende  Verhältnisse: 
es  studierten  in  Prozenten  an  den  beiden  Universitäten: 

Evangelisch      Katholisch 

Theologie   
Jurisprudenz   
Medizin   

Philosophie   
Mathematik  u.  Naturwissensch. 
Cameralia   
Pharmacie   

17,7 

27,3 
18,6 

17,2 

9,4 
6,3 
3,4 

31,0 

27  2 15,8 

14,0 

4,1 4,5 

3,4 100,0 100,0 

Ebenso  wie  das  Hervortreten  der  Theologie  auf 
katholischer  Seite  fällt  ihr  Zurückbleiben  in  den  natur- 

wissenschaftlichen Studien  in  die  Augen;  und  dem  ent- 
spricht ihre  geringe  Vertretung  an  der  technischen 

Hochschule:  715  Katholiken  gegen  955  Protestanten 
(dort  22,6  %  hier  35  %  der  Gesamtzahl). 

In  Preussen  sind  die  entsprechenden  Zahlen:  unter 
100  katholischen  Studierenden  sind  37,8  Theologen,  17,5 
Juristen,  24,6  Mediziner,  20,1  Philosophen,  unter  100 
evangelischen:  20  Theologen,  21,2  Juristen,  25,3  Mediziner 
und  27,5  Philosophen. 
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Wie   unter  den   Studenten,   so   ist  die  katholische 
Bevölkerung   auch    unter    den    Universitätslehrern 
nicht  nach   ihrer  ziffemmässigen  Stärke  vertreten.    In 
einer  gründlichen   und   einsichtigen  Untersuchung  sind 
diese  Verhältnisse    für   die   preussischen   Universitäten 

kürzlich    dargelegt.*)      Hiernach    kamen    akademische 
Docenten   aller  Stufen  auf  eine  Million  der  männlichen 

Bevölkerung    berechnet:    für    die    Katholiken  35,    die 
Evangelischen  106,5,   die   Juden    698,9;    an    Ordinarien: 
Katholiken    16,9,   Evangelische  33,5,   Juden   65,5.      Mit 
Recht  weist  der  Verfasser  darauf  hin,  dass  das  Zurück- 

bleiben  der  Katholiken   in   früherer  Zeit  allerdings  zu 
einem  Teil   darin    seine    Ursache   haben   mochte,    dass 
unter  den  6  preussischen  Universitäten  4  den  Katholiken 
thatsächlich  so  gut  wie  verschlossen  waren;  aber  nicht 
minder  hat  er  darin  Recht,   dass   er  die  Schuld  an  der 
Fortdauer  dieses   Verhältnisses  jetzt   der  katholischen 

Bevölkerung  selbst  beimisst;  seit  1866  finde  eine  Zurück- 
setzung um  der  Konfession  willen  kaum  mehr  statt;  die 

Beförderung  zum   Ordinarius   zeige  jetzt  für  die  katho- 
lischen   Privatdocenten    die    günstigsten    Verhältnisse. 

Aber  die   Neigung  zum  Einschlagen    der  akademischen 
Laufbahn   sei   eben   bei   der  katholischen  Bevölkerung 
schwächer,    an    Zahl    der    Privatdocenten    bleibe    die 
katholische    Bevölkerung  nach    Ausweis    der   Statistik 
noch  viel  weiter  zurück  als  an  Zahl  der  Professoren. 

Die  Ursachen  des  starken  Ueberwiegens  der 
jüdischen  Bevölkerung  im  Universitätsstudium  liegen 
nahe:  sie  ist  so  gut  wie  ausschliesslich  städtische  und 
über  den  Durchschnitt  wohlhabende  Bevölkerung.  Dazu 

kommt  ein  starker  Drang,  die  soziale  Stellung  zu  ver- 
bessern, und  hierzu  ist  das  Universitätsstudium  der 

nächste  oder  der  allein  offene  Weg,  da  die  Laufbahn 
durch    die    Armee   verschlossen    ist.     Auch   wird   man 

*)  W.  Lassen,  Der  Anteil  der  Katholiken  am  akadonüschen 
Lehramt  in  Preussen.    Köln  1901. 



nicht  verkennen  können,  dass  der  jüdischen  Bevölkerun  ^ 
bei  geistiger  Regsamkeit  eine  hervorragende  ZähigkezÄl 
des  Willens,  gepaart  mit  der  Gabe,  Entbehrungen  ui 
des  Ziels  willen  zu  ertragen,  eigen  ist.  So  geschieht  es 
dass  sie  ein  unverhältnismässig  starkes  Kontingent  ai 

die  höheren  Schulen  und  Universitäten  schickt,  trotzdei"«t 
sie  nachher  in  den  gelehrten  Berufen,  vor  allem  in  d^  J 

Beamtenlaufbahn  starken  und  zum  Teil  untibersteigliche^c^^ 
Hindernissen  begegnet.  Die  Folge  ist,  dass  die  sons-  ̂  

Zurückgewiesenen  in  die  wenigen  ihnen  offen  stehen^- 
den  Berufe  mit  starker  Wucht  hineindrängen:  den  de^ 

Arztes  und  des  Rechtsanwalts,  und  auch  den  akademi- 
schen Lehrberuf,  wie  aus  den  von  Lassen  mitgeteilten» 

ZiflFem  hervorgeht. 
Dass   wir   hier  vor   einem  wirklichen  und  schwef 

aufzulösenden   Problem  stehen,   das  wird  auch  der,  der* 
die  Dinge  nicht  mit  den  Empfindungen  des  Antisemitis- 

mus ansieht,   nicht  in  Abrede  stellen  können.    Würden 

die  gelehrten  Berufe  rückhaltlos,   wie  die  übrigen  wirt- 
schaftlichen Berufe  dem  freien  Wettbewerb  überlassen, 

dann  müsste,  so  scheint  es,  allmählich  der  Zustand  ein- 
treten, dass  sie,  wenn  nicht  in  monopolistischem  Allein- 
besitz,  so   doch   ganz  überwiegend   in  den  Händen  der 

durch  Wohlstand,   Energie   und  Zähigkeit   überlegenen 
jüdischen  Bevölkerung  wären.    Dass   kein  europäisches 
Volk  einen  solchen  Zustand  ertragen  würde,  dass  es  ihn 

als   Fremdherrschaft    empfinden    und   mit    Gewalt    ab- 
werfen würde,  daran  wird  nicht  zu  zweifeln  sein.    Und 

also   haben   alle,   auch   die  Juden,   ein  Interesse  daran, 

dass  er  nicht  eintritt.    Man  wird  demnach  einen  Gegen- 
druck  gegen   das  Ueberhandnehmen   der  Juden  in  den 

gelehrten  Berufen,   so   weit   sie   mit   einer  öfi^entlichen 
Autorität   ausgestattet   sind,   so  hart  er   dem  Einzelnen 
werden     mag,     nicht    überhaupt    verwerfiich     nennen 
können. 
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Die  Universitätslehrer  und  der 

Universitätsunterricht. 





ERSTES   KAPITEL. 

Die  Universitätslehrer. 

1.  Die  Idee.  Der  Universitätsprofessor  hat  nach 

^^utscher  AuflFassung  eine  doppelte  Stellung  und  Auf- 

S'abe:  er  ist  zugleich  Gelehrter  oder  wissenschaft- 
licher Forscher  und  Lehrer  der  Wissenschaft. 

Auf  der  Verbindung  der  beiden  Funktionen  beruht,  wie 

^chon  in  der  Eingangsbetrachtung  hervorgehoben  w^orden 
^^t,  der  eigentümliche  Charakter  der  deutschen  Uni- 

versität; sie  ist  zugleich  Akademie  und  Hochschule, 

"Wenn  mit  dem  Namen  der  Akademie  eine  Anstalt  be- 
zeichnet wird,  deren  Aufgabe  die  Erweiterung  der 

Wissenschaftlichen  Erkenntnis  und  die  Organisation  der 
Xvissenschaftlichen  Arbeit  ist 

Das  Ideal  des  Universitätslehrers  wäre  hiernach 

^in  Mann,  der  einerseits  als  selbständiger  Denker  seine 
AVissenschaft  beherrscht  und  als  Meister  der  Forschung 
in  ihr  schaffend  thätig  ist,  der  andererseits  als  Lehrer 
seinen  Schülern  wissenschaftlichen  Geist  einzupflanzen 
und  die  vorzüglich  Begabten  zur  Teilnahme  an  der  Arbeit 
zu  führen  versteht. 

Für  die  Lösung  beider  Aufgaben  werden  zwei 
Stücke  wesentlich  sein:  Gelehrsamkeit  oder  Reichtum 

an  wissenschaftlicher  Erkenntnis  nebst  Beherrschung 
der  wissenschaftlichen  Methoden,  und  Geist,  die  Kraft, 
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die  Dinge  von  einem  eigenen  Standpunkt  zu  sehen  und 
die  Wissenschaft  nach  eigenen  Ideen  zu  bearbeiten. 
Beide  Stdcke  in  vollkommener  Durchdringung  würden 
den  vollkommenen  Universitätslehrer  ausmachen.  Vor- 

auszusetzen wäre  dabei,  nach  jener  Erklärung  Cato*s: 
orator  est  vir  honus  dicendi  peritus,  noch  ein  Drittes:  der 
Universitätslehrer  ein  rechtschaffener  Mann,  der 
seinen  Schülern  ein  Bild  freier  und  grosser  Gesinnung 
in  die  Seele  prägt,  vor  allem  Liebe  zur  Wahrheit,  stolze 
Unabhängigkeit  der  Gesinnung  und  eine  edle,  in  der 
Freiheit  von  Hochmut  und  Eitelkeit  sich  offenbarende 
Bescheidenheit. 

In  den  akademischen  Kreisen  steht  gegenwärtig 
in  der  Schätzung  eines  Mannes  die  wissenschaftliche 
Leistungsfähigkeit  obenan;  die  Lehrbegabung  an  zweiter 
Stelle,  oder  vielmehr,  sie  wird  als  ein  Accidens  der 
ersteren  betrachtet.  Die  Universität  neigt  dazu  sich 
zuerst  als  wissenschaftliche  Anstalt,  erst  in  zweiter  als 
Lehranstalt  zu  fühlen.  Dass  die  Dinge  ursprünglich 

anders  lagen,  hat  unsere  geschichtliche  Uebersicht  ge- 

zeigt; als  „hohe  Schulen"  sind  die  Universitäten  ent- 
standen und  diesen  Charakter  haben  sie  bis  ins  achtzehnte 

Jahrhundert  behalten.  Spricht  doch  ein  Mann  wie 
Melanchthon,  der  praeceptor  Germaniae,  in  einem  Brief 
an  seinen  Freund  Camerarius,  ebenfalls  einen  hervor- 

ragenden Universitätsprofessor,  von  der  Niedrigkeit  der 
vita  scholastka,  worin  sie  ihr  Leben  lang  zugebracht 
hätten.  Und  in  demselben  Sinne  erklärt  der  Göttinger 
Michaelis  sich  über  die  Aufgabe  des  Universitäts- 

professors: Unterricht  in  den  Wissenschaften,  nicht 
Vermehrung  ihres  Bestandes  sein  eigentliches  Amt. 
Erst  das  19.  Jahrhundert  hat  die  Forderung  selbständiger 
Arbeit  an  der  Wissenschaft  durchgeführt:  zum  Lehrer 
der  Wissenschaft  taugt  nur,  wer  selber  in  ihr  produktiv 
thätig  ist.  Und  dem  entsprechend  wird  als  Aufgabe 
des  Universitätsunterrichts   nicht   die   blosse   Tradition, 



Die  Universitätslehrer  und  der  Universitätsunterricht.       205 

sondern  die  Anleitung  zur  selbständigen  Hervorbringung 
der  Erkenntnis  angesehen. 

Es  war  das  Zeitalter  höchster  geistiger  Produktivi- 
tät, welches   das   deutsche   Volk  überhaupt  erlebt  hat, 

das  Zeitalter  Kants   und   Goethes,   das   zu   dieser  An- 
schauung sich  zu  erheben  den  Mut   fand.    Fichte   und 

Schleiermacher    haben    sie    zuerst   mit    voller    Ent- 
schiedenheit  in   ihren   aus   Anlass   der  Errichtung  der 

Berliner  Universität  geschriebenen   Denkschriften   aus- 
gesprochen:  wer  in  die  gelehrten  Berufe,  in  den  Klerus 

der  Nation  eintreten  wolle,   wer  mehr   als   ein   blosser 
Handwerker  im  Amt  sein  wolle,  an  den  sei  die  Forderung 
zu  stellen,  dass  er   nicht   blos   das   vorhandene  Wissen 

gelernt  habe,  sondern  dass  er   die  Wissenschaft   selbst- 
thätig   hervorbringen    könne;    eigentlich   wissenschaft- 

liches Erkennen  lasse  sich  überhaupt  nicht  durch  blosses 
Lernen    gewinnen,    es  müsse    von   jedem  neu   erzeugt 
werden.    Die  Anstalt  nun,  wo  diese  stete  Neuschöpfung 
der    wissenschaftlichen    Erkenntnis    im    Verkehr    der 

älteren  und  der  heranwachsenden  Generation  sich  voll- 
ziehe, sei  eben  die  Universität;   und   darum  müsse   der 

Universitätslehrer    in    seiner   Wissenschaft     allerdings 
schöpferisch  oder  wenigstens  schaffend  thätig  sein. 

Unter  der  Herrschaft  dieser  Idee  haben  sich  die 

deutschen  Universitäten  im  19.  Jahrhundert  zu  dem  ent- 

wickelt, was  sie  jetzt  sind:  zu  Werkstätten  und  Pflanz- 
schulen des  wissenschaftlichen  Lebens  unseres  Volkes. 

An  keinem  Punkt  kommt  die  Forderung  der  deut- 
sehen Universität  an  ihre  Lehrer  deutlicher  zum  Aus- 
druck als  da,  wo  sie  selbst  über  die  Aufnahme  in  den 

Lehrkörper  die  Entscheidung  hat:  bei  der  Erteilung  der 

renia  legendi  durch  die  Fakultäten.  Unter  den  Be- 
dingungen der  Aufnahme  steht  die  wissenschaftliche 

Leistungsfähigkeit  so  sehr  in  erster  Linie,  dass  daneben 
alles  übrige  zurücktritt.  Bei  den  Habilitationsleistungen 
wird  nicht  auf  Breite  und  Präsenz   des   Wissens,   nicht 
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auf  Eleganz  der  Darlegung,  nicht  auf  das  Formelle  des 

Lehrvortrags  gesehen,  sondern  auf  den  wissenschaft- 
lichen Gehalt  der  eingereichten  Arbeiten,  auf  die  in 

ihnen  hervortretende  Begabung  für  selbständige  wissen- 
schaftliche Forschung.  Die  beiden  Vorträge,  der  vor 

der  Fakultät  mit  dem  sich  anschliessenden  Kolloquium, 
und  der  öffentliche  Vortrag  erscheinen  neben  jenen 
Proben  wissenschaftlicher  Arbeit  als  ein  blosses  Parer- 
gon,  und  sind  es  immer  mehr  geworden.  Es  spricht 
sich  darin  die  Ueberzeugung  aus:  wer  an  irgend  einem 

Punkt  seine  Fähigkeit  zu  einer  originellen  wissenschaft- 
lichen Leistung  bewiesen  hat,  der  hat  sich  damit  über 

den  Besitz  des  Wesentlichen  legitimirt,  das  den  Uni- 
versitätsgelehrten ausmacht;  die  Breite  des  Wissens, 

(für  die  übrigens  die  vorausgegangene  Doktorprüfung 
einige  Gewähr  gegeben  hat),  wird  mit  der  Notwendigkeit, 
das  Ganze  einer  Wissenschaft  für  den  Lehrvortrag  zu 
bearbeiten,  kommen;  und  die  Lehrbegabung  wird  dem 
nicht  fehlen,  der  selbstthätig  das  Wissen  zu  erzeugen 
vermag. 

Die  Art  der  deutschen  Universität  erhält  ihre  volle 

Beleuchtung,  wenn  man  gegen  unsere  Habilitations- 
leistungen die  Forderungen  hält,  die  in  Frankreich  bei 

der  Agregation  gestellt  werden,  die,  wenigstens  in  der 
juristischen  Fakultät,  einigermassen  unserer  Habilitation 

entspricht.  Ich  entnehme  das  Folgende  dem  eingehen- 
den Bericht  bei  L.  v.  Savigny  (Französische  Rechts- 

fakultäten S.  108  ff.)  Wer  unter  die  agr^g^s,  die  vom 
Minister  ernannten  Hilfslehrer  an  den  Rechtsfakultäten, 
aus  denen  die  Besetzung  der  erledigten  Professuren 
stattfindet,  aufgenommen  werden  will,  der  hat  sich 
einer  Konkursprüfung  zu  unterziehen;  sie  wird  in  Paris 
von  einer  aus  juristischen  Professoren  und  Beamten 
zusammengesetzten  Examinationskommission  abgehalten. 
Das  Examen  besteht  aus  einer  Vorprüfung  und  einer 
Hauptprüfung;    in    jener    wird  über   die   Zulassung   zu 
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dieser  entschieden:  es  dürfen  zur  Hauptprüfung 
höchstens  dreimal  so  viele  zugelassen  werden,  als 
agreg^s  an  den  Fakultäten  zu  ernennen  sind.  In  der 
Vorprüfung  wird  gefordert:  1.  zwei  in  je  sieben  Stunden 
zu  fertigende  Klausurarbeiten,  eine  über  ein  Thema  des 
Römischen  Rechts,  die  andere  aus  einem  wahlfreien 
Gebiet;  2.  ein  dreiviertelstündiger  Vortrag  über  eine 
Frage  des  französischen  Zivilrechts,  wofür  24  Stunden, 

und  eine  halbstündige  Erklärung  von  Texten  des  römi- 
schen Rechts,  wofür  4  Stunden  Vorbereitungszeit  ge- 
geben werden.  Die  Hauptprüfung  für  den  engeren 

Kreis  der  in  der  Vorprüfung  für  „aämissibles^*  Erklärten 
besteht  wieder  aus :  1 .  einer  Klausurarbeit,  die  in  sieben 

vStunden  über  ein  Thema,  das  „den  allgemeinen  Theo- 

rieen  der  Gesetzgebung"  entnommen  ist,  angefertigt  wird ; 
2.  einem  dreiviertelstündigen  Vortrag  über  eine  Frage 
des  französischen  Zivilrechts;  3.  einem  dreiviertel- 

stündigen Vortrag  über  ein  Thema  aus  dem  vom  Kan- 
didaten gewählten  Gebiet,  mit  je  24  Stunden  Vorbe- 

reitungszeit. Die  Sieger  in  diesem  Konkurs  werden 

dann  zu  agr^gds  ernannt  und  rücken,  nach  der  An- 
ciennität,  in  vier  bis  fünf  Jahren  in  die  erledigten  Ordi- 

nariate ein. 

Man  sieht,  hier  ist  alles  auf  Umfang  und  Präsenz 

des  Wissens  und  die  Fähigkeit,  es  mit  rascher  Orien- 
tierung zur  Lösung  gestellter  Aufgaben  zu  verwerthen, 

gerichtet.  Von  besonderer  Bedeutung  ist  dabei  noch 
die  Gabe  des  geschmackvollen  mündlichen  Vortrags: 
^der  in  diesen  Dingen  meist  untrügliche  Instinkt  des 

Examinanden  giebt  den  'legons'  einen  ganz  entschiedenen 
Vorzug  vor  den  ̂ compositions',  von  denen  sogar  vielfach 
geglaubt  wird,  dass  sie  gar  nicht  gelesen  werden". 
Wissenschaftliche  Arbeiten  können  der  Meldung  bei- 

gelegt werden,  gelten  aber  als  wenig  bedeutend.  Die 

Folge  ist,  dass  der  zu  wissenschaftlicher  Arbeit  bean- 
lagte   Kopf  hinter  einem,   der  leicht   lernt  .und  behält 
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und  foimale  Gewandtheit  besitzt^  zurücksteht;  und  die 
weitere,  dass  der  Sinn  der  Studierenden  auf  diese 

Dinge  vor  allem  sich  richtet,  die  Neigung  zur  wissen- 
schaftlichen Arbeit  findet  allzu  wenig  Ermutigung. 

Und  das  setzt  sich  fort  in  der  weiteren  Laufbahn; 
schon  das  weist  auf  enzyklopädische  Bildung  mehr  als 

auf  Forschung  hin,  dass  der  agr^g4  als  für  jedes  Lehr- 
fach der  Fakultät  befähigt  gilt  und  vom  Minister  nach 

den  Erfordernissen  des  Dienstes  in  jedem  verwendet 
wird,  ebenso  nach  der  Anciennität  in  jedes  freiwerdende 
Lehramt  einrückt.  Sichere  Kenntnisse  in  allen  Fächern, 

Geistesgegenwart  und  formelle  Gewandtheit  in  ihrer  An- 
wendung, das  sind  die  Dinge,  die  hier  über  den  Erfolg 

bestimmen.  *) 
Gewiss  sind  das  Dinge,  die  ihren  Wert  haben. 

Aber  eben  so  gewiss  ist,  dass  es  Tüchtigkeiten  mehr 
des  praktischen  Mannes,  des  Anwalts,  des  Redners,  des 
Richters  sind,  als  des  Gelehrten.  Vielleicht  sind  wir 

geneigt,  sie  zu  unterschätzen,  wir  sehen  bei  dem  Uni- 
versitätslehrer vielleicht  etwas  zu  einseitig  auf  gelehrte 

Produktion  und  lassen  wohl  auch  einmal  blosse  Erzeug- 
nisse des  Gelehrtenfleisses  als  solche  gelten.  Dennoch 

werden  wir  von  unserm  Prinzip  nicht  abgehen  wollen: 
wissenschaftliche  Bedeutung  die  erste  Forderung  an 
den  Universitätslehrer.  Mögen  da  oder  dort  die  Früchte 

der  Arbeit  einmal  dürftig  ausfallen  und  wenig  geniess- 
bar  sein,  die  Forderung  wirkt  aufs  Ganze;  sie  lenkt  den 
Sinn  beständig  auf  Gründlichkeit  und  Vertiefung,  sie 
erzieht  zur  Gewissenhaftigkeit  und  Beharrlichkeit  auch 

bei  bescheidener,  geringfügig  erscheinender  oder  wirk- 
lich geringfügiger  Arbeit,  die  doch  auch  gethan  werden 

muss;  sie  ermutigt  andererseits  zum  Beschreiten  neuer 

*)  lieber  die  ähnlich  organisierte  Agregation  in  den  f<icult*^s 
des  lettres  und  des  sciences  und  ihre  Wirkungen,  s.  Ferd.  Lot, 

L'eiiseif/Jievienf  siip(^rieiir  en  Francs  ce  qu'il  est  et  ce  qxt*il  de^yrait 
etre  (1892)  p.  30. 
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und  ungewisser  Wege:  ein  wichtiges  Moment  für  den 

Fortsehritt  der  Erkenntnis;  ohne  den  Wagemut  des  Ent- 
deckers, der  den  Pfad  ins  Dunkle  nicht  scheut,  würde 

die  Wissenschaft  um  manche  Entdeckung  ärmer  sein, 
ja,  wo  wäre  das  Ergebnis  einer  wissenschaftlichen 

Untersuchung  am  Anfang  mit  Sicherheit  vorauszu- 
sehen? 

In  diesem  Zusammenhang  erinnere  ich  auch  an 

eine  den  deutschen  Universitäten  eigentümliche  Er- 
scheinung: die  wissenschaftlichen  Schulen.  Indem 

der  Universitätslehrer  zugleich  Forscher  ist,  indem  er 
seine  Schüler  zur  Teilnahme  an  seiner  Arbeit  heran- 

zieht, bildet  er  sie  zugleich  zu  Fortsetzen!  seines 
Werks.  Dadurch  wird  die  Kontinuität  der  wissenschaft- 

lichen Arbeit,  eine  der  grossen  Voraussetzungen  ihrer 
Fruchtbarkeit,  gesichert.  Zugleich  entzündet  sich  in 
der  Gemeinschaft  der  Schule  der  Wetteifer,  und  auch 
der  Lehrer  selbst  empfängt  im  lebendigen  Verkehr  mit 

teilnehmenden  und  aufstrebenden  jungen  Arbeitsge- 
nossen bedeutsame  Impulse,  seine  Arbeit  gewinnt  durch 

die  Gemeinschaft  für  ihn  selber  neuen  Wert.  *) 
So  ist  es  geschehen,  dass  in  Deutschland  nicht  die 

Akademieen,  sondern  die  Universitäten  die  Sammel- 
punkte der  wissenschaftlichen  Arbeit  geworden  sind. 

Dort  kommen  Fertige  zusammen,  die  sich  im  Grunde 
nicht   viel   zu  sagen  haben,  jeder  arbeitet  für  sich  und 

*)  M.  Br6al  hebt  in  seinen  lesenswerten  Ejcai7\slons  p^.dago- 
yiques  (1882)  diese  Thatsache,  dass  die  persönlichen  Schüler  eine 

Deutschland  eigentümliche  Erscheinung  seien,  hervor:  „In  Frank- 
reich ist  man  nicht  leicht  Schüler  eines  Mannes:  man  ist  Schüler 

der  ̂ cole  normale,  der  ̂ cole  des  cltaries,  der  ̂ cole  polj/technigue. 
Diese  abstrakten  und  kollektiven  ITehrer  sind  unseren  Nachbarn 

unbekannt;  in  Deutschland  ist  man  Schüler  von  Boeckh,  von 

0.  Hermann,  von  Ritschi,  von  Haupt."  Er  findet,  es  sei  die  Folge 
einerseits  der  freien  Wahl  des  Lehrers  und  des  Gegenstandes,  sie 

rühre  zu  der  freien  Forschergemeinschaft,  [andererseits  der  Auf- 
fassung von  der  Aufgabe  des  akademischen  Lehramts  in  Deutsch- 

land: der  Stolz  des  Lehrers,  eine  Schule  zu  bilden. 

14 
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die  Form  der  persönlichen  Mitteilung  der  Arbeiten  in 
Sitzungen  ist  oft  nicht  viel  mehr  als  eine  überflüssige, 
wohl  auch  als  Last  empfundene  Formalität;  auf  der 
Universität  dagegen  treten  Meister  und  Schüler  in 
lebendige  Wechselwirkung.  Man  darf  es  für  zweifelhaft 

ansehen,  ob  es  in  Deutschland  heute  noch  für  notwen- 
dig erachtet  werden  würde,  Akademieen  als  Sonderan- 

stalten mit  dem  ganzen  Apparat,  den  das  prunkfreudige 
18.  Jahrhundert  ihnen  gegeben  hat,  ins  Leben  zu  rufen. 
Was  sie  leisten,  namentlich  für  die  Organisation 
grösserer  wissenschaftlicher  Unternehmungen,  das 

könnten  sie  auch  in  der  schlichteren  Form  von  ge- 
lehrten Gesellschaften,  die  als  permanente  Ausschüsse 

an  einer  Universität  bestünden  und  mit  der  Freiheit  der 

Agregierung  tauglicher  Mitglieder  aus  anderen  Kreisen 
ausgestattet  wären,  leisten. 

Ueber  den  Erfolg  dieser  Richtung  unseres  Uni- 
versitätswesens zunächst  für  die  Wissenschaft  selbst 

lasse  ich  einen  Ausländer  reden:  Ferd.  Lot  vergleicht 

in  dem  oben  genannten  Buch  die  französischen  Hoch- 
schulen mit  den  deutschen  Universitäten  in  Hinsicht 

auf  die  Wissenschaft  und  zieht  in  folgenden  Sätzen  die 
Bilanz:  „Die  wissenschaftliche  Hegemonie  Deutschlands 
auf  allen  Gebieten,  ohne  Ausnahme,  wird  gegenwärtig 
von  allen  Völkern  anerkannt.  Es  ist  eine  feststehende 

Thatsache,  dass  Deutschland  allein  viel  mehr  produziert 

als  die  ganze  übrige  Welt  zusammen,  seine  Ueberlegen- 
heit  in  der  Wissenschaft  bildet  das  Seitenstück  zur 

Ueberlegenheit  Englands  im  Handel  und  auf  dem  Meere. 

Vielleicht  ist  sie  verhältnismässig  noch  grösser."  So 
unser  Autor.  Ich  würde  ein  solches  Urteil  nicht  wagen, 
es  wird  auch  einiges,  vielleicht  nicht  ganz  wenig  abzu- 

ziehen sein.  Eines  aber  ist  nicht  zweifelhaft:  die 

vStellung,  die  das  deutsche  Volk  gegenwärtig  in  der 
wissenschaftlichen  Welt  einnimmt,  die  verdankt  es  in 
der   Hauptsache   seinen   Universitäten   und    diese    ver- 
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danken,   was  sie  sind  und  leisten,   dem  Prinzip,  worauf 
sie    gebaut   sind:    die    Universitäten    wissenschaftliche 
Anstalten,  die  Universitätslehrer   zugleich    oder    zuerst 
wissenschaftliche   Forscher.     Die   französischen   Fakul- 

täten sind  oder  waren  in  erster  Linie  Staatsschulen;  sie 
wurden  dazu  gemacht  durch  die  öffentlichen  Ordnungen: 
die  Staatsprüfungen,  die  offiziellen  Lehrprogramme,  den 

Konkurs.     Darum   ist  ihre  Thätigkeit  für  das  wissen- 
schaftliche Leben  des  Landes  so  viel  weniger  fruchtbar. 

Ich  füge  ein  weiteres  hinzu.    Mit  der  Universität  ist 
auch  die  studierende  Jugend,    sind   auch   die  gelehrten 
Berufe    auf   eine    höhere    Stufe    vergeistigten   Daseins 
emporgehoben   worden.     Ist  es   auch   immer  nur  eine 
beschränkte   Zahl   unter   den    Studierenden,   die   es   zu 
eigentlich    selbständiger   Arbeit    in    der    Wissenschaft 
bringt,   so   ist  doch  die  Mehrzahl   einmal  von  der  Idee, 
frei  die  Wahrheit  zu  suchen,  berührt  worden.    Und  bei 

\ielen   bleibt  der  Stachel   in   der  Seele,  bleibt  die  Teil- 
nahme  für  Wissenschaft   und  wissenschaftliches  Leben 

ein   dauerndes   Element  ihres  Daseins.     Auch  im  Amt 

fühlen   sie   sich   als   der  akademischen  Welt  angehörig 
oder   verbunden:    Gymnasiallehrer,    Geistliche,   Aerzte, 
Richter,    sie    suchen    die   Beziehung   zur  Wissenschaft 
aufrecht  zu  erhalten,  und  nicht  wenige  setzen  es  durch, 
nicht  nur  als  Teilnehmende  und  Geniessende  zu  folgen, 
sondern   auch    an   einem   oder   dem   andern  Punkt   als 

thätig  Mitwirkende   unter   der  Fahne   der  Wissenschaft 
zu  dienen.    Die   Fülle   der  wissenschaftlichen   Vereine, 
die  unermessliche  Zahl   der  Zeitschriften   giebt  Zeugnis 
von    der    Verbreitung    wissenschaftlichen    Lebens    in 
deutschen    Gauen.     Und  überall  ist  die  Universität  der 

Mittelpunkt,  von  dem  dies  Leben  ausstrahlt;  man  denke 
an  die  Bedeutung,  die  eine  kleine  Universität  wie  Kiel  ftlr 

Schleswig-Holstein,  Tübingen  für  Württemberg,  Jena  für 
Thtiringen  gehabt  hat  und  noch  hat.    Kein  Zweifel,  dass 
auch  die  Berufe  selbst  dadurch  einen  vornehmeren  Cha- 

14* 
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rakter  und  zugleich  eine  höhere  Würde  in  den  Augen  der 

Bevölkerung  erlangt  haben.  Die  Achtung  vor  der  Wissen- 
schaft, die  dem  deutschen  Volke  tief  eingepflanzt  ist,  um- 

giebt  auch  die  Träger  der  gelehrten  Berufe  selbst  mit  einer 
Autorität,  die  nicht  durch  die  blosse  Macht  des  Staats 
ihnen  verliehen  werden  könnte;  sie  sind  nicht  blosse 
Funktionäre  der  Staatsgewalt,  sondern  zugleich  durch 

den  vorausgesetzten  Besitz  wissenschaftlicher  Erkennt- 
nis mit  einer  inneren  Vollmacht  ausgestattet. 
Endlich  noch  Eins:  das  Durchdringen  der  Idee, 

dass  die  Universität  eine  wissenschaftliche  Anstalt  ist, 
hat  der  akademischen  Jugend  im  ganzen  eine  freiere 

und  edlere  Haltung  gegeben.  Die  Rohheit  und  Gemein- 
heit, wie  sie  als  Erbe  des  17.  Jahrhunderts  auf  das  18, 

gekommen  war  und  hier  gelegentlich  immer  wieder 
durchbricht,  man  lese  Schilderungen  des  Burschenlebens 
zu  Jena  und  Halle  aus  dem  ausgehenden  Jahrhundert, 

ist,  wenn  auch  noch  nicht  bis  auf  den  letzten  Rest  be- 
seitigt, doch  weit  zurückgewichen  und  wagt  sieh 

nicht  mehr  als  die  legitime  Form  des  Studentenlebens 

breit  zu  machen.  Der  „Pennalismus"  mit  allem,  was 
daran  hing,  entsprach  der  Auffassung  der  Universität 
als  Schule,  er  stellte  das  renommistische  Widerstreben 
vor,  das  eine  der  Schulzucht  entwachsene  Jugend  gegen 
alle  bindenden  Ordnungen  zur  Schau  zu  tragen  liebt. 
Junge  Männer,  die  nicht  auf  ein  Examen  zugerichtet 
werden,  sondern  der  Wissenschaft  dienen,  die  täglich 
mit  den  Ersten  des  Fachs  in  wissenschaftlichem  Ver- 

kehr stehen,  empfinden  nicht  das  Bedürfnis,  durch  In- 
sulten gegen  Sitte  und  Ordnung  die  akademische  Frei- 

heit zu  demonstrieren.  Ich  weiss  wohl,  dass  die  Wirk- 
lichkeit auch  an  diesem  Punkt  hinter  der  Idee  zurück- 

bleibt, und  doch:  das  akademische  Leben  hat  im  19.  Jahr- 
hundert einen  grossen  Wandel  erfahren,  einen  Wandel 

aus  dem  Schulknabenhaften  ins  Männliche. 

Und  sonach  wird  man  sagen  dürfen:   die  deutsche 
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l'niversität  hat  Ursache  mit  Genugthuung  auf  das  abge- 
laufene Jahrhundert  zurückzublicken.  Das  Prinzip:  die 

Gelehrten  und  Forscher  der  Nation  auch  die  Lehrer  der 

studierenden  Jugend,  hat  sich  bewährt.  Wer  das  Jahr- 
hundert überblickt,  kann  nicht  im  Zweifel  darüber  sein, 

dass  durchweg  die  stärksten  und  dauerndsten  Wirkungen 
ini  Universitätsunterricht  von  denen  ausgegangen  sind, 
die  in  der  wissenschaftlichen  Welt  die  Führer  waren. 

Eine  lange  Reihe  von  berühmten  Namen  aus  allen  Fakul- 
täten könnte  genannt  werden  (man  gehe  die  Ueber- 

sichten  über  die  einzelnen  Disziplinen  in  dem  Werk 

„die  deutschen  Universitäten"  durch),  die  alle  für  die 
Wahrheit  des  Satzes  zeugen,  dass  wissenschaftliche 
Bedeutung  und  Beruf  zum  akademischen  Lehrer  Hand 
in  Hand  gehen.  Und  diese  Erfahrung  wird  denn  auf 
ein  inneres  Verhältnis  dieser  Dinge  hinweisen:  der  Trieb 
zum  erkennen  und  der  Trieb  zum  lehren,  sie  hangen  in 
der  Wurzel  zusammen. 

Für  andre  wächst  in  mir  das  edle  Gut, 
Ich  kann  und  will  das  Pfund  nicht  mehr  vergraben. 
Warum  sucht  ich  den  Weg  so  sehnsuchtsvoll, 
Wenn  ich  ihn  nicht  den  Brüdern  zeigen  soll? 

2.  Die  Schwierigkeiten.  Wie  jede  Ordnung  der 
Dinge  ihre  Schwächen  und  Gefahren  hat,  so  auch 
das     deutsche    Universitätssvstem.       Ich     weise     auf 

ff/ folgende  hin. 
1)  Dem  Unterricht  erwachsen  aus  der  Verbindung 

mit  der  wissenschaftlichen  Forschung  Gefahren.  Sie 
werden  sichtbar  bei  dem  Lehrer  und  dem  Studierenden. 

Bei  dem  Lehrer:  Da  der  Universitätsprofessor  sich 
in  erster  Linie  nicht  als  Lehrer,  sondern  als  Mann  der 

Wissenschaft  fühlt,  so  erscheint  ihm  leicht  die  wissen- 
schaftliche Arbeit  wichtiger  und  vornehmer  als  der 

Unterricht.  Dadurch  geschieht  es  dann  wohl,  dass  er 
gegen  seine  Vervollkommnung  als  Lehrer  mehr  als 
billig  gleichgiltig  wird,  dass  er  den  Unterricht   auf  die 
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leichte  Achsel  nimmt  und  für  die  Vorbereitung  auf  seine 
Vorträge  oder  Hebungen  kaum  die  erforderliche  Zeit  zu 
verwenden  sich  entschliessen  kann;  ja  es  kommt  wohl 
auch  vor,  dass  er  den  Unterricht  überhaupt  als  lästige, 
von  der  eigentlichen  Aufgabe  abziehende  Verpflichtung 
betrachtet,  mit  der  sich  abzufinden,  so  gut  es  geht,  er 
als  sein  Recht  ansieht.  Man  kennt  das  Scherzwort: 

das  Semester  eine  unbequeme  Unterbrechung  der  Ferien, 
der  wissenschaftlichen  Müsse.  Wer  so  empfindet,  bei 
dem  wird  freilich  nicht  das  volle  Gefühl  für  die  Ver- 

antwortlichkeit des  Lehramts  sich  entwickeln;  er  liest,  weil 

er  lesen  muss,  er  „liest",  dociert  wie  ein  Buch,  ebenso 
unbekümmert  wie  dieses,  ob  der  Hörer  ihm  folgen  kann 
und  folgen  mag.  Und  wenn  der  Erfolg  gering  ist,  wenn 
die  Zuhörer  abfallen  und  endlich  ganz  ausbleiben,  so 
tröstet  er  sich,  indem  er  die  Schuld  auf  die  Hörer 

schiebt:  sie  seien  zu  stumpf,  um  nach  echter  Wissen- 
schaft ein  Verlangen  zu  haben.  Und  am  Ende  rechnet 

er  sich  den  Mangel  an  Lehrerfolg  wohl  gar  als  Vorzug 
an:  das  wirklich  Bedeutende  sei  immer  die  Sache 

Weniger,  der  Zulauf  der  Masse  mache  den  wahren  Ge- 
lehrten erröthen.  Wie  die  Biene  aus  allerlei  Blumen 

Honig  saugt,  so  verstehen  Eigenliebe  und  Eitelkeit  aus 
allen  Begegnissen  sich  ein  Lob  zu  bereiten. 

In  einigem  Masse  möchte  diesem  Uebelstand  da- 
durch abgeholfen  werden  können,  dass  für  wirkliche 

Gelehrte,  die  aber  weder  Neigung  noch  Begabung  für 
den  Unterricht  haben,  Stellungen  geschaffen  werden, 
wo  sie  unbeschwert  mit  einem  Lehrauftrag  ganz  der 
wissenschaftlichen  Arbeit  leben  können.  In  diesem 

Sinne  ist  es  auch  vom  Standpunkt  der  Universitäten 

aus  als  ein  Fortschritt  zu  begrüssen,  dass  an  der  Ber- 
liner Akademie  der  Wissenschaften  jüngst  einige  Stellen 

für  ̂ wissenschaftliche  Beamte"  gegründet  sind.  Bisher 
gab  es  für  Männer,  die  den  Beruf  zur  wissenschaftlichen 

Arbeit  in   sich   fühlten,   kaum    andere   gesicherte   Stel- 
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lungen,  als  die  akademischen  Lehrämter;  es  wurde 
daher  um  ein  solches  geworben,  auch  wenn  gar  kein 
innerer  Trieb  oder  Beruf  dazu  vorhanden  war.  Und  da 

die  wissenschaftliche  Befähigung  für  den  Eintritt 

und  auch  für  das  Aufsteigen  in  der  Universitäts- 
laufbahn entschied,  so  kamen  auf  die  Lehrstühle  wohl 

auch  Männer  ohne  allen  Beruf  zum  Lehren.  Es  wird 
für  die  Universitäten  und  für  solche  reine  Gelehrte  ein 

Gewinn  sein,  w^enn  sie  nicht  mehr  gegenseitig  mit  ein- 
ander belastet  sind. 

Auch  für  die  Studierenden   ergiebt   sich   aus   der 
Verbindung  von  Forschung  und  Unterricht  eine  Gefahr: 
es  ist  die,  dass  der  Student  nicht   selten   allzu  früh  in 
den    spezialistischen    Betrieb     der    wissenschaftlichen 
Arbeit  hineingezogen   wird.     Ich  brauche   mich   nicht 
gegen  das  Missverständnis  zu  verwahren,  als  ob  ich  die 
Einführung  in   die   wissenschaftliche   Arbeit    nicht    für 

eine  wesentliche,  ja  die   höchste  Aufgabe   des   akade- 
mischen Unterrichts  hielte.    Aber  alles  Studieren  beginnt 

mit  dem  Lernen.    Und   dies  Lernen   wird   unsern   Stu- 

denten schwerer  gemacht  als  früher.    Die  wissenschaft- 
liche   Forschung   ftlhrt    notwendig    zu    immer    weiter 

gehender  Spezialisierung  der  Arbeit.    Die  Folge  in  der 
Universitätsverfassung  ist  die  fortwährende  Vermehrung 
der  Lehrstühle  und   die   entsprechende  Verengung   des 
Lehrgebietes.    Statt  des  einen   alten  professor  phydces 

haben  wir  jetzt  8  oder  10  Professoren  für  alle  die  ver- 
schiedenen Zweige  der  Naturwissenschaften,  und  ebenso 

im    Gebiet    der    Geschichte    und    der    geschichtlichen 
Wissenschaften.    Die  Folge  ist,  dass  der  Hörer  vielfach, 
statt    zuerst    eine    allgemeine    Orientierung   über  sein 

Gebiet,  wie  er  sie  vor  allem  braucht,   zu  erhalten,   so- 
gleich in  eine  Menge  von  Spezialuntersuchungen  hinein- 

gezogen und  mit  einer  Masse  von  Detail  und  Quästionen 
überschüttet  wird.    Die  Lehrer  behandeln  nicht  so  sehr, 
was  der  Student  braucht,  als  was  sie  selbst  als  Forscher 
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treiben.  Und  als  Wirkung  stellt  sich  dann  nicht  selten 
ein,  dass  Hörer,  die  nicht  finden,  was  sie  brauchen  und 
suchen,  nun  überhaupt  verzichten.  Andere  lassen  sieh 

gleich  gefangen  nehmen  für  irgend  eine  Spezialunter- 
suchung, es  ist  die  Gefahr,  der  die  Eifrigsten  und  Tüch- 

tigsten am  meisten  ausgesetzt  sind:  von  einem  be- 
deutenden Lehrer  eingenonmien ,  vielleicht  auch  von 

einem  Schule  zu  machen  begierigen  Docenten  gleich 

mit  Beschlag  belegt,  kommen  sie  nicht  zu  einer  un- 
befangenen Hingebung  an  das  Ganze  der  Wissenschaft, 

zur  Weitung  des  Gesichtskreises  durch  allgemeine 
Studien,  sondern  machen  sich  alsbald  über  irgend  eine 
Quästion  und  werden  so  verführt,  ehe  sie  recht  gelernt 
haben,  den  Gelehrten  zu  agieren.  Das  kommt  vor 
allem  in  der  philosophischen  Fakultät  vor:  man  gräbt 
sich  sobald  als  möglich  irgendwo  ein,  in  der  Hoffnung 
auf  eine  Goldader  zu  stossen.  Darüber  wird  die  all- 

gemeine wissenschafthche  Ausbildung  versäumt;  konunt 

dann  am  Schluss  die  Lehrerprüfung  mit  ihren  Forde- 
rungen, so  steht  man  gekränkt,  wenn  die  Sache  nicht 

glatt  geht;  hat  man  doch  eben  das  gethan,  wozu  man 
von  seinem  Lehrer  angeleitet  worden  ist.  Und  kommt 
man  hinterher  ins  Schulamt,  so  fühlt  man  sich  erst 
recht  deplaciert:  von  dem,  was  man  auf  der  Universität 
getrieben  hat,  kann  man  zunächst  so  gut  wie  gar  nichts 
verwenden;  und  umgekehrt,  was  hier  gefordert  wird, 
das  hat  auf  der  Universität  nichts  gegolten.  Man  fühlt 
sich  als  Gelehrter  zu  vornehm  für  die  Arbeit  eines 

Lehrers  der  Elemente  und  doch  muss  sie  nun  gethan 
werden.  Es  dauert  oft  lange,  bis  hier  das  innere  Gleich- 

gewicht wieder  gefunden  wird. 
2)  Auch  dem  Wissenschaftsbetrieb  erwachsen 

aus  der  Verbindung  mit  dem  Universitätswesen  Gefahren. 
Ich  hebe  wieder  zwei  hervor. 

Die  erste  ist  eine  Art  Pseudoproduktivität.  Wissen- 
schaftliche Produktion  ist  die  Voraussetzung   und   wird 
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darum  zu  einem  Mittel,  sich  in  der  Universitätswelt 
eine  Stellung  zu  verschaffen.  Dadurch  wird  vor  allem 
der  jüngere  Mann  leicht  zu  rascher  und  verfrühter 
Produktion  gedrängt,  er  hat  nicht  Zeit  seine  Arbeiten 
ausreifen  zu  lassen,  er  beeilt  sich  etwas  fertig  zu 
machen,  um  bei  einer  frei  werdenden  Stelle  als  Be- 

werber auf  dem  Platz  zu  sein.  Und  mancher  folgt  der 
Meinung,  die  übrigens  auch  nicht  ohne  allen  Grund  ist, 
dass  bei  dem  Wettbewerb  nicht  allein  die  Qualität, 
sondern  auch  die  Quantität  der  Produktion  Ausschlag 
gebend  sei;  die  Quantität  ist  so  viel  leichter  fest- 
zustellen. 

Eine  andere  Gefahr  ist,  dass  der  Konkurrenzkampf 
um  Amt  und  Stellung  auch  in  den  Wissenschaftsbetrieb 
hinüberwirkt.  Der  Ingrimm  der  Uebergangenen,  die 
Erbitterung  gegen  die  Begünstigten,  der  Neid  gegen 

die  Erfolgreichen,  das  Misstrauen  gegen  die  Einfluss- 
reiehen,  alles  das  dringt  aus  der  Universitätssphäre  in 

die  wissenschaftliche  Litteratur  und  giebt  der  Kontro- 
vei-se  und  Polemik  den  giftigen  Charakter,  den  sie  viel- 

fach in  Deutschland  hat.  Dazu  spielen  die  Schulzu- 
sammenhänge hinein,  man  empfiehlt  sich  dem  einfluss- 

reichen Mann  durch  Anpreisung  seiner  Arbeiten  oder 
Schonung  seiner  Ansichten,  vielleicht  mit  noch  sichererem 
Erfolg  durch  beflissene  Bekämpfung  seiner  Gegner.  Der 
unerfreuliche  Zustand  der  wissenschaftlichen  Kritik  in 

Deutschland  hängt  mit  alledem  zusammen;  sie  lässt 
Vornehmheit  der  Gesinnung  und  des  Tones  nur  allzu  oft 

vermissen.  Bald  ist  sie  absichtlich,  zudringlich,  schmeich- 
lerisch, bald  wieder  hochfahrend  und  höhnisch,  auf 

herabziehen  und  schlechtmachen  des  Werkes  und  der 

Person  mit  hämischer  Freude  gerichtet:  als  das  einzig 
Bemerkenswerte  an  einem  Buche  erscheinen  die  paar 
zufälligen  Versehen,  die  der  Kritiker  darin  entdeckt  hat. 
Hat  gar  ein  Werk  Erfolg,  so  hängt  sich  unfehlbar  die 
üble  Nachrede  daran.    Goethe  klassifiziert  einmal   (bei 
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Eckenuaiui,  2A.  April  \l\2-\j  >vai\v  ijL'^iuji:  c>  lindei  -uli 
darunter  neben  der  Gattung  der  Neider  noch  eine  be- 

sondere ^aus  Mangel  an  eigenem  Success". 
Da  ich  einmal  bei  der  Kehrseite  der  Dinge  bin,  so 

füge  ich  hier  gleich  eine  Bemerkung  über  gewisse 

Schwächen  hinzu,  die  man  als  moralische  Berufskrank- 
heiten des  üniversitätsprofessors  bezeichnen  könnte; 

sie  hangen,  wie  alle  Berufskrankheiten,  mit  der  Berufs- 
leistung zusanunen  und  stellen  sich  vielfach  als  Kehr- 

seite der  Berufstugenden  dar.  Als  die  Kehrseite  der 

Denkfreiheit,  des  Muts  zu  zweifeln  und  neue  Gedanken- 
bahnen zu  beschreiten,  die  man  als  die  erste  Berufs- 

ttichtigkeit  des  Forschers  bezeichnen  kann,  erscheint 
die  Neigung  zum  Besserwissen:  ein  Professor,  wie  es 
in  jener  Scherzdefinition  heisst,  ist  ein  Mann,  der  anderer 

Meinung  ist.  Und  mit  dem  Besserwissen  ist  die  auf- 
dringliche Rechthaberei  gegeben:  natürlich,  wer  die 

Sache  besser  weiss,  verlangt,  dass  die  Andern  ihm  zu- 
hören und  rechtgeben.  In  der  That,  Professoren,  die 

reden  und  dozieren  können  und  mögen,  sind  häufig 

genug  anzutreff'en,  einem  Professor,  der  hören  kann, 
wird  man  nicht  oft  begegnen.  Bismarck  sagt  einmal: 
in  Deutschland  treffe  man  keinen  Menschen,  der  nicht 
alles  besser  verstehe,  von  der  hohen  Politik  bis  herab 

aufs  Hundefiöhen;  ob  er  dabei  auch  an  seine  Begeg- 
nungen mit  üniversitätsprofessoren  gedacht  hat?  Ist  mit 

der  Rechthaberei  Mangel  an  gesundem  Menschenver- 
stand verbunden,  wie  er  mit  Gelehrsamkeit  ganz  wohl 

zusanunen  besteht,  dann  wird  sie  zur  entschiedenen 
Querköpfigkeit. 

Verwandt  mit  der  Rechthaberei  ist  der  Hochmut, 
eine  Pfianze,  die  auf  jedem  Boden  gedeiht,  überall  die 
Farbe  des  Bodens  annehmend.  In  der  Uni versitäts weit 

ist  der  grosse  Duns,  wie  man  früher  sagte,  das  „grosse 

Tier",  wie  es  in  der  heutigen  Studentensprache  heisst, 
eine  bekannte  Erscheinung.    Mit  dem  Gefühl  der  üeber- 
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legenheit   tritt   er  auf,   er  spricht  mit  dem  Nachdruck 
dessen,  durch  dessen  Wort  die   Sache   entschieden   ist, 

Widerspruch  oder  Zweifel  wird  als    ungehörig  mit  er- 
hobenen Brauen  zurückgewiesen.    Leicht  verbindet  sich 

die  Sache  mit  dem  Spezlalismus :  man  sieht  auf  seinem 
Felde  niemand  über  sich    und   missachtet   getrost,   was 
man  nicht  kennt.    Kant  spricht   einmal  von  „Cyklopen 

der  Wissenschaft",  die  ein  unermessliches  Gewicht  von 
Gelehrsamkeit,  die  „Last  von  hundert  Kamelen"  trügen, 
aber  nur  ein  Auge  hätten,  nämlich   ihre   spezialistische 
Wissenschaft,  das  philosophische  Auge  fehle   ihnen;   er 
scheint  sie  besonders  unter  den^  Philologen   angetroffen 

zu  haben,  „Cyklopen  der  Litteratur"   nennt   er  sie.    In 
der  That  hat  unter  diesen  auch  noch  das  1 9.  Jahrhundert 

vollendete  und  wahrhaft    exemplarische    Darstellungen 
des  Typus  hervorgebracht.    Sie  fehlen   aber  nirgends, 
nicht  bei  Juristen  und  Medizinern,   noch  bei  Theologen 

und   Philosophen.     Man   denke   nur,   um  bei  den  Philo- 
sophen zu  bleiben,  an  die   Höhe   des   absoluten   Selbst- 

bewusstseins,  mit  dem  die  Spekulativen  auf  die  übrigen 

Menschenkinder  herabblickten,   die   blos  mit  dem  Ver- 
stand   an    die    Dinge    herankönnten.      Oder    auch    an 

Schopenhauer,   der  aus   seiner    üniversitätslaufbahn, 

wenn  sonst  nichts,  so  doch  einen  Hochmut  von  Hegel- 

scher „Gediegenheit"  in   seine  Einsamkeit  mit  hinweg- 
genommen und  auf  zahlreiche  Nachfolger  im  Gebiet  der 

„unzünftigen"   Philosophie   vererbt    hat;    das    absolute 
Selbstbewusstsein  umgiebt  hier  das  eigene   Haupt  statt 
mit  der  Professorengloriole  mit  ein  wenig  vom  Schimmer 
der  Märtyrerkrone:   ein  Wahrheitszeuge   tauge   freilich 

nicht   zum    Philosophieprofessor.     So    gehen    die    ver- 
wehten Samen  des  akademischen  Hochmuts   auch  jen- 

seits ihrer  Umzäunungen  auf. 
Neben  dem  Hochmut  gedeiht,  um  diese  Blütenlese 

noch  um  eine  weitere  Spezies  zu  bereichern,  auch  die 
Eitelkeit;    es    ist  eine  Pflanze,   die   in  der  öffentlichen 
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Darstellung  ihren  Nährboden  hat.  Auch  die  Universität 
bringt,  so  gut  als  die  Bühne,  stattliche  Exemplare 
hervor.  Ich  überlasse  ihre  Beschreibung  einem  Mann, 
der  vor  hundert  Jahren  seine  Beobachtungen  angestellt 
hat;  der  Göttinger  Meiners  schreibt,  freilich  nicht 
immer  die  Ruhe  des  Weisen  oder  des  Spinozistischen 

Naturhistorikers  der  Affekte  festhaltend:  „Ich  muss  ge- 
stehen, dass  ich  die  Beispiele  des  empörendsten  Stolzes 

und  der  thörichtsten,  sowohl  gutmütigen  als  widrigen 
Eitelkeit,  die  mir  in  dem  Laufe  meines  ganzen  Lebens 

vorgekommen  sind,  unter  akademischen  Gelehrten  an- 
getroffen habe.   Es  wäre  ein  Glück,  wenn  Gelehrte 

nur  auf  ihre  gelehrten  Kenntnisse  und  Verdienste  eitel 
wären.  Sehr  oft  sind  sie  es  ebenso  sehr  auf  die  Gunst 

der  Grossen  der  Erde,  vorzüglich  der  Damen,  auf 
Reichtum  und  Titel,  auf  ihre  gut  besetzte  Tafel  und 
feine  Weine,  kurz  auf  alles,  worauf  ungebildete  und 

beschränkte  Menschen  stolz  sind."  Und  er  fährt  in 
seiner  Moralisation  fort:  „Es  ist  fast  nicht  anders  mög- 

lich, als  dass  in  einer  Klasse  von  Menschen,  wo  Stolz 
und  Eitelkeit  herrschen,  auch  Neid  und  Eifersucht 
gemeine  Fehler  seien.  Sie  offenbaren  sich  unter  den 
Gelehrten  ebenso  oft  auf  eine  lächerliche  als  gehässige 

Art.  Man  gebe  nur  Acht,  wenn  einer  eine  Besoldungs- 
Zulage  oder  einen  höheren  Titel  erhält.   Aehnliche 
Erscheinungen  zeigen  sich,  wenn  ein  junger  Mann  einen 
ungewöhnlichen  Beifall  erhält;  wie  häufig  sind  Fälle, 
dass  Männer,  die  ohne  allen  Streit  zu  den  ersten  ihres 
Fachs  gehören  und  dieses  auch  selbst  glauben,  dennoch 
das  kleinste  neben  ihnen  aufkeimende  Verdienst  nieder- 

zutreten oder  zu  entfernen  sich  bemühen.  Der 

glühendste  Liebhaber  kann  nicht  eifersüchtiger  auf 
seine  Geliebte  sein,  als  manche  Gelehrte  es  auf  den 

Ruhm  und  Beifall  in  ihrem  Fach  sind."*) 

*)  Moinors,  Verfassung-  und  Verwaltung  der  deutschen  Uni- 
versitäten II,  1().    Wer  Freude  an  der  iJlsterung  liat,  wird  ein  Bucii 
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Ich  lasse  die  Sache  stehen,  wie  ich  sie  finde,  und 
bemerke  nur  noch,  dass  auch  diese  Schwäche  offenbar 
mit  dem  Beruf  in  ursachlichem  Zusammenhang  steht. 
Ist  auch  der  Unterricht  an  sich  kein  hoflfärtiges  Ge- 

schäft, so  hat  doch  der  Vortrag  der  Wissenschaft  von 
einem  Universitätskatheder  etwas  Verführerisches  für 

die  Einbildung.  Der  Lehrer  in  der  Schule  fühlt  be- 
ständig den  Widerstand  der  Wirklichkeit,  der  Katheder- 
vortrag wird  viel  weniger  .darauf  gestossen:  der  Pro- 

fessor hält  seine  Vorlesung,  geht  unter  der  üblich  ge- 
wordenen Beifallsbezeugung  mit  dem  Pedal  ab  und  ist 

fiberzeugt,  das  ganze  Auditorium  erleuchtet  und  über- 
zeugt zu  haben.  Kein  Wunder,  dass  hier  jener  Habitus 

sich  ausbildet,  den  Mephistopheles,  in  Fausts  Professoren- 
gewand, sich  entrüstend,  so  trefflich  persifliert:  wie  man 

so  völlig  recht  zu  haben  meint. 
Und  noch   eins   mag   zur  Entlastung   dienen:    die 

liebevolle  Aufmerksamkeit,  deren  sich  der  Universitäts- 
gelehrte von  Seiten  der  Presse   zu   erfreuen   hat.    Von 

der  Habilitation  an  wird   über  ihn   als   eine   öflFentliche 

und  wichtige  Persönlichkeit  berichtet;   bei  jeder  neuen 

Stufe,  die  er   erklimmt,   wird   er   dem  Publikum   in  Er- 
innerung  gebracht.    Jede   Berufung  wird   an   alle  Zei- 

tungen  des  Deutschen   Reiches    telegraphiert,   wochen- 
lang ist   das   deutsche  Volk   in   Spannung,   ob   er  dem 

Ruf  folgen  wird,  oder  ob  es  gelingt,  ihn  der  Universität, 
die  er  mit  seiner  Gelehrsamkeit  schmückte  und  nun  mit 

seinem   Verlust  bedroht,   zu    erhalten.    Endlich   kommt 
die  Zeit  der  Jubiläen,  und  jedesmal  erscheint  er  wieder 
unter  bengalischer  Beleuchtung  auf  der  Bühne,  wird  von 

der  Presse,  den  Schülern  und  Kollegen  als  unvergleich- 
liche Zierde  der  Wissenschaft  gefeiert.    In  der  That,  es 

gehört  eine  nicht    gewöhnliche  Widerstandskraft   dazu, 

von  J.  Flach,  der  deutsche  Professor  der  Gegenwart  (1886)  sich 
nicht  entgehen  lassen;  im  übrigen  ist  es  weder  eine  lehrreiche 
noch  enjuickende  Lektüre,  nicht  einmal  witzig  geschrieben. 
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alles    dies    ohne    einige    Umnebelung    des    Kopfes    zu 
überstehen. 

Genug,  genug,  von  diesem  Menschlichen,  Allzu- 
menschlichen. Oder  wäre  es  besser  gewesen  überhaupt 

nicht  davon  zu  reden?  Ich  denke  doch,  es  musste  da- 
von geredet  werden.  Nicht  um  die  Universitätsprofes- 

soren der  Geringschätzung  preiszugeben,  es  fehlt  heut- 
zutage, neben  thörichter  Verhimmelung,  an  solcher 

keineswegs;  auch  nicht  in  der  Hoffnung,  dass  es  gelingen 
könnte,  diese  Untugenden  durch  getreue  Abbildung 
oder  durch  moralisierende  Beredsamkeit  auszurotten: 

sie  werden  so  lange  nachwachsen,  als  die  menschliche 
Natur  und  die  Umstände  dieselben  bleiben;  sondern 
weil  ich  es  als  eine  der  Sache  schuldige  Aufrichtigkeit 
empfand,  in  einer  Darstellung,  wo  von  dem  Guten  und 
Rühmlichen  auf  deutschen  Universitäten  so  viel  die  Rede 

ist,  auch  das  zu  nennen,  was  nicht  gut  und  nicht  rühm- 
lich ist.  Auch  mochte  ich  die  Abbildung  der  Kehrseite 

nicht  den  Uebelgesinnten  allein  überlassen;  hier  schien 
sie  auch,  durch  Einordnung  in  das  Ganze,  auf  das  ihr 
zukommende  Mass  von  Bedeutung  zurückgeführt  werden 
zu  können. 

3)  Das  Privatdocententum.  Der  Lehrkörper 
der  deutschen  Universität  umfasst,  wie  schon  oben 
(S.  127)  dargelegt  worden  ist,  zwei  ihrer  rechtlichen 
Stellung  nach  durchaus  unterschiedene  Elemente: 
Professoren,  ordentliche  und  ausserordentliche,  und 
Privatdocenten.  Ueber  die  Rechtsverhältnisse  ist 

dort  das  Notwendige  gesagt;  ich  möchte  hier  über  die 
Bedeutung  dieser  Einrichtung,  besonders  auch  über  die 
Bedeutung  des  Privatdocententums  für  den  Einzelnen 
und  die  Universität  ein  paar  Bemerkungen  einfügen. 

Im  ganzen  gilt  jetzt  das  Privatdocententum  als  die 
Vorstufe  der  Professur.  Durch  drei  Stufen  geschieht  in 
der  Regel  das  Aufsteigen:  als  Privatdocent  tritt  man  in 
die  akademische  Laufbahn  ein:  nach  einer  kürzeren  oder 
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längeren  Reihe  von  Jahren  wird,   wer   sich   als  Privat- 
docent    durch    wissenschaftliche     Leistungen     hervor- 
gethan    und    als    Docent    bewährt    hat,    zum    Extra- 

ordinarius befördert,  und  endlich  erreicht  er  in   einem 
ordentlichen  Lehramt  die   letzte  Stufe.    Allerdings  sind 
Ausnahmen  von  diesem  Stufengang  so  häufig,  dass  von 
einer   Regel   kaum   geredet   werden   kann.     Nicht   nur 

wird  die  mittlere  Stufe,  das  Extraordinariat,  häufig  über- 
sprungen, es  koDMnt  auch  nicht  selten  vor,  dass  Männer 

aus  anderen  Berufen,   die   durch   wissenschaftliche  Ar- 
beiten sich  einen  Namen  gemacht   haben,   in   eine  Pro- 
fessur berufen    werden,    ohne    sich    zuvor    als   Privat- 

docenten  habilitiert  zu  haben,  so  vor  allem  in  der  theo- 
logischen und  philosophischen  Fakultät,   dort   aus    dem 

geistlichen,  hier  aus  dem  Schulamt.    Doch  scheint   der 

Uebergang,  besonders  aus   dem  Schulamt   in   eine  Pro- 
fessur seltener  zu  werden;  es  hängt  mit  der  Anspannung 

der  Forderungen  an  den  Lehrberuf  zusammen,  wodurch 
die  für  wissenschaftliche  Arbeit  freie  Zeit  beschränkt 

wird,  wie  denn  überall  die  Absperrung  der  Berufe  gegen 
einander    zunimmt.     Ein    durchaus    nicht    wünschens- 

werter Vorgang;   es   sind  viele  hervorragend  tüchtige 
akademische    Lehrer    aus    dem    Gynmasiallehrerstand 
hervorgegangen;   und   dass  sie  Uebung  im  Lehren  und 
Kenntniss  der  Schule  und  ihrer  Forderungen  mitbrachten, 
war  auch  ein  Gewinn  für  die  Universität. 

Auf  der  andern  Seite  ist  es  nichts  Ungewöhnliches, 
dass  die  mit  der  Privatdocentur  begonnene  akademische 
Laufbahn  wieder  aufgegeben  wird;  der  Uebergang  in 
eine  andere  Lebensstellung,  an  eine  Bibliothek  oder  ein 

wissenschaftliches  Institut,  in  ein  Schul-  oder  geistliches 
Amt  ist  nicht  selten.  Oder  sie  endigt  mit  einem  Extra- 

ordinariat oder  auch  einer  Honorarprofessur.  Und  auch 
das  kommt,  wenngleich  nur  selten  vor,  dass  Einer  sein 
lebenlang  Privatdocent  bleibt.  Nur  in  der  medizinischen 
Fakultät  ist   auch   dies   nicht  ungewöhnlich;   es   hängt 
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damit  zusammen,  dass  hier  die  Habilitation  überhaupt 

einen  etwas  anderen  Charakter  hat;  sie  bedeutet  viel- 
fach nichts  als  eine  Folie  für  den  ärztlichen  Beruf,  der 

durchaus  der  Hauptberuf  bleibt. 
Derartige  Ausnahmen  vorbehalten,  so  gilt  also  als 

Regel  jener  Stufengang.  Die  Folge  ist  das  Nebenein- 
ander von  zwei  Kategorien  von  akademischen  Lehrern, 

einer  offiziellen  und  einer  unofflziellen :  neben  den  an- 
gestellten und  besoldeten  Professoren  giebt  es  in  jeder 

Fakultät  eine  grössere  oder  kleinere  Zahl  von  Gelehrten 
ohne  Amtscharakter,  die  aber  im  übrigen  als  Lehrer 

gleichgestellt  sind.  Es  ist  das  eine  der  deutschen  Uni- 
versität eigentümliche  Ordnung;  sie  ist  von  Fremden 

oft  als  die  Quelle  ihrer  Kraft  gepriesen  worden.  Ich 

versuche  ihre  Bedeutung  mit  ein  paar  Strichen  zu  be- 
zeichnen. 

Zuerst  ein  Allgemeines:  der  akademischen  Lauf- 
bahn wird  dadurch  der  Charakter  eines  freien  Berufs 

aufgeprägt,  mehr  als  ihn  irgend  ein  anderer  amtlicher 
Beruf  hat.  Der  Eintritt  erfolgt  nicht  durch  Berufung, 
Ernennung,  Wahl,  Konkurs,  sondern  durch  den  freien 
Entschluss  der  Einzelnen.  Wer  immer  den  Beruf  zu 

wissenschaftlicher  Arbeit  und  Lehrthätigkeit  in  sich 
fühlt,  der  kann,  sobald  er  sich  vor  einer  Fakultät  über 
die  Fähigkeit  ausgewiesen  hat,  der  inneren  Stimme  folgen 

und  in  freiester  Stellung  die  Probe  machen.  Er  über- 
nimmt kein  Amt,  keine  Pflicht,  andererseits  übernimmt 

die  Universität,  der  Staat  keine  Verpflichtung  gegen 
ihn:  der  Privatdocent  hat  die  freieste,  unabhängigste 
Stellung,  die  es  in  der  Welt  giebt;  er  bleibt  Privat- 

gelehrter, aber  mit  der  Möglichkeit,  nach  Gefallen  sich 
eine  Lehrthätigkeit  unter  der  akademischen  Jugend  zu 
gründen.  Kein  Zweifel,  dass  die  grosse  Anziehungskraft 
dieser  Stellung  für  die  freiesten  und  mutigsten  Geister 
nicht  zum  wenigsten  hierauf  beruht;  kein  Zweifel  auch, 
dass    dem    akademischen    Lehramt    hierdurch    inmier 
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Inner  zugeführt  werden,  deren  Sinn  nicht  in  erster 
nie  auf  das  Ansehen  und  die  Sicherheit  des  Amts, 
ndem  auf  die  Freiheit  wissenschaftlicher  Arbeit  und 

5  Selbständigkeit  einer  akademischen  Stellung  gerichtet 
Wäre  der  Eintritt  in  die  Laufbahn,  wie  in  andern 

Indern,  mit  einer  Konkursprüfung  zu  erreichen,  worin 
gälte,  die  Befähigung  nicht  zu  wissenschaftlicher 

•beit,  sondern  die  Beherrschung  des  ganzen  Stoffs 
les  Fachs  einer  Prüfungskommission  nachzuweisen, 
Ire  der  Beginn  der  Lehrthätigkeit  mit  vom  Minister 
geteilten  und  bezahlten  Kursen  an  irgend  einer 
kkultät  des  Landes  zu  machen:  dann  würde  mancher, 
n  ein  solches  zugewiesenes  Geschäft  nicht  lockte,  den 
B  Notwendigkeit  einer  Vorbereitung  auf  eine  den 
uzen  Umfang  des  Fachs  umfassende  Prüfung,  die 

igewissheit  des  Ausfalls  eines  Konkurses  und  die  Ab- 
kngigkeit  eines  agreg^  schreckte,  auf  die  Universitäts- 
Lifbahn  überhaupt  verzichten,  sie  denen  überlassend, 
B  durch  Sicherheit  enzyklopädischen  Wissens  und 

Igsamkeit  in  jede  Stellung,  vielleicht  auch  durch  ge- 
hickte  Wahl  ihrer  politischen  Ansichten  sich  empfehlen. 
e  deutsche  Ordnung  ermuntert  zum  Eintritt  in  die 
aiversitätslaufbahn  diejenigen,  die  überzeugt  sind,  an 
jend  einem  Punkt  die  wissenschaftliche  Erkenntnis 
irch  ihre  Arbeit  fördern  zu  können.  Und  sie  lässt 

nen  nach  der  Habilitation,  ohne  ihre  Dienste  irgend- 
ie  für  Aufgaben,  die  sie  nicht  sich  selber  stellen,  in 
ispruch  zu  nehmen,  freiesten  Raum.  So  wird  der 
:ademischen  Laufbahn  durch  die  Form  ihrer  ersten 
ufe  aufs  sichtbarste  der  Charakter  eines  freien 

jlehrtenberufs  aufgedrückt. 
Ist  auf  diese  Weise  das  Privatdocententum  für  das 

:ademische  Wesen  selbst  von  grundlegenderBedeutung, 
sind   auch   für  den  Einzelnen   diese  Jahre  von  nicht 

ringer  Wichtigkeit.    In  freiem  Verhältnis  der  Univer- 
M  angegliedert,  hat  er  Gelegenheit,  seine  Befähigung 16 
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für    ik'ii    Beruf    zu    erproben  und  zu  ül)eii.     ßleil>t  au«l  -i 
die    Lehrthätigkeit   in    der   Regel   in    ziemlich    engei:»- 

Grenzen,   so   ist  sie   doch  für  den  Docenten  nicht  ver — 
loren;  er  hat  Gelegenheit,  sich  im  kleinen  Kreis  in  detr 
Kunst   des  akademischen  Unterrichts   zu   üben,  und  si^ 

will  doch   auch    gelernt    sein.    Aelteren  Gelehrten,   die^ 
gleich   mit    amtlichem   Lehrauftrag   das    Katheder   be- 

stiegen, ist  es  nicht  immer  leicht  geworden,  den  rechten. 
Ton  für  den  Lehrvortrag  zu  finden.     Der  jüngere  lebt 
sich  hinein,   Fehlgriffe,   die   bei  ersten  Versuchen  nicht: 

ausbleiben,   werden  vor  wenigen   gemacht  und  leichter* 
überwunden.     Andererseits,   fällt  die   Probe    ungünstig 
aus,  so  ist  der  Rückweg  noch  offen. 

Unter  diesem  Gesichtspunkt  ist  das  Privatdocen- 
tentum  auch  für  die  Universitätsverwaltung  eine  unver- 

gleichlich günstige  Einrichtung.  Es  stellt  sich  für  sie 
als  eine  freiwillige  Probezeit  junger  Gelehrter  für  das. 
akademische  Lehramt  dar,  ohne  dass  ihr  daraus  irgend- 
welche  Verpflichtungen  oder  Lasten  erwachsen.  Aus 
den  sich  zur  Verfügung  stellenden  Privatdocenten  kann. 
sie  jederzeit  nach  Bedarf  geübte  und  erprobte  Kräfte 
zur  Ergänzung  der  Lücken  im  offiziellen  Lehrkörper 

entnehmen,  ohne  wie  bei  anderen  Aemtern  durch  An- 
wartschaft gebunden  zu  sein.  Sie  kann,  ohne  Rechts- 
ansprüche zu  kränken,  den  Einzelnen  auch  dauernd 

übergehen,  ihm  überlassend,  daraus  die  Folge  zu  ziehen, 
welche  er  für  angemessen  hält. 

Für  die  Fakultäten  aber  bedeutet  die  Einrichtung 
des  Privatdocententums,  dass  ihnen  die  erste  Auswahl 
für  das  akademische  Lehramt  übertragen  ist.  Durch  die 
Erteilung  der  venia  legendi  verleihen  sie  das  Recht,  sich 
in  den  Kreis  derer  zu  stellen,  aus  denen  der  Ersatz  für 
das  offizielle  Lehramt  in  erster  Linie  entnommen  wird. 

Es  ist  damit  ein  Rest  der  alten  korporativen  Verfassung 
erhalten. 

Endlieh  bildet  auch   die  Lehrthätigkeit  der  Privat- 
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docenten  einen  doch  nicht  ganz  unwichtigen  Paktor  im 
Universitätsunterricht.    Zunächst  dadurch,  dass  ihre  Vor- 

lesungen  und  Uebungen  manche  Lücken  ausfüllen  und 
manchem  Bedürfnis  Befriedigung  verschaffen,  das  sonst 
unbefriedigt   bliebe.     Dann   aber  wirkt  die  Konkurrenz 
und  die  durch  das  Dasein  der  Privatdocenten  erst  ver- 

wirklichte   Freiheit    der  Wahl    des    Lehrers   heilsam. 

In  der  Regel  wird  ja  der  offizielle  Vertreter  des  Fachs 
als  der  ältere  und  bekanntere  Gelehrte  einen  grösseren 
Kreis  von   Hörern    um    sich   versammeln;   dazu   ist  er 
Vorsteher  eines  etwa  vorhandenen  Instituts  oder  Semi- 

nars, auch  Examinator  in  den  akademischen,  vielleicht 
auch  in   den   staatlichen   Prüfungen.    Dennoch  hindert 
den    Studierenden    nichts,     besonders     wenn    er    das 
Examen  nicht  an  dieser  Universität  zu  machen  vorhat, 
dem  Privatdocenten   den   Vorzug   zu   geben,   wenn   er 
seinen   Unterricht   förderlicher  findet;   er  ist  nicht  ge- 

nötigt,  bei    einem    Lehrer,    der   ihm    nicht   zusagt,   zu 
hören.    Und  so  geschieht  es  doch  nicht  so  selten,  dass 
ein  Privatdocent    einen    ansehnlichen    Hörerkreis    um 

sieh  sammelt,  besonders  in  der  philosophischen  und  in 
der  medizinischen  Fakultät. 

In  der  Regel  ist   diese  Konkurrenz   der  offiziellen 

und   der   nicht    offiziellen    Lehrer    zugleich    die    Kon- 
kurrenz  älterer  und  jüngerer:    ein  Verhältnis  zugleich 

fruchtbarer  Ergänzung  und  Wechselwirkung.    S  chopen- 
hauer  bemerkt  in   der  Vorrede   zur  zweiten,  26  Jahre 
nach    der   ersten   erschienenen  Aufiage    der    „Welt  als 

Wille    und  Vorstellung",    dass   die   beiden  Bände    (der 
zweite  war  zu  dem  ersten  aus  der  Jugendzeit  stammen- 

den   hinzugekommen)    ein    ergänzendes    Verhältnis    zu 
einander  hätten:   der  erste   habe   das  voraus,  was  nur 

das  Feuer  der  Jugend  und  die  Energie  der  ersten  Kon- 
zeption  verleihen    könne,    wogegen    der   zweite   jenen 

übertreffe    durch    die    Reife    und    vollständige    Durch- 
arbeitung der  Gedanken,   welche   allein   den   Früchten 

15* 
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eines  liuigeii  Lebenslaufes  und  seines  Fleisses    zu    tlieil 
werde.    Ein  ähnliches  Verhältnis  findet   zwischen   dem 

jugendlichen  Privatdocenten  und  dem  gereiften  Professor 
statt.    Da  es  nicht  möglich  ist,  in  derselben  Persönlich- 

keit  beide  Altersstufen   neben   einander  zu  haben,   so 
haben   wir  sie  in   den   beiden   Lehrergenerationen:  die 

ältere  durch  Reife   der  Erkenntnis   und   erprobte  Lehr- 
und   Porschungsmethoden,    die   jüngere    durch   jugend- 

lichen  Mut,    neue   Wege    zu   suchen  und   rasche  Leb- 
haftigkeit des  Geistes  überlegen. 

So  trägt  das  Nebeneinander  der  beiden  Arten  von 
Lehrern  ohne  Zweifel  dazu  bei,  unserem  akademischen 
Unterricht  frisches  Leben  zu  erhalten  und  ihn  vor  dem 

Schlendrian  zu  bewahren.  Der  jüngere  Mann  muss  sein 
Bestes  thun,  um  neben  dem  älteren  und  angeseheneren 
überhaupt  sich  eine  Wirksamkeit  zu  verschaffen.  Um- 

gekehrt darf  auch  der  ältere,  um  sich  in  seiner  Stellung 
zu  erhalten,  sich  nicht  bequem  gehen  lassen,  wozu 
Alter  und  Sicherheit  neigen.  Um  die  Jugend  anzuziehen, 
muss  er  selber  frisch  bleiben  und  an  den  lebendigen 
Bewegungen  der  Gegenwart  Anteil  nehmen;  wollte  er 
sich  ganz  in  seine  festen  und  fertigen  Gedanken  ein- 

spinnen, oder  gar  auf  seinen  Lorbeeren  sich  zur  Ruhe 
legen,  so  würde  er  bald  die  lebendige  Berührung  mit 
der  Jugend  verlieren  und  seinen  Hörerkreis  schwinden 
sehen. 

Zugleich  sind  in  den  beiden  Gruppen  von  aka- 
demischen Lehrern  die  beiden  Tendenzen  dargestellt, 

auf  denen,  wie  alles  geschichtliche  Leben,  so  auch  das 
der  Wissenschaft  beruht:  die  erhaltende  und  fort- 

schreitende. Die  Tendenz  zur  Neuerung  ist  dargestellt 
in  den  jungen,  aufstrebenden  Doktoren;  in  ihnen  ist  das 

Verlangen  lebendig,  durch  neue  Gedanken  und  Ent- 
deckungen die  Sache  zu  fördern  und  sich  selber  einen 

Namen  zu  machen,  das  plu9  ultra  der  Wahlspruch  der 
Jugend.     Die   andere   Tendenz   ist    dargestellt   in    den 
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Jliimiem  von  anerkannter  Geltung,  ihr  Wahlspruch  das 
parta   Uteri;   eine    nicht  minder    notwendige    Tendenz: 
wäre  nicht  der  Trieb   zur  Erhaltung  und  Befestigung 
der  anerkannten  Wahrheit  vorhanden,   so   würden  sich 
unaurhörlich  allerneueste  Gedanken  jagen  und  es  nicht 
VI  einem  sicheren  Bestände  kommen  lassen,   der  auch 
für  die  neuen  Gedanken   unentbehrlich  ist:   am  Wider- 

stand der  anerkannten  Gedanken    allein   entfalten   sie 

»ich  und  werden  sie  zugleich    gesichtet,    üebrigens  ist 
natürlich  nicht  meine  Meinung,  dass  Professoren  nichts 
Neues  mehr  einfällt,  oder  dass   alle  Privatdocenten  Er- 
tinder  neuer  Gedanken    oder    Systeme   sind   oder  sein 
mfissten.    Nur,  es    kommt  im    Leben   ein  Tag,   wo   die 
Vergangenheit  das  Uebergewicht  über  die  Zukunft  er- 

langt,   und    im    ganzen    wird   es   so   sein ,  dass  Privat- 
docenten  diesen  Tag  vor  sich,  Professoren   aber  hinter 
sieh  haben. 

Zum  Schluss  ein  paar  Zahlen,  aus  denen  die  Zu- 
sammensetzung des  Lehrkörpers  hervorgeht.  Eine  Zu- 
sammenstellung von  Conrad  (bei  Lexis,  Deutsche  Univ. 

S.  146  f.}  giebt  von  dem  Bestand  und  der  Entwiokelung 
des  Lehrkörpers  in  der  zweiten  Hälfte  des  1^.  Jahr- 

hunderts und  dem  Verhältnis  der  Zahl  der  Doeenten 

zur  Zahl  der  Studenten  folgendes  Bild.  Es  waren  vor- 
handen an  Ordinarien,  ausserordentlichen  und  Honorar- 

Professoren  und  Privatdocenten  in  den  einzelnen 
Fakultäten: 

Jaiir Theolugen  ;      Juristen     ,    Mediziner PhilosopheD 

1).   ,E.-0.:P.-D.    O.   ,E.-0.iP.D.;    O.    E-0,i'-li ü.   ,K-0. 1  P.-D. 

IIHO 120 31    41    108  32 '59  !|35   60    84  27Ü 124  142 

imo 130 
33  '  22  126  30  '  41    166  100  146  383 

175  169 

1892 151 39    28  148  31    43  211  189  238 519 332  346 



230 Drittes  Buch. 

Es  entfielen  Studenten  auf  einen  Docenten: 

Jahr Theologen    i     Juristen          Mediziner Philosophen 

1840 
1870 

1892 

18 
17 
23 

16 
15 

31 

8 
7 

12 
1 

5 
6 
6 

Es  entfielen  Studenten  auf  jeden  Ordinarius: 

Jahr Theologen Juristen      '     Mediziner Philosophen 

1840 
1870 
1892 

26 
23 

33 

30 

24 
47 

17 
17 

41           ' 

10 
12 
14 

Zwei  Stücke  fallen  an  den  Ziffern,  wie  sie  diese 
Tabelle  zeigt,  in  die  Augen:  das  erste,  dass  die  Zahl 
der  Studierenden  rascher  als  die  der  Lehrer  gewachsen 
ist,  sodass  die  Zahl  der  Hörer,  die  auf  einen  Docenten 
kommen,  jetzt  grösser  ist  als  vor  50  Jahren;  vor  allem 
gilt  dies  von  den  drei  oberen  Fakultäten,  zumeist  der 
juristischen  und  medizinischen;  statt  30  kommen  jetzt 
47  Hörer  auf  den  juristischen,  statt  17  kommen  41  auf 
den  medizinischen  Ordinarius.  Das  andere  ist,  dass  die 
Zahl  der  Privatdocenten  in  den  beiden  ersten  Fakul- 

täten, trotz  der  Zunahme  der  Ordinariate,  absolut  und 
relativ  im  Abnehmen  ist,  wogegen  sie  in  der  medizini- 

schen und  philosophischen  Fakultät  ausserordentlich 

gestiegen  ist,  ebenso  wie  auch  die  Zahl  der  Extra- 
ordinariate im  beständigen  Wachstum  ist.  Es  hängt 

augenscheinlich  mit  der  rasch  fortschreitenden  Spezia- 
lisierung der  Forschung  zusammen,  die  immer  neue 

Lehrfächer  nötig  macht. 
6.  Das  persönliche  Verhältnis  der  Univer- 

sitätslehrer  und   Studenten.    Im   ganzen   wird  man 
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das  Verhältnis  der  Lehrenden  und  Lernenden   auf  den 
deutschen  Universitäten   als  ein   durchaus  erfreuliches 

bezeichnen  dürfen;  es  ist  ein  Verhältnis  freier  Achtung 
und  gegenseitigen  Vertrauens.    Konflikte,  wie  sie  in  der 
Schulsphäre  diesem  Verhältnis  nicht  fremd  sind,  wie  sie 
auch  auf  auswärtigen  Universitäten   vorkommen,   sind 

gegenwärtig   etwas   beinahe   Unerhörtes.     Die   Voraus- 
setzung für  dies   Verhältnis   ist   oflFenbar   die,   dass  es 

ganz  auf  Freiheit  beruht.    Professoren   und   Studenten 
stehen    sich    nicht    als    Vorgesetzte    und    Untergebene 
gegenüber,  wie  es  da  notwendig   der  Fall  ist,   wo   die 

Professoren    zugleich    die    Rolle    von    Aufsichts-    und 
Prüfungsbeamten   haben,   sondern,   wie   es    die    übliche 

Anrede  sagt:  als  Kommilitonen,  als  Kampfgenossen,  ver- 
bunden zur  Erweiterung  des  Reichs   der  Wahrheit,   zur 

Minderung  des  Reichs  der  Unwissenheit  und  des  Irrtums. 
Natürlich  fällt  dabei  den  Professoren  als   den  Aelteren 

und  in  diesem  Kampf  Erprobten  die  RoUe   der  Führer, 

der  Vorangehenden  zu;  aber  nicht  als   vorgesetzte  Be- 
amte, sondern. als  freigewählte   Führer   stehen   sie   den 

Studierenden  gegenüber:   der  Einzelne  wählt  sich,  wie 
die  Universität,  so  den  Lehrer,  und  mag   er   ihm   nicht 
mehr  folgen,  so  hindert  ihn  nichts,  jeden  Tag  abzufallen 
und  andere  Wege  zu  gehen. 

Dieser  vollen  Freiheit  des  Verhältnisses,  die  bei 

der  herrschenden  Freizügigkeit  auch  durch  die  Rück- 
sicht auf  die  Prüfung  keine  erhebliche  Einschränkung 

erfährt,  verdankt  es  der  deutsche  Universitätslehrer, 
dass  er  des  Kampfes  mit  heimlichem  UebelwoUen  oder 
offener  Feindschaft  ganz  überhoben  ist.  Verletzungen 
der  Achtung  und  Störungen  kommen  in  den  Vorlesungen 
und  Uebungen  kaum  jemals  vor,  und  wo  es  geschieht, 
z.  B.  durch  Zuspätkommen  oder  unziemliches  Verhalten, 
da  übt  das  Auditorium  selber  die  Polizei  aus.  Ein  Ein- 

greifen der  akademischen  Disziplinargewalt  an  diesem 
Punkt  ist  etwas  geradezu  Unerhörtes. 
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Von  der  anderen  Seite  her  wird  von  den  Lehrern 

den  Studierenden  regelmässig  mit  Vertrauen  und  freund- 
licher Dienstbereitschaft  begegnet.  Beratung  und  Aus- 

kunft wird  dem,  der  darum  anspricht,  nicht  leicht  ver- 
sagt werden.  Ein  näheres  persönliches  Verhältnis 

bildet  sich  in  den  Uebungen  und  Seminaren;  es  wird 

nicht  selten  zur  Grundlage  einer  dauernden  Arbeits- 
gemeinschaft, wohl  auch  eines  innigen  Freundschafts- 
verhältnisses, das  durchs  ganze  Leben  verbindet.  Man 

wird  sagen  dürfen:  wer  sich  nicht,  sei  es  durch 
Schüchternheit,  sei  es  durch  Indolenz  abhalten  lässt, 
ein  engeres  Verhältnis  zu  suchen,  dem  wird  es,  wenn 
er  eines  ̂ solchen  durch  Ernst  und  Tüchtigkeit  sich 
würdig  erweist,  nicht  leicht  fehlen,  üebrigens  wäre 
auch  hier  wieder  der  Privatdocenten  zu  gedenken:  im 
Alter  und  in  allen  Lebensverhältnissen  den  Studieren- 

den näher  stehend,  bilden  sie  nicht  selten  den  Mittel- 
punkt eines  kleinen  persönlichen  Kreises,  besonders 

auch  älterer  Studierenden;  bilden  wohl  auch  ein  ver- 
bindendes Glied  zwischen  den  Professoren  und  den 

Studenten.  Und  auch  daran  wäre  zu  erinnern,  dass  die 

Versammlungen  und  festlichen  Veranstaltungen  der  ge- 
samten Studentenschaft  oder  einzelner  Vereinigungen 

namentlich  an  den  kleineren  Universitäten  gern  von 
den  akademischen  Lehrern  besucht  werden,  wie  denn 
auch  eine  mehr  oder  minder  regelmässige  Teilnahme 
an  den  Sitzungen  der  wissenschaftlichen  Vereinigungen 
nichts  Seltenes  ist.  Und  es  ist  bemerkenswert,  dass  von 

den  Studierenden  auf  solches  Entgegenkommen  regel- 
mässig grosser  Wert  gelegt  wird. 

Wir  hätten  hiernach  alle  Ursache  mit  den  ge- 
gebenen Verhältnissen  zufrieden  zu  sein.  Doch  werden 

wir  uns  nicht  verhehlen  dürfen,  dass  an  diesem  Punkt 

sich  eine  allmählige  Verschiebung  vollzieht:  der  Ab- 
stand zwischen  den  Professoren  und  Studenten  ist  im 

Wachsen,  besonders  an  den  grossen  Universitäten.  Hier 
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ist  die  Begegnung  im  Hörsaal  vielfach  die  einzige  Be- 
rührung mit  dem  Lehrer;  nur  ein  kleinerer  Kreis  wird 

ihm  in  den  Uebungen  auch  persönlich  bekannt.  Am 
wenigsten  ist  dies  wohl  in  der  juristischen  Fakultät  der 
Fall;  mehr  in  der  theologischen  und  philosophischen, 
wo  die  Beziehungen  enger  geblieben  sind.  Und  in  der 
medizinischen  ftlhren  die  Kliniken  zusammen. 

Es  sind  Wandlungen   in   den   allgemeinen  Verhält- 
nissen,  wodurch   diese  Erweiterung   des  Abstandes   be- 

dingt wird.    Zunächst  die  grosse  Zunahme  der  Frequenz, 
Ich  erinnere   an   die   oben  (S.  230)    gegebenen  Zahlen: 
in  der  juristischen  Fakultät  kam  1840   ein   ordentlicher 
Professor   auf  30,   jetzt   auf  47,    in   der  medizinischen 
damals   auf  17,  jetzt  auf  41,  während  in   den   andern 

beiden    Fakultäten    das   Verhältnis    sich    weniger   ver- 
schoben hat.    In   demselben  Sinne   wirkt   der   mit   der 

Entwickelung   der   Verkehrsmittel   häufiger   gewordene 
Wechsel   der  Universität;   die   durchschnittliche  Dauer 
des  Aufenthalts   auf  einer  Universität  ist  bis   auf  drei 

Semester  und   darunter  her  abgegangen;   nicht  wenige, 
besonders  Juristen,  wechseln  fast  jedes  Halbjahr.    Und 
auch  bei  den  Professoren  kommt  hin  und  wieder  ein  so 

rascher  Wechsel  vor,   dass   es   sich   nur  um  Gastrollen 
von  ein  paar  Semestern  zu  handeln  scheint. 

Dann  aber  scheint  mir  noch  ein  anderer  Umstand 

in  Betracht  zu  kommen:  die  Stellung  des  Professors  ist 
vornehmer  und  dadurch  der  Abstand  von  dem  Studenten 

grösser  geworden.  Im  18.  Jahrhundert  war  die  soziale 

Stellung  des  Universitätsgelehrten  noch  eine  sehr  be- 
scheidene, das  Einkommen  meist  knapp,  die  Lebens- 

haltung nicht  weit  von  der  Grenze  der  Dürftigkeit. 
Man  erinnere  sich  Kants,  dessen  äussere  Lebensführung 

aus  den  späteren  Tagen  aus  sehr  detaillierten  Be- 
schreibungen seiner  Hausgenossen  bekannt  genug  ist. 

Sie  liegt  gewiss  nicht  unter  dem  Durchschnitt,  er  war 
zuletzt  ein  wohlsituierter  Mann;  und  doch,  wie  eng  und 
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ärmlich  würden  vielen  unter  den  Heutigen  diese  Wohn- 
räume, dieser  Hausrat,  diese  Geselligkeit  vorkommen. 

Oder  man  lese  den  Abschnitt  „über  die  Bestimmung  und 

Bildung  der  Professoren"  bei  Meiners  (H,  10  If.).  Die 
meisten,  bemerkt  er,  stammen  aus  unbemittelten  Familien 
und  bleiben  ihr  Leben  lang  in  dürftigen  Verhältnissen, 
so  dass  sie  für  ihre  gesellschaftliche  Bildung  wenig  zu 
thun  in  der  Lage  sind,  daher  es  so  häufig  geschieht, 
„dass  akademische  Lehrer  zu  allen  anderen  Geschäften 
ausser  ihren  gelehrten  Arbeiten  untüchtig  sind:  dass  die 
berühmtesten  Männer  sich  im  gemeinen  Leben  wie 
Kinder  oder  gar  wie  Menschen  aus  dem  niedrigsten 
Pöbel  betragen:  dass  sie  endlich  im  Umgang  mit  anderen, 
besonders  mit  den  Grossen,  wie  Bewohner  einer  anderen 
Erde  erscheinen  und  sich  dadurch  Verachtung  oder 

Geringschätzung  zuziehen". 
Diese  vor  grade  hundert  Jahren  niedergeschriebene 

Betrachtung  berührt  uns  wie  eine  Stimme  aus  einer 

anderen  Welt.  Mag  der  schnellfertige  Meiners  verallge- 
meinert und  übertrieben  haben,  die  Richtung,  nach  der 

er  es  thut,  ist  charakteristisch,  so  würde  heute  niemand 
schreiben.  Der  Universitätsprofessor  ist  seitdem  zu  einer 
sehr  angesehenen  Stellung  überall  aufgestiegen,  in  der 
Gesellschaft  heimisch,  auch  auf  dem  Parkett  des  Hofes 
kein  Fremdling,  bewegt  er  sich  längst  nicht  mehr  mit 
der  Empfindung  der  Inferiorität  in  der  Gesellschaft  der 

•.Grossen".  Eine  Veränderung  in  der  persönlichen  Dar- 
stellung entspricht  der  Veränderung  in  der  Stellung; 

es  giebt  auch  heute  noch  weitabgewendete  und  welt- 
unkundige Gelehrte  unter  den  Professoren,  aber  sie  be- 

stimmen nicht  mehr  den  Berufstypus.  In  allen  Fakul- 
täten finden  sich  Männer,  die  an  Sicherheit  und  Welt- 

gewandtheit sich  jeder  Umgebung  gewachsen  fühlen. 

Ohne  Zweifel  sind  es,  abgesehen  von  der  allge- 
meinen Wandlung  in  der  gesellschaftlichen  Schichtung, 

dem   Aufsteigen    des   Bürgertums   und  dem  Sinken  des 
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Adels  an  wirtschaftlicher  und  politischer  Bedeutung,  in 
erster  Linie  die  grossen  wissenschaftlichen  Leistungen 
der  voraufgegangenen  Professorengenerationen,  denen 

der  Stand  die  Hebung  des  öffentlichen  Ansehens  ver- 
dankt. Das  grössere  Ansehen  hat  dann  wieder  dem 

Berufsstand  in  wachsender  Zahl  Männer  aus  den  wohl- 
habenden und  vornehmen  Schichten  der  Bevölkerung 

zugeführt;  ebenso  ist  die  Verschwägerung  mit  diesen 
Kreisen  häufig  geworden.  Zugleich  ist  auch  das  vom 

Amt  direkt  und  indirekt  abhängige  Einkommen  ge- 
stiegen, so  dass  jetzt  auch  grosse  Einkommen  erreicht 

werden,  vor  allem  in  den  grossen  medizinischen  und 

juristischen  Fakultäten,  hie  und  da  auch  in  der  philo- 
sophischen. Dem  Einkommen  hat  sich  wieder  die 

Lebenshaltung  angepasst,  es  fehlt  wohl  keiner  Univer- 
sität mehr  wenigstens  an  einzelnen  Mitgliedern,  die  auf 

grossem  Fusse  leben  und  ein  grosses  Haus  machen. 
Auch  der  Staat  hat  es  an  sich  nicht  fehlen  lassen;  er 

ist  mit  Titeln  und  Auszeichnungen  aller  Art  immer  frei- 
gebiger geworden. 

So  ehrlich  erworben  diese  ansehnliche  Stellung  des 
Standes  ist  und  so  sehr  sie  dem  Universitätswesen  in 

mancher  Richtung  zu  gute  kommt,  so  hat  sie  doch  die 
minder  erfreuliche  Nebenwirkung,  dass  der  Abstand 
zwischen  dem  Professor  und  dem  Studenten  damit 

wächst.  Es  geschieht  ohne  alle  Absicht,  ja,  ohne 

Wissen  und  Willen,  dass  ein  Mann,  der  in  der  Gesell- 
schaft eine  Stellung  einnimmt,  dem  ein  grosses  Ein- 

kommen die  Unterlage  für  eine  grossartige  Lebens- 
haltung bietet,  dem  Studenten  fremder  und  ferner 

gegenübersteht,  als  es  der  alte  Universitätslehrer  that. 
Er  mag  innerlich  ein  schlichter  Mann  geblieben  sein, 
dennoch  ist  sein  Haus,  seine  Umgebung  nicht  mehr  so 
gestimmt,  dass  ein  einfacher  Student  darin  sich 
heimisch  fühlte.  Man  denke,  mit  welcher  Empfindung 
ein  solches  Haus  die  Zumutung   aufnehmen  würde,   als 
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Studentenpensionat  zu  dienen,  wie  es  viele  Hallesche  und 
Göttinger  Professorenhäuser  im  18.  Jahrhundert  thaten. 

Will  man  einen  unmittelbaren  Eindruck  von  dieser 

Wandlung  haben,  so  nehme  man  einmal  die  Tagebuch- 
Aufzeichnungen  zur  Hand,  die  A.  Twesten  während 
seines  Berliner  Universitätsstudiums  in  den  Jahren  1810 

und  1811  gemacht  hat.  *)  Er  kam,  der  Sohn  eines  Unter- 
offiziers in  der  dänischen  Armee  zu  Gltickstadt,  nach 

Berlin  zu  eben  der  Zeit,  da  die  neue  Universität  sich 
bildete.  In  kürzester  Frist  stand  er  mit  einer  Reihe  der 

hervorragendsten  Männer  in  persönlichem  Verkehr: 
F.  A.  Wolf  forderte  ihn  auf,  zweimal  in  der  Woche  zu 
einem  Spaziergang  zu  kommen,  sah  ihn  auch  tags  und 
abends  bei  sich  zu  Hause;  in  Heindorfs  und  bald  auch 
in  Boeckhs  Hause  las  er  abends  mit  einem  kleinen 

Kreise  einen  griechischen  Schriftsteller,  Schleier- 
macher lud  ihn  ein,  ihn  abends  bisweilen  zu  besuchen: 

auch  bei  Niebuhr  finden  wir  ihn  öfters  in  Gesell- 
schaft; Fichte  liess  sich  von  ihm  nach  der  Vorlesung 

interpellieren  und  gab  Erläuterungen  des  Vorgetragenen: 
auch  liess  er  von  den  Mitgliedern  eines  Konversa- 
toriums  Ausarbeitungen  über  von  ihm  gegebene 
Themata  machen,  die  er  dann  mit  einer  Beurteilung 
zurückgab.  Es  wird  niemand  für  wahrscheinlich  halten, 
dass  einem  aus  solcher  Gesellschaftssphäre  kommenden 
fremden  Studenten  gegenwärtig  in  Berlin  eine  solche 
Aufnahme  zu  teil  werden  würde. 

ZWEITES   KAPITEL. 

Der  Universitätsunterricht. 

I.   Die   Vorlesungen.     Zwei   Formen   des   Hoeh- 
schulunterrichts   haben   zu   allen  Zeiten   nebeneinander 

*)  A.  Twosten    nach  Tag-ebüchern    und  Briefen  von  Heinrici. 
(Beriin  1889.) 
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bestanden:  Lehrvorträge  oder  Vorlesungen  und 
üebungen.  Auch  die  Verteilung  der  Aufgaben  zwischen 
beiden  ist,  bei  mannigfachen  Wandlungen  im  einzelnen, 
im  ganzen  immer  dieselbe  geblieben:  die  Vorlesungen 
haben  die  Darstellung  der  Wissenschaft  in  ihrem 
Gesamtbestand,  die  üebungen  die  Einführung  der  Teil- 

nehmer in  die  mehr  oder  minder  selbständige  Arbeit 
auf  dem  Gebiet  zur  Aufgabe. 

Der  Name  Vorlesung  stammt   aus   dem  Mittelalter, 
es  ist   die  Uebersetzung   der  praelectio.    Die  Sache  ist 
allerdings  eine  etwas  andere  geworden.    Im  Mittelalter 
bestand  die  Vorlesung  in  der  fortlaufenden  Darstellung 
und  Erklärung  des  Inhalts  eines  kanonischen  Textbuchs; 
gegenwärtig  ist   sie   zu   der  ursprünglichen   Form    des 
Lehrvortrags   in   den    griechischen    Philosophenschulen 
zurückgekehrt,   sie  bedeutet,   wenigstens    vorzugsweise, 
die  in  einer  grösseren  Reihe  von  Vorträgen  fortgehende 
systematische   Darstellung   einer   Wissenschaft.     Dabei 
fällt  den  sogenannten  Privatvorlesungen  in  erster  Linie 
der  zusammenhangende  Vortrag  der  Hauptdisziplinen  zu, 
während  die  öffentlichen  Vorlesungen  in  einer  kleineren 
Stundenzahl  einen  Gegenstand  allgemeineren  Interesses 
ftir  einen   grösseren  Kreis  von  Zuhörern,   in   den   auch 
der  Universität  nicht  angehörige  vielfach  Eingang  finden, 
zu  behandeln  pflegen,  lieber  einen  äusseren  Unterschied, 
die   Honorarzahlung    für   die   Privatvorlesung   und    die 
geschichtliche    Entwickelung    dieses   Verhältnisses,    ist 
oben  (S.  106  ff.)  das  Notwendige  beigebracht 

Die  Vorlesung  hat,  trotz  jeweiliger  Anfechtungen, 
bis  auf  den  heutigen  Tag  ihre  alte  Stellung  als  das  erste 

Hauptstück  des  akademischen  Unterrichts,  als  seine  be- 
sondere Form  im  Unterschied  von  der  schulmässigen 

Form  des  Unterrichts  behauptet.  In  jüngster  Zeit  haben 
die  Angriffe  gegen  diese  Unterrichtsform  mit  neuer 
Lebhaftigkeit  sich  vernehmen  lassen  und  in  weiteren 

Kreisen  Aufmerksamkeit   erregt,   auch  Zustimmung   ge- 
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funden.  Ich  möchte  deshalb  gleich  hier  darauf  mit  einem 
Wort  eingehen,  um  dann  den  Anklagen  gegenüber  Wesen 
und  Notwendigkeit  der  Vorlesung  darzulegen. 

Vor  ein  paar  Jahren  hat  der  Historiker  Bernheim 
die  herkömmliche  Vorlesung  zum  Gegenstand  einer 
verurteilenden  Kritik  gemacht.  Er  wirft  ihr  vor,  dass 
sie  den  Hörer  passiv  lasse  und  mache,  seine  Thätigkeit 
bleibe  auf  Anhören  und  Nachschreiben  von  Vorträgen, 
die  sich  dem  Bedürfnis  des  Nachschreibens  anbe- 

quemten, beschränkt,  besten  aber  seltenen  Falls  komme 
dazu  noch  ein  häusliches  Durchnehmen  der  Nachschrift. 

Bei  der  beständigen  Vermehrung  der  Vorlesungen  durch 
Teilung,  die  mit  der  zunehmenden  Erweiterung  der 
Wissenschaften  und  andererseits  der  fortschreitenden 

Arbeitsteilung  zusammenhänge,  gerate  der  Student  in 
Gefahr,  durch  die  Masse  der  grossen  systematischen 
Kollegien  völlig  erdrückt  zu  werden.  Er  rette  sich  vor 
der  stumpfsinnigen  Passivität,  zu  der  ihn  ewiges  Hören 

herabdrücke,  durch  Schwänzen  der  Vorlesungen.  Bern- 
heim empfiehlt  eine  vollständige  Umgestaltung  des 

Lehrbetriebs.  Der  Schwerpunkt  sei  in  die  selbständige 
Benutzung  der  litterarischen  Hilfsmittel  und  in  hierzu 
anleitende  Uebungen  zu  verlegen;  die  Vorlesungen 

müssten  auf  wenige  kurze,  ein-  oder  zweistündige  Orien- 
tierungskollegien eingeschränkt  werden,  damit  für  die 

Lektüre  und  die  seminaristische  Arbeit  Raum  bleibe,  in 
der  die  eigentliche  Einführung  in  die  Wissenschaft  allein 
geschehen  könne.  Die  Beteiligung  aber  an  dieser  Arbeit 
sei  für  die  Studierenden  obligatorisch  zu  machen,  nur 

die  Semester,  aus  denen  vom  Lehrer  als  genügend  an- 
erkannte schriftliche  Arbeiten  vorlägen,  seien  als  wirk- 

liche Studiensemester  zu  rechnen.*) 

*)  E.  Beruhe  im,  Der  rniversitätsimtorricht  und  die  Erfor- 
dernisse der  (Jeirenwart,  1898.  Ich  nenne  g^leich  noch  zwei  spätere 

Abhanciiung-en  von  demselben  Verfasser  zur  Reform  des  Universi- 
tiUsunterrichts,  in  denen  allerdin^rs  die  Kritik  der  Vorlesung  etwas 
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Indem  ich  mich  anschicke,  die  Notwendigkeit  der 
liChrvorträge  im  akademischen  Unterricht  zu  verteidigen, 
bemerke  ich  zunächst,  dass  ich  sie  nicht  auf  Kosten 
der  Uebungen  preisen  will:  auch  ich  halte  Uebungen 

für  eine  schlechthin  notwendige  Ergänzung  der  Vor- 
lesungen; ich  bin  auch  der  Ansicht,  dass  sie  in  Zukunft 

noch  einen  breiteren  Raum  einnehmen  werden.  Ferner, 
dass  ich  durchaus  nicht  die  Sache  aller  Vorlesungen, 
die  an  deutschen  Universitäten  gehalten  werden,  führen 
will:  es  mögen  ihrer  vorkommen,  denen  gegenüber  jene 

Vorwürfe  durchaus  rechthaben,  Vorlesungen,  die  wirk- 
lich im  Vorlesen  eines  ungedruckten  Buchs,  in  dem 

Diktieren  einer  erdrückenden  Menge  von  Thatsachen, 
Formeln  oder  Büchertiteln  bestehen,  Vorlesungen,  die 

vor  unendlicher  Gründlichkeit  es  nie  zu  einer  abge- 
rundeten Darstellung  des  Ganzen  bringen,  die  auch 

äusserlich  in  den  Anfängen,  in  der  Einleitung  zur  Ein- 

zurücktritt, auch  die  Forderung  zwangsmässiger  Durchführung  der 
Uebungen  aufgegeben  scheint:  „Die  gefährdete  Stellung  unserer 

deutschen  Universitäten"  (Rektoratsrede  1899)  und:  „Entwurf  eines 
Studienplans  für  das  Fach  der  Geschichte"  (1901).  Die  Abhand- 

lungen Bernheinis  stammen  von  einem  sachkundigen  und  wohl- 
gesinnten, auf  das  Beste  der  Universität  gerichteten  Beurteiler. 

Beides  kann  man  kaum  sagen  von  einem  Aufsatz  von  E.  v.  Hart- 
mann über  den  Universitätsunterricht  (in  den  „Modernen  Proble- 
men", 1886).  Die  Vorlesungen  werden  hier  mit  höhnischer  Gering- 

schätzung als  unerträgliches  Ueberlebsel  behandelt:  sie  bestünden 
lediglich  im  Ablesen  oder  Diktieren  ungedruckter  Lehrbücher,  mit 
hartnäckiger  Ignorierung  der  nun  doch  schon  über  400  Jahre  alten 
Erfindung  der  Buchdruckerkunst;  ihre  schleunige  Unterdrückung, 
durch  die  Verpflichtung  zur  Drucklegung  des  Hefts  oder  zur 
Benutzung  eines  gedruckten  Buchs  als  Unterlage  der  Vorlesung, 
sei  durch  die  Unterrichts  Verwaltung  herbeizuführen.  Aehnliche 
Verhöhnungen  des  Vorlesungsbctriebs  kann  der  Liebhaber  auch  bei 
E.  Dühring,  Der  Weg  zur  höheren  Berufsbildung  der  Frau  und 
die  Lehrweise  der  Universitäten  (1877)  nachlesen;  mit  giftigerer 
Verachtung  als  hier  ist  niemals  von  den  Universitäten  geredet 
worden.  Die  Redewendungen  vom  Ablesen  und  der  überselienen 
Buchdruckerkunst  sind  übrigens  schon  bei  Fichte  undSchleier- 
inacher  zu  finden  und  vermutlich  lassen  sie  sich  auch  früher 
nachweisen. 
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leitung  hängen  bleiben,  ferner  Vorlesungen,  welche  die 

Anknüpfung  an  das  den  Hörern  Bekannte  und  Inter- 
essante aus  Ungeschick  versäumen  oder  auch  ausdrück- 

lich verschmähen,  und  darum  als  unverständlich  oder 
langweilig  verschmäht  werden.  Uebrigens,  das  will  ich 

doch  hinzufügen,  wie  es  Lehrer  giebt,  welche  die  Auf- 
gabe der  Vorlesung  nicht  verstehen,  so  auch  Hörer, 

Hörer  z.  B.,  die  mit  der  Meinung  kommen,  aus  der  Vor- 
lesung die  Summe  des  für  ein  Examen  zu  Lernenden 

heimtragen  zu  sollen,  und  die  darum  von  dem  Docenten 
eben  jenes  Diktieren  verlangen,  auch  wohl  mit  mehr 
oder  minder  starken  Zeichen  von  Unwillen  zu  erpressen 
versuchen.  Oder  Hörer,  die  glauben  alle  Vorlesungen 
über  Gegenstände  ihres  Gebiets  abhören  zu  müssen,  um 
so  in  den  Besitz  der  ganzen  Wissenschaft  zu  kommen, 
und  was  weiter  an  dergleichen  Miss  Verständnissen  und 
Mängeln  auf  beiden  Seiten  vorkommen  mag. 

Mit  alledem  wird  aber  nicht  bewiesen,  dass  d^'e 
Form  der  Vorlesung  überhaupt  ein  überlebter  Missbrauch 
ist.  Mich  würde  schon  die  blosse  Thatsache,  dass  sie 
von  der  Zeit  des  Aristoteles  an  durch  alle  Jahrhunderte 

sich  erhalten  hat,  an  ihre  innere  Vernünftigkeit  zu 
glauben  bestimmen.  Ich  bin  überzeugt,  der  systematische 

Lehrvortrag  wird  sich  in  aller  Zukunft  als  eine  wesent- 
liche und  unentbehrliche  Form  des  wissenschaftlichen 

Unterrichts  erhalten.  Es  kommt  nur  darauf  an,  dass 

seine  Aufgabe,  und  zwar  auf  beiden  Seiten,  richtig  auf- 
gefasst  wird. 

Ich  fasse  die  Aufgabe  der  Vorlesung  in  die 
Formel:  sie  soll  dem  Hörer,  der  den  Zugang  zu  einer 
Wissenschaft  sucht,  in  einer  Reihe  zusammenhängender 

Vorträge  eine  von  einer  lebendigen  Persönlichkeit  ge- 
tragene, lebendige  Gesamtansicht  von  dem  Ganzen 

dieser  Wissenschaft  geben,  indem  sie  ihn  über  ihre 
Grundprobleme  und  die  leitenden  Gedanken,  über  ihren 
wesentlichen    Besitz    und    die    Art    seiner    Erwerbung, 
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endlich  über  ihren  Zusammenhang  mit  dem  Ganzen 
menschlicher  Erkenntnis  und  mit  den  wesentlichen 
Zwecken  menschlichen  Lebens  aufklärt  und  dadurch 

seine  lebendige  Teilnahme  für  die  Wissenschaft  gewinnt 
und  ihn  zu  ihrer  selbständigen  Erfassung  hinleitet 

Ich  ergänze  die  Formel  gleich    durch  Hinzuftigung 
einer  negativen:  die  Vorlesung  kann  und  soll  sich  nicht 

die   Aufgabe   stellen,   den   gesamten   Stoff   der  Wissen- 
schaft dem  Hörer  zu  tiberliefern,   ihm  den   ganzen  Um- 

fang der  Thatsachen  und  Probleme,  der  Meinungen  und 
Streitfragen,     der    Geschichte     und    Litteratur    dieser 
Wissenschaft  zuzuführen.     Das   ist   die  Aufgabe   eines 
systematischen   Handbuchs.    Eine   Vorlesung,   die   dem 

Zuhörer  ein  fertiges  Hand-  und  Nachschlagebuch  liefern 
wollte,    würde    notwendig    ihren    Beruf   verfehlen;    sie 
würde  in  der  Konkurrenz  mit  gedruckten  Werken  immer 

unterliegen.    Auch  ein  im  übrigen  mittelmässiges  Lehr- 
buch wird,  was  Vollständigkeit   des   Stoffs,  Genauigkeit 

der  Daten   und  Litteraturangaben,   Ausführlichkeit   des 
Berichts  über  die  Geschichte   der   Lehrstücke   und   die 

im  Verlauf  hervorgetretenen  Probleme    und  Quästionen 
anlangt,    auch    der    am    sorgfältigsten    ausgearbeiteten 

Vorlesung     und     dem     am    vollkommensten     nachge- 
schriebenen Heft  notwendig  überlegen   bleiben.    Aber, 

so  gewiss  dies  ist,  ebenso  gewiss    ist,    dass   die   rechte 
Vorlesung  dem  besten   Lehr-   und   Handbuch   in  jener 
anderen  Absicht  überlegen  bleibt.    Wo    es   sich   darum 
handelt,  zuerst  das  Interesse   für   eine  Wissenschaft  zu 
gewinnen,  den  Glauben  an  ihre  Bedeutung  zu  erzeugen, 
die  Aufmerksamkeit   auf  die   wesentlichen  Thatsachen 

und    Fragen   einzustellen,    leitende    Gesichtspunkte    zu 
geben  und  so  überhaupt   zuerst   ein   inneres  Verhältnis 

zur  Sache   zu   begründen,    da  leistet  auch  ein  vorzüg- 
liches Buch  weniger  als  eine  Vorlesung,  die  nur  einiger- 

massen  ihrer  Aufgabe  gerecht  wird,  die  nur   überhaupt 
von  einer  lebendigen  Persönlichkeit  getragen  wird. 

16 
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lich verschmähen,  und  darum  als  unverständlich  oder 
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seine  Aufgabe,  und  zwar  auf  beiden  Seiten,  richtig  auf- 
gefasst  wird. 
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Formel:  sie  soll  dem  Hörer,  der  den  Zugang  zu  einer 
Wissenschaft  sucht,  in  einer  Reihe  zusammenhängender 

Vorträge  eine  von  einer  lebendigen  Persönlichkeit  ge- 
tragene, lebendige  Gesamtansicht  von  dem  Ganzen 

dieser  Wissenschaft  geben,  indem  sie  ihn  über  ihi'e 
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endlich  über  ihren  Zusammenhang  mit  dem  Ganzen 
menschlicher  Erkenntnis  und  mit  den  wesentlichen 
Zwecken  menschlichen  Lebens  aufklärt  und  dadurch 

seine  lebendige  Teilnahme  für  die  Wissenschaft  gewinnt 
und  ihn  zu  ihrer  selbständigen  Erfassung  hinleitet. 

Ich  ergänze  die  Formel  gleich    durch  Hinzufügung 
einer  negativen:  die  Vorlesung  kann  und  soll  sich  nicht 
die  Aufgabe   stellen,   den  gesamten   Stoff  der  Wissen- 

schaft dem  Hörer  zu  überliefern,   ihm  den   ganzen  Um- 
fang der  Thatsachen  und  Probleme,  der  Meinungen  und 

Streitfragen,     der    Geschichte     und    Litteratur    dieser 
Wissenschaft  zuzuführen.     Das   ist   die  Aufgabe   eines 
systematischen   Handbuchs.    Eine   Vorlesung,   die   dem 

Zuhörer  ein  fertiges  Hand-  und  Nachschlagebuch  liefern 
wollte,    würde    notwendig    ihren    Beruf  verfehlen;    sie 
würde  in  der  Konkurrenz  mit  gedruckten  Werken  immer 

unterliegen.    Auch  ein  im  übrigen  mittelmässiges  Lehr- 
buch wird,  was  Vollständigkeit   des   Stoffs,  Genauigkeit 

der  Daten   und  Litteraturangaben,   Ausführlichkeit  des 
Berichts  über  die  Geschichte   der   Lehrstücke   und   die 

im  Verlauf  hervorgetretenen  Probleme   und  Quästionen 
anlangt,    auch    der   am    sorgfältigsten    ausgearbeiteten 

Vorlesung     und     dem     am    vollkommensten     nachge- 
schriebenen Heft  notwendig  überlegen   bleiben.    Aber, 

so  gewiss  dies  ist,  ebenso  gewiss   ist,   dass   die   rechte 

Vorlesung  dem  besten   Lehr-  und   Handbuch   in  jener 
anderen  Absicht  überlegen  bleibt.    Wo   es   sich   darum 
handelt,  zuerst  das  Interesse  für  eine  Wissenschaft  zu 
gewinnen,  den  Glauben  an  ihre  Bedeutung  zu  erzeugen, 
die    Aufmerksamkeit  auf  die  wesentlichen  Thatsachen 

und    Fragen   einzustellen,    leitende    Gesichtspunkte   zu 
geben  und  so  überhaupt  zuerst   ein   inneres  Verhältnis 

zur   Sache   zu  begründen,    da  leistet  auch  ein  vorzüg- 
liches Buch  weniger  als  eine  Vorlesung,  die  nur  einiger- 

massen  ihrer  Aufgabe  gerecht  wird,  die  nur  überhaupt 
von  einer  lebendigen  Persönlichkeit  getragen  wird. 16 
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Dem  Neuling,    der  an   das  Studium   einer  Wissen- 
schaft herangeht,  es  sei  welche  es  wolle,  Theologie  oder 

Jurisprudenz,  Geschichte  oder  Naturwissenschaft,  Mathe- 
matik  oder  Nationalökonomie,   tritt  diese   als   ein  Un- 

endliches und  Unübersehbares  entgegen;  die  Masse  der 
Thatsachen  und  Fragen,  der  Ansichten  und  Meinungen^ 
der  Untersuchungen  und  Abhandhmgen ,   der  Litteratur 

und  Kritik,   wie   sie   in   einem  enzyklopädischen  Hand- 
buch oder  einem  Lehrbuch  auf  ihn  einstürmt,  häuft  sich 

ins  Grenzenlose ;  er  steht  verwirrt  und  verzagt,  wie  der 

Unkundige  in  einem   grossen  Museum   oder  einer  Aus- 
stellung.   Da  bietet  sich  die  Vorlesung  an,  Pührerdienste 

zu  leisten.    Sie  nimmt  ihn  an  die  Hand,  leitet  ihn  durch 
das  Ganze,  stellt  ihn  vor  das   eigentlich  Wichtige   und 
Bedeutende,  giebt  ihm  Kategorieen  und  Gesichtspunkte 

für  die  Auffassung   und   die  Beurteilung.    Und   nun  ge- 
winnt  er  zugleich  Teilnahme  und  Verständnis   für  die 

Dinge;   er  lernt  die  Hilfsmittel  kennen  und  gebrauchen 
und  endlich  wagt  er  auch  mit  eigener  Arbeit  irgendwo 
sich  an  die  Sache  zu  machen.    Gewiss,  auch  ein  Buch 
kann   solchen  Führerdienst  leisten.     Besser  leistet  sie 

doch  ein   persönlich   gegenwärtiger  Führer.    Ich   hebe 

einige  Punkte  hervor,  auf  denen  der  Vorzug  des  leben- 
digen Worts  vor  dem  Buch  beruht. 

1)  In  der  Vorlesung  tritt  dem  Hörer  die  Wissen- 
schaft in  Gestalt  einer  Person  entgegen,  die  sie  hat, 

die  in  ihr  lebt.  Das  giebt,  wenn  anders  die  Person  dar- 
nach ist,  ihm  sogleich  den  Glauben  an  die  Sache. 

Ein  Buch,  vor  allem  ein  svstematisches  Hand-  und 
Lehrbuch,  ist  ein  totes  Ding,  das  keinen  Glauben  zeugen 
kann;  aller  Glaube  pflanzt  sich  von  Person  zu  Person 
fort.  Dass  ein  Mann,  der  vor  mir  steht  und  zu  mir 
spricht,  ein  Mann,  vor  dem  ich  Achtung  habe  und  zu 
dem  ich  Vertrauen  gewinne,  an  die  Wissenschaft  glaubt, 
ihr  seine  Arbeit,  sein  Leben  widmet,  das  giebt  mir  erst 
das  Gefühl  ihrer  Wichtigkeit  und  Wirklichkeit.  Es  geht 
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einem  hier  ähnlich,  wie  mit  fremden  Ländern,  von  denen 
man  in  Büchern   gelesen   und   in   Schulen  gehört  hat; 
nun  kommt  jemand,  der  selber  dort  war,  der  Jahre  lang 
drüben  gelebt   und   gewirkt  hat;   er  erzählt  von  Land 
und  Leuten,  wie   man  hinkonunt  und   was   drüben   an 
Arbeit  und  Gewinn  winkt.    Und  jetzt  erst  kommt  einem 
das  Gefühl  der  Wirklichkeit  dieser  Dinge;   Afrika  oder 
Amerika,   sie   sind   nicht  blos    auf  dem   Papier,  wo  so 
manches  steht,  was  sonst  nirgends  ist,  sondern  sie  sind 
in   greifbarer   und   erreichbarer  Wirklichkeit   da;   und 
mit  dem  Glauben  an  die  Wirklichkeit  wächst   der  Mut 

sich  hinüberzuwagen.    Ebenso  geht  es  dem  Schüler  mit 
den  Wissenschaften;  in   dem  Wort   des  persönlich   vor 

ihm  stehenden  Lehrers  gewinnt  dem  angehenden  Histo- 
riker  oder   Philologen    die    Vergangenheit    eine   Wirk- 

lichkeit, die  ihr  das  Buch   nicht  geben   kann.     So   ge- 
winnen auch  die  kleinen  Dinge,  an  denen  keine  Wissen- 

schaft vorüber  kann,  die  Lesarten  und   die  Fragmente, 
die  mikrologischen  Beobachtungen  und   die  mühseligen 
BegriflFsentwickelungen  in  den  Augen   des  Schülers   die 
Wichtigkeit  und  Bedeutung,  ohne  die  ihm   der  Mut  zur 

Arbeit  verginge.    So  gelang  es,  wenn  hier  einer  persön- 
lichen    Erinnerung    Raum     zu     geben     gestattet    ist, 

Trendelenburg,  seinen  Schülern   zum  Aristoteles  Mut 
zu  machen.    Man  hatte  von  der  Philosophie   des   alten 
Griechen  wohl  manches  gehört,  auch  versucht   ihn   zu 
lesen,  aber  die  Ungewissheit,   ob   es   sich   auch    heute 
noch  lohne  ihn  zu   studieren,    ob   seine  Weisheit   nicht 

veraltet  sei,  schreckte  zurück.    Erst  als  uns  in  Trende- 
lenburg ein  Mann  entgegentrat,  der  in  der  aristotelischen 

Philosophie  lebte  und  zu  dem  Griechen  gleichsam  noch 
in  einem    persönlichen  Verhältnis   stand,    da   kam   uns 
der  Glaube  an  die  Sache,  an  ihre  Bedeutung  auch   für 
die  Gegenwart,   und   mit   dem   Glauben   der  Mut   zum 
Eindringen  in  die  fremde  Gedankenwelt. 

Noch  immer  gilt  das  Wort  des  Aristoteles:  glauben 

16* 
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muss,  wer  lernen  will.  Ihm  zu  diesem  Glauben  zu 
helfen,  ist  das  erste  und  vielleicht  das  allerwich tigste, 
was  der  Unterricht  des  Lehrers  vor  dem  Buche  voraus 

hat;  wobei  denn  auch  der  Anteil,  den  hieran  die  An- 
wesenheit von  Mitschülern  und  Mitstrebenden  hat,  nicht 

zu  vergessen  ist.  Und  auch  ein  Wort  Goethes,  das 
V.  Savigny  in  einer  Erörterung  eben  dieses  Gegenstandes 
anführt,  sagt  dasselbe:  „Schreiben  ist  ein  Missbrauch 
der  Sprache,  stilles  für  sich  lesen  ein  trauriges  Surrogat 
der  Rede.  Der  Mensch  wirkt  alles,  was  er  vermag, 

auf  den  Menschen  durch  seine  Persönlichkeit^^ 
2)  Das  Buch  ist  ein  Fertiges  und  Starres,  die  Vor- 

lesung ein  lebendig  Bewegliches  und  Werdendes. 
Schon  äusserlich:  das  Buch  ist  als  Ganzes  da,  die  Vor- 

lesung bietet  von  Stunde  zu  Stunde  ein  kleines,  über- 
sehbares Stück.  Und  auch  dies  wird  nicht  als  ein 

Fertiges  mitgebracht  und  vorgezeigt,  sondern  eben  jetzt 
vor  den  Hörern  hervorgebracht.  Es  ist  bekannt,  mit 
wie  viel  lebendigerer  Teilnahme  man  dem  Entstehen 
eines  Dinges  zusieht,  als  das  Fertige  betrachtet;  darum 
prägt  die  Karte,  die  der  Lehrer  mit  einigen  Strichen 
auf  der  Wandtafel  entwirft,  die  Umrisse  eines  Landes 

sicherer  und  tiefer  ein,  als  das  an  sich  viel  vollkomm- 
nere  Bild  des  Atlas.  So  wird  auch  die  Spannung,  mit 
der  die  Zuhörer  der  lebendigen  Gedankenbewegung  des 
Vortragenden  folgen,  nicht  leicht  durch  ein  Lehrbuch 
erreicht.  Und  diese  Spannung  teilt  sich  wieder  dem 
Vortragenden  mit.  Indem  er  so  mit  den  Zuhörern  in 
lebendige  Wechselwirkung  tritt,  giebt  der  Augenblick 

die  wirksame  Fonn,  den  treffenden  Ausdruck,  den  ein- 
leuchtenden Vergleich.  Und  das  Wort  wird  unterstützt 

durch  die  Stimme,  die  Art  es  zu  sagen,  den  Ausdruck 
des  Gesichts:  alles  Dinge,  die  in  keinem  Buch  stehen 

können.  Und  hundert  kleine  Dinge,  gelegentliche  Beob- 
achtungen, Randbemerkungen,  Hinweisungen  auf  dies 

und  das,  Urteile  im  Vorbeigehen,  die  man  im  Buch  niclit 
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sagen  kann  und  mag,  kommen  dazu  und  geben  der  Vor- 
lesung jenen  persönlichen,  intimen  Charakter,  den  kein 

Buch  haben  kann.    Das  ist  jenes  alte:  vox  vira  docet 

3)  Der  äusseren  Beweglichkeit  der  Vorlesung  ent- 
spricht die  innere  Beweglichkeit  und  Freiheit.  Sie 

kann  und  wird  z.  B.  verschiedene  Darstellungsformen 
verwenden.  Das  Lehrbuch  fordert  Einheit  des  Stiles 

und  der  Form;  es  wird  am  liebsten  in  svstematischem 

Gang  nach  deduktiv-synthetischer  Methode  fortschreiten. 
Die  Vorlesung  bewegt  sich  freier;  sie  wird  sich  nicht 
an  ein  festes  Schema  zu  binden  brauchen,  sondern  bei 

einem  Kapitel  so,  bei  einem  anderen,  wenn  es  pädago- 
gisch zweckmässig  scheint,  anders  verfahren  können. 

Im  ganzen  wird  sie  geneigt  sein,  den  analytischen 
Weg  vorzuziehen.  Sie  wird  nicht  mit  erschöpfender 
Erörterung  der  Grundbegriffe  und  Prinzipien  beginnen, 
sondern  von  bekannten  Thatsachen  und  Erscheinungen 
ausgehen,  um  zum  Begriff  hinzuführen,  oder,  mit  dem 
Ausdruck  des  Aristoteles,  sie  wird  gern  den  Weg  von 
dem  nqottqov  ttqoc  ijfxäg  zu  dem  nQOTtQoy  (pvtfet,  den  Weg 
von  dem  den  Zuhörern  Näheren  zu  den  Voraussetzungen 

nehmen,  während  das  Lehrbuch  zur  deduktiven  Ent- 
wickelung  drängt.  —  Ebenso  ist  sie  freier  in  der  Aus- 

wahl des  Stoffs.  Das  Lehrbuch  erstrebt  Vollständig- 
keit, Gleichmässigkeit  und  im  einzelnen  Genauigkeit. 

Die  Vorlesung  ist  auch  hier  freier;  sie  mag,  dem  Inter- 
esse des  Lehrers  oder  der  Hörer  nachgebend,  bei  einem 

Kapitel  eingehender  verweilen,  um  dafür  über  ein 
anderes,  das  systematisch  nicht  minder  wichtig  ist, 

schneller  hinwegzugehen;  sie  will  ja  nicht  ein  Nach- 
schlagewerk liefern,  von  dem  mit  Recht  Vollständigkeit 

und  Gleichmässigkeit  verlangt  wird,  sondern  zur  Auf- 
fassung der  Dinge  anleiten;  und  hierfür  mögen  ver- 

schiedene Materien  in  verschiedenem  Masse  geeignet 
sein  Handhaben  zu  bieten.  So  wird  auch  die  Vor- 

lesung durch  nichts  gehindert,  auf  Vorgänge  und  Fragen, 
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die  grade  allgemeine  Aufmerksamkeit  erregen,  neue 

Entdeckungen,  wissenschaftliche  Diskussionen,  littera- 
rische Erscheinungen,  auch  einmal  Vorkonmanisse  im 

öffentlichen  Leben  einzugehen;  es  wäre  thöricht,  ein 

eben  entgegenkommendes,  freies  Interesse  zu  ver- 
schmähen; freilich  auch  nicht  weise,  ihm  tiberall  nach- 

zugehen. Die  Vorlesung  hat  eben  den  grossen  Vorzug, 
dass  sie,  in  kürzeren  Zeiträumen  sich  wiederholend, 
den  Ereignissen  rascher  folgen  kann,  als  ein  Handbuch, 
das  seiner  Natur  nach  mehr  bestimmt  ist,  den  dauernden 

festen  Niederschlag  der  wissenschaftlichen  Arbeit  auf- 
zuspeichern. Der  Belastung  aber  mit  Daten  und  Detail, 

wie  sie  das  Nachschlagebuch  bringt,  wird  sich  die  Vor- 
lesung überhaupt  erwehren.  Das  Einzelne  wird  für  sie 

mehr  die  Bedeutung  des  methodischen  Beispiels  und 
der  Illustration  haben.  Die  Masse  des  Details  dem  Ge- 

dächtnis des  Zuhörers  einzuprägen,  wäre  ja  doch  ein 
hoffnungsloses  Unternehmen.  Was  er  aus  der  Vor- 

lesung mitnehmen  soll,  das  kann  nicht  sein  ein  Ge- 
dächtnis voll  Thatsachen,  oder  ein  zum  Repetieren 

brauchbares  Heft,  sondern  die  Auffassung  der  Wissen- 
schaft in  ihren  grossen  und  wesentlichen  Zügen,  belebt 

durch  die  Anschauung  der  Art,  wie  sie  in  diesem 
Lehrer  persönliches  Dasein  hat.  Hat  er  dies,  so  wird 
er  sich  nun  im  einzelnen  leicht  selber  zurecht  finden, 

auch  mit  Nutzen  die  Hilfs-  und  Nachschlagebücher  ge- 
brauchen. Lebendig  wirksame  AuflFassungskategorien, 

das  ist  das  Beste,  was  eine  Vorlesung  geben  kann, 
das  ist  das,  was  eine  Vorlesung  besser  geben  kann  als 
ein  Buch. 

4)  Doppelt  und  dreifach  gilt  die  Unersetzlichkeit 
des  Vortrages  durch  das  Buch  natürlich  überall  da,  wo 
die  Anschauung  eine  wesentliche  Rolle  spielt;  so  da, 

wo  der  Versuch  im  Mittelpunkt  steht,  wie  in  der  Expe- 
rimentalphysik und  Chemie,  oder  in  der  Physiologie; 

oder  da,  wo  die  Rede  Erklärung  des  in  der  Anschauung 
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gegebenen  Objekts  ist,  wie  in  der  Klinik,  oder  in  der 
Archäologie  und  Kunstgeschichte.  Da  diese  Form  des 
Unterrichts  sich  in  unserem  Jahrhundert  fortwährend 

ausgedehnt  hat,  so  kann  man  sagen:  die  Vorlesung, 
weit  davon  entfernt,  überflüssig  zu  werden,  ist  immer 
unentbehrlicher  geworden. 

Auf  gewisse  Weise  gilt  dasselbe  von  den  litterari- 
schen Disziplinen,  mit  Einschluss  der  Theologie  und 

Jurisprudenz:  je  grösser  und  unübersehbarer  die  Litte- 
ratur  wird,  um  so  notwendiger  wird  die  Vorlesung,  die 
aus  der  unendlichen  Masse  zunächst  einiges  Wesentliche 
und  Notwendige  heraushebt.  Dass  dabei  die  persönliche 

Stellung  des  Lehrers  die  Auswahl  bestimmt,  ist  natür- 
lich und  unvermeidlich;  es  mag  auch  einmal  geschehen, 

dass  Wichtiges  übergangen  und  unterdrückt,  minder 

wichtiges  hervorgehoben  wird:  dennoch  ist  jede  Her- 
vorhebung bestimmter  Autoren  und  Werke,  durch  Be- 

tonung und  Wiederholung,  besser  als  das  gleichförmige 

Einerlei  einer  nach  Vollständigkeit  strebenden  Auf- 
zählung in  einem  Handbuch.  Das  ist  das  Wesentliche, 

dass  für  den  Unkundigen  überhaupt  erst  feste  Punkte 
als  Wegweiser  in  der  Bücherwüste  abgesteckt  werden, 
die  ihm  eine  Orientierung  ermöglichen. 

5)  Die  Sache  hat  aber  noch  eine  Seite:  die  Vor- 
lesung leistet  nicht  blos  dem  etwas,  der  sie  hört,  sondern 

auch  dem,  der  sie  hält.  Wäre  die  Vorlesung  nicht  um 
der  Studenten  willen  notwendig,  so  wäre  sie  es  um  der 
Docenten  willen.    Ich  hebe  zwei  Punkte  hervor. 

Das  Erste:  der  systematische  Vortrag  einer  Wissen- 
schaft in  einer  Vorlesung  richtet  beständig  den  Sinn 

auf  das  Grosse  und  Ganze.  Er  wirkt  insofern  als 

heilsames  Gegengewicht  gegen  den  Zug  der  wissen- 
schaftlichen Forschung  zum  Spezialismus.  Ohne  den 

Zwang,  den  die  Vorlesung  dem  Lehrer  auferlegt,  das 

Ganze  der  Disziplin  in  seinen  grossen  Zügen  und  Zu- 
sammenhängen  sich   klar   zu   machen,  würde  mancher 
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seine  Gedanken  und  geben  der  Mitteilung  eine  Leb- 
haftigkeit und  Stärke,  wie  sie  im  kleinen  Kreis  nicht 

erreicht  wird.  Man  darf  wohl  sagen,  die  grossen  und 
weitreichenden  Wirkungen  im  akademischen  Unterricht, 
die  sind  von  den  grossen  Hörsälen  ausgegangen,  ich 

erinnere  an  Chr.  Wolff  und  Fr.  A.  Wolf,  an  Schleier- 
macher und  Hegel,  an  Görres  und  Treitschke.  Ja 

sie  konnten  sich  nur  in  grossen  Hörsälen  entwickeln, 
nicht  in  Seminarien  von  10  oder  12  Mitgliedern.  Ich 
schätze  die  stille  Wirkung  dieser  kleinen  Kreise  gewiss 
nicht  gering;  aber  nicht  weise  ist  es,  darüber  die  andere 
Form  der  Lehrthätigkeit  gering  zu  schätzen:  ihr  die 
Lebensbedingungen  verkürzen  hiesse  die  Universität 
ihres  lebendigsten  Einflusses  auf  das  geistige  Leben 
unseres  Volkes  berauben.  Ich  bin  überzeugt:  wenn  wir, 
nach  dem  Rat  der  Reformer,  die  Vorlesungen  zerstörten 
oder  verkümmern  Hessen  und  unsere  Studenten  alle 

Tage  einige  Stunden  in  Uebungen  zu  sitzen  nötigten,  es 
würde  sich  bald  der  Ruf  erheben  und  unwiderstehlich 

durchsetzen:  gebt  uns  die  Vorlesungen  zurück! 
Und  so  wird  es  also  wohl  bei  dem  bleiben,  was 

Schleiermacher  in  seiner  Betrachtung  über  diesen 
Gegenstand  sagt:  „Der  wahre  und  eigentümliche  Nutzen, 
den  ein  Universitätslehrer  stiftet,  steht  immer  im  graden 
Verhältnis  zu  seiner  Fertigkeit  in  der  Kunst  lebendigen 

Vortrags." 
2.  Vom  Kollegienschwänzen  und  Anderes. 

Der  Umstand,  der  den  Angriffen  auf  die  Vorlesung 

immer  wieder  neue  Antriebe  zuführt,  ist  das  Kolleg- 
schwänzen. Auch  bei  Bernheim  bildet  es  den  Aus- 

gangspunkt: ein  einigermassen  regelmässiger  Besuch 
der  Vorlesungen  sei  eine  Ausnahme,  zum  Kununer  der 
Lehrer,  zum  Verderben  für  die  Hörer,  die  sich  so  an 
die  Versäumung  der  Pflicht  als  ein  selbstverständliches 
Recht  des  Studenten  gewöhnten.  Bernheim  empfiehlt  die 
Uebungen    auch    darum,    da    hier   das  Versäumen   viel 



Die  Universitätslehrer  und  der  UniversitUtsunterricht.      251 

seltener  sei  und  als  ungehörig  von  den  Teilnehmern 
selber  empfunden  werde.  Das  Letztere  zugegeben,  wo 
es  sieh  um  kleine  geschlossene  Kreise  handelt:  würde 
aber  nicht,  wenn  man  die  Uebungen  für  alle  verbindlich 
machte,  dieser  Vorzug  schwinden?  Jetzt  nehmen  an  den 

Uebungen  wenige  und  freiwillige  teil:  viele  und  ge- 
nötigte würden  es  mit  ihnen  nicht  anders  halten  als 

mit  Vorlesimgen,  die  alte  Gewohnheit  und  halbe  Nöti- 
gung zu  belegen  anhält. 
Was  übrigens  den  Umfang  des  Unfleisses  und  im 

besonderen  das  Kollegschwänzen  anlangt,  so  glaube  ich, 
dass  man  sich  hier  und  da  doch  stark  übertriebene 

Vorstellungen  davon  macht.  Natürlich,  es  hiesse  nicht 
der  Wahrheit  die  Ehre  geben,  wenn  man  sagen  wollte, 
es  stehe  hier  alles  wie  es  solle;  es  wird  viel  und  auch 
leichtsinnig  geschwänzt.  Aber  sehr  starke  Uebertreibung 

ist  es,  wenn  man  die  Sache  so  darstellt,  als  sei  regel- 
mässiger Besuch  überhaupt  eine  Ausnahme.  Das  mag 

in  dem  einen  oder  andern  Fach,  bei  dem  einen  und 
anderen  Lehrer  so  sein;  es  mag  besonders  in  der 
juristischen  Fakultät  dieser  und  jener  Universitäten 
vorkommen:  denn  auch  die  Universitäten  werden  er- 
hebliche  Verschiedenheiten  zeigen:  es  giebt  ihrer,  bei 
denen  das  Faullenzen  in  der  Luft  liegt,  wo  Herkommen 
und  I^ebensumgebung  dem  Kollegienbesuch  ungünstig 

sind;  auch  landschaftliche  Umgebung  und  Studien- 
semester üben  ihren  Einfluss.  Und  nun  wird  es  hier 

gehen  wie  überall:  die  schlimmen  Fälle  werden  ans  Licht 

gezogen  oder  sie  drängen  sich  selbst  mit  allerlei  Auf- 
sehen erregendem  Aergernis  ans  Licht;  und  die  Ankläger 

verallgemeinem  dann,  was  dieser  oder  jener  Gruppe 
zur  Last  föllt.  Vermutlich  sind  auch  die  Parlamentarier, 
die  im  Landtag  die  Klagen  erheben,  in  der  Regel  Väter 
von  juristischen  Söhnen,  wie  sie  selbst  einst  Juristen 

waren.  Dagegen  wird  von  denen,  die  ohne  die  öffent- 
liche  Aufmerksamkeit  in  Anspruch   zu   nehmen,  ruhig 
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ihren  Studien  nachgehen,  überhaupt  nicht  öffentlich  ge- 
redet, gerade  so  wenig,  als  von  den  tugendhaften 

Frauen. 

Wenn  ich  von  Beobachtungen  in  meinem  Kreise 

ausgehe,  so  würde  ich  doch  sagen,  dass  ein  sehr  er- 
heblicher Teil,  ich  sage  vorsichtig  die  Hälfte  bis  drei 

Viertel,  die  Kollegien  regelmässig  besucht,  ein  weiteres 
Viertel  mit  gelegentlichen  Lücken,  der  Rest  nach  einem 
mehr  oder  minder  anhaltenden  Anlauf  nur  noch  hin 

und  wieder.  Die  Zahl  derer,  die  grundsätzlich  oder 
thatsächlich  kein  Kolleg  besuchen,  die  nur  auf  der 
Kneipe  und  beim  Frühschoppen  zu  treffen  sind,  ist  nicht 
gar  gross,  an  manchen  Universitäten  und  in  manchen 
Studienzweigen  fehlt  sie  beinahe  ganz;  sie  erlangt  den 
Schein  der  grossen  Zahl  durch  ihre  übiquität  an  allen 
öffentlichen  Orten  und  in  allen  Witzblättern  und  Anek- 

doten. Grösser  ist  die  Zahl  derer,  die  im  Laufe  des 
Semesters  abfallen.  Man  wird  aber  nicht  vergessen 
dürfen,  dass  es  auch  legitime  Ursachen  hierfür  giebt: 
um  von  Krankheit  abzusehen,  so  kann  auch  dringliche 
Arbeit  abhalten,  besonders  in  den  letzten  Semestern, 
oder  auch  allzugrosse  Langeweile  im  Hörsaal,  sie  soll 
doch  wirklich  vorkommen,  wie  sie  denn  auch  in  Schulen 
und  Kirchen  vorkommt.  Dem  Lehrer  dagegen,  dem  es 
selbst  um  die  Sache  ernst  ist,  und  der  etwas  bietet, 
wird  im  ganzen  der  Hörsaal  dankbar  und  treu  bleiben. 
Werden  auch  ihm  gegen  den  Schluss  des  Semesters  die 
Lücken  sichtbar,  nun,  so  würde  ich  raten  das  als  ein 
allgemein  Menschliches  nicht  allzu  tragisch  zu  nehmen. 
Hat  doch  selbst  der  alte  Kant  oder  vielmehr  der  noch 

jugendliche  Kant,  dem  als  akademischem  Lehrer  Herder 
jenes  hohe  Loblied  sang,  so  etwas  erlebt  und  sich,  trotz 
der  Strenge  seines  Pflichtbegriffes,  darüber  getröstet. 
In  Einladungen  zu  seinen  Vorlesungen  auf  das  Jahr  17f)5 
erklärt  er,  warum  er  die  empirische  Psychologie  in  den 

Anfang-  der  Voriosungen    über   die  Metaphysik   gestellt 
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habe:   „Jedermann    weiss,    wie    eifrig   der  Anfang   der 
Kollegien  von  der  munteren  und  unbeständigen  Jugend 
gemacht  wird,  und  wie   darauf  die  Hörsäle   allmählich 
etwas  geräumiger  werden.    Setze  ich  nun,  dass  dasjenige 
was  nicht   geschehen   soll,   gleichwohl   alles   Erinnerns 
ungeachtet  künftig    noch    immer    geschehen   wird,   so 
behält  die  gedachte  Lehrart  eine  ihr  eigene  Nutzbarkeit 
Denn  der  Zuhörer,  dessen  Eifer  schon  gegen  das  Ende 
der  empirischen  Psychologie  ausgedunstet  wäre  (welches 
doch  bei   einer   solchen   Art   des  Verfahrens   kaum   zu 

vermuten  ist),   würde   gleichwohl   etwas   gehört   haben, 
was  ihm  durch    seine  Leichtigkeit   fasslich,   durch   das 
Interessante  annehmlich  und   durch   die  häufigen  Fälle 

der  Anwendung  im  Leben  brauchbar  wäre."    Vielleicht 
verdient  ausser  dem  Trost,  der  darin  liegt,  auch  einen 

Kant  unter  den  „Gefährten  des  Uebels"  zu  haben,  auch 
der  Wink  Beherzigung:  das  Fassliche,  Interessante  und 
Anwendbare  so  viel  als  möglich  an  den  Anfang  zu  stellen. 

Ich   füge    noch   ein  Wort   über   die  von  Bernheim 

statt     der    grossen     systematischen    Vorlesungen    em- 
pfohlenen kurzen  ein-  oder  zweistündigen  Orientierungs- 

vorlesungen  hinzu.     Er  stellt  ihnen  die  Aufgabe:  eine 

gedrängte  üebersicht  über    den  Stoff  und  knappe  Dar- 
stellung   der   persönlichen    Auffassung  zu   geben.     Ich 

fürchte,    dass    derartige    Vorlesungen    allzu    leicht   un- 
fruchtbare   Kompendien    mit    Sammlungen    der  Haupt- 

daten und  dogmatischer  Formeln  werden  würden.    Eine 

Vorlesung   braucht,   um   wirksam  zu  werden,   einen  ge- 
wissen Spielraum  der  Entfaltung;  verliert  sie  den,  wird 

sie  allzu  eng  zusammengedrängt,  dann  verliert  sie  ihre 
Kraft   und  macht  weder  dem  Lehrer  noch  dem  Hörer 

Freude.     Es    geht   Einem    wohl    einmal    so,   dass   man 
gegen    Schluss    des   Semesters   den  Versuch   macht,  in 
komprimierter  Darstellung  rasch  noch  einige  Lehrstücke 
zu  erledigen.  Ich  habe  jedesmal  die  Empfindung  gehabt, 
dass  die  Sache,  auch  für  die  Hörer,  wenig  befriedigend 
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ausfiel:   anfangs   zu  meiner   Ueberraschung,   ich    hatte 

wohl  gedacht,  dass  eine  kurze  Zusammenfassung  wich- 
tiger Punkte   besonders  interessant  sein  müsse.    Aber, 

es  hilft  nicht;  nicht  der  Stoff,  nicht  der  Qedankeninhalt, 
nicht   die   Lösung   des   Problems,   sie  mag  an   sich  so 
wertvoll    sein    als   sie   will,   sondern    die   Art,   wie  das 
Problem      dargelegt      und      gelöst      wird,      wie     der 

Gedanke    entwickelt    wird,    macht    die    Sache    inter- 
essant  und    lehrreich.      Der    leibliche    Mensch    kann 

nicht  von  Extrakten  leben,  auch  wenn  in  ihnen  alle  für 
die  Ernährung  notwendigen  Stoffe  in  reinster  Form  sich 
finden.    Man  sollte  ja  zunächst  denken,  der  Leib  mtisste, 

dankbar  für   die  Entlastung,   sie   zur  Ernährung  bevor- 
zugen;   aber   er  lehnt   sie   ab.     Die  Verdauungsorgane 

sind   einmal  darauf  eingerichtet,   aus  einer  Menge  von 
zugeführten   Nahrungsstoffen    durch    eigene    Thätigkeit 
das   Zuträgliche    herauszusuchen   und    zu   verarbeiten. 
Aehnlich   steht   es  auch   im  geistigen  Leben,  auch  hier 

ist   die  Ernährung  mit  Extrakten,  die  ein  Anderer  her- 
gestellt  hat,   nicht   möglich.     Der  Geist   will  aus   der 

Fülle   der  Thatsachen   durch   eigene  Thätigkeit,  zu  der 
denn    eine  Anleitung  mit  Dank  angenommen  wird,  das 
ihm  Gemässe  suchen  und  auswählen. 

Also  nicht  darum  wird  es  sich  handeln,  die  Form 
der  Vorlesung  überhaupt  abzuschaffen,  oder  auf  blosse 
Orientierungsvorlesungen  einzuschränken,  sondern  sie 

wirksam  und  fruchtbar  zu  gestalten.  Wobei  denn  zu- 
zugeben ist,  dass  sie  nicht  überall  gleich  möglich  ist. 

Es  giebt  Gegenstände,  wofür  die  Vorlesung  weniger  ge- 
eignet ist,  z.  B.  Grammatik  oder  auch  Logik.  Ebenso 

giebt  es  Lehrer,  denen  die  Uebungen  mehr  liegen,  als 
die  Vorlesungen.  Endlich,  es  giebt  Universitäten,  wo 
gewisse  Fächer  kaum  die  für  Vorlesungen  notwendige 
Zahl  aufbringen.  Der  alte  Spruch  sagt  zwar:  treu 
faciunt  collegium]  ich  glaube  aber,  drei  sind  zu  wenig, 
um  dem  Vortrag  gleichsam  den  notwendigen  Resonnanz- 
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boden  zu  geben.  Einem  Einzelnen  einen  Vortrag  zu 
halten,  statt  mit  ihm  sich  zu  unterreden,  hätte  etwas 
Wunderliches;  ähnlich  steht  es,  so  lange  die  Zahl  nicht 
grösser  ist,  als  dass  man  jederzeit  alle  Einzelnen  sieht; 
der  Vortrag  bedarf,  ich  möchte  sagen  der  unbestimmten 
Weite  des  Streuungskreises;  sie  erst  rechtfertigt  die 
Form  der  allgemeinen  Rede.  Kommen  in  einem  kleinen 
Kolleg  die  Einzelnen  unregelmässig,  so  dass  jede  Lücke 
jedesmal  sichtbar  wird,  so  muss  das  freilich  peinlich 
wirken.  Und  hier  würde  ich  allerdings  sagen:  es  wäre 

ganz  angemessen,  dem  Unterricht  einen  mehr  dialogi- 
schen Charakter  zu  geben.  In  der  That,  was  hindert 

denn  hier  eine  oder  zwei  von  den  vier  Stunden  der 

Woche  zu  Besprechungen  im  Anschluss  an  die  Vor- 
lesung oder  vorher  bezeichnete  Lektüre  zu  verwenden? 

Ja,  was  hindert,  gelegentlich  den  Vortrag  selbst  durch 
Fragen  an  die  Zuhörer  zu  unterbrechen,  um  sich  ihres 
Verständnisses  und  ihres  Interesses,  damit  auch  der 
Regelmässigkeit  des  Besuchs  zu  versichern?  Nur  wolle 
man  nicht,  was  unter  anderen  Verhältnissen  möglich 
und  wirksam  ist,  zerstören,  weil  es  in  Greifswald  oder 
Rostock  nicht  geht. 

3.  Die  äussere  Form  der  Vorlesung.  Sie  ist 
mit  der  Aufgabe  gegeben.  Die  Vorlesung  wirkt,  was 
sie  wirken  kann  und  soll,  nur  als  freier  Vortrag. 
Bestände  die  Vorlesung  nur  im  Ablesen  oder  Diktieren 
«ines  fertigen,  nur  eben  noch  nicht  gedruckten  Buches, 
dann  wäre  allerdings,  mit  Schleiermacher  zu  reden, 
nicht  einzusehen,  „weshalb  ein  solcher  Mann  die  Leute 
zu  sich  bemüht  und  ihnen  nicht  lieber  seine  ohnehin 

mit  stehen  bleibenden  Schriften  abgefasste  Weisheit 
auf  dem  gewöhnlichen  Wege  verkauft:  denn  bei  solchem 
Werk  und  Wesen  von  dem  wunderbaren  Eindruck  der 

lebendigen  Stimme  zu  reden,  möchte  wohl  lächerlich 

sein.**  Doch  dürfte  das  gegenwärtig  nicht  mehr  allzu 
häufig  vorkommen,   wenigstens   ausserhalb   der  juristi- 
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sehen  Fakultät,  wo  die  alte  Uebung  sich,  wie  es  scheint, 
am  meisten  erhalten  hat;  aus  begreiflichen  Gründen: 
es  handelt  sich  hier  am  meisten  um  ein  abgeschlossenes, 
in  festen  Formeln  begriffenes,  unpersönliches  Wissen; 
dazu  kommt  die  Häufung  der  Vorlesungen,  drei  oder 
vier  Privatvorlesungen  werden  wohl  in  keiner  andern 
Fakultät  von  einem  Docenten  neben  einander  gelesen. 

Ein  freier  Vortrag  bedeutet  nattirlich  nicht  einen  ex- 
temporierten Vortrag,  der  in  diesem  Augenblick  nach 

Inhalt  und  Form  entsteht.  Das  ist  eine  in  jeder  Hhi- 
sicht  unmögliche  Sache.  Niemand  hat  eine  Wissen- 

schaft in  der  Weise  inne,  dass  ihm  das  Ganze  und  das 
Einzelne  jederzeit  gegenwärtig  und  zur  Hand  wäre. 
Und  auch  dann  bliebe  es  notwendig,  die  Dinge  für  den 
Vortrag  zurechtzulegen;  eine  Sache  wissen  und  lehren 
ist  nicht  einerlei,  auch  ist  die  systematische  Ordnung 
nicht  zugleich  die  pädagogisch  gebotene.  Also  der 
Vortrag  will  vorbereitet  sein,  und  das  wird  regelmässig 
auch  zur  Aufzeichnung  führen,  also  zum  Heft.  Es  wird 
mehr  oder  minder  ausgeführt  sein  können,  nach  der 
Verschiedenheit  des  Gegenstandes  und  der  Vertrautheit 
mit  demselben;  es  mag  den  ganzen  Vortrag  dem  Inhalt 
nach  ausgeführt  enthalten,  ein  andermal  sich  auf  die 
genaue  Gliederung  des  Gedankenganges,  oder  auch 
einmal  auf  die  Hauptdaten,  Formeln,  Stichwörter  sich 
beschränken:  es  überhaupt  entbehren  wollen,  hiesse 
sich  Unvernünftiges  zumuten,  nicht  zum  Gewinn  fiir 
den  Hörer.  Auch  dem  wird  nichts  im  Wege  stehen, 
dass  der  Docent  seine  Aufzeichnungen  in  die  Vorlesung 
mitbringt,  um  sich  durch  einen  gelegentlichen  Blick 
über  den  Gedankengang  zu  orientieren  oder  daraus 
einzelne  Formeln,  Thatsachen,  Citate  und  derartiges  zu 
entnehmen.  Es  handelt  sich  ja  nicht  um  ein  oratorisches 
Kunstwerk  oder  eine  Predigt,  deren  Eindruck  allerdings 
durch  das  mitgebrachte  Papier  beeinträchtigt  wird;  es 
handelt   sich   lediglich   um   eine  schlichte  und  einfache 
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Darlegung   von   Gedanken   für   den  Verstand.    Aber  so 
weit  wird  der  Vortrag  allerdings  frei  sein  müssen,  dass 
die  Augen  nicht  am  Blatt  hangen  und  der  Gedanke  die 
sprachliche   Form   im   einzelnen   im  Augenblick   findet. 
Das  Ablesen   eines   fertig  geformten  Manuskripts  wird 
nicht   statthaben    dürfen,    wenn    nicht    der    eigentliche 
Sinn  der  Vorlesung  verloren  gehen  soll.  Ein  abgelesener 
Vortrag  ist  ohne  Leben,  er  kann  nicht  jenes  Gefühl  der 
Wirklichkeit,   der   Aktualität   geben,   das   der  aus  dem 
Innern   geschöpfte  Vortrag   giebt     Ihm  fehlt  auch  das 
Moment   der  Spannung,   sowohl  bei  den  Hörern,  als  bei 
dem  Vortragenden,   das  die  Aufmerksamkeit  fesselt;  es 
gehört  dazu  die  Erregung  der  freien  Formung,  auch  das 
Risiko  des  Misslingens. 

Wie  das  Ablesen  gegen  den  Sinn  der  akade- 
mischen Vorlesung  ist,  so  natürlich  auch  das  Diktieren ; 

beides  geht  übrigens  wohl  regelmässig  zusammen.  Das 
Diktieren  schliesst,  wie  lebendige  Mitteilung,  so  auch 
lebendige  Auffassung  aus;  es  wird  dabei  regelmässig 
auf  eine  blos  mechanische  Thätigkeit,  ohne  innere 
Spannung  auf  beiden  Seiten,  hinauslaufen.  Und  nur 
ein  äusserer  Zwang  irgend  welcher  Art  wird  die 
Studenten  in  solchen  Vorlesungen  festzuhalten  im 
Stande  sein. 

Ein  nicht  selten  geübtes  Verfahren  ist  das:  die 
Hauptsätze  in  die  Feder  zu  diktieren,  um  dann  in  freier 
Erörterung  Erläuterungen  hinzuzufügen.  Es  geschieht 
namentlich  in  systematischen  Vorlesungen,  um  dem 

Hörer  die  wesentlichen  Gedanken  in  fester  Fassung,  ge- 
schützt gegen  seine  eigene  unzulängliche  Auffassung  oder 

irrtümliche  Formulierung,  zu  überliefern.  —  Ich  fürchte, 
dass  auch  dabei  leicht  etwas  von  der  Wirkung  des 

lebendigen  Vortrags  verloren  geht.  Wird  das  Diktat 
vorher  gegeben,  so  geht  die  gemeinsame  Untersuchung 
oder  wenigstens  die  freundliche  Täuschung,  als  ob  das 

Ergebnis  erst  in  der  gemeinsamen  Untersuchung  ge- 

il 
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Wonnen  werde,  verloren.  Der  weniger  regsame  Hörer 
wird  dazu  neigen,  in  dem  schwarz  auf  weiss  Besessenen 
das  Wesentliche  zu  sehen  und  die  Erläuterungen  als 
Erholungspause  vom  Nachschreiben  zu  betrachten. 
Wird  das  Diktat  nach  der  Entwickelung  als  ihr  Resume 

gegeben,  und  das  scheint  das  empfehlenswertere  Ver- 
fahren zu  sein,  dann  wird  dem  Zuhörer  die  Mühe  abge- 

nommen, selbst  die  Fassung  des  Wesentlichen  zu  finden; 

wird  kein  Diktat  gegeben,  so  muss  er  dem  ganzen  Vor- 
trag nachdenkend  und  das  Wesentliche  des  Gedanken- 

gangs heraushebend  folgen. 
Anders  steht  es  mit  einem  gedruckten  Prospekt, 

der  dem  Hörer  eine  Uebersicht  der  Materien,  die  zur 

Verhandlung  kommen,  giebt  und  ihm  dadurch  die 
Orientierung  erleichtert.  Er  mag  dem  Vortrag  zugleich 
Litteraturangaben  und  Aehnliches  abnehmen,  was  ihn 
ohne  Not  belastet. 

Ist  die  Anlehnung  der  Vorlesung  an  ein  Lehrbuch 
zweckmässig?  Es  war  früher  üblich;  den  preussischen 
Universitätslehrern  wurde  es  im  18.  Jahrhundert,  nach 
dem  Abkommen  des  Lesens  über  Textbücher,  durch 
wiederholte  Gebote  eingeschärft.  So  hat  Kant  sein 
Leben  lang  Lehrbücher  der  Metaphysik,  der  Logik,  des 
Naturrechts  von  Baumgarten,  Meyer,  Aclienwall  u.  s.  w. 
zu  Grunde  gelegt.  Dieses  Verfahren,  nebst  dem  Zwang 
dazu,  ist,  wie  oben  erwähnt  (S.  239)  noch  vor  kurzem 
von  E.  V.  Hartmann  wieder  gefordert  worden,  um 

das  „Diktieren  von  ungedruckten  Lehrbüchern"  zu 
verhindern. 

Ich  kann  von  seinen  Vorzügen  mich  nicht  über- 
zeugen, jedenfalls  wäre  der  Zwang  schlechthin  uner- 

träglich. Sollte  der  Lehrer  ein  fremdes  Lehrbuch 

wählen?  Aber  er  findet  keines,  das  zu  den  eigenen  An- 
schauungen stimmt;  so  ging  es  Kant,  und  er  löste  also 

seinen  Vortrag  völlig  vom  Text,  nur  dass  er  die 
Gliederung  des  Ganzen  sich  von  ihm  mehr  aufdrängen 
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als  geben  liess.    Dem  Zuhörer  aber  wird  dies  Neben- 
einander von  Lehrbuch  und  Vorlesung^  schwerlich   das 

Verständnis  erleichtert  haben,  wenn  wir  den  vorhandenen 
Xachschriften     glauben     dürfen.       Oder    man    denke, 

Schleiermacher  verpflichtet  über   irgend   ein   Lehr- 
buch  der  Logik  oder  der  Sittenlehre  zu  lesen;  oder 

Treitschke  über  ein  Lehrbuch  der  Politik. 

SoU  er  also  ein  eigenes  liChrbuch  abfassen,  um 
darüber  zu  lesen?  Wenn  er  dazu  nur  schon  imstande 

wäre;  er  sucht  ja  erst  das  Ganze  der  Wissenschaft  in 
der  Gestalt,  wie  sie  ihm  vorschwebt,  zu  stände  zu 

bringen;  die  wiederholten  Vorlesungen  sind  so  viel  An- 
läufe dazu.  Und  ob,  nachdem  er  dann  das  Lehrbuch 

geschrieben,  der  Trieb  zur  Vorlesung  über  den  Gegen- 
stand noch  lebendig  wäre?  und  beim  Zuhörer  der  Trieb 

zu  hören?  Wo  bliebe  die  Spannung,  wenn  das  Ergebnis 
gedruckt  dastände?  Ueberhaupt  sein  eigenes  Lehrbuch 
erklären,  es  hätte  etwas  Insipides.  Dann  noch  lieber 
ein  fremdes  Buch:  die  Reibung  der  eigenen  Gedanken 
an  den  fremden  würde  der  Sache  ein  wenig  Leben  geben. 
Aber  freilich,  könnte  man  nun  voraussetzen,  dass  nun 
jeder  Hörer  vorher  das  Buch  gelesen,  paragraphos  wohl 
einstudiert  habe?  Schwerlich;  man  müsste  also  den 
Inhalt  des  Buchs  erst  darlegen  und  entwickeln.  Dann 
aber  wäre  das  Buch  ja  wieder  überflüssig  oder  unbequem: 
man  würde  lieber  an  einen  anderen  Punkt  anknüpfen. 

Also  kein  Zweifel,  es  war  notwendig,  dass  die  Vor- 
lesung, wie  vom  kanonischen  Textbuch,  so  auch 

vom  Lehrbuch  sich  losgelöst  hat.  Man  wird  gute 
Lehrbücher  nennen  und  ihre  Benutzung,  auch  durch 
wiederholtes  Zurückkommen  und  Anknüpfen  der  eigenen 
Darstellung  empfehlen.  Aber  man  wird  sich  nicht  daran 
binden.  Was  dem  Lehrer  und  Hörer  die  Freude  an  der 

Sache  giebt,  das  ist,  dass  sie  die  Wissenschaft  im  Lauf 
der  Vorlesung  gleichsam  mit  einander  aufbauen.  Der 
ganze    Vorschlag   stammt   aus    einer   Anschauung,    die 

17* 
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ohne  lebendige  Berührung  mit  der  Wirklichkeit,  mit  dem 
lebendigen  Fluss  der  Wissenschaft  ist.  An  katholischen 
Universitäten  mag  man  über  lateinische  Lehrbücher 
lateinische  Erläuterungen  geben,  an  einer  modernen 
Universität  ist  die  Sache  unmöglich. 

4.  Die  innere  Form  der  Vorlesung.  Der  Zweck 
der  Vorlesung  ist  die  Belehrung.  Damit  ist  ihre  Form 
gegeben:  sie  wendet  sich  an  den  Verstand,  nicht  an 

den  Willen  oder  das  Gemüt,  oder  doch  nur  durch  Ver- 
mittelung  des  Verstandes.  Beredsamkeit  und  Pathos 
werden  ihr  also  nicht  anstehen,  wenigstens  nicht  die 
Beredsamkeit,  die  mit  den  Mitteln  der  Rhetorik  wirkt. 
Es  giebt  auch  eine  Beredsamkeit  für  den  Verstand, 
etwas  wie  eine  Beredsamkeit  der  Thatsachen  selbst: 

sie  weiss  die  Dinge  so  darzustellen,  dass  sie  selber  zu 
reden  scheinen,  sie  ordnet  sie  so,  dass  sie  selber  die 
Konklusion  zu  ziehen  scheinen;  der  Zuhörer  hat  dann 
am  Schluss  die  Empfindung,  dass  er  dies  alles  selber 
gedacht  und  sich  selber  gesagt  habe.  Diese  innere, 
logische  Zielstrebigkeit  wird  das  Hauptmittel  sein,  in 
der  Vorlesung  die  Aufmerksamkeit  zu  erhalten  und  den 

Zuhörer  dauernd  zu  fesseln.  Für  die  Wirkungen  rhe- 
torischer Hülfen,  füi'  Pathos,  Schlagworte  und  Aehn- 

liches,  ist  der  deutsche  Student,  man  darf  es  zu  seiner 
Ehre  sagen,  nicht  sehr  und  nicht  lange  empfänglich. 

Was  die  Form  der  Rede  anlangt,  so  wird  die 
schlichte,  im  Aeusserlichen  bequeme,  allein  auf  die 
Sache  gerichtete  Rede  dem  wissenschaftlichen  Vortrag 
am  meisten  angemessen  sein.  Eine  allzugrosse  Feinheit, 

Zierlichkeit,  Pointirtheit  wirkt  leicht  ermüdend  und  ab- 
lenkend; die  Vorlesung  soll  nicht  Filigranarbeit  sein, 

sonst  verfehlt  sie,  was  wesentlicher  ist  als  die  Sorgfalt 
im  kleinen,  dass  die  grossen  Züge  des  Gegenstandes 

kräftig  hervortreten.  Am  besten  wird  die  Sache  ge- 
lingen, wenn  ein  Konzept  das  Wesentliche  der  Gedanken- 

führung in  übersichtlicher  Gliederung  darbietet  und  der 
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freie  Vortrag  dann,  in  der  lebendigen  Berührung  mit 
dem  Hörerkreise,  dieses  Schema  mit  einer  gewissen 

Breite  und  Behaglichkeit  der  Mitteilung,  die  auch  ein- 
mal eine  variierende  Wiederholung  nicht  ausschliesst, 

ausführt.  Eine  Annäherung  an  die  Gesprächsform,  die 

übrigens  mit  Wärme  und  Lebhaftigkeit  sich  wohl  ver- 
trägt, wird  der  belehrenden  Rede  mehr  anstehen  als 

lange  und  fein  gesponnene  Perioden,  zierliche  und  zu- 
gespitzte Wendungen,  oder  gar  rednerischer  Brillant- 

schmuck. AU  das  wird  bald  ermüden  und  abschmeckig 
werden.  Wer  Belehrung  sucht,  will  nicht  durch  die 
Form  berückt,  sondern  durch  den  Inhalt  überzeugt 
werden.  So  beschreibt  der  Philolog  F.  A.  Wolf,  er  selbst 
ein  Meister  des  akademischen  Vortrags,  einmal  seine 
Form:  Famüiarem  sermonem  oportet  esse  lectionurriy  varium 
illum  quidem  pro  varietate  rerum  et  multiformem  ̂   neque 
tarnen  ulla  parte  simäem  librL  Im  ganzen  ist  damit  die 
Form  des  Vortrags,  wie  sie  in  Deutschland  üblich  ist, 
bezeichnet.  Und  dem  entspricht  auch  die  Schlichtheit 

des  äusseren  Apparats,  der  Hörsäle  und  ihrer  Ein- 
richtungen, des  Auftretens  und  Habitus  der  Lehrer: 

nichts  von  offiziellem  Pomp,  nichts  von  Grandezza  in 
der  persönlichen  Erscheinung.  Ein  Aufwand  in  dieser 

Richtung,  wie  er  anderswo  herkömmlich  ist  (in  Frank- 
reich besteigt  der  Professor  im  feierlichen  Ornat 

den  Katheder,  begleitet  von  einem  mit  Amtskette  ver- 
sehenen Pedell,  der  während  des  ganzen  Vortrags  ihm 

zur  Seite  steht,  v.  Savigny  S.  154),  er  würde  für  uns 
etwas  Beklemmendes  haben:  was  für  ein  Aufwand  an 

oratorischem  Schwung  wäre  notwendig,  um  solchen 
Pomp  zu  rechtfertigen  und  nicht  als  deplaciert  erscheinen 
zu  lassen? 

Wie  allzu  fein,  so  kann  eine  Vorlesung  auch  allzu 
gründlich  sein.  Sie  wird  es  notwendig,  wenn  sie  überall 
alle  möglichen  Thatsachen,  Fragen,  Zweifel,  Bedenken, 

Meinungen,  Einfälle  mitschleppen  und  ausführlich  er- 



262  Drittes  Buch. 

örtern  will.  Es  mag  einmal  an  einem  Punkte  beispiels- 
halber geschehen,  im  übrigen  aber  wird  es  sich  darum 

handeln,  ayf  das  Grosse  und  Wesentliche  deü  Blick  zu 
richten;  sonst  verliert  sich  der  Zuhörer  im  Zufälligen 
und  Nebensächlichen,  bis  er  den  Wald  vor  Bäumen 
nicht  sieht.  Lieber  das  Wichtige  einmal  von  einem 

neuen  Gesichtspunkt  aus  wiederholen,  als  das  Un- 
bedeutende und  Entbehrliche  als  ein  Gleichgeltendes 

behandeln.  Der  Physiker  Lichtenberg  sagt  einmal 
(Vermischte  Schriften  I,  221):  „Ich  bin  tiberzeugt,  dass 

die  vermeinte  Gründlichkeit  beim  Vortrag  der  Anfangs- 
gründe sehr  schadet.  Es  ist  gar  nicht  nötig,  dass  ein 

Lehrer  dem  Anfänger  die  Sache  gründlich  vorträgt; 
aber  der  Lehrer,  der  diesen  Vortrag  hält,  muss  sie 
gründlich  verstehen,  alsdann  ist  gewiss  für  den  Anfänger 

gesorgt." 
Von  grosser  Wichtigkeit  ist  die  klare  und  durch- 

sichtige Gliederung.  Bene  docet  qui  bene  distinguit,  sagt 
die  Lehrweisheit  des  Mittelalters,  an  zwei  Punkte 
denkend:  an  die  Distinktion  der  Begriffe,  besonders 
nah  verwandter  Begriffe  und  an  die  Distinktion  der 
Rede.  Das  Letztere  angehend,  so  muss  die  Vorlesung 
die  mannigfaltigen  sichtbaren  Mittel  der  Distinktion, 

die  dem  Buch  zur  Verfügung  stehen,  die  Absätze,  Para- 
graphen, Kapitelüberschriften,  durch  die  Rede  ersetzen. 

Das  deutliche  Hervorheben  der  Abschlüsse,  der  Ueber- 
gänge  zu  einem  Neuen,  des  Aufbaus  einer  Argumen- 

tation, mit  These,  Beweismittel,  Schluss  und  so  fort,  ist 
ein  sehr  wesentliches  Stück  für  das  Verständnis  des 

Hörers  und  für  die  Erhaltung  der  Aufmerksamkeit. 
Giebt  man  ihm  das  Ziel  und  die  nötigen  Wegzeichen, 
dann  folgt  er  willig  und  sicher  auch  verschlungenen 
Pfaden  der  Erörterung. 

Nicht  unwichtig  scheint  mir  auch  dies,  dass  jede 
Stunde,  soweit  es  innerhalb  eines  systematischen  Vor- 

trages möglich  ist,   ein    abgeschlossenes  Ganzes   bildet; 
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ein  herausgerissenes  Stück,  ohne  Anfang  und  Ende, 
wirkt  schon  ästhetisch  unerfreulich.  Dazu  kommt,  dass 
mit  dem  gelegentlichen  Ausfall  einer  Stunde  bei  dem 
Hörer  nun  doch  einmal  gerechnet  werden  muss.  Aber, 
möchte  jemand  sagen,  wird  dies  nicht  eben  hierdurch 
begünstigt?  Wird  nicht  dem  Fehlenden  die  Strafe 

gleichsam,  dass  er  nämlich  sich  nicht  zurechtfindet,  er- 
lassen? —  Vielleicht  ist  es  so.  Und  doch  denke  ich, 

dass  es,  um  mit  Kant  zu  reden,  zweckmässig  ist,  auch 

hier  mit  dem,  was  geschieht,  wenn  es  gleich  nicht  ge- 
schehen sollte,  zu  rechnen.  Auch  glaube  ich,  dass  in 

diesem  Fall  die  Abschreckung  durch  die  Strafe, 

nämlich  das  Nichtverstehen,  weniger  wirksam  sich  er- 
weisen würde,  als  die  Aufmunterung,  die  darin  liegt, 

dass  der  Anfang  der  Stunde  ein  neues  Thema  an- 
schlägt und  also  auch  dem  zu  folgen  möglich  macht, 

der  den  Schluss  der  vorigen  Stunde  nicht  gegen- 
wärtig hat. 

5.  Die  Polemik  im  akademischen  Un^terricht. 

Der  Weg  zur  Wahrheit  geht  durch  den  Irrtum.  Aller 

Fortschritt  geht  durch  den  Nachweis,  dass  die  bis- 
herigen Wahrheiten  Irrtümer,  bestenfalls  halbe  Wahr- 

heiten waren.  Darum  waren  sie  nicht  überflüssig;  sie 
sind  die  Stufen,  auf  denen  der  Menschengeist  den 
steilen  Weg  emporklimmt.  Damit  ist  der  Kampf  als 
Lebensform  der  Wissenschaft  gegeben,  der  Kampf 
zwischen  den  alten  und  den  neuen  Wahrheiten :  die  alten 

verteidigen  ihren  Besitzstand,  die  neuen  suchen  ihre  Not- 
wendigkeit durch  die  Unzulänglichkeit  jener  darzuthun. 

Der  Kampf  dient  der  Wahrheit;  konstruieren  wir  doch 
auch  den  Rechtshandel  als  Kampf  zweier  Parteien,  um 
die  allseitige  Beleuchtung  des  Für  und  Wider  und  so  die 
Richtigkeit  des  Spruches  zu  sichern.  So  bringt  auch  das 
geschichtliche  Leben  mit  der  ihm  eigenen  immanenten 
Teleologie  den  Kampf  der  Ansichten  im  Dienst  der 
Wahrheitsforschung  hervor.    Zugleich  gewinnt  diese  an 
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wird  mit  dem  stolzen  Selbstgefühl  des  Siegers  im  Kampf 

gekrönt. 
Damit  ist  gegeben,  dass  die  Polemik  auch  im 

akademischen  Unterricht  ihren  Gebrauch  hat.  Die 
Hörer  in  den  Streit  der  Ansichten  einführen  heisst 

sie  mitten  in  das  Leben  der  Wissenschaft  stellen.  Zu- 
gleich gewinnt  der  Unterricht  dadurch  an  innerem 

Leben.  Die  Polemik  giebt  dem  Vortrag  die  dialektische 

Form,  sie  führt  dazu,  den  Handel  als  Prozess  zu  in- 
struieren, die  streitige  Frage  zu  entwickeln,  die  möglichen 

Ansichten  sich  gegenüber  zu  stellen,  die  Thatsachen, 
wie  sie  einer  jeden  sich  darstellen,  aufzuzeigen,  die 
Entscheidungsgründe  klar  und  scharf  zu  fassen.  Kein 

Zweifel,  dass  dabei  die  Sache  für  den  Hörer  an  Inter- 
esse gewinnt;  die  blosse  dogmatische  Darlegung  wirkt 

leicht  monoton  und  leblos.  Gehört  Polemik  in  dieser 

Form  in  die  Vorlesung,  so  gehört  dagegen  lästern  und 
schmähen,  schelten  und  schimpfen  nicht  hinein;  auch 
Ansichten  und  Personen  lächerlich  oder  verächtlich 

machen,  gehört  nicht  in  die  Universität.  Schon  der  Ort 
und  seine  Würde  verbietet  es,  oder  sollte  es  verbieten: 
denn  thatsächlich  fürchte  ich,  wird  die  Grenze  nicht 
selten  überschritten.  Ein  besonderes  Recht  nach  dieser 

Richtung  haben  von  jeher  die  Philologen  für  sich  in 
Anspruch  genommen,  und  neuerdings  scheinen  auch  die 
Historiker  ihre  Hand  darnach  auszustrecken,  während  es 
den  Naturforschern  und  Mathematikern  fremder  ist:  ist  es 

weU  die  ungewissen  Wissenschaften,  wie  J.  Grimm 
einmal  sagt,  unserem  Herzen  näher  sind?  Ich  meine, 
schon  der  Umstand  sollte  diese  üble  Sitte  aus  dem 

Hörsal  verbannen,  dass  hier  keine  Gegenrede  möglich 

ist;  es  hat  etwas  Feiges  und  Tückisches,  einen  Abwesen- 
den zu  lästern.  Und  gar  sich  einen  Prügelknaben  halten, 

dem  man  zum  Gaudium  der  Zuschauer  jeden  Augen- 
blick eine  Ohrfeige  giebt,  ist  eben   so   wenig  vornehm 
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als  lehrreich.  Oder  lernen  die  Hörer  etwas  dabei,  so 
ist  es  nichts  Gutes.  „Sagt,  ist  noch  ein  Land,  ausser 
Deutschland,  wo  man  die  Nase  eher  rümpfen  lernt,  als 

putzen?"  so  fragt  Lichtenberg  einmal;  man  könnte 
hinzufügen:  wo  das  Naserümpfen,  die  naseweise  Kritik, 
geradezu  gross  gezogen  wird? 

Will  man  vor  dem  Falschen  warnen,  so  muss  man 

es  in  seiner  relativen  Stärke  zeigen,    das  Absurde  ver- 
führt niemand.    Polemik  ist  nur  da  am  Ort,  wo  die  be- 

kämpfte Ansicht  zugleich   eine   relativ  berechtigte   ist. 
Und  dann  wird  es  eben  die  Aufgabe  sein,  zuerst  ihren 
Anwalt    vor   den    Zuhörern   zu   machen,   ehe   man   als 
Richter  gegen  sie  entscheidet.    So  wird   es   vor  allem 
da   sein,   wo   es   sich   darum  handelt,    neue   Gedanken 
gegen  alte,  geltende  Ansichten  durchzusetzen.    Man  wird 
ausgehen  von  der  Darstellung  der  Ansicht,  die  man  als 
herrschende  auch  beim  Zuhörer  voraussetzen  darf,  wird 

ihre  Vernünftigkeit,  ihren  Grund  in  den  Thatsachen  auf- 
zeigen, und  dann  dazu  weiter  gehen,  ihre  Unzulänglich- 

keit zu  einer  allseitig  befriedigenden  Konstruktion  der 
Thatsachen  und  damit  zugleich  die  Notwendigkeit  einer 
neuen  Erklärung  zu  zeigen.    Wird  der  Hörer  so  geführt, 

dann  wird  ihm  die  neue  Ansicht  zugleich  in  ihrer  sach- 
lichen und  geschichtlichen  Notwendigkeit  sich  darstellen. 

Dagegen  ist  eine  Polemik  gegen  das  Absurde  und  Sinn- 
lose überhaupt  überflüssig.    Ich  sehe  nicht,   was  es  für 

einen   vernünftigen  Grund  geben  könnte,  den  Zuhörer 
mit  allen  möglichen  Thorheiten  bekannt  zu  machen,  so 
lange  so  viel  zu  thun   übrig  bleibt,   ihn   mit   dem,  was 
weise  und  gescheite  Leute  gedacht  haben,   bekannt  zu 
machen. 

Am  meisten  Grund  und  Recht  zur  Polemik  wird 

der  haben,  der  für  neue  Wahrheiten  gegen  geltende 
Irrtümer  kämpft  Es  wird  vielfach  die  Rolle  des  jüngeren 

Mannes  sein,  der  zugleich  um  die  eigene  Selbstdurch- 
setzung kämpft.    Er  fühlt  den  Druck  des  Geltenden  auch 
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persönlich,  die  Autorität  der  älteren  Generation  liegt  als 
eine  Last  auf  ihm,  daher  bei  ihm  auch  am  ersten  ein 
lebhafterer  Ton,  selbst  ein  wenig  üeberhebung  erträglich 
ist:  er  gilt  noch  nichts  und  filhlt  doch,  dass  er  etwas 
kann,  üebrigens  möchte  doch  auch  ihm  zu  raten  sein, 

dass  er  nicht  jedem,  dem  er  einen  Irrtum  oder  ein  Ver- 
sehen nachweist,  sage  oder  zu  verstehen  gebe,  dass  er 

ihn  für  einen  Esel  halte.  Einen  noch  unerfreulicheren 

Anblick  bietet  der  litterarische  Streit,  gar  eine  gehässige 
Zänkerei  unter  Leuten,  die  zu  Jahren  gekommen  sind. 
Hier  erwartet  man  billig  etwas  von  der  inneren  Reife, 

die  die  beste  Frucht  eines  langen,  der  Wahrheits- 
forschung gewidmeten  Lebens  ist,  jener  mitis  sapientia, 

die  Irrtümer  nicht  blos  zu  bekämpfen,  sondern  auch  zu 
verstehen  weiss.  Üebrigens  könnte  noch  ein  anderes 
den  Erfahrenen  von  der  Polemik  zurückhalten:  der  junge 
Mann  denkt  noch,  er  könne  den  Gegner  überzeugen, 
ihn  zwingen  einzusehen,  dass  er  im  Unrecht  sei;  wer 
länger  in  der  wissenschaftlichen  Welt  gelebt  hat,  weiss 
oder  könnte  wissen,  dass  das  unmöglich  ist;  ich  zweifle 
daran,  ob  man  aus  der  Geschichte  der  Jahrtausende 
einen  Fall  anführen  kann,  wo  ein  litterarischer  Streit 
durch  das  Eingeständniss  des  Irrtums  beendigt  wurde. 
Das  ist  das  Erfreuliche  des  Kriegs  mit  den  Waffen:  er 
führt  zu  unzweideutiger  Entscheidung  darüber,  wer  der 
Stärkere  ist.  Der  Krieg  mit  Worten  hat  kein  Ende  und 
keine  Entscheidung,  das  Verkehrte  weiss  sich  mit 
proteusartigen  Wandlungen  der  Erdrückung  immer 
wieder  zu  entwinden.  Der  Weise  wird  also  darauf  vor 

allem  sein  Absehen  richten,  die  Wahrheit  zu  sagen, 
nicht  den  Irrtum  einzufangen,  um  ihn  zu  widerlegen. 

6.  Seminare  und  üebungen.  Die  seminaristischen 

Uebungen  sind  mit  dem  Wesen  des  heutigen  akademi- 
schen Unterrichts  gegeben.  Dieser  will  nicht  blos 

fertige  Kenntnisse  übermitteln,  sondern  in  die  wissen- 
schaftliche  Arbeit    einführen,    nicht   blos    das    Wissen 
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selbst,  sondern  auch  das  Wissen  darum,  wie  man  zu 

diesem  Wissen  gelangt,  fortpflanzen.  So  in  den  Geistes- 
wissenschaften: es  genügt  nicht,  dass  Einer  die  Ver- 

fassung des  Karolingischen  Reichs  oder  die  Entstehung 
des  Pentateuchs  kennt,  er  muss  auch  wissen,  worauf 

unsere  Kenntnis  dieser  Dinge  beruht  und  wie  sie  er- 
worben worden  ist;  nur  wer  den  Weg  zu  den  Quellen 

weiss  und  selber  aus  ihnen  zu  schöpfen  versteht,  hat 
eine  ursprüngliche,  eine  wissenschaftliche  Erkenntnis. 
Und  ganz  so  in  der  Naturwissenschaft:  nur  wer  die 
Methode  der  Erzeugung  wissenschaftlicher  Einsicht 
besitzt,  wer  das  Experiment,  das  Mikroskop,  die 

Rechnung,  die  Fehlerbestimmung  zu  handhaben  ver- 
steht, hat  wissenschaftliche  Erkenntnis  im  eigentlichen 

Sinne,  SniarfjfAfij  mit  Plato  zu  reden,  im  Gegensatz  zur 
blossen  do|a. 

Die  Einführung  in  die  wissenschaftliche  Arbeit 
kann  nur  geschehen  in  der  Form  der  Heranziehung  zur 
Mitarbeit.  Und  das  ist  nun  die  eigentliche  Aufgabe  der 
Seminare:  sie  sind  die  Pflanzschulen  der  wissenschaft- 

lichen Forschung;  Schüler  lernen  in  ihnen  unter  Leitung 
und  Hülfe  eines  Meisters  die  Methode  der  wissenschaft- 

lichen Arbeit  kennen  und  üben,  um  nachher  selber  als 
Meister  die  Arbeit  fortzusetzen  und  ihrerseits  die  Me- 

thoden zu  sichern,  zu  verbessern  und  sie  der  nach- 
wachsenden Generation  einzuüben.  Die  Seminare  sind 

daher  die  eigentlichen  Träger  der  Kontinuität  der  wissen- 
schaftlichen Arbeit. 

Die  Seminare  sind  so  alt  als  die  gegenwärtige 
Gestalt  der  deutschen  Universitäten,  ihre  Wurzeln  liegen 
im  18.  Jahrhundert,  demselben,  in  dem  die  Universität 
von  dem  ̂ Iten  auf  Tradition  begründeten  Lehrbetrieb 

zu  dem  Prinzip  der  freien  Forschung  und  Lehre  über- 
ging. Der  Ausgangspunkt  der  Neubildung  liegt  in  der 

neuhumanistischen  Philologie;  das  von  Gesner  be- 
gründete Göttinger  Seminar  ist  das  älteste,  es  war  noch 



268  Drittes  Buch. 

ein  Mittelding  zwischen  Lehrer-  und  Gelehrtenseminar. 
Das  von  F.  A.  Wolf  in  Halle  errichtete  Seminar,  obwohl 

der  Bestimmung  nach  ein  pädagogisches,  nahm  ent- 
schiedener die  Richtung  auf  die  Einführung  in  die  ge- 

lehrte Arbeit.  Das  19.  Jahrhundert  hat  diese  Richtung 
festgehalten  und  das  Seminarwesen  über  alle  Gebiete 
des  Universitätsunterrichts  ausgebreitet:  zuerst  über  die 
verschiedenen  Zweige  der  philosophischen  Fakultät,  den 
historischen,  naturwissenschaftlichen,  mathematischen, 
staatswissenschaftlichen  Unterricht;  dann  ist  es  auch 

in  die  theologische  und  juristische  Fakultät  überge- 
gangen, wo  übrigens  sogenannte  Praktika  längst  ein- 

heimisch waren.  Die  medizinische  Fakultät  hat  an 

Stelle  der  Seminare  die  Institute  und  die  Kliniken.  Be- 
merkenswert ist,  dass  die  pädagogischen  Seminare  mit 

der  Bestimmung  der  Einführung  in  den  Unterrieht  der 
höheren  Schulen,  die  eigentlich  den  Ausgangspunkt  des 
Seminarwesens  darstellen,  sich  mehr  und  mehr  von  der 

Universität  losgelöst  und  an  die  Schule  selbst  sich  an- 
geschlossen haben.  Es  hängt  mit  der  Entwickelung  der 

philosophischen  Fakultät  in  der  Richtung  auf  rein  wissen- 
schaftliche Forschung  zusammen,  zugleich  mit  der  Er- 

kenntnis, dass  die  Einführung  in  die  Praxis  nur  in  der 
Praxis,  also  nur  an  einer  wirklichen  Schule  geschehen 
könne. 

Die  Seminare  sind  öffentliche  Institute;  der  Eintritt 
wird  regelmässig  an  den  Nachweis  einer  gewissen 

Leistungsfähigkeit  geknüpft,  wie  er  denn  auch  zu  regel- 
mässigen Leistungen  verpflichtet.  Sie  sind  mit  einer  staat- 

lichen Dotation  ausgestattet,  woraus  den  Teilnehmern 
kleine  Beträge  gewährt  werden,  die  doch  mehr  den 
Charakter  von  aufmunternder  Anerkennung  als  einer 
Unterstützung  liaben.  Von  grosser  Bedeutung  ist  die 
in  den  letzten  Jahrzehnten  erfolgte  Ausstattung  mit 
Bibliotheken  und  Arbeitsräumen;  die  neue  Universität 
Strassburg   hat    hierin    epochemachend   gewirkt.     Die 
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Seminarmitglieder  sind  hierdurch  von  den  Hemmungen 
mancherlei  Art,  die  aus  der  Benutzung  der  allgemeinen 
Bibliotheken  erwachsen,  befreit. 

Die   Arbeitsweise   ist   natürlich   verschieden  nach 

der  Natur  der  Disziplin;  in  den  philologisch-historischen 
Wissenschaften,    an    die    sich    die    theologischen    und 
juristischen  anschliessen,  handelt  es  sich  wesentlich  um 
Sicherheit  in  der  Benutzung  von  Quellenschriften,   also 
um  Lektüre,  Interpretation,  Textgestaltung,  historische 

Kritik  und  Interpretation;  sie  werden   zunächst   im   ge- 
meinsamen Durcharbeiten  der  Quellen  geübt.    Auch  die 

Individualität  des  Lehrers  macht  sich  geltend,   er  wird 

natürlich  die  Arbeitsgebiete,   in  denen   er  glücklich  ge- 
nesen, die  Methoden,  die  er  als  Meister  handhabt,  bevor- 
zugen.    Gemeinsam  ist  allen   Seminaren    die   Stellung 

grösserer  wissenschaftlicher  Aufgaben,  die  der  Einzelne 

mit  den   zur   Verfügung  stehenden  Mitteln    unter   An- 
leitung des  Lehrers  löst.    Aus  derartigen  Arbeiten  gehen 

vielfach    die   Doktordissertationen   hervor,    die    ersten 

Probestücke  selbständiger  Gelehrtenarbeit.    Gute  Disser- 
tationen sind  der  Stolz  des  Leiters  des  Seminars. 

Neben  den  eigentlichen  Seminaren  mit  öffentlicher 

Organisation  stehen  die  privaten  Gesellschaften,  Sozie- 
täten, Zirkel,  üebungen.  In  freieren  Formen  sich  be- 

wegend, verfolgen  sie  mannigfachste  Zwecke.  Eine 
gewöhnliche  Form  ist  die  gemeinsame  Lektüre  eines  in 
seiner  Wissenschaft  klassischen  Autors  oder  eines  Grund- 

textes. Es  sind  vor  allem  auch  jüngere  Lehrer,  solche 
die  noch  keinem  Seminar  vorstehen,  die  in  dieser  Form 
einen  kleineren  Kreis  um  sich  sammeln  und  hier  nicht 
selten  eine  bedeutende  Wirksamkeit  erreichen. 

Noch  eine  Form  des  akademischen  Unterrichts  ist 

zu  erwähnen:  die  Konversatorien,  Disputatorien 

und  Repetitorien.  Das  Unterscheidende  ist  der  An- 
schluss  an  eine  Vorlesung.  Ihre  Aufgabe  ist,  die  Auf- 

fassung und  Aneignung  des  in   der  Vorlesung  Darge- 
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botenen  zu  sichern,  Schwierigkeiten  aufzulösen,  Fragen 
der  Hörer  zu  beantworten  ü.  s.  w.  Im  18.  Jahrhundert 

waren  derartige  der  Vorlesung  zur  Seite  gehende 
Hebungen  etwas  gewöhnliches,  Kant  z.  B.  hat  sie  sein 

Leben  lang  unter  mannigfach  wechselndem  Namen  ge- 
halten. Im  19.  Jahrhundert  sind  sie  mehr  und  mehr 

zurückgegangen,  trotzdem  die  Unterrichtsverwaltung 
sie  zeitweilig  mit  grosser  Dringlichkeit  den  Docenten 

ans  Herz  legte.*)  Die  Ursache  hierfür  wird  in  den 
Veränderungen  zu  suchen  sein,  die  seit  dem  18.  Jahr- 

hundert in  dem  Verhältnis  zwischen  Professoren  und 

Studenten  sich  vollzogen  haben.  Repetitorien  und  Dis- 
putatorien  in  Form  von  Frage  und  Antwort  sind  eine 
Fortsetzung  des  schulmässigen  Verkehrs  von  Lehrer 
und  Schüler;  die  Voraussetzungen  für  einen  solchen 

Verkehr  sind  aber  im  19.  Jahrhundert  immer  mehr  ge- 
schwunden. Die  Grösse  der  Auditorien  und  der  rasche 

Wechsel  der  Universität  erschweren  die  persönliche 
Bekanntschaft,  ohne  die  doch  ein  derartiger  Verkehr 
nicht  fruchtbar  sein  kann;  dann  lehnt  auch  das  höhere 
Lebensalter  der  Studierenden  die  Erinnerung  an  die 
Schulklasse  ab.  Endlich:  in  den  Seminaren  und 

Uebungen  sind  die  den  neuen  Verhältnissen  mehr  an- 
gemessenen Formen  der  persönlichen  Unterweisung  und 

Einwirkung  gefunden. 
7.  Anfängerübungen.  Eine  nicht  unwesentliche 

Ergänzung  der  Seminare  ist  eben  gegenwärtig  in  der 
Ausbildung  begriffen:  Uebungen  für  Anfänger.  Die 
Seminare  setzen  regelmässig  schon  einige  Vertrautheit 
mit  der  Wissenschaft  voraus,  sie  öffnen  sich  meist  erst 
den  späteren  Semestern.  Nun  bedarf  aber  grade  der 
Neuling  auf  der  Universität  am  meisten  beratender 
Leitung,  um  den  Weg  zu  fruchtbarer  Arbeit  zu   finden. 

*)  Man  sehe  das  Zirkularschreiben  des  Ministers  Eichhorn 
vom  Jahre  1844  bei  v.  Rönne,  das  ünterrichtswesen  des  Preuss. 
Staats  IT,  515  ff. 
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Es  geschieht  leicht,  dass  er,  eine  Weile  blind  und  ziel- 
los herumtappend,  endlich  im  Gefühl  der  Vergeblichkeit 

seiner    Versuche    überhaupt   abfällt    und    das    eigene 
Arbeiten  auf  künftige  Zeit  verschiebt.    Es  wird  in  allen 
Zweigen  des  Studiums  vorkommen,  am  häufigsten  wohl 

in   den    philologisch-historischen,    mit    Einschluss    der 
theologischen   und   juristischen.      Die    Philologen    sind 

auch    hier   mit   Anstalten,    die   diesem   Bedürfnis    ent- 
sprechen, vorangegangen:   die   Proseminare   nehmen 

den  Anfänger  auf  und    geben    ihm   Anleitung,    an   die 
Sachen   heranzukommen,   ebenso   auch  zu  notwendigen 

üebungen  im  Gebrauch  der  Sprache.  In  einer  schon  er- 
wähnten  kleinen   Schrift   von  Bernheim  (Entwurf  eines 

Studienplans    für    das     Fach     der     Geschichte    nebst 
Beilage:  Beispiele  von  Anfängerübungen,  1901)   wird  an 

Beispielen   aus   der  mittelalterlichen  und  neueren  Ge- 
schichte   dargelegt,    wie    der   Verfasser    die   Aufgabe 

solcher  Anfängerübungen  im  Gebiet  der  geschichtlichen 
Studien  auflfasst  und  löst.     Es  wäre  zu  wünschen,   dass 

öfters  ähnliche   Berichte  über  die   eigene  Praxis  abge- 
stattet würden;   ich   sehe   darin   die  fruchtbarste  Form 

der    litterarischen    Behandlung    dessen,    was    man   in 

jüngster  Zeit   unter   dem  Titel  einer  „Hochschulpäda- 
gogik''   sucht.      Wenn    Meister    des    Fachs    sich    ent- 

schliessen  wollten,   über  die  Art,  wie   sie  die  Aufgabe 
des  Universitätsunterrichts  in  ihrem  Fach  auffassen  und 

lösen,  sich  auszusprechen,  dann  würde  daraus  allmählich 
eine  Sammlung  erwachsen  können,  die  künftigen  Lehrern 
den  rechten  Weg  zu  finden  erleichterte. 

Auch  die  juristische  Fakultät  hat  in  jüngster  Zeit 
nach  dieser  Richtung  hin  ihren  Unterricht  zu  erweitern 
begonnen  und  die  Verwaltung  hat  sich  die  Förderung 
der  Sache  angelegen  sein  lassen.  Sie  hat  sogar  sich 

entschlossen,  Teilnahme  an  Üebungen  über  das  bürger- 
liche Recht  und  den  Zivilprozess  zur  allgemein  ver- 

bindlichen Forderung  zu  machen,   nicht  ohne  auch  hier 
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die  Erfahrung  zu  machen,  dass  der  Zwang  kein  starkes 
Studienmotiv  ist.  Wie  verlautet,  besteht  die  Absicht, 
den  juristischen  Unterricht  in  dieser  Richtung  noch 
weiter  umzubilden;  es  sollen  romanistische  Proseminare 
eingerichtet  werden,  deren  Kursus  während  der  ersten 
Semester  von  allen  Studierenden  in  kleinen  Abteilungen 

zu  durchlaufen  wäre;  erst  nach  erfolgreicher  Vollen- 
dung dieser  Kurse  würde  dann  der  Zugang  zur  zweiten 

abschliessenden  Stufe  des  juristischen  Studiums  ge- 
stattet sein.  So  wünschenswert  ein  gründliches  Studium 

des  römischen  Rechts  am  Anfang  des  Kursus  ist,  so  bin 

ich  doch  nicht  gewiss,  ob  nicht  die  Nachteile  einer  der- 
artigen Einengung  des  Studiums  den  Gewinn  überwiegen 

würden:  jede  Vermehrung  des  Angebots  von  Anfänger- 
übungen ist  willkommen  zu  heissen,  gegen  den  Zwang 

zu  ihrer  Benutzung  vermag  ich  Bedenken  allgemeiner 
und  besonderer  Natur  nicht  zu  unterdrücken.  Doch 

auf  diese  Seite  der  Sache  wird  nachher  noch  zurückzu- 
kommen sein. 

Erwähnen  will  ich  noch,  dass  etwas  Aehnliches  für 
die  theologische  Fakultät  schon  vor  Jahren  von 
M.  Kahler  in  Halle  gefordert  worden  ist.  Er  weist  auf 
das  Tübinger  Stift  und  die  Institution  der  Repetenten 
als  nachahmungswertes  Beispiel  hin.  Tüchtige  junge 

Leute,  die  ihren  Studienkursus  mit  Auszeichnung  voll- 
endet haben,  würden  unter  Aufsicht  und  Beirat  der 

Professoren  einem  kleinen  Kreis  jüngerer  Studierenden 
in  persönlichem  Zusammenarbeiten  die  nötige  Anleitung 
geben:  gemeinsames  Durchgehen  des  in  den  Vorlesungen 

Dargebotenen,  Erläuterung  und  Einübung  wichtiger  Be- 
griffe, gemeinsame  Lektüre  der  Grundtexte,  Anleitung 

zum  Gebrauch  der  wissenschaftlichen  Hilfsmittel,  alles 

dies  würde  dem  Anfänger  über  die  ersten  Schwierig- 
keiten hinweghelfen  und  das  Einleben  in  seine  Wissen- 
schaft erleichtern.  Mit  Recht  wird  Kahler  voraussetzen, 

dass  dem  Angebot  spontane  Nachfrage  entgegenkommen 
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würde:  „die  Verlassenheit  und  Ratlosigkeit  der  Neulinge 
ist  oft  unsäglich;  die  Empfänglichkeit  für  den  fortziehen- 

den Eindruck  gross.  Und  gerade  jüngere  Männer  sind 
für  diese  Einwirkung  besonders  geeignet.  Sie  stehen 
den  Studenten  näher  und  haben  im  Vergleich  mit  den 
Professoren  in  deren  Urteil  und  Empfindung  ähnliche 

Vorzüge,  wie  ältere  Kommilitonen**. 
Auch  für  die  Lehrer  in  solchen  Kursen  würde  dar- 
aus ein  nicht  zu  unterschätzender  Gewinn  erwachsen; 

nach  dem  Lernen  lehrend  die  Wissenschaft  durchgehen 
führt  nach  alter  Erfahrung  zu  tieferer  und  selbständigerer 
Auffassung.  Auch  ergäbe  sich  hier  eine  Vorschule  des 

akademischen  Lehramts:  der  Erfolg  in  solcher  Thätig- 
keit,  verbimden  mit  wissenschaftlichen  Leistungen, 
würde  den  Uebergang  zunächst  in  die  Privatdocentur, 
dann  in  die  Professur  vermitteln.  Und  die  Uebung  im 
elementaren,  schulmässigen  Unterricht,  die  Vertrautheit 
niit  den  Schwierigkeiten,  die  den  Anfänger  drücken, 

würde  auch  der  nachfolgenden  wissenschaftlichen  Lehr- 
thätigkeit  zu  gute  kommen. 

Eine  nicht  unwichtige  Sache  wäre  auch  die,  dass 

der  Studierende  schon  am  Anfang  seiner  Studien  Ge- 
legenheit imd  Anreiz  zu  kleineren  Ausarbeitungen  all- 

gemeineren Charakters,  die  nicht  eigentlich  den  An- 
spruch von  selbständigen  wissenschaftlichen  Unter- 

suchungen erhöben,  erhielte,  Ausarbeitungen,  die  sich 
als  Portsetzung  der  schulmässigen  Aufsatzübungen  auf 

höherer  Stufe  darstellten.  Die  Fähigkeit  zu  zusanmien- 
hangender  Gedankenentwickelung,  sagen  wir  die  rhe- 

torisch-litterarische Schulung  fehlt  unseren  Studierenden 
am  Ende  ihrer  Studien  oft  allzusehr;  was  die  Schule 

in  dieser  Absicht  erreicht  hatte,  ist  in  langem  Nicht- 
gebrauch eingerostet.  Auch  zu  derartigen  Uebungen 

könnten  Anfängerübungen  in  allen  Wissenschaften  Ge- 
legenheit geben.  Uebrigens  giebt  es  für  sie  noch  einen 

anderen  Ort:  die  freien  wissenschaftlichen  Vereinigungen 18 
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der  Studierenden;  in  mancher  Hinsicht  würden  kleine 
Aufsätze,  dem  Urteil  und  der  Diskussion  in  solchem 

Kreise  dargeboten,  für  die  eigene  Bildung  und  die  An- 
regung Anderer  noch  mehr  leisten,  als  wenn  sie  mit 

Rücksicht  auf  einen  Lehrer  und  dessen  Urteil  geschrieben 
würden. 

Wir  würden  auf  diese  Weise  zu  einer  Annäherung 

an  das  englisch-amerikanische  System  kommen,  mit 
Mittel-  und  Uebergangsstufen  zwischen  der  Schule  und 
der  eigentlich  selbständigen  wissenschaftlichen  Arbeit. 
Und  das  wird  aus  mehr  als  einer  Rücksicht  wünschens- 

wert sein;  der  Sprung  zwischen  Schule  und  Universität 

ist  bei  uns  wirklich  sehr  gross,  er  wird  für  viele  lebens- 
gefährlich. Die  Meisten,  so  wird  man  doch  annehmen 

dürfen,  kommen  auf  die  Universität,  wenn  auch  nicht 

mit  l)rennender  Begierde  nach  wissenschaftlicher  Er- 
kenntnis, so  doch,  wie  der  Schüler  im  Faust,  mit  dem 

guten  Willen,  etwas  Rechtes  zu  lernen  und  dem  Vorsatz, 
nicht  nur  das  Leben  zu  geniessen,  sondern  auch  tüchtig 

zu  arbeiten.  Trägt  nun  auch  manches  bei,  diesen  Vor- 
satz unmerklich  schwächer  werden  zu  lassen,  so  ist 

unter  den  Ursachen  doch  auch  die,  dass  man  an  die 
Sache  nicht  recht  heranzukommen  weiss.  Die  Vor- 

lesungen gehen  nicht  ganz  selten  über  die  Fassungskraft 
des  Anfängers  hinaus,  können  sie  doch  der  Natur  der 
Sache  nach  nicht  allein  auf  Anfänger  zugeschnitten  sein. 
An  zusammenhangender  Anleitung  zu  verständiger  und 
methodischer  Benutzung  der  wissenschaftlichen  Li tteratur 

^  fehlt  es.  So  geschieht  es,  dass  der  anfängliche  Eifer 
auch  da,  wo  er  vorhanden  war,  nachlässt,  dass  man 
missmutig  und  verstimmt  aus  den  Vorlesungen  fortbleibt 
und  sich  allmählich  ans  Nichtsthun  gewöhnt. 

8.  Die  medizinischen  und  naturwissenschaft- 

lichen Institute.  Neben  den  Seminaren,  die  vorzugs- 
weise in  den  philologisch-historischen  Fächern  ein- 

heimisch sind,  stehen  die  zahlreichen  Institute,  Labora- 
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tonen,  Kliniken,  in  denen  jetzt  der  vielzweigige  natur- 
wissenschaftliche und  medizinische  Unterricht  seinen 

hauptsächlichsten  Ort  hat.  Auch  sie  haben  ihren  ersten 
Ursprung,  wie  die  Seminare,  im  18.  Jahrhundert,  das 
19.  Jahrhundert  hat  ihnen  dann  die  wahrhaft  erstaun- 

liche Entwickelung  gebracht. 
Der  medizinische  Unterricht  ist  vorangegangen: 

seine  Verbindung  mit  dem  Kriegswesen  kam  ihm  zu 
^ute.  Schon  lange  hatte  er  sich  neben  der  Vorlesung 
gelegentlicher  Demonstration  bedient;  im  18.  Jahrhundert 
begann  sich  zunächst  der  anatomische  Unterricht  all- 

mählich auf  Präpariertibungen  der  Hörer  zu  gründen; 
im  19.  Jahrhundert  sind  diese  die  regelmässige  Unter- 

lage für  die  gesamte  wissenschaftliche  Ausbildung  des 
Arztes  geworden.  Der  physiologische  Unterricht  folgte. 
Und  ebenso  hat  sich  aus  den  früheren  gelegentlichen 
Demonstrationen  am  Krankenbett  seit  dem  Anfang  des 
18.  Jahrhunderts  mit  der  Entwickelung  des  Kranken- 

hauswesens allmählich  der  regelmässige  klinische  Unter- 
richt entwickelt,  der  jetzt.die  Grundlage  der  praktischen 

Ausbildung  des  Arztes  bildet. 
Der  naturwissenschaftliche  Unterricht  hat  sich 

zu  seiner  gegenwärtigen  Gestalt,  vielfach  in  Wechsel- 
wirkung mit  dem  medizinischen  und  später  auch  dem 

technologischen,  in  der  Hauptsache  erst  im  19.  Jahr- 
hundert ausgebildet.  Er  begann  in  der  ersten  Hälfte 

des  Jahrhunderts  mit  kleinen  privaten  Veranstaltungen 
für  die  Beteiligung  der  Studierenden  an  physikalischen 
und  chemischen  Versuchen  und  Untersuchungen;  aus 
ihnen  sind  dann  in  der  zweiten  Hälfte  die  grossartigen 

physikalischen  und  chemischen  Institute  hervorge- 
wachsen, in  denen  jetzt  Forschung  und  Unterricht  mit- 

einander  ihre  Stätte  haben.  Wie  schwer  anfangs  den  Uni- 
versitätsverwaltungen die  ungewohnten  Aufwendungen 

ffir  diese  Institute  ankamen,  hat  Liebig,  der  Begründer 
des    ersten    chemischen    Universitätslaboratoriums    zu 

18* 
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Giessen,  erfahren  müssen.  Die  goldenen  Früchte  haben 

seitdem  die  Regierungen  williger  gemacht  An  die  physi- 
kalischen und  chemischen  Institute  schliessen  sich  jetzt 

die  zoologischen,  botanischen,  mineralogischen,  geo- 
logisch-paläontologischen Institute  und  die  mit  ihnen 

verbundenen,  der  wissenschaftlichen  Forschung  dienen- 
den Sammlungen  an.  —  .Die  Aufgabe  des  Unterrichts 

in  allen  diesen  vielverzweigten  Anstalten  ist  vor  allem: 

in  die  Handhabung  der  Forschungsmethoden  und  Appa- 
rate einzuführen,  womit  der  moderne  Naturforscher  der 

Natur  als  ihr  Interpret  ihre  Geheimnisse  abzugewinnen 
bemüht  ist. 

Die  naturwissenschaftlichen  und  medizinischen 

Institute  sind  es,  die  das  Budget  unserer  Universitäten 
so  erstaunlich  in  die  Höhe  getrieben  haben.  Die 
Gründung  einer  Universität,  vor  zweihundert  Jahren  noch 
die  Sache  eines  Aufwands  von  einigen  tausend  Thalem 
jährlich,  fordert  jetzt  für  die  erste  Ausstattung  viele 
Millionen  ■—  die  Gebäude  und  Institute  der  neuen 
Strassburger  Universität  haben  bei  der  Anlage  einen 

Aufwand  von  beinahe  14  Millionen  Mark  notwendig  ge- 
macht —  und  das  Jahresbudget  einer  grösseren  Univer- 

sität beträgt  1—2  Millionen,  wovon  die  grössere  Hälfte 
auf  die  Unterhaltung  der  Institute  kommt.  Freilich  sind 
es  eben  diese  Institute,  wodurch  die  Universitäten  in 

die  unmittelbarste  Berührung  mit  dem  Leben  der  Ge- 
samtheit treten;  die  medizinische  Fakultät  mit  ihren 

Kliniken  ist  die  hygienische  Zentralanstalt  der  ganzen 
Provinz.  Und  unsere  physikalischen  und  chemischen 
Institute  haben  dem  deutschen  Volk  die  Stellung  im 

wirtschaftlichen  Leben  erobern  helfen,  die  es  gegen- 
wärtig einnimmt.*) 

*)  A.  Wagner  hat  in  einer  Rektoratsrede  (1896)  die  Ent- 
Wickelung  der  Universität  Berlin  vor  allem  nach  der  finanz- 

statistischen Seite  behandelt;  ich  setze  ein  paar  Daten  hierher.  Die 
Ausgaben  für  Gehalte  und  Institute  zeigen  folgende*  Fort8chreit4Mi : 
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Ueberhaupt,  man  wird  nicht  zu  viel  sagen,  wenn 
man  behauptet,  dass  die  Ausbildung  der  Seminare  und 
Institute  an  unsem  Universitäten  im  19.  Jahrhundert  in 

erster  Linie  dazu  beigetragen  hat,  dem  deutschen  Volk 
den  Vorsprung  im  Gebiet  der  wissenschaftlichen  Arbeit, 
den  es  gegenwärtig  hat,  zu  verschaffen.  Es  ist  den 

fremden  Völkern  nicht  entgangen.  Als  der  Unterrichts- 
minister Napoleons  III,  Duruy,  im  Jahre  1868  zu  Paris 

die  ecole  pratique  den  hautes  etudes  organisierte,  be- 
gründete er  in  dem  Bericht,  worin  er  dem  Kaiser  die 

Stiftung  der  Anstalt  empfahl,  die  Notwendigkeit  mit  dem 

Hinweis  auf  Deutschland,  das  durch  seine  naturwissen- 
schaftlichen Institute  in  den  Stand  gesetzt  worden  sei,  „zu 

der  hohen  Entwickelung  der  experimentellen  Wissen- 
schaften zu  gelangen,  die  wir  mit  beunruhigter 

Sympathie  beobachten."  Und  ebenso  führt  er  den 
Vorsprung  in  den  philologischen  und  historischen 

Studien,  „die  jenseits  des  Rheins  so  hoch,  bei  uns  gegen- 

wärtig nicht  genug  in  Ehren  stehen",  auf  die  Wirk- 
samkeit des  seminaristischen  Universitätsunterrichts 

zurück,  während  sich  die  französischen  Professoren  auf 

die  logisch-rhetorische  Ausbildung  des  Vortrags  be- 
schränkten.*)   Und  wie  die  französischen,  so  haben  die 

Jahr Gehalte Institute 

1811 116550  (71,80/o) 
39  294  (24,0  o/o). 

1834 193  650  (64,6  o/o) 
78434  (26,2  o/o). 

1880 321  000  (52,8  Vo) 267  000  (40,1  o/o), 

18%/97 865  000  (30,9  o/o) 1481000  (52,9  o/o). 

Die  sämtlichen  Seminare  im  Gebiet  der  Geisteswissenschaften, 

ihrer  18,  kosten  17  650  Mark  im  Jahr,  die  15natui-wissen8chaftlichen 
Institute  und  Sammlungen  379798  Mark,  die  10  medizinisch- 
naturwissenschaftlichen  Institute  190054  Mark,  die  10  klinischen 
Institute  617  691  Mark. 

*)  In  dem  Bericht  von  Lexis  über  das  französische  Hoch- 
schulwesen, Hochschulnachrichten,  Mai  1901.  Um  den  Zustand  der 

französischen  Fakultäten  und  die  Beklemmungen  des  Ministers  zu 
verstehen,  muss  man  sich  vergegenwärtigen,  dass  der  Gesamt- 

aufwand des  Staats  für  alle  Fakultäten  des  Landes  im  Jahre  1867 
221,154  Francs  betrug  (v.  Savigny,  S.  27). 
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amerikanischen  Universitäten  eben  an  diesem  Punkt  die 

deutsehen  zum  Vorbild  genommen:  original  research  ist 
das  Stichwort,  unter  dem  sich  in  den  letzten  zwanzig 
Jahren  die  Neubildung  dort  vollzogen  hat. 

Nicht  ganz  kann  ich  zum  Schluss  die  Frage  unter- 
drücken: ob  der  Bereitwilligkeit,  den  naturwissenschaft- 

lichen, medizinischen  und  technologischen  Unterricht 
mit  dem  ganzen  notwendigen  Apparat  auszustatten, 
eine  gleiche  Bereitwilligkeit  entspricht,  den  unendlich 
viel  bescheideneren  Anforderungen  des  Unterrichts  in 
den  Geisteswissenschaften  gerecht  zu  werden.  Was 

hier  in  erster  Linie  die  Unterlage  eines  wissenschaft- 
lichen Studiums  ausmacht,  sind  die  Bibliotheken.  Nun 

ist  zwar  in  den  letzten  Jahrzehnten  der  Fonds  für  die 

Vermehrung  des  Bücherbestandes  der  Universitäts- 
bibliotheken erheblich  gewachsen;  auch  die  Ausstattung 

der  Lesezimmer  mit  zugänglichen  Handbibliotheken 

ist  ein  Fortschritt;  und  dazu  sind  die  Seminarbiblio- 
theken als  sehr  dankenswerte  Anstalten  gekommen. 

Dennoch  wird  man  kaum  sagen  können,  dass  allen  be- 
rechtigten Klagen  dadurch  abgeholfen  sei.  Die  Zahl 

der  Besteller  von  Büchern,  die  unbefriedigt  von  der 
Ausgabestelle  zurückkehren,  weil  die  verlangten  Bücher 
ausgeliehen  oder  nicht  vorhanden  sind,  bleibt  vielfach 
gross.  Unsere  Bibliotheken  sollten  sich,  scheint  mir, 
etwas  von  dem  Prinzip  der  Leihbibliotheken  aneignen: 
die  Zahl  der  Exemplare  nach  der  Grösse  der  Nachfrage 
zu  bestimmen;  schaffen  diese  von  neuen  Büchern,  die 
viel  verlangt  werden,  gleich  10  oder  20  Exemplare  an, 

um  nachher,  wenn  das  Bedürfnis  nachlässt,  den  Ueber- 
fluss  antiquarisch  zu  verkaufen,  so  sehe  ich  nicht,  was 
die  Universitätsbibliotheken  abhalten  kann,  ähnlich  zu 
verfahren.  Sie  müssten  von  der  Anschauung  ausgehen: 
jede  unerledigte  Bestellung  ist  ein  Verlust  an  geistiger 
Kraft  für  das  Volk;  das  Mindeste  ist,  dass  der  Besteller 

Zeit  verliert,  vielleicht  zwei  oder  dreimal  den  Weg  ver- 
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geblich  macht,  und  inzwischen  in  einer  vielleicht  eihgen 

Arbeit  eine  widrige  Verzögerung  erfährt.  Oder  es  ver- 
liert sich  ein  in  diesem  Augenblick  bei  ihm  lebendiges 

Interesse  überhaupt,  und  der  Verdruss  über  vergebliche 
Bemühung  bestimmt  auch  für  die  Folge  leichter  zum 
Verzicht.  Oder  ist  etwa  zu  fürchten,  dass  durch  ein  zu 

weit  gehendes  Entgegenkommen  gegen  das  Leih- 
bedürfnis die  Neigung  zum  Bücherkaufen  bei  dem  Stu- 

denten noch  weiter  herabgedrückt  werden  würde?  Ich 
möchte  beinahe  das  Gegenteil  annehmen:  es  giebt  nach 
meiner  Erfahrung  keinen  wirksameren  Antrieb,  ein  Buch 
zu  erwerben,  als  dass  man  seinen  Wert  im  Gebrauch 
vorher  kennen  gelernt  hat. 

Ich  wage  kaum  die  Frage  zu  erheben,  ob  auf  der 
andern  Seite,  der  naturwissenschaftlichen,  es  nicht  auch 

ein  Uebermass  an  Ausstattung  geben  könne?  Be- 
scheidene Einrichtungen  und  Mittel  sind  übersehbarer, 

die  Orientierung  leichter;  sie  nötigen  auch,  mit  eigener 
Erfindung  sich  Hilfsmittel  zu  schaffen;  steht  alles  in 
Fülle  bereit,  so  tritt  leicht  eine  gewisse  Verwöhnung 
ein,  die  namentlich  dann  empfindlich  wird,  wenn  man 
nun  später  mit  einer  dürftigen  Ausstattung  auskonmien 
muss.  Und  in  dieser  Lage  sind  ja  die  Meisten,  sie 
werden  später  an  einer  Schule  mit  geringen  Mitteln 
sich  behelfen  müssen,  K.  v.  Raum  er  berührt  einmal 

diesen  Punkt  (Gesch.  der  Pädag.  IV,  251):  „Der  über- 
schwengliche Reichtum  manches  Apparats  auf  grösseren 

Universitäten  ist  selbst  dem  Lehrzweck  hinderlich.  Die 

Schüler  sind  nicht  imstande,  die  Masse  geistig  zu  be- 
wältigen; kann  ja  ein  Licht  ebenso  wohl  durch  Ueber- 

fluss  als  durch  Mangel  an  Oel  erlöschen."^ 
9.  Hochschulpädagogik.  Unter  diesem  Titel 

wird  seit  ein  paar  Jahren  eine  neue  Wissenschaft,  oder 
ein  neuer  Zweig  einer  alten  gesucht;  es  werden  Pläne 
dazu  gemacht,  ein  Verband  begründet,  eine  Bewegung 
ins  Werk  gesetzt,  um  die  Pädagogik,  die  für  die  andern 
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Schulen  eine  so  grosse  Bedeutung  gewonnen  hat,  nun 

auch  mit  einer  allgemeinen  Theorie  des  Hochschul- 
unterrichts zu  bereichern.  Als  ferneres  Ziel  ist  ins 

Auge  gefasst  die  Begründung  eines  praktischen  Instituts 
für  die  Ausbildung  von  Lehrern  für  die  verschiedensten 
Formen  der  Hochschule,  ein  Hochschullehrerseminar. 
Man  sieht,  es  handelt  sich  um  hohe  Dinge.  Einstweilen 
sind  die  Bestrebungen  freilich  über  Pläne  und  Projekte 
kaum  hinausgekommen.  Und  ich  weiss  nicht,  ob  es 

ihnen  vom  Schicksal  bestimmt  ist,  darüber  hinauszu- 
kommen. 

Dass  es  eine  Kunst  auch  des  Hochschulunterrichts 

giebt,  ist  nicht  zweifelhaft,  auch  nicht,  dass  sie  von 
Verschiedenen  in  verschiedenem  Masse  besessen  und 

geübt  wird.  Die  Folgerung  scheint  nahe  zu  liegen :  also 

muss  auch  eine  Theorie  und  eine  systematische  Er- 
lernung der  Kunst  möglich  sein,  eine  Didaktik  des 

Hochschulunterrichts,  —  denn  so  würde  ich  eher  sagen 
als  eine  Pädagogik,  es  handelt  sich  ja  auf  der  Hoch- 

schule nicht  um  Kinder  und  Kindererziehung  —  und 
eine  seminaristische  Einübung. 

Indessen,  es  melden  sich  alsbald  Bedenken.  Schon 
gegen  die  Theorie,  die  Hochschuldidaktik.  Eine  Theorie 
der  Kindererziehung  kann  es  geben,  und  so  auch  eine 

Schulpädagogik  und  -Didaktik,  weil  wir  es  hier  mit 
einer  in  den  Grundzügen  gleichen  Aufgabe  zu  thun 

haben:  dieselbe  Natur,  dieselben  Entwickelungsbedin- 
gungen,  dieselben  Unterrichtsgegenstände,  dieselben 
Mittel  und  Wege  des  Unterrichts,  dieselben  Hemmungen, 
kleinere  und  grössere  DifiFerenzen  vorbehalten.  Auf  der 
Hochschule  oder  auf  den  Hochschulen  haben  wir  es  zu 

thun,  nicht  mit  demselben  Abc,  den  überall  gleichen 
Rechenarten,  denselben  Elementargrammatiken,  sondern 
mit  den  allerverschiedensten  Aufgaben.  Hier  wird 

klassische  Philologie  oder  Aegyptologie ,  dort  Mathe- 
matik oder  Chemie,  Anatomie  oder  Psychiatrie,  auf  der 
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technischen  Hochschule  hier  Maschinenbaulehre,  dort 
Hüttenkunde  u.  s.  w.  gelehrt.  Jede  der  vielen  Diszi- 

plinen hat,  wie  verschiedene  Gegenstände,. so  verschie- 
dene Mittel  und  Wege  der  Untersuchung,  also  wohl  auch 

verschiedene  Methoden  des  Unterrichts,  denn  es  handelt 
sieh  ja  eben  um  die  Einführung  in  die  wissenschaftliche 
Arbeit  selbst.  Soll  nun  ein  Hochschulpädagogiker  die 
Methoden  aller  Disziplinen,  die  im  Hochschulunterricht 
vorkommen,  lehren?  Nun,  der  Didacticus  müsste  in 
einem  erstaunlichen  Besitz  sein,  dem  Besitz  eines 
artificium  omneü  omnia  docendi,  um  den  ihn  der  alte 
Ratichius  hätte  beneiden  müssen.  Also,  ist  das  nicht 

möglich,  so  wird  es  so  viel  Lehrer  der  Hochschul- 
didaktik geben  müssen,  als  es  Hochschulwissenschaften 

und  Künste  giebt.  Und  so  wird  es  dabei  bleiben:  diejenigen, 
die  eine  Wissenschaft  besitzen,  die  das  Forschen  und 
Unterrichten  in  ihr  üben,  haben  allein  auch  den  Beruf, 
die  Hochschul- Lehrkunst  in  ihr  zu  lehren.  Und  das 
wird  dann  am  besten  in  der  Form  geschehen,  dass,  wer 
die  Lehrkunst  oder,  um  das  vertrackte  Wort  zu  brauchen, 

die  „Hochschulpädagogik"  in  klassischer  Philologie  oder 
in  Gynäkologe  lernen  will,  den  Unterricht  eines 
Meisters  in  dieser  Kunst  besucht  und  von  ihm  mitein- 

ander die  Wissenschaft  und  die  Lehrkunst  lernt.  So- 
fern es  aber  durch  litterarische  Darstellung  geschehen 

soll,  wird  es  wieder  nur  in  der  Form  geschehen  können, 

dass  der  Meister  die  Lehrkunst,  wie  er  sie  übt,  be- 

schreibt. Wobei  denn  auch  die  „persönliche  Differenz" 
hervortreten  wird;  wie  es  keine  allgemeingültige  Form 
der  wissenschaftlichen  Forschung  giebt,  so  auch  keine 
allgemeine  und  feste  Form,  in  die  Forschung  einzuführen. 

La  m4thode  c'est  moi,  haben  die  Meister  der  „Hochschul- 
pädagogik", jeder  in  seinem  Fach,  bisher  immer  gesagt. 

Aber,  wird  gesagt,  es  giebt  doch  auch  ein  Allge- 
meines in  den  verschiedenen  Formen  des  Hochschul- 

unterrichts, gleichartige  Formen,  gleichartige  Bedingun- 
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gen  des  Gelingens,  gleichartige  Hindernisse.  —  Nun, 
allerdings  in  allen  Fächern  wird  es  Vorträge  geben, 
und  neben  den  Vorträgen  Hebungen;  und  gewiss  kann 
man  über  Aufgabe  und  Form  des  Vortrags  überhaupt 
und  so  über  Aufgabe  und  Form  der  Uebungen,  die 

Thätigkeit  des  Lehrers  und  auch  die  der  Schüler,  all- 
gemeine Reflexionen  anstellen,  wie  es  ja  denn  auch  in 

diesem  Buch  geschehen  ist.  Aber  es  scheint  mir  nicht 

gerathen,  für  diese  Reflexionen  den  Rang  einer  beson- 

deren „Wissenschaft  der  Hochschulpädagogik**  in  An- 
spruch zu  nehmen;  es  möchte  das  Missverhältnis  des 

bescheidenen  Inhalts  gegen  die  Grossartigkeit  der  Form 
allzu  grell  hervortreten  und  das  Urteil  über  den  Wert 
solcher  Reflexionen  noch  tiefer  herabdrücken,  als  es 
ohnedies  steht.  Denn  viele  Hochschullehrer  werden  in 

der  That  geneigt  sein,  die  Summe  aller  Hochschulpäda- 
gogik in  ein  einziges  Wort  zu  fassen,  dasselbe,  worin 

nach  F.  A.  Wolf  auch  die  ganze  Gymnasialpädagogik 
beschlossen  ist:  „Habe  Geist  und  wisse  Geist  zu  wecken! 

Noch  viel  grösser  als  gegen  die  Theorie  der  Hoch- 
schulpädagogik sind  meine  Bedenken  gegen  die  in  Aus- 

sicht genommene  praktische  Lehranstalt,  das  „Hoch- 

schullehrerseminar".  Mir  kommt  vor,  schon  der  Name 
hat  etwas  Seltsames  und  fast  Komisches,  herausfordernd 

zur  Weiterbildung:  Seminar  für  Lehrer  an  einem  Hoch- 
schullehrerseminar, und  so  weiter  ins  unendliche:  Lehrer, 

die  Lehrer  lehren,  wie  die  Kunst  zu  lehren  an  einem 
Hochschullehrerseminar  zu  lehren  sei.  Irgendwo  wird 
die  Sache  doch  ein  Ende  haben  müssen;  ich  denke,  sie 
hat  bei  der  Hochschule  ihr  Ende:  für  die  Männer,  die 
man  mit  der  Aufgabe  betraut,  die  wissenschaftliche 
Forschung  zu  treiben  und  fortzupflanzen,  ist  die  Hoch- 

schule selbst  die  rechte  Schule  für  beide  Funktionen, 
und  eine  Hochschule  über  der  Hochschule,  die  den 
Hochschulunterricht  lehrt,  führt  unvermeidlich  zu  jenem 
regrcssus  In  tufuiHum. 
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Oder  ist  in  Wahrheit  jemand  des  Glaubens,  dass 
nicht  bios  auf  dem  Papier,  sondern  in  Wirklichkeit  so 
etwas  möglich  ist,  als  ein  im  Januar  1899  veröffentlichter 

„Plan  eines  Seminars  für  Hochschulpädagogik''  unter 
Titel   I    als   Zweck    angiebt:    Das    Seminar   bezweckt: 

a)  „die  Heranbildung  von  Lehrern  fttr  jegliche  Hoch- 

schule, soweit  es  sich   um  das   Pädagogische   handelt"; 
b)  soll  es  der  Vermittelung  alles  (!)  des  Wissens  (!)  und 
Könnens  (!)  dienen,  das  dabei  hilfsweise  in  Betracht  kommt; 

c)  zugleich  soll  es  durch  seine  Einrichtungen  und  Dar- 
bietungen eine  pädagogische  Musteranstalt  bieten  und 

durch  seine  eigene  Gestalt  die  Vorzüge  verwirklichen, 

die  von  jeglichem  Hochschulwesen  gefordert  werden''. 
Also  eine  Anstalt,  die  zugleich  Lehrer  für  die  Uni- 

versität mit  ihren  vier  Fakultäten,  für  die  technische  Hoch- 
schule mit  ihren  vier  Abteilungen,  dazu  für  Hoch- 
schulen der  Malerei  und  Musik,  des  Handels  und  der 

Landwirtschaft  u.  s.  w.  ausbildet,  indem  sie  diese  Lehrer 
erstens  mit .  der  Theorie  ihrer  Kunst,  zweitens  mit 

„allem  Wissen  und  Können",  das  dabei  in  Betracht 
kommt,  ausstattet,  endlich  drittens  ihnen  Gelegenheit 
„zu  praktischen  Uebungen  im  Hochschulunterricht  an 

zugezogenem  Schülermaterial  (!)  giebt." 
Kehren  wir  aus  der  Welt  der  Träume  in  die  Wirk- 

lichkeit zurück,  so  sind  also  bisher  unsere  Hochschulen 
zugleich  die  Seminare  für  Hochschullehrer  gewesen;  sie 
werden  es  auch  in  Zukunft  bleiben.  Die  Form,  in  der 

sie  diese  Aufgabe  erfüllten,  war  das  „Meisteratelier", 
um  einen  Ausdruck  aus  der  Sprache  der  Künstler  zu 
übernehmen.  Ein  Meister  der  Wissenschaft,  der  zugleich 
ein  Meister  des  Lehrons  war,  zog  Schüler,  die  bei  ihm 
die  wissenschaftliche  Arbeit  und  zugleich  die  Kunst, 
sie  zu  lehren,  lernten  und  sie  dann  weiter  trugen.  Es 

ist  die  einzig  mögliche  Form  des  Hochschullehrer- 
seminars. So  haben  die  Philologen,  so  die  Historiker 

Schüler  zu  Lehrern   gebildet,   die    Wolf  und    Ritschi, 
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die  Ranke  und  Waitz:  ihr  Seminar  und  ihr  Hörsaal 

war  zugleich  ihr  Hochschulseminar,  es  lehrte,  ohne  dass 

dabei  von  „Hochschulpädagogik"  die  Rede  war.  Und 
ebenso  sind  die  grossen  Naturforscher  zugleich  Lehrer 
der  Hochschulpädagogik  gewesen;  und  nicht  anders  die 

Mediziner,  Juristen  und  Theologen:  die  Klinik,  die  In- 
stitute, die  Uebungen,  der  Hörsaal,  das  sind  die  Institute 

für  Hochschulpädagogik.  Alle  Verbesserungen  des  Unter- 
richts und  seiner  Methoden  sind  von  hier  ausgegangen: 

was  ein  Meister  erfand  und  übte,  das  sahen  die  Schüler 
und  machten  es  ebenso  oder  besser,  wenn  sie  es 
konnten.  Und  das  Mittel,  die  Anderen  zur  Nacheiferung 
zu  treiben,  war  die  hier  wahrhaft  wohlthätige  freie 
Konkurrenz,  verbunden  mit  der  Freizügigkeit  der  deut- 

schen Studenten:  sie  ziehen  dem  tüchtigen  Lehrernach 
und  die  zurückgebliebenen  Universitäten  stehen  bald,  in 
dem  Fach  wenigstens,  verödet. 

Bei  diesem  Svstem  ist  der  deutsche  Hochschul- 
Unterricht  bisher  gediehen  und  er  wird  auch  in  der 
Folge  dabei  gedeihen.  Wer  ein  Meister  in  irgend  einem 
Gebiet  des  akademischen  Unterrichts  werden  will,  der 
geht,  wenn  er  meinen  Rat  hören  will,  nicht  in  das, 

wiirs  Gott,  einmal  entstehende  „Seminar  für  Hochschul- 

pädagogik", sondern  in  die  Schule  eines  Meisters  und, 
wenn  sich  die  Gelegenheit  bietet,  in  die  Schule  mehrerer 
und  verschieden  verfahrender  Meister,  um  das,  was  ihm 
gemäss  ist,  um  so  sicherer  zu  treffen.  Es  wird  auch 
nicht  ohne  Gewinn  für  ihn  sein,  wenn  er  einmal  ins 
Ausland  geht  und  sieht,  wie  man  in  Frankreich  oder  in 
England  und  Amerika  die  gleichartige  Aufgabe  in 
anderer  Weise  löst.  Aber  in  eine  Anstalt,  wo  man  die 
„Methode  des  Hochschulunterrichts  an  zugezogenem 

Schülermaterial"  lehrt,  wird  er  sich  nicht  begeben. 
Was  aber  ausser  jenem  Wesentlichen:  als  Schüler 

bei  einem  Meister  lernen,  noch  möglich  ist,  das  ist  die 

Benutzung   der   mannigfachen  Litteratur   über  das  Uni- 
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versitätswesen.  Vor  allem  wird  man,  was  Meister  des 
eigenen  Fachs  über  die  Form  des  Unterrichts  gedacht 
und  aufgezeichnet  haben,  nicht  unbeachtet  lassen.  Es 
giebt  eine  ansehnliche  Litteratur  dieser  Art,  aber  sie 
ist  etwas  abgelegen,  in  akademischen  Gelegenheitsreden,  in 
verschwiegenen  Denkschriften  und  Reformabhandlungen, 
in  Lebenserinnerungen  und  Biographien  zerstreut. 
Es  wäre  ein  dankenswertes  Unternehmen,  wenn  von 
Kundigen  derartiges  gesammelt,  gesichtet  und  für  den 
Gebrauch  bereit  gestellt  würde,  natürlich  jedes  Fach 
für  sich:  eine  Methodologie  des  philologischen  oder 

mathematischen,  des  naturwissenschaftlichen  oder  me- 
dizinischen Universitätsunterrichts  auf  die  angedeutete 

Weise  ex  fontiurh  locis  contexta,  die  würde  gewiss  dem 
angehenden  Hochschullehrer  erwünscht  sein.  Oder  sollte 
ihm  wenigstens  erwünscht  sein;  denn  es  wird  nicht  zu 

leugnen  sein,  dass  unter  ihnen  manche  etwas  zu  unbe- 
kümmert um  die  Form  des  Unterrichts  sind,  sich  darauf 

verlassend:  wernur  die  Sache  verstehe, habe  ohne  Weiteres 
auch  die  Fähigkeit  sie  zu  lehren.  Und  so  wäre  es  auch 

ein  verdienstliches  Werk,  die  Geschichte  des  Univer- 
sitätsunterrichts mit  besonderer  Absicht  auf  die  Unter- 
richtsmethoden zu  schreiben,  wobei  freilich,  nach 

einigem  Allgemeinen,  auch  wieder  eine  Teilung  der 
Arbeit  nach  Fächern  eintreten  müsste,  denn  die  Ge- 

schichte der  Methodik  des  mathematischen  Unterrichts 

könnte  natürlich  nur  ein  Mathematiker,  des  philologischen 
ein  Philolog,  des  anatomischen  ein  Anatom  schreiben. 
Es  würde  also  ein  Sammelwerk  sein  müssen  nach  Art 

des  für  die  Chicago-Ausstellung  geschaffenen  Werks 
über  die  deutschen  Universitäten,  das  denn  auch  einiges 
an  Vorarbeiten  dafür  enthält,  zu  wenig  freilich,  indem 
es  mehr  auf  die  Darstellung  der  wissenschaftlichen 
Leistimgen  als  der  Unterrichtsmethodik  gerichtet  ist. 

Und   neben   einem   solchen   Werk   wäre    ein    ver- 
dienstliches    Unternehmen     eine    Zeitschrift,     die    als 
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Sprechsaal  für  alle  Fragen  des  akademischen  Unter- 
richts dem  lebendigen  Austausch  unter  den  Meistern  des 

Fachs  diente.  Freilich,  derartige  Organe  haben  bisher 
immer  mit  der  unüberwindlichen  Gleichgültigkeit  des 
Publikums,  von  dem  und  für  das  sie  zu  schreiben  sind, 
zu  kämpfen  gehabt.  Und  diese  hängt  denn  wieder  mit 
der  unvermeidlichen  Arbeitsteilung  auf  diesem  Gebiet, 
zugleich  mit  der  unvermeidlichen  Verbindung  zwischen 
Forschung  und  Unterricht  zusammen.  Und  so  haben 
denn  die  Zeitschriften  für  die  Forschung  jene  Aufgabe 

meist  irgendwie  mit  versehen  müssen.  Die  Unterrichts- 
verwaltungen des  Reichs  könnten  sich  ein  Verdienst 

erwerben,  wenn  sie  die  Mittel  für  eine  Zeitschrift  oder 

Bibliothek  zur  Verfügung  stellten,  die,  was  an  bedeut- 
samen Abhandlungen  oder  Gelegenheitsreden  jetzt  zer- 
streut und  unbekannt  bleibt,  vielen  zuführte  und  zu 

dauerndem  Gebrauche  aufhöbe. 

DRITTES  KAPITEL. 

Die  Lehrfreiheit. 

1.  Wesen  und  Notwendigkeit.  Die  Lehrfreiheit 
ist  der  Stolz  der  deutschen  Universität.  Sie  hängt  aufs 
engste  mit  der  geistigen  Freiheit  zusammen,  die  einen 

so  charakteristischen  Zug  unseres  Volkslebens  aus- 
macht. Wenn  sich  sonst  die  Völker  der  Erde  berühmten 

ihrer  Macht,  ihrer  Herrschaft,  ihrer  freien  Institutionen, 
dann  rühmte  sich  das  deutsche  Volk,  so  viel  Ursache 
zur  Unzufriedenheit  es  im  übrigen  haben  mochte,  seiner 
geistigen  Freiheit;  war  freies  und  starkes  Handeln  ihm 
versagt,  so  fand  es  einen  Ersatz  und  einen  Trost  im 
freien  Denken.  Und  dies  freie  Denken  hatte  vor  allem 

seinen  Sitz  auf  der  Universität.    Während  auf  den  Uni- 
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versitäten  anderer  Länder,  die  ihrer  politischen  Freiheit 
sich  rühmten,  Denken  und  Forschung  durch  kirchliche 
und  staatliche  Bindung,  oder  durch  die  vis  inertiae  der 
korporativen  Verfassung  und  den  Druck  engherziger 
öffentlicher  Meinung  eingeengt  blieben,  erhob  sich  die 
deutsche  Universität  zur  Hochburg  des  freien,  an  keine 
Dogmen  gebundenen,  durch  keine  Normen  als  die  von 

der  Vernunft  selbst  aufgerichteten  eingeschränkten  Ge- 
dankens. Daher  der  Stolz  des  Deutschen  auf  seine 

Universitäten.  Daher  die  Empfindlichkeit  weitester 
Kreise  gegen  jeden  Druck  an  diesem  Punkt;  der 
Deutsche  erträgt  viele  Einschränkungen  der  persönlichen 
Freiheit  mit  grosser  und  für  Fremde  oft  erstaunlicher 
Geduld;  an  diesem  Punkt  ist  er,  und  wir  werden  es  ihm 
zur  Ehre  anrechnen  dürfen,  empfindlich:  die  Freiheit 
des  Denkens,  Forschens  und  Lehrens  ist  das  eifersüchtig 
gehütete  Palladium  der  ungeschriebenen  Verfassung  des 
deutschen  Volks. 

„Die  deutsche  Universität",  so  schrieb  vor  einem 
Jahrzehnt  ein  hervorragender  amerikanischer  Philosoph 
und  Pädagog,  Stanley  Hall,  „ist  heute  der  freieste 
Fleck,  den  es  auf  der  Erde  giebt.  Alle  alten  Formen 
und  Gesetze  des  Glaubens,  die  einmal  das  Leben  der 
Menschen  bestimmt  hatten,  wurden  in  Frage  gestellt, 
jeder  Möglichkeit  des  Denkens  nachgegangen,  um  zu 

neuen,  tieferen,  unerschütterlichen  Grundlagen  zu  ge- 
langen. Und  niemals  ist  die  vollkommenste  Freiheit 

durch  ihre  Früchte  glorreicher  gerechtfertigt  worden 
als  inmitten  all  dieser  Gährung.  Leere,  schlechte  Ideen 
sind  ausgestorben,  die  Wahrheit  hat  an  Macht  beständig 
gewonnen.  Schwache  Männer  mögen  durch  eine  Periode 
der  Verwirrung  gegangen,  einzelne  mögen  vielleicht 

gleichgültig  und  unfruchtbar  geworden  sein:  starke  Na- 

turen haben  dabei  nur  um  so  tiefere  Wurzeln  geschlagen.*'*) 

♦)  The  Pedagogrical  Seininary  I,  1  S.  7  tf. 
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Möge  keioe  Zeit  kommen,  wo  die  deutschen  Uni- 
versitäten vor  diesen  Worten  erröten  müssten. 

Die  Lehrfreiheit  ist  mit  dem  Wesen  der  deutschen 

Universität,  wie  es  seitdem  18. Jahrhundert  sich  durch- 
gesetzt hat,  gegeben:  der  Universitätslehrer  hat  zur 

Aufgabe  nicht  mehr,  wie  früher,  die  Ueberiieferung  eines 
durch  die  Autoritäten  festgestellten  Wahrheitsbesitzes, 
sondern  er  soll  wissenschaftliche  Erkenntnis  forschend 
suchen  und  hierzu  auch  seine  Hörer  anleiten.  Die 

Wissenschaft,  das  ist  die  Grundvoraussetzung,  ist  nicht 
in  Gestalt  eines  festen  und  fertigen  Systems  gegeben: 
sie  hat  einen  Besitzstand,  aber  nicht  nur  ist  dieser 

unendlich  weit  davon  entfernt  das  ganze  Gebiet  mög- 
licher Erkenntnis  zu  umfassen,  sondern  es  bleibt  auch 

möglich  und  notwendig,  die  Rechtstitel  dieses  Besitz- 
standes an  jedem  Punkt  immer  erneuter  Prüfung  zu 

unterziehen.  Es  giebt  für  die  Wissenschaft  keine  Ver- 
jährung oder  Ersitzung,  darum  kein  absolut  feststehendes 

Besitztum;  sie  besteht  allein  in  der  immer  erneuerten 
Besitzergreifung  der  alten  und  der  Hinzuerwerbung 
neuer  Erkenntnis,  sie  ist  nur  als  der  immer  wiederholte 

Versuch  zur  Auflösung  einer  unendlichen  Aufgabe  vor- 
handen, wo  jeder  scheinbar  erledigte  Punkt  durch 

Hinzutreten  neuer  Bestimmungsstücke  wieder  in  Frage 
gestellt  werden  kann.  Damit  ist  gegeben,  dass  ein 

eigentlich  wissenschaftlicher  Unterricht,  d.  h.  ein  Unter- 
richt, der  zu  wissenschaftlichem  Denken  und  Arbeiten 

führen  soll,  nur  als  ein  völlig  freier  gedacht  werden 

kann;  ein  gebundener  Unterricht  ist  kein  wissenschaft- 
licher. Für  den  akademischen  Lehrer  und  seine  Hörer 

kann  es  keine  gebotenen  und  keine  verbotenen  Ge- 
danken geben.  Es  giebt  nur  eine  Lehrnorm:  sich  über 

die  Wahrheit  seiner  Lehre  vor  der  Vernunft  und  den 
Thatsachen  auszuweisen. 

Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  eine  so  schranken- 
lose Freiheit    ihre  Gefahren    hat.     Ich   meine  zunächst 
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nicht  jene  viel  geftirchteten  Gefahren  für  die  bestehen- 
den Lebensordnungen  in  Staat  und  Kirche,  sondern  in- 

terne Gefahren  für  den  Wissenschafts-  und  Lehrbetrieb 
selbst.  Es  giebt  dabei  keine  Gewähr,  dass  nicht  auch 
das  Unhaltbare,  Seltsame  und  Thörichte  Eingang  findet. 
Ist  dem  akademischen  Lehrer  die  Freiheit  gegeben,  nur 
das  und  alles  das  vorzutragen,  was  er  selber  als  vernünftig 
und  wahr  befindet,  so  ist  natürlich  die  Möglichkeit  nicht 
ausgeschlossen,  dass  er  nicht  nur  neue  Wahrheiten 
nicht  annimmt,  weil  ihm  die  eigenen  alten  Ansichten 
mehr  einleuchten,  sondern  ebenso,  dass  er  vorhandene 
Wahrheiten  verwirft,  um  sie  durch  eigene  Erfindungen 
zu  ersetzen,  die  ihm  mit  dem  Vorzug  der  Originalität 
schmeicheln.  Die  Sache  kommt  in  allen  Wissenschaften 

gelegentlich  vor:  die  eifersüchtig  in  Anspruch  ge- 
nommene Selbständigkeit  des  Denkens  wird  wohl  auch 

zur  vagierenden  Neuerungssucht;  am  meisten  natürlich 
in  den  Wissenschaften,  in  denen  die  Subjektivität  den 
grössten  Spielraum  hat,  der  Philosophie,  der  Theologie, 
überhaupt  den  Geisteswissenschaften,  die  von  der 
Sicherheit  und  Exaktheit  der  mathematisch  -  natur- 

wissenschaftlichen Disziplinen  notwendig  weit  entfernt 
bleiben.  Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  in  allen 
diesen  Gebieten  nicht  wenig  thörichtes  Meinen  von 
deutschen  Kathedern  produziert  wird,  das  zum  Teil  blos 
in  der  Sucht  des  Besserwissens  und  Andersdenkens  seinen 

Ursprung  hat.  So  in  der  Philosophie.  Jeder  neue 
Docent  setzt  seine  Ehre  darein,  sein  eigenes  System  zu 

haben  und  statt  des  „alten  Wahren**,  von  dem  Goethe 
einmal  spricht,  lieber  etwas  Neues  zu  setzen,  wenn  es 

auch  falsch  und  nichtig  ist.  Von  irgend  einem  eigen- 
sinnig gewählten  Standpunkt  werden  neue  verquere 

BegriflFe  gebildet  und  mit  ihnen  ein  Lehrgebäude  er- 
richtet. Dann  werden  Schüler  geworben  und  mit  den 

neuen  Begriffen  eingedrillt;  es  giebt  keine  Narrheit,  für 
die  nicht  in  Deutschland,    wenn   sie  nur  in  der  Gestalt 
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eines  Svstems  auftritt,  bald  eine  Anzahl  Schüler  zu 
haben  wären,  die  sie  als  die  neueste  Weisheit  ausrufen 

und  in  Zeitungen  und  Zeitschriften  zur  grossen  Ange- 
legenheit der  Gegenwart  erheben.  So  ist  der  Schöpfer 

eines  neuen  Systems,  der  Begründer  einer  neuen  Schule 

fertig,  man  kommt  in  die  „Geschichte  der  Philosophie'^ 
und  gehört  der  Unsterblichkeit  an.*) 

Das  ist  der  Preis  für  die  Lehrfreiheit,  nicht  ein 
wohlfeiler  Preis,  aber  er  muss  gezahlt  werden;  Freiheit 
und  Gefahr  sind  nicht  zu  trennen.  Es  gäbe  gegen 
diese  Gefahr  nur  eine  Sicherheit:  den  Uebergang  zu 

dem  mittelalterlich-katholischen  Prinzip  der  gebundenen 
Lehrnorm.  Diesen  Schritt  aber  kann  die  deutsche 

Universität  nicht  thun,  ohne  sich  selber  aufzugeben, 
ohne  auf  ihre  ruhmvolle  Vergangenheit  und  ihren 
stolzen  Anspruch,  Pfadflnderin  der  Wahrheit  zu  sein,  zu 
verzichten.  Und  jene  unvermeidliche  Kehrseite  in  den 
Kauf  zu  nehmen,  mag  uns  noch  der  Gedanke  leichter 
machen,  dass  der  freie  Vortrag  eigener  Gedanken, 
wenn  auch  ihr  objektiver  Wert  im  einzelnen  Fall  noch 
so  fragUch  sein  mag,  dennoch  mehr  Leben  hat  und 
eher  Leben  weckt,  als  der  vorschriftsmässige  Vortrag 
überlieferter  Gedanken. 

Wie  wichtig  die  Atmosphäre  des  freien  Denkens,  der 
in  dieser  Luft  allein  gedeihende  Mut,  auf  neuen  Wegen 

zu  neuen  Entdeckungen  im  Lande  der  Wahrheit  auszu- 
ziehen, für  alle  Zweige  der  wissenschaftlichen  Forschung 

ist,   hat   Helraholtz   einmal   ausgesprochen.     Er  findet 

*)  Dass  auch  der  Rechtswissenschaft  diese  Erscheinung  nicht 
fremd  ist,  bemerkt  Goldschmidt  (Rechtsstudium  S.  121);  er 
spricht  von  einem  ̂ Strebertum  nach  neuen  oder  scheinbar  neuen 
Theorien,  einer  gewissen  Sucht  insbesondere  jüngerer  Gelehrter, 
mt) glichst  schnell  wirkliche  oder  vermeintliche  Gedanken  auf  den 
Markt  zu  bringen,  einzelne  vielleicht  fördernde  Bemerkungen 
zu  Monographieen  über  weite  Lehren  aufzubauschen  und  für  das 
grosse  Buch  dann  auch  wieder  die  ganz  neue  grundlegende  Kon- 

struktion zu  suchen." 
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die  Ursache  dafür,  dass  in  der  Erforschung  der  organi- 
schen Natur,  in  Physiologie  und  Medizin  Deutschland 

die  Führung  gewonnen  habe,  ausser  in  dem  unermüd- 
lichen und  allein  auf  ideale  Zwecke  gerichteten  Pleiss 

der  deutschen  Gelehrten  noch  in  etwas  anderem:  „Das 
Entscheidende  war,  dass  bei  uns  eine  grössere  Furcht- 

losigkeit herrscht  vor  den  Konsequenzen  der  ganzen 
und  vollen  Wahrheit  als  anderswo.  Auch  in  England 
und  Frankreich  giebt  es  ausgezeichnete  Forscher, 
welche  mit  voller  Energie  in  dem  rechten  Sinne  der 
naturwissenschaftlichen  Methode  zu  arbeiten  imstande 

wären;  aber  sie  mussten  sich  bisher  fast  immer  vor 
gesellschaftlichen  und  kirchlichen  Vorurteilen  beugen 
und  konnten,  wenn  sie  ihre  Ueberzeugung  offen  aus- 

sprechen wollten,  dies  nur  zum  Schaden  ihres  gesell- 
schaftlichen Einflusses  und  ihrer  Wirksamkeit  thun/  *) 

2.  Grenzstreitigkeiten  und  Konflikte.  Im  all- 
gemeinen ist  die  Lehrfreiheit  auf  den  deutschen  Uni- 
versitäten anerkanntes  und  unbestrittenes  Recht.  In 

den  meisten  Disziplinen  gilt  sie  völlig  unangefochten; 
in  den  Naturwissenschaften  und  der  Medizin,  in  den 
mathematischen  und  philologischen  Disziplinen  denkt 
niemand  daran,  der  Forschung  und  der  Lehre  positive 
oder  negative  Vorschriften  über  ihren  Inhalt  zu  machen. 
Nur  an  einigen  Punkten  wird  hin  und  wieder  versucht, 
ihr,  wenn  nicht  grundsätzlich,  so  doch  thatsächlich 

Schranken  zu  setzen.  Es  ist  da,  wo  die  wissenschaft- 
liche Forschung  durch  ihren  Gegenstand  mit  den 

Mächten  des  öffenthchen  Lebens,  dem  Staat  und  der 

Kirche  in  Berührung  kommt,  also  da,  wo  sie  religiöse, 

pohtische,  soziale  Dinge  zum  Gegenstand  hat.  Theo- 
logie und  Philosophie,   Staats-  und  Sozialwissenschaften 

»)  Helmholtz,  Populäre  wissenschaftliche  Vorträge,  n.  Heft, 
S.  210.  Aus  der  Rede  über  das  Ziel  und  die  Fortschritte  der 

Naturwissenschaft  bei  Eröffnung  der  Naturforscherversammlung 
zu  Innsbruck,  1869. 

in* 



292  Drittes  Buch. 

kommen  je  und  je  in  die  Lage  auf  solche  Gegen- 
wirkung zu  stossen  und  die  Freiheit  der  Lehre  ver- 

teidigen zu  müssen.  Ich  will  auf  die  einzelnen  Gebiete 
mit  einigen  Bemerkungen  eingehen,  schicke  aber  zuvor 
ein  Allgemeines  voraus. 

Der  Konflikt  hat  überall  dieselbe  Natur;  es  ist  der 
Konflikt  zwischen  dem  Theoretiker  und  dem  Praktiker, 
dem  Philosophen  und  dem  Politiker,  man  kann  auch  sagen, 
der  Konflikt  zwischen  den  beiden  wesentlichen  Seiten  der 

menschlichen  Natur  selbst,  zwischen  Intelligenz  und 
Wille.  Der  Wille,  als  Wille  zur  Selbsterhaltung  auch 
den  geschichtlichen  Lebewesen  eigen,  fordert  durch 
seine  Vertreter,  die  Politiker  in  Staat  und  Kirche,  als 
Unterlage  für  die  festen  Lebensordnungen,  ohne  die 
geschichtliches  Leben  nicht  gedeihen  kann,  feststehende 
Gedanken  und  Ueberzeugungen  und  als  ihre  Grundlage 
unantastbare  Prinzipien.  Der  Verstand  dagegen  und 
seine  Vertreter,  die  Philosophen  und  Forscher,  erkennen 
nichts  unbedingt  Feststehendes,  nichts  der  Untersuchung 
Entzogenes  an;  auch  die  Prinzipien  sind  Gegenstand 

möglichen  Zweifels,  für  Kritik  und  theoretische  Neu- 
bildung ist  nirgends  eine  Grenze.  Der  Irrtum  allein  ist 

gefährlich  und  verderbüch,  niemals  die  Wahrheit  Sind 
die  Lebensordnungen  auf  den  Irrtum  gebaut,  so  müssen 
sie  allerdings  umgebaut  und  auf  andere  Grundlagen 
gestellt  werden. 

Man  sieht,  wie  an  diesem  Punkt  der  Konflikt 
immer  wieder  entstehen  muss.  Alle  Wissenschaften, 

die  sich  an  die  Untersuchung  der  Fundamente  der  ge- 
schichtlichen Lebensformen  machen,  werden  notwendig 

auf  den  Widerstand  des  Bestehenden  stossen.  Es  er- 

wartet und  fordert  von  ihnen,  dass  sie  seine  Vernünftig- 
keit und  Notwendigkeit  anerkennen  und  beweisen. 

Wollen  sie  das  nicht  thun,  so  erscheint  ihre  Arbeit  als 
gefahrliche  Untergrabung  der  bestehenden  Ordnung  und 

ein  Einschreiten  dagegen  um  so  mehr  möglich  und  gerecht- 
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fertigt,  als  die  Anstalten  für  wissenschaftliche  Forschung 
nicht  nur  von  den  öffentlichen  Mächten  errichtet  und 

unterhalten  werden,  sondern  zugleich  dem  Unterricht  der 
künftigen  Beamten  des  Staats  und  der  Kirche  bestimmt 
sind.  Wie  sollte  ihnen  freigestellt  sein  können,  an  der 
Lockerung  der  Grundlagen  eben  der  Ordnungen  zu 
arbeiten,  deren  Erhaltung  zu  dienen  ihr  Amt  und 

Beruf  ist?*) 
Ehe  ich  versuche,  die  Grenzlinien  zwischen  diesen 

Ansprüchen  für  die  verschiedenen  Gebiete  im  einzelnen 

zu  ziehen,  möchte  ich  noch  auf  einen  Punkt  auf- 
merksam machen.  Alle  die  Wissenschaften,  die  dem 

Konflikt  mit  den  Vertretern  der  praktischen  Institutionen 
ausgesetzt  sind,  haben  einen  eigentümlichen  Charakter: 

die  Willensseite  spielt  hier  auch  in  die  wissenschaft- 
liche Arbeit  des  Forschers  selbst  hinein.  In  den  mathe- 

matisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen  herrscht  der 
Verstand  unbedingt.  Dagegen  in  den  Wissenschaften, 

die  es  mit  dem  menschlich-geschichtlichen  Leben  zu 
thun  haben,  mischen  sich  unvermeidlich  subjektive  und 
persönliche  Momente  in  die  Betrachtung:  der  Forscher 
und  Denker  ist  selbst  mit  seiner  ganzen  Persönlichkeit  in 
das  geschichtliche  Leben  eingetaucht;  er  nimmt  inneren 
Anteil  an  den  Dingen,  er  steht  ihnen  mit  Gefühlen  der 
Liebe  und  Verehrung  oder  auch  der  Abneigung  und 
Geringschätzung  gegenüber.  Und  diese  Gefühle  wirken 
auf  sein  Urteil,  auf  das  Werturteil  unmittelbar,  leicht 
aber  auch  auf  das  Urteil  über  die  Wirklichkeit  selbst; 
der  Affekt  bestimmt  die  Vorstellungen  und  Anschauungen 
von  den  Dingen  und  ihren  Verhältnissen. 

*)  Eine  Ausführung  dieses  Gesichtspunktes  in  meiner  Ethik 
5.  Aufl.,  11  S.  212.  In  einem  gehaltreichen  Vortrag:  die  Lehr- 

freiheit an  den  deutschen  Universitäten  im  19.  Jahrhundert  (1898) 
von  G.  Kaufmann  sind  die  bemerkenswertesten  Konflikte  der 
Macht  mit  der  wissenschaftlichen  Freiheit  im  letzten  Jahrhundert 
behandelt. 
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Und  nun  kommt  noch  ein  Letztes  hinzu:  diese 

innere  und  persönliche  Anteihiahme  an  den  Dingen  ist 

in  gewissem  Sinne  auch  für  die  Forschung  selbst  unent- 
behrliche Voraussetzung.  Wie  man,  den  Dichter  zu 

verstehen,  in  Dichters  Lande  gehen  muss,  so  wird  es 
auch  mit  der  Religion  und  der  Moral,  dem  Recht  und 
dem  Staat  stehen:  wer  sie  verstehen  will,  der  muss  die 
Dinge  selbst  innerlich  erleben.  Er  kann  sie  aber  nur 
in  dieser  oder  dieser  bestimmten  Form  ursprünglich 
erleben.  Er  kann  nicht  Religion  überhaupt  erleben, 

sondern  nur  diese  bestimmte  konkrete  Form  geschicht- 
licher Religion,  und  so  kann  er  nicht  sittliches  oder 

politisches  Leben  überhaupt  erleben,  sondern  nur  das 
Leben  dieses  Gemeinwesens,  dem  er  durch  Geburt  und 

Erziehung,  Lebensstellung  und  Lebensbethätigung  ange- 
hört. Er  wird  also,  um  überhaupt  an  die  Dinge  heran- 

zukommen, notwendig  „befangen"  sein  müssen;  als  blosser, 
reiner,  mathematischer  Verstand  würde  er  überhaupt 
gar  keine  innere  Beziehung  zu  ihnen  haben:  sie  müssen 
erlebt  werden,  um  verstanden  zu  werden. 

Also,  so  schliessen  nun  die  Institutionen  und  ihre 
Vertreter,  da  hier  die  volle  Unparteilichkeit  des  reinen 

Verstandesurteils  der  Natur  der  Sache  nach  nicht  mög- 
lich ist,  sie  wäre  gleichbedeutend  mit  Gleichgültigkeit 

und  Unfähigkeit  zum  Verständnis,  so  wird  billig  ge- 
fordert, dass,  wer  sich  hier  an  die  wissenschaftliche 

Untersuchung  macht,  wer  über  unser  Wesen  Andere, 
vor  allem  unsere  künftigen  Diener  belehren  will,  auf 
unserem  Boden  steht,  uns  mit  sympathischem  Verständnis 
auflfasst  und  auslegt.  Die  Feinde  mögen  das  Geschäft 
besorgen  unsere  Unzulänglichkeit  ans  Licht  zu  ziehen, 
vielleicht  auch  ein  notwendiges  Geschäft;  aber  hier,  wo 
wir  verstanden  werden  wollen,  müssen  wir  Freunde 
voraussetzen,  die  auf  das  Gute  und  Positive  gerichtet 
sind  und  die  Vernunft,  die  in  uns  ist,  zeigen  wollen. 

So    der    Konflikt.     Wir   wollen    ihm    nun    auf   die 
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einzelnen  Gebiete  folgen   und  Prinzipien   seiner  Lösung 
zu  finden  versuchen. 

3.  Die  Theologie  und  die  Lehrfreiheit.  An 
diesem  Punkt  liegt  der  Konflikt  am  nächsten  und  wird 
am  meisten  akut,  weil  die  Kirche  selbst  Lehranstalt  ist 
und  als  Kirche  den  Anspruch  erhebt,  im  Besitz  der 
Wahrheit  zu  sein.  Sie  formuliert  sie  im  Glaubensbe- 
kenntnis. 

Die  katholische  Kirche  hat  für  die  Feststellung  der 

Wahrheit  ein  besonderes  kirchliches  Organ  hervorge- 
bracht; das  unfehlbare  Lehramt;  seine  Feststellung  der 

Lehre  ist  durch  die  Kirchenverfassung  jeder  Kritik 
entzogen.  Die  Aufgabe  eines  Lehrers  der  Theologie 
kann  bei  dieser  Verfassung  nur  darin  bestehen,  die 

vom  Lehramt  im  Dogma  festgestellte  Wahrheit  wissen- 
schaftlich zu  entwickeln  und  zu  begründen,  gegen  An- 

griff'e  zu  verteidigen,  die  künftigen  Geistlichen  in  der 
Lehre  zu  befestigen  und  mit  den  Waffen  der  Polemik 
und  Apologetik  auszurüsten.  Für  freie  Forschung  als 
Mittel  zur  Feststellung  und  Fortbildung  der  Lehre  selbst 

ist  hier  der  Natur  der  Sache  nach  kein  Baum;  Ge- 
horsam ist  die  erste  Tugend  auch  des  Universitäts- 

lehrers. Da  die  katholische  Kirche,  wie  schon  früher 

ausgeführt  (S.  177),  diesen  Anspruch  thatsächlich  durch- 
gesetzt hat,  so  ist  hier  dem  prinzipiellen  Konflikt 

eigentlich  der  Boden  entzogen. 
Anders  steht  die  Sache  im  Gebiet  des  Protestan- 

tismus. Auch  hier  wird  von  der  Kirche  zwar  der 

Anspruch  auf  Wahrheitsbesitz  in  der  Lehre  und  darum 
auf  Gehorsam  erhoben,  aber  ohne  durchgreifenden 

Erfolg.  Die  Lehrer  an  den  protestantisch-theologischen 
Fakultäten  nehmen  grundsätzlich  eine  andere  Stellung 
ein:  sie  wollen  nicht  Diener  der  Kirche,  sondern  in 
erster  Linie  Diener  der  Wissenschaft  sein,  Diener  der 
Kirche  nur  durch  die  Wissenschaft.  Verhält  sich  der 

katholische   Theolog    zum   Dogma,   wie   der  Jurist  zum 
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positiven  Recht,  das  er  in  einem  begriflflichen  System 
entwickelt,  so  setzt  sich  der  protestantische  Theolog 
dagegen  zur  Aufgabe,  den  Glauben  selbst  in  der 
Glaubenslehre  zu  entwickeln  und  fortzubilden.  Da  aber 

die  Kirche,  wenn  auch  kein  unfehlbares  Lehramt,  so 
doch  eine  durch  Bekenntnisschriften  befestigte  Lehre 
hat,  so  ist  hier  die  Möglichkeit  des  Konflikts  beständig 

gegeben.  Die  Vertreter  der  Kirche  fordern  Unter- 
ordnung unter  die  Bekenntnisschriften  als  Lehrnorm: 

es  sei  absurd,  von  den  Geistlichen  diese  zu  fordern, 
wenn  man  sie  nicht  auch  und  zuerst  von  ihren  Lehrern 

auf  der  Universität  fordere;  man  ftlhre  jene  in  uner- 
trägliche innere  Konflikte,  wenn  man  sie  auf  der  Uni- 

versität dem  Einfluss  einer  beliebigen  Lehre  überlasse, 
um  dann  beim  Eintritt  ins  Amt  die  Anerkennung  der 
Kirchenlehre  als  fester  Glaubens- und  Lehrnorm  zu  fordern. 

Die  Folgerung  erscheint  einleuchtend,  und  doch 
besteht  sie  nicht  bei  näherer  Prüfung.  Das  Amt  des 
Geistlichen  und  des  Universitätslehrers  sind  ihrem 
Wesen  nach  verschieden.  Es  ist  etwas  anderes: 

die  Gemeinde  auf  Grund  eines  vorausgesetzten  gemein- 
samen Glaubens  erbauen,  und:  diesen  Glauben  selbst 

zum  Gegenstand  wissenschaftlicher  Untersuchung 

machen.  Für  die  letztere  Aufgabe  kann  es  auf  pro- 
testantischem Boden  keine  äusseren,  mit  der  Kraft  von 

Rechtssätzen  ausgestatteten  Normen  geben;  die  pro- 
testantischen Kirchen  haben  kein  Organ  für  Dogmen- 

bildung und  sie  können  es  nicht  haben.  Der  Protestan- 
tismus ist,  wie  schon  an  früherer  Stelle  bemerkt,  in 

seinem  Ursprung  eine  individualistische,  von  einer 

mächtigen  religiösen  Persönlichkeit  getragene  Gegen- 
bewegung gegen  das  institutionelle  Religionswesen  der 

römischen  Kirche;  er  kann  diesen  Ursprung  nicht  ver- 
leugnen, und  darum  kann  er  nicht  Dogmen  als  verbind- 

liche Rechtssätze  hervorbringen.  So  meinten  es  auch 
die  Reformatoren:    keine    Meuschensatzungen,   sondern 
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tes  Wort  allein  Quell  und  Mass  des  Glaubens.  Das 

3rt  Gottes"  ist  aber  nicht  in  einem  Svstem  von  Be- 
Pen  und  Lehrsätzen  abgefasst,  es  liegt,  wie  wir  mit 
jhsender  Klarheit  sehen,  eingebettet  in  einer  langen 
16  von  Schriften  allerverschiedensten  Inhalts  und 

rakters  als  soviel  Zeugnissen  sich  fortentwickelnden 

3hichtlichen  Lebens,  oder  vielmehr  es  ist  ja  nichts  an- 
38  als  der  Sinn  dieses  Lebens  selbst.  Und  darum  kann 

ier  wirklich  freie  wissenschaftliche  Forschung  geben ; 
wird  darauf  gerichtet  sein,  das  religiöse  Leben 
es  unseres  Kulturkreises  in  seinem  Wesen,  seinem 

prung,  seiner  Entwickelung  und  seinem  Ziel  zu  er- 
nen.  Da  das  geschichtliche  Leben  selbst  nicht  ab- 
3hlossen  ist,  so  ist  auch  das  religiöse  Leben,  das 

e  Seele  ist,  nicht  abgeschlossen,  sondern  mag  fer- 
2r,  höherer  Entwickelung  entgegengehen. 
Dem  Charakter  der  theologischen  Wissenschaft  auf 
em  Boden  wird  nun  auch  der  Charakter  des  Uni- 
jitätsunterrichts  entsprechen  müssen.  Nicht  auf  das 
irnen  dogmatischer  Beweise  für  die  Wahrheit  der 
re  kann  die  Berufsbildung  des  protestantischen 

stlichen  gestellt  werden,  sondern  nur  auf  die  Ein- 
ung  in  dieses  geschichtliche  Leben  und  das  Ver- 
idnis  seiner  fortschreitenden  Entwickelung;  je  tiefer 
n  diesen  Strom  eingetaucht  ist,  desto  besser  wird  er 
gerüstet  sein,  Seelsorger  und  geistiger  Berater  in  den 
Iberaus  schwierigen  und  komplizierten  Verhältnissen 
geistigen  Lebens  unserer  Zeit  zu  sein.  Nicht  als 

ister,  nicht  als  Kirchenbeamter  hat  er  zu  wirken,  er 
n  wirken  nur  durch  seine  lebendige  Persönlichkeit; 
so  notwendiger  ist  es,  dass  er  einerseits  mit  dem 
en  und  Denken  der  Zeit  vertraut,  andererseits  ihr 

3h  ein  tieferes  geschichtliches  Verständnis  und  zu- 
ch  durch  das  an  letzten  Zielen  orientierte  Bewusst- 
i  von  dem,  was  kommen  will,  weil  es  kommen  soll, 
rlegen  ist. 
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Eine  Grenze  wird  allerdings  der  Lehrfreiheit  auch 
des  Professors  der  Theologie  gesetzt  sein:  dass  er  über- 

haupt auf  dem  Boden  dieses  geschichtlichen  Lebens 
steht  und  stehen  will,  dass  er  zu  dem  grossen  religiösen 
Erlebnis  der  Menschheit,  das  wir  das  Christentum  nennen, 
ein  imieres  Verhältnis  hat,  dass  er  es  als  den  wertvollen, 
immer  voller  anzueignenden  Gehalt  unseres  Lebens 
empfindet.  Wer  das  nicht  thut,  wem  das  Christentum 
und  seine  litterarischen  Erzeugnisse  überhaupt  nichts 
bedeuteten,  nichts  als  ein  Stück  tiberlebten  Aberglaubens, 
oder  wer  etwa  durch  Nietzsche  überzeugt  worden  wäre, 
dass  das  Christentum  als  die  Durchsetzung  der  Sklaven- 

moral der  eigentliche  Fluch  der  abendländischen  Mensch- 
heit sei,  der  möchte  ja  an  seinen  Beruf  zum  historisch- 

anthropologischen Religionsforscher  oder  zum  Regene- 
rator der  Menschheit  inmierhin  glauben,  an  seinen  Beruf 

zum  Lehrer  der  Theologie  könnte  er  selber  nicht  glauben; 
er  mtisste  als  ehrlicher  Mann,  wenn  ihm  diese  Ueber- 
zeugung  nachträglich  käme,  sein  Lehramt  niederlegen, 
um  nicht  eine  Täuschung  über  seine  Stellung  zu  den 
Dingen  bestehen  zu  lassen. 

Und  noch  ein  Weiteres  wird  die  Voraussetzung  für 
den  Professor  der  protestantischen  Theologie  sein:  dass 
er  auf  dem  Boden  des  Protestantismus  steht  und  stehen 

will,  dass  er  an  dem  religiösen  Leben  der  auf  diesem 
Boden  erwachsenen  Lebensgemeinschaft  bauen  will;  wer 

statt  zu  bauen,  nur  zerstören  wollte,  wer  die  prote- 
stantische Kirche  als  solche,  sei  es  für  einen  rückgängig 

zu  machenden  Abfall  von  der  katholischen,  oder  als  ein 
überhaupt  zu  vernichtendes  Henunnis  für  die  Erhöhung 
des  Menschheitslebens  ansähe,  der  könnte  als  ehrlicher 

Mann  nicht  Mitglied  einer  protestantisch-theologischen 
Fakultät  bleiben.  Sie  hat  nun  einmal  zu  diesen  Dingen 
eine  bestimmte  geschichtliche  Stellung,  die  durch  den 
Eintritt  in  ihre  Mitte  als  Basis  der  Thätigkeit  anerkannt 
wird.    Wem  schon  diese  Gebundenheit  nicht   erträglich 
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ist,  der  wird  gut  thun,  ausserhalb  zu  bleiben  und  sich 
der  Freiheit,  die  er  auf  dem  Boden  des  allgemeinen 
Staatsbtirgertums  hat,  bedienen,  auch  für  solche  Ueber- 
zeugungen  zu  wirken. 

Verliert  damit  die  theologische  Fakultät  die  Vor- 
aussetzungslosigkeit  der  Forschung,  die  wir  als  die  Vor- 

aussetzung der  Zugehörigkeit  zur  Universität  als  wissen- 
schaftlicher Anstalt  anzusehen  gewohnt  sind?  In  ge- 

wissem Sinne,  ja.  Ihre  wissenschaftliche  Arbeit  ist  nicht 
voraussetzungslos  in  demselben  Sinne,  wie  die  der 
medizinischen  oder  einer  mathematisch-naturwissen- 

schaftlichen Fakultät.  Es  hängt,  ausser  mit  ihrer  Ge- 
schichte und  ihrer  Stellung  innerhalb  der  sozialen  Lebens- 

aufgaben, mit  dem  schon  oben  bertihrten  Umstand  zu- 
sammen, dass  ihrer  Arbeit  wie  ihrem  Unterricht  gewisse 

Werturteile  zu  Grunde  liegen,  die  nicht  durch  wissen- 
schaftliche Untersuchung  gewonnen  sind,  sondern  aus 

der  Selbstsetzung  des  geschichtlichen  und  persönlichen 
Lebens  entspringen.  Mathematik  und  Physik  kann  es 
als  voraussetzungslose  Wissenschaften,  abgesehen  von 
der  Voraussetzung  der  Giltigkeit  der  Logik,  darum  geben, 
weil  ihre  Gegenstände  keine  Beziehung  zum  Gemtit  und 
Willen  haben,  sondern  nur  für  den  Verstand  da  sind. 
Dagegen  wird  es,  wie  in  der  Ethik,  wo  mit  dem  Wesen 
und  Willen  selbst  gesetzte  Werturteile,  die  nicht  für  den 
Verstand  demonstrierbar  sind,  den  Ausgangspunkt  bilden, 
so  auch  in  den  Wissenschaften  von  geschichtlichen 
Pingen,  in  den  Wissenschaften  von  Religion  und  Kirche, 
Recht  und  Staat,  Werturteile  mit  axiomatischem  Charakter 
geben,  die  nicht  eigentlich  dem  Verstände  zu  beweisen 
sind,  positive  und  negative  Werturteile,  die  durch  die 
geschichtliche  und  persönliche  Stellung  des  Forschers 
bedingt  sind  und  wie  in  der  Wahl,  so  in  der  Auffassung 
und  Behandlung  des  Gegenstandes  sich  zur  Geltung 

bringen.  Ein  Siriusbewohner,  der  auf  die  Erde  herab- 
käme,   könnte  die  verschiedenen  Religionen  der  Erdbe- 



300  Drittes  Buch. 

wohner  mit  derselben  Objektivität,  womit  der  Mathe- 
matiker seine  Linien  und  Figuren  betrachtet,  besehen, 

logisch  gruppieren  und  psychologisch  erklären;  ein  Erd- 
bewohner wird  es  niemals  können.  Eingetaucht  in  das 

geschichtliche  Leben,  steht  er  seinen  Erscheinungen  mit 
gefühlsmässiger  Anteilnahme  gegenüber;  er  kann  nicht 
davon  los,  er  kann  sich  an  diesem  Punkt  nicht  zum 
reinen  Verstand  machen.  Er  kann  sich  erheben  über 

den  blinden  Hass  und  über  die  blinde  Liebe,  aber  er 
kann  sie  nicht  überhaupt  ausschalten.  Und  wenn  er  es 
könnte,  sollte  er  es  nicht:  es  wäre  die  Vernichtung 
auch  des  persönlichen  Lebens. 

Also  derartige  subjektiv-persönliche  Bedingtheiten 
sind  vorhanden  und  unaustilgbar  in  allen  Wissens- 

gebieten, die  es  mit  geschichtlichem  und  persönlichem 
Leben  zu  thun  haben.  Und  darum  ist  es  ein  Gebot  der 
Ehrlichkeit  sich  zu  ihnen  zu  bekennen  und  nicht  eine 

absolute  Voraussetzungslosigkeit  vorzuschützen.  Bereit 
sein,  alles,  was  ehrlicher  Forschung  als  geschichtliche 
Thatsache  sich  darstellt,  als  Thatsache  anzuerkennen, 

und  ebenso:  bereit  sein  alles  das,  was  sich  dem  unbe- 
stochenen  Urteil  als  eine  Konsequenz  notwendigen 
Denkens  darstellt,  gelten  zu  lassen  und  anzunehmen, 
und  endlich:  bereit  sein,  das,  was  sich  dem  sittlichen 
Urteil  unzweifelhaft  als  höherer  Wert  und  höherer 

Wertmassstab  darstellt,  anzuerkennen  und  sich  anzu- 
eignen, das  ist  die  Voraussetzungslosigkeit,  zu  der  sich 

der  Forscher  auf  diesen  Gebieten  allein  verpflichten 
kann,  nicht  aber  zu  einer  Voraussetzungslosigkeit,  die 
eine  absolute  Gleichgültigkeit  gegen  die  Gegenstände 
der  Forschung  einschlösse.  Dieses  geschichtliche  Leben 
verstehen,  erhalten  und  erhöhen  wollen,  das  wird  die 
nicht  blos  zulässige,  sondern  notwendige  Voraussetzung 
sein,  von  der  so  gut  wie  der  katholische,  so  auch  der 
protestantische  Theolog  ausgeht,  die  seine  Zuhörer  bei 
ihm  vorauszusetzen  ein  Recht  haben. 
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Im  Übrigen  aber  wird  der  Freiheit  der  Untersuchung 
nd  der  Lehre  für  ihn,  anders  als  für  den  katholischen 
heologen,  keine  Grenze  zu  ziehen  sein;  so  entspricht 
s  dem  Wesen  der  deutschen  Universität,  so  dem  inneren 
lebensprinzip  des  Protestantismus.  Der  Glaube  steht 
ier  nicht  auf  einer  äusseren  Autorität  und  darum  kann 

üe  Lehre  nicht  darauf  gestellt  sein.  Zwischen  dem 
Jekenntnis  der  Kirche  und  der  Lehre  der  theologischen 

i'akultäten  ist  nur  das  Verhältnis  freier  Zusammen- 
itioMnung,  nicht  das  absolutistischer  Unterordnung  mög- 
ich,  wie  es  in  der  katholischen  Kirche  mit  dem  Prinzip 
ier  absoluten  Lehrautorität  gegeben  ist.  Freilich,  dieses 
8t  einfacher;  aber  das  Einfachste  ist  nicht  immer  auch 
las  Bessere  und  Sicherere.  Das  Lebendige  ist  nicht 
in  Einfaches;  das  Mechanische  hat  vor  dem  Organischen 
en  Vorzug  der  Einfachheit.  Auch  im  Staatsleben  ist 
er  Absolutismus  einfacher,  als  die  konstitutionelle 

'onarchie;  doch  ist  er  innerlich  unmöglich  geworden 
ad  der  Staat  ruht  nun  auf  der  freien,  nicht  erzwing- 
iren  Zusanunenstimmung  von  zwei  Faktoren.  Etwas 
ehnliches  findet  in  dem  Verhältnis  der  Theologie  und 
irehe  auf  protestantischem  Boden  statt;  sie  sind  mit 
nander  geworden  und  gewachsen,  oft  im  Streit,  aber 

e  Spannung  ist  für  beide  heilsam.*) 
Ist  das  eine  Gefahr  für  den  Glauben  der  künftigen 

eistlichen?  Für  ihren  Glauben  an  eine  unfehlbare  Kirche 

id  an  einen  unveränderlichen  Lehrbestand  allerdings, 
b  auch  für  ihren  religiösen  Glauben?  Vielleicht.  Wir 

erden  aber  sagen:  dem  Zweifel  ist  hier  nicht  zu  ent- 
3hen;  er  umgiebt  sie  überall,  schon  auf  der  Schule,  er 
ird  sie  auch  in  der  Gemeinde  umgeben;  wie  sollte  er 
Ben  auf  der  Universität  fremd  bleiben?  Es  bleibt  nichts 

)rig,  als  durch  ihn  hindurchzugehen  zu  einem  persön- 
3hen,  einem  selbst  erlebten  Glauben  an  Gott,  den  Gott, 

*)  Vgl.  hierzu  einen  vortrefflichen  Vortrag  von  W.  Kahl, 
^kenntnisgebnndenheit  und  Lehrfreiheit  1897. 
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der  in  Jesus  sich  uns  offenbart  hat,  wie  er  Menschen  in 
einem  Menschen  sich  offenbaren  kann.  Je  tiefer  er 

selbst  in  den  Zweifel  hineingeführt  worden  ist,  ein  um 
so  besserer  Leiter  einer  in  Zweifel  versenkten  Weit 

wird  er  sein.  Bleibt  er  aber  im  Zweifel,  konmit  er 
nicht  zu  einer  persönlichen  Gewissheit,  die  ihn  zu  zeugen 
und  zu  predigen  drängt,  so  ist  es  besser,  dass  er  bei 
Zeiten  einen  anderen  Beruf  wählt.  Es  liegt  alles  daran, 

dass  er  einen  persönlichen,  nicht  blos  einen  vorge- 
schriebenen und  amtlichen  Glauben  habe.  Die  protestan- 

tische Kirche  muss,  was  ihr  an  Garantie  für  die  Wahr- 
heit der  Lehre  abgeht,  durch  Innerlichkeit  und  subjek- 
tive Wahrhaftigkeit  ihrer  Diener  ersetzen. 
4.  Die  Philosophie  und  die  Lehrfreiheit.    Ich 

schliesse  ein  Wort  über  die  Wissenschaft   an,    die  mit 
der  Theologie  in  enger  geschichtlicher  und  sachlicher 
Berührung  steht:    die   Philosophie.     Auch  ihr  wird  die 
Lehrfreiheit    gelegentlich    und    zwar    von    denselben 
Gegnern    streitig  gemacht,   die   für   die  Theologie  eine 
bindende  Lehrnorm  fordern;    auch  von  der  Philosophie 
wird  Zusammenstimmung  mit  der  Kirchenlehre  gefordert, 
oder  mindestens   die  Ausschliessung  gewisser  von  der 
Kirche  verdammter  Formen  des  Denkens.    In  der  ultra- 

montanen Presse  und  in  der  Beredsamkeit  der  Reichs- 
und  Landtage   ist   es   ein   stehender  Beschwerdepunkt, 

dass  auf  unsern  Universitäten  eine  „atheistische"  Philo- 
sophie geduldet  werde,  die  sich  die  Untergrabung  der 

Religion  und  die  Verderbung  der  Jugend  zum  Geschäft 

mache.    Die  Hörsäle  der  Universität  seien   die    eigent- 
liche Pflanzschule  der  Revolution,  der  Sozialdemokratie, 

des    Anarchismus.      Vergeblich    bekämpfe    man    diese 
draussen,   so   lange   man   an    die   Seuchenherde    selbst 

sich  nicht  heranwage.*)    Es  fehlt  auch  in  der  protestan- 

*)  Will  man  in  diese  Art  denunziatorischer  Beredsamkeit 

und  zugleich  in  die  Art,  wie  dabei  die  „fromme  Lüge"  Verwendung 
findet,  einen  Blick  thun,  so  nehme  man  ein  Schriftchen  ron  Nie. 
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chen  Welt  nicht  an  einer  Richtung,  die  solche  An- 
igen aufnimmt  und  das  Geschäft  des  Ängstmachens 

;h  angelegen  sein  lässt. 

Ich  will  nicht  untersuchen,  ob  diese  Anklagen  be- 
öndet  sind,  ob  wirklich  an  den  deutschen  Universitäten 

theistische*^  Philosophie  gelehrt  wird,  die  Bezeichnung 
s  Atheismus  ist,  wie  jedem  in  der  Geschichte  der 
ilosophie  nur  ein  wenig  Bewanderten  bekannt  ist, 
it  den  Tagen  des  sokratischen  Prozesses  das  immer 

eder  gebrauchte,  freilich  aber  darum  ein  wenig  ver- 
auchte  Mittel,  eine  Philosophie  in  Misskredit  bei  den 
itoritäten  und  der  Masse  zu  bringen.  Ich  wiU  auch  nicht 
tersuchen,  ob  politische  Unzufriedenheit  die  Folge 
kirchlicher  Denkweise  und  politische  Gutgesinntheit 
5  Folge  religiöser  Gläubigkeit  ist:  die  Geschichte 
igt  es  vielfach  anders.  Ich  will  blos  mit  einem  Wort 
deuten,  dass  für  die  Philosophie  allerdings  die 
rderung  der  Voraussetzungslosigkeit  im  strengen 

ine  gilt,  dass  eine  Philosophie,  der  das  Ziel  vorge- 
iiieben  ist,  zu  dem  das  Denken  kommen  muss  oder 
jht  kommen  darf,  nichts  ist,  wenigstens  keine 
ilosophie. 

Philosophie  ist  nichts  anders  als  die  Besinnung 
r  Vernunft  auf  sich  selbst,  die  kritische  Besinnung  auf 
3  letzten  Voraussetzungen  alles  Wissens  und  WoUens, 

d  zugleich  der  Versuch,  über  das  Wesen  des  Wirk- 
hen  und  seinen  Sinn  sich  Rechenschaft  zu  geben. 

Unit  ist  gegeben,  dass  sie  keine  ungeprüften  Voraus- 
tzungen  gelten  lassen  darf,  niöht  einmal  die  Logik: 
3  Vernunft  prüft  sie  und  rechtfertigt  sie  vor  sich 
Ibst,  indem  sie  sich  überzeugt,  dass  die  logischen 
inzipien  ihr  eigenes  Wesen  ausmachen.  Dasselbe 
t   von    den    letzten  Prinzipien  der    Werturteile;    der 

egfried  zur  Hand:  „Vom  Atheismus  zum  Anarchismus.  Eiii 

irreiches  Bild  aus  dem  Universitätsleben  der  Gegenwart**, 
»iburg,  1896. 
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vernünftige  Wille  stellt  darin  sich  selbst  und  sein 
Wesen  dar.  Andererseits  ist  die  Wirklichkeitsdarstellung 

und  Deutung  ein  Geschäft,  das  an  allen  Punkten  be- 
ständig bis  in  die  letzten  Prinzipien  hinein  der  erneuten 

Prüfung  und  Verbesserung  bedarf.  Alle  Wissenschaften 
tragen  beständig  neue  Thatsachen  und  Einsichten  zur 
Erkenntnis  der  Welt  herbei;  schon  damit  ist  gegeben, 
dass  es  keine  abgeschlossene  und  unveränderliche 
Philosophie  geben  kann,  dass  sie  jederzeit  bereit  sein 
muss,  jeden  Punkt,  der  festgestellt  schien,  an  den 
neuen  Einsichten  einer  Revision  zu  unterziehen.  Dazu 

unterliegen  die  Ideen  von  dem,  was  den  Sinn  des 
Lebens  und  der  Wirklichkeit  ausmacht,  der  Wandlung. 
Damit  ist  jeder  Zeit  aufgegeben,  den  Versuch,  das 
grosse  Geheimnis  der  Wirklichkeit  auszusprechen,  mit 

den  Mitteln,  die  ihr  zur  Verfügung  stehen,  zu  wieder- 
holen. Der  Versuch  wird  um  so  besser  gelingen,  je 

mehr  sie  von  den  Versuchen  früherer  Zeiten  lernt;  eine 
Philosophie  wird  um  so  lebenskräftiger  und  fruchtbarer 

sein,  je  treuer  sie  den  Gewinn  früheren  Denkens  ver- 
wertet. Aber  eines  kann  keine  Philosophie  aufgeben, 

ohne  sich  selber  aufzugeben:  das  Recht,  alle  über- 
kommenen Gedanken  zu  prüfen  und  umzubilden,  wenn 

es  durch  die  Thatsachen  oder  das  auf  eine  höhere  Stufe 

entwickelte  Bewusstsein  über  das  eigene  Wesen  ge- 
fordert wird. 

Natürlich,  thatsächlich  werden  auch  zur  Philosophie 
Voraussetzungen  mitgebracht,  Voraussetzungen  auch, 
die  aus  dem  persönlichen  und  geschichtlichen  Leben 
entspringen;  die  Philosophie  des  Erdbewohners  wird  eine 
andere  als  die  eines  Bewohners  des  Siriussystems  sein  und 
die  eines  Engländers  eine  andere  als  die  eines  Hindu.  Nur 
in  dem  Sinne  muss  die  Philosophie  voraussetzungslos  sein, 
dass  sie  schlechterdings  keine  Voraussetzungen  zulässt, 

deren  Prüfung  sie  nicht  als  gestattet,  ja  als  ihr  aufge- 
geben betrachtete.    Ob  es  überhaupt  ein  Wissen  geben 
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kann  oder  nicht,  ob  es  überhaupt  allgemeine  Prinzipien 
der  Wertbestimmung  geben  kann  oder  nicht,  ob  das 
Leben  und  die  Wirklichkeit  überhaupt  einen  Kosmos 
darstellt  und  einen  Siiyi  haben  oder  nicht:  es  giebt  hier 
keine  Frage,  die  nicht  gestellt,  keine  Frage,  die  nicht 
an  sich  ebenso  gut  verneint  als  bejaht  werden  dürfte. 
In  diesem  Sinne  ist  die  Philosophie  voraussetzungslos, 

ja  die  voraussetzungslose  Wissenschaft  schlechthin,  in- 
dem die  Voraussetzungen  alier  übrigen  zu  prüfen  eben 

ihr  Beruf  ist.  Die  Vernunft  ist  hier  ganz  auf  sich  selbst 
gestellt,  entschlossen,  nichts  als  wahr  zuzulassen,  was 
sich  nicht  als  in  ihr  selber  gesetzt  darstellt.  Dass  eine 
solche  Wissenschaft  sich  nicht  Vorschriften  machen 

oder  Schranken  setzen  lassen  kann,  liegt  auf  der  Hand. 
Es  wäre,  wie  Kant  einmal  sagt,  „sehr  was  Ungereimtes, 
von  der  Vernunft  Aufklärung  zu  erwarten  und  ihr  doch 
vorher  vorzuschreiben,  auf  welche  Seite  sie  notwendig 

ausfallen  müsse".  Dasselbe  wird  nun  auch  für  den  philo- 
sophischen Unterricht  gelten;  er  hört  auf,  ein  philo- 

sophischer zu  sein,  wenn  er  nicht  allein  auf  die  freie 
Zustimmung  der  Vernunft  gestellt  ist  und  ebenso  an  die 
freie,  völlig  voraussetzungslos  prüfende  Vernunft  im 
Hörer  sich  wendet.  Er  hört  auch  auf,  fruchtbar  zu 
sein,  sobald  dies  nicht  mehr  der  Fall  ist;  er  wird  nur 

wirken,  wenn  der  Hörer  in  dem  Vortrag  den  unbehin- 
derten Ausdruck  der  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen 

gebildeten  freien  Ueberzeugung  des  Lehrers  zu  haben 
gewiss  ist.  Professor  kommt  von  profiteri,  das  Wort 

fordert  ein  freies  Bekennen  einer  persönlichen  Ueber- 
zeugung, nirgends  mehr  als  in  der  Philosophie,  wo  das 

Subjektive  und  Persönliche  der  Natur  der  Wissenschaft 

nach  eine  grössere  Rolle  spielt.  Ist  der  Lehrer  gebun- 
den gewisse  Ansichten  zu  haben,  oder  wenigstens  ge- 
wisse Ansichten  nicht  zu  haben,  so  wird  der  Hörer  der 

vorgetragenen  Begründung  wenig  Gewicht  beilegen: 
natürlich,  dass  es  Gründe  giebt,  wenn  einmal  die  Sätze 

20 
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feststehen.  Was  würde  man  von  einer  kritisch-histori- 

schen Untersuchung  halten,  der  das  Ergebnis  vorge- 
schrieben wäre?  Es  würde  sich  dabei  dann  nur  um 

ein  Mehr  oder  Minder  von  Advokatengescbicklichkeit 
handeln.  Nun,  nicht  anders  hier:  eine  Philosophie,  die 

sich  herabwürdigt,  eine  ihr  durch  äussere  Autorität  be- 
zeichnete Weltansicht  blos  nachträglich  zu  begründen, 

sinkt  zu  einer  sophistischen  Kunst  herab,  alles  Mögliche 
zu  beweisen:  es  hätte  ja  der  Autorität  auch  gefallen 
können,  die  gegenteilige  Ansicht  vorzuschreiben.  Die 
Voraussetzung  der  Wirksamkeit  des  philosophischen 
Universitätsunterrichts  ist  das  Vertrauen  des  Hörers, 
dass  es  sich  allein  um  die  Wahrheit  handle,  nicht  um 

Beweisführungen  für  offiziell  gebotene  oder  offiziös  ge- 
wünschte oder  mindestens  noch  zulässige  Ansichten. 

Er  will  hören,  wie  ein  ernster  und  aufrichtiger  Mann, 
der  den  grossen  Fragen  der  Welt  und  des  Lebens 
ernstes  und  eindringendes  Nachdenken  gewidmet  hat, 

zu  ihnen  in  persönlicher  Ueberzeugung  Stellung  ge- 
nommen hat:  dessen,  was  Angestellte  über  diese  Dinge 

zu  sagen  beauftragt  sind,  hat  er  genug  gehört 
Man  fürchtet,  die  Jugend  werde  durch  einen  völlig 

freien  Unterricht  verführt  und  in  Verwirrung  gestürzt 
werden.  Nun,  hierbei  läuft  wohl  ein  grosser  Irrtum  mit 
unter:  als  ob  die  Studierenden  mit  dem  kindHchea 

Glauben  an  das,  was  im  Religionsunterricht  der  Schule 
ihnen  als  geltende  Wahrheit  übermittelt  worden  ist,  auf 
die  Universität  kämen.  Wer  auch  nur  ein  wenig  Fühlung 

mit  der  wirklichen  Welt  hat,  weiss,  wie  weit  wir  hier- 
von gegenwärtig  entfernt  sind.  Freilich,  in  den  Zeug- 

nissen, die  von  der  Schule  mitgebracht  werden,  steht 

hiervon  nichts;  da  wird  vielleicht  die  gründliche  An- 
eignung der  Wahrheiten  der  christlichen  Religion  be- 

scheinigt. In  Wirklichkeit  kann  man  schon  auf  der 

Schule  und  grade  hier  weitgehendsten  Zweifeln  be- 
i^egnen,  nicht   blos  an  den  spezifischen  Glaubenslehren, 
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lern  vielfach  einem  absoluten  Skeptizismus,  nicht 
s  selten  auch  einem  dogmatischen  Atheismus  und 
erialismus:  die  Oberklassen  unserer  Gymnasien 
en  wohl  die  zahlreichsten  und  eifrigsten  Leser  der 
hner  und  Haeckel;  der  Reiz  dieser  Bücher  ist  hier 
1  darum  ein  grosser,  weil  sie  den  Wert  verbotener 
3hte  haben. 
Solchen  Hörern  ist  auf  der  Universität  nicht  mit 

ir  neuen  Auflage  einer  approbierten  Schulphilosophie 
ient  Was  sie  allein  zu  einer  freieren  und  tieferen 

assung  der  letzten  Probleme  führen  kann,  das  ist 
philosophischer  Unterricht,  der  keinem  Zweifel  aus 
i  Wege  geht,  dem  kein  Ziel  gesetzt  ist,  der  allein 
die  Dinge  sieht,  allein  auf  die  Vernunft  hört,  bereit 
j  Auflösung  jener  Fragen  anzunehmen,  die  sich  bei 
efangenster  Prüfung  als  notwendig  erweist.  Wird 

lieser  Weise .  auf  den  Universitäten  Philosophie  vor- 
agen  von  einem  Mann,  der  nicht  mit  dem  Argwohn 
kStet  ist,  der  in  unserer  Zeit  allen  gebotenen  oder 
iiösen  Ansichten  anhängt,  dann  mag  es  ihm  auch 

ngen,  seine  Hörer  zu  überzeugen,  dass  die  Wirk- 
keit  noch  nicht  am  Ende  ist,  wo  jene  kurzatmige 
[sheit  der  Materialismuslitteraten  am  Ende  ist,  und 
m  sie  nur  das  mitbrächten,  so  wäre  es  schon  etwas: 
Ehrfurcht  vor  der  Wirklichkeit  und  vor  den  Be- 
lungen  grosser  und  tiefer  Geister,  ihr  Geheimnis  zu 
ten.  Voraussetzung  hierfür  aber  ist  die  Freiheit  der 
re.  Ist  nur  eine  Art  des  Denkens  erlaubt,  dann  ist 
notwendig  verdächtig,  dass  sie  nicht  durch  die 

•ke  ihrer  Gründe  sich  zu  erhalten  vermöge;  und  wer 
vertritt,  ist  mindestens  dem  Zweifel  ausgesetzt:  ob 
auch  ohne  Auftrag  und  Bezahlung  sie  vertreten 
de.  Gerade  eine  idealistische  Philosophie  hat  ein 
Lgendes  Interesse  daran,  dass  anderen  Richtungen 

Möglichkeit  sich  geltend  zu  machen  nicht  vor- 
lalten  werde.    Jede  Beschränkung   der   Lehrfreiheit 

20* 
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Würde   dem   Verdacht   der   Unaufrichtigkeit  gegen    sie 
Nahrung  geben  und  sie  um  ihre  Wirksamkeit  bringen. 

Hiermit  wäre  denn  auch  gegeben,  was  von  der 

^katholischen''  Philosophie  zu  halten  ist,  wie  sie  auf 
den  kirchlichen  Lehranstalten  gelehrt  wird,  aber  auch 
an  einigen  deutschen  Universitäten  offizielle  Vertretung 

hat.  An  sich  hat  natürlich  die  philosophische  Welt- 
anschauung, wie  sie  in  dem  System  des  Thomas  von 

Aquino  ihre  Darstellung  gefunden  hat,  vollkommen 
gleiches  Recht  mit  jeder  andern  Philosophie.  Was  ihr 
aber  die  eigentümliche  Stellung  giebt,  das  ist,  dass  sie 
gegenwärtig  beinahe  eine  gebotene  Philosophie  ist:  die 
Empfehlung  der  thomistischen  und  die  Verwerfung 
anderer  Philosophien,  z.  B.  auch  der  Kantischen,  durch 
ausdrückliche  Erklärungen  der  höchsten  Lehrautorität 
giebt  den  Vertretern  dieser  Richtung  eine  kaum  minder 
exceptionelle  Stellung  an  den  deutschen  Universitäten, 
als  die  katholischen  Theologen  sie  haben.  Es  wäre 
jetzt,  wie  schon  früher  bemerkt,  der  Sache  angemessen, 

diese  Philosophie  von  einem  Mitglied  der  katholisch- 
theologischen Fakultät  vortragen  zu  lassen. 

5.  Die  Staats-  und  Gesellschaftswissen- 
schaften und  die  Lehrfreiheit.  Auch  die  Vertreter 

der  Wissenschaften,  deren  Gegenstand  das  politische 
und  soziale  Leben  ist,  kommen  gelegentlich  in  Konflikt 

mit  den  herrschenden  Mächten  und  werden  der  „Irr- 

lehre'^  geziehen.  Zwar  giebt  es  hier  keine  eigentliche 
Orthodoxie,  der  Staat  hat  keine  kanonische  Lehre  von 
seinem  eigenen  Wesen,  seinen  Aufgaben  und  Rechten 

wie  die  Kirche,  er  ist  nicht  Lehranstalt,  sondern  Macht- 
einheit; ebensowenig  giebts  eine  offizielle  Lehre  von 

der  Gesellschaft  und  ihrer  Bethätigung.  Dafür  wird 

denn  von  jeder  herrschenden  Partei  die  von  ihr  an- 
genommene Doktrin  als  Orthodoxie  gesetzt  und  jede 

ihr  feindliche  Lehre  als  falsch  und  gefährlich  bezeichnet. 

Und   nun   sucht   sie   durch   die   Staatsgewalt   die  „Jrr- 
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ren"  wenigstens  aus  den  öffentlichen  Lehranstalten 
izuhalten  oder  zu  verdrängen,  wobei  ihre  Argu- 
Qtation  überall  dieselbe  ist:  die  falschen  Lehren 

ergraben  die  Sicherheit  von  Staat  und  Gesellschaft; 
se  und  die  sie  vertretenden  Autoritäten  sind  es 

ler  sich  selber  schuldig  solchen  Lehren  entgegen- 
reten,  denn  das  Recht  der  Selbsterhaltung  ist  hier 

:leich  Pflicht.  Am  wenigsten  können  in  der  Beamten- 
It  falsche  Ansichten  geduldet  werden;  Korrektheit 
Denkens  ist  die  erste  Pflicht  des  Beamten,  er  hat 

eben  die  Autorität  des  Staates  zu  vertreten.  Und 

►pelt  Pflicht  ist  sie  für  den  akademischen  Lehrer; 
tens  ist  er  selbst  Beamter,  und  zweitens  hat  er  die 
fgabe,  Beamte  zu  bilden,  das  heisst  doch,  sie  zur 
hten  Ansicht  von  dem  Wesen  und  den  Aufgaben 
.  Staats  zu  leiten.  Will  er  das  nicht,  so  hat  die 
atsgewalt  das  Recht  und  die  Pflicht,  ihn  zu  erinnern, 
korrigieren,  und  wenn  er  hartnäckig  bleibt,  ihn  zu 

fernen,  allermindestens  aber  ihm  einen  recht- 
ikenden  Lehrer  zur  Seite  zu  setzen,  um  gefahr- 
ngende  Missverständnisse  zu  verhüten. 

Hierauf  ist  zu  erwidern:  soll  es  eine  Wissenschaft 

n  Staat  und  der  Gesellschaft  geben,  so  muss  sie  wie 
e  Wissenschaft  allein  durch   die   freie  Untersuchung 

•  Thatsachen  zu  stände  kommen;  eine  Staats-  und 
sellschaftslehre,  der  das  Ergebnis  der  Untersuchung 

•geschrieben  wäre,  hätte  keinerlei  theoretische  Be- 
itung,  sondern  höchstens  einigen  technischen  Wert, 
nlich  als  Mittel  der  Macht,  sich  in  der  Macht  zu 

ten.  Den  Parteien  ist  nun  allerdings  die  Wissen- 
laft  nichts  anderes  als  eines  der  Mittel,  sich  durch 
[Wirkung  auf  die  öffentliche  Meinung  in  der  Macht 
erhalten;  die  Wahrheit  als  solche  geht   die  Parteien 

•  nichts  an:  ist  sie  für  uns,  gut,  ist  sie  gegen  uns, 
t  mit  ihr!    Das  ist  die  Maxime  jeder  Partei  als  solcher, 
der  sie   freilich   sich   nicht  bekennt  und   nicht  be- 
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kennen  kann:  die  „Wissenschaft**  verlöre  natürlich  auch 
ihren  Wert  als  Mittel  der  Macht,  sobald  sie  als  Satzung 
der  Macht  erschiene;  sie  wirkt  auf  die  Meinung  der 
Menschen  nur,  so  lange  sie  als  freies  Erzeugnis  des 
Verstandes  erscheint.  Die  herrschende  Partei  wird 

also  überall  eine  in  Wirklichkeit  abhängige,  öflFentlich 
aber  ihrer  Freiheit  sich  rühmende  Wissenschaft  wünschen, 

wie  es  ftir  einen  dem  Macchiavellismus  zu  huldigen  ent- 
schlossenen Fürsten,  nach  Voltaires  witziger  Bemerkung 

durchaus  sich  empfiehlt,  damit  anzufangen,  dass  er 
einen  Anti-Macchiavell  schreibt. 

So  liegt  die  Sache  für  die  Parteien.  Anders  liegt 
sie  für  das  Volk  als  Ganzes  und  den  Staat  als  solchen, 
sofern  wir  darunter  die  dauernde,  über  den  Parteien 
stehende  Verkörperung  seines  Selbsterhaltungstriebes 
verstehen.  Diesem  ist  allerdings  an  der  Erkenntnis  der 

Wahrlieit  gelegen,  mindestens  sofern  die  richtige  Auf- 
fassung der  Wirklichkeit  die  Unterlage  für  eine  richtige 

Einwirkung  auf  sie  ist.  Eine  Partei  kann  ein  Interesse 
daran  haben,  dass  die  Erkenntnis  der  Wahrheit  nicht 
durchdringt,  dagegen  kann  das  Volk  als  solches  an  der 
Erhaltung  falscher  Vorstellungen  kein  Interesse  haben: 
seine  Lebensfähigkeit  hängt  zu  einem  nicht  geringen 
Teil  davon  ab,  das  es  aus  richtiger  Einsicht  in  die  wirk- 

lichen Verhältnisse  das  Notwendige  thut.  Und  also 
kann  das  Volk  und  kann  der  Staat,  sofern  er  seine 
Selbstdarstellung  ist,  rechtschaflfener  Wahrheitsforschung 
im  Gebiet  der  Staats-  und  Gesellschaftslehre  keine 
Hindernisse  in  den  Weg  legen  wollen,  sei  es  durch 

Bedi'ohung  oder  Begünstigung  bestinunter  Ansichten. 
Mit  sokratischen  Induktionen  könnte  man  die  Sache 

so  zeigen.  Nicht  wahr,  wenn  jemand,  um  seine  Gesund- 
heit besorgt,  einen  Arzt  zu  Rate  zieht  und  sich  in  dessen 

Behandlung  begiebt,  dann  wird  er  ihm  nicht  vor- 
schreiben, welchen  Befund  des  status  praeatens  er 

machen   soll,   oder   ihn   durch  Belohnung   für  günstige, 
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Irohung  für  ungünstige  Aussagen  in  Versuchung 
ren  anders  zu  sehen  und  zu  sagen^  als  die  Dinge 
1.  Oder  wenn  er  es  thäte,  dann  würden  wir  ihn  für 
3n  Thoren  halten.  Und  nicht  anders,  wenn  ein 
iflfsherr  einen  Lotsen  an  Bord  nimmt,  dann  wird  er 
i  nicht  die  Bestimmung  des  Orts  und  des  Kurses 
schreiben,  sondern  er  überlässt  ihm  das  Schiflf  zu 

ren  und  das  Steuer  einzustellen;  nur  das  Ziel  zu  be- 
timen  behält  er  sich  selber  vor.  Nun,  ebenso  liegt 
Sache  hier:  wenn  ein  Volk  Sachverständige  in  Dienst 
imt,  um  eine  wissenschaftliche  Erkenntnis  vom  Wesen 
Staats  und  der  Gesellschaft,  ihrer  geschichthchen 

rwickelung  und  ihrem  gegenwärtigen  Zustand  hervor- 
ringen, dann  wäre  es  thöricht,  wenn  es  diesen 

anern  vorschreiben  wollte,  welche  Begriffe  und  Sätze 
brauchen  und  zu  welchen  Ergebnissen  sie  kommen 
ten,  ebenso  thöricht,  als  wenn  es  dem  statistischen 
t  vorschreiben  wollte,  welche  Ziffern  letztlich  bei 
ler  Arbeit  herauskommen  müssten,  Ziffern  etwa,  die 
erfreuliches  Fortschreiten  der  Bevölkerung  und  des 
•hlstandes  erkennen  liessen. 
Wird   das  Ergebnis   der  Statistik   dekretiert,  dann 

natürlich  Zählung  und  Rechnung  überflüssig  oder 
hnehr  blosser  Schein  zum  Zweck  der  Täuschung, 
d  eben  dasselbe  wird   für  die  Nationalökonomie  und 

die  allgemeine  Staatslehre  gelten;  sie  sollen  allge- 
ine  Begriffe  bilden,  tauglich  dazu,  die  Wirklichkeit, 
)  sie  ist,  mit  ihnen  zu  fassen.  Werden  nun  diese  Begriffe 
aretiert  oder  doch  ihre  Bildung  durch  Gunst  und 
>hung  beeinflusst,  dann  sinken  jene  Wissenschaften 
blossen  sophistischen  Scheinmanövem  herab,  wie  sie 

e  Partei  zu  dem  Zweck,  sich  in  der  Macht  zu  er- 

ten,  veranstalten  mag;   das  Volk  'als  Ganzes  hätte 
ihnen  kein  Interesse,  kein  anderes  als  von  ihnen 

i  zu  werden.  Was  das  Volk  braucht,  wenn  es  über- 
ipt  die  Doktrin  braucht,  das  sind  unbestochene,  von 



312  Drittes  Buch. 

allen  Interessen  unabhängige  Wahrheitsforscher :  Ver- 
hüllung und  Täuschung  kann  nur  zum  Verderben  führen. 

Und  eben  solche  Männer  wird  es  zu  Lehrern  bestellen: 
ist  ein  Unterricht  der  Beamten  und  Staatsmänner  in 

diesen  Wissenschaften  überhaupt  von  Wert,  so  wird  es 
nur  dann  der  Fall  sein,  wenn  er  zur  unbefangensten 
Erkenntnis  der  Wirklichkeit  führt,  selbst  dann,  wenn 
die  Erkenntnis  der  Wirklichkeit  nicht  zur  Zufriedenheit 

mit  dem  Bestehenden  führen  sollte.  Sich  mit  Einbildungen 
und  Täuschungen  befriedigen,  istnichtweiseralssich  durch 
Anhängung  von  Nullen  im  Rechnungsbuch  bereichern. 

In  theoretischer  Betrachtung  wird  man  zu  einem 
andern  Ziel  nicht  kommen  können.  Gleichwohl  behält 

die  Sache  ihre  Schwierigkeit  Nicht  nur  wird  der 
Staat  immer  durch  Personen  vertreten,  die  in  die 

Parteiinteressen  und  Parteianschauungen  irgendwie  ver- 
flochten sind,  sondern  auch  die  Forscher  und  Lehrer 

stehen  als  Individuen  irgendwie  in  Beziehung  zu  den 
politischen  und  sozialen  Gegensätzen  durch  private 

Interessen  und  persönliche  Empfindungen,  durch  Her- 
kunft und  Verschwägerung  u.  s.  w.  Sie  können  höch- 
stens für  den  ernsten  Willen  einstehen,  die  Dinge 

zu  sehen,  wie  sie  sind;  aber  sie  können  ihre  persön- 
liche Stellung  und  die  dadurch  bedingte  Subjektivität 

der  Auffassung  und  des  Urteils  nicht  überhaupt  ab- 
streifen. Unter  diesen  Umständen  wird  das  Exempel 

in  praxi  niemals  ganz  rein  aufgehen.  Nur  das  Prinzip 
wird  gelten:  ein  Volk  hat  ein  Interesse  allein  an  der 
Wahrheit,  und  eine  Wissenschaft  von  diesen  Dingen 

kann  es  nur  geben,  sow^eit  der  Einfluss  der  Interessen 
auf  Untersuchung  und  Urteil  des  Forschers  ferngehalten 
wird.  Soll  daher  die  Forschung  als  öffentliches  Amt 

konstituiert  werden,  dann  werden  die  politischen  Macht- 
haber, sofern  sie  das  Interesse  des  Ganzen  vertreten, 

vollkommene  Neutralität  gegen  die  Ergebnisse  der 

Foi'schung  beobachten  müssen. 
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Eine  Grenze  wird  es  allerdings  auch  hier  not- 
ndig  geben,  wenn  nicht  für  den  Denker,  so  doch  für 
1  vom  Staat  angestellten  und  aus  den  Mitteln  des 
Iks  dotierten  Lehrer,  eben  dieselbe  Grenze,  die  wir 
ön  für  den  Theologieprofessor  fanden.  Wie  für 
«en  ein  positives  Verhältnis  zu  Religion  und  Kirche 
örhaupt,  so  wird  für  jenen  ein  positives  Verhältnis  zu 
Ik  und  Staat  Voraussetzung  seiner  Stellung  sein.  Wer 

jser  Nation  als  Feind  gegenüberstände,  nicht  ihr  Ge- 
ihen,  sondern  ihren  Untergang  oder  ihre  Minderung 

strebend,  oder  wer  diesem  als  geschichtliche  Lebens- 

•m  des  Volks  gewordenen  Staat  als  Feind  sich 
jenüberstellte,  nicht  seine  Erhaltung  und  Besserung, 
idem  seine  Zerreissung  und  Zerstörung  zum  Ziel 
h  setzend:  der  könnte  als  ehrlicher  Mann  nicht  eine 

)llung  und  einen  Auftrag  aus  den  Händen  dieses 

Iks,  dieses  Staats  entgegennehmen;  die  selbstver- 
.ndliche  oder  ausdrückliche  Voraussetzung  ist:  dass 
r  Angestellte  der  Erhaltung  und  Wohlfahrt  dieses 

meinwesens  dienen  will.  Wenn  der  an  Bord  ge- 
mmene  Lotse  seine  Stellung  brauchte,  das  Schiff  in 

ippen  und  Untiefen  ^u  führen,  so  würde  er  der  Un- 
lue  sich  schuldig  machen;  so,  wer  eine  amtliche 
jllung  brauchte,  um  die  Interessen  des  Volks  einem 
imden  auszuliefern  oder  das  Staatsschiff  in  die 

ippen  des  Bürgerkrieges  hineinzutreiben. 
Aber  auch,  wenn  jemand  durch  Nachdenken  über 

I  Natur  des  Staats  oder  durch  Tolstoische  Bered- 
nkeit  zu  der  Ueberzeugung  geführt  worden  wäre, 
38  der  Staat  als  Ordnung  der  Gewalt  überhaupt 
m  Uebel  und  aus  der  Welt  zu  schaffen  sei,  so  würde 
i  auch  das  für  das  Amt  eines  Lehrers  der  Staats- 
äsenschaften  ungeeignet  machen,  ganz  so  wie  jemand, 
m  das  positive  Recht  überhaupt  nichts  als  eine  Last 
[1  Unsinn  und  Plage  wäre,  nicht  zum  Rechtslehrer 
h   eignete,   so   lange  wenigstens   nicht,  als  der  Staat 
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nicht  geneigt  wäre,    wenn    es    die  Theorie  erforderte, 
auch   sich    selber    und    das    Recht    aufzuheben.     Der 

Lehrer  wird  also  notwendig  von  der  Anerkennung  ieiner 
Vernunft  in   diesen  Dingen    ausgehen    müssen;    seine 
erste  Aufgabe  wird  gerade   die   sein,   die  Vernunft,  die 
in  den  Dingen  ist,   zu  sehen  und  zu  zeigen;    dann  mag 
er  auch  den  Abstand  der  Wirklichkeit  gegen   die  Idee, 
und  wenn   er  kann,   den  Weg  zur  Annäherung   an  die 
Idee   zeigen.    Wer  aber  überhaupt  keine  Vernunft  in 
Staat  und  Recht  zu  finden  vermag,  wer  als  theoretischer 
Anarchist   die  Notwendigkeit   einer  mit   Zwangsgewalt 

ausgestatteten  Staats-  und  Rechtsordnung  nicht  blos  für 
eine  geträumte  Idealwelt,   sondern   für   diese   wirkliche 
Welt   leugnet,   der   mag    diese    seine    Ansicht    mit    so 
guten  Gründen,   als   er  kann,  zu  beweisen  suchen,  nur 
zum  Lehrer  der  Staatswissenschaften   an   einer   Staats- 

anstalt    wird     er     keinen     Beruf    haben,     und    kein 
Staat  wird  ihn,  wenn   er   selber  doch  an  diesen  Beruf 
glauben   sollte,   zu   diesem  Amte  berufen  wollen   oder 
darin    dulden    können.       Es    kann   wirklich,    wie    ein 
Uebermass  von  reizbarer  Empfindlichkeit,   so   auch  ein 
Uebermass  von  Toleranz    geben;    dass    der   Staat    sich 
und  seinen  Rechtsbestand  jeder  beliebigen  Insulte  von 
Seiten  der  von  ihm  zu   Lehrern  bestellten  Theoretiker 

selber   darbiete,   wird   man   weder   mit   Recht   fordern 
noch    mit   Vernunft    wünschen    können.      Eine    soweit 

ausgedehnte     „Lehrfreiheit''     wäre     offenbar     nur    als 
ein    Zeichen    vollständiger    Geringschätzung    denkbar: 
es   hiesse    die   Lehrthätigkeit   des   Professors   mit  dem 
Geschw^ätz  eines  anarchistischen  Volksredners  auf  eine 
Stufe  stellen,  das  der  Staat  nur  darum  nicht  verhindert, 
weil    es   ihm   als   etwas  schlechthin  Unerhebliches  und 

Ungefährliches  erscheint. 
Von  hieraus  wird  nun  auch  das  Verhalten  des 

Staats  zu  dem  akademischen  Vortrag  der  Staats-  und 
Gesellschaftswissenschaften    nach    den    Prinzipien    der 
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sozialdemokratischen  Doktrin  zu  beurteilen  sein. 

Solange  die  Partei  sich  zu  einer  im  Prinzip  staats- 
feindlichen Anschauung  bekennt:  der  bestehende  Staat 

nichts  als  ein  Produkt  der  Selbstsucht  der  herrschenden 

Klassen,  eine  Veranstaltung  zur  Unterdrückung  und 

Ausbeutung  des  „Volks**,  das  sogenannte  Recht  nichts 
als  ein  Mittel  zur  friedlichen  Knebelung,  das  Heer  das 
Werkzeug  zur  gewaltsamen  Niederhaltung  der  Massen; 
das  zu  erstrebende  Ziel  die  politische  Gewalt,  um  mit 
der  AbschafiFung  der  Klassenunterschiede  den  Staat 
selbst,  die  zur  Aufrechterhaltung  der  gesellschaftlichen 
Unterdrückung  errichtete  Zwangsgewalt,  abzuschafiFen 

und  für  immer  zu  beseitigen:  solange  die  Sozial- 
demokratie zu  solchen  Anschauungen  sich  bekennt,  so- 

lange sie  im  Prinzip  staatsfeindlich  ist,  feindlich  gegen 
diesen  Staat  und  feindlich  gegen  den  Staat  überhaupt, 
wird  der  Vortrag  der  Staatswissenschaften  nach  ihren 
Prinzipien  auf  Staatsanstalten  unmöglich  sein.  Ein 
Staat,  der  solche  Anschauungen  als  das  „Ergebnis  der 

Wissenschaft"  in  den  Hörsälen  der  von  ihm  begründeten 
Hochschulen  vortragen  liesse,  der  es  den  von  ihm  an- 

gestellten Lehrern  der  Staatswissenschaften  anheim- 
gäbe, die  Nichtswürdigkeit  des  Staats  überhaupt  oder 

dieses  besonderen  Staats  als  vor  der  „Wissenschaft" 
feststehende  Thatsache  darzustellen,  der  wird  in  aller 
Welt  vergeblich  gesucht  werden.  Oder  sollte  er  irgend 
einmal  gefunden  werden,  so  würde  das  nur  ein  An- 

zeichen dafür  sein,  dass  man  dort  Kathedervorträge 
für  harmlose  Nichtigkeiten  ansähe,  um  die  sich  zu 
kümmern  die  Staatsgewalt  unter  ihrer  Würde  achte. 
Solange  der  Staat  die  Universitäten  ernst  nimmt,  wird 

jene  Form  der  Staats  Wissenschaften  auf  seinen  Lehr- 
stühlen unmöglich  sein. 

Selbstverständlich  ist  damit  nicht  gesagt,  dass  der 

Staat  derartige  Versuche  der  Gedankenbildung  über- 
haupt unterdrücken  solle.    Ich  bestreite  auch  nicht  die 
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Notwendigkeit  einer  sozialdemokratischen  Partei  und 
ihrer  Kritik  an  den  bestehenden  Staatsordnungen;  sie 
hat,  soweit  sie  vielfach  über  das  Ziel  hinausschiessen 
mag,  zu  heilsamen  Neubildungen  in  unseren  rechtlichen 
und  sozialen  Lebensordnungen  den  Anstoss  gegeben 
und  wird  es  in  Zukunft  um  so  mehr  thun  kömien,  je 

mehr  sie,  das  „Endziel**  Endziel  sein  lassend,  als 
politische  Partei  die  nächsten  positiven  Schritte  ins 
Auge  fasst.  Nur  das  behaupte  ich:  wer  für  die  innere 
Notwendigkeit  des  geschichtlich  Gewordenen  nicht  ein 
etwas  tieferes  Verständnis,  wer  vor  bestehenden 
Ordnungen  nicht  etwas  mehr  Achtung  hat,  als  aus 
dem  Programm,  der  Litteratur  und  der  Presse  der 
Sozialdemokratie  spricht,  dem  kann  der  Staat  nicht  den 
Beruf  übertragen,  die  Wissenschaft  vom  Staat  zu 
lehren.  Er  wird  ihm  freistellen,  für  seine  Lehre  sich 
Gläubige  zu  suchen,  wo  er  sie  finden  kann.  Aber  er 
wird  ihn  nicht  als  autorisierten  Führer  zur  Erkenntnis 

dieser  Dinge  anstellen  können. 

Ich  füge  noch  Eines  hinzu:  so  lange  die  Sozial- 
demokratie ihren  Ruhm  darein  setzt,  intransigente  Re- 

volutionspartei zu  sein,  die  den  Augenblick  erwarte  und 

herbeizuführen  trachte,  die  ganze  bestehende  Staats- 
und Rechtsordnung  von  Grund  aus  umzukehren,  wird 

überhaupt  kein  Professor,  sein  Lehrfach  mag  sein, 
welches  es  will,  dieser  Partei  sich  anschliessen  können, 
ohne  gleichzeitig  sein  Amt  niederzulegen.  Der  Amtseid 
schliesst  die  Anerkennung  der  bestehenden  Verfassung 
ein;  und  offenbar  kann  kein  Staat  darauf  verzichten, 
diese  Anerkennung  von  jedem  Beamten  ausdrücklich  zu 
fordern  oder  stillschweigend  vorauszusetzen.  Kein 
Staatswesen,  es  mag  republikanisch  oder  monarchisch 
oder  wie  immer  konstituiert  sein,  wird  einen  Mann,  der 
die  Zerstörung  seiner  Grundform  als  seine  politische 
Aufgabe  selbst  bezeichnet,  mit  einem  Amt  betrauen;  ich 
sage  die  Zerstörung  der  Grundform,  nicht  die  bessernde 
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abildung,  für  die  die  Verfassung  selbst  die  Möglich- 
it  und  den  Weg  vorzeichnet.  Aber  wer  an  jener 
)eitet,  ist  als  Beamter  desselben  Staats  unmöglich, 
wird  nicht  einen  Augenblick  zweifelhaft  sein,  dass 
le  sozialdemokratische  Republik,  oder  wie  dieses 
kunftswesen  sich  sonst  nennen  mag,  in  diesem  Stück 
iht   anders   verfahren   würde.     Ja  vermutlich   würde 

in  der  Ueberwachung  der  Verdächtigen  und  der 
rtreibung  der  Schlechtgesinnten  noch  ein  erhebliches 
ick  weiter  gehen  und  zu  gehen  genötigt  sein,  als  es 
end  einer  der  bestehenden  Staaten  thut.  Je  fester 

16  Staatsgewalt  gegründet  ist,  desto  weniger  empflnd- 
h  ist  sie  gegen  Kritik,  je  schwächer  sie  sich  fühlt, 
äto  ängstlicher  wird  sie  in  der  Abwehr  von  Angriffen 
d  der  Unterdrückung  der  öffentlichen  Kritik  sein, 
id  darum  würde  die  Lehrfreiheit  nirgends  weniger 

sichert  sein,  als  da,  wo  eine  neue  entstandene  revo- 
ionäre  Bildung  sich  gegen  Versuche  der  Rückbildung 
erhalten  hätte,  wo  Macht  und  Recht  schwankend 

d  allein  von  der  öffentlichen  Meinung,  dem  schwan- 

odsten  Ding  in  der  Welt,  abhängig  wären.*) 

*)  „Je  naiver  eine  Macht  ist,  je  jünger  eine  Parteiherrschaft, 
roher  ein  Parlamentarismus,  je  kleiner  und  einheitlicher  der 
ikreis  eines  Gemeinwesens  und  seiner  Interessen,  je  selbstver- 
ndlicher  gar  ein  reicher  Emporkömmling  sich  mit  seinen  Wohl- 
ten  und  Rechtsansprüchen  erscheint,  desto  schlimmer  wird  es 
die  Freiheit  der  Wissenschaft  bestellt  sein,  die  von  der  Macht 

ser  WohlthÄter  abhängt."  So  G.  Cohn  in  einem  Artikel  des 
sen  (I  455  flf*.  1901),  in  dem  er  über  die  Absetzung  eines  Pro- 
sors  der  Volkswirtschaft  an  einer  durch  Privatgründung  ent- 
adenen  amerikanischen  Universität  wegen  missfälliger  wirt- 
altlicher  Ansichten  handelt.  Hierzu  stimmt,  was  Prof.  Perry 

I  einigen  der  jüngst  gegründeten  „Staatsuniversitäten"  in  Nord- 
erika berichtet  (in  den  Monof/raphs  on  Etlucafioii  in  the  United 

'tes,  ed.  by  N,  M.  Butler^  I,  277):  sie  seien  durch  den  beständi- 
i  Wechsel  der  gesetzgebenden  Gewalt  und  die  Selbstsucht  der 
•teiführer  zu  blossen  Spielbällen  der  Partei  und  in  einigen 
len  mit  Vorbedacht  zu  Krüppelanstalten  gemacht  worden; 
htige   und   mutige    Professoren,   die   ihre  Ansichten  nicht  nach 
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Etwas  anders  liegt  die  Sache  bei  dem  Privat- 
docenten.  Er  ist  nicht  Beamter  des  Staats^  unterliegt 
also  nicht  dem  Beamtenrecht  mit  seinen  besonderen 

Pflichten,  hat  andererseits  auch  nicht  die  Autorität  des 
mit  einem  Lehrauftrag  angestellten  Professors.  Hier 
könnte  der  Staat,  seine  gesamte  Lehrthätigkeit  als  blosse 
Privatangelegenheit  unbeachtet  lassend,  auch  darüber 

hinweg  sehen,  dass  er  staatsfeindliche  Doktrinen  vor- 
trüge. Als  berechtigt  würde  er  diese  Doktrinen  damit 

freilich  nicht  anerkennen,  noch  ihren  Vortrag  als 

wünschenswert;  er  würde  sie  lediglich  als  eine  uner- 
hebliche und  ungefährliche  Sache  dulden. 

Für  die  Fakultäten  aber  läge  die  Sache  so.  Die 

Erteilung  der  venia  legendi  ist  an  den  Beweis  der  wissen- 
schaftlichen Leistungsfähigkeit  geknüpft,  ohne  die  eine 

akademische  Lehrthätigkeit  in  Deutschland  unmöglich 
ist;  dagegen  gehört  eine  Erforschung  der  politischen 
Stellung  durchaus  nicht  zur  Aufgabe  der  Fakultät.  Nur 

in  einem  Falle  hätte  sie  Ursache,  auch  diese  in  Er- 
wägung zu  ziehen:  wenn  der  Bewerber  um  die  venia 

als  politischer  Parteimann  und  Agitator  öffentlich  her- 

der  gerade  geltenden  Manier  zuschneiden  wollten,  seien  durch 
schimpfliche  Machinationen  von  ihrem  Lehrstuhl  vertrieben 
worden.  Ich  denke,  genug,  um  die  Universitäten  nicht  grade 
nach  der  Umwandlung  einer  nach  formalen  Rechtsprinzipien  han- 

delnden Staats regierung  in  eine  nach  Willkür  verfahrende,  aus 

allgemeinen  Wahlen  hervorgehende  „Gesellschaftsverwaltung"  be 
gierig  zu  machen.  Welche  Verhältnisse  [eine  von  Parteiführern 
und  Pressleitern  abhängige  Verwaltung  ergeben  müsste,  dafür 

giebt  doch  auch  die  Gesinnungsriecherei  und  Hetze  der  ultramon- 
tanen Demagogie  gegen  Universitätslehrer,  die  nicht  wie  „Unter- 

officiere  einschwenken",  einen  Vorgeschmack.  EÜn  von)  solchen 
Elementen  beherrsclites  Regiment  wird  für  wirkliche  Wissenschaft 
niemals  Sinn  und  Verständnis  haben,  der  Parteipöbel  kann  nicht 
anders,  als  überlegene  Geister,  die  sich  weigern,  seinen  Instinkten 
zu  schmeicheln  oder  sich  zu  bequemen,  zu  hassen  und  zu  ver- 

folgen, schon  der  Neid  des  Inferioren  gegen  geistige  Ueberlegen- 
heit  macht  ein  anderes  Verhalten  unmöglich.  Erfahren  doch  die 

«Akademiker"  der  Sozialdemokratie  schon  jetzt  etwas  davon. 
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vorgetreten   wäre;   es   könnte   dann  die  Frage  erhoben 
werden,   ob   eine   solche   parteipolitische  Thätigkeit  in 
einer  Form  und  in  einem  Umfang  geübt  werde,  dass  sie 
mit  der  Aufgabe  eines  Lehrers  der  Wissenschaft  nicht 
mehr  vereinbar   sei.    Das  wird  an  sich  für  jede  Partei 
gelten;  der  wissenschaftliche  Forscher  und  Lehrer  kann 
und  soll  nicht  Parteimann  sein,  wie  ein  Politiker  es  sein 
kann  und  zuweilen  sein  muss;  und   ich   bin  überzeugt, 
dass  in  der  That  bei  der  Bewerbung  um  die  ve7iia  jede 
stärker  hervortretende  politische  Agitationsthätigkeit  bei 
jeder  Fakultät  als  das  Gegenteil  einer  Empfehlung  wirkt, 
die  Universitäten  sind  unpolitische  Körperschaften   und 

wollen  es  bleiben.    Gegen  die  Agitation   für   die  Sozial- 
demokratie werden  sie  doch  noch  besonders  empfindlich 

sein;  und  das  nicht  blos,  um  Konflikten  mit  der  Staats- 
regierung aus  dem  Wege  zu  gehen,  sondern  doch  auch 

aus  dem  Grunde,   dass   die  Sozialdemokratie   einen  be- 
sonderen   Charakter    hat:    sie    ist    mehr    als    andere 

politische  Parteien  eine  „Sekte'*  mit    einer  „Lehre**  und 
einer  „Rechtgläubigkeit".    So  hat  es  noch  jüngst  wieder 
der  Lübecker  Parteitag  gezeigt:  nicht  blos  die  politische 

Thätigkeit,  sondern  auch  litterarische  und  wissenschaft- 
liche Arbeiten  unterliegen  der  Billigung  und  Missbilligung 

der  Partei.    Es  ist  die  natürliche  Folge  davon,  dass  das 
ProgranMn   der  Partei   eine  Dogmatik   enthält,    dass   es 

einen  „wissenschaftlichen**  Sozialismus  oder  eine  sozia- 
listische Wissenschaft  giebt.    Einen  „wissenschaftlichen" 

Liberalismus  oder  Konservatismus  hat  es   nie   gegeben, 

sie    haben    eben    kein    „System**,     sondern    blos    ein 
politisches  Aktionsprogranmi.    Die  Sozialdemokratie  will 
mehr  als  eine  blos  politische  Partei  sein;   sie   hat   eine 
doctrina  fidd,  an  die  sie  ihre  Mitglieder  bindet;  oder  zu 
binden  versucht,   denn   freilich  ist   der  Glaube   an   das 
System,   nachdem   es   so  viele  und  rasche  Wandlungen 
erlebt  hat,  jetzt  überall  im  Wanken,    wenn  er  auch  auf 
den  Parteikonzilien  offiziell  noch  aufrecht  erhalten  wird. 



320  Drittes  Buch. 

Wenn  die  Sozialdemokratie  den  Charakter  einer  auf 

eine  Lehre  eingeschworenen  Sekte  abgestreift  haben 

wird,  wenn  sie  zugleich  das  Renommieren  mit  der  Re- 
volution oder  das  Spielen  mit  dem  Doppelsinn  des  Worts 

einstellt,  wenn  sie  sich  als  eine  Reformpartei  giebt,  die 
das  Bestehende  im  Sinne  der  Durchführung  voller 
Rechtsgleichheit  und  der  Hebung  der  unteren  Klassen 
in  sittlicher  und  kultureller  Beziehung  fortzubilden  sich 

zur  Aufgabe  setzt,  dann  wird  eine  differenzierende  Be- 
handlung dieser  Partei  aufhören  gerechtfertigt  zu  sein. 

Sind  hierüber  die  Ansichten  kaum  verschieden,  so 
ist  dagegen  die  Frage  streitig:  ob  die  Zugehörigkeit  zur 
sozialdemokratischen  Partei  an  sich  von  der  Universität 

ausschliesse,  auch  von  dem  Vortrag  der  gegen  das 
politische  Leben  neutralen  Wissenschaften?  Das 
preussische  Staatsministerium  hat  die  Frage  bejaht;  es 
hat,  als  oberste  Disziplinarbehörde  auf  Grund  des  neuen 
Gesetzes  über  den  Privatdocenten  der  Physik  Dr.  Arons 

zu  Gericht  sitzend,  seinem  Urteil  die  allgemeine  Auf- 
fassung zu  Grunde  gelegt,  dass  die  Zugehörigkeit  zur 

sozialdemokratischen  Partei  an  sich  mit  der  Stellung 
eines  Privatdocenten  unvereinbar  sei,  oder  also  die  Be- 

dingung für  die  Remotion  im  Sinne  des  neuen  „Gesetzes 

über  die  Disziplinarverhältnisse  für  Privatdocenten'' 
herstelle,  indem  sie  des  „Vertrauens,  das  sein  Beruf 

erfordere,  unwürdig  mache".  Die  philosophische  Fakultät 
der  Berliner  Universität  hatte  als  Disziplinarbehörde 
erster  Instanz  über  denselben  Fall  nach  demselben 

Gesetz  urteilend,  sich  hiervon  nicht  zu  überzeugen  ver- 
mocht. Sie  ging,  ich  denke,  mit  Recht,  von  der  Vor- 

aussetzung aus,  dass  der  Privatdocent  nicht  Beamter 
sei  und  also  nicht  die  besonderen  Pflichten  des  Beamten 

gegen  den  Staat  habe,  dass  sein  Charakter  als  Mensch 
und  als  Gelehrter,  also  auch  seine  Vertrauenswürdigkeit 

in  dieser  Absicht,  durch  seine  politischen  Ueber- 
zeugungen  an   sich   nicht  berührt  werde,   dass   darum 
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auch  sein  Charakter  als  Privatdocent,  sofern  jene  Ueber- 
zeugungen  auf  seinen  Unterricht  nicht  einwirkten,  einen 
Verlust  an  Vertrauenswürdigkeit,  wie  er  den  Beamten 
als  solchen  allerdings  treffen  würde,  nicht  erleide.  Auch 
vermochte  sie  eine  politische  Gefahr  für  den  Staat 

darin,  dass  ein  Privatdocent  der  Physik  der  sozial- 
demokratischen Partei  als  thätiges  MitgUed  angehöre, 

nicht  zu  erblicken. 

Es  ist  zu  hoffen,  dass  diese  Anschauung  allmählich 
auch  in  der  politischen  Welt  durchdringt.  Je  stärker 
eine  Staatsgewalt,  je  besser  zugleich  ihr  Gewissen  mit 
Beziehung  auf  die  Pflicht  ausgleichender  Gerechtigkeit 
ist,  desto  weniger  wird  sie  von  Angstanwandlungen 
vor  revolutionären  Umtrieben  heimgesucht  werden,  desto 
weniger  auch  das  Bedürfnis  der  Machtentfaltung  gegen 

unkorrekt  Denkende  fühlen.  Fürst  Bismarck  zählt*  zu 
den  Dingen,  die  den  Staatsmann  nicht  reizen  dürfen,  die 
Machtaufzeigung  (show  of  power).  Rein  formelle  Erfolge, 

die  ohne  reellen  Nutzen  lediglich  die  Befriedigung  ge- 
währen, seine  Macht  bewiesen  zu  haben,  sind  für  eine 

Staatsgewalt  kein  Ruhmestitel.  Ich  kann  nicht  umhin 
zu  denken,  dass  der  Sieg,  den  das  Staatsministerium 
über  den  Dr.  Arons  davongetragen  hat,  zu  dieser  Art 
von  Erfolgen  gehört. 

Und  nun  füge  ich  noch  ein  Letztes  hinzu:  mit  der 
Ausschliessung  des  Vortrags  schlechthin  staatsfeindlicher 
Doktrinen  vom  Universitätskatheder,  das  allerdings 
nicht  zum  Experimentierfeld  für  alle  möglichen  und 

unmöglichen  Gedanken  gemacht  werden  soll  —  man  ver- 
gesse nicht,  dass  Anarchismus  noch  immer  zum  Ab- 

solutismus geführt  hat  —  ist  natürlich  nicht  zugleich  die 
Kritik  bestehender  Staatseinrichtungen  und  sozialer 

Verhältnisse  ausgeschlossen.  Vielmehr  bin  ich  der  An- 
sicht, dass  einer  freimütigen  und  sachlichen  Kritik  der 

weiteste  Spielraum  zu  lassen  ist.  Kritik  ist  hier,  wie  in 
allen  menschlichen  Dingen,   eine  notwendige  Funktion. 
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Wenn  sie   das  Ueberlebte,   das  Verfehlte,  das  Falsche 

und   Schlechte   trifft,   das   als  Hemmnis   gesunder  Ent- 
wickelung  des  Ganzen  wirkt,  dann  ist  sie,   vom   Stand 

punkt  des  Volkslebens  gesehen,  eine   höchst  verdienst- 
liche   Sache.     Und    sie   wird    auch    im    akademischen 

Unterricht  ihren   Ort  haben;   die   Einstellung  der  Auf- 
merksamkeit der  Führer  der  nachfolgenden  Generation  auf 

notwendige   Weiterbildungen   der    öffentlichen    Lebens- 
ordnungen im  Sinne   der   Gerechtigkeit  und  Wohlfahrt 

des    Ganzen,    ist    eine    unerlässliche    Aufgabe    dieses 
Unterrichts.     Je   gründlicher  dabei  die   erste   Aufgabe 
gelöst  ist:  das  Verständnis  der  bestehenden  Ordnungen 
aus  der  geschichtlichen  Notwendigkeit,  die  zugleich  die 
Vernunft  in  den  Dingen  ist,  desto  eher  wird  auch  die  zweite 
Aufgabe  gelingen:  der  Weg  zur  Neubildung  geht  durch 

die  Erkenntnis  zugleich  der  Notwendigkeit  und  der  Be- 
schränktheit des  Bestehenden. 

Dass  es  hierbei  unmöglich  ist  der  Feindschaft  derer 

zu  entgehen,  deren  wirkliche  oder  vermeintliche  Partei- 
interessen durch  Umbildung  bestehender  Verhältnisse 

eine  Beeinträchtigung  erleiden  würden,  liegt  in  der 
Natur  der  Dinge.  Sie  werden  mit  Anklagen  und 

Denunziationen  die  Regierung  gegen  die  Staats-  und 
Gesellschaftskritiker  aufzuregen  versuchen,  und  ihre 
Vorwürfe  werden  sich  bald  auch  gegen  eine  minder 
willfährige  Universitätsverwaltung  richten.  Eine  ihrer 
selbst  sichere  Regierung,  die  sich  als  Hüterin  der 

Interessen  des  Volks  weiss  und  fühlen  darf,  wird  der- 
artigen Anklagen  dieselbe  Ruhe  des  guten  Gewissens 

entgegensetzen,  mit  der  sie  Anklagen  von  der  andern 
Seite  erträgt. 

Man  wird  sich  bei  solcher  Gelegenheit  doch  auch 
daran  erinnern,  dass  es  nicht  die  ewig  Zufriedenen, 
nicht  die  gesättigten  Existenzen  waren,  die  das  Leben 
weiter  gebracht  haben,  die  nach  ihrem  Tode  als  die 
grossen  Führer   zu  höherem  Dasein  geehrt  werden.    In 
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allen  wahrhaft  grossen  Männern  war  eine  edle  Unzu- 
friedenheit mit  dem,  was  ist,  mit  den  bestehenden  Ver- 

hältnissen in  Staat  und  Recht,  in  Kirche  und  Religion, 
in  Gesellschaft  und  Erziehung,  in  Wissenschaft  und 
Litteratur.  Ich  erinnere,  um  Männer  aus  der  geistigen, 
der  akademischen  Welt  zu  nennen,  an  Sokrates  und 
Plato:  als  Unzufriedener  mit  dem  Glauben  und  Wissen, 
mit  der  Erziehung  und  Verfassung  seiner  Umgebung  ist 

jener  gerichtet  w^orden,  als  der  erste  unter  den  grossen 
Einsamen  ist  dieser  durch  das  Leben  gegangen,  in 

seinen  Schriften  den  Ausdruck  seiner  grossen  Sehn- 
suchten ausprägend.  Ich  erinnere  an  Kant  und  Fichte, 

auch  sie  zwei  grosse  Unzufriedene:  mit  brennender 
Sehnsucht  schauen  sie  nach  einem  VoUkommneren 

aus,  das  möglich  ist,  weil  es  sein  soll;  in  Religion  und 

Recht,  in  Kirche  und  Staat,  überall  bleibt  die  Wirklich- 
keit unendlich  weit  zurück  hinter  der  Idee,  wie  sie  die 

„reine  Vernunft"  mit  Notwendigkeit  denkt.  Männer  des 
Gedankens  waren  jene,  nicht  Männer  der  That,  aber  Ge- 

danken sind  die  Wurzeln  von  Thaten.  Mit  Stolz  dürfen 

die  deutschen  Universitäten  sich  rühmen,  dass  es  an 
edlen  Unzufriedenen,  die  Gedanken  zu  künftigen  Thaten 
gesäet  haben,  in  ihren  Kreisen  nie  gefehlt  hat.  Möge  es 
ihrer  zu  aller  Zeit  geben,  möge  die  Universität  zu  aller 
Zeit  Raum  für  sie  haben. 

Denen  aber,  die  da  meinen,  durch  die  Beschränkung 
der  Lehrfreiheit  der  Gedankenbewegung  selber  Schranken 
ziehen  zu  können,  hat  Dahlmann  ein  treffendes  Wort 

gesagt.  „Man  kann  die  Wissenschaften  von  den  Uni- 
versitäten vertreiben,  indem  man  sie  auf  die  Fort- 

pflanzung überlieferter  Kenntnisse  beschränkt.  Es  geht 

durchaus  nicht  über  die  Macht  des  Staats,  die  bis- 
herigen Sitze  freier  Bildung  in  hämmernde  Werkstätten 

zu  verwandeln;  allein  der  den  Wissenschaften  zuge- 
dachte Schlag  würde  weniger  sie,  die  sich  auch  aufs 

Wandern  verstehen,  als   die   Staatsjugend    treffen.     Es 

21* 
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griffe  lassen  sich  immer  neu  bilden,  die  Wahrheit  hat 
Zeit;  nicht  so  die  Wirklichkeit,  die  Gelegenheit  zum 
Handeln  ist  ein  Moment,  und  wie  man  ihn  ergriffen  hat^ 
so  muss  man  nun  fortfahren;  der  Gedanke:  du  hättest 
es  anders  anfassen  sollen,  wirkt  störend  und  lähmend. 
Daher  sind  es  nicht  die  Männer  mit  starkem  theore- 

tischem Trieb,  die  dem  geschichtlichen  Leben  die 
grossen  Wendungen  geben  und  die  Gestalt  der  Dinge 
erneuern,  sondern  die  Männer  mit  starkem  Willen:  die 
Luther,  Bismarck  stehen  am  Eingang  neuer  Epochen. 
Am  Eingang  der  wissenschaftlichen  Entwickelung  der 
Neuzeit  stehen  Männer  wie  Erasmus,  Galilei, 
Leibniz,  Männer,  die  auch  ihren  Mut  und  ihre  Kraft 
hatten,  nur  nicht  den  Mut  und  die  Kraft  der  That. 

Andrerseits  bildet  die  politische  Thätigkeit  einen 
Habitus  aus,  der  für  den  Theoretiker  verhängnisvoll 
sein  würde:  den  Opportunismus.  Der  praktische 

Politiker  ist  notwendig  Opportunist:  wo  es  sich  um  Er- 
reichung praktischer  Ziele  handelt,  wird  es  immer  not- 

wendig sein,  mit  den  Umständen  zu  rechnen,  in  die 
Verhältnisse  sich  zu  schicken,  Kompromisse  zu 
schliessen,  Prinzipien  nur  als  bewegliche  Maximen  zu 
haben.  Alles  das  sind  für  den  Theoretiker  vernichtende 

Vorwürfe:  er  hat  es  zu  thun  nicht  mit  der  Gestaltung 
der  Dinge,  sondern  mit  der  der  Begriffe,  nicht  mit  der 
Wirklichkeit,  sondern  der  Wahrheit.  Und  darum  muss 
er  an  diesem  Punkt  intransigent  sein:  ein  Forscher,  der 
sich  durch  die  Umstände  in  seiner  Gedankenbildung 

bestimmen  lässt,  der  sich  durch  Rticksicht  auf  die  Ver- 
hältnisse, sachliche  oder  persönliche,  von  seinen  Prinzi- 

pien abbringen  oder  von  den  Konsequenzen  etwas  ab- 
handeln lässt,  der  um  des  Friedens  willen  Kompromisse 

schliesst,  kurz  wie  ein  Politiker  handelt,  verliert  jeden 
Anspruch  auf  Beachtung:  was  wahr  ist  und  notwendig 
zu  denken,  wollen  wir  von  ihm  hören,  nicht  was  zur 

Zeit  oder  hier   zu    Lande  zulässig  ist  oder  opportun  er- 
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scheint.  Natürlich,  auch  bei  dem  Forscher  können  sich 
die  Anschauungen  und  Ueberzeugungen  ändern,  nur 
dürfen  es  allein  Gründe,  nicht  aber  Ursachen  oder 
Motive  sein,  wodurch  die  Aenderung  herbeigeführt  wird. 

Das  wäre  die  eine  Seite  der  Sache:  die  Theorie 

macht  ungeschickt  für  die  Politik,  die  Politik  verdirbt 
für  die  Theorie.  Die  andere  Seite  der  Sache,  die  Kant 
an  jener  Stelle  nicht  minder  betont,  ist  die,  dass  die 
Bildung  philosophischer  BegrifiFe  über  Staat  und  Recht 
allerdings  notwendig  ist,  und  dass  die  Politiker  nicht 
gut  thun,  an  diesen  Begriffen  achtlos  vorüberzugehen. 
Das  Geschäft  der  Philosophie  ist  nach  Kant  hier  dies: 
Vernunftideen  aus  Prinzipien  abzuleiten,  an  denen  der 
Wert  der  wirklichen  Institutionen  zu  messen,  nach  denen 

sie  zu  gestalten  sind.  So  z.  B.  die  Idee  eines  voll- 
kommenen Rechtsstaats,  so  die  Idee  einer  vollkommenen 

Rechtsgemeinschaft  aller  Staaten,  womit  der  ewige 
Friede  gegeben  wäre.  Es  sind  Zielpunkte,  nach  denen 

die  Praktiker  sich  zu  orientieren  und  die  Richtungs- 
Unien  zu  nehmen  haben. 

Der  Glaube  an  die  Möglichkeit  der  philosophischen 
Konstruktion  des  Rechts  ist  im  Verlauf  des  19.  Jahr- 

hunderts, im  Zeitalter  des  Historizismus,  geringer  ge- 
worden, als  er  im  Zeitalter  des  Naturrechts  war. 

Und  doch  wird  man  behaupten  dürfen:  ihren  Einfluss 
auf  die  Praxis  hat  die  Theorie  auch  in  diesem  Jahr- 

hundert nicht  eingebüsst.  Standen  an  seinem  Anfang 
die  Praktiker  unter  dem  Einfluss  der  Kantischen  Philo- 

sophie, unter  dem  Einfluss  des  naturrechtlichen  Libe- 
ralismus, mit  seinen  Ideen  vom  Rechtsstaat  mit  gesetz- 

mässiger  Freiheit  und  Rechtsgleichheit  aller  Staatsbürger, 
so  hat  am  Ende  des  Jahrhunderts  eine  neue  Ideengruppe 
einen  bedeutsamen  Einfluss  auf  die  Praktiker  und  die 

Rechtsbildung  gewonnen,  die  sozialpolitische,  die  dem 

Staat  die  Aufgabe  zuweist,  nicht  blos  formelle  Rechts- 
gleichheit  zu   sichern,   sondern  die  weitere:    der^sözial 
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Schwächeren  durch  Schutzbestimmungen-  und  Siche- 
rungen gegen  die  private  Uebermacht  des  Kapitals 

und  durch  positive  Wohlfahrtseinrichtungen  sich  anzu- 
nehmen. Ohne  den  Vorangang  der  Theorie  hätte  die 

Praxis  schwerlich  so  wichtige  Schritte  gewagt,  als  in 

der  deutschen  Gesetzgebung  der  beiden  letzten  Jahr- 
zehnte auf  diesem  Gebiete  gethan  worden  sind. 

Uebrigens  wäre  doch  auch  daran  zu  erinnern,  dass  die 
Zusamraenschmiedung  des  deutschen  Reichs  durch 
Bismarck  vorbereitet  ist  durch  die  Theoretiker,  vor 

allem  die  Historiker,  die  den  nationalen  Einheitsge- 
danken dem  Volk  in  Fleisch  und  Blut  übergeführt 

haben. 

Also  das  w^äre  das  Verhältnis:  Sache  der  Theore- 
tiker ist  es,  aus  der  Vertiefung  in  die  Betrachtung 

notwendige  Gedanken  zu  schaffen,  Begriffe  und  Gesetze 
dessen,  was  ist,  und  Ideen  von  dem,  was  sein  soll, 
wobei  denn  philosophisches  oder  begriffliches  Denken 
und  historisches  Erkennen  sich  die  Hand  zu  reichen 

hätten.  Sache  der  Praktiker  ist  es,  dass  sie,  ausge- 
stattet mit  dem  Blick  für  das  Wirkliche  und  dem 

Augenmass  für  das  Erreichbare,  die  bestehenden  Ord- 
nungen der  Dinge  in  der  Richtung  auf  die  Idee  hin  in 

l^ewegung  bringen:  die  Theoretiker  gleichsam  das 
Selbstbewusstsein  des  Volks  in  seiner  höchsten  Gestalt, 
die  Praktiker  dagegen  der  gesammelte  Wille  des  Volks, 

der  durch  die  That  die  Idee  gegen  die  tausend  Wider- 
stände des  Augenblicks  verwirklicht.  Die  Wissenschaft 

als  solche  hat  keine  Tendenz.  Aber  die  Wirklichkeit, 
sichtbar  vor  allem  das  geschichtliche  Leben,  hat 
allerdings  eine  Tendenz,  und  diese  vermag  der  Forscher, 
der  sich  mit  unbefangenem  Sinn  in  die  Betrachtung 
vertieft,  zu  erkennen,  sicherer  zu  erkennen,  als  der  in 
die  Interessen  und  Kämpfe  des  Augenblicks  verflochtene 

Praktiker;  natürlich  hindert  auch  jenen  nichts,  die  er- 
kannte Tendenz,   das  Ziel,   nach   dem   die  Wirklichkeit 
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sich  streckt,  mit  dem  eigenen  Willen,  auch  mit  leiden- 
schaftUchem  Willen  zu  ergreifen,  man  denke  an  Männer 
wie  Plato  und  Pichte.  Aber  nicht  ist  es  geraten,  dem 

Philosophen  auch  das  Geschäft  der  poUtischen  Ver- 
wirklichung der  Idee  zu  übertragen.  Der  Blick  für  das 

Nahe  und  die  Kraft  der  Fernsicht  wohnen  nicht  in 

demselben  Auge.  Es  möchte  dem  Philosophen  in  der 
Politik  gehen,  wie  es  einst  Thaies  dem  Milesier  ging, 
da  er  den  Blick  gegen  den  Himmel  und  die  Sterne 
gerichtet,  den  Brunnen  zu  seinen  Füssen  nicht  sah. 
Auch  die  sizilischen  Erlebnisse  Piatos  scheinen  nicht 

zur  Nachfolge  zu  ermutigen,  und  ebensowenig  die  Er- 
folge der  Gelehrten  der  Paulskirche  von  1848. 
So  wird  es  also  bei  der  Kantischen  Trennung 

zwischen  Politikern  und  Philosophen  bleiben  müssen; 
die  Platonische  Gleichsetzung  ist  unmöglich,  unmöglich 
durch  die  Funktion:  wer  die  tiefen  und  stillen  Gedanken, 
die  in  der  Volksseele  schlummern,  hören  soll,  darf 
nicht  in  das  lärmende  Getriebe  der  Tagespolitik  gestellt 
sein;  und  umgekehrt,  wer  den  Karren  vorwärts  bringen 
soll,  darf  nicht  ein  zu  zartbesaitetes  Nervensystem,  ja 
vielleicht  nicht  einmal  ein  allzu  empfindliches  Gewissen 
haben;  und  auch  seine  Fähigkeit,  Menschen  aller  Art 
zu  brauchen,  darf  nicht  durch  einen  allzu  zärtlichen 
sittlichen  Geschmack  eingeschränkt  sein.  Doch  bleibt 
es  wichtig,  „dass  Könige  und  Völker  die  Klasse  der 
Philosophen  nicht  schwinden  oder  verstummen,  sondern 

öflFentlich  sprechen  lassen". 
7.  Die  Aufgabe  der  Universität  für  die  poli- 

tische Bildung  und  das  öffentliche  Leben.  In  den 

Verhandlungen  über  die  lex  Arom  wurde  dessen  Ent- 
fernung auch  unter  dem  Gesichtspunkt  gefordert,  dass 

die  Universität  zum  Patriotismus  erziehen  solle.  Indem 

dort  gemeinten  Sinne  wird  sie  dies  nicht  als  ihre  Auf- 
gabe anerkennen  können.  Sie  ist  überhaupt  nicht  Er- 

ziehungsanstalt,  die   Studenten   sind   nicht  Unmündige, 
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sondern  Anstalt  für  wissenschaftliche  Forschung  und 
wissenschaftlichen  Unterricht;  und  diesen  bietet  sie  ohne 
Unterschied  Ausländern  wie  Inländern  an.  Sofern  sie 

in  das  geistige  Wesen  des  deutschen  Volkes  eintaucht 

und  das  Verständnis  seines  geschichtlichen  Lebens  ver- 
tieft, wird  man  allerdings  das  Vertrauen  haben  dürfen, 

dass  sie  auch  Anhänglichkeit  und  Liebe  zu  deutschem 
Wesen  weckt,  vielleicht  auch  von  widrigen  Eindrücken 
der  Gegenwart  befreien  hilft.  Und  das  wird  in  gleicher 
Weise  bei  Inländern  und  Ausländern  der  Fall  sein 

können;  vielleicht  darf  man  sagen:  was  das  deutsche 
Volk  an  Liebe  im  Auslande  besitzt,  das  verdankt  es 
zum  grösseren  Teil  seinen  Universitäten.  Und  wenn  sie 
zur  Erkenntnis  auch  der  Schäden  und  falschen  Tendenzen 

der  Gegenwart  und  andererseits  der  lebendigen  Kräfte 
zur  Befreiung  von  ihnen  sich  hülfreich  erwiesen,  so 
würde  das  nicht  minder  ein  Verdienst  um  die  politische 
Bildung  unseres  Volkes  sein:  die  Generation,  die  jetzt 
auf  den  Universitäten  die  Richtung  empfängt,  wird  in 
wenig  Jahrzehnten  die  handelnde  sein. 

Dabei  werden  die  Universitäten  nie  vergessen,  dass 
die  Güter,  zu  deren  Pflege  sie  berufen  sind,  über  die 
Grenzen  der  Länder  und  Nationen  übergreifen:  die 
Wahrheit  und  die  Wissenschaft  sind  ihrer  Natur  nach 
Güter  der  Menschheit,  wie  sie  denn  auch  durch  das 
Zusammenarbeiten  aller  Völker,  die  am  geistigen  Leben 
der  Menschheit  Teil  haben,  geschaffen  sind  und  noch 
heute  alle  Tage  gemehrt  werden.  Die  Männer,  die  im 
Dienst  der  Wissenschaft  stehen,  bilden  so  etwas  \\1e 
einen  Freimaurerbund,  nach  jener  Idee  Lessings  vom 
Freimaurertum:  nicht  gebunden  durch  das,  was  die 
Nationen,  die  Konfessionen,  die  Stände  trennt,  haben  sie 
den  Beruf,  das  allgemein  Menschlische  darzustellen  und 
zu  vertreten  gegenüber  den  beengenden  partikulären 
Bestrebungen.  Wir  fühlen  gegenwärtig  lebhafter,  als 
Lessings  Zeit  es  that,  dass  das  Allgemeine   nur  in  dem 
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Besonderen  konkretes  Leben  haben  kann,  dass  der 
Reichtum  der  Menschheit  auf  der  Mannigfaltigkeit  der 
nationalen  Bildungen  beruht.  Wir  werden  aber  darüber 
nicht  das  gute  Wort  Lessings  vergessen,  dass  es  Grenzen 
giebt,  jenseits  deren  der  Patriotismus,  ebenso  wie  der 

Konfessionalismus  aufhört  Tugend  zu  sein.  Ein  über- 
reizter Nationalismus  ist  zu  einer  sehr  ernsten  Gefahr 

für  alle  Völker  Europas  geworden;  sie  laufen  Gefahr, 
das  Gefühl  für  die  menschlichen  Werte  darüber  einzu- 
büssen.  Auf  die  Spitze  getrieben,  vernichtet  der 

Nationalismus  so  gut  als  der  Konfessionalismus  das  sitt- 
liche und  selbst  das  logische  Gewissen:  gerecht  und 

ungerecht,  gut  und  böse,  wahr  und  unwahr  verliert  seine 
Bedeutung;  was  man,  wenn  andere  es  thun,  schimpflich 
und  unmenschlich  nennt,  empfiehlt  man  in  demselben 
Atemzug  dem  eigenen  Volk  einer  fremden  Nation 
anzuthun. 

Damit  wäre  das  Letzte  und  Höchste  gesagt,  was 
die  Universitäten  dem  öffentlichen  Leben  leisten  können: 

sie  können  in  ihrer  Gesamtheit  etwas  wie  das  öffent- 
liche Gewissen  des  Volkes  in  Absicht  auf  gut  und 

böse  in  der  Politik,  der  inneren  und  der  äusseren,  sein. 

Die  Politiker,  allein  auf  das  nächste  Ziel  gerichtet,  ver- 
lieren allzu  leicht  den  Massstab  für  das  sittlich  Mög- 

liche und  Unmögliche.  Ist  nach  Goethes  Wort  der 

Handelnde  immer  gewissenlos,  so  gilt  das  von^  dem 
politisch  Handelnden  doppelt:  er  handelt  ja  nicht  für 
seinen  persönlichen  Vorteil,  sondern  für  das  Wohl  des 
Ganzen;  was  aber  wäre  hierfür  nicht  erlaubt?  Daher 

ist  eine  Instanz  notwendig,  die,  nicht  zum  Handeln  be- 
rufen, das  sittliche  Urteil  vertritt  und  zur  Geltung  bringt. 

Eigentlich  wäre  dies  die  Aufgabe  der  Kirche,  aber  sie 
ist,  aktiv  und  passiv,  zu  sehr  in  das  Getriebe  der  Macht 
verflochten.  So  sind,  in  Deutschland  wenigstens,  die 

Universitäten  in  diese  Stellung  eingetreten.  In  der  Be- 
trachtung lebend,   sind   sie   der  Verführung   durch  die 
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Macht,  der  Verwirrung  durch  Parteisucht  und  Parteihass 
weniger  ausgesetzt;  eben  darum  sind  sie  berufen,  das 
Handeln  der  Macht  an  der  Idee  zu  messen. 

In  einem  bedeutsamen  Augenblick  unseres  ge- 
schichtlichen Lebens  hat  die  deutsche  Universität 

diesen  ihren  Beruf,  das  Gewissen  des  Landes  zu  sein 
bewährt:  ich  denke  an  die  Göttinger  Sieben,  die  dem 
Verfassungsbruch  eines  machttrunkenen  Königs  mit 

Verweigerung  der  Huldigung  und  Protestation  entgegen- 
traten. Dahlmann,  der  Verfasser  der  Protestation, 

lehnte  ihre  ihm  unter  Drohungen  angesonnene  Zurück- 
nahme ab:  es  handle  sich  nicht  um  Ungehorsam, 

sondern  „um  Notwehr  gegen  ungesetzliche  Anmutung. 
Aber  auch  diese  Stimme  der  Notwendigkeit  würde  sich 
nicht  erhoben  haben,  wenn  man  nicht  an  den  Orten 
geschwiegen  hätte,  wo  zu  handeln  und  zu  reden  Pflicht 
war.  Indem  die  Staatsminister  auf  die  Seite  der  für 

die  Vernichtung  des  Staatsgrundgesetzes  wirksamen 

Macht  getreten  sind,  haben  sie  die  Unterthanen  ge- 

nötigt, selber  nach  Wahrheit  und  Gewissen  zu  reden^'. 
Er  schliesst:  „Sollen  wir  das  künftig  als  das  höchste 
Grundgesetz  des  Landes  vortragen :  Gesetz  sei,  was  der 
Macht  gefällt?  Ich  will  als  ein  ehrlicher  Mann  aus  dem 
Lande  gehen  und  nicht  meinen  Zuhörern  Lug  und  Trug 
als  Wahrheit  verkaufen.  Bis  dahin  war  ich  mir  be- 
wusst,  die  Pflicht  des  Gehorsams  weder  in  der  That 
noch  Lehre  vernachlässigt  zu  haben,  und  ich  will 
getreu  daran  halten:  allein  die  Pflicht  der  Knechtschaft 

vermag  ich  nicht  anzuerkennen."  *) 
Ich  kann  mich  nicht  enthalten  noch  ein  Wort 

eines  andern  unter  jenen  sieben  Trefflichen  hier  mit- 
zuteilen; J.  Grimm  hat  einmal,  über  seine  Entlassung 

handelnd,  gerade  diese  Bedeutung  der  deutschen  Uni- 
versität,  das   Gewissen   des  Volkes  zu  sein,   in  ernsten 

*)  A  Springer,  F.  Chr.  Dahlmann  0870),  I,  431. 
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id  schönen  Worten  ausgesprochen:  „Die  deutschen 
•hen  Schulen,  solange  ihre  bewährte  und  treflFliche 
nrichtung  stehen  bleibt,  sind  höchst  reizbar  und 
apfindlich  für  alles,  was  im  Lande  Gutes  oder  Böses 
!schieht.  Wäre  dem  anders,  sie  würden  aufhören, 
ren  Zweck  so  wie  bisher  zu  erfüllen.  Der  offene 

iverdorbene  Sinn  der  Jugend  fordert,  dass  auch  die 
ehrenden  bei  aller  Gelegenheit  jede  Frage  über 

ichtige  Lebens-  und  Staatsverhältnisse  auf  ihren 
insten  und  sittlichsten  Gehalt  zurückführen  und  mit 

dlicher  Wahrheit  beantworten.  Da  gilt  kein  Heucheln, 
id  so  stark  ist  die  Gewalt  des  Rechts  und  der  Tugend 
if  das  noch  uneingenonmiene  Gemüt  der  Zuhörer,  dass 

3  sich  ihm  von  selbst  zuwenden  und  über  jede  Ent- 
ellung  Widerwillen  empfinden.  Da  kann  auch  nicht 
nterm  Berge  gehalten  werden  mit  freier,  nur  durch 
e  innere  Ueberzeugung  gefesselter  Lehre  über  das 

^esen,  die  Bedingungen  und  die  Polgen  einer  be- 
ückenden  Regierung."*) 

Die  Voraussetzung  für  diesen  Dienst,  ich  hebe  es 
)chmals  hervor,  ist  die,  dass  die  Universitäten  nicht 

die  Tagespolitik  als  Mithandelnde  und  Mitschuldige 

neingezogen  werden;  die  Unbefangenheit  und  Objek- 
vität  würde  verloren  gehen.  Wie  man  das  Richteramt 
3gen  Einflüsse  aus  der  politischen  Sphäre  isoliert,  um 
3r  Gerechtigkeit  willen,  die  damit  als  ein  oberstes  Gut 
)er  allen  jeweiligen  politischen  Zwecken  anerkannt 
ird,  so  wären  auch  die  Forscher  und  Lehrer  gegen 
eselben  Einflüsse  zu  isolieren,  um  des  Gewissens  und 
3r  Wahrheit  willen,  die  nicht  minder  ein  oberstes  und 
mges  Gut  ist,  über  allen  zeitlichen  Interessen  der 
Dlitik. 

Von  hieraus  erscheint  es  als  eine  glückhche  Fügung, 
iss    die    deutschen   Universitäten    lange  Jahrhunderte 

*)  J.  Grimm,  Kleine  Schriften,  I,  36. 
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das  unbeneidete  Glück  gehabt  haben,  ausserhalb  der 
grossen  Welt,  fern  von  Hof  und  Gesellschaft,  Macht 
und  Reichtum  zu  leben.  V.  A.  Hub  er  hat  in  einer  be- 

merkenswerten Vergleichung  der  deutschen  Universi- 
täten mit  den  englischen,  für  deren  Wert  als  Erziehungs- 

stätten der  führenden  Schicht  er  übrigens  alle  Achtung 

hat,  diesen  Punkt  hervorgehoben.  „Die  englischen  Ge- 
lehrten leben  zu  sehr  in  und  für  die  Welt,  als  dassjene 

Art  von  fast  monomanischer  Liebe  für  den  Gegenstand 
ihrer  Forschung  sich  entwickeln  könnte.  Dir  Massstab 
ist  ein  ganz  anderer,  nicht  aus  der  Sache,  sondern  aus 

der  Meinung  des  Kreises  genommen,  dem  sie  angehören." 
Die  Universitäten  sind  in  England  Glieder  des  politischen 
Systems,  die  Gelehrten  in  das  Leben,  die  Anschauungen 
und  Urteile  der  herrschenden  Gesellschaftsklasse  durch- 

aus verflochten.  Dahingegen  die  deutschen  Universi- 
täten, ausserhalb  der  politischen  Welt  ganz  in  ihrer 

eigenen  Sphäre  lebend,  ein  Höchstes  in  der  Wissenschaft 
erreicht  hätten.  „Dass  bisher  nur  dem  deutschen  Geist, 

gehoben  durch  das  philosophische  Ferment,  in  Ver- 
bindung mit  der  uralten,  dem  deutschen  Gemüt  eigenen 

Treue  und  Liebe  zur  Sache  um  ihrer  selbst  willen,  die 

höchsten  Gipfel  des  wissenschaftlichen  Lebens  zugäng- 
lich waren,  das  ist  unser  Teil,  unser  Ruhm  und  unsere 

Aufgabe  unter  den  weltgeschichtlichen  Völkern'',  wenn 
auch,  fügt  er  hinzu,  hoffentlich  nicht  der  einzige.  Die 
Voraussetzung  aber  hierfür  liege  zwar  hauptsächlich  in 
dem  seltsam  trotzig-verzagten,  echten  edlen  Kleinod, 
das  wir  unser  Gemüt  nennen;  doch  aber  hätten  auch 
die  äusseren  Verhältnisse  daran  ihren  Teil:  „die  Armut 

und  Beschränktheit,  die  Verachtung  oder  doch  Nicht- 
achtung von  Seiten  der  Welt,  die  Isolierung,  kurz,  so 

viele  unter  uns  bekannte  Leiden  und  Freuden."  Ein 
wenig  fürchtet  er  für  die  Zukunft:  „ob  nicht  die  Art  von 
Gnade,  welche  in  neuester  Zeit  die  Wissenschaft  in 

einigen   ihrer  Träger  vor   der   Staatsgewalt  findet,  sie 
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iht  auf  die  Länge  um  ihr  bestes  Kleinod,  gleichsam 
i  ihre  Unschuld  bringen  dürfte?  In  Frankreich  liegt 
ir  genug  zu  Tage,  was  dabei  herauskommt,  wenn  man 

lehrte  zu  Höflingen,  Staatsräten  u.  s.  w.  macht".*) 
Es  ist  leicht  zu  sehen,  wie  dieser  Mann  über  die 

igste  Entwickelung  des  deutschen  Universitätswesens, 
I  Häufung  grosser  Einkommen,  die  Einfügung  in  die 
bensgewohnheiten  der  grossen  Gesellschaft,  die  Aus- 
hnung,  die  das  Titel-  und  Ordenswesen  gewonnen  hat, 
d  ähnliche  Dinge  urteilen  würde;  schwerlich  würde 
darin  eine  Vermehrung  der  inneren  Würde  und  Kraft 

sehen  haben,  vielleicht  aber  eine  Steigerung  der  Ab- 
Qgigkeit  von  den  Mächten  dieser  Welt,  wodiu'ch  die 
iitsche  Universität  in  Gefahr  komme,  ihrem  Wesen 
treu  gemacht  zu  werden. 

*)  V.  A.  Huber,  Die  englischen  Universitäten  n,  500. 
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ERSTES   KAPITEL. 

Moralisches. 

Ich  will  die  Betrachtungen  dieses  Kapitels  an  zwei 
griffe  anknüpfen,  die  im  Leben  und  Empfinden  des 
identen  eine  grosse  Rolle  spielen:  die  BegriflFe  der 
eiheit  und  der  Ehre. 

1.  Die  akademische  Freiheit,  ihre  Bedeutung 
d  ihre  Gefahren.  Die  Studienjahre  bilden  einen 
bensabschnitt,  der  von  entscheidender  Bedeutung  für 
5  ganze  Leben  ist;  man  kann  sie  der  Blütezeit  des 
ihlings  vergleichen;  von  dem  Fruchtansatz  im  Frühling 
Igt  die  Ernte  des  Herbstes  ab. 

Die  Studienzeit  fällt  gegenwärtig  in  die  Zeit  des 
bergangs  vom  Jüngling  zum  Mann.  Die  Erziehung 

'ch  das  Elternhaus  und  die  Schule  ist  abgeschlossen; 
folgt  nun  der  Kursus  der  Selbsterziehung  und  Selbst- 
iung.  Durch  eigene  Vernunft  und  Kraft  dem  inneren 
nschen  Form  und  dem  Leben  Gehalt  geben,  ist  die 
le  Aufgabe.  Sie  erhält  nähere  Bestinmiung  durch 

künftige  Lebensstellung;  wer  sich  dem  Universitäts- 
dium  widmet,  erhebt  den  Anspruch  in  die  führende 
ippe  des  Volks  einzutreten.  Er  übernimmt  damit  die 
cht,  diesen  Anspruch  zu  rechtfertigen;  nur  wer 

•ch  Einsicht  und  Energie  des  sittlichen  Willens  die 
ift  hat,    Anderen  Führer   zum  Rechten  und  Wahren 
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ZU  sein,  hat  ein  Recht  sich  in  die  Reihe  der  Führenden 
zu  stellen.  Und  hiermit  wäre  denn  der  Arbeit  dieser 

Jahre  das  Ziel  gesteckt:  selbständige,  auf  wissenschaft- 
licher Erkenntnis  beruhende  Einsicht  auf  einem  der 

grossen  Lebensgebiete  und  ein  im  Guten  und  Tüchtigen 
gefestigter  Charakter. 

Die  Voraussetzung  der  Selbsterziehung  und  Bildung 
ist  die  Freiheit.  Freiheit  von  äusserer  Nötigung  ist 
daher  das  Zeichen,  unter  dem  die  Studienjahre  stehen, 
die  vielgepriesene  akademische  Freiheit. 

In  der  That,  die  Studienzeit  ist  die  Zeit  der  grössten 
und  vollsten  Freiheit  von  äusserer  Nötigung,  die  das 
Leben  gewährt;  vorher  und  nachher  engt  es  mit 
Pflichten  und  Notwendigkeiten  aller  Art  ein;  der  Student 
ist  ganz  frei,  um  ganz  seiner  Aufgabe  zu  leben:  sich 
selbst  zu  einer  selbständigen  Persönlichkeit  zu  bilden. 
Aus  dem  Elternhaus  herausgetreten,  ordnet  er  seine 
äusseren  Verhältnisse  selbständig:  er  richtet  sich  nach 
eigenem  Ermessen  seine  häuslichen  Verhältnisse  ein, 

er  verfügt  über  sein  Einkommen,  er  wählt  seinen  Um- 
gang, seine  Freunde.  Ebenso  verfügt  er  über  seine 

Zeit:  wurde  dem  Schüler  täglich  aufgegeben,  was  er 
leisten  und  lernen  sollte,  so  wählt  der  Student  wie  das 
Studium,  so  die  Universität,  die  Lehrer,  die  Vorlesungen. 
Und  frei  steht  er  auch  innerlich  dem,  was  der  Lehrer 
bietet,  gegenüber;  der  Schüler  musste  Aufgegebenes 
lernen  und  aneignen,  der  Student  lernt  nicht,  sondern 

„studiert",  er  steht  dem,  was  er  hört  oder  liest,  mit 
freier  Kritik  gegenüber;  er  kann  auch  seinen  Platz  im 
Hörsaal  überhaupt  leer  lassen;  niemand  stellt  ihn 
darüber  zur  Rede,  niemand  fragt  ihn,  warum  er  es  thut 
und  was  er  treibt,  wenigstens  keine  Person  in  offiziellem 
Auftrag.  So  unbedingte  Freiheit  kommt  im  Leben  nie 
wieder.  Später  nehmen  Beruf  und  Amt,  Familie  und 
Gesellschaft  mit  täglichen  Pflichten  und  Sorgen  in 
Anspruch;    der  Student  gehört  ganz  sich   selber,   er  ist 
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niemand    und    für    niemand    als    sich    selber    verant- 
wortlich. 

Auf  dieser  Fülle  der  Freiheit  beruht  der  sonnige 
Glanz,  der  auf  dem  akademischen  Leben  liegt.  Die 
Brust  von  Hoffnungen  und  Erwartimgen  geschwellt, 

sieht  der  Schüler  ihm  entgegen;  mit  sehnsüchtiger  Er- 
innerung schaut  der  Mann  aus  der  Enge  späterer  Ver- 
hältnisse auf  die  goldenen  Tage  der  Freiheit  zurück. 

Das  Korrelat  der  Freiheit  ist  die  Selbstverant- 

wortlichkeit. Je  weniger  äussere  Nötigung,  desto  un- 
abweisbarer die  Pflicht  der  Selbstkontrolle  und  der 

Selbstzucht.  Wer  die  Freiheit  zur  Zügellosigkeit  ge- 
braucht, der  missversteht  ihren  Sinn:  nicht  sich  gehen 

lassen,  sondern  sich  selber  zurechtfinden  und  regieren 
zu  lernen  ist  sie  gegeben. 

Die  Aufgabe  ist  nicht  leicht,  die  Gefahr,  das  Rechte 
zu  verfehlen,  nicht  klein.  Manche  finden  sich  anfangs 

wohl  in  Verlegenheit  gesetzt  durch  das  Uebermass  un- 
gewohnter Freiheit,  ja  leiden  darunter:  sie  wissen  nicht 

recht,  was  mit  sich  und  der  Zeit  anfangen;  sie  ver- 
suchen es  mit  diesem  und  jenem,  sehen  in  diese  und 

jene  Wissenschaft  hinein,  fassen  dies  und  das  an,  um 
es  bald  wieder  fahren  zu  lassen.  Man  wird  darüber 

nicht  zu  hart  urteilen;  nicht  selten  ist  es  ̂ auch  ein 
instinktiver  Drang,  zu  mannigfacher  Berührung  mit 
Dingen  und  Menschen  zu  kommen,  der  zunächst  die 
Schritte  unsicher  macht;  die  Zeit  ist  nicht  verloren, 
wenn  dabei  Weitung  des  Wesens  erreicht  und  allmählich 

ein  Gefühl  für  das  der  eigenen  Natur  Gemässe  ge- 
wonnen wird.  Ich  werde  später  auf  einige  Mittel,  sich 

in  der  Ratlosigkeit  erste  Orientierung  zu  verschafl'en, 
hinweisen.  Verständige  ältere  Kommilitonen,  die  schon 
zu  festen  Zielen  und  Wegen  sich  durchgearbeitet  haben, 
sind  die  nächsten  und  vielleicht  die  besten  Berather. 

Uebrigens  beginnt  auch  die  Universität  durch  Uebungen 
für   Anfänger   dem   Bedürfnis    einer  Handreichung  und 



342  Viertes  Buch. 

Wegleitung  in   den   ersten  Semestern  mehr   als  früher 
entgegen  zu  kommen. 

Andern  wird   die  Freiheit,  verbunden   mit  der  Un- 
sicherheit über  den  Weg,   zum  Anlass,   fürs  erste  sieh 

sorglos   dem  Augenblick   zu   tiberlassen   und   ziel-  und 
wahllos   die  Freuden  und  Genüsse   des  Studentenlebens 

durchzukosten.    Auch  das  mag  hingehen ;  vielfach  stellt 
sich    bei   uns    solche    Ausspannung   als   die   natürliche 

Reaktion   gegen   die  Ueberspannung   der  letzten  Schul- 
zeit dar.     Wenn  auf  eine  nicht  zu  lange  Zeit  der  Ruhe 

und    Ungebundenheit    neue    und    kräftige    Triebe    zur 
Arbeit  sich  hervordrängen,  dann  mag  die  Gehimbrache 
hygienisch  gerechtfertigt  sein;   und  auch  die  Erfahrung 
wird   dann   nicht   ohne   Nutzen   gemacht  sein,   dass  es 
nicht   möglich  ist,    das  Leben  und  Lebensglück  iiuf  die 
Genusstriebe  zu  gründen. 

Ernster  wird  die  Gefahr,  wenn  die  Gewöhnung  an 
ein  Leben  ohne  Arbeit  und  Pflicht  allmählich  zu  einem 

Herabsinken  in  träges  Hindämmern  führt,  das,  jeweilig 

durch  gute  Vorsätze  und  vergebliche  Anläufe  unter- 
brochen, zuletzt  in  eine  Art  habitueller  Willens- 

erschlaflfung  ausläuft.  Es  ist  eine  Gefahr,  der  die  in- 
dolentere Natur  bei  unseren  Einrichtungen  ausgesetzt 

ist.  Die  Plötzlichkeit  des  Uebergangs  vom  langen, 
streng  gebundenen  Schuikursus  zu  der  unbedingten 
Freiheit  eines  während  einer  Reihe  von  Jahren  ganz 
der  eigenen  Einsieht  und  Energie  überlassenen  Studiums 

trägt  bei  sie  zu  vergrössern.  Und  dann  führt  das  Un- 
behagen und  der  Ueberdruss,  die  mit  dem  Leben  im 

Müssiggang  unabtrennbar  verbunden  sind,  zu  den 
mannigfachen  Betäubungsmitteln,  wodurch  sieh  die 
Mensehen  über  die  innere  Leere  hinwegzutäuschen 
suchen.  Fichte  hat  diesen  Zusammenhang  bezeichnet: 
„Die  Faulheit  ist  die  Quelle  aller  Laster.  So  viel  als 
immer  möglich  zu  geniessen  und  so  wenig  als  immer 
möglich   zu  thun,   das  ist  die  Aufgabe  der  verdorbenen 
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Natur;  und  die  mancherlei  Versuche,  welche  gemacht 

werden,  um   sie  zu  lösen,  sind  die  Laster  derselben."*) 
Bei  grösserer  Lebhaftigkeit  und  Energie  des 

Naturells  kommt  es  wohl  auch  zu  einer  Art  grundsätz- 
licher Hinwegsetzung  über  die  vernünftige  Lebens- 
ansicht als  Philisterweisheit,  zu  jener  burschikosen  Um- 

wertung aller  Werte,  die  in  der  Studentenpoesie  von 
jeher  ihre  Stätte  gefunden  hat.  Es  sind  nicht  immer 
geringwertige  Elemente,  die  in  solchem  studentischen 
Uebermut  oder,  wie  man  jetzt  sagt,  Uebermenschentum 
ihre  Kraft  verzehren  und  ihre  Jugend  vergeuden. 
Kommen  sie  wieder  zur  Besinnung,  dann  mutet  die 
Vergangenheit  sie  wie  ein  seltsamer  Rausch  an.  Es 
fehlt  aber  auch  nicht  an  solchen,  die  sich  überhaupt 
nicht  wieder  zu  der  nüchternen  Ansicht  vom  Leben 

durchzuarbeiten  vermögen  und  an  diesem  Unvermögen 
zu  Grunde  gehen. 

Uebrigens  ist  merkwürdig,  dass  schon  der  seelen- 
kundige Plato  diese  Erscheinung  beobachtet  hat;  er 

giebt  im  ersten  Buch  der  Republik  eine  Schilderung 
derselben,  da  wo  er  den  Umschwung  in  der  Seele  eines 
bisher  vom  Vater  ehrbar  und  knapp  gehaltenen  Jungen, 
der  neu  ins  Leben  und  die  Freiheit  hinaustritt,  mit  dem 

Uebergang  vom  oligarchischen  Regiment  zur  demokra- 
tischen Freiheit  in  Parallele  stellt.  Zuerst,  so  heisst  es, 

wenn  der  Jüngling  in  den  Kreis  von  lockeren,  ihren 
Lüsten  lebenden  Gesellen  kommt,  schmeckt  ihm  der 

„Honig  der  Drohnen**  süss;  aber  noch  leisten  die  im 
elterlichen  Hause  gewonnenen  Gewohnheiten  und  An- 

schauungen Widerstand,  er  schämt  sich  und  die  Scham 
führt  ihn  zur  Ordnung  zurück.  Dann  aber  regen  sich 
wieder  die  Lüste,  ziehen  verwandte  Begierden  zur  Hilfe 
heran  und  mit  ihnen  sich  heimlich  verbindend,  machen 

*)  Vorlesungen  über  die  Bestimmung  des  Gelehrten,  5.  VorL 
(W.  W.  VI,  343).  Man  sehe  auch  einen  Aufsatz  von  Tolstoi, 

„Warum  die  Menschen  sich  betäuben ?*' 
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sie  sich  den  Willen  unterthan.  „Am  Ende  aber  er- 
greifen die  Begierden  Besitz  von  der  Burg  der  Seele 

des  Jünglings,  merkend,  dass  sie  völlig  leer  ist  von 
guten  Wissenschaften  und  Studien  und  wahren  Reden, 
als  welche  die  besten  Posten  und  Wächter  in  dem 

Gemüte  gottbegnadeter  Männer  sind.  Und  an  ihrer 

statt  halten  falsche  und  prahlerische  Reden  und  Mei- 
nungen ihren  Einzug  und  behaupten  den  Ort.  Und 

konmit  er  nun  wieder  unter  jene  lockeren  Gesellen,  so 
wohnt  er  öflFentlich  mit  ihnen.  Und  wenn  von  seinen 

Angehörigen  eine  Hilfsmacht  für  das  Ehrbare  in  seiner 
Seele  geschickt  wird,  so  schliessen  jene  prahlerischen 
Reden  die  Pforten  der  königlichen  Feste  vor  ihr  zu  und 

lassen  sie  nicht  herein,  auch  empfangen  sie  keine  Ge- 
sandten, die  Reden  älterer  Männer,  da  sie  doch  nur  öde 

Philister  seien;  sondern  sie  selber  herrschen  mit  Gewalt, 
und  die  Scham  stossen  sie,  Dummheit  sie  nennend,  in 

die  Verbannung  hinaus,  und  ebenso  werfen  sie  die  Be- 
sonnenheit hinaus  und  treten  sie  als  unmännliches 

Wesen  mit  Füssen,  und  die  Massigkeit  und  bescheidene 
Lebensführung  verhöhnen  sie  als  gut  für  Bauern  und 
kleine  Leute  und  bringen  sie  mit  Hilfe  zahlreicher 
Lüste  und  Begierden  über  die  Grenze.  Haben  sie  nun 
die  Seele  des  von  ihnen  Besessenen  und  mit  den  grossen 
Weihen  Geweihten  von  jenen  Dingen  völlig  leer  und 
rein  gemacht,  dann  holen  sie  nunmehr  den  Uebermut 
und  die  Zügellosigkeit  und  die  Schwelgerei  und  die 
Schamlosigkeit  in  grossem  Festzug  ein,  schmücken  sie 
mit  Kränzen,  preisen  sie  und  nennen  sie  mit  Kosenamen: 
den  Uebermut  Lebensart,  die  Zügellosigkeit  Freiheit,  die 
Schwelgerei  flotten  Ton,  die  Schamlosigkeit  forsches 

Wesen." 
So  diese  Umwerter  aller  Werte. 
Ich  erwähne  noch  eine  andere  Gefahr  der  Freiheit: 

die  Ausartung  jugendlichen  Uebermuts  in  geistige  Zucht- 
und  Schrankenlosigkeit.    Goethe   hat   sie   beschrieben, 
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im  zweiten  Teil  des  Paust:  der  zum  Baccalaureus  fort- 
geschrittene Scholar  des  ersten  Teils  stellt  ihr  Bild  in 

vollendeter  Gestalt  dar.  Für  seine  damalige  Schüchtern- 
heit übt  er  jetzt  durch  die  ausschweifendsten  Ansprüche 

Vergeltung;  er  stellt  sich  uns  gleich  vor,  wie  er  sich 

selbst  „entband  von  allen  Schranken  philisterhaft  ein- 
klemmender Gedanken";  wie  er  nun  als  edelsten  Beruf 

der  Jugend  fühlt  die  Alten  totzuschlagen: 
Dass  nicht,  wie  bisher,  im  Moder 
Das  Lebendige  wie  ein  Todter 
Sich  verkümmre,  sich  verderbe, 
Und  am  Leben  selber  sterbe. 

Wem  fällt  nicht  Nietzsche  ein,  der  Unzeitgemässe, 
der  den  Moder  des  deutschen  Bildungsphilistertums  und 
den  Schutt  des  akademischen  Wesens  auszukehren  den 

Beruf  in  sich  fühlte?  der  später  in  der  Götzendämmerung 
an  alle  Grössen  der  Vorzeit  mit  dem  Hammer  pocht, 
um  sie  dann  alle,  die  leer  und  hohl  klingenden,  mit 
Hohngelächter  zu  zertrümmern?  Und  hinter  ihm  her 
nun  der  ganze  Schwann  der  falschen  Genies,  die,  ohne 
einen  Funken  seiner  Genialität,  seine  Zuchtlosigkeit 

nachahmen,  um  so  mit  ihm  in  den  Tempel  der  Unsterb- 
lichkeit einzudringen. 

Goethe  betrachtet  auch  diese  Erscheinung  mit 
seiner  alles  ausgleichenden  Ruhe. 

Doch  sind  wir  auch  mit  diesem  nicht  gefährdet; 
In  wenig  Jahren  wird  es  anders  sein. 
Wenn  sich  der  Most  auch  ganz  absurd  gebärdet, 

Es  giebt  zuletzt  doch  noch  'nen  Wein. 

Es  ist  wahr,  die  Gährung  der  Studentenjahre  ver- 
fliegt, nicht  selten  überraschend  schnell;  aber  mit  dem 

Wein  steht  es  darum  doch  oft  nicht  zum  besten.  Von 

Vielen  heisst's  nachher: 
Verflogen  ist  der  Spiritus, 
Das  Phlegma  ist  geblieben. 

Genug,  falsche  und  täuschende  Preiheitsbegriffe 
hier   anzudeuten.    Wahre   Freiheit   aber,  dabei  wird  es 
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bleiben,  ist  allein  die,  welche  Plato  jener  Zügellosig- 
keit  der  Begierden  gegenüberstellt:  die  Herrschaft  des 
göttlichen  Teils  der  Seele  über  die  Lüste  und  Begierden, 

die  Affekte  und  Passionen  des  „sinnlosen''  Teils.  Diese 
innere  Freiheit  im  Kampf  mit  sich  selber  und  der  Um- 

gebung zu  gewinnen  ist  die  akademische  Freiheit  ge- 
geben. 

2.  Die  Ehre.  Neben  der  Freiheit  steht  in  der 

studentischen  Schätzung  der  Lebensgüter  die  Ehre. 
Worin  besteht  sie?  worein  setzt  sie  der  Student? 

Ehre  im  objektiven  Sinne  ist  die  Schätzung,  deren 
der  Einzelne  sich  bei  den  Genossen  des  eigenen  Kreises 
erfreut,  der  Student  also  zunächst  unter  Studenten. 
Worauf  beruht  hohe  Schätzung  in  diesem  Kreise?  Drei 
Stücke  scheinen  mir  in  erster  Linie  zu  stehen:  Mut^ 
Unabhängigkeit  und  Wahrhaftigkeit. 

Der  Mut  ist  das  Erste.  Feigheit  ist  ein  vernich- 
tender Vorwurf  für  den  Studenten.  Die  Kraft,  für  seine 

Ehre  einzustehen,  wenn's  sein  muss,  auch  mit  wehr- 
hafter Hand,  ist  eine  Forderung,  die  der  Kreis  der  Ge- 

nossen in  erster  Linie  erhebt.  Es  ist  der  Mann,  der 
werdende  Mann,  der  von  sich  fordert  und  von  dem 
gefordert  wird,  dass  er  für  sich  selbst  und  für  alles, 
was  ihm  wert  ist,  einzustehen  bereit  sei.  Ein  Manu 
ohne  Mut,  ein  Mann,  der  für  eine  Sache,  die  es  wert  ist, 
nicht  auch  das  Leben  in  die  Schanze  zu  schlagen 
bereit  ist,  verdient  nicht  den  Namen  eines  Mannes. 

Womit  denn,  hofl'en  wir,  nicht  händelsüchtige  Reizbar- 
keit gemeint  ist,  oder  gar  eine  Raufbegierde,  die  an 

jedermann  sich  reibt,  um  an  ihm  die  Probe  seines 
Mutes  abzulegen:  wahre  Ehrliebe  fordert  nicht  minder 
die  Schonung  fremder  als  die  Verteidigung  der  eigenen 
Ehre. 

Und  auch  das  wäre  nicht  zu  vergessen,  dass  zur 
Tapferkeit,  zur  Mannhaftigkeit  (ccydQeia)  im  vollen  Sinne 
nicht    blos    Widerstandsfähigkeit    gegen    Gefahr    und 
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fViderwärtigkeit,  sondern  auch  gegen  Lust  und  Begierde 

jehört;  Knecht  der  Lust  sein,  ist  nicht  minder  entwür- 
iigend,  als  Knecht  der  Furcht  sein.  Tapferkeit  im 
vollen  Sinne  ist  die  männliche  Selbstherrlichkeit  des 

Willens  über  die  Naturseite  des  Wesens.  Das  gilt  im 
besonderen  auch  an  einem  Punkt:  der  Herrschaft  über 

die  geschlechtliche  Sinnlichkeit;  auch  hier  ist  ein 
Kampf  zu  kämpfen  und  eine  Ehre  zu  verteidigen,  die 

Ehre  des  geistigen  Selbst  im  Kampf  gegen  den  Natur- 
trieb; wird  er  herrschend,  so  legt  er  jede  Erniedrigung 

auf  und  zwingt  in  die  schimpflichste  Gemeinschaft.  *) 
Unabhängigkeit  war  das  Zweite,  ich  meine  Un- 

abhängigkeit der  Gesinnung  und  des  Urteils,  was  die 
Ehre  fordert:  der  eigenen  Ueberzeugung  von  dem,  was 
recht  und  gut  und  geziemend  ist,  folgen,  sich  nicht  vor 
der  Meinung,  weil  sie  die  herrschende  ist,  oder  der 

Gewalt,  weil  sie  die  Macht  hat,  beugen.  Es  ist  ersicht- 
lich, dass  sich  auch  hiernach  das  studentische  Ehr- 

gefühl streckt.  Denn  als  eine  Hinweisung  darauf 

werden  wir  es  doch  ansehen  dürfen,  wenn  die  akade- 
mische Jugend  fordert,  mit  eigenem  Mass  gemessen  zu 

werden,  wenn  sie  w^ohl  auch  über  allerlei  konventio- 
nelle Forderungen  der  Meinung  und  der  Gesellschaft  in 

fröhlichem  Uebermut  sich  hinwegsetzt.  Und  es  wird 
ihr  dies  von  der  Gesellschaft  eingeräumt  als  ein  „aus 

der  Voraussetzung  Notwendiges";  soll  während  dieser 
Jahre  aus  dem  Schüler  ein  selbständig  und  unabhängig 
denkender  und  handelnder  Mann  werden,  so  darf  man 
ihn  nicht  mit  engen  Schranken  ängstlich  umzäunen, 
muss  man  ihm  Raum  geben,  sich  selbst  an  der  Ordnung 

des  Lebens  zu  versuchen  und  mit  eigenem  Urteil  zu- 
rechtzufinden. Das  Leben  des  Studenten  darum,  mit 

E.  M.  Arndts  Worten,    „ein  Leben   poetischer  Freiheit 

*)  Ich  mache  auf  einen  Vortrag  des  Physiologen  A.  Herzen 
(Lausanne)  aufmerksam:  Wissenschaft  und  Sittlichkeit.  Deutsch, 
Leipzig,  Hinrichssche  Buchhandlung.     1900. 
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und  Gleichheit,  ein  selbstgenügendes  und  selbstherr- 
schendes Leben  ohne  Zwang  und  ohne  Sünde,  wo  die 

unermessliche  Weite  der  Geisteswelt  geöffnet  ist  und 

wo  nicht  vor  jede  übermütige  Lust  und  jede  jugend- 
liche Kühnheit  ein  Schlagbaum  mit  Wächter  gestellt  ist, 

der  mit  Stöcken  und  Spiessen  zur  gemeinen  Ordnung 

und  gemeinen  Tugend  treibe.'' 
Vortrefflich,  wenn  die  Frucht  dieser  Jahre  eine 

stolze  und  unabhängige  Gesinnung  ist,  die  vor  dem 

Guten  und  Grossen  in  freier  Ehrfurcht  sich  beugt,  da- 
gegen dem  geltenden  Gemeinen,  auch  wo  es  als  das 

Mächtige  auftritt,  Respekt  und  Nachfolge  weigert. 
Freilich,  nicht  ganz  vermag  ich  der  Besorgnis  mich 

zu  entschlagen,  dass  das  Zeitalter  der  „Realpolitik'^, 
dessen  Spuren  im  Leben  des  deutschen  Volkes  überall 
zu  erkennen  sind,  auch  in  die  studierende  Jugend  mit 

allerlei  Wirkungen  Eingang  gefunden  habe:  Hoch- 
schätzung des  Reichtums  und  des  Prunks,  Wertlegen 

auf  äussere  Erscheinung  und  konventionelle  Formen, 
Nachobensehen  und  Korrektheitsfanatismus,  all  das 
spielt  jetzt  auch  in  der  akademischen  Jugend  seine 
Rolle.  Ich  gestehe,  dass  die  philiströse  Aengstlichkeit, 

womit  heute  in  manchen  Kreisen  auf  „patentes**  Auf- 
treten und  Repräsentation  gehalten  wird,  mir  mit  dem 

Wesen  des  Studenten  weniger  verträglich  zu  sein 
scheint,  als  ein  Uebermass  von  Gleichgültigkeit  gegen 
diese  Dinge,  wie  es  früher  wohl  vorkam.  Es  zeigte 
doch  den  Mut,  eigene  Wertmassstäbe  gegenüber  dem 
Geltenden  anzulegen.  Die  allzu  bereite  Unterordnung 

unter  die  Korrektheitsforderungen  der  Talmi- Vornehmheit 
lässt  auch  für  die  Folge  nicht  viel  Selbständigkeit  des 
Urteils  und  des  Charakters  erwarten.  Und  muss  die 

Erfüllung  der  „Repräsentationspflichten"  gar  mit  Ent- 
behrungen und  Nöten  des  Elternhauses  erkauft  werden, 

dann  wird  die  Unterordnung  unter  die  Meinung  zu 
schimpflicher   Unfreiheit,  ja   zu  wirklicher  Ehrlosigkeit 
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der  Gesinnung.  Dagegen  ist  „fröhliche  Armut"  eine 
stolze  Sache;  die  Fähigkeit,  ohne  Neid  und  ohne  Ein- 
busse  an  Selbstgefühl  von  Anderen  an  äusserem  Auf- 

wand übertroflFen  zu  werden,  das  ist  wirklich  ein 
Zeugnis  eines  vornehmen  Sinnes.  Goethes  Verse 
drücken  es  aus: 

Ich  bin  ein  armer  Mann, 
Schätze  mich  nicht  gering; 
Die  Armut  ist  ein  ehrlich  Ding, 
Wer  mit  umgehen  kann. 

Und  ein  Anderes  geht  damit  zusammen:  die 
Schätzung  der  Menschen  nach  ihrem  inneren  Wert, 

unabhängig  von  Besitz  und  Rang.  Jene  Talmi- Vornehm- 
heit pflegt  mit  pöbelhaftem  Hochmut  gegen  geringe 

Leute  und  schmiegsamer  Unterwürfigkeit  gegen  Macht 
und  Reichtum  zusammenzugehen.  Auch  hierin  empfand 
der  deutsche  Student  in  der  ersten  Hälfte  des  Jahr- 

hunderts freier,  als  es  in  der  Gegenwart  vielfach  der 
Fall  ist  Wir  Deutsche  fürchten  Gott  und  sonst  nichts 

auf  der  Welt;  der  Mann,  der  das  Wort  zuerst  sprach, 

durfte  so  reden.  Aber  unter  denen,  die  es  ihm  nach- 
sprechen, sind,  fürchte  ich,  nur  zu  viele,  die  sich  vor 

allen  Dingen  in  der  Welt  fürchten,  nur  nicht  vor  Gott, 
die  sich  fürchten  vor  der  Gesellschaft  und  der  öffent- 

lichen Meinung,  vor  dem  Geld  und  dem  Rang,  vor  jeder- 
mann, der  einmal  nützen  oder  schaden  kann,  ja  vor 

jedermann  aus  dem  Volke,  und  wenn  er  nichts  kann  als 
die  Nase  rümpfen./ 

Hier  mag  noch  ein  Wort  über  Schuldenmachen 

einen  Platz  finden,  ich  meine  das  leichtsinnige  Schulden- 
machen, das  die  Folge  des  über  seine  Verhältnisse  lebens 

ist.  Schulden  bedeuten  eine  Minderung  der  Freiheit 

und  der  Ehre;  sie  sind  dem  Darleiher  zum  Pfand  ge- 
geben. Wer  aber  Schulden  macht,  ohne  die  Absicht  sie 

zu  zahlen,  ist  der  Gesinnung  nach  dem  Diebe  gleich  zu 
achten.    E.  M.  Arndt   erzählt   in   seinen   Wanderungen 
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und  Wandelungen  mit  dem  Freiherrn  v.  Stein  einmal, 

dass  dieser  von  einer  Schwestertochter,  die  durch  Ver- 
schwendung in  Schulden  gekommen  war,  nichts  hielt: 

„Weise  altväterliche  Sitte  und  Sparsamkeit  bei  Grossen 
und  Kleinen  galt  ihm  wie  seinem  Freunde  Niebuhr  für 
ein  notwendigstes  Stück  aller  Bürgertugend;  er  glaubte 
mit  den  alten  Persern,  dass  ein  verschuldeter  Mann  in 
ganz  notwendiger  Folge  zuletzt  ein  Lügner  und  der 
Knecht  von  solchen  werden  müsse,  die  noch  schlechter 

als  er  selbst  seien." 
Endlich  das  Dritte:  Wahrhaftigkeit  und  Auf- 

richtigkeit gehören  zu  den  Dingen,  auf  denen  die 
Ehre  beruht.  In  der  That  wird  so  vom  studentischen 

Ehrgefühl  empfunden,  Lüge  und  Wortbruch  ist  neben 
Feigheit  der  schimpflichste  Vorwurf.  Und  auch  die 
Aufrichtigkeit  darf  zu  den  Eigenschaften  gezählt  werden, 
die  das  Urteil  der  Jugend  schätzt:  das  rasche,  offene 
Wort,  das  gerade  heraus  gesagte  Urteil,  auch  wo  es 
verletzt  und  wehe  thut,  wird  eher  hingenommen,  als  ein 
allzu  vorsichtig  abwägendes  oder  in  diplomatische  Watte 
gewickeltes  Wesen.  Es  ist  das  instinktive  Gefühl  des 
Werts  der  Offenheit  und  Gradhcit  für  einen  Kreis,  der 
seine  Mitglieder  in  freier  Selbstregierung  zu  selbständigen 
Männern  bilden  will. 

Aber  noch  eine  höhere  Beziehung  zur  Wahrheit  ist 
dem  Studenten  mit  seiner  Aufgabe  gesetzt:  mit  dem 
Eintritt  in  die  Universität  stellt  er  sich  der  Idee  nach 

in  den  Dienst  der  Wahrheit.  Sie  aufzusuchen"  und  sich 
zu  eigen  zu  machen  ist  die  erste,  sie  anzuwenden  und 
fruchtbar  zu  machen,  wenn  er  kann,  auch  sie  zu  mehren. 
ist  die  weitere  Aufgabe,  die  jedem,  der  dem  Klerus  der 

Nation  zugezählt  zu  worden  sich  würdig  erachtet,  ge- 
stellt ist.  Wahrheitsfreudigkeit  und  Wahrheitsmut 

wären  damit  Eigenschaften,  die  zum  AVesen  des  Jüngers 
der  Wissenschaft  gehören;  Wahrheitsfreudigkeit:  die 
Lust   au    der   Forschung   und  Arbeit,  der  Trieb  um  die 
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Wahrheit  zu  werben  und  zu  ringen;  und  Wahrheitsmut: 
der  Wille,  für  die  Wahrheit  einzutreten,  auch  wenn 
niemand  sie  will,  auch  wenn  sie  Hass  und  Feindschaft 
erweckt  und  Geringschätzung  und  Hohn  einträgt. 

Fichte  mag  diesen  Gedanken  mit  seinem  eindrucks- 
vollen Pathos  aussprechen:  „Es  ist  ein  stärkender, 

seelenerhebender  Gedanke,  den  jeder  unter  Ihnen  haben 
kann,  welcher  seiner  Bestimmung  wert  ist:  auch  mir  an 
meinem  Teil  ist  die  Kultur  meines  Zeitalters  und  der 

folgenden  Zeiten  anvertraut.  —  —  Ich  bin  dazu  be- 
rufen der  Wahrheit  Zeugnis  zugeben;  an  meinem  Leben 

und  meinen  Schicksalen  liegt  nichts,  an  den  Wirkungen 
meines  Lebens  liegt  unendlich  viel.  Ich  bin  Priester 
der  Wahrheit;  ich  bin  in  ihrem  Solde;  ich  habe  mich 
verbindlich  gemacht,  alles  für  sie  zu  thun  und  zu 

wagen  und  zu  leiden.  Wenn  ich  um  ihrer  willen  ver- 
folgt und  gehasst  werden,  wenn  ich  in  ihrem  Dienste 

gar  sterben  sollte,  was  thät  ich  denn  sonderliches, 
was  thät  ich  weiter  als  das,  was  ich  schlechthin  thun 

musste?'' 
„Ich  gestehe  es  freimütig,  dass  ich  von  diesem 

Punkt  aus,  auf  den  die  Vorsehung  mich  stellte,  etwas  bei- 
tragen möchte,  um  eine   männlichere  Denkungsart,   ein        •    

stärkeres  Gefühl  für  Erhabenheit  und  Würde,  einen 
feurigeren  Eifer,  seine  Bestimmung  auf  jede  Gefahr  zu 
erfüllen,  nach  allen  Richtungen  hin,  so  weit  die  deutsche 

Sprache  reicht,  und  weiter,  wenn  ich  köimte,  zu  ver- 
breiten; damit  ich  einst,  wenn  Sie  diese  Gegenden 

werden  verlassen  und  sich  nach  allen  Enden  werden 

verstreut  haben,  in  Ihnen  an  allen  Enden,  wo  Sie  leben 
werden,  Männer  wüsste,  deren  auserwählte  Freundin  die 
Wahrheit  ist;  die  an  ihr  hangen  im  Leben  und  im  Tode; 

die  sie  aufnehmen,  wenn  sie  von  aller  Welt  ausge- 
stossen  ist;  die  sie  öffentlich  in  Schutz  nehmen,  wenn 
sie  verleumdet  und  verlästert  wird;  die  für  sie  den 
schlau  versteckten  Hass  der  Grossen,  das  fade  Lächeln 
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des  Aberwitzes  und  das  bemitleidende  Achselzucken  des 

Kleinsinns  freudig  ertragen."*) 
Das  wäre  die  Ehre  im  wahren  und  grossen  Sinne 

des  Worts:  sich  einer  grossen  Aufgabe  würdig  achten 
und  ihrer  sich  würdig  erweisen.  Die  Meinung  der 
Vielen  und  die  Auszeichnung  durch  Schein  und  Geld, 
sie  werden  immer  ihre  Liebhaber  haben,  nur  unter  den 
geistig  Freien  sollten  sie  nicht  zu  finden  sein,  nicht 
unter  Studenten. 

ZWEITES   KAPITEL. 

Studienordnung  und  Lemfreiheit. 

1.  Die  Vorbildung.  Die  Forderungen  an  die 
wissenschaftliche  Vorbildung  für  das  Universitätsstudium 
sind  in  Deutschland  jetzt  überall  durch  öffentliche 
Ordnungen  geregelt.  Für  den  vollberechtigten  Eintritt 
in  eine  Hochschule  mit  dem  Anspruch,  später  zu  den 
Prüfungen  und  Aemtern  zugelassen  zu  werden,  wird 

Jetzt  in  allen  deutschen  Staaten  das  Reifezeugnis  ge- 
fordert, das  durch  Bestehen  der  staatlichen  Entlassungs- 
prüfung an  einer  in  neun  Klassen  aufsteigenden  höheren 

Lehranstalt  erworben  wird.  Thatsächlich  geht  der 
Prüfung  regelmässig  die  Absolvierung  des  Kursus  einer 
solchen  Anstalt  vorher,  obwohl  zur  Prüfung  auch  solche 
zugelassen  werden,  die  ihre  Vorbildung  auf  andere 
Weise,  etwa  durch  Privatunterricht,  erhalten  haben; 
doch  ist  ihre  Zahl  gering. 

Die  Durchführung  dieser  Ordnung,  die  sogenannte 
Abiturientenprüfung,    hat    sich    im    Laufe    des    letzten 

*)  Bestimmung  dos  Gelehrten,  4.  Vorl. 
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irhunderts  allmählich  vollzogen,  beginnend  mit  der 
ten  Anordnung  einer  solchen  unter  Vorsitz  eines 
atlichen  Kommissars  stattfindenden  Prüfung  in 
aussen  vom  Jahr  1788.  Ich  will  auf  die  einzelnen 

ifen  der  Durchführung  nicht  eingehen:  wie  allmähUch 

zunächst  noch  stellvertretend  neben  der  Abgangs- 
ifung  zugelassene  altherkömmliche  Aufnahmeprüfung 

'  der  Universität  verdrängt  wurde,  sie  war  in  der 
at  unmöglich,  wenn  mit  jener  Prüfung  an  der  Schule 
ist  gemacht  werden  sollte.  Wie  ferner  neben  dem 

3n  klassischen  Gymnasium  neue  Formen  der  neun- 
ssigen  Anstalt  aufgekommen  sind,  das  Realgynmasium, 

le  Unterricht  im  Griechischen,  die  Ober-Realschule, 
le  die  alten  Sprachen  überhaupt,  und  allmählich  ihre 

Sprüche  auf  Zulassung  ihrer  Abiturienten  zu  Hoch- 
lulstudien,  zuletzt  auch  zu  Universitätsstudien,  wenn 
ih  noch  mit  einigen  Beschränkungen,  durchgesetzt 
)en:  ein  nicht  minder  notwendiger  Vorgang;  die 
3n  Sprachen  sind  am  Anfang  des  20.  Jahrhunderts 

ht  mehr  in  dem  Umfange  und  in  dem  Masse  not- 
ndige  und  andererseits  ausreichende  Grundlage 
«enschaftlicher  Studien,   wie   sie   es   am  Anfang  des 
waren;  Mathematik  und  Naturwissenschaften,  die 

ligkeit  zu  sehen  und  zu  beobachten,  und  ebenso  die 
nntnis  der  modernen  Sprachen  haben  an  Wichtigkeit 

jemein  zugenommen.  Die  Entstehung  und  die  Gleich- 
echtigung  neuer  Formen  des  Gymnasiums  war  dem- 
5h  eine  unumgängliche  Notwendigkeit.  Dass  freilich 
ige  Kenntnis  der  lateinischen  Sprache  auch  heute  noch 
jeden,  der  auf  die  Universität  kommt,  unentbehrlich 

wird  jedem,  der  die  Universitäten  kennt,  feststehen.*) 

*)   Eine  eingehende   Darstellung   dieser   Bewegungen   habe 
in    meiner    Geschichte    des    gelehrten   Unterrichts   gegeben. 

ae    Ansicht     über     die     Berechtigungsverhältnisse    und    ihre 
^te  Ordnung  habe  ich  in  einem  Vortrag:  die  höheren  Schulen 
das  UniversitUtsstudium  im  20.  Jahrhundert  (1900)  entwickelt. 23 
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Dieses   System,   dass   der  Zugang  zur  Universität 
an    das   Bestehen   der  Abiturientenprüfung  geknüpft  ist 

—  ohne  das  Reifezeugnis   giebt   es   allerdings  auch  die 
Möglichkeit  sich  immatrikulieren   zu    lassen   und   Vor- 

lesungen zu  hören,  aber  ohne  das  Recht  sich  später  zu 

den   Staats-    und   Universitätsprüfungen   zu  melden   — 
erscheint  uns  jetzt  beinahe  als  selbstverständlich.    Und 
ohne  Zweifel  hat   es   so   grosse  Vorteile,  dass  wir  eine 
Rückkehr  zu  der  Freiheit,   wie   sie  in  anderen  Ländern 
besteht,   z.  B.   in  Amerika   oder  in  Frankreich,   wo  die 

alte  Aufnahmeprüfung  auch  heute  noch,  neben  Abgangs- 
prüfungen auf  den  Schulen,   den  Zugang  zum  Universi- 

tätsstudium  öffnet,   für  uns   ausgeschlossen   ist.    Allein 
durch  dies  System  der  Abgangsprüfung  auf  der  Schule 

ist  eine  wirkliche  Sicherung  des  Einzelnen  und  anderer- 
seits   der    Fakultäten    gegen    ganz    ungenügende   Vor- 

bildung zu  erreichen.    Freilich  auch  unser  Reifezeugnis 
giebt    keine    sichere   Gewähr  weder    für  ausreichende 
Begabung    noch    für    die   Energie   des  Willens,  die  das 
wissenschaftliche  Studium  fordert:   alljährlich  wird  das 
Abiturientenexamen  von  solchen  passiert,  die  nur  ihrer 
Sesshaftigkeit     und     starken     äusseren     Hülfen     den 
endlichen  Erfolg  verdanken.    Dennoch  haben  wir  darin 
eine  Sicherung   gegen   völlig   minderwertige   Elemente: 
kein  Zweifel,   dass   schon   durch  die  Aussicht  auf  diese 

Prüfung   zahlreiche   ganz  Unfähige   oder   ganz  Willens- 
schwache,  die   sonst    bei   günstigen    äusseren    Verhält- 

nissen den  Zugang  durchsetzen  würden,  der  Universität 
und  damit  auch  den  Berufen    ferngehalten  werden,   die 
Universitätsbildung   fordern.    Ob    dies   Ziel   nicht   auch 
ohne  ein  so  starkes  Betonen  des  staatlichen  Charakters 

der   Prüfung,   wie   sie   in  Preussen   üblich   ist,    erreicht 
werden  könnte,  lasse  ich  hier  dahingestellt. 

Verdanken  wir  so  unserem  streng  gebundenen 
System  eine  gewisse  Sicherheit,  dürfen  wir  bei  unseren 
Studierenden   ein   sjewisses  Mass  von   Kenntnissen  und 
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le  gewisse  Gewöhnung  und  Uebung  in  geistiger 
beit  voraussetzen,  so  ist  mit  ihm  allerdings  auch  eine 

fahr  verknüpft.  Sie  hängt  eben  an  der  strengen  Ge- 
ndenheit  schulmässigen  Lernens,  worin  der  angehende 
idierende  durch  das  bevorstehende  Abiturienten- 

amen bis  zum  letzten  Tag  festgehalten  wird,  eine 

tbundenheit,  die  so  gross  ist,  dass  der  18 — 20  jährige 
hüler  der  ersten  Klasse  im  wesentlichen  in  gleicher 
eise  behandelt,  beschäftigt  und  beaufsichtigt  wird, 
e  der  Knabe,  der  in  der  untersten  Klasse  die  Ele- 
jnte  lernt:  wie  diesem  wird  jenem  täglich  eine 
izahl  Schulaufgaben  aufgegeben,  deren  Lösung  in 
genden  Stunden  eingefordert  und  kontrolliert  wird, 
.türlich,  das  Examen  fordert  Gleichförmigkeit  der 
sbildung,  diese  wird  gesichert  durch  regelmässige 
eichförmigkeit  der  Pensenarbeit,  und  diese  wieder 
rch  die  tägliche  Kontrolle. 

Die  Folge  ist,  dass  auf  der  oberen  Stufe  unserer 
mnasien  die  Erscheinung  häufig  anzutreffen  ist,  die 
tn  als  Schulmüdigkeit  bezeichnen  kann;  sie  ist  der 
reauträgheit  verwandt,  es  wird  ohne  Lust,  aber  unter 
m  Druck  der  bevorstehenden  Prüfung,  mit  unwilligem 
jiss  gearbeitet.  Ist  endlich  die  Prüfung  überstanden, 
nn  macht  sich  das  Ermüdungsgefühl  in  jenem  Strecken 
er  Glieder  Luft,  das  man  bei  Tieren,  die  lange  im 
3h  gegangen  sind,  beobachten  kann:  das  Schuljoch 

abgefallen,  jetzt  gilt's  sich  erholen,  wenn  nicht  von 
lem  Uebermass  der  Arbeit  (sie  war  gewiss  nicht  immer 
ergross),  so  doch  von  dem  ausgestandenen  Zwang. 

Sicherlich,  der  Uebergang  von  der  Schule  auf  die 
liversität  hat  immer  seine  Schwierigkeit  gehabt;  aber 
i  glaube,  dass  sie  durch  die  Durchführung  des  Systems 
p  Abiturientenprüfung  gesteigert  worden  ist.  Der 
bergang  war  früher  allmählicher;  die  obere  Stufe  der 
hule  etwas  weniger  gebunden,  der  freien  Neigung  und 
r   besonderen  Begabung  des   Einzelnen   etwas   mehr 
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eingeräumt,  andererseits  der  Anfang  der  üniversitäts- 
studien  etwas  schulmässiger.  Wer  vor  hundert  Jahren 
von  der  alten  Schulpforta  nach  Leipzig  kam,  der  fand 
die  Veränderung  nicht  so  gar  gross:  hatte  er  dort  freie 
Studientage  gehabt,  in  kleinen  selbständigen  Arbeiten 

sich  versucht,  vielleicht  auch  mit  einer  grösseren  Vale- 
diktionsarbeit  sich  verabschiedet,  so  fand  er  hier  als 
Theolog  oder  Philolog  gleich  Anleitung  zur  Fortsetzung 
der  Arbeit  in  etwas  grösserem  Stil.  Seitdem  hat  sich 
der  Abstand  zwischen  Schule  und  Universität  in  Absieht 
auf  Arbeitsform,  Arbeitsart  und  ArbeitsstoflF  zu  einer 
Kluft  erweitert,  deren  Ueberwindung  mit  bedeutender 
Schwierigkeit  verbunden  ist.  Nicht  wenige  arbeiten  sich 
vergeblich  daran  ab  und  verstärken  dann  das  Heer  der 
Nachzügler,  der  Eigenbrödler,  der  Unzufriedenen,  der 
Gescheiterten. 

Wir  können  die  Entwickelung,  wie  sie  bei  uns  sich 
vollzogen  hat,  nicht  ungeschehen  machen.  Doch  kann 
es  den  Blick  für  die  Dinge  schärfen,  wenn  wir  das 

Heimische  mit  dem  Fremden  und  Andersartigen  ver- 
gleichen. In  Amerika,  wo  alle  Ordnungen  noch  beweg- 

licher sind,  als  in  dem  alten  Europa,  hat  sich  eme 

eigenartige  Verbindung  englischer  und  deutscher  Ein- 
richtungen gebildet.  Zwischen  dem  eigentlichen  Schul- 

kursus und  dem  eigentlichen  Universitätsstudiuni 
(graduate  schoolj  ist  ein  Zwischenglied  eingeschoben: 
das  College.  Die  vier  Jahre  des  College  liegen  etwa 
zwischen  dem  17.  und  21.  Lebensjahr;  sie  entsprechen 

also  den  letzten  Schul-  und  den  ersten  Universitätsjahren 
bei  uns.  Dem  entsprechend  sind  die  Einrichtungen:  nicht 

mehr  ganz  schulmässig  und  noch  nicht  ganz  universitäts- 
mässig.  Die  jungen  Leute  sind  Studenten,  sie  wohnen 
nicht  mehr  im  Elternhaus,  aber  auch  nicht  ganz  sich 
selbst  überlassen,  sondern  im  College,  Sie  arbeiten  in 
den  ersten  beiden  Jahren  in  der  Hauptsache  schulmässig, 
doch    giebt  es  neben  den  gebotenen  Unterrichtsfächern 
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wahlfreie  Stunden.  In  den  beiden  letzten  Jahren  wird 

die  Freiheit  ausgedehnter  und  der  Unterricht,  der  vor 
allem  auch  auf  die  philosophischen  Wissenschaften  sich 
erstreckt,  nähert  sich  der  akademischen  Form,  doch  so, 
dass  ein  schulmässiger  Zusammenhang  zwischen  Lehrern 
und  Schülern  erhalten  bleibt. 

lieber  den  Wert  dieser  Form  lasse  ich  einen 

Amerikaner,  der  auch  mit  den  deutschen  Verhältnissen 
vertraut  ist,  sich  aussprechen;  Prof.  Em  ertön  fasst  (in 
dem  schon  oben  S.  86  erwähnten  Aufsatz)  sein  Urteil 

in  folgende  Sätze  zusammen:  „Die  eigentümliche  Be- 
deutung und  der  Wert  des  amerikanischen  College  beruht 

nicht  in  seinen  Studien;  beides  beruht  vielmehr  in  der 
Form  des  Lebens,  unter  der  diese  Studien  betrieben 
werden.  Kein  amerikanisches  College  hat  sich  jemals  in 
einer  grossen  Stadt  erfolgreich  entwickelt.  Das  typische 
College  ist  eine  ländliche  Gründung  gewesen.  Das  Wesen 
seiner  Disziplin  lag  in  der  Thatsache,  dass  ein  Jüngling 
seine  Heimat  verliess  und  für  vier  Jahre  in  ein  Leben 

eintrat,  das,  manchen  Beschränkungen  unterworfen,  im 
ganzen  doch  ein  Leben  war,  in  welchem  er  seine  Rolle 

als  eine  unabhängige,  sich  selbst  bestimmende  Indivi- 
dualität spielte.  Er  lebte  in  einer  Gemeinschaft  mit  einer 

Menge  anderer  Jünglinge  von  ähnlichen  Gewohnheiten 
und  Zwecken.  Er  gab  sich  während  dieser  Jahre  den 
glücklichen  Ueberlieferungen  hin,  durch  welche  Männer, 
die  zu  verehren  er  gelehrt  worden  war,  die  Frtihzeit 
ihres  Lebens  gestaltet  hatten;  aber  er  lernte  auch,  dass 
er  hier  für  sich  selbst  verantwortlich  sei.  Sein  liCben 

ward  in  der  Hauptsache  geleitet  und  geschützt,  aber  die 

Notwendigkeit  eigenen  Handelns  ward  ihm  zum  Bewusst- 
sein  gebracht.  Er  kam  aus  seinen  vier  Jahren  ab- 

wechselnden Studiums  und  Spiels  mit  keiner  spezifischen 
Vorbereitung  für  irgend  etwas,  aber  wenn  er  seine  Zeit 
weise  benutzt  hatte,  mit  einer  Bereitschaft  für  jede  Form 

weiterer  Ausbildung,  für  die  er  sich  entscheiden  mochte.'' 



Viertes  Buch. 

Wir  könuen,  wie  gesagt,  nicht  aus  den  bei  uns  ge- 
wachsenen Einrichtungen  heraus.    Doch  sehe  ich  nicht, 

was  uns  hindern  könnte,  uns  in  unseren  Formen  jenem 

System   innerlich  zu   nähern.     Und  es  scheint,  wir  be- 
wegen uns  in  solcher  Richtung.    Die  Gleichstellung  der 

drei  Formen  des  Gymnasiums  zeigt  schon,  dass  die  alte 

starre  Forderung  der  „allseitigenBildung^,in  deren  Namen 
das  preussische   Gymnasialsystem  unter  Joh.  Schulze 
zuerst   durchgeführt    wurde,    nicht    aufrecht    erhalten 
werden   kann.     Wahlfreie  Fächer  haben  ebenfalls  Ein- 

gang gefunden;   ebenso   das  System   der  Kompensation 
im  Abiturientenexamen.    Gehen  wir  weiter;  verstärken 
wir  die  Cäsur  in  unserem  Klassensystem,   die  zwischen 

den    oberen    und   mittleren   Klassen  liegt  (Unter-   und 
Obersekunda);    Tassen   wir  auf  der   Oberstufe   der  Be- 

gabung  und  dem   spontanen   Trieb   etwas   mehr  Spiel- 
raum,  so   dass   dem  besonderen  Eifer  und  Gelingen  in 

einem  Fach  oder  also  einer  Gruppe  zusammengehöriger 
Fächer   ein   Nachlassen  in  anderen,   der  Begabung  und 
Neigung   ferner  liegenden    Fächern  nachgesehen  wird. 

Ermässigen    wir    z.   B.    auf   dem   Gymnasium    für   die- 
jenigen,  denen    die  Mathematik  nicht  eingeht,    die  For- 

derungen, vorausgesetzt,  dass  sie  in  den  alten  Sprachen 
desto  Tüchtigeres  leisten;  und  ebenso  umgekehrt:  lassen 
wir    z.  B.    an    der    Korrektheit    lateinischer    Arbeiten 

etwas   nach   für   diejenigen,   die   durch   ihre  Begabung 
auf  Mathematik  und  Physik  hingewiesen  werden.    Oder 
besser,  bilden  wir  eine  Selekta  für  die  beiden  Gruppen, 
in   die   aufgenommen   zu   werden    eine    Ehrensache  für 
den  Strebsamen  wäre.    Die  Spontaneität  der  Erwerbung 
giebt  den  Kenntnissen  Wert,  nicht  der  Umfang  und  die 

Gleichmässigkeit    des    Besitzes,    die    vielbelobte    „All- 

seitigkeit." 
Von  der  anderen  Seite  her  kann  auch  die  Univer- 
sität sich  bestreben,  die  Kluft  zu  überbrücken.  Und 

auch    hier   sind    die  Dinge    im  Werden;   die  beständige 
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ermehrung  der  Uebungen,  vor  allem  auch  die  Ein- 
chtung  und  Ausbildung  von  Uebungen  für  Anfänger, 
if  die  noch  zurückzukommen  sein  wird,  neben  den 
jminaren  für  Gefördertere,  wird  diesem  Zwecke 
enlich  sein. 

2.  Die  akademische  Studienordnung.  Die 
rdnung  des  Universitätsstudiums  beschränkt  sich  in 
3Utschland  im  wesentliclien  auf  die  Forderung  des 
liversitätsbesuchs  überhaupt  und  die  Zahl  der  für  die 
azelnen  Fächer  festgesetzten  Semester.  Im  übrigen 

:  hier,  im  Gegensatz  zu  der  festen  Bindung  des  Gym- 
Lsialkursus,  dem  Einzelnen  eine  beinahe  unbeschränkte 
eiheit  gelassen:  sowohl  di.e  Anordnung  und  Folge  der 
udien,  als  die  Wahl  der  Fächer,  der  Vorlesungen  und 
3bungen,  endlich  und  vor  allem  die  Benutzung  des  in 
esen  gebotenen  Unterrichts,  ist  im  wesentlichen  in 
IS  eigene  Ermessen  gestellt.  Von  Universitäts wegen 
t  lediglich  die  Annahme,  nicht  der  Besuch  einer 

•ivatvorlesung  in  jedem  Semester  vorgeschrieben, 
ad  auch  die  Prüfungsordnungen  berühren  die  Frage 
T  Vorbereitung  meist  in  so  allgemeinen  Wendungen, 
tös  für  die  Interpretation  weitester  Spielraum  bleibt. 

)  wird  als  Merkmal  „ordnungsmässiger  Vorbereitung'* 
der  jüngsten  Ordnung  für  die  Oberlehrerprüfung  in 

•eussen  von  1898  angegeben,  „dass  der  Kandidat,  ab- 
jsehen  von  besonderen  Entschuldigungsgründen,  an 
m  für  sein  Fachstudium  wesentlichsten  Vorlesungen 
id  Uebungen  teilgenommen  und  ausserdem  mehrere 
orlesungen  von  allgemein  bildendem  Charakter  gehört 

ibe."  Und  den  Kommissionen  wird  anheimgegeben, 
0  dies  Merkmal  fehlt,  den  Kandidaten  zurückzuweisen. 
)  viel  ich  weiss,  wird  von  dieser  Befugnis  kein 

ebrauch  gemacht.  Und  es  kann  bei  ihrer  Unbe- 
immtheit  kaum  Gebrauch  davon  gemacht  werden.  Die 
^Stimmung  wird  also  kaum  mehr  bewirken,  als  dass  der 
udent   dadurch   angehalten   wird,   für   die  Eintragung 
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der  Zeugnisse  über  Anmeldung  und  Abmeldung  in 
einigen  Vorlesungen,  die  nach  glaublicher  Ansicht  zur 

„ordnungsmässigen"  Vollendung  des  Studiums  gerechnet 
werden,  Sorge  zu  tragen.  Mit  dem  Hören  kann  er  es 

ohnehin  halten,  wie  er  will.  Die  juristische  und  medi- 
zinische Prüfungsordnung  geht  allerdings  etwas  weiter, 

bestimmte  Vorlesungen  und  Uebungen  als  notwendig 
bezeichnend. 

Man  kann  die  Frage  aufwerfen,  ob  es  nicht,  bei  so 
weit  erstreckten  Grenzen  des  persönlichen  Beliebens, 
geboten  wäre,  noch  einen  Schritt  weiter  zu  gehen  und 
auch  die  Forderung  des  Aufenthalts  auf  einer  Universität 

fallen  zu  lassen.  Der  Staat,  so  könnte  man  sagen,  er- 
nenne Examinatoren,  verfasse  Prüfungsordnungen  und 

stelle  in  ihnen  die  Forderungen  fest,  die  bei  der  Be- 
werbung um  ein  Amt  oder  bei  der  Zulassung  in  eine 

Berufslaufbahn  zu  erheben  sind,  aber  er  überlasse  dem 
Einzelnen  die  Entscheidung  darüber,  wo  und  wie  er 
diese  Wissenschaft  erwerben  will.  Findet  er  eine  Uni- 

versität dazu  bequem,  gut;  ist  er  aber  überzeugt,  dass 
seinen  Verhältnissen  eine  andere  Schule  oder  gar  keine 

Schule,  sondern  rein  selbständiges  Studium  der  wissen- 
schaftlichen Litteratur  mehr  angemessen  sei,  warum 

ihn  hindern'?  Warum  ihn  nötigen,  in  einer  Universitäts- 
stadt seinen  Aufenthalt  zu  nehmen  und  für  InMnatriku- 

lation  und  Vorlesungen  Gebühren  zu  zahlen,  wenn  er 
doch  auf  keine  Weise  angehalten  werden  kann  und  soll, 
von  dem  Universitätsunterricht  Gebrauch  zu  machen? 

Ob  es  denn  nicht  möglich  sei,  Philosophie  und  Philo- 
logie oder  auch  Jurisprudenz  und  Theologie  blos  aus 

Büchern  zu  studieren?  ob  nicht,  neben  den  vortreff- 
lichsten Werken,  manche  der  an  Universitäten  ge- 
botenen Vorlesungen  kaum  mehr  als  ein  dürftiger 

zweiter  Aufguss  seien?  ob  also  nicht  ein  tüchtiger 
junger  Mann  das  Recht  habe,  sie  zu  verschmähen  und 
sich  an  die  Quellen  des  Wissens  selbst  zu  halten?  Oder 
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vielmehr:  dies  Recht  werde  ja  thatsächlich  jedem  ge- 
lassen, ja  sogar  das  Recht,  aus  sehr  abgeleiteten 

Quellen  oder  Bächlein  seinen  Wissensdurst  zu  stillen; 
wie  viele  passieren  jährlich  die  Prüfungen  mit  solchem 
da  und  dorther  aufgerafften  Wissen?  Wozu  da  die 
Nötigung,  in  einer  Universitätsstadt  sich  aufzuhalten? 
Bios  mn  den  Professoren  ihre  Kollegiengelder  zu 
sichern  und  die  Mietsstuben  und  Gasthäuser  der  Uni- 

versitätsstadt zu  füllen? 

In  der  That,  es  wird  nicht  zu  leugnen  sein,  dass 
ein  ernstes  und  fruchtbares  Studium  der  Wissenschaften 

auch  ausserhalb  der  Universität  und  ohne  die  Hülfs- 
mittel  des  akademischen  Unterrichts  möglich  ist.  In 
England  ist  es  nicht  so  gar  selten,  ich  erinnere  an 
Männer  wie  J.  St.  Mi  11  und  H.  Spencer,  die  niemals 
eine  Universität  besucht  haben.  Ich  würde  auch  in 

Deutschland  einem  reifen  Mann,  der  rein  aus  Interesse 
an  der  Sache  eine  Wissenschaft,  etwa  Philosophie  oder 
Rechts-  und  Staatswissenschaften  zu  studieren  sich 
entschlösse,  nicht  unter  allen  Umständen  rathen,  eine 
Universität  zu  dem  Zweck  aufzusuchen  und  Vor- 

lesungen zu  hören.  Dennoch  scheint  mir  die  Forderung 

des  Universitätsstudiums  als  Vorbedingung  für  die  Zu- 
lassung zu  den  Staatsprüfungen  nicht  unbegründet. 

Der  Staat  muss  seine  Ordnungen  auf  das  „in  der 

Regel"  zuschneiden,  wissend,  dass  es  Ausnahmen  giebt, 
für  die  sie  nicht  zutreffend  sind.  Dass  nun  „in  der 

Regel"  der  akademische  Unterricht  der  nächste  und 
geebnetste  Weg  einer  wissenschaftlichen  Ausbildung  ist, 
wie  die  gelehrten  Berufe  sie  fordern,  scheint  mir  nicht 
bezweifelt  werden  zu  können;  es  wird  auch,  ausser  von 
einem  grundsätzlichen  Verächter  dieser  Anstalten,  wie 
Dühring,  kaum  bestritten.  Für  die  Wissenschaften, 
die  mit  einem  grossen  Apparat  arbeiten,  wie  Medizin 
und  Naturwissenschaften,  liegt  es  völlig  auf  der  Hand. 
Aber  auch  für  die  übrigen  Fächer  wird   die  Universität 
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mit  ihren  Vorlesungen  und  Uebungen,  ihren  Bibliotheken 
und  Instituten,  und,  nicht  zu  vergessen,  ihrer  ganzen 
geistigen  Atmosphäre,  dem  anregenden  Verkehr  mit 
Gleichstrebenden,  dem  Anschluss  an  Vereine  u.  s.  w., 
nicht  leicht  zu  entbehren  sein. 

Und  man  vergesse  nicht:  die  öffentlichen  Ord- 
nungen binden  zwar,  sie  sichern  aber  zugleich  oft  erst 

wirkliche  Freiheit.  Die  allgemeine  Schulpflicht  bindet 
das  persönliche  Belieben  der  Eltern  und  der  Kinder: 
in  Wirklichkeit  sichert  sie  die  Freiheit  beider:  sie 

sichert  das  Vorhandensein  von  Schulen  gegen  Armut 
und  Indolenz  von  Gemeinden;  sie  sichert  den  Kindern 

die  Schulbildung,  macht  sie  unabhängig  von  dem  Un- 
verstand des  kindlichen  Alters  und  der  Kurzsichtigkeit 

und  Selbstsucht  der  Eltern.  Nun,  in  demselben  Sinn  ist 
die  Verpflichtung  zum  Universitätsbesuch  ein  Schutz 
der  Freiheit  gegen  eigne  und  fremde  Unberatenheit 
Wäre  die  Vorbereitung  ftlr  die  Amtsprtifungen  in  das 
freie  Belieben  gestellt,  dann  würde  wohl  nicht  selten 
an  den  Studierenden  die  Zumutung  herantreten,  mit 
Umgehung  des  kostspieligen  Universitätsbesuchs  die 

Vorbereitung  zu  Hause  mit  privaten  Mitteln  zu  ver- 
suchen; ja  es  wäre  nicht  ausgeschlossen,  vorausgesetzt, 

dass  die  Prüfungskommissionen  sich  grundsätzlich 
gleichgültig  gegen  die  Herkunft  der  Examinanden  und 

ihrer  Wissenschaft  verhielten,  dass  neben  den  Uni- 

versitäten sich  „Pressen"  bildeten,  die  für  die  Prüfungen 
schnellste,  sicherste  und  wohlfeilste  Zurichtung  in  Aus- 

sicht stellten.  Ganz  ausgeschlossen  sind  Unternehmungen 
dieser  Art  bekanntlich  auch  jetzt  nicht,  dennoch  wird 

durch  die  Forderung  des  Universitätsbesuchs  dem  vor- 
gebeugt, dass  sie  sich  als  eine  legitime  und  normale 

Fonn  der  „wissenschaftlichen''  Ausbildung  aufthun. 
Gleichzeitig  wird  eine  gewisse  Gleichartigkeit  der 

allgemeinen  Geistesbildung,  eine  gewisse  Gemeinsamkeit 
des  Denkens   und  Empfliidens   durch    das  akademische 
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Studium  gesichert.  Die  gelehrten  Berufe  könnten  wohl 
nicht  gleichgiltig  dagegen  sein,  wenn  der  Eingang  auch 
durch  allerlei  Nebenpforten  zu  erreichen  wäre.  Man 
weiss,  wie  lange  und  wirksam  sie  sich  im  Interesse 

der  „Standesehre**  gegen  die  Zulassung  eines  andern 
Schulweges,  neben  dem  Gymnasium,  gesträubt  haben; 

wie  würden  sie  sich  erst  gegen  die  Umgehung  der  Uni- 
versität sträuben.  Und  hier  nicht  ohne  Grund;  das 

Bewusstsein  einer  Art  korporativer  Einheit,  das  die 
Inhaber  der  gelehrten  Berufe  von  der  Universität  mit 
ins  Amt  bringen,  ist  nicht  ohne  Bedeutung. 

3.  Studienfreiheit  und  Lernzwang.  Das 
Studium  auf  der  deutschen  Universität  ist  auf  das 

Prinzip  der  Lernfreiheit  gestellt;  es  ist  das  Korrelat 
der  Lehrfreiheit.  Abgesehen  von  der  Feststellung  einer 
bestimmten  Studienzeit  ist  fast  alles  der  Selbstbe- 

stimmung überlassen:  kein  vorgeschriebener  Studien- 
kursus mit  Zwischenprüfungen,  wie  an  den  französischen 

Fakultäten,  jeder  wählt  die  Fächer,  die  er  in  jedem 
Semester  hören  will,  und  der  Besuch  der  angenommenen 
Vorlesungen  hängt  allein  von  seiner  Willkür  ab;  die 
Lernfreiheit  geht  soweit,  dass  sie  die  Freiheit,  nichts 
zu  lernen  oder  zu  thun,  einschliesst. 

Es  fehlt  nicht  an  Missbrauch  der  Freiheit.  Es 

kommen  MissgriflFe  aus  Unberatenheit  vor;  manches 
Abgangszeugnis  lässt  in  der  Reihenfolge  und  Wahl  der 
gehörten  Vorlesungen  und  Uebungen  die  Ratlosigkeit 
bei  ihrer  Annahme  auf  den  ersten  Blick  erkennen,  und 
ganz  erspart  werden  Fehlgriffe  in  Wahl  und  Ordnung 
der  Vorlesungen  wenigen  bleiben:  fast  jeder  wird,  am 
Ende  der  Studienzeit  angelangt,  manches  besser  zu 
machen  wissen,  als  er  es  gemacht  hat.  Es  fehlt  auch 
nicht  an  Missbrauch  der  Freiheit  aus  Mangel  an  ernstem 
Willen;  Leichtsinn,  Genusssucht,  Trägheit  lassen 
manchen  in  ein  leeres  Genussleben  verfallen,  aus  dem 
er  sich  erst  spät  oder  garnicht  mehr  aufzuraffen  vermag. 
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Ich  gehe  auf  den  ersten  Punkt,  die  Unberatenheit 
in  der  Wahl  und  Folge  der  Vorlesungen  und  Uebungen 
zuerst  mit  einem  Wort  ein.  Ihr  scheint  durch  offizielle 

Festlegung  des  Studienganges  abgeholfen  werden  zu 
können.  In  der  juristischen  und  medizinischen  Pakultlit 
giebt  die  Prüfungsordnung  ein  paar  Grundlinien;  in  der 
That  wird  es  möglich  sein,  die  objektive  Ordnung  der 
Disziplinen,  die  hier  so  entscheidend  hervortritt,  auch 
in  einer  regelmässigen  Folge  der  Lehrfächer,  wenigstens 
in  den  grossen  Zügen,  zur  Geltung  zu  bringen.  Im 

ganzen  werden  übrigens  die  ̂ Schwankungen  des  Be- 
liebens sich  hier  von  selbst  innerhalb  verhältnismässig 

enger  Grenzen  halten.  Und  gegenüber  einer  Neigimg 
zu  allzu  starrer  Regelung  des  Kursus  würde  doch  auch 
hier  zu  sagen  sein:  die  Wissenschaft  hat  viele  Zugänge, 
dem  Einen  ist,  nach  Neigung  und  Begabung  dieser,  dem 
Andern  jener  bequemer.  Uebrigens  macht  schon  das 
Prinzip  der  Freizügigkeit,  dem  unser  Universitätswesen 
so  viel  verdankt,  eine  strenge  Bindung  des  Kursus 
unmöglich:  man  wird  dem  nicht  wehren  wollen,  dass 
der  Studierende  eine  Vorlesung,  die  er  gerade  bei  einem 
trefflichen  Lehrer  zu  hören  Gelegenheit  hat,  einmal 
etwas  verfrüht  hört,  und  eine  andere  auf  eine  spätere 
Universität  verschiebt.  Noch  mehr  gilt  beides  für  die 

theologische  und  philosophische  Fakultät;  eine  Fest- 
stellung der  Studienfolge  in  einer  obligatorischen  Studien- 
ordnung würde  hier  durchaus  vom  Uebel  sein.  Gegen 

einen  unverbindlichen  Studienplan,  wie  er  früher  da 
und  dort  bei  der  Inskription  eingehändigt  wurde,  wäre 
natürlich  nichts  einzuwenden.  Doch  würde  schon  die 

Abfassung  eines  offiziellen  Studienplanes  durch  die 
Fakultäten  auf  grosse  Schwierigkeiten  stossen.  Und 
eine  Festlegung  des  Kursus  wäre  schlechthin  unmöglich. 
Es  muss  dem  Einzelnen  hier  überlassen  bleiben,  den 
ihm  gemässen  Weg  selbst  zu  suchen,  was  natürlich 
private  Beratung  nicht  ausschliesst,  sondern  voraussetzt. 
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Geht  er  dabei  Umwege,  nun,  der  gerade  Weg  ist  nicht 
eben  der,  auf  dem  man  am  meisten  von  der  Gegend 

sieht.  Kommt  er  nur  ans  Ziel,  so  werden  auch  Um- 
und  Abwege  nicht  schaden.  Ueber  den  Nutzen  eines 
solchen  Irrens  hat  Goethe,  der  doch  kein  Freund  des 
Irrtums  oder  Sichverlierens  war,  ein  gutes  Wort.  Er 
sagt  einmal  gegen  Eckermann:  „Suchen  und  Irreh  ist 
gut,  denn  durch  Suchen  und  Irren  lernt  man.  Und 
zwar  lernt  man  nicht  blos  die  Sache,  sondern  den 
ganzen  Umfang.  Was  wüsste  ich  von  den  Pflanzen  und 

der  Farbe,  wenn  man  meine  Theorie  mir  fertig  über- 
üefert  und  ich  beides  auswendig  gelernt  hätte.  Aber 
dass  ich  alles  selbst  suchen  und  finden  und  gelegentlich 
auch  irren  musste,  dadurch  kann  ich  sagen,  dass  ich 
von  beiden  Dingen  etwas  weiss,  und  zwar  mehr  als  auf 

dem  Papier  steht''  (in,  73). 
Ich  komme  zu  dem  zweiten  Punkt:  dem  Mangel  an 

ernstem  Willen,  von  der  akademischen  Freiheit  den 
rechten  Gebrauch  zu  machen.  Die  Thatsache,  dass  sie 

von  manchen  zum  Nichtsthun  gebraucht  wird,  hat  be- 
sorgten Staatsbeamten  und  Volksvertretern,  Familien- 

vätern und  Universitätsprofessoren  immer  wieder  die 
Frage  aufgedrängt:  kann  man  denn  nicht  die  Freiheit 

mit  gewissen  Schranken  gegen  den  Missbrauch  um- 
geben? Könnte  man  nicht  durch  Aufsichtsmassregeln, 

Fleisszeugnisse,  Kontrolle  des  Besuchs  der  Vorlesungen, 

öftere  Prüfungen,  obligatorische  Uebungen  und  Aehn- 
hches  der  mangelnden  Kraft  des  eigenen  Willens  ein 

wenig  zu  Hülfe  kommen?  Es  muss  ja  nicht  grade  Schul- 
zwang stattfinden,  aber  kleine  Hülfen  könnte  man  doch 

den  jungen  Leuten  geben,  die  noch  zu  wenig  Willens- 
kraft haben,  um  sich  selber  zu  dem  Notwendigen,  das 

sie  ja  wohl  sehen,  auch  wirklich  zu  bestimmen.  Die 
Folge  ist,  dass  viele  eigentlich  ganz  um  die  rechte 
Frucht  des  akademischen  Studiums  kommen:  die  ersten 

Semester   gehen   so   gut  wie   verloren   und  die  letzten 
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müssen    dann    zu    einem    eiligen   Zusammenraffen  von 
Kenntnissen  für  das  Examen  benutzt  werden. 

Das  Uebel  ist   vorhanden,   wenn   seine  Häufigkeit 
auch  nicht  selten  stark  übertrieben  wird;   ich  verweise 

auf  das  oben  hierüber  Gesagte  (S.  250).    Von  den  Mass- 
regeln aber,  mit  denen  man  ihm  beikommen  will,  halte 

ich  nicht  viel,  ich  fürchte   den  Schein  und   die  Neben- 
wirkungen.    Wollen    wir    überhaupt    die   Lernfreiheit, 

wollen   wir   nicht  einen    schulmässig   gebundenen  Uni- 
versitätsunterricht, so  müssen  wii'  den  Mut  haben,  die 

volle  Freiheit  zu  wollen  und  den  möglichen  Missbrauch 
in  den  Kauf  nehmen.    Man  muss   sich   sagen:    Freiheit 
ohne  Möglichkeit   des   Missbrauchs    ist  ein  unmögliches 
Ding.    Es    giebt   nur   ein    mögliches    und   notwendiges 

Gegengewicht  der  Freiheit:  das  ist  ein  strenges  Staats- 
examen.   Es  ist  meines   Erachtens   zugleich   der   allein 

wirklich  wirksame  unter  den   äusseren   Antrieben   zum 

Studienfleiss,  wirksam  eben  darum,   weil   es   nicht   eine 
durch  Willkür   ausgedachte,   sondern   durch   die   Natur 
der  Dinge  notwendige  Massregel  ist.    Die  Amtsprüfung 

wirkt   grade   darum   pädagogisch,   weil   sie  nicht  päda- 
gogisch gemeint  ist,  weil  sie   nicht   an   Massregeln  der 

Schulzucht  und  Schulaufsicht   erinnert;   die   erziehende 
Kraft  der  Wirklichkeit  ist  in  ihr.    Was  aber  jene  andern 
Massregeln    anlangt,    wodurch    man    dem    Studienfleiss 
nachhelfen  möchte,  so  gebe  ich  folgendes  zu  bedenken. 

1 )  Alle  vorgeschlagenen  Aufsichtsmassregeln  würden 
im  wesentlichen  unwirksam  bleiben.  Junge  Männer 
im  Alter  von  10—25  Jahren  kann  man  nicht  mehr 
zwingen  zu  lernen,  geschweige  denn  wissenschaftlich 
zu  arbeiten.  Das  geht  in  der  Schule,  hier  hat  man  sie 
in  der  Hand,  und  mit  der  Schule  wirkt  das  Elternhaus 
zusammen.  Uebrigens,  wie  es  dort  geht,  wie  es 
namentlich  auf  der  Oberstufe  geht,  wäre  auch  noch  zu 
fragen.  Aber  auf  der  Universität  geht  es  auf  keine 
Weise  mehr;   wir  müssten  denn  zum  Mittelalter  zurück, 



|)ic   Stiitiirrr|i.!cii    1111,1   ,|;(s  ;ik;M|ciiiiv,-|,,.   Stii'rii;,'.  ;;(,7 

die  Srudenreii  in  Kollegien  und  Bursen  unterbringen  u.s.w. 
Ist  dies  nicht  möglich,  wollen  und  können  wir  den 

ganzen  äusseren  und  inneren  Zuschnitt  unseres  Uni- 
versitätslebens, wie  er  seit  zwei  Jahrhunderten  sich 

gestaltet  hat,  nicht  vollständig  umgestalten,  so  können 
wir  den  Studentenfleiss  nicht  auf  Kontrolle  und  Zwang 
stellen. 

Von  Schmoller  ist  einmal  die  Kontrolle  des  Vor- 

lesungsbesuchs in  jeder  Stunde  und  Mitteilung  des  Er- 
srebnisses  beim  Semesterschluss  an  die  Eltern  in 

Vorschlag  gebracht  worden  (wie  denn  etwas  derartiges 
in  Frankreich  existiert):  volle  Freiheit  zum  Faullenzen, 

nur  mit  OflFenlegung  der  Thatsache .*)  Wenn  die  Sache 
auch  technisch  durchführbar  wäre  —  sie  ist  es  nicht: 
wie  sollte  an  den  grossen  Universitäten  die  Kontrolle 
geübt  werden?  durch  Namensaufruf  seitens  des  Lehrers? 
durch  einen  Universitätsbeamten,  der  an  der  Thtir  oder 
während  der  Vorlesung  die  Anwesenden  mit  einem 
KLreuz  notiert?  oder  durch  Selbsteinzeichnung  in  eine 

Liste?  —  also,  wenn  sie  auch  durchführbar  wäre,  wie 
würde  sie  auf  die  Studenten  wirken?  Erhebend  gewiss 
nicht;  im  Gegenteil  sie  würde  gerade  bei  den  Reifsten 
und  Tüchtigsten  ein  Gefühl  der  Herabwürdigung  und 
ein  Widerstreben  hervorrufen,  das  der  Hingebung  an 
die  Sache  sicherlich  nicht  günstig  wäre.  Und  Anderen 
würde  sie  der  Anlass  werden,  auf  allerlei  Schleichwegen, 
die  ja  nie  alle  verlegt  werden  könnten,  zu  dem  Zeugnis  zu 
gelangen,  und  der  Erfolg  wäre  dann,  dass  der  Unfleiss 
durch  ausdrückliche  Zeugnisse  geschützt  und  mit  dem 
Schein,  dass  alle  Gerechtigkeit  erfüllt  sei,  umgeben 
wäre.  Sollen  wir  also  durch  Semester-  oder  Jahres- 
prüfungen  den  Fleiss  kontrolieren?  Aber  wie  wäre  es 
möglich,  vor  allem  wieder  an  den  grossen  Universitäten, 
die  Sache  durchzuführen,   alle  in  allen  Fächern,   sei  es 

*)  Schmoller,  Jahrbücher  für  Gesetzgebung  1886,  S.  612. 
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mündlich,    sei    es    schriftlich    in    Klausurarbeiten,  zu 
prüfen,   ohne   dass   entweder  die  Examinatoren  sich  zu 
Tode    examinierten,    oder    die    Prüfung    zum    Gespött 
würde?    Von   der  Wirkung  auf  die  Examinierten  noch 
ganz  abgesehen:   passiver  Widerstand  und  Abtötung  des 
Wissentriebs    bei    den    Kräftigsten    und    Tüchtigsten, 
Examensroutine    bei    den   Mittelmässigen,    Scheinwesen 
und   Betrug   bei    den  Schlechten.    Wir   müssten   dann 

weitergehen,  statt   der  freigewählten   Vorlesungen  ge- 
schlossene  kleine   Klassen   mit  regelmässigen  Arbeiten 

der  Teilnehmer  einrichten,   d.  h.  die  Universität  in  eine 
Schule  umwandeln. 

2)  Auf  dem  Wege  zu  dieser  Einrichtung  liegt  der 

Vorschlag,  obligatorische  Uebungen  in  den  Mittel- 
punkt des  Unterrichts  zu  stellen:  man  fordere  in  jedem 

Semester  die  Teilnahme  an  Uebungen,  in  denen  schrift- 
liche Arbeiten  zu  machen  und  vom  Lehrer  zu  zensieren 

wären,  bei  Strafe  der  Nichtanrechnung  des  Semesters. 
Von  Rümelin  ist  ein  solcher  Vorschlag,  so  viel  ich 
sehe,  zuerst,  und  zwar  für  die  Juristen  gemacht  worden 
(Schmollers  Jahrb.  für  Gesetzgebung,  Jahrgang  1886, 

S.  1097  ff.)  Er  scheint  den  Ausgangspunkt  für  die  Be- 
stimmung über  die  erste  juristische  Prüfung  in  Preusseu 

vom  Jahre  1897  geworden  zu  sein,  die  den  Juristen  zur 
Pflicht  macht,  bei  der  Meldung  die  Teilnahme  an 

wenigstens  drei  vorgeschriebenen  Uebungen  mit  Fleiss- 
zeugnissen  und  zensierten  Arbeiten  nachzuweisen.  Von 
Bern  he  im  ist  dann  in  einer  schon  erwähnten  Schrift 

(S.  238 i  die  Forderung  auf  die  übrigen  Fakultäten  ausge- 
dehnt worden:  nur  die  Semester,  aus  denen  von  den 

Lehrern  als  genügend  zensierte  Arbeiten  aus  Uebungen 
vorlägen,  auf  die  Studienzeit  anzurechnen. 

Es  ist  anzuerkennen,  dass  dieses  Mittel  in  einem 
gewissen  Umfang,  wie  es  bei  den  Juristen  der  Fall  ist, 
verwendet,  geringeren  Bedenken  ausgesetzt  ist,  als  die 

vorigen,  vor  allem  auch  darum,  weil  die  Forderung  un- 
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ittelbar  mit  der  Staatsprüfung  verknüpft  ist.  Dennoch 

[irde  ich  die  allgemeine  Durchführung  der  Zwangs- 
ilnahme  an  Hebungen,  gar  in  allen  Semestern,  nicht 
r  heilsam  erachten;  wie  denn  auch  Bernheim  von 

r  Forderung  zurückgekommen  zu  sein  scheint.  Da- 
!gen  spricht  vor  allem  dies:  der  Charakter  der 
Lssenschaftlichen  Uebungen  an  der  Universität  beruht 
38entlich  darauf,  dass  sich  die  Teilnehmer  im 

eineren  Kreis  freiwillig  dazu  einfinden,  wobei  selbst- 
jrständlich  eine  gewisse  Kontrolle  des  Besuchs  der 
3h  Meldenden,  z.  B.  durch  Verweigerung  des  Testats 
r  die,  die  nichts  als  das  Testat  gesucht  haben,  in 
bS  Ermessen  des  Leiters  gestellt  sein  muss.  Würden 

3  aber  durch  bestimmte  Vorschrift  der  Prüfungs- 
dnung  in  Massenübungen  mit  Zwangscharakter  umge- 
mdelt,  so  müssten  sie  für  die  Lehrer  und  die  Teil- 
ihmer  sehr  viel  von  ihrem  Wesen  und  ihrem  Wert 

ribüssen.  Vor  allem  in  der  philosophischen  Fakultät; 
er  führen  sie  jetzt  dem  Lehrer  eine  Auswahl  von 
udierenden  zu,  die  in  sich  den  Beruf  zu  eigentlich 
issenschaftlicher  Arbeit  verspüren.  Würden  alle,  auch 
e  Widerwilligen,  durch  Vorschrift  hineingenötigt,  so 
Irde  das  ganze  Leben  dieses  Kreises  gestört;  an  die 
eile  freier  Versuche  wissenschaftlicher  Arbeit  würden, 
einem  Teil  wenigstens,  erzwungene  Schularbeiten 

3ten,  an  denen  weder  Lehrer  noch  Schüler  Freude 

.tten;  aus  der  Universität  mit]  ihren  freien  Ver- 
ligungen  und  Arbeiten  würden  Schulklassen  mit  ge- 
rderten  Präparationen,  Exerzitien,  Korrekturen  und 
[  den  Widerwärtigkeiten,  die  an  diesen  Dingen 

ngen. 
So  viel  ich  habe  in  Erfahrung  bringen  können,  ist 

ch  bei  den  Juristen  die  Freude  an  den  neuen  Pflicht- 
ungen durchaus  keine  uneingeschränkte;  abgesehen 

n  einer  erdrückenden  Last  freudloser  Arbeit  für  den 

5iter  —  7000    Folioseiten,     wurde     mir     von     einem 

24 
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Kollegen  versichert,  habe  er  in  einem  Semester  zu 

korrigieren  und  zensieren  gehabt  —  ist  auch  die  Frucht 
für  die  Teilnehmer  vielfach  recht  gering:  früher  hatten 

wir  wenige  tüchtige,  jetzt  haben  wir  eine  Masse  mittel- 
mässiger  uAd  geringwertiger  Arbeiten,  sagte  mir  der- 

selbe Kollege. 
und  noch  eins:  ob  die  unerfreulichen  Nebenwir- 

kungen desZwangs  sich  würden  vermeiden  lassen?  ob  Ver- 
suche zu  Unterschleifen  ausbleiben  würden?  ob  nicht 

Fabriken  für  die  Anfertigung  solcher  Zwangsarbeiten  sich 
auf thun  würden  ?  Wie  ich  höre,  ist  die  Thätigkeit  solcher 
Anstalten  bei  den  Juristen  schon  beobachtet  worden. 

Und  ob  widrige  Störungen  der  kollegialen  Verhältnisse 
ausbleiben  würden,  wenn  die  Hörer  die  Verschiedenheit 

der  Forderungen  für  das  erforderliche  „genügend"  oder 
das  erwünschte  „gut"  bei  verschiedenen  Lehrern  aus- 
mittelten  und  hiervon  die  Wahl  des  Kollegs  abhängig 
machten?  ob  man  dann  nicht,  um  ärgerlichen  Dingen 
vorzubeugen,  zur  Feststellung  eines  Frequenzmaximums 
für  Vorlesungen  und  Uebungen  sich  würde  entschliessen 
müssen?  Und  am  Ende  würde  man  auch  noch  zu  euier 

Art  Kontrolle  der  Zensuren  kommen,  wie  sie  der  Schul- 
rat an  den  Zensuren  der  Gymnasiallehrer  übt.  Und  so 

wäre  das  Ende  auch  hier  die  Umwandlung  der  Uni- 
versität in  eine  Schule  mit  geschlossenen  Klassen  und 

gebundenem  Kursus.  Wobei  denn  die  Freuden  des 
akademischen  Lehrers,  der  junge  Männer  in  dem 
Alter  unserer  Studenten  in  Aufsicht  zu  halten  hätte, 
leicht  auszumalen  sind.  Das  Verhältnis  von  Lehrern 

und  Studierenden  ist  jetzt  durchweg  ein  so  gutes,  weil 
es  auf  Freiheit  beruht:  wer  im  Hörsaal  nicht  findet,  was 
er  sucht,  der  bleibt  draussen,  was  für  ihn  selbst  und 
alle  übrigen  Beteiligten  auf  alle  Weise  besser  ist  als 
seine  erzwungene  leibliche  Gegenwart. 

Und  auch  dies  wäre  zu  bedenken:  wenn  an  Stelle 

freier    Lehrvorträge   und   wissenschaftlicher    Uebungen 
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obligatorische  Uebungskurse  mit  Zwangsarbeiten  durch- 
geführt würden,  würden  dann  Männer,  die  als  wissen- 

schaftliche Forscher  und  Schriftsteller  etwas  bedeuten, 
sich  dazu  bereit  finden  lassen,  Universitätslehrer  zu 
sein?  Glaubt  man  wirklich,  dass  Männer  wie  Wolf  und 
Boeckh,  Ranke  und  Waitz,  Savigny  und  Gneist,  J.  Müller 
und  Helmholtz  sich  dazu  verstehen  würden,  ihre  Zeit 
mit  der  Aufgebung  und  Korrektur  von  Arbeiten  wider- 

williger Teilnehmer  an  obligatorischen  Uebungen  zu 
verbringen?  Was  aber  das  Ausscheiden  solcher  Namen 
aus  der  Universität  bedeutete,  bedarf  nicht  weiterer 
Ausführung.  Macht  man  die  Universität  zur  Schule, 
nun,  so  wird  sie  aufhören  zu  sein,  was  sie  bisher  war: 
die  Stätte  der  wissenschaftlichen  Forschung;  die  grossen 
Gelehrten  und  Forscher  würden  sich  in  die  Akademie 

zurückziehen,  es  würde  dieselbe  Scheidung  eintreten, 
wie  in  Frankreich. 

Dagegen  wird  dem  nichts  im  Wege  stehen,  dass 
man  den  in  Uebungen  gemachten  und  von  dem  Leiter 

behandelten  und  zensierten  Arbeiten  eine  gewisse  Be- 
deutung für  die  Prüfung  beilegt;  zunächst  soweit,  dass 

man  ihre  Beilegung  gestattet:  ein  paar  tüchtige  Arbeiten 
wnirden  natürlich  für  jedes  Examen  eine  Empfehlung 
sein.  Und  vielleicht  könnte  man  noch  einen  Schritt 

weiter  gehen  und  es  in  das  Ermessen  der  Prüfungs- 
kommission stellen,  derartige  Arbeiten  als  Prüfungs- 

arbeiten gelten  zu  lassen,  wie  es  mit  Dissertationen  ja 
auch  jetzt  gehalten  wird.  Sicher  ist,  dass  eine  aus 
Uebungen  hervorgegangene  Arbeit  mehr  Garantie  für 
Selbständigkeit  und  wissenschaftlichen  Wert  giebt,  als 

eine  eilig  in  sechs  Wochen  aus  allerlei  Litteratur  zu- 
sammengeschriebene Abhandlung  über  irgend  eine 

Examensaufgabe. 

3)  Noch  ein  Drittes  spricht  gegen  den  Studien- 
zwang: auch  dann,  wenn  Aufsicht  und  Kontrolle  regel- 
mässig   den   gewünschten  Erfolg  hätten,   wenn   es  mit 
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ihrer   Hülfe    gelänge,    bei  Allen    einen    mittelmässige 
Durchschnittsfleiss  hervorzubringen   und   sie  gegen  Un- 

fälle im  Examen  zu  sichern,  wie  es  der  Schule  bei  demr 
Abgangsprüfung     einigermassen     gelingt,     auch    dann 
würden    wir  sie   nicht   wollen.     Ein    Hauptzweck   des* 
akademischen  Studiums  würde  vereitelt:  die  Universität 

würde   aufhören   die   Schule  der  Selbständigkeit  zu 
sein,   die   sie  jetzt  ist.    Der  Student  soll  die  schwierige 

Kunst  lernen,   sich  selbst  zu  regieren,  aus  eigenem  An- 
trieb zu   arbeiten;   sie  kann  nur  in  der  Freiheit  gelernt 

werden.    Ein  Engländer  fragte  mich  einmal:  Wie  kommt 
es,  dass  die  Deutschen,   die   sonst  so  sehr  auf  Ordnung 
halten,  in  der  Schule  und  im  Leben,  den  Studenten  auf 
der  Universität  eine  so  unbedingte  Freiheit  geben,  viel 
mehr   als   in   England   der  Fall  ist?    Ich  erwiderte:  es 
wird  wohl   das   instinktive  Gefühl   dazu  geführt  haben, 
dass  es  notwendig  sei,  irgend  einmal  den  Einzelnen  auf 
sich   selbst  zu   stellen,   soll   anders   ein  Mann  aus  ihm 
werden.    Die   Universitätsjahre   sind   die  Probe,   ob  in 
dem  jungen  Menschen  ein  Mann  steckt,  der  sich  selber 
und  dann  auch  Andere  leiten  und  regieren  kann.     Wer 
es  nicht  lernt,   der  geht  zu  Grunde  und  wird   auf  diese 

Weise  ausgeschieden.    Gewiss,  das  ist  bitter  für  die  Be- 
teiligten.   Aber   für   den  Staat   ist   es   eine  notwendige 

Sicherung  gegen  die  Unvernunft  der  Gesellschaft.   Man 
hat   den   Jungen,   trotz   lautesten   Protestes   der  Natur, 
durch   das  Gymnasium  geschoben   und   gepeitscht  und 
schickt  ihn   nun   auf  die  Universität,   um  ihn  dann  als 
Amtsanwärter   dem  Staat  zur  Versorgung  aufzubürden. 
Aber  hier   scheitert,   wer   an   intellektueller   Begabung 
oder  an  Willensenergie  allzuwenig  aufzubieten  hat;  und 
das   ist   für   die    Gesamtheit  kein  Verlust,  im  Gegenteil 
eine    Sicherung    gegen    intellektuelle    oder   moralische 
Unzulänglichkeit.    Die  Eltern   pflegen   dann  die  Schuld 
auf  die  Universität  zu  schieben:   sie   habe   ihn  nicht  zu 

hiilten    und    zur    Arbeit    zu    führen    gewusst.     Gewiss, 
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^ie  hat  ihn  nicht,  wie  man  es  dem  Gymnasium  zur 
Pflicht  gemacht  hat,  genötigt  und  geschoben;  aber  sie 
hat  ihn  auch  nicht  zu  kommen  gebeten:  sie  ladet  nur 
<len  ein,  der  sich  als  Freier  um  die  Gaben  bewirbt,  die 
sie  anbietet. 

Ich  weiss  wohl,  dass  bei  diesem  Verfahren  auch 

junge  Leute,  die  bei  vorsichtiger  Behütung  ganz 
ordentliche  Beamte  hätten  werden  können,  zu  Schaden 
kommen  und  zu  Grunde  gehen.  Sie  sind  der  Preis,  den 
wir  für  die  Schule  der  Freiheit  zahlen.  Ein  theurer 

Preis,  aber  sie  ist  um  keinen  andern  zu  haben;  man 
muss  junge  Leute  riskieren,  um  Männer  zu  gewinnen. 

Die  Universität  ist  keine  Kleinkinder-Bewahranstalt;  sie 
versteht  sich  auch  nicht  auf  die  Kunst  der  ̂ Erziehung 
eines  jungen  Prinzen,  der  für  allem  Studieren  einen 
Abscheu  hat,  dass  er  dennoch  gelehrt  und  geschickt 
werde".  Sie  stellt  den  Einzelnen  auf  sich  selbst  und 
seinen  eigenen  Willen.  Und  je  deutlicher  sie  es  jedem 
macht,  dass  hier  niemand  für  ihn  einsteht,  niemand 
hinter  ihm  her  ist,  dass  er,  was  immer  er  treibt  und 
thut,  auf  eigene  Gefahr  handelt,  desto  besser!  Keine 
täuschenden  Scheinsicherheiten!  Irrt  er,  sie  kann  es 
nicht  hindern,  im  Stillen  vielleicht  dessen  sich  ge tröstend, 
dass  auch  der  Irrtum  für  den,  der  aus  eigener  Kraft 
sich  auf  den  rechten  Weg  zurückbringt,  nicht  ohne  Ge- 

winn ist.  Im  Sturm  wird  der  Baum  wetterhart,  im 
Kampf  mit  sich  selbst  und  mit  der  Welt  wird  aus  dem 
Jüngling  ein  Mann. 

Darauf  ist  die  deutsche  Universität  gestellt.  Und 
das  ist  es,  was  ihr  der  Mann  noch  dankt;  sie  hat  ihn 
nicht  wie  einen  Schulknaben  an  der  Hand  geführt, 
sondern  ihn  selbst  seinen  Weg  suchen  lassen.  Aber  sie 
hat  auch  in  ihm  die  Kräfte  geweckt,  sich  zurecht  zu 
finden  und  sich  auf  sich  selbst  zn  besinnen.  Nicht  die 

Lehrer  allein  waren  es.  Glück  genug,  wenn  es  hier 
oder  dort  einem  gelang,   einiges  Licht  auf  seinen  Weg 
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ZU  werfen,  sondern  die  ganze  Universität,  die  Lebens- 
ordnung und  Lebensumgebung,  alles  wies  ihn  auf  sieh 

selbst,  alles  rief  ihm  zu:  hier  gilt  nicht,  sich  schieben 
und  drängen  lassen;  in  Deinem  Willen  steht  es,  wa^ 
Du  sein  wirst. 

Da  wir  hier  am  Springpunkt  des  Wesens  der 
deutschen  Universität  stehen,  so  mögen  noch  zwei 
klassische  Zeugen  das  Wort  zur  Sache  nehmen. 

H.  V.  Sybel  sagt  in  seiner  Rektoratsrede  über  das 
Wesen  der  deutschen  Universitäten:  ^Nicht  hoch  genug 
kann  der  Gewinn  angeschlagen  werden,  dass  unsere 
Hochschulen  in  ihrem  innersten  Wesen  die  Tendenz 

auf  die  volle  Befreiung  des  männlichen  Geistes  haben. 
In  der  vorausgehenden  Schule  beherrscht  die  Autorität 
notwendig  den  ganzen  Menschen;  im  späteren  Leben 
nimmt  die  Praxis,  und  mit  derselben  wieder  die  Auto- 

rität ansehnliche  Strecken  des  Daseins  in  Beschlag. 
Aber  wenigstens  einen  Augenblick  soll  auf  deutschem 
Boden  jeder  gebildete  Mann  in  seinem  Leben  haben, 
wo  die  Organe  der  Autorität,  wo  Nation,  Staat  und 
Lehrer  selbst  als  die  höchste  aller  Anforderungen  ihm 

das  Gebot  verkünden,  geistig  frei  zu  sein".  Und 
Schleiermacher  in  den  „Gelegentlichen  Gedanken" 
(8.  110):  Nicht  das  Lernen  ist  der  eigentliche  Zweck  der 
Universität,  sondern  „dass  ein  ganz  neues  Leben,  dass 
ein  höherer,  der  wahrhaft  wissenschaftliche  Geist  soll 

erregt  werden,  wenn  er  anders  kann,  in  den  Jünglingen. 
Dieses  aber  gelingt  nun  einmal  nicht  im  Zwang; 
sondern  der  Versuch  kann  nur  angestellt  werden  in  der 
Temperatur  einer  völligen  Freiheit  des  Geistes,  schon 
an  und  für  sich,  vornehmlich  aber  unter  Deutschen  und 
mit  Deutschen.  So  wie  nur  durch  Liebe  und  Glauben 

und  dadurch,  dass  man  ihn  empfänglich  annimmt  für 
beides,  der  Mensch  kann  unter  das  Gesetz  der  Liebe 
und  des  Glaubens  gebracht  werden,  nicht  durch 
irgend     eine     Gewalt     oder    einen     Zwang     äusserer 
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mgen;     so     auch     zur    Wissenschaft     und     zum 
jnnen,    welches    ihn     befreit    vom     Dienst     jeder 

rität,   kann    er   nur    kommen,    indem    man  ledig- 
durch    die   Erkenntnis    und    durch   kein    anderes 

3l   auf  ihn   wirkt.     Und  nun   wir  Deutschen  noch 

nders,    wir    geschworenen    Verehrer    der   Freiheit 
t   nur,   sondern   der  Eigentümlichkeit   eines  jeden, 
svir  nie  etwas  gehalten  haben  von  einer  allgemeinen 
a   und  Norm   des  Wissens   und  des  Glaubens,  noch 

einer   einzigen   unfehlbaren   Methode   dazu  zu  ge- 
en  für   alle,   wie  können  wir  anders  als  annehmen, 
dieser  höhere  Geist  des  Erkennens   in  jedem  auf 

eigene  Weise   hervorbreche?   wie  können  wir  an- 
als   annehmen,   und   durch   unsere   Einrichtungen 

hun,     dass     dieser    Prozess     durchaus    auf    keine 
hanische  Weise  könne  gehandhabt  werden,  sondern 
Charakter   der  Freiheit   in   allen  seinen  Teilen  an 

tragen  müsse?   Darum  können  wir  alles,  was  dazu 

>rt,  nicht  anders  als  höchst  zart  behandeln." 
4.  Erfahrungen  mit  dem  Prinzip   des  Studien- 
ngs.     Da   trotz   alledem    die    Meinung   schwerlich 
terben    wird,    es   müsse   doch  möglich   sein,  durch 

id   welche   Mittel   gelinden  Studienzwangs  den  Un- 
5  einzuschränken,  den  Fleiss  zu  züchten,  so  möchte 
zum  Schluss  noch  etwas  über  die  Erfahrungen,   die 
solchen  Dingen  gemacht  worden  sind,  zu  Nutz  und 

amen   künftiger  Verteidiger  der  Studienfreiheit  zu- 
nenstellen. 
An  den  österreichischen  Universitäten  ist  das 

System  des  Studienzwangs  mit  kontrolliertem  Besuch 

:eschriebener  Vorlesungen,  besonders  auch  allge- 
ler  philosophischer  Vorlesungen,  von  der  alten 
itenorganisation  her  bis  ins  19.  Jahrhundert  hinein 
Iten  geblieben.  Im  Jahre  1781  hatte  Friedrich 
)lai,  der  berühmte  Berliner  Aufklärer,  Gelegenheit, 
3  Wirksamkeit  au  der  Wiener  Universität  zu  beob- 
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achten;  folgendes  Augenblicksbild  findet  sich  in  seiner 

grossen  Reisebeschreibung  (IV,  57  flF.):  Im  philosophi- 
schen Hörsaal  waren  etwa  200  Zuhörer;  der  Vortrag 

war  gut,  interessant  und  fasslich;  aber  die  Hörer  führten 
sich  wie  Knaben  auf:  „Einige  lagen  auf  den  Bänken, 

andere  plauderten,  andere  gaflFten  kindisch  umher,  an- 
dere nickten.  Dies  wird  noch  verstattet;  damit  aber 

diese  angehenden  Liebhaber  der  Weisheit  nicht  so  laut 
werden,  dass  sie  den  Professor  stören,  so  sitzt  an  einem 
abgesonderten  Ort,  neben  dem  Katheder,  ein  gesetzter 
Student,  fiscus  philosophiae  genannt,  welcher,  wenn  sie 
zu  laut  wurden,  aufsteht  und  sie  erinnert,  was  sie 

ihrem  Lehrer  schuldig  sind.'' 
Ebenso  war  das  System  des  Studienzwanges  an 

der  altbaierischen  Universität  in  Uebung  geblieben. 
Fr.  Thiersch  hat  den  zweiten  Band  seines  Werks  „über 

gelehrte  Schulen  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Bayern'* 
(1827)  zum  grössten  Teil  der  Aufgabe  gewidmet,  die 

Heillosigkeit  des  Systems,  mit  dem  erzwungenen  An- 
hören der  Kollegien,  dem  „Einstudieren  der  Hefte  und 

Vorlesebücher  auf  die  Prüfungen"  zu  zeigen,  und  für 
die  zu  München  erneuerte  Universität  den  Anschluss  an 

das  von  den  Universitäten  des  Nordens  durchgeführte 
System  der  Freiheit  als  notwendig  zu  erweisen. 

Aus  Erlangen  stammt  ein  Bericht  von  K.  v.  Raumer 
(Geschichte  der  Pädagogik,  IV,  240 flF.)  über  den  Erfoli? 
der  philosophischen  Zwangskollegien  und  der  sich  an- 

schliessenden Prüfungen,  der  sogenannten  Fuchsen- 
examina;  ferner  über  die  Errichtung  eines  Ephorats  in 

Erlangen  für  die  Beaufsichtigung  und  Leitung  der  Theo- 
logiestudierenden: es  bestand  unter  Leitung  eines  Pro- 

fessors, dem  vier  Repetenten  für  die  vier  Jahrgänge  zur 

Seite  standen,  von  1833—1848.  Es  war  den  fleissigeii 
Studenten  nicht  minder  verhasst  und  widerwärtig  als 
den  Unfieissigen.  Er  schliesst:  „Wir  dürfen  es  uns  nicht 

verhehlen,   dass   die   studierende   Jugend  jede  von  Be- 
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den  angeordnete  Beaufsichtigung  und  Regelung  ihrer 
dien  als  einen  Eingriff  in  die  Studentenfreiheit  be- 
jhtet  und  deshalb  Opposition  dagegen  macht,  wäre 

auch  noch  so  gut  gemeint." 
Ein  wahres  Musterbeispiel  eines  aus  pädagogischen 

:ksichten  geordneten  Universitätsstudiums  bieten  die 
nzösischen  Rechtsfakultäten:  ein  festgeregelter 
diengang,  der  für  jedes  Jahr  die  zu  hörenden  Kurse 
schreibt;  in  der  Wahl  des  Lehrers  ebensowenig  ein 
um  möglich,  da  regelmässig  nur  ein  Lehrer  für  jedes 
h  vorhanden  ist;  der  Unterricht  gebunden  durch  das 

gramm,  das  der  Lehrer  früher  vom  Ministerium  zu- 
3rtigt  erhielt,  das  er  jetzt  zur  Approbation  vorlegt; 
3  regelmässige  Kontrolle  des  Besuchs  der  Vorlesungen 
Uebungen,  eine  jährliche  Mitteilung  über  den 

iienfleiss  an  den  Vater  (bulletin  scolaire);  endlich  ein 
Bgelter  Stufengang  von  Prüfungen,  die  sich  aufs 

ste  an  die  Kurse  anschliessen:    sie   werden   alljähr- 
in  zwei  Hälften  abgehalten  von  den  Professoren, 
Bestehen  der  Prüfung  ist  die  Voraussetzung  für  das 
steigen  in  den  nächsten  Kursus ;  die  Prüfung  bezieht 
1  jedesmal  nur  auf  den  Inhalt  des  letzten  Jahres- 
sus.  Und  der  Erfolg?  Man  sollte  denken,  bei  solcher 
ulmässigen  Gebundenheit  könne  es  nicht  fehlen,  dass 
Durchschnittsergebnisse  recht  befriedigende  seien, 
jr  schon  der  rein  äusserliche  Erfolg  lässt  nach  dem 
icht  bei  L.  v.  Savigny  (die  franz.  Rechtsfak.  S.  187flF.), 
niemand,  der  von  Semesterprüfungen  etwas  erwartet, 

:elesen  lassen  sollte,  viel  zu  wünschen  übrig.  Der 
zentsatz  der  Durchfallenden  ist  ansehnlich;  variierend 
den  verschiedenen  Fakultäten  zwischen  Va  und  Vi»> 

ragt  er  im  Durchschnitt  Vi— Vs-  Bei  der  Häufigkeit 
Prüfungen  und  dem  geringen  Zeitverlust  bei  dem 

seinen  Misserfolg  (es  wird  baldige  Wiederholung  ge- 
:tet),  wird  das  Durchfallen  leicht  genommen,  es  wird 
fit   als   eine    ernstliche    Katastrophe  empfunden,  wie 
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bei  uns,  sondern  als  ein  blosses  Sitzenbleiben  in  der 
Klasse  hingenommen.  Die  Leistungen  wurden  von  dem 
Dekan  der  Pariser  Fakultät  so  qualifiziert:  die  sehr 

guten  Noten  sind  Ausnahmen,  die  leidliehen  etwa  ''3, 
die  mittelmässigen  und  schlechten  die  grosse  Mehrheit; 
manche  Examinanden  sind  sträflich  unwissend,  ja  nicht 
wenige  unterziehen  sich  dem  Examen  blos  zum  Schein, 
ohne  überhaupt  eine  Antwort  zu  geben,  nur  um  den 

„Bestimmungen  des  Reglements  zu  genügen":  eine  kläg- 
liche Situation  für  den  Examinanden  und  mehr  noch  für 

den  Examinator,  der  Zeit  und  Kraft  einer  Komödie 
opfern  muss.  Und  wie  viel  Zeit!  Der  Examendienst 

in  Paris  kostet  dem  einzelnen  Professor,  bei  6000  Prti- 
fungen,  etwa  4—500  Stunden  jährlich. 

Ich  denke  nicht,  dass  wir  Ursache  haben,  auf 
solche  Erfolge  mit  Neid  zu  blicken.  Aber  die  Wirkungen 
des  Systems  reichen  weiter.  Der  rein  schulmässige 
Charakter  der  Prüfungen  wirkt  auf  den  Unterricht  und 
das  Studium  zurück;  auch  sie  erhalten  schulmässigen 
Charakter.  Selbständigkeit  des  Arbeitens  und  Denkens 
wird  nicht  erreicht,  ja  kaum  erstrebt;  es  handelt  sich 
um  gedächtnismässiges  Lernen  für  die  Prüfung.  Daher 
die  Schülerhaftigkeit  der  Auffassung  bis  zum  Schluss, 
die  auch  noch  in  den  Doktorarbeiten  oft  hervortritt: 

blosse  Reproduktion,  ohne  eigentliche  Selbständigkeit 
und  produktive  Kraft. 

V.  Savigny  schliesst  seine  Darstellung:  „Wenn 
wir  eine  Wahl  zu  treffen  haben  zwischen  dem  deutschen 

System  der  Vereinigung  und  dem  französischen  der 
Trennung  der  Berufsbildung  von  der  forschenden 
Wissenschaft,  so  stellen  wir  uns  voll  auf  den  Boden  der 
deutschen  Anschauung,  welche  für  die  wissenschaftliche 

Forschung  fruchtbarer  zu  sein  scheint,  wie  sie  schliess- 
lich auch  der  Berufsbildung  einen  wahren  und  dauern- 

den Vorteil  bringt." 
Will  man  noch  Russland  sehen?  Auch  hier  finden 
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wir  offizielle  Lehrpläne  für  die  Jahreskurse,  der  Besuch 

ist  obligatorisch,  am  Schluss  werden  Prüfungen  abge- 
halten und  Noten  gegeben.  Und  der  Erfolg?  Von  einem 

Kenner  russischer  Verhältnisse  wird  darüber  (in  einem 
Buch:  die  Reform  der  russischen  Universitäten  durch 

Gesetz  vom  Jahre  1884,  Leipzig,  1886)  mitgeteilt: 
„Ueberall  findet  man  die  Klage,  dass  sich  schon  nach 
der  Mitte  des  November  die  Auditorien  leeren.  Gut, 
wenn  nach  Neujahr  bis  Ende  Februar  einige  Zunahme 

zu  bemerken  ist;  aber  dann  fehlt  es  mit  dem  beginnen- 
den Arbeiten  auf  das  Examen  vollends  an  Zeit  zum 

Besuch  der  Vorlesungen."  Eine  grosse  Rolle  spielen  in 
dem  ganzen  Betrieb  „lithographirte  Vorlesungen";  sie 
werden  um  teuren  Preis  gekauft  und  geniessen  offizielle 
Anerkennung:  der  Professor  sieht  die  Nachschriften 
oder  vStenograrame  seiner  Vorlesungen  selbst  vorher 
durch,  um  sie  dann  bei  den  Prüfungen  abzufragen. 

(S.  99  ff.).  Ueber  die  Art,  wie  diese  Prüfungen  abge- 
halten werden,  findet  man  ebenfalls  interessante,  aber 

wenig  erbauliche  Mitteilungen. 

Endlich  ein  paar  Stimmen  aus  England  und  Nord- 
amerika. Matthew  Arnold  zitiert  in  seinem  Buch 

über  die  deutschen  höheren  Schulen  und  Universitäten 

(1874)  ein  Wort  Laboulayes:  Le  pat/n  ä  examensy  rAu- 
triebe,  est  preciftement  celui  dans  lequel  on  ne  travaille  pas. 
Er  fügt  hinzu:  „Ich  behaupte  nicht,  dass  in  Ländern  wie 
Oesterreich  und  England,  wo  so  wenig  wahre  Liebe  für 

geistige  Dinge  vorhanden  ist,  Prüfungen  nicht  eine 
Schutzwehr  gegen  Aergeres  sind.  Was  ich  sage,  das  ist: 
Liebe  für  geistige  Dinge  ist  das,  was  uns  notthut,  und 

die  werden  Prüfungen  uns  niemals  geben."  Und  das 
Schlusswort:  The  French  university  has  no  Uherty,  and 

the  English  unicersifies  hate  no  science;  the  German  iini- 
cersities  have  both. 

Der  Amerikaner  J.  M.  Hart  zieht  in  seinem  Buch 

über   die    deutschen  Universitäten   (p.  264  flF.)    zwischen 
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dem  Verhältnis  des  deutschen  Professors  zu  seinen 
Hörern  und  des  amerikanischen  Professors  zu  seinen 

vSchülern  eine  Parallele.  „Die  Kehrseite  in  dem  Lose 
eines  Professors  in  Amerika,  die  polizeiliche  Verpflichtung 
und  die  Disziplin,  fehlt  in  Deutschland  ganz.  Der  deutsciie 
Professor  liest  nur  für  solche,  die  willens  und  fähig  sind 
ihn  zu  hören.  Seine  Beziehung  zu  den  Hörern  ist  die 
eines  Gentleman,  der  zu  einem  andern  spricht.  Er  Ist 
nicht  in  beständiger  Angst,  sich  mit  Necknamen  rufen 
zu  hören  oder  sein  Gesicht  karrikiert  zu  sehen,  seine 
nächtliche  Ruhe  wird  nicht  durch  mitternächtliche 

Ständchen  gestört." 
Nach  allem:  das  System,  das  unfehlbar  alle 

Studenten  zu  vernünftigen,  fleissigen  und  tugendhaften 
Menschen  macht,  ist  bisher  noch  nicht  erfunden;  das 
deutsche  System  der  Freiheit  leistet  dies  nicht.  Aber 
die  Systeme  der  Bindung,  Beaufsichtigung  und  Prüfung 

leisten  es  ebenso  wenig;  auch  die  ängstlichsten  Vor- 
kehrungen geben  keine  Sicherheit.  Im  Gegenteil,  es 

wird  zu  fragen  sein:  ob  nicht  gerade  die  kräftigsten  und 
tüchtigsten  Elemente,  die  bei  dem  System  der  Freiheit 
gedeihen,  bei  dem  System  der  Einsperrung  Schaden 
leiden  würden  und  ob  nicht  dieser  letzte  Schade  ärger 
wäre  als  der  erste?  Zugegeben,  unser  System  taugt  für 
20  oder  30  vom  Hundert  nicht;  sie  können  die  Freiheit 
nicht  ertragen  und  lernen  sie  nicht  recht  brauchen. 
Wenn  wir  es  änderten,  wenn  wir  eine  schulmässige 
Verfassung  an  die  Stelle  setzten,  und  sie  taugt  auch 
nur  für  10 — 20%  nicht,  diese  10—20%  wären  es  aber, 
auf  denen  unsere  Kraft  und  Hoffnung  stünde,  die  selbst- 

ständigsten, tüchtigsten  und  freiesten  Persönlichkeiten: 
hätten  wir  bei  der  Veränderung  gewonnen? 

5.  Die  Studiendauer.  Die  offizielle  Studiendauer 
ist  in  Preussen  seit  Ende  des  18.  Jahrhunderts  auf  drei 

Jahre  festgesetzt  worden.  Dabei  war  es  bisher  geblieben, 
nur  dass  für  die  Mediziner  drei  weitere  Studiensemester 
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gefordert  wurden,  zu  denen  in  jüngster  Zeit  noch  ein 
viertes  hinzugekommen  ist.  Und  auch  für  die  Juristen 
ist  jetzt  ein  siebentes  Semester  in  Aussicht  genommen, 
das  allerdings  durch  die  entsprechende  Verkürzung  des 
praktischen  Vorbereitungsdienstes  gewonnen  werden 

soll.  In  Baiern  wird  übrigens  schon  lange  das  Quadri- 
ennium  gefordert,  ursprüngUch  mit  Rücksicht  auf  den 
kürzeren,  nur  achtjährigen  Gymnasialkursus:  das  erste 

Universitätsjahr  war  der  Ergänzung  der  allgemein- 
wissenschaftlichen Studien  in  der  philosophischen  Fakul- 

tät bestimmt. 

Die  thatsächliche  Studiendauer  geht  auch  im  Norden 
überall  über  die  vorgeschriebene  hinaus.  Sie  betrug 
in  Preussen  nach  statistischen  Erhebungen  für  die  Jahre 

1886 — 1888:  bei  den  evangelischen  Theologen  7,85,  bei 
den  katholischen  10,70,  bei  den  Juristen  7,47,  bei  den 
Medizinern  12,16,  bei  den  Philosophen  11,16  Semester. 

An  den  Universitätskursus  schliesst  sich  dann  eine 

mehr  oder  minder  lange  Zeit  praktischer  Vorbereitung. 
In  Preussen  war  bisher  für  die  Juristen  ein  vierjähriger 
Vorbereitungsdienst  vorgeschrieben,  er  galt  thatsächlich 

zugleich  als  eine  Art  Ersatz  für  verlorene  Universitäts- 
semester. Für  die  Oberlehrer  ist  die  ältere  Einrichtung 

des  Probejahrs  neuerdings  durch  die  Vorlegung  eines 

Jahres  für  die  praktisch-pädagogische  Ausbildung  in 
einem  Gymnasialseminar  erweitert  worden.  Auch  für 
die  Theologen  hat  man  ein  einjähriges  Lehrvikariat 
zur  Einführung  in  das  Amt  für  notwendig  erachtet. 
Endlich  ist  auch  für  die  Mediziner  durch  die  neue 

Prüfungsordnung  von  1901  ein  einjähriger  Kursus 
praktischer  Ausbildung  im  Assistentendienst  an  einer 
Universitätsklinik  oder  einem  öffentlichen  Krankenhaus 

eingeführt  worden. 
Bei  den  Fakultäten  herrscht  im  allgemeinen  die 

Neigung,  der  Verlängerung  der  offiziellen  Studienzeit 
das  Wort   zu  reden,   besonders  bei  den  Theologen  und 
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Juristen.  Vor  allem  wird  die  Nichtanrechnung  des 

Militärjahres  auf  das  Triennium  seit  langem  gefordert.*) 
In  der  That,  man  wird  anerkennen  müssen,  dass  dies 
Jahr  unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  für  das 
Studium  verloren  ist;  und  ebenso,  dass  das  verbleibende 
und  noch  durch  eine  militärische  Uebung  verkürzte 

Biennium  zur  Vollendung  eines  eigentlich  wissenschaft- 
lichen Studiums  nicht  ausreicht.  Und  so  wird  man 

auch  anerkennen  müssen,  dass  die  seit  kurzem  bei  den 
Juristen  geltende  Bestimmung,  das  Dienstjahr  nur  mit 
einem  Semester  anzurechnen,  ihren  guten  Grund  hat. 

Andererseits  ist  doch  auch  der  von  Seiten  der 

Pi'aktiker  geleistete  Widerstand  gegen  die  Verlängerung 
der  offiziellen  Studiendauer  besonders  durch  Nichtan- 

rechnung des  Dienstjahrs  wohl  verständlich.  So  lange 
Anderen,  die  nicht  dienen,  in  leerem  PauUenzertum 
hingebrachte  Semester  angerechnet  werden,  und  das 
können  wir  ja  nicht  hindern,  so  lange  wird  es  als 
Unbilligkeit  empfunden  werden,  das  Dienstjahr,  ein 
Jahr  ernster  Pflichterfüllung,  das  für  die  Entwickelung 

des  Charakters  und  der  Persönlichkeit  grosse  Be- 
deutung hat,  nicht  anzurechnen.**) 

Dann  aber  möchte  ich  doch  auch  an  ein  allge- 
meines Bedenken  gegen  Verlängerung  der  offiziellen 

Studiendauer  erinnern:  die  weitere  Hinausschiebung  des 
Eintritts  in  eine  selbständige  Lebensstellung.  In 
früherer  Zeit  kam  der  tüchtige  junge  Mann  vielfach 
schon  vor   der   Mitte  der  20er  Jahre  zu  Amt  und  Brot: 

*)  M.  Kahler,  die  Univers,  und  das  öflPentliche  Leben,  S.  31  ff. 
Goldsclnnidt,  Rechtsstudiuni  und  Prüfungsordnung,  passim, 

'**)  Völlig'  gerechtfertigt  ist  die  Forderung  Kählers,  den 
Dienenden  auch  über  das  sechste  Jahr  hinaus  Benefizien  zu  g:«'- 
währen.  Und  noch  Eins:  die  Verpflichtung,  während  des  Dienst- 

jahres Vorlesung*en  anzunehmen  und  zu  bezahlen,  ist  als  gegen 
die  guten  Sitten  verstossend  aufzuheben.  Dispensiert  man  aus 
anderen  Gründen  von  dieser  Verpflichtung,  so  ist  der  Militärdienst 
der  legitimste  von  allen  Gründen. 
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gegenwärtig  wird  das  Ziel  bestenfalls  gegen  Ende  der 
20  er,  oft  erst  in  den  30  er  Jahren  erreicht.  Der  Schul- 

kursus hat  sich,  unter  dem  Einfluss  des  Abiturienten- 
examens, immer  mehr  ausgedehnt,  so  dass  jetzt  das 

20.  Lebensjahr  das  Durchschnittsalter  der  Abiturienten 
ist;  ebenso  ist  die  Dauer  des  üniversitätsstudiums,  auch 
durch  den  Militärdienst,  verlängert;  dazu  kommt  das 

Exaraensjahr.  Dann  folgt  der  praktische  Vorbereitungs- 
dienst und  zu  allerletzt  noch  in  vielen  Fällen  eine  mehr 

oder  minder  ausgedehnte  Wartezeit  bei  halber  Be- 
schäftigung und  halbem  Lohn. 

Die  Wirkungen  dieser  Verhältnisse  sind  nach  allen 

Richtungen  unerfreulich,  für  den  Einzelnen  und  die  Ge- 
samtheit. Abgesehen  von  einem  schon  früher  (S.  160) 

berührten  Punkt,  der  Verengung  des  Rekrutierungs- 
bezirks  der  Studierenden,  kommt  folgendes  in  Betracht. 

Kraft  und  Drang  zum  Beginn  einer  selbständigen  prak- 
tischen Thätigkeit  ist  bei  der  normalen  Natur  um  die 

Mitte  der  20er  auf  der  Höhe.  Der  Mut,  sich  an  be- 
deutenden Aufgaben  zu  versuchen,  die  Fähigkeit,  sich 

selbst  durch  solche  Thätigkeit  zu  bilden  und  seine 
Kraft  zu  steigern,  ist  nie  grösser;  in  den  30er  Jahren 
beginnen  sie  schon  nachzulassen;  der  Mut  und  die 
Kraft,  Erfahrungen  zu  machen  und  zu  nutzen,  die 

Fähigkeit,  Fehlschläge  zu  überwinden,  sind  im  Zurück- 
gehen, die  Hörner  muss  man  sich  in  jungen  Jahren  ab- 

laufen, nachher  thut's  zu  weh.  Kein  Zweifel,  dass 
durch  diese  verspätete  Anstellung  das  Gesamtkapital 
an  nationaler  Kraft  und  Leistungsfähigkeit  einen  grossen 
Verlust  erleidet;  was  könnten  all  die  jungen  Männer, 
die  in  unzulänglicher  Beschäftigung  und  Stellung  die 
schönsten  Jahre  jugendlicher  Vollkraft  versitzen,  leisten, 
wenn  sie  vollen  Spielraum  für  die  vorhandene  Energie 
hätten.  Man  nehme  einen  Mann  wie  Alfried  Krupp,  den 
Gründer  der  Essener  Werke:  was  für  Arbeiten  und 

Kämpfe   lagen   hinter   ihm,    als   er   das  Lebensalter  er- 
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reicht  hatte,  wo  der  Studierte  noch  als  Referendar  oder 
Assessor  unentgeltliche  Schreiberdienste  verrichtet  oder 

als  Schulamtskandidat  zu  ersten  „unterrichtlichen  Ver- 

suchen" zugelassen  wird. 
Und  für  den  Einzelnen  werden  diese  Jahre  unfrei- 

willigen Brachliegens  zu  einer  wirklichen  Pein.  Kommt 
dazu  noch  die  Notwendigkeit,  sich  zu  schicken  und  zu 

bücken,  aufzuwarten  und  zu  antichambrieren,  sich  mit- 
leidige oder  grobe  Abweisungen  gefallen  zu  lassen,  so 

wird  diese  Zeit  für  einen  stolzen  und  hochgesinnten 

Mann  zu  einem  wahren  Fegefeuer.  Mancher  Lehramts- 
kandidat mag  schon  den  Tag  verflucht  haben,  da  er 

den  Entschluss  fasste  zu  studieren;  und  mit  gelähmten 
Schwingen,  versesseij,  verärgert,  verbittert  tritt  er 
endlich  ins  Amt,  in  das  Amt,  das  Frische  und  Heiterkeit 
des  Gemüts  mehr  als  jeder  andere  Beruf  fordert,  wenn 
es  nicht  dem  Inhaber  und  seinen  Pflegbefohlenen  zur 

Plage  werden  soll.  Und  noch  Eins:  verspätete  Selbst- 
ständigkeit hat  verspätete  Familiengründung  zur  Folge 

oder  Verzicht.  Die  mannigfachen  üblen  Wirkungen,  die 
hieraus  entspringen,  bedürfen  nicht  der  Ausführung. 

6.  Die  Ferien.  In  den  Verhandlungen  über  Aus- 
dehnung der  Studiendauer  ist  von  den  Praktikern  öfters 

darauf  hingewiesen  worden,  dass  eine  Verlängerung  der 
wirklichen  Studienzeit  auch  durch  eine  Verkürzung  der 
Ferien  zu  erreichen  wäre.  Sie  würden  jetzt  vielfach 
bis  fast  auf  die  Hälfte  des  Jahres  ausgedehnt,  ohne  alle 
Not;  es  sei  daher  durch  eine  intensivere  Ausnutzung 

des  Trienniums  die  'erforderliche  Studienzeit  wohl  zu 
tTreichen. 

In  der  That,  die  Ferien  sind  lang,  und  sie  zeigen 
eine  Neigung  zu  immer  weiterer  Verlängerung:  Docenten 
und  Studenten  arbeiten  in  unerfreulichem  circtdus  vüiojfinf 

an  der  Abbröckelung  des  Semesters;  jene  wollen  nicht 
vor  sich  leerenden  Bänken  lesen,  diese  können  das 
Knde    nicht    abwarten,    vor    allem,    wenn    einmal    eine 
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Vorlesung  geschlossen  ist.  Die  Grossstadt  und  der 
Reisedrang  unserer  Zeit  thun  das  Ihrige  dazu:  jene  hat 
zum  Svstem  der  Monatsmiete  statt  der  alten  Semester- 
miete  für  Studentenwohnungen  geführt;  die  Eisenbahn 

macht  es  möglich,  alle  Ferien  zur  Heimreise  zu  be- 
nutzen, und  verführt  wohl  auch  durch  billige  Extrazüge 

zu  verfrühtem  Aufbruch.  So  ist  es  geschehen,  dass  die 
akademischen  Ferien,  die  im  18.  Jahrhundert,  wo  sie 
überhaupt  mit  der  Semesterordnung  selbst  erst  ihre 
gegenwärtige  Gestalt  erhalten  haben,  nur  eine  Pause 
von  ein  paar  Wochen  zwischen  den  beiden  Semestern 

betrugen,  bis  auf  20  Wochen  und  darüber  sich  ausge- 
dehnt haben:  6  bis  7  Wochen  zu  Ostern,  1 1  bis  12  Wochen 

Herbstferien,  dazu  2  Wochen  zu  Weihnachten  und  1  zu 
Pfingsten. 

Dass  die  übertriebene  Ausdehnung  der  Ferien  den 
Studien  gefährlich  wird,  ist  mir  nicht  zweifelhaft. 
Werden  sie,  und  dazu  scheint  schon  der  Name  aufzu- 

fordern, lediglich  als  der  Ruhe  bestimmte  Erholungs- 
zeiten aufgefasst,  so  werden  sie  zu  einer  schlimmen  Schule 

des  Nichtsthuns.  Es  scheint  mir  daher  durchaus  Billi- 
gung zu  verdienen,  dass  die  Unterrichtsverwaltung  der 

fortschreitenden  Abbröckelung  zu  wehren  sucht,  freilich 

mit  geringem  Erfolg.  .  Vielleicht  wäre  es  am  wirk- 
samsten und  angemessensten,  wenn  durch  Rund- 
schreiben des  Rektors  in  jedem  Fall  der  Termin  für 

den  wirklichen  Beginn  und  Schluss  der  Vorlesungen 

allen  Docenten  mit  der  Bitte  um  Nachachtung  ange- 
zeigt würde.  Dass  die  jetzt  herrschende  Willkür  zum 

Wesen  der  akademischen  Freiheit  gehöre,  möchte  ich 
nicht  behaupten. 

Andererseits  würde  ich  doch  auch  einer  ein- 
schneidenden  Beschränkung  der  Ferien  nicht  das  Wort 
reden  wollen.  Es  wird  sich  mehr  um  eine  bessere  Aus- 

nutzung als  um  eine  erhebliche  Herabsetzung  ihrer 
Dauer    handeln.      Die    Bedeutung    der    akademischen 
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Ferien,  im  Unterschied  von  anderen  Perlen,  die  ledig- 
lich der  Erholung  von  strenger  Arbeit  bestimmt  sind, 

ist  natürlich  die,  dass  sie,  ausser  der  auch  hier  unent- 
behrlichen Erholungszeit,  freien  Raum  für  zusammen- 
hangendes wissenschaftliches  Arbeiten  geben.  Hierzu 

dienen  sie  vor  allem  den  akademischen  Lehrern;  ein 
gut  Stück  der  notwendigen  wissenschaftlichen  Arbeit 
wird  sicher  in  den  Ferien  gethan,  und  ein  Teil  wird 

nur  durch  die  Ferien  ermöglicht.  Aber  auch  dem  Stu- 
denten geben  sie  durch  Wegfall  der,  wenn  auch  viel- 

leicht nicht  allzu  sehr  strapazierenden,  so  doch  ab- 
ziehenden und  zerstreuenden  Arbeit  des  Semesters,  zu- 

sammenhangende Zeit  für  selbständige  Arbeit.  Es  wird 
sich  darum  handeln,   dass   er  sie  recht  benutzen  lernt. 

Am  leichtesten  ist  es  denen  gemacht,  deren 
Studium  wesentlich  auf  litterarische  Hilfsmittel  gestellt 
ist.  In  schwierigerer  Lage  sind  diejenigen,  die  mit 

einem  grossen  äusseren  Apparat  arbeiten,  wie  die  Medi- 
ziner und  Naturwissenschaftler.  Indessen  spielt  doch 

auch  da  die  wissenschaftliche  Litteratur  eine  wichtige 
Rolle.  Und  auch  für  andere  Stücke  der  allgemein 
wissenschaftlichen  und  philosophischen  Ausbildung  wird 
einmal  freie  Zeit  für  gesammelte  Lektüre  ein  Bedürfnis 
sein.  Wobei  sich  denn  auch  von  dieser  Seite  die  Un- 
entbehrlichkeit  des  Bücherbesitzes  darstellt. 

Uebrigens  könnte  auch  die  Universität  der  Ferien- 
arbeit in  mancher  Hinsicht  mehr,  als  sie  es  bisher  thut, 

entgegenkommen.  Die  Ferienkurse,  wie  sie  hie  und  da 

stattfinden,  lassen  wohl  manche  Erweiterung  zu;  ur- 
sprünglich in  der  medizinischen  Fakultät  einheimisch, 

haben  sie  allmählich  auch  in  der  philosophischen  Boden 
gewonnen.  Sie  können,  wie  Männern  der  Praxis,  die  zur 
Universitär  zurückkehren,  um  mit  den  Fortschritten  der 
Wissenschaft  Fühlung  zu  behalten,  auch  älteren 
Semestern  gute  Dienste  leisten.  Auch  die  OflFenhaltung 
der    Institute    während    der    Ferien    Hesse    wohl    noch 
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manche  Erweiterung  zu.  So  könnten  z.  B.  die  mancherlei 
[.aboratorien,  die  während  des  Semesters  oft  überfüllt 

sind,  für  Ferienkurse  unter  Leitung  von  Assistenten  ge- 
öffnet sein.  Sicherlich  würde  mancher  ältere  Student 

und  vielleicht  auch  mancher  Praktiker,  dem  jetzt  die 
Mittel  und  Einrichtungen  für  schwierigere  Untersuchungen 
fehlen,  von  dem  Angebot  gern  Gebrauch  machen.  Und 
dasselbe  wird  von  den  Bibliotheken  und  Arbeitsräumen 

der  Seminare  gelten.  Auch  für  junge  Doktoren  böte 
sich  hier  ein  Feld  lohnender  Thätigkeit,  wenn  sie,  als 
Perienverwalter  des  Seminars,  ein  paar  Stunden  des 
Tags,  auch  mit  Rat  und  Anleitung,  den  Nachsuchenden  zur 
Verfügung  ständen;  eine  kleine  Remuneration  aus 
der  Seminarkasse  wäre  ausreichend,  tüchtige  Kräfte 
zu  gewinnen,  sie  würde  gute  Zinsen  tragen;  sind  doch 

namentlich  an  den  grossen  Universitäten  in  den  Gross- 
städten auch  während  der  Ferien  beständig  hunderte 

von  Studenten  anwesend. 

Und  noch  Eines:  auch  einer  ersten  Berührung 
mit  der  Praxis  mögen  die  Ferien  dienen.  Der  Theolog 
hat  Gelegenheit  zu  predigen;  der  Mediziner  wird  leicht 
für  die  Teilnahme  an  der  Praxis  eines  älteren  Arztes 

dankbare  Aufnahme  finden;  so  mag  sich  auch  dem  Juristen 

Gelegenheit  bieten,  in  die  Gerichts-  und  Anwalt- 
schaftspraxis mit  bescheidener  Arbeit  hineinzugehen. 

Dem  Philologen  ist  der  Unterricht  überall  nahe.  Und 

der  Naturwissenschaftler  mag  mit  der  Technik  er- 
wünschte und  belehrende  Berührung  suchen,  wie  denn 

auch  Exkursionen  und  Reisen  für  ilm  zu  den  wesent- 
lichen Bildungsmitteln  gehören. 

7.  Wahl  und  Wechsel  der  Universität.  Es  ist 

in  Deutschland  altes  Herkommen,  dass  der  Student 
seine  akademische  Ausbildung  nicht  an  einer  Universität 
vollendet,  sondern  nach  einander  mehrere  besucht.  In 
den  übrigen  Ländern  ist  es  Regel,  dass  man  die  ganze 
Studienzeit  hindurch  einer  Hochschule  angehört;   so  in 

25* 
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England  und  Amerika,  so  auch  in  den  skandinavischen 
Ländern:  der  Student  wird  mit  der  Immatrikulation 

dauerndes  Glied  dieser  Universität,  er  tritt  zugleich  in 
ein  College  oder  einen  Nationsverband  ein,  dem  er 

Jahre  lang  angehört;  und  als  Graduirter  bleibt  er  zeit- 
lebens stimmberechtigtes  Mitglied  der  Universität. 

So  wertvoll  solche  dauernden  Beziehungen  sind,  so 
wird  man  die  Sitte  der  akademischen  Wanderung,  wenn 
sie  innerhalb  gewisser  Grenzen  bleibt,  doch  für  eine 
gute  und  der  Bildung  förderliche  ansehen  dürfen. 
Freilich  werden  diese  Grenzen  heutzutage  nicht  selten 
tiberschritten.  Wer  in  3  oder  4  Jahren  5  oder  6  Uni- 

versitäten durchwandert,  wird  nirgends  heimisch  und 
kommt  schwerlich  zu  einem  ruhigen  und  gedeihlichen 
Studium.  Aber  2,  3  oder  auch  4  mit  verständigem  Urteil 

gewählte  Universitäten  besuchen,  das  w^ird  nach  mehr 
als  einer  Richtung  Gewinn  bringen,  sowohl  für  die  all- 

gemein-menschliche als  für  die  wissenschaftliche  Aus- 

bildung. Füi'  die  menschliche:  es  giebt  keine  Zeit,  wo 
die  Berührimg  mit  anderen  Menschen  und  Verhältnissen 
so  fruchtbar  für  die  Weitung  des  Blicks  und  die  Bildung 
des  Wesens  wäre,  als  die  Jahre  des  akademischen 
Studiums.  Und  wir  Deutschen  haben  hier  noch  be- 

sonderen Grund  zum  Wandern.  Deutschland  besteht 

aus  zwei  Hälften,  Norden  und  Süden,  die  durch  Stammes- 
verschiedenheit, zugleich  durch  das  kirchliche  Be- 

kenntnis, die  sozialen  Verhältnisse,  die  politischen  An- 
schauungen, endlich  auch  durch  geographische  Boden- 

gestaltung und  Verkehrsbeziehungen  sich  durchgreifend 
unterscheiden.  Es  giebt  keine  bessere  Gelegenheit,  die 
andere  Hälfte  unseres  Landes  und  Volkes  kennen  zu 

lernen  als  durch  ein  paar  mit  offenen  Augen  dort  zu- 
gebrachte Studiensemester.  Man  lebt  sich  mit  Kommi- 

litonen und  mit  der  Bevölkerung  ein,  wie  später  nicht 
leicht.  Dieser  Austausch  zwischen  den  Universitäten 

in  Nord  und  Süd,    der  in   den    letzten  Jahrzehnten  ein 
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gegenseitiger  geworden  ist,  nachdem  er  lange  tiber- 
wiegend die  einseitige  Richtung  von  Norden  nach  Süden 

hatte,  ist  für  unser  ganzes  Volksleben  und  auch  für  die 
politische  Einheitsempflndung  nicht  ohne  Wichtigkeit. 
Die  Universitäten  stellen  auch  jetzt  noch  durch  ihre 
Freizügigkeit  die  Einheit  des  deutschen  Volkslebens 
vielleicht  am  greifbarsten  dar. 

Aber  auch  für  die  wissenschaftliche  Ausbildung  ist 
ein  Wechsel  der  Universität  von  Bedeutung.  Was  dem 
alten  Handwerk  die  Wanderzeit  war,  das  ist  dem 
Studenten  die  akademische  Wanderung;  er  sieht,  wie 
man  anderswo  die  Dinge  ansieht  und  treibt,  und  wird 
so  von  dem  einengenden  Einfluss  der  Schule  frei;  er 
tritt  in  Berührung  mit  einer  Reihe  hervorragender 
Männer  seiner  Wissenschaft  und  gewinnt  so  zu  ihr  ein 
freieres  und  tieferes  Verhältnis. 

Uebrigens  wäre  doch  auch  daran  zu  erinnern,  dass 

die  Verpflanzung  auf  einen  anderen  Boden  unter  Um- 
ständen die  Bedeutung  einer  Befreiung  von  allerlei 

hemmenden  und  niederziehenden  Einflüssen  und  Ver- 
hältnissen haben  kann,  die  am  selben  Ort  viel  schwerer 

zu  erreichen  wäre;  es  kommt  wohl  nicht  allzu  selten 
vor,  dass  der  Wechsel  der  Universität  den  Charakter 

der  Flucht  vor  seiner  Umgebung  und  auch  vor  sich 
selber  hat. 

Was  die  Wahl  der  Universität  anlangt,  so  wird  sie 
natürlich  durch  die  besonderen  Verhältnisse  bedingt, 
durch  persönliche  und  Familienverhältnisse,  durch  Art 
und  Richtung  der  Studien;  oder  die  Anziehungskraft 
eines  Lehrers,  eines  Kreises  von  Genossen,  auch  einer 
Landschaft  mag  den  Ausschlag  geben.  Ich  will  bloss 
eine  Bemerkung  über  grosse  und  kleine  Universitäten 
einfügen.  Der  Vorzug  der  grossen  Universitäten  ist 
die  reichere  Ausstattung:  hier  sind  die  grossen  Institute 
und  Sammlungen,  hier  auch  die  grössere  Zahl  berühmter 
Lehrer.     Auch   die   geistige  Atmosphäre   pflegt  in   der 
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Grossstadt  anregender  zusein;  eine  stagnierende  Sumpf- 
luft, wie  sie  in  kleinen  Städten  sich  bilden  kann,  wird 

hier  durch  den  schärferen  Luftzug  des  öflFentüchen 
Lebens  verweht,  der  Student  aus  der  Enge  kleinlicher 
Interessen  herausgerissen.  Andererseits  kann  auch  die 
kleine  Universität  unverächtliche  Vorzüge  bieten.  Der 
kleinere  Kreis  von  Hörern  gestattet  leicht  ein  engeres 

Verhältnis  zu  den  Lehrern,  die  durch  Amt  und  Ab- 
haltungen aller  Art  weniger  in  Anspruch  genommen 

sind.  Im  ganzen  werden  die  Lehrer  auch  jünger  sein; 
in  der  ersten  Liebe  und  Freude  am  Beruf  stehend,  sind 
sie  dem  Verkehr  mit  der  Jugend  mehr  aufgeschlossen. 
Und  dass  die  Poesie  des  Studentenlebens,  und  es  giebt 
doch  auch  eine  wirkliche  und  erfreuliche  Poesie  des 

Burschenlebens,  in  der  kleinen  Stadt  allein  möglich  ist, 

wer  wollte  so  pedantisch  sein  es  ihr  als  Vorwurf  anzu- 
rechnen? 

Für  den  Einzelnen  dürfte  sich  hieraus  folgende  Er- 
wägung ergeben.  Im  ganzen  wird  es  geraten  sein,  für 

den  Anfang  eine  kleinere  Universität  zu  wählen,  sei  es 

die  der  Heimat,  sei  es  eine  stammfremde.  Ein  Heraus- 
treten aus  dem  Elternhaus  erscheint  mir,  w^o  es  die 

Verhältnisse  gestatten,  durchaus  wünschenswert.  Ist 

hier,  in  übersehbaren  Verhältnissen,  bei  grösserer  Zu- 
gänglichkeit der  Lehrer  und  aller  Universitätseinrich- 

tungen,  eine  gewisse  Vertrautheit  mit  dem  Universitäis- 
leben  und  der  Wissenschaft  erreicht,  dann  wird  es  an 
der  Zeit  sein,  an  einen  Wechsel  zu  denken.  Vielleicht 
sucht  mau  jetzt  eine  der  grossen  Zentraluniversitäten 
auf,  neue  Eindrücke  wirken  anregend,  hervorragende 
Lehrer  und  Forscher  lassen  in  die  wissenschaftliche 

Welt  neue  Blicke  thun,  Sammlungen  und  Institute  alier 
Art  locken  mit  reicherer  Ausstattung.  Die  letzten 
Semester  wird  man  natürlich  auf  der  Universität  zu- 

bringen, wo  man  die  Prüfung  zu  machen  vorhat,  vielleicht 

zurückkehrend  zu  derselben,  wo    man   die   Studien   be- 
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nneri  hat.  Von  hier  aus  wird  der  Uebergang  in  die 
axis  am  leichtesten  sich  vollziehen,  und  zugleich  bleibt 
j  Beziehung  aus  der  Praxis  zur  Universität  dann  am 
5ten  lebendig. 

Besonders  förderlich  wird  es  sein,  wenn  man  nach 
Uendung  der  Studien  und  der  Prüfungen  noch  ein 
mester  oder  ein  paar  für  den  Besuch  einer  grossen, 
ch  besser  vielleicht  einer  ausländischen  Universität 

winnen  kann.  Die  akademische  peregrinatioy  die  in 
iheren  Jahrhunderten  üblich  war,  nach  Italien,  Frank- 
ch,  den  Niederlanden,  ist  heute  seltener  geworden, 
Is  weil  die  heimischen  Universitäten  eine  solche  Er- 
nzung  weniger  erforderlich  erscheinen  lassen,  teils 
ch  weil  der  praktische  Vorbereitungskursus  in  der 
dmat  festhält.  Um  so  häufiger  ist  es,  dass  jetzt  Fremde, 
ch  Absolvierung  des  heimischen  Kursus,  deutsche 
uversitäten  aufsuchen,  ein  ehrenvolles  Zeugnis  für 
?se.  Doch  sollten  auch  wir  jene  Sitte  nicht  absterben 

>8en,  um  uns  vor  Einseitigkeit  und  Isolierung  zu  be- 
ihren.  Am  unmittelbarsten  drängt  sich  dem  Neu- 
ilologen  die  Notwendigkeit  auf,  im  fremden  Lande 
Ibst  Sprache  und  Art  des  Volks  zu  studieren;  man 
rf  es  als  eigentlich  unerlässlich  bezeichnen.  Und  wenn 
n  daher  etwas  von  Liebe  und  Verständnis  für  fremde 

t  in  unser  von  nationalem  Hass  und  Dünkel  ge- 
hwoUenes  Zeitalter  flösse,  so  wäre  das  ein  schöner 
iwachs  zu    anderem  Gewinn.    Den   klassischen  Philo- • 
jen  und  Archäologen,  und  so  den  Historiker,  wird  es 
erster  Linie  nach  Italien  und  Griechenland  ziehen, 
1  mit  den  Augen  zu  lernen,  was  ihnen  allein  sich 
enbart.  Unsere  jungen  Mediziner  gehen  nach  Paris 
d  London,  um  die  Kunst  und  Wissenschaft  des  Arztes 
d  sanitäre  Einrichtungen  aller  Art  auf  dem  älteren 
dturboden  zu  studieren.  Seltener  kommen  Theologen 
d  Juristen  heraus;  auch  ihnen  würde  die  Weitung  des 
icks  für  menschliche  Dinge  nützlich  sein:  der  Theolog, 
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der  in  einem  Lande  gelebt  hat,  wo  die  Religion  nicht 

Sache  des  Landesregiments  und  darum  mit  [dem  politi- 
schen Wesen  weniger  als  bei  uns  amalgamiert  ist,  wird 

mit  grösserem  Vertrauen  zu  ihrer  eigenen  Selbster- 
haltungskraft zurückkehren.  Und  auch  der  Jurist  wird 

vor  der  Gefahr  des  Verdumpfens  in  der  Dunstsphäre 

des  Dienstes  und  des  Reserveoffiziertums  besser  ge- 
schützt sein,  der  draussen  politisches  und  gesellschaft- 

liches Leben  in  anderen  Formen  gesehen  hat. 

DRITTES  KAPITEL. 

Aufgaben  und  Mittel  des  Studiums. 

1.  Das  Ziel.  „Es  ist  der  Ruhm  Deutschlands, 
deutlicher  als  andere  Völker  eingesehen  zu  haben,  dass 
die  höchste  wissenschaftliche  Bildung  nicht  zu  gut  ist 

für  diejenigen,  die  in  den  öffentlichen  Dienst  treten." 
Mit  diesen  Worten  bezeichnet  ein  Amerikaner,  Professor 
Perry,  die  Idee  des  deutschen  Universitätsstudiums. 
In  der  That,  das  ist  die  Meinung:  die  Berufsbildung  auf 

eigentlich-  wissenschaftliche  Bildung  zu  stellen.  Wir 
können  nicht  hoffen  und  kaum  wünschen,  dass  aUe 
Studierenden  zu  wirklichen  Gelehrten,  zu  Mitarbeitern 
an  der  Wissenschaft  sich  ausbilden.  Aber  das  halten 

wir  für  wesentlich,  dass  Alle  durch  einen  mehrjährigen 
Aufenthalt  in  einem  der  Zentren  unseres  wissenschaft- 

lichen Lebens  in  unmittelbare  Berührung  mit  dem 

Leben  der  Wissenschaft  treten.  Wir  sipd  der  Ueber- 
zeugung,  dass  langer  und  täglicher  Verkehr  mit 
]\Iännern  und  Jünglingen,  die  der  Wissenschaft  leben, 
auch  für  diejenigen,  die  nicht  zu  eigentlichen  Gelehrten 
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Stimmt  sind,  der  geeignetste  Weg  ist,  sie  zu  einer 

leren  Auffassung  ihrer  Aufgabe  zu  erheben  und  zu- 
ich  ihnen  die  für  den  Beruf  notwendige  wissen- 
laftliche  Erkenntnis  zu  verschaffen. 

Das  Ziel  des  Studiums  können  wir  nun  näher  so 

stimmen.  Es  umfasst  drei  Stücke:  1)  wissenschaft- 
he  Fachkenntnisse;  2)  die  Fähigkeit  zu  selb- 
indiger  wissenschaftlicher  Arbeit;  3)  philoso- 
ische  Bildung.  Wer  diese  drei  Dinge  von  der 
iversität  mitnimmt,  der  wird  sich  sagen  dürfen,  dass 
seine  Studienzeit  gut  angewendet  habe. 

Das  Erste:  wissenschaftliche  Fachkenntnisse. 

s  bedeutet  sicheren  Besitz  der  gnmdlegenden 
nntnisse  in  der  Berufswissenschaft  und  Einsicht  in 

e  wesentlichen  Aufgaben.  Darin  ist  begriffen:  die 
nntnis  der  wesentlichen  Thatsachen  und  ihrer  wissen- 

laftlichen  Konstruktion;  die  Einsicht  in  die  Haupt- 
>bleme,  besonders  diejenigen,  an  deren  Lösung  die 
ssenschaft  gegenwärtig  arbeitet;  endlich:  die  Einsicht 
den  Gang  der  geschichtlichen  Entwickelung,  womit 

jleich  die  Kenntnis  des  Wichtigsten  aus  der  Litte- 
ur  gefordert  ist.  —  Diese  Dinge  sind  es  vorzüglich, 

'  die  eine  nachfolgende  Prüfung  sich  richtet. 
Das  Zweite:  die  Fähigkeit  zu  selbständiger 

ssenschaftlicher  Arbeit.  Das  bedeutet  die 

rtigkeit,  wissenschaftlichen  Untersuchungen  zu  folgen, 
mit  eigenem  Urteil  zu  prüfen,  zuhöchst  sie  selber 

Bustellen  und  fortzuführen.  Die  Aufgabe  des  Studiums 
nicht  blos  Lernen  und  Aufnehmen,  sondern  zur 

bständigkeit  des  Urteils,  wenn  möglich  zur  selb- 
ndigen  Arbeit  in  der  Wissenschaft  vorzudringen.  Ist 
5  Letztere  nicht  von  allen  und  nicht  überall  erreich- 

•,  so  wird  doch  das  Erstere  durchaus  gefordert:  wer 
ht  die  Erkenntnis  mit  ihren  Voraussetzungen  und 
anden  selbständig  zu  entwickeln  vermag,  der  hat 
ne  wissenschaftliche  Einsicht,  sondern  blos  auf  Treu 



394  Viertes  Buch. 

und  Glauben  angenommene  Meinungen.  Die  Voraus- 
setzung des  selbständigen  Urteils  ist  der  Besitz  der 

Methode,  mit  der  in  diesem  Gebiet  Thatsachen  er- 
mittelt, Begriffe  gebildet,  Sätze  bewiesen  werden,  und 

darum  wird  ihre  Erwerbung  ein  notwendiges  Ziel  des 
wissenschaftlichen  Studiums  sein.  Mit  ihr  wird  sich 

auch  der  Trieb  zur  Mitarbeit  an  der  Wissenschaft  ein- 
stellen: ein  Werkzeug,  das  man  handhaben  gelernt  hat, 

drängt  zur  Verwendung.  Und  damit,  mit  der  dauernden 
Portarbeit  an  der  wissenschaftlichen  Erkenntnis,  wäre 

dann  die  letzte  Probe  auf  das  Exempel  des  akademi- 
schen Studiums  gemacht. 

Vortrefflich  hat  H.  v.  Sybel  dies  Moment  be- 
zeichnet: nicht  das  sei  die  Forderung,  den  ganzen 

Umfang  der  Wissenschaft  aus  den  letzten  Quellen  zu 
lernen;  das  ist  unmöglich.  „Aber  dies  ist  wesenthch, 
dass  der  Studierende  ein  deutliches  Bewusstsein  von 

der  Aufgabe  der  Wissenschaft  und  von  den  Operationen, 
womit  sie  diese  Aufgabe  löst,  gewinne;  dies  ist  nötig, 
dass  er  an  einigen,  wenigstens  an  einem  Punkte  diese 
Operationen  selbst  ausführe,  dass  er  einige  Probleme 
bis  in  ihre  letzten  Konsequenzen  verfolge,  bis  zu  einem 
Punkt,  wo  er  sich  sagen  kann,  es  gebe  nun  niemand 
auf  der  Welt,  der  ihn  hier  und  hierüber  noch  etwas 
lehren  könne,  hier  stehe  er  fest  und  sicher  auf  eigenen 
Füssen  und  entscheide  nach  eigenem  Urteil.  Dieses 

Bewusstsein  mit  eigenen  Mitteln  errungener  Selbst- 
ständigkeit ist  ein  unschätzbares  Gut.  Es  ist  beinahe 

gleichgiltig,  welchen  Gegenstand  die  Untersuchung  zu- 
erst betroffen,  die  dazu  geführt  hat:  genug,  sie  hat  an 

einem  noch  so  kleinen  Punkt  die  Abhängigkeit  von  der 
Schule  durchbrochen,  sie  hat  die  Kräfte  und  Mittel  er- 

probt, mit  denen  von  nun  an  jedes  neue  Problem  er- 
griffen und  zu  gleicher  Lösung  geführt  werden  kann, 

sie  hat  inmitten  der  fröhlichen  Jugendzeit  den  Jüngling 

zum  Manne  gereift." 
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Das  Dritte:  philosophische  Bildung.  Beim 
Abgang  von  der  Universität  soll  der  Grund  zu  einer  in 

vernünftigen  Gedanken  gegründeten  persönlichen  Welt- 
und  Lebensanschauung  gelegt  sein.  Der  Grund  gelegt: 
sie  wird  nicht  vollendet  sein;  das  Leben  ist  der  letzte 
Lehrer  der  Philosophie.  Aber  das  erwarten  wir,  oder 
sollten  es  doch  erwarten  dürfen,  dass  während  der 
Studienjahre  das  Nachdenken  auf  die  letzten  Fragen 

eingestellt  worden  ist,  dass  eine  ernsthafte  Beschäfti- 
gung mit  der  Philosophie,  ein  wirkliches  Ringen  um 

feste  Grundgedanken  stattgefunden  habe.  Blosse  Fach- 
wissenschaft, ohne  Philosophie,  giebt  noch  kein  An- 

recht, sich  dem  führenden  Teil  des  Volks  zuzurechnen; 
dazu  gehört  der  Besitz  leitender  Ideen,  Ideen  über 
Gestalt  und  Sinn  des  Lebens  und  der  Wirklichkeit 

überhaupt. 
Das  wäre  das  dreifache  Ziel  des  Studiums;  und 

demgemäss  ist  die  Aufgabe,  die  es  stellt,  eine  dreifache : 

lernen,  forschen,  philosophieren.  Lernen:  die  vor- 
handene Wissenschaft  nachschaffend  aufnehmen; 

forschen:  an  irgend  einem  Punkt  der  vorhandenen 
Erkenntnis  bis  auf  den  Grund  nachgehen  oder  über  sie 
hinausgehen;  philosophieren:  die  Erkenntnis  zu  einem 
Ganzen  abrunden  und  aus  Ideen  deuten. 

Wobei  denn  gleich  noch  ausdrücklich  betont  werden 

mag,  was  zwar  selbstverständlich  ist:  dass  jedes  wissen- 
schaftliche Studium  mit  dem  Lernen  beginnt.  Es  giebt 

jederzeit  junge  Leute,  die  da  meinen  diese  Stufe  über- 
springen zu  können,  die  gleich  zur  Produktion  eilen. 

Und  zwar  in  doppelter  Gestalt:  es  giebt  unruhige  Köpfe, 
die  die  Wissenschaft  reformieren  wollen,  ehe  sie  sie 
gelernt  haben;  besonders  die  Philosophie  ist  mit  solchen 
geplagt.  Und  es  giebt  andererseits  Leute,  die,  ehe  sie 
noch  in  dem  Gebiet  ihrer  Wissenschaft  sich  recht 

umgesehen  haben,  sich  sogleich  wie  eine  Art  gelehrter 
Maulwürfe  irgendwo  eingraben,  um  irgend   ein  Problem 
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mit  bohrendem  Scharfsinn   oder  langwieriger   Saramel- 
arbeit  aufzulösen. 

Für  die  erste  Art  hat  Fichte  in  der  dritten  Vor- 

lesung über  das  Wesen  des  Gelehrten,  die  vom  angehen- 
den Gelehrten,  insbesondere  vom  Talent  und  Fleiss 

handelt,  sehr  lesenswerte  Betrachtungen:  „Selbstbe- 
schauung,  Selbstbewunderung  und  Selbstlobpreisung  — 
bleibe  die  letztere  auch  innerlich  —  und  der  aus  ihnen 
entspringende  Unfleiss  und  die  Verschmähung  des  In 
der  Niederlage  der  gelehrten  Bildung  schon  Vorhandenen 
zeugen  sicher  von  Mangel  an  wahrem  Talent:  sich 
selbst  vergessen  und  verlieren  in  der  Sache  und  vor 
ihrem  Gedanken  zu  keinem  Gedanken  an  sich  selber 

kommen  können,  ist  die  unabtrennliche  Begleitung  des 

Talents."  Und  von  den  Erzeugnissen  der  falschen 
Genies,  „denen  ihr  kräftiger  Hochmut  und  Eigendünkel 
und  der  verzweifelte  Vorsatz,  der  Natur  zum  Trotz  für 

eine  ungemeine  Natur  zu  gelten",  statt  der  wirklichen 
auf  die  Sache  gerichteten  Genialität 'als  Antrieb  dient, 
urteilt  er:  es  sei  „entweder  etwas,  was  sie  selbst  auf 

eigene  Hand  sich  ausgedacht,  oder  sich  einfallen  ge- 
lassen haben,  das  sie  zwar  selbst  nicht  verstehen,  wovon 

sie  jedoch  hoffen,  dass  es  neu,  frappant,  paradox  er- 
scheinen und  darum  weit  glänzen  werde,  und  womit  sie 

sich  nun  auf  gutes  GJück  auf  Abenteuer  begeben,  Inder 
Hoffnung,  dass  imVerfolg  sie  selbst,  oder  andere  einenSinn 

darin  entdecken  werden",  oder  ein  von  anderen  Entlehntes, 
das  aber,  durch  sehr  künstliche  Verdrehung  und  Ver- 

schiebung unkenntlich  gemacht,  alsetwasNeues  erscheine. 
2.  Die  Mittel  des  Studiums.  Ich  handle  zuerst 

von  den  Mitteln,  die  der  akademische  Unterricht 
zur  Verfügung  stellt,  den  Vorlesungen  und  Uebungen. 
Von  ihrem  Wesen  und  ihren  Formen  ist  im  2.  Kapitel 
des  vorigen  Buchs  gehandelt  worden.  Hier  gehe  ich 
auf  den  Gebrauch,  den  der  Student  von  ihnen  machen 
wird,  mit  einigen  Bemerkungen  ein. 
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Zuerst  die  Vorlesungen.  Ihre  Bedeutung  fanden 
vir  darin,  dass  sie  dem,  der  den  Zugang  zu  einer 
Wissenschaft  sucht,  in  einer  Reihe  von  Vorträgen  eine 
xesamtansicht  von  der  Wissenschaft  bieten,  wie  sie  in 
ler  Persönlichkeit  dieses  Lehrers  Gestalt  gewonnen 
lat.  Die  Wissenschaft  tritt  darin  dem  Hörer  als  Funktion 

iiner  lebendigen  Persönlichkeit  entgegen,  daher  die 

ebendige  Kraft,  die  von  der  rechten  Vorlesung  aus- 
geht: sie  gewinnt  leichter  und  schneller  als  ein  Buch 

las  Interesse  für  die  Sache  und  das  Vertrauen  zur 
iVissenschaft. 

Die  Aufgabe  des  Hörers  wird  nun  sein:  mit  offenem 
5inn  und  eigenem  Nachdenken  das  Gebotene  erfassen 
md  verarbeiten.  Er  wird  sich  nicht  beschränken  auf 

jin  blosses  Anhören  und  passives  Aufnehmen,  sondern 
ich  durch  den  Vortrag  zu  eigener  Mitarbeit,  zum 
ebendigen  Erfassen  und  selbständigen  Durchdenken  der 

•Yagen  anregen  lassen.  Dabei  wird  nichts  hindern, 
lass  er  zu  Gedanken  kommt,  die  von  denen  des  Lehrers 
ich  mehr  oder  weniger  weit  entfernen;  kritische 
leflexion  ist  das  Recht  des  Studenten,  er  ist  Hörer, 
licht  Schüler.  Der  Lehrer  wird  geradezu  wünschen, 
eine  Hörer  zu  einer  Art  innerer  Diskussion  mit  ihm  zu 

Uhren.  Und  auch  dem  wird  nichts  im  Wege  stehen, 

lass  diese  innere  Auseinandersetzung  mit  den  vorge- 
ragenen  Ansichten  auch  zu  einer  äusseren  und  hör- 
)aren  werde.  Natürlich  nicht  während  der  Vorlesung, 
;ie  würde  dadurch  zerrissen  und  unwirksam  gemacht, 
vohl  aber  nachher,  sei  es  in  Form  mündlich  geäusserter 

<>agen  und  Bedenken,  die  sogleich  durch  persönliche 

/"erhandlung  erledigt  werden  mögen,  sei  es  in  schrift- 
ich  formulierten  Fragen,  die  denn,  wenn  vorauszusehen 
st,  dass  sie  aus  dem  Sinn  eines  grösseren  Teils  der 

lörer  gestellt  sind,  auch  zu  einer  rückgreifenden  Be- 
landlung  der  Sache  in  einer  folgenden  Stunde  Veran- 
assung  geben   mögen.    Es  wäre   kein   rechter  liChrer, 
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der  nicht   gern   auf   solche  Fragen  aus  dem  Kreis  der 
Zuhörer  einginge.    Besonders  könnten  Vorlesungen  vor 
einer  kleinen   Zuhörerzahl,  wie   sie  ja  an  den  kleinen 
Universitäten   häufig  sind,   dadurch   einen  intimen  und 

persönlichen  Charakter   gewinnen,   der  ihnen   eine  be- 
deutende und  tiefe  Wirksamkeit  sicherte.    Ob  nicht  auf 

diesem  Wege  jener  Klage  über  die  Unfruchtbarkeit  der 
Vorlesungen,  die  gerade  von  den  kleinen  Universitäten 
herübertönt,  am  wirksamsten  Abhülfe  geschaffen  werden 
könnte?    Ich   sehe   nicht,  was  hier  den  I^ehrer  hindert, 
zur  Aeusserung  von   Fragen  und   Bedenken,   wenn    sie 
nicht  spontan  hervortreten,  auch  seinerseits  durch  Fragen 
anzuregen   und  zu  ermutigen;   wer  ein  Auditorium  von 
5  oder  10  Zuhörern   vor  sich  hat,   der  würde,   scheint 
mir,   das   eigene  Interesse  und  das  der  Zuhörer  an  der 
Vorlesung   steigern,   wenn   er  einen  Teil   der  Zeit  auf 

einen    solchen    dialogischen  Verkehr    mit    ihnen    ver- 
wendete;  natürlich   nicht   in    der  Form    schulmässigen 

Abfragens,    das    erträgt    der    Student    nicht;    an    sein 
Urteil,   nicht   an   sein   Gedächtnis   müssen    die    Fragen 
sich  richten. 

Ein  altes  Herkommen  in  den  Vorlesungen  ist  das 
Nachschreiben.  Ich  sehe  keinen  Grund  es  zu  ver- 

werfen. Es  ist  leicht  es  verhöhnen;  Mephistopheles  hat 
in  bekannten,  seitdem  unzähligemal  wiederholten  und 
variierten  Zeilen  diesen  Ton  angeschlagen. 

Doch  euch  des  Schreibens  ja  befleisst, 

Als  diktiert'  euch  der  heilig'  Geist. 

Und  der  Schüler  nimmt  in  blödem  Ernst  den  Rat  auf: 

Das  sollt  iln-  mir  niclit  zweimal  sagen! 
Ich  denke  mir,  wie  viel  es  nützt; 

Denn  w^as  man  Schwarz  auf  Weiss  besitzt, 
Kann  man  getrost  nach  Hause  tragen. 

Natürlich,  nicht  um  ein  mechanisches  Nachschreiben 
eines  Diktats,  nicht  um  den  Besitz  des  Schwarz  auf 
Weiss   handelt   es   sich,   nicht  um  die  Möglichkeit,  aus 
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eher  Nachschrift  Antworten  auf  künftige  Examens- 
.gen  auswendig  zu  lernen,  ein  Gebrauch,  der  denn 
hl  auch  heute  noch  nicht  ausgestorben  ist;  ein 
ches  Nachschreiben  hätte  freilich  keinen  Wert,  keinen 
deren  wenigstens  als  den  einer  Versicherung  gegen 
amensunfäUe.  Es  giebt  aber  auch  ein  anderes,  ein 
liziöses  Nachschreiben,  ein  Nachschreiben  mit  dem 
rstande,  das  nicht  die  Wörter,  sondern  die  Gedanken 
d  ihren  Zusammenhang  festhält  und  darstellt.  Es 
rkt  wie  eine  erste  Form  der  Durcharbeitung  des 
Tgebotenen:  die  Disposition  wird  herausgehoben,  die 
uptpunkte  fixiert,  in  verkürzter  Fassung  das  Ganze 
5  Gedankengangs  dargestellt.  Zugleich  wird  dadurch 
;  Aufmerksamkeit  erhalten  und  geschärft:  die  eigene 
tivität  verhindert  das  Einschlafen,  auch  das  Schlafen 
t  offenen  Augen,  das  beim  blossen  Zuhören  leicht 
itritt. 

Und  so  hat  dies  Nachschreiben  selbst  seinen  Nutzen 

babt,  auch  wenn  das  Nachgeschriebene  niemals  wieder 
gesehen  wird,  ganz  wie  ein  Exzerpt  geleistet  hat, 
,s  es  sollte,  blos  dadurch,  dass  es  gemacht  wurde, 
brigens  mag  es  denn  doch  auch  geschehen,  dass  die 

chschrift,  ebenso  wie  ein  Exzerpt,  für  ein  wieder- 
Ites  Durchgehen  und  Durcharbeiten  des  Gegenstandes 
nen  Wert  hat.  Mir  haben  z.  B.  Nachschriften  von 

nitz'  Vorlesungen  über  Plato  und  Aristoteles  noch 
tnchmal  Dienste  geleistet. 

Und  noch  Eins:  das  Nachschreiben  in  der  Vor- 
ung  ist  eine  Vorübung  für  eine  Leistung,  die  das 
Itere  Leben  von  manchen  nicht  so  gar  selten  fordern 
rd,  ich  meine  die  Aufnahme  einer  Verhandlung,  einer 

de,  eines  Vortrags  durch  Aufzeichnung  der  Haupt- 
ikte.  Schopenhauer  nennt  die  Aufzeichnungen, 
1  er  in  Fichtes  Vorlesungen  machte,  Protokolle,  mit 
dnischem  Anklang:  er  mochte  sich  als  Richter  bei 

ler  Vewiehmung  vorkommen.    Nun,  ein  Protokoll  auf- 
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nehmen  will  auch  gelernt  sein.  Mag  also  das  Nach- 
schreiben, wenn  es  sonst  keinen  Wert  hätte,  doch 

diesem  Zweck  dienen. 

Das  wäre  es,  was  der  Hörer  von  der  Vorlesung 
haben  kann:  Orientierung  über  den  gegenwärtigen 
Stand  einer  Wissenschaft  durch  Darlegung  der  wich- 

tigsten Thatsachen  und  der  Grundprobleme,  auch  der 
verschiedenen  Aufifassungsweisen,  wie  sie  geschichtlich 
geworden  sind  und  sich  gegenwärtig  gegenüberstehen. 
Der  Gewinn  allgemeiner  Kategorien  für  die  Auffassung 

der  Dinge  wird  vielleicht  als  der  Hauptgewinn  anzu- 
sehen sein.  Dagegen  kann  die  Meinung  nicht  sein,  den 

ganzen  Stoff  der  Wissenschaft  sich  durch  Vorlesungen 
übermitteln  zu  lassen.  Und  darum  wird  es  auf  keine 

Weise  nötv^'^endig  sein  über  alle  Teile  seines  Fachs 
SpezialVorlesungen  zu  hören.  Wollte  ein  Historiker, 

ein  Philolog,  ein  Naturwissenschaftler  alle  Spezialvor- 
lesungen  hören,  die  aus  seinem  Fach  an  einer  grossen 
Universität  angeboten  werden,  so  müsste  er  freilich 

davon  erdrückt  werden.*) 
3.  Die  Uebungen.  Die  Aufgabe  der  Uebungen. 

die  das  19.  Jahrhundert  in  so  mannigfacher  Gestalt  her- 
vorgebracht hat,  geht  im  wesentlichen  auf  die  An- 

leitung zu  selbständigen  wissenschaftlichen  Ar- 
beiten. Handelt  es  sich  in  den  Vorlesungen  mehr  um 

ein  Lernen,  so  dienen  die  Uebungen  dem  zweiten  Stück, 
das  wir  als  beschlossen  in  der  Aufgabe  des  Studiums 
fanden,  der  Einführung  in  die  wissenschaftliche  Arbeit. 
Vor  allem  gilt  das  von  den  eigentlichen  Seminaren: 
sie  sind  die  Pflanzschulen  der  Forschung;  ihre  besondere 

*)  Ein  hon  mot,  das  Diogenes  vom  Antisthenes  überliefert 
hat,  mag  hier  eine  Stelle  finden.  Er  antwortete  einem  jungen 
Menschen,  der  bei  ihm  hören  wollte  auf  die  Frage,  wessen  er  dazu 
benötigt    sei:    y,ßißkiaoiov    xmyor     xat    y(jfofhiov    xruyov     xai    Tttyaxtöiov 

Xfuyov,  Toy  yovy  naQt^ffniyiüy^^j  fügt  Diogenes  erklärend  hinzu. 
Jedem  Studenten,  der  zum  erstenmal  in  die  Hörsäle  tritt,  wäre 
das  Wort  auf  das  erste  Blatt  seines  Hefts  zu  schreiben. 
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Leistung  ist  die  Einführung  in  die  Handhabung  der 
wissenschaftlichen  Methoden.  Die  Lösung  der 

Aufgabe  gestaltet  sich  verschieden  für  die  verschie- 
denen Gebiete  der  Forschung,  der  Geschichte,  der  Phi- 

lologie, der  Naturwissenschaft,  der  Mathematik;  ihre 
allgemeine  Form  ist  die:  dass  ein  Meister  der  Forschung 
seinen  Schülern  Aufgaben  stellt  oder  solche  sich  selbst 

zu  stellen  anleitet,  deren  Auflösung  unter  seiner  Anlei- 
tung stattfindet;  Kritik  und  Rat  des  Kundigen  stehen 

den  tastenden  Versuchen  der  noch  Unkundigen  zur 
Seite.  So  lernen  sie  die  Werkzeuge  und  Handgriffe 
der  Arbeit  kennen  und  kunstgerecht  gebrauchen.  Das 

Ziel  ist,  dass  der  Schüler  selbst  ein  Meister  wird,  zu- 
nächst, dass  er  selbständig  wissenschaftliche  Unter- 

suchungen machen  kann;  die  Dissertation  ist  ihrer  Idee 
nach  das  Probestück,  wodurch  er  die  erlangte  Fähigkeit 
hierzu  nachweist. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  niemand,  dem  es 
um  seine  wissenschaftliche  Ausbildung  ernst  ist,  auf 
die  Teilnahme  an  Uebungen  verzichten  wird.  Auch 
wer  nicht  vorhat,  sein  Leben  der  gelehrten  Forschung 
zu  widmen,  wer  durch  Neigung,  Begabung,  Lebenslage 
auf  die  Ausübung  eines  praktischen  Berufs  hingewiesen 
ist,  wird  es  nicht  versäumen,  an  der  Hand  eines 
Meisters  sich  in  die  Arbeitsweise  der  Wissenschaft  ein- 

führen zu  lassen.  Und  auch  der  sollte  es  nicht  ver- 
säumen, dem  der  Betrieb  in  einem  Seminar  fremdartig, 

kleinlich,  von  geringem  oder  zweifelhaftem  Nutzen  er- 
scheint. Es  ist  auf  alle  Fälle  geraten,  die  herrschende 

Arbeitsweise  durch  Ausübung  kennen  zu  lernen,  auch 
dann,  wenn  man  den  Beruf  zu  Höherem  in  sich  fühlt. 
Erst  in  der  gemeinsamen  Arbeit  der  Schule  lernt  man 
die  eigenen  Kräfte  kennen  und  schätzen,  wird  man 
durch  Messung  an  den  Leistungen  Andrer  seiner  selbst 

sicher.  Der  Autodidakt  behält  leicht  eine  gewisse  Un- 
sicherheit,   auch  wenn  er  im   übrigen   seine  Kraft  und 26 
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sein  Verdienst  recht  hoch  einschätzt;  oder  vielmehr, 
die  Ueberschätzung,  die  bei  ihm  so  häufig  ist,  ist  eben 
eine  Folge  der  inneren  Unsicherheit.  Ein  sinnreiches 
Wort  Herders  sei  ihm  gesagt: 
Lerne  die  Lehren  der  Schule!  Doch  gleich  der  Leukothea  Binde, 
Bist  du  ans  Ufer  gelangt,  wirf  in  die  Flut  sie  zurück. 

Wichtig  ist  noch:  die  Teilnahme  an  Uebungen 
nicht  zu  lange  hinausschieben,  vielmehr  so  bald  als 
möglich  den  Zugang  und  Anschluss  suchen.  Es  giebt 
ja  jetzt  vielfach,  besonders  in  der  philosophischen 
Fakultät,  auch  für  Anfänger  berechnete  Kurse.  Die 
Uebungen  geben  sogleich,  was  der  Anfänger  vor  allem 
braucht,  eine  bestimmte  Richtung  für  das  Arbeiten.  Sie 
stellen  die  Aufmerksamkeit  auf  einen  bestimmten  Punkt 

ein;  und  dass  dies  geschieht,  dass  man  irgendwo  zu- 
greift, ist  von  entscheidender  Wichtigkeit  Ob  man 

gleich  am  rechten  Punkt  einsetzt,  darauf  kommt  es 
nicht  so  sehr  an,  als  dass  man  irgendwo  festen  Boden 
unter  den  Füssen  gewinnt.  Sonst  läuft  man  Gefahr, 
dass  man  von  mannigfaltigen  Interessen  lange  sich 
hin  und  herziehen  lässt  und  es  schliesslich  auf  keinem 
Gebiet  zu  einem  ernsthaften  und  fruchtbaren  Arbeiten 

bringt. 
An  Eines,  was  schon  öfters  berührt  wurde,  erinnere 

ich  hier  nochmals:  man  versäume  nicht,  die  Uebung 
in  kleineren  Ausarbeitungen,  in  Aufsätzen  ähnlich 
denen,  welche  die  Oberstufe  der  Schule  forderte,  auf 
der  Universität  fortzusetzen.  Schon  aus  dem  Grunde, 
dass  sie  vielfach  in  den  Prüfungen  verlangt  werden. 

Wer  Prüfungsarbeiten,  wie  sie  etwa  für  die  Oberlehrer- 
prüfung angefertigt  werden,  durchzusehen  hatte,  der  ist 

oft  grossem  und  zuweilen  fast  unbegreiflichem  Ungeschick 
begegnet.  Oft  wird  viel  zu  weit  ausgeholt;  ein  wüster 
Bücherhaufen  ist  durchgegangen,  eine  Masse  Exzerpte 
daraus  zusammengetragen  und  zu  einem  übel  verbundenen 
Ganzen  zusammengeflickt.    Statt  den  Kopf  in  die  Hand 
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5U  nehmen,  über  die  Sache  nachzudenken  und  seine 
jedanken  in  Ordnung  zu  bringen,  hat  sich  der  Kandidat 
n  eine  sinnlose  Vielleserei  geworfen,  offenbar  in  der 

tfeinung,  es  gehöre  zum  Wesen  einer  „wissenschaft- 

ichen"  Arbeit,  dass  man  vor  allem  alle  Bücher,  die 
emals  über  den  Gegenstand  geschrieben  worden  sind, 
jelesen  oder  doch  in  die  Hand  genommen  habe,  und 
5um  Zeichen,  dass  dies  geschehen  sei,  irgend  etwas 
laraus  anbringe.  Wäre  nicht  die  Uebung  in  kleinen 
Ausarbeitungen  darstellenden  und  untersuchenden 
IJharakters  jahrelang  vernachlässigt  worden,  so  würden 
lolche  Arbeiten  besser  gelingen.  Meditation,  Disposition, 
Formgebung,  Stil,  das  alles  sind  Dinge,  die  einrosten, 
venn  sie  lange  Zeit  ungeübt  bleiben.  Es  wäre  eine 

licht  undankbare  Aufgabe  für  jüngere  Docenten,  An- 
eitung  und  Gelegenheit  zu  solchen  Ausarbeitungen  zu 
jeben.  Und  vor  allem  ist  hier  den  wissenschaftlichen 

t^ereinen  ein  schönes  Feld  zu  fruchtbarer  Thätigkeit 
geboten;  ich  komme  darauf  noch  zurück. 

4.  Die  wissenschaftliche  Litteratur.  Ihre  Be- 
lutzung  bildet  neben  der  des  akademischen  Unterrichts 
gegenwärtig  ein  notwendiges  und  wesentliches  Stück 
ies  Studiums.  Die  Aufgabe  wird  die  sein:  das  Wichtigste 
lus  der  Litteratur  des  Berufsfachs  aus  eigenem  Gebrauch 
o  kennen  zu  lernen,  dass  man  sich  darin  mit  Freiheit 
>ewegt. 

Vier  Gruppen  von  Werken  lassen  sich  hier  unter- 
cheiden : 

1)  Die  Lehrbücher.  Die  Aufgabe  des  akademischen 
^ehr-  oder  Handbuchs  ist:  den  Stoff  der  Wissenschaft 
n  systematischer  Ordnung  vollständig  darzustellen, 

''ür  die  Studierenden  wird  es  zweckmässig  sein,  zunächst 
in  gutes  Lehrbuch  zur  Grundlage  des  Selbststudiums 
u  machen,  um  darin,  wie  in  einem  Schulbuch,  heimisch 
u  werden,  andere  nur  daneben  nach  Gelegenheit  zu 
lenutzen. 

26* 
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2)  Nachschlagewerke.  Dahin  gehören  Enzyklo- 
pädien, Reallexika,  Wörterbücher,  StoflFsammlungeii, 

Urkundenwerke  u.  s.  w.  Es  wird  die  Aufgabe  sein, 
auch  diese  wichtigen  Hilfsmittel  aller  wissenschaftlichen 
Arbeit  auf  der  Universität  durch  den  Gebrauch  kennen 

zu  lernen.  Selbst  eine  gelegentliche  Stunde,  zum  Durch- 
sehen derartiger  Werke  verwendet,  wird  nicht  ohne 

Frucht  sein:  man  weiss  dann  ungefähr,  wo  man  gegebenen 
Falls  zu  suchen  hat.  Und  auch  für  später  ist  man 
orientiert;  wer  die  Werke  dieser  Art  kennt,  ist  eher  in 
der  Lage,  sie  auch  aus  der  Ferne  einmal  zu  benutzen, 
wenn  er  keine  grosse  Bibliothek  zur  Hand  hat. 

3)  Quellenschriften.  In  allen  Geisteswissen- 
schaften bilden  Quellenschriften  die  eigentliche  Substanz 

der  Wissenschaft:  für  den  Theologen  die  heiligen 
Schriften,  für  den  Philologen  die  Schriftwerke  des 
klassischen  Altertums,  für  den  Juristen  nahm  das  Corpus 
Juris  früher  eine  ähnliche  Stelle  ein.  Die  Aufgabe  ist 

hier:  durch  beständige  Lektüre  eine  vollkommene  Ver- 
trautheit mit  diesen  Werken  zu  erlangen.  Die  Sachen 

selbst  lesen,  nicht  Bücher  über  die  Sachen  lesen,  oder 
diese  doch  nur  neben  und  mit  den  Sachen,  das  wird  der 
erste  Rat  sein,  den  man  dem  angehenden  Studierenden 
nicht  oft  genug  einschärfen  kann. 

Und  hier  füge  ich  ein  Wort  über  einen  schon  wieder- 
holt berührten  Punkt  ein:  das  Bücherkaufen.  Der 

eigene  Besitz  ist  die  Voraussetzung  für  den  ständigen 
(rebrauch.  Und  also  wird  es  eine  unerlässliche  Sorge 

sein,  die  notwendigen  Werke  in  guten  Ausgaben  an- 
schaffen. Bücher  sind  das  Betriebskapital  des  Stu- 
dierenden; und  wie  überall,  so  ist  auch  hier  ein  Arbeiten 

mit  mangelliaften  Werkzeugen  und  unzulänglichem  Be- 
triebskapital unproduktiv  und  unklug. 

Mit  geborgten  Büchern  kann  man  nicht  arbeiten 
wie  mit  eigenen,  schon  darum  nicht,  weil  man  sie  nicht 

zum  eigenen  Gebrauch  sich  einrichten  kann,  mit  Unter- 
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eichen,  Randzeichen,  Anmerkungeji  u.  s.  w.  Ein  Buch, 
dem  die  Spuren  früherer  Arbeit  bei  der  wiederholten 

kttire  oder  beim  Nachschlagen  den  Weg  weisen,  er- 
3htert  den  Gebrauch  ungemein  und  hat  darum 
ppelten  Werth.  Wer  seine  Mittel  zu  Rate  halten  muss, 

^d  auf  die  Gelegenheit  zu  antiquarischen  Ankäufen, 
3h  auf  Auktionen  achten;  namentlich  in  den  Zentren 

*d  es  möglich  sein,  auf  solche  Weise  auch  mit  be- 
leidenem  Aufwand  sich  eine  ausreichende  Bücher- 
nmlung   zu  verschaffen.    Im  übrigen  wird   natürlich 
Seminarbibliothek  den  Beruf  haben  auszuhelfen, 

mentlich  auch  die  grossen  Sammlungen  und  Nach- 
ilage werke  zu  täglichem  Gebrauch  darzubieten. 
1  Spruch  mittelalterlicher  Schulweisheit  mag  die 

chtigkeit  des  Bücherbesitzes,  die  von  den  Studieren- 
1  durchweg  unterschätzt  wird,  einschärfen: 

Haurit  aquam  crihro,  qui  discere  vulf  sine  lihro. 
4)   Eine  vierte   und  letzte  Litteraturgruppe  ist  die, 

sich  auf  die  Geschichte  der  eigenen  Wissen- 
(laft  bezieht.  Die  Wissenschaft  lebt  nur  in  dem 

jchichtlichen  Prozess  ihrer  Erzeugung,  und  niemand 
m  für  die  Wissenschaft  der  Gegenwart  ein  volles 

rständnis  gewinnen  ohne  Einsicht  in  ihre  Vergangen- 
t.  Man  kann  die  Wissenschaft  einem  Baum  ver- 

leben: die  gegenwärtige  Arbeit  ist  gleichsam  die 
rabiumschicht,  worin  der  lebendige  Umsatz  stattfindet, 
?r  auch  der  verholzte  Stamm  ist  für  das  Leben  des 

umes  notwendig;  so  für  die  Wissenschaft  der  alte 
rch  die  Tradition  der  Jahrhunderte  geschaffene 
teraturbestand. 
Für  das  Studium  der  Geschichte  einer  Wissenschaft 

d  wieder  drei  Gruppen  von  Werken  wichtig.  Zuerst 
gemeine  DarsteUungen,  die  eine  Gesamtübersicht 
)en.  Für  den  Anfang  wird  eine  kurze,  in  knappen 

^en  das  Wesentliche  bietende  Darstellung  den  bände- 
chen  Werken  mit  ihrer  verwirrenden  Mannigfaltigkeit 
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vorzuziehen  sein.     Zweitens,   biographische,   vor  allem 
auch    autobiographische   Darstellungen   von    Männern, 
deren    Leben    und   Schaffen   in   der  Entwickelung  der 
Wissenschaft    die   grossen   Wendepunkte    bildete.     Sie 
zeigen    den   Zusammenhang    der   Forschung    einerseits 
mit    dem    persönlichen    Leben,    andererseits    mit    den 
herrschenden  Zeitinteressen.  Drittens,  einzelne  klassische 

Untersuchungen  und  Arbeiten,  d.  h.  solche,  die  epoche- 
machend in  den  Gang  der  Anschauungen   eingegriflfen 

haben.    Der  Theolog,  der  Philolog,  der  Historiker,  aber 
auch    der    Naturwissenschaftler,    der     Mediziner,     der 
Mathematiker,     er     sollte     es     sich     nicht      nehmen 
lassen    da    und    dort    aus    den    verschiedenen     Jahr- 

hunderten  ein  bedeutendes  Werk,  ein  bahnbrechendes' 
oder    auch    ein    typisches,     herauszugreifen    und    zu 
lesen    oder  wenigstens    einzusehen.     Es    belehrt    ganz 
anders    als    eine    geschichtliche    Darstellung,    es    führt 

zu     unmittelbarer     Berührung     mit     der    Vergangen- 
heit,  der   Atemzug    der   Zeit   weht    darin;     eine    Dar- 

stellung ist,   so   treu   sie   sein  mag,   doch  immer  durch 
das    Medium    der    Gegenwart    hindurchgegangen    und 
damit  modernisiert. 

Ich  betone  nochmals:  nicht  blos  die  historischen 

Wissenschaften,  sondern  ebenso  die  ihrer  Natur  nach 

dogmatischen  Wissenschaften  sind  geschichtliche  Er- 
scheinungen und  nur  als  solche  ganz  zu  verstehen  und 

zu  würdigen.  Es  wäre  zu  wünschen,  dass  die  Stu- 
dierenden auch  liier  für  die  Geschichte  ein  lebhafteres 

Interesse,  als  es  meist  der  Fall  zu  sein  scheint,  ge- 
wönnen; es  wäre  wohl  auch  geeignet  vor  allzu  ein- 

seitiger Bewunderung  des  Heutigen  und  zu  grosser 

Befangenheit  in  den  jederzeit  neuesten  Theorien  zu  be- 
wahren. Vortrefflich  hat  Harnack  in  seiner  Rektorats- 

rede (1900)  allen  die  Pflicht  historischer  Studien  ans 
Herz  gelegt:  „Vernachlässigen  Sie  die  Geschichte  nicht, 
die    grosse    Geschichte    und    die    Geschichte    Ihrer 
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Wissenschaft.  Glauben  Sie  nicht,  dass  Sie  Erkenntnisse 

einsammebi  können,  ohne  sich  mit  den  Persönlich- 
keiten innerlich  zu  berühren,  denen  man  sie  verdankt, 

und  ohne  den  Weg  zu  kennen,  auf  dem  sie  gefunden 
worden  sind.  Keine  höhere  wissenschaftliche  Er- 

kenntnis ist  eine  blosse  Thatsache;  eine  jede  ist  einmal 
erlebt  worden  und  an  dem  Erlebnis  haftet,  ihr 
Bildungswert.  Wer  sich  damit  begnügt,  nur  die 
Resultate  sich  anzueignen,  gleicht  einem  Gärtner,  der 

seinen  Garten   mit   abgeschnittenen  Blumen  bepflanzt." 
Dasselbe  fordert  Goethe:  „Man  studiere  nicht  das 

Mitgeborene,  sondern  grosse  Menschen  der  Vorzeit, 
deren  Werke  seit  Jahrtausenden  gleichen  Wert  und 

gleiches  Ansehen  behalten  haben.  Ein  wirklich  hoch- 
begabter Mensch  wird  das  Bedürfnis  llazu  ohnedies  in 

sich  fühlen,  und  gerade  dies  Bedürfnis  des  Umgangs 
mit  grossen  Vorgängern  ist  das  Zeichen  einer 

höheren  Anlage."  Ein  Wort,  das  unserer  nach  den 
jederzeit  allerneuesten  Meinungen  so  begierigen  Zeit 
besonders  gesagt  ist. 

5.  Die  Form  der  Lektüre.  Zu  fruchtbarem  Lesen 

gehört  zweierlei;  das  Erste:  auffassen  und  merken,  was 
der  Autor  denkt,  das  Zweite:  urteilen  und  sich  klar 
machen,  wie  über  die  Sache  zu  denken  sei,  oder 
wenigstens,  wie  man  selber  über  sie  denken  wolle. 

Jenes  ergiebt  die  Grundform  des  philosophisch-histori- 
schen, dieses  die  Grundform  des  dogmatischen  Studiums, 

die  übrigens  natürlich  untrennbar  mit  einander  ver- 
bunden sind.  Ein  paar  Winke  mögen  dem  angehenden 

Jünger  der  Wissenschaft  nicht  unerwünscht  kommen; 
ich  fürchte,  es  wird  viel  vergeblich  gelesen. 

1)  Mit  der  Feder  in  der  Hand  lesen.  Blosses 
Lesen  ohne  die  Gegenwirkung  des  Schreibens  führt 
nicht  zum  Ziel.  Die  Feder  aber  dient  zu  doppeltem 
Gebrauch.  Der  erste  ist:  Exzerpieren.  Manfasstden 
Inhalt   in   eine   Summe,   mit   kurzen,   scharf  geprägten 
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Formeln,  in  logischer  Disposition,  übersichtlich  auch 
dem  Auge,  dargestellt.  Vielleicht  genügt  schon  der 
Buchrand  ein  solches  Inhaltsschema  aufzunehmen.  Ein 

Werk,  dessen  Inhalt  man  so  herauspräpariert  hat,  prägt 
sich  zugleich  dem  Gedächtnis  ein;  man  merkt,  was 
man  durch  eigenes  Denken  geformt  hat.  Und  für  eine 
Wiederholung  bleibt  ein  solches  Schema  die  bequemste 
Stütze. 

Sodann  dient  die  Feder  zum  Adnotieren.  Man 

zeichnet  mit  ein  paar  Strichen  die  eigenen  Gedanken 
auf  und  stellt  sie  gegen  die  des  Autors,  man  kommt  so 
zu  etwas  wie  einer  lebendigen  Unterredung  mit  ihm. 
Oft  genügt  ein  Wort  am  Rand,  die  eigene  Stellung  zu 
bezeichnen.  Oder  man  sammelt  Parallelstellen  aus 

demselben  oder  aus  anderen  Autoren  dazu,  oder  That- 
sachen,  die  für  oder  gegen  die  Ansicht  des  Autors 
sprechen,  und  so  fort.  Ein  solches  eindringendes 
aktives  Lesen  fördert  die  Einsicht  und  unterstützt  auch 

das  Gedächtnis:  Gedanken,  zu  denen  man  selbst  Stellung 
genommen  hat,  prägen  sich  mit  der  Kritik  ein. 

2)  Mit  bestimmter  Absicht  lesen.  Wer  mit 
bestimmten  Fragen  an  ein  Buch  herangeht,  dem  sagt 
es  mehr  als  dem,  der  blos  so  im  allgemeinen  und  auf 

(4erathewohl  liesst.  Wer  fragt,  dem  wird  Antwort  ge- 
geben: so  hält  es  die  Natur;  dem  Physiker,  der  sie  be- 

fragt, der  sie  mit  dem  Experiment  ins  Verhör  nimmt, 
steht  sie  Rede;  prudens  interrogatio  dimidiuni  scientme. 
Ebenso  halten  es  auch  die  Bücher:  dem  Frager  geben 
sie  Antwort.  Die  Fragen  können  mannigfacher  Art 
sein;  vor  allem  tritt  der  obige  Unterschied  hervor: 
Fragen  die  sich  auf  die  Sache,  und  Fragen,  die  sich  auf 
den  Autor  und  seine  Werke  beziehen.  Man  kann  die 

Schriften  des  Aristoteles  lesen,  um  aus  ihnen  die  Natur 
der  Dinge  oder  um  den  Aristoteles  kennen  zu  lernen. 
Im  ersten  Fall  haben  wir  das  philosophische,  im  anderen 
Fall  das  philologische  Interesse,  die   sich  übrigens,   wie 
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schon  gesagt,  nicht  als  sich  ausschliessende  Gegensätze 
verhalten. 

3)  Wiederholt  lesen.  Das  wird  vor  allem  am 

Anfang  notwendig  sein,  um  feste  Grundlagen  zu  ge- 
winnen. Notwendig  aber  ist  es  aus  zwei  Rücksichten: 

um  des  Verstehens  und  um  des  Behaltens  willen.  Um 

des  Verstehens  willen:  der  Anfang  des  Buchs  setzt  das 
Ende  voraus;  dem  Verfasser  war  es  gegenwärtig  als 
das  Ziel,  zu  dem  er  den  Leser  hinführen  will.  Der 
Leser  wird  also,  wenn  er  ans  Ziel  gelangt  ist,  zum 
Anfang  zurückkehren  müssen,  um  ihn  nun,  mit  der 
Kenntnis  des  Ziels  nochmals  lesend,  ganz  zu  verstehen, 
wie  Schopenhauer  dies  in  der  Vorrede  zu  seinem 

Hauptwerk  dem  Leser  als  erste  Bedingung  des  Ver- 
ständnisses einschärft.  Man  kann  es  als  stillschweigende 

Forderung  jedes  umfassenderen  und  schwierigen  Werkes 
ansehen.  Zweitens,  um  des  Behaltens  willen:  erst 

das  zweite  Lesen,  das  Erinnerungen  wachruft,  auf- 
frischt, ergänzt  und  zusammenfügt,  bewirkt  dauernde 

Aneignung. 
Das  wäre  der  Weg  zu  fruchtbarem  Lesen.  Die 

blosse  rasche,  ziellose  Vielleserei  führt  zn  nichts,  sie 
hinterlässt  nichts  als  eine  Masse  unsicherer  Reminis- 
cenzen,  ein  geschwächtes  Gedächtnis  und  das  Gefühl 
der  Unfähigkeit  zur  geistigen  Herrschaft  über  seinen 
Bewusstseinsinhalt.  Zielstrebige  Arbeit  allein  führt  hier 
wie  überall  ans  Ziel.    VortreflFlich  sagt  Rückert: 

Zwei  Hälften  machen  zwar  ein  Ganzes;  aber  merk: 
Aus  halb  und  halb  gethan  entsteht  kein  ganzes  Werk! 

Daneben  giebt  es  allerdings  einen  andern  Bücher- 
gebrauch, der  auch  sein  Recht  hat:  das  rasche  Durch- 

sehen, um  über  Inhalt  und  Form  eine  allgemeine  Orien- 
tierung zu  gewinnen.  Die  Handbibliotheken,  die  auf 

unseren  grossen  Büchersammlungen  jetzt  zur  allge- 
meinen, durch  keine  Förmlichkeit  erschwerten  Be- 

nutzung bereitgestellt  sind,  laden  zur  Erwerbung  solcher 
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Bticherkenntnis  ein.  Es  ist  immer  ein  Gewinn,  wenn 
man  die  leeren  Namen  von  Büchern,  die  durch  Lektüre 

und  Vorlesungen  einem  zugeführt  werden,  in  An- 
schauungen umsetzt,  und  sei  es  nur  durch  die  äusser- 

liche  Ansicht  und  einen  Ueberblick  des  Inhaltsverzeich- 
nisses; so  ist  es  doch  nicht  mehr  ein  blosser  Name  und 

die  Rückkehr  dazu  erleichtert. 

6.  Die  Vorteile  des  gemeinsamen  Arbeitens. 

Es  kann  in  zwei  Formen  geschehen:  1)  als  privates  Zu- 
sammenarbeiten Einzelner;  2)  als  organisiertes  Zu- 

sammenarbeiten in  wissenschaftlichen  Vereinen. 

1)  Das  private  Zusammenarbeiten  Einzelner 

ist  eine  höchst  fruchtbare  Sache;  wenn  die  Teilnehmer* 
der  Arbeit  glücklich  zu  einander  stimmen  und  sich  er- 

gänzen, giebt  es  nichts  Fröhlicheres  und  Förderlicheres. 
Es  handle  sich  um  gemeinsame  Lektüre:  vier  oder  acht 
Augen  sehen  mehr  als  zwei,  weil  jedes  von  einem 
andern  Standort  sieht,  andere  Kenntnisse  und  Interessen 
mitbringt.  Dazu  kommt  der  Wetteifer  und  steigert  das 
Interesse:  jeder  will  dem  andern  zuvorkommen,  den  Schatz 
entdecken  und  ihn  den  andern  zeigen. 

So  kann  auch  langweiliges  Lernen  und  Repetieren, 
das  ja  doch  nirgends  zu  entbehren  ist,  durch  gemeinsame 
Arbeit  in  munteres  Wettspiel  umgewandelt  werden.  Und 
fremde  Sprachen  reden  und  schreiben  lernen  ist  ja  ohne 

die  Gemeinschaft  lebendiger  Rede  überhaupt  nicht  mög- 
lich. Auch  der  Briefwechsel  könnte  diesem  Zweck 

dienstbar  gemacht  werden:  was  zwischen  Schülern  ver- 
schiedener Nationen  hie  und  da  versucht  ist,  könnte 

vielleicht  mit  grösserem  Erfolg  zwischen  Studenten  statt- 
finden; und  auch  die  Anknüpfung  persönlicher  Be- 

ziehungen auf  diesem  Wege  wäre  nicht  wertlos. 
2)  Die  wissenschaftlichen  Vereine.  Sie  haben 

sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  in  erfreulicher  Weise 

entwickelt  und  sind  Jetzt  ein  Bildungsmittel  von  nicht 
zu  unterschätzender  Bedeutung.    Schon  darum  sind  sie 
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wichtig,  weil  sie  Gleichstrebende  zusammenführen;  der 
Verein  ist  der  Ort,  wo  man  sich  persönlich  kennen 
lernt  und  zwar  bei  der  Arbeit  kennen  lernt;  oft 
werden  hier  Beziehungen  angeknüpft,  die  für  das 
Leben  dauernde  Wirkungen  haben.  Dazu  kommt 
dies:  im  Verein  bildet  sich,  wenn  er  selbst  dauerndes 
Leben  gewinnt,  eine  Tradition  des  Studiums,  die  den 
Jüngeren  den  Weg  weist  und  sie  gleich  mit  gutem 

Geist  umfängt,  die  Aelteren  hebt  und  zum  Höher- 
streben ermuntert.  In  dieser  Hinsicht  sind  auch  die 

.alten  Herren"  für  die  Vereine  ein  wesentliches 
Element.  Dazu  vermitteln  sie  die  Beziehung  zu  dem 
Beruf  und  oft  auch  zur  Universität,  wie  denn  die 
älteren  wissenschaftlichen  Vereine  oft  zahlreiche 
Docenten  unter  ihren  alten  Herren  haben. 

Unter  den  Formen  der  Arbeit  in  den  Vereinen 

steht  der  Vortrag  mit  nachfolgender  Diskussion 

obenan.  Für  Einen  wird  der  Vortrag  unter  allen  Um- 
ständen nützlich  sein,  nämlich  für  den,  der  ihn  hält;  er 

nötigt,  einen  bestimmten  Gegenstand  ins  Auge  zu  fassen, 
seine  Gedanken  über  ihn  zu  sanuneln,  und,  indem  man 
sie  andern  verständlich  zu  machen  sucht,  sich  selber 
darüber  klar  zu  werden.  Ob  dabei  für  die  Sache  etwas 

herauskommt,  ob  Andere  dadurch  belehrt  werden  oder 
nicht,  auf  jeden  Fall  gewinnt  der  Verfasser  dabei,  und 
das  wird  schon  als  ausreichender  und  den  Vortrag 
rechtfertigender  Gewinn  betrachtet  werden  können;  gilt 
dasselbe  doch  auch  noch  für  manche  gedruckte  Arbeit. 
Uebrigens  werden  doch  auch  Vorträge  nicht  so  selten 
sein,  die  den  Hörer  fördern.  Der  Gleichaltrige  wird 
den  Mitstrebenden  manche  Dinge  leichter  klar  und 
interessant  machen,  als  der  ihrer  Sphäre  ferner  stehende 
akademische  Lehrer. 

Im  ganzen  dürfte  es  sich  empfehlen,  die  Vorträge, 
wenn  möglich,  frei  zu  halten.  Nicht  nur  ist  es  dem 

Hörer  leichter,    dem  gesprochenen  Wort  als  der  vorge- 
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lesenen  Abhandlung  zu  folgen,  auch  dem  Vortragenden 
erwächst  daraus  ein  Gewinn.  Er  wird  genötigt,  das 
Wesentliche  stark  hervorzuheben,  den  Gedankengang 
scharf  herauszuarbeiten  und  auf  das  Ziel  zu  richten. 

Der  mündliche  Vortrag,  dem  natürlich  eine  schriftliche 
Ausarbeitung  zu  Grunde  liegt,  stösst,  was  nicht  zur 

Sache  gehört,  ab:  die  überflüssigen  Episoden,  die  ver- 
queren Einfälle,  die  spitzfindigen  Klügeleien,  die  un- 
echten Schnörkel  und  Zierraten.  Das  Papier  ist  ge- 

duldiger als  der  Hörer,  die  Feder  umständlicher  als  das 
Wort;  sagen  kann  man  nur,  wofür  man  gleichsam  mit 
seiner  Person  einsteht. 

Für  die  Diskussion  mag  es  zweckmässig  sein,  die 
Summe  des  Vortrags  in  Thesen  zu  fassen,  und  ebenso 
von  denen,  die  sie  bestreiten,  die  Zusammenfassung 

ihrer  Gedanken  in  Antithesen  zu  fordern.  Sonst  ge- 
schieht es  leicht,  dass  man  über  ein  Hin-  und  Herreden 

nicht  hinauskommt  und  die  Debatte  nicht  einmal  dazu 

führt,  dass  die  Teilnehmer  über  den  Gegensatz  ihrer 
Gedanken  ins  Klare  kommen.  Die  mittelalterliche 

Uebung,  die  Disputation  durch  die  logische  Form  zu 
binden,  hatte  ohne  Zweifel  ihr  Gutes,  wenn  hier  auch 
vielfach  bei  übertriebener  Strenge  in  der  Form  das 
sachliche  Interesse  zu  kurz  gekommen  sein  wird. 

Neben  Vortragsabenden  hätten  übrigens  vielleicht 

eigentliche  Debattierabende  ihr  Recht.  Eine  Frage  wäre 
vorher  auf  die  Tagesordnung  zu  setzen,  so  dass  jedem 
Gelegenheit  geboten  wäre,  Stellung  dazu  zu  nehmen, 
vielleicht  auch  sie  mit  dem  einen  oder  andern  vorher 

zu  besprechen.  Die  Diskussion  würde  bald  eine 
Mannigfaltigkeit  von  Gesichtspunkten  ergeben,  es 

würden  sich  verschiedene  Grundrichtungen  der  An- 
sichten herausstellen  und  so  eine  Klärung  über  die 

möglichen  Betrachtungsweisen  der  Sache  erreicht 
werden.  Zugleich  würde  sich  ein  Gewinn  an  formeller 
Gewandtheit  ergeben:   die  Uebung  würde  die  Fertigkeit 
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tigern,  fremde  Gedanken  rasch  aufzufassen,  ihre 
Linde  und  ihre  Motive  sich  klar  zu  machen,  mit  den 
:enen  Gedanken  dazu  Stellung  zu  nehmen,  die 
iwachen  Punkte  jener  zu  erkennen  und  darzulegen, 
\  eigenen  in  geordnetem  Zusammenhang  zu  entwickeln, 
zu  Argumentationen  zu  formen:  alles  das  Dinge, 

ren  Wert  wir  lange  Zeit  vielleicht  etwas  unterschätzt 
ben.  Das  gesteigerte  öffentliche  Leben  wird  uns  ihre 

twendigkeit  mehr  und  mehr  aufdrängen.*) 
7.  Die  allgemeine  Bildung.  Ausser  der  gründ- 

lien  Ausbildung  in  dem  eigenen  Fach  stellt  das  Uni- 
rsitätsstudium,  wie  wir  sahen,  noch  eine  zweite 

rderung:  die  En\^eiterung  und  Vertiefung  der  allge- 
inen  Bildung.  Ich  will  auf  zwei  Stücke,  die  darin 

griffen  sind,  mit  einem  Wort  eingehen:  die  Orien- 
rung  auf  den  Gebieten  der  Nachbarwissenschaften 

i  den  Abschluss  der  Erkenntnis  in  einer  philo so- 
ischen  Weltanschauung. 
Es  giebt  kein  wissenschaftliches  Studium,  das  in 

r  Isolierung  gedeihen  könnte.  Jede  Wissenschaft 
ht  mit  andern  in  unlöslicher  Wechselbeziehung,  sie 
zen  einander  als  Hülfswissenschaften  voraus.  Um 

h  die  notwendigen  Hülfen  verschaffen  zu  können,  ist 

adestens  eine  allgemeine  Orientierung  auf  den  an- 
mzenden  Gebieten  erforderlich.    So  bilden  vor  allem 

beiden  grossen  Gruppen  von  Wissenschaften,  die 

turvvissenschaften  und  die  philologisch-historischen, 
Grunde  einheitliche  Arbeitsgebiete,  aus  denen  sich 
zelne  Ausschnitte  nur  zu  relativer  Selbständigkeit 

•auslösen  lassen.  Philologie  und  Geschichte  lassen 
h  nirgends  trennen;  und  wieder,  kein  einzelner  Aus- 
initt  der  Geschichte   oder   der   Litteratur  lässt   sich 

*)  lieber  den  Wert  solcher  Uebungen  sehe  man  .1.  St.  MilTs 
obiographie,  Kap.  3.  Das  Buch  verdient  ganz  gelesen  zu 
den;  es  giebt  eine  der  interessantesten  Bildungsgeschichten, 
wir  überhaupt  haben. 
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isoliert    behandeln.    Der  moderne  Philolog  bedarf  der 
klassischen  Philologie,  aber  auch  umgekehrt:     wer  das 
homerische  Epos  wissenschaftlich  begreifen  will,  wird 
am    deutschen   nicht   vorbeigehen,    es    sind    homologe 
Bildungen,  die  auf  einander  Licht  werfen.    Und  so  kann 
der  Theolog   oder   der  Jurist  nicht  der  Geschichte  und 
der    Philologie    entraten;    sein    Gegenstand   ist   ja   ein 
Ausschnitt  aus  der  Geschichte  und  zwar  der  Geschichte 

vieler  Völker;    aber  ebenso  wenig  kann   der  Historiker 
der  Kenntnis   der   Religion   und   des  Rechts,   also   der 
Arbeit  des  Theologen  und  Juristen  entraten:  was  bliebe 
von  der  Geschichte  eines  Volks,  wenn  man  die  Religion 

und  das  Recht  daraus  striche?   Also:  das  ganze  Studien- 
gebiet  eine   Einheit,   weil   der  Gegenstand   zuletzt  ein 

einheitlicher  ist:   die  Geschichte   des   geistigen  Lebens 
auf  Erden.    Alle  Grenzlinien   sind   hier  im  Grunde  nur 

provisorische,   blos   aus  dem  Gesichtspunkt  der  bei  der 
Beschränktheit  der  Kraft  unvermeidlichen  Arbeitsteilung 

gezogen:    die   Aufgabe    selbst  ist   eine   einheitliche.  — 
Und  dasselbe  gilt  auch  für  die  Naturwissenschaften,  die 
Natur    und    ihre    Gesetzmässigkeit    eine    Einheit,    ein 
Kosmos,  in  dem  es  keine  trennenden  Grenzlinien  giebt; 
auch  hier  sind  die  Teilstriche  nur  aus  Not  und  vorläufig 

gezogen,   bis   sie   in  der  vollkommenen  Erkenntnis  ver- 
schwinden.   Alle   fruchtbarste   Arbeit  geht   darauf  aus, 

die  Einheit   bisher   getrennter   Gebiete  herzustellen.  — 
Und   schliesslich   stehen    auch    Natur-    und  Geschichts- 

wissenschaften  in   innigster  Beziehung,   tausend  Fäden 
schiessen   herüber   und   hinüber:    das  Menschheitsleben 
dem  Gesamtleben  auf  Erden  und  mit  ihm  der  kosmischen 

Entwickelung  eingefügt;    und  umgekehrt:    die  Wissen- 
schaft von  der  Natur,   wie  jede  Wissenschaft,   nur  vor- 

handen  als    ein  geschichtlicher  Prozess,   als  ein  Stück 
geschichtliehen  Lebens. 

Wie  soll  das  akademische  Studium  der  hiermit  ge- 
stellten   Forderung   entsprechen?    Die   Schule   hat  vor- 
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arbeitet,  sie  hat  eine  erste  allgemeine  Orientierung 
allen  grossen  Gebieten  der  Erkenntnis,  in  Geschichte 
d  Sprachen,  in  Mathematik  und  Naturwissenschaft 
geben.  Es  wird  die  Aufgabe  der  Universität  sein 
jrauf  fortzubauen.  Freilich  tritt  hier  die  Arbeits- 
lung  notwendig  stärker  hervor.  Doch  darf  sie  nicht 

r  Isolierung  und  Entfremdung  führen.  Dem  entgegen- 
wirken wäre  vor  allem  die  Aufgabe  von  Vorlesungen 

gemeinen  Charakters.  In  der  That  sind  in  dieser 
»sieht  die  sogenannten  publica  ein  nicht  unwichtiges 
ick  des  akademischen  Unterrichts;  sie  werden  auch, 

sonders  an  den  grossen  Universitäten,  viel  und  dank- 
r  benutzt.  Dann  aber  dient  die  philosophische  Pakul- 
;  auch  heute  noch  als  allgemeines  Bindeglied  der 

issenschaften;  ihre  Vorlesungen  werden  von  Stu- 
jrenden  aller  Fakultäten  besucht,  von  den  Medizinern 

r  allem  die  naturwissenschaftlichen,  von  den  Theo- 
jen und  Juristen  die  philologisch -historischen,  von 

len  die  philosophischen  und  geschichtlichen  Ver- 
jüngen. Freilich  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  der  mit 

r  fortschreitenden  Arbeitsteilung  immer  mehr  vor- 
ingende  Spezialismus  die  Sache  mehr  und  mehr  er- 
hwert.  Ich  komme  darauf  weiter  unten  (V,  5)  zurück, 
er  bemerke  ich  nur  noch,  dass  in  einigem  Maasse  die 

►pulär-wissenschaftliche  Litteratur  für  das,  was  früher 
D  Universitätsvorlesungen  der  philosophischen  Fakultät 
isteten,  Ersatz  bietet,  indem  sie  die  Ergebnisse  der 

issenschaftlichen  Arbeit  in  zugänglicher  Form  dar- 
äUt.  Dabei  wird  es  sich  empfehlen,  nicht  so  sehr  zu 
jn  Bearbeitungen  der  berufsmässigen  Popularisatoren 
i  greifen,  als  auf  gelegentliche  Darbietungen  der 
eister  des  Fachs  in  kleineren  Vorträgen  und  Aufsätzen 
achten. 

8.  Philosophische  Bildung.  Alle  Wissenschaften 
Iden  zuletzt  eine  Einheit,  sie  entspricht  der  Einheit 
T  Wirklichkeit.    Ist   das  Universum   ein  einheitliches 
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System,  so  wird  auch  seine  Erkenntnis  zuletzt  die  Form 
eines  einheitlichen  Gedankensystems  haben  müssen. 

Wir  nennen  ein  solches  System,  das  den  Anspruch  er- 
hebt, die  Wirklichkeit  mit  letzten  einheitlichen  Gedanken 

zu  umspannen  und  aus  emer  Idee  zu  deuten,  Philo- 
sophie. 

Es  ist  hiermit  gegeben,  dass  gegen  Philosophie 
gleichgiltig  zu  sein  niemand  ein  Recht  hat,  der  auf  den 

Namen  eines  wissenschaftlich  gebildeten  Mannes  An- 
spruch macht.  In  ihr  erreicht  die  wissenschaftliche 

Erkenntnis  erst  ihr  Ziel;  was  wir,  sofern  wir  von  theo- 
retischem Trieb  bewegt  werden,  suchen,  ist  nicht  dieses 

oder  jenes  Bruchstück,  sondern  ein  Ganzes  der  Er- 
kenntnis der  Dinge,  ihres  Zusammenhanges  und  ihres 

Sinns.  Erst  in  dem  Ganzen  erhält  das  Einzelne  seine 

eigentliche  Bedeutung;  nur  wer  die  Einordnung  seiner 
Wissenschaft  in  den  Zusammenhang  des  Erkennens 
Übersicht,  ist  vor  Einseitigkeit  und  vor  Ueberschätzung 
geschützt.  Und  noch  in  anderer  Hinsicht  ist  jeder 
wissenschaftUche  Denker  auf  die  Philosophie  hinge 

wiesen:  sie  untersucht  die  logisch-methodologischen 

\'oraussetzungen  wissenschaftlichen  Denkens  überhaupt 
und  giebt  damit  den  Massstab  der  Wahrheit.  —  Kant 
stellt  von  hier  aus  dem  philosophischen  Unterricht  die 
Aufgabe:  den  Studierenden  ein  zweites  Auge  zu  geben, 
zu  dem  fachwissenschaftlichen  das  Auge  der  philoso- 

phischen Kritik,  wodurch  sie  befähigt  werden,  die  Be- 
deutung und  Tragweite  der  eigenen  Wissenschaft  für 

die  Erkenntnis  zu  schätzen  und  zugleich  ihren  Ort  in 
der  Gesamtheit  der  menschlichen  Lebenszwecke  zu 
bestimmen. 

Hier  tritt  nun  aber  ein  Eigentümliches  hervor: 

Philosophie  giebt  es  nicht  in  der  Gestalt  einer  Wissen- 
schaft mit  allgemein  anerkanntem  Bestand,  sondern  nur 

in  Gestalt  verschiedenartiger  Versuche,  die  Einheit  und 
den    Sinn    der  Wirklichkeit   in   Begriffe   zu   fassen   und 
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auszusprechen.  Mag  man  es  darauf  zurückführen,  dass 

die  Wu^klichkeit  zu  weit  und  zu  tief  für  unsere  Begriffe 
und  zu  vieldeutig  für  unser  Verständnis  ist,  oder  darauf, 
dass  die  persönliche  Differenz  der  philosophierenden 
Subjekte  so  gross  ist:  die  Thatsache  bleibt,  dass  das 
Weltbild  in  verschiedenen  Philosophien  eine  unendliche 
Verschiedenheit  zeigt.  Sie  übt  auch  auf  das  Studium 
der  Philosophie  ihren  Einfluss.  Er  tritt  unter  anderem 

darin  zu  Tage,  dass  hier  das  Lehr-  und  Handbuch  eine 
viel  geringere  Bedeutung  hat  als  in  den  übrigen 
Wissenschaften,  dass  das  Studium  der  Philosophie  über- 

haupt mehr  von  der  Gegenwart  losgelöst  ist:  die 
grossen  Philosophen  aller  Zeiten  sind  ihre  wahren 
Lehrmeister. 

Kant  sagt  einmal:  in  der  Philosophie  gebe  es 

keine  B^lassiker.  Ganz  recht,  es  giebt  keine  Normal- 
denker, wie  es  in  Hinsicht  auf  die  Sprache  Normal- 

autoren giebt.  Andererseits  aber  giebt  es  grade  in  der 
Philosophie,  mehr  als  in  den  Einzelwissenschaften, 
Klassiker,  Denker,  die  nicht  veralten,  so  wenig  als  die 
grossen  Dichter.  Die  wissenschaftlichen  Forscher  und 
ihre  Werke  veralten  in  gewissem  Sinn,  sie  werden 
durch  die  weitere  Forschung  überholt,  bis  man  sie  nur 
noch  im  geschichtlichen  Interesse  studiert.  Dagegen 
die  grossen  Pfadfinder  der  Weltgedanken,  die  Plato, 
Aristoteles,  Spinoza,  Kant,  und  wer  neben  ihnen  eine 
Stellung  behaupten  mag,  die  bleiben  die  lebendigen 
Lehrer  der  Philosophie;  sie  behalten  die  Kraft,  zum 
Denken  über  die  letzten  Dinge  anzutreiben  und  dabei 
zu  leiten,  vor  den  jederzeit  Neuesten.  Sie  können 
darum  nicht  durch  Lehrbücher  vom  Tage  ersetzt 
werden.  Und  das  wird  auch  auf  den  akademischen 

Unterricht  in  der  Philosophie  zurückwirken;  er  wird 
weniger  als  anderswo  den  Charakter  der  Anleitung  zur 
Teilnahme  an  einer  mehr  oder  minder  fabrikmässig 
organisierten   Arbeit  haben,   seine   erste   Aufgabe  wird 
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sein,  zum  Denken  zu  erregen  und  in  das  Verständnis 
der  grossen  Meister  einzuführen. 

Für  den  Einzelnen  aber  ergiebt  sich  daraus  der 
Rat:  sich  vor  allem  mit  ernstem  Bemühen  in  das 

Studium  der  grossen  Denker  zu  vertiefen.  Der  nächste 
Weg  zur  Philosophie  ist,  dass  man  einen  der  Meister 
zum  Führer  nimmt  und  mit  seinen  Gedanken  über  Welt 

und  Leben  sich  innerlich  auseinandersetzt,  so  wird  man 
am   ersten   zur  Einheit  auch    mit  sieh  selber  kommen. 

Das  wären  die  Aufgaben,  die  in  dem  Begriff  der 
allgemeinen  Bildung  beschlossen  sind.  Dazu  käme  noch 
eine  letzte:  auch  in  der  Dichtung  und  Kunst  wird 
der  Studierende  nicht  Fremdling  bleiben  wollen  und 
dürfen,  auch  sie  bilden  ein  wesentliches  Element  des 
geistigen  Lebens.  Ja  vielleicht  pulsiert  es  zu  Zeiten  in 

ihnen  stärker  als  in  der  Welt  der  Begriffe.  Der  Greist- 
liehe,  der  Lehrer,  der  Arzt,  der  Beamte,  der  zur  Gegen- 

wart lebendige  Beziehungen  gewinnen  will,  wird  darum 

auch  der  Produktion  der  Gegenwart  auf  diesen  Ge- 
bieten Teilnahme  entgegen  bringen.  Er  wird  ein  Urteil 

darüber  zu  gewinnen  suchen,  zwar  vielleicht  nicht  das 
Urteil  des  technischen  Sachverständigen,  wohl  aber  ein 
Urteil  über  das  menschlich  Bedeutende  in  ihnen.  Und 

so  wird  es  also  eine  nicht  abzulehnende  Aufgabe  sein,  auch 

schon  während  der  Studienzeit  diesen  Dingen  Aufmerk- 
samkeit zu  schenken,  um  so  mehr  als  im  späteren 

Wirkungskreis  der  Zugang  zu  ihnen  oft  nicht  mehr 
ebenso  offen  steht.  Wobei  denn  selbstverständlich  ist, 
dass  auch  hier  die  Vertrautheit  mit  dem  Besten,  mit 
dem  wahrhaft  Grossen  aller  Zeiten  wichtiger  ist,  als 
die  mit  dem  jederzeit  Neuesten. 

8.  Studienplan  und  Arbeitsordnung.  Wer  an 
ein  grosses  und  weitaussehendes  Unternehmen  heran- 

geht, beginnt  mit  einem  Voranschlag  der  Mittel  und 
Wege  zum  Ziel.  Da  es  sich  bei  dem  akademischen 

Studium   um   ein   schwieriges   und  komphziertes  Unter- 
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nehmen  handelt,  dessen  glückliche  Vollendung  nur  plan- 
voller und  zielstrebiger  Arbeit  gelingen  kann,  so  wird 

auch  hier  ein  Voranschlag  zu  machen  sein,  in  dem  die  Auf- 
gaben bestimmt  und  auf  die  verfügbare  Zeit  und  Kraft  ver- 

teilt werden.  Plan-  und  ziellose  Beschäftigung  nach  der 
Eingebung  des  Augenblicks  führt  hier  so  wenig  als 
irgendwo  im  Leben  ans  Ziel. 

Das  Ziel  wird  äusserlich  und  in  groben  Umrissen 
durch  die  Prüfungsordnung  bezeichnet,  die  selbst  wieder 
von  den  Forderungen  des  Berufs  her  bestimmt  ist.  Sie 
mag  also  einer  ersten  Orientierung  über  die  Aufgaben 
zu  Grunde  gelegt  werden.  Sodann  wird  es  sich  um  den 
Entwurf  der  Studienfolge,  die  Verteilung  der  einzelnen 
Studienzweige  auf  die  verfügbaren  Semester  handeln. 

Im  grossen  wird  die  Folge  durch  das  innere  Abhängig- 
keitsverhältnis der  einzelnen  Disziplinen  bestimmt.  Der 

Anfang  ist  mit  den  elementaren  und  grundlegenden 
Wissenschaften  zu  machen,  um  dann  zu  den  auf  diesen 
sich  aufbauenden  fortzuschreiten.  So  wird  das  medi- 

zinische Studium  mit  den  allgemeinen  naturwissenschaft- 
lichen, biologischen  und  anthropologischen  Disziplinen 

beginnen;  Anatomie  und  Physiologie  geben  die  anschau- 
liche Grundlage  der  Kenntnis  der  Lebens  Vorgänge;  auf 

ihnen  bauen  sich  Pathologie  und  Therapie  auf,  und  die 
praktischen  Uebungen  in  der  Klinik  machen  den  Schluss. 
In  ähnlicher  Weise,  wenn  auch  weniger  streng,  ist  in 

der  theologischen  und  juristischen  Fakultät  die  Studien- 
folge durch  die  Natur  der  Dinge  selbst  im  grossen  fest- 

gelegt: am  Anfang  stehen  die  grundlegenden  historisch- 
philologischen Studien,  dann  folgen  die  dogmatischen 

und  zuletzt  die  praktischen  Fächer. 
Schwieriger  liegt  die  Sache  in  der  philosophischen 

Fakultät,  und  hier  vor  allem  im  Gebiet  der  philologisch- 
historischen Studien.  Hier  giebt  es  nicht  einen  durch 

die  inneren  Abhängigkeitsverhältnisse  gebotenen  Kursus; 
man  kann  ungefähr  überall  einsetzen,  es  ist,  wenn  man 
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von  den  elementaren  Voraussetzungen,  die  von  der 
Schule  mitgebracht  werden,  absieht,  ein  Studium  ohne 
Anfang  und  ohne  Ende;  statt  der  Subordination  herrscht 
Koordination.  Und  die  Schwierigkeit  wird  gesteigert 

durch  die  Notwendigkeit,  in  welche  die  Oberlehrer- 
prüfung versetzt:  eine  Mannigfaltigkeit  von  Fächern  mit 

verschieden  abgestuften  Forderungen  gleichzeitig  zu 

betreiben.  Kein  Wunder,  dass  ein  plan-  und  zielloses 
Studieren  hier  am  häufigsten  vorkommt  und  ebenso 
seine  Folge:  überlange  Ausdehnung  der  Studienzeit  oder 
auch  Nichterreichen  des  Ziels  überhaupt.  Man  beginnt 
damit,  der  Neigung  und  dem  Interesse  folgend,  sorglos 
ins  Weite  zu  schweifen;  verschiedene  Dinge  werden 
angefasst  und  wieder  aufgegeben;  endlich  wird  durch 
die  äussere  Notwendigkeit  der  Schluss  aufgedrängt, 
man  muss  mancherlei  Angefangenes  liegen  lassen,  um 
rasch  das  für  die  Prüfung  Nötigste  sich  anzueignen. 
Oder  man  kann  sich  zu  dem  Entschluss,  ein  Ende  zu 
machen,  überhaupt  nicht  mehr  aufraffen;  jedes  Ding  hat 
seine  Zeit,  so  eine  Prüfung;  und  wenn  die  Zeit  ver- 
passt  ist,  will  der  Mut  dazu  überhaupt  nicht  mehr 
kommen.  Um  so  wichtiger  ist  es,  dass  gerade  hier 
rechtzeitig  Ueberlegung  des  Möglichen  und  Notwendigen 
stattfindet,  dass  man  sich  klar  macht:  quid  ferre  recusenty 
quid  valeant  liumeri. 

Früher  wurde  an  manchen  Orten  eine  Aufforderung 
zu  solcher  Ueberlegung  und  eine  Unterstützung  dabei 

in  Gestalt  eines  Studienplans  bei  der  Inskription  über- 
reicht. So  viel  ich  weiss,  ist  diese  Uebung  mehr  und 

mehr  abgekommen;  blos  das  Lektionsverzeichnis  der 
Universität  wird  dem  Studierenden  in  die  Hand  gegeben 
und  ihm  überlassen,  sich  daraus  für  jedes  Semester  die 
ihm  passende  Auswahl  zusammenzustellen.  Dass  sie  nicht 
selten  wunderlich  genug  ausfällt,  ist  Allen  bekannt, 
denen  Anmeldebücher  durch  die  Hände  gehen.  Vielleicht 
könnte  doch  etwas  mehr  geschehen,  die  Wahl  auf  den 
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rechten  Weg  zu  leiten.  Wenn  man  an  die  ängstliche 
Genauigkeit  denkt,  womit  die  Stundenpläne  für  die 
Gymnasialstudien  durch  Konferenzen  und  Ministerial- 
beschlüsse  festgestellt  werden,  mit  Feilschen  und  Markten 

.  um  jede  Stunde,  dann  sticht  dagegen  die  Sorglosigkeit, 
womit  man  die  Ordnung  des  Universitätsstudiums  jedem 
Unberatensten  überlässt,  allerdings  seltsam  ab. 

Freilich,  die  Aufgabe  ist  schwierig.  Und  durch 
Berathungen  in  einer  vielköpfigen  Fakultät  wird  sie 
überhaupt  kaum  gelöst  werden  können.  Vielleicht 
hätten  am  meisten  Wert  rein  private  Entwürfe  von 
Studiengängen,  die  einzelne  Meister  des  Fachs  für  ihr 

Fach,  die  verschiedenen  Zweige  der  Philologie,  der  Ge- 
schichtsforschung, der  Naturwissenschaft  u.  s.  w.  auf- 

stellten, Entwürfe,  worin  sie  mit  der  Freiheit,  welche 
die  UnVerbindlichkeit  giebt,  sich  so  aussprächen,  wie 
sie  sich  privatim  gegen  einen  angehenden  Jünger  der 
Wissenschaft,  der  sie  um  ihren  Rat  fragte,  aussprechen 
würden:  über  allgemeine  Voraussetzungen,  notwendige 

Ziele,  unentbehrliche  Mittel,  mögliche  Wege  des  Zu- 
gangs, Beziehungen  zu  angrenzenden  Wissenschaften  u.s.f. 

Je  mehr  solche  Entwürfe  zugleich  die  Form  eines  reflek- 
tierenden, kritischen  Berichts  über  die  eigene  Studienlauf- 

bahn annähmen,  desto  grösser  würde  ihr  Wert  sein:  prae- 
cepfa  docenf,  e.rcmpla  trahunt.  Und  damit  könnten  sich  zu- 

gleich knappe  Orientierungen  über  die  Entwickelung 

der  Wissenschaft  in  der  jüngsten  Vergangenheit  ver- 
binden, wie  sie  z.  B.  das  grosse  Sammelwerk  über  die 

deutschen  Universitäten  aus  Anlass  der  Chicago-Aus- 
stellung bietet.  Manche  unter  diesen  Abhandlungen, 

ich  denke  z.B.  an  die  Artikel  von  Loofs  über  Kirchen- 

geschichte, von  Eck  über  Römisches  Recht,  von  Wila- 
mowitz  über  klassische  Philologie,  von  Waldeyer  über 
Anatomie,  von  Virchow  über  pathologische  Anatomie, 
wtirden  den  Studenten  gute  Dienste  leisten,  indem  sie 

ihn    über    die    herrschenden    Richtungen,    die    hervor- 
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ragendsten  Leistungen,  die  inneren  Wandlungen  des 
letzten  Jahrhunderts  orientierten. 

Fttr  den  Einzelnen  würde  es  sich  dann  darum 

handeln,  mit  Hilfe  solcher  Beratung  das  für  seine  be- 
sonderen Verhältnisse  Angemessene  zu  finden.  Das 

Recht  der  Individualisierung  des  Studiengangs  darf 
4em  Studierenden  nicht  verkürzt  werden.  Dabei  wird 
es  sich  empfehlen,  auch  den  Rat  solcher,  die  erst 
kürzlich  diesen  Weg  gegangen  sind,  zu  hören.  In 
mancher  Hinsicht  ist  ein  älterer  Kommilitone  vielleicht 

der  beste  Berater,  den  ein  junger  Student  finden  kann: 
er  kennt  seine  Bedrängnisse  und  Nöthe  aus  eigener, 
jüngster  Erfahrung,  er  kennt  die  konkreten  Verhältnisse 
der  Universität,  die  einzelnen  Lehrer,  ihre  Vorlesungen 
und  Uebungen,  was  sie  voraussetzen  und  was  sie 
bieten.  Und  dann  wäre  auch  der  alten  Lehrer  von  der 

Schule  zu  gedenken:  sie  haben  für  ihre  Beratung  den 
Vorteil,  die  persönlichen  Verhältnisse,  die  Interessen 
und  Kräfte  ihrer  ehemaligen  Schüler  aus  langem  Verkehr 
zu  kennen.  Sind  sie  selber  mit  der  Wissenschaft  und  der 

Universität  in  lebendiger  Beziehung  geblieben,  so 
werden  sie  besonders  berufen  sein,  die  ersten  Schritte 
auch  auf  der  neuen  Bahn  zu  leiten. 

Ebenso  wie  für  das  ganze  Studium,  wird  am 
Anfang  jedes  Semesters  ein  Arbeitsplan  zu  entwerfen 
sein:  diese  Disziplin  Mittelpunkt  der  Studien,  diese 
Vorlesungen  und  Uebungen,  diese  Lehrbücher,  diese 
Aufgaben  für  die  Lektüre:  ein  bestimmter  Autor  oder 
eine  Gruppe  von  Autoren  u.  s.  w.  Natürlich,  dieser 
Voranschlag  bleibt,  ebenso  wie  der  Studienplan  im 
ganzen,  beweglich;  was  möglich  und  notwendig  ist,  tritt 
erst  im  Fortgang  der  Arbeit  bestimmter  hervor.  Nur 
sollte  man  die  Wahl  der  Arbeit  nicht  überhaupt  dem 
Zufall  oder  der  Eingebung  des  Augenblicks  überlassen. 

Auch  ein  Schema  der  Tageseinteilung  mag  sich  förder- 
lich erweisen,  es  hält  zur  Ausnutzung  der  Zeit  an.     Es 



Die  Studierenden  und  das  akademische  Studium.  423 

gilt,  sich  selber  ein  Pensum  zuwägen,  wie  es  bisher 
durch  die  Schule  und  nachher  durch  das  Amt  geschieht, 
das  Pensum  ein  Schutz  gleich  sehr  gegen  das  Zuwenig 
und  das  Zuviel.  Und  eine  Quittung  über  das  geleistete 
Pensum  in  einem  Tagebuch,  das  die  Tagwerke  kurz 
verzeichnet,  wird  auch  seine  Dienste  thun.  Man  weiss, 
wie  sehr  Goethe  darauf  hielt,  bei  sich  und  bei 
Andern. 

Wichtig  wird  es  sein,  neben  dem  fachwissenschaft- 
lichen Studium  auch  för  Studien  allgemeineren  Charakters 

einen  bestimmten  Raum  vorzubehalten:  neben  dem 

Hauptfach  dieses  Nebenstudium  in  diesem  Semester; 
ebenso  täglich  oder  wöchentlich  bestinmite  Stunden  für 
allgemeine  Lektüre,  Poesie,  Geschichte,  Biographien, 
oder  was  es  sonst  sei.  Man  muss  die  Freude  an  diesen 

Dingen  in  sich  lebendig  erhalten  und  sich  nicht  durch 
einen  Gegenstand  ganz  absorbieren  lassen.  Eine  allzu 
einseitige  Beschäftigung  mit  einem  wissenschaftlichen 

Fach  trocknet  die  Seele  aus,  so  dass  die  Empfänglich- 
keit für  andere  Interessen  abstirbt. 

Natürlich  gilt,  was  für  die  Semester  gilt,  auch  für 

die  Ferien,  die  selbstverständlich  nicht  blos  der  Er- 
holung oder  gar  dem  süssen  Nichtsthun  bestimmt  sind. 

Man  wird  sich  bestimmte  Aufgaben  stellen,  mit  Tages- 
einteilung: einen  Schriftsteller  mit  solchen  Absichten 

und  Hülfsmitteln  lesen,  eine  bestimmte  Untersuchung 
ausführen  u.  s.  w.  Besonders  wird  es  eine  den  Ferien  an- 

gemessene Beschäftigung  sein,  für  die  allgemeine  Bildung 
ein  Mehreres  thun,  z.  B.  einen  Philosophen,  Kant  oder 

Schopenhauer,  deren  Werke  man  ja  in  der  Hand- 
tasche mitnehmen  kann,  zu  studieren.  Ein  andermal 

bestimmt  man  die  Ferien  einem  unserer  grossen  Dichter, 
Goethe  z.  B.:  eine  Welt  für  sich  und  zugleich  mit 
Beziehungen  nach  allen  Seiten,  zu  allen  Wissenschaften; 
wobei  es  denn  wieder  die  Frucht  und  den  Genuss  des 

Lesens  erhöht,  wenn  man  sich  eine  bestimmte  Aufgabe 
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stellt,  mit  bestimmten  Absichten  und  Fragen  liest,  viel- 
leicht eine  Sammlung  daraufhin  anlegt;  und  gelegentlich 

findet  sich  wohl  auch  einmal  für  einen  kleinen  Vortrag 
ein  dankbares  Auditorium,  z.  B.  unter  den  alten  Mit- 

schülern, oder  wo  es  sonst  sei. 
Genug  über  das  Kapitel  der  Studienordnung  und 

Zeiteinteilung.  Der  schwierigste  Punkt  in  der  Ordnung 
der  Studien  ist  vielleicht:  das  rechte  Gleichgewicht 

zwischen  den  allgemeinen  Forderungen  der  Berufs-' 
bildung  und  dem  persönlichen  Interesse  an  der  Wissen- 

schaft herzustellen.  Es  können  hier  Spannungen  ent- 
stehen, die  zu  hartem  Konflikt  zwischen  innerer  Neigung 

und  äusserer  Notwendigkeit  werden.  Am  häufigsten 
konuiit  er  zu  unserer  Zeit  wohl  in  der  Gestalt  vor,  dass 

man  für  irgend  ein  Gebiet  eine  besondere  Vorliebe  ge- 
winnt; man  baut  sich  hier  mit  einer  Spezialuntersuchung 

an;  der  Lehrbetrieb  der  Universitäten  begünstigt  es, 
der  Lehrer  selbst  ist  glücklicher  Forscher  auf  irgend 
einem  begrenzten  Gebiet  und  zieht  seine  Schüler  zur 
Mitarbeit.  So  geschieht  es,  dass  über  der  Freude  an 
einer  wissenschaftlichen  Untersuchung,  der  Arbeit  etwa  an 
einer  Dissertation,  die  Forderungen  der  Berufsbildung 
zurückgestellt  werden,  bis  die  Staatsprüfung  unliebsam 
daran  erinnert,  dass  man  zum  Lehrer  oder  zum  Arzt 
bestimmt  ist,  nicht  zum  Spezialforscher  in  einem 

Winkel  der  Philologie  oder  Bakteriologie.  Die  Prüfungs- 
ordnungen sind  überall  aus  dem  Gesichtspunkt  ent- 

worfen, die  Interessen  der  Berufsbildung  gegen  das 
einseitige  Ueberwiegen  der  spezialistischen  Forschung 
zu  schützen,  wie  sie  dem  Arbeitsbetrieb  der  Universi- 

täten als  wissenschaftlicher  Anstalten  entspricht.  Dem 
Einzelnen  aber  ist  die  Aufgabe  gestellt,  die  rechte  Mitte 
zwischen  diesen  beiden  Tendenzen  zu  finden:  so  der 

Forschung  sich  hinzugeben,  dass  man  die  allgemeine 
Ausbildung  im  ganzen  Umkreis  des  Fachs  darüber  nicht 
vorsäumt,   andererseits   so   die   allgemeinen  Studien  zu 
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treiben,  dass  man  nicht  in  enzyklopädische  Verflachung 
sich  verliert,  sondern  irgendwo  an  die  wissenschaftliche 
Arbeit  selbst  herankommt.  In  uno  habitandum,  in  multis 
rerjtandum. 

Die  dem  Spezialismus  entgegengesetzte  Tendenz  ist 
die  des  philosophischen  Kopfes;  auf  das  Allgemeine  in 
den  Wissenschaften,  auf  das,  womit  sie  der  Philosophie 
zugewendet  sind,  gerichtet,  ist  er  gegen  das  Einzelne 
als  solches  gleichgültig,  neigt  er  zur  Unterschätzung  des 
positiven  Wissens.  Und  ihm  verwandt  ist  die  künst- 

lerische Anlage ;  abgestossen  von  dem  Fragmentarischen 
der  Forschung,  geht  sie  auf  die  Gestaltung  eines  Ganzen 
mit  schaffender  Phantasie.  Auch  hier  tritt  dann  die 

Prüfung,  die  die  Eingangspforte  zum  Beruf  bildet,  mit 
ihren  Forderungen  der  persönlichen  Neigung  unliebsam 
entgegen,  indem  sie  auf  positive  Kenntnisse,  auf 
historisches  Wissen,  auf  Zahlen  und  Daten  dringt,  alles 

Dinge,  die  bis  dahin  als  zur  „Brotwissenschaft*^  gehörig 
geringschätzt  wurden.  Mancherlei  Verstimmungen  gegen 
Universitätswissenschaften  und  Universitätsbetrieb,  wie 

sie  in  jüngster  Zeit  laut  geworden  sind,  haben  in 
solchen  Spannungen  zwischen  allgemeinen  Ordnungen 
und  persönlichen  Bildungsbestrebungen  ihren  Ursprung. 

Ein  Wort  Goethes  mag  dem  zum  Trost  hierher 
gesetzt  sein,  der  eben  unter  solchen  Konflikten  leidet: 

^Wer  Bedingung  früh  erfährt,  gelangt  bequem  zur  Frei- 
heit, wem  Bedingung  sich  spät  aufdrängt,  gewinnt  nur 

bittere  Freiheit."  So  hart  im  Augenblick  der  Druck  der 

Wirkh'chkeit  und  ihrer  Lebensordnungen  empfunden 
werden  mag,  der  Mensch  kann  ihn  nicht  entbehren; 
leben  und  thätig  sein  heisst  auf  die  Umgebung  wirken 
und  von  ihr  Gegenwirkung  erfahren.  Darum  gilt  es, 
frtih  lernen,  sich  in  die  Welt  und  ihre  Forderungen 
schicken  und  zugleich  sich  selbst  in  ihr  behaupten. 
Für  den  Studierenden  bedeutet  dies:  alle  Gerechtigkeit 
der  Prüfungsordnung  erfüllen  und  dabei  doch  sich  selbst 
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und  seinem  Trieb  zur  Wissenschaft,  seinem  persönlichen 
Bildungsstreben  treu  bleiben. 

VIERTES  KAPITEL. 

Die  Prüfungen. 

1.  Wesen,  Arten  und  Formen  der  Prüfung. 

Der  Behandlung  der  auf  das  Universitätsstudium  folgen- 
den Prüfungen  schicke  ich  ein  paar  allgemeine  Be- 

merkungen vorauf. 

Unter  einer  Prüfutig  wird  die  systematisch  ausge- 
führte Ermittelung  des  Standes  der  Kenntnisse  und 

Fertigkeiten  eines  Prüflings  durch  einen  Sachverständigen 
verstanden.  Dabei  treten  zwei  ihrem  Wesen  nach  ver- 

schiedene Arten  von  Prüfungen  hervor:  Schulprüfungen 

und  Staats-  oder  Amtsprüfungen.  Erstere  sind  ein 
rein  interner  Schulvorgang;  sie  wachsen  aus  den  Zwecken 
des  Unterrichts  hervor  und  wollen  ihm  dienen,  sie  zeigen 
dem  Lehrer  den  Stand  des  Schülers  und  geben  ihm  da- 

mit den  Massstab  zur  Beurteilung  des  Fortschreitens 
und  der  Möglichkeit  des  Aufsteigens  auf  eine  höhere 
Stufe;  sie  geben  zugleich  dem  Schüler  einen  Antrieb, 
durch  die  Vorbereitung  seine  Kenntnisse  zu  befestigen, 
und  Gelegenheit,  seines  Besitzes  inne  zu  werden. 

Staats-  oder  Amtsprüfungen  haben  einen  anderen, 
dem  Unterricht  fremden  Zweck:  sie  dienen  als  Mittel 

der  Auslese  unter  den  Bewerbern  um  Aemter  oder  be- 
stimmte Berufe.  Darum  werden  sie  nicht  von  den 

Lehrern  (wenigstens  nicht  von  ihnen  als  solchen),  sondern 
von  eigens  dazu  bestellten  Examinatoren  nach  einer 

amtlieh    festgestellten    Norm    (Prüfungsordnung)    abge- 
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halten.  Ihr  Zweck  ist,  zu  ermittehi,  ob  jemand  die  für 
einen  Jieruf  oder  ein  Amt  erforderlichen  Kenntnisse  und 

Fertigkeiten  besitze;  von  ihrem  Bestehen  ist  die  Zulassung 
in  den  Kreis  der  Bewerber  um  bestimmte  Stellungen 

abhängig.  Sofern  für  verschiedene  Leistungen  ver- 
schiedene Noten  oder  Grade  orteilt  werden,  dient  die 

Prüfung  zugleich  der  Klassierung  der  Bewerber. 
Eine  Mittelstellung  zwischen  den  beiden  Arten 

nehmen  die  akademischen  Prüfungen  ein.  Sie  sind 
nicht  Schulprüfungen,  der  Unterricht  wird  mit  ihnen 
abgeschlossen;  aber  sie  sind,  wenigstens  bei  uns,  auch 
nicht  eigentliche  Amtsprüfungen,  sie  verschaffen  keine 
staatlichen  Berechtigungen,  ausser  der  zur  Führung  des 
Titels.  Und  dasselbe  gilt  von  der  Reifeprüfung:  sie 
wird  am  Schluss  des  Schulkursus  von  den  Lehrern, 
aber  imter  Aufsicht  eines  Staatsbeamten,  abgehalten; 
sie  hat  nicht  die  Befähigung  für  ein  Amt  zu  ermitteln, 
wohl  aber  die  Fähigkeit  und  Reife  für  das  Studium  an 
einer  Hochschule  in  Absicht  auf  die  Erwerbung  der 
Befähigung  für  die  akademischen  Berufe.  Sie  hat  so 
etwas  von  dem  Charakter  einer  allgemeinen  Vorprüfung 
für  die  späteren  Amtsprüfungen. 

Die  allgemeine  Form  aller  Prüfungen  ist,  dass 
Fragen  vorgelegt  und  beantwortet,  Aufgaben  gestellt 
und  gelöst  werden.  Dies  kann  wieder  schriftlich 
oder  mündlich  geschehen.  Jedes  Verfahren  hat  seine 
Vorteile  und  Nachteile.  Bei  schriftlicher  Prüfung  findet 
mehr  gesammelte  Besinnung  statt,  es  ist  weniger  dem 
Augenblick  und  dem  Zufall  überlassen.  Vor  allem  bei 
grösserer  selbstgewählter  Hausarbeit;  hier  hat  der 
Kandidat  am  meisten  Gelegenheit  zu  zeigen,  was  er 
wissenschaftlich  zu  leisten  im  Stande  ist.  Freilich  hat 

diese  Form  einen  Uebelstand:  sie  giebt,  wenn  die 
Arbeit  nicht,  wie  es  bei  den  Dissertationen  oft  der  Fall 
ist,  unter  den  Augen  des  Lehrers  ausgeführt  wird, 
keine    sichere    Gewähr    für     die    Selbständigkeit    der 
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Untersuchung,  keine  Garantie  gegen  unerlaubte  Hilfe 
und  litterarischen  Diebstahl;  kein  Examinator  ist  gegen 
Täuschung  gesichert.  Grösser  ist  die  Sicherheit  in 
dieser  Absicht,  auch  nicht  vollständig  bei  Arbeiten,  die 
in  der  Klausur  gemacht  werden,  wie  es  im  Abiturienten- 

examen geschieht.  Freilich  leidet  diese  Form  unter 
einem  neuen  Uebelstand:  wo  sie  nicht,  wie  in  der 
Reifeprüfung,  unmittelbar  an  den  Schulunterricht  sich 
anschliesst,  lässt  sie,  da  sie  nicht  dem  Einzelnen  sich 
anpassen  und  ihm  nachgehen  kann,  durch  ihre  starre 
Form  dem  Zufall  grossen  Spielraum.  Dazu  kommt,  dass 
sie  am  meisten  die  Tendenz  hat,  der  Vorbereitung  den 
Charakter  des  Auswendiglernens  von  Antworten  auf 

mögliche  Fragen  zu  geben;  die  „Presse'*  ist  die  Schule, 
die  solchem  Examen  entspricht. 

Dem  gegenüber  hat  die  mündliche  Prüfung,  vor 
allem  wenn  sie  als  freie  Unterredung  unter  zweien 
stattfindet,  die  grösste  Beweglichkeit;  sie  giebt  dem 
Examinator  die  Möglichkeit,  dem  Kandidaten  nachzu- 

gehen, auf  die  Gebiete  zu  folgen,  wo  seine  Stärke  liegt, 
durch  eindringende  Fragen  scheinbares  und  wirkliches 
Wissen  zu  unterscheiden.  Das  alte  Wort:  sprich,  dass 
ich  dich  sehe!  behält  seine  Bedeutung.  Andrerseits 

liegen  freilich  in  der  völligen  Ungebundenheit  auch  ge- 
wisse Gefahren:  Voreingenommenheit,  sei  es  apriorische 

oder  im  Augenblick  der  Begegnung  entstehende,  hat 

hier  so  freies  Spiel  zu  ungleicher  Behandlung  und  Be- 
urteilung, wie  bei  keiner  andern  Form;  und  ebenso  ver- 

mögen zufällige  Vorteile  und  Nachteile  des  äusseren 

und  inneren  Habitus  des  Prüflings  sich  nirgends  so  un- 
billig zur  Geltung  zu  bringen  wie  hier. 
Am  meisten  empfehlen  wird  sich  hiernach  die  Ver- 

bindung der  schriftlichen  und  mündlichen  Form  der 
Prüfung.  Sie  wird,  nach  Art  eines  Kompensationspendels 
wirkend,  die  grösstmögliche  Sicherheit  gegen  Täuschung 
Zufall  und  Unbilligkeit  gewähren. 
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2.  Die  akademischen  Prüfungen  und  ihre  Be- 
utung.   Die  ursprüngliche  Bedeutung  der  Grade  war 

Erteilung   der   Lehrbefugnis   an   den  Universitäten, 
Aufnahme   in   die  Fakultät;   schon  der  erste  Grad, 

•  des  baccalaureusy  gab  ein  beschränktes,  der  magister 
3r  doctor  das   unbeschränkte   Recht,  in   der  Fakultät 
lehren.    Thatsächlich  dienten  sie  in  gewissem  Sinne 
3h  als  Amtsprüfung,  sofern  sie  ihrem  Inhaber  bei  der 

Werbung  um  Stellungen  im  Kirchen-  und  Staatsdienst 
Empfehlung   dienten,  so  noch  im  weitesten  Umfang 
18.  Jahrhundert.    Diese   Bedeutung  haben   sie  jetzt, 

3h  Einführung  der  Staatsprüfungen,  verloren;  dagegen 
von   der   ersten  Bedeutung   ein  Rest  geblieben:  der 

ktor   ist   auch  heute   noch   die   erste  Voraussetzung 

'  den  Eintritt  in  die  akademische  Lehrthätigkeit,  doch 
ihre  Ausübung  überall  an  weitere  Leistungen 

inüpft  (s.  S.  128). 
Hiermit  ist  nun  zugleich  die  eigentliche  Bedeutung 

r  akademischen  Prüfungen  gegeben:  sie  haben  zur 
sieht,  die  wissenschaftliche  Leistungsfähigkeit  zu 
)roben,  nicht  die  Tüchtigkeit  für  einen  Beruf.  Das 
uptstück  der  Prüfung  ist  daher  eine  wissenschaftliche 
handlung,  die  Dissertation;  die  mündliche  Prüfung 
ht  in  zweiter  Linie,  sie  hat  mehr  die  Bedeutung 

er  Sicherung  gegen  Täuschungen  und  einer  Ergän- 
ig  nach  Seiten  der  allgemein  -  wissenschaftlichen 
düng.  Die  Dissertation  wird  als  erstes  Spezimen 
;senschaftlicher  Arbeit  gedruckt,  das  heisst  dem 
teil  der  wissenschaftlichen  Welt  unterbreitet,  während 
ist  Prüfungsarbeiten  ihre  Aufgabe  erfüllt  haben, 
nn  der  Examinator  sich  daraus  ein  Urteil  gebildet 
:.  Damit  ist  gegeben,  dass  Dissertationen  aus  dem 
enen  Studium  als  seine  natürliche  Frucht  sich  er- 
3en  müssen.  Für  sonstige  Prüfungsarbeiten  werden 
fgaben  gestellt,  für  die  Dissertation  muss  das  Thema 

'unden   werden.     Das   hindert  natürlich   nicht,    dass 
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eine  Besprechung  des  gefundenen  Themas  mit  einem 
Lehrer  stattfindet,  auch  nicht,  dass  dieser  auf  mögliche 
Aufgaben  die  Aufmerksamkeit  lenkt.  Nur  das  wird 
gegen  das  Wesen  der  Sache  sein,  dass  man  einem  Be 
liebigen,  den  das  Verlangen  anwandelt,  sich  einen 
akademischen  Titel  zu  erwerben,  ein  beliebiges  fertiges 
Thema  zur  Bearbeitung  aufgiebt.  Dissertationenfabriken 

sind  eine  ungesunde  Erscheinung  des  Universitäfe- 
lebens. 

Die  Bedeutung  der  akademischen  Prüfungen  ist  in 
den  verschiedenen  Fakultäten  verschieden.    Am  meisten 

von  ihrer  alten  Bedeutung  haben  sie  in  der  theologischen 
Fakultät  bewahrt,   am  wenigsten  in  der  medizinischen. 
Dort  ist  der  Licentiat  noch  heute  eine  gelehrte  Würde, 
und  der  Doktor  wird   regelmässig  nur  honoris  causa  an 
wirkliebe  Gelehrte  verliehen,   sofern   er  nicht  auch  zur 
Ehrung   sonst  verdienter  Männer  verwendet  wird.    Der 
medizinische  Doktor  ist  wenig  mehr  als  der  durch  das 

Herkommen  geforderte  Berufstitel   des  Arztes,   die  Prü- 
fung hat  jetzt  gegen  die  Staatsprüfung  keine  wesentliche 

Bedeutung'  mehr,   die    Dissertationen    nehmen    in  der 
Regel  die  Bedeutung  einer  eigentlich  wissenschaftUchen 
Arbeit  gar  nicht   in   Anspruch.    Man   könnte  wohl  die 
Frage  erheben,   ob  es  nicht  sachlich  angemessen  wäre, 
den    Doktortitel    ohne    weiteres   an   das   Bestehen   der 

Staatsprüfung  zu  knüpfen,  um  so  mehr  als  die  Promotion 
erst   nach   dem  Bestehen   der  Staatsprüfung  stattfinden 
darf  und  die  Prüfung  hier  wie   dort   durch  die  Fakultät 
stattfindet.      Freilich    würde     das     den     ökonomischen 

Interessen   der    Fakultäten   widerstreiten.    Eine    Mittel- 
stellung   nimmt    der   Doktor    in    den    beiden    anderen 

Fakultäten   ein;    der   Antrieb   zur  Erwerbung   ist   auch 
hier  vielfach  das  Verlangen  nach  einem  Titel,  der  mehr 
gesellschaftlichen  Kurs   hat   als   der  des  Rechtsanwalts 
oder   des   Oberlehrers   oder    des   geprüften    Chemikers. 
Doch    werden     im    ganzen    höhere    wissenschaftliche 
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Leistungen,  freilich  mit  starken  Abstufungen,  gefordert. 
Manche  Dissertationen  erreichen  wirklich  die  Bedeutung 
erster  wissenschaftlicher  Arbeiten  von  dauerndem  Wert, 

wie  denn  auch  nicht  wenige  sogleich  in  wissen- 
schaftlichen Zeitschriften  und  Sammlungen  Aufnahme 

fhiden. 

3.  Die  Amts-  und  Staatsprtifungen  und  ihre 
Bedeutung.  Die  Amtsprüfungen  sind  ausgegangen  von 
den  kirchlichen  Prüfungen  für  das  geistliche  Amt.  An 
diesem  Punkt  ist  zuerst  eine  eigentlich  schulmässige 

oder  wissenschaftliche  Ausbildung  als  notwendige  Vor- 
aussetzung für  die  Berufsübung  anerkannt  worden.  Die 

Prüfung  war  ursprünglich,  ebenso  wie  die  Regelung  der 
Vorbildung  und  die  nachfolgende  Erteilung  der  Weihen, 
Sache  der  bischöflichen  Gewalt.  Die  Ermittelung  der 

wissenschaftlichen  Befähigung  —  ein  Stück  der  Prüfung, 
die  auf  die  gesamte  Qualifikation  zum  Amt  ging  —  be- 

zog sich  regelmässig  auf  drei  wesentliche  Stücke:  die 
Kenntnis  der  Kirchensprache,  der  Kirchenlehre  und  des 
Kirchenrechts.  Für  die  höheren  Würden,  Bischöfe  und 
Prälaten  und  einen  Teil  wenigstens  der  Domkapitulare, 

war  am  Ausgang  des  Mittelalters  der  Besitz  eines  aka- 
demischen Grades,  in  der  Theologie  oder  im  kanonischen 

Recht,  gewohnheitsmässige  oder  rechtliche  Forderung. 
Diese  Verhältnisse  sind  im  ganzen  geblieben,  nur  dass 

sich  die  Forderungen  an  die  wissenschaftliche  Aus- 
bildung auch  des  niederen  Klerus  entsprechend  dem 

allgemeinen  Fortschritt  der  wissenschaftlichen  Bildung 
gesteigert  haben.  In  Deutschland  wird  jetzt  überall 
durch  Staatsgesetz  ein  triennium  academicum,  an  einer 
Universität  oder  einem  Klerikalseminar  zu  absolvieren, 
gefordert,  auch  da  und  dort  gegen  staatsfeindliche 
Richtung  der  Bildung  durch  Vertretung  des  Staats  bei 

der  Prüfung  Sicherung  gesucht.  —  Die  protestantischen 
Landeskirchen  haben  diese  Ordnung  im  ganzen  über- 

nommen,  nur   dass   an   die  Stelle  der  bischöflichen  Ge- 
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eine  Besprechung  des  gefundenen  Themas  mit  einem 
Lehrer  stattfindet,  auch  nicht,  dass  dieser  auf  mögliche 
Aufgaben  die  Aufmerksamkeit  lenkt.  Nur  das  wird 

gegen  das  Wesen  der  Sache  sein,  dass  man  einem  Be- 
liebigen, den  das  Verlangen  anwandelt,  sich  einen 

akademischen  Titel  zu  erwerben,  ein  beliebiges  fertiges 
Thema  zur  Bearbeitung  aufgiebt.  Dissertationeufabriken 

sind  eine  ungesunde  Erscheinung  des  Universitäts- 
lebens. 

Die  Bedeutung  der  akademischen  Prüfungen  ist  in 
den  verschiedenen  Fakultäten  verschieden.  Am  meisten 

von  ihrer  alten  Bedeutung  haben  sie  in  der  theologischen 
Fakultät  bewahrt,  am  wenigsten  in  der  medizinischen. 
Dort  ist  der  Licentiat  noch  heute  eine  gelehrte  Würde, 
und  der  Doktor  wird  regelmässig  nur  honoris  causa  an 
wirkliche  Gelehrte  verliehen,  sofern  er  nicht  auch  zur 
Ehrung  sonst  verdienter  Männer  verwendet  wird.  Der 
medizinische  Doktor  ist  wenig  mehr  als  der  durch  das 

Herkommen  geforderte  Berufstitel  des  Arztes,  die  Prü- 
fung hat  jetzt  gegen  die  Staatsprüfung  keine  wesentliche 

Bedeutung'  mehr,  die  Dissertationen  nehmen  in  der 
Regel  die  Bedeutung  einer  eigentlich  wissenschaftlichen 
Arbeit  gar  nicht  in  Anspruch.  Man  könnte  wohl  die 
Frage  erheben,  ob  es  nicht  sachlich  angemessen  wäre, 
den  Doktortitel  ohne  weiteres  an  das  Bestehen  der 

Staatsprüfung  zu  knüpfen,  um  so  mehr  als  die  Promotion 
erst  nach  dem  Bestehen  der  Staatsprüfung  stattfinden 
darf  und  die  Prüfung  hier  wie  dort  durch  die  Fakultät 
stattfindet.  Freilich  würde  das  den  ökonomischen 

Interessen  der  Fakultäten  widerstreiten.  Eine  Mittel- 
stellung nimmt  der  Doktor  in  den  beiden  anderen 

Fakultäten  ein;  der  Antrieb  zur  Erwerbung  ist  auch 
hier  vielfach  das  Verlangen  nach  einem  Titel,  der  mehr 
gesellschaftlichen  Kurs  hat  als  der  des  Rechtsanwalts 
oder  des  Oberlehrers  oder  des  geprüften  Chemikers. 
Doch    werden     im     ganzen    höhere    wissenschaftliche 
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Leistungen,  freilich  mit  starken  Abstufungen,  gefordert. 
Manche  Dissertationen  erreichen  wirklich  die  Bedeutung 
erster  wissenschaftlicher  Arbeiten  von  dauerndem  Wert, 

wie  denn  auch  nicht  wenige  sogleich  in  wissen- 
schaftlichen Zeitschriften  und  Sammlungen  Aufnahme 

finden. 

3.  Die  Amts-  und  Staatsprüfungen  und  ihre 
Bedeutung.  Die  Amtsprüfungen  sind  ausgegangen  von 
den  kirchlichen  Prüfungen  für  das  geistliche  Amt.  An 
diesem  Punkt  ist  zuerst  eine  eigentlich  schulmässige 

oder  wissenschaftliche  Ausbildung  als  notwendige  Vor- 
aussetzung für  die  Berufsübung  anerkannt  worden.  Die 

Prüfung  war  ursprünglich,  ebenso  wie  die  Regelung  der 
Vorbildung  und  die  nachfolgende  Erteilung  der  Weihen, 
Sache  der  bischöflichen  Gewalt.  Die  Ermittelung  der 

wissenschaftlichen  Befähigung  —  ein  Stück  der  Prüfung, 
die  auf  die  gesamte  Qualifikation  zum  Amt  ging  —  be- 

zog sich  regelmässig  auf  drei  wesentliche  Stücke:  die 
Kenntnis  der  Kirchensprache,  der  Kirchenlehre  und  des 
Kirchenrechts.  Für  die  höheren  Würden,  Bischöfe  und 
Prälaten  und  einen  Teil  wenigstens  der  Domkapitulare, 

war  am  Ausgang  des  Mittelalters  der  Besitz  eines  aka- 
demischen Grades,  in  der  Theologie  oder  im  kanonischen 

Recht,  gewohnheitsmässige  oder  rechtliche  Forderung. 
Diese  Verhältnisse  sind  im  ganzen  geblieben,  nur  dass 

sich  die  Forderungen  an  die  wissenschaftliche  Aus- 
bildung auch  des  niederen  Klerus  entsprechend  dem 

allgemeinen  Fortschritt  der  wissenschaftlichen  Bildung 
gesteigert  haben.  In  Deutschland  wird  jetzt  überall 
durch  Staatsgesetz  ein  triennmm  academicurrij  an  einer 
Universität  oder  einem  Klerikalseminar  zu  absolvieren, 
gefordert,  auch  da  und  dort  gegen  staatsfeindliche 
Richtung  der  Bildung  durch  Vertretung  des  Staats  bei 

der  Prüfung  Sicherung  gesucht.  —  Die  protestantischen 
Landeskirchen  haben  diese  Ordnung  im  ganzen  über- 

nommen,  nur   dass   an   die  Stelle  der  bischöfiichen  Ge- 
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Tendenz  hervor,  den  wissenschaftlichen  Unterricht  auf 
der  Universität  wirksamer  zu  machen. 

Die    Entwickelung   der   medizinischen    Staats- 
prüfung zeigt  einen  ähnlichen  Verlauf.    Die   erste  An- 
ordnung  einer  solchen   in   Preussen   stammt   aus   dem 

Jalire  1725:  es  wird  von   dem  Mediziner,   wenn   er  von 

der  Universität  kommt,  gefordert,  dass  er  vor  der  Zu- 
lassung zur  Praxis  sich   dem   collegio   medico   und   dem 

collegio   medico -chirurgico  zu  Berlin  mit  seinen  akademi- 
schen Zeugnissen  vorstellt  und  einen  casus  demonstriert, 

worauf  ihm  die  Approbation  erteilt  wird.*)    Durch  Ver- 
ordnungen vom  Schluss  des  Jahrhunderts  wird  ein  voll- 

ständiges Staatsexamen  vor  der  Medizinalbehörde  ange- 
ordnet.   Auch  hier  trat,  nachdem  so    das  Examen   von 

der  Universität   losgelöst   war,   zu  Zeiten   die   Tendenz 
hervor,  die  Universitätsprofessoren   durch  Praktiker  als 
Examinatoren  zu  ersetzen ;  freilich  erwies  sich  die  Sache 
hier   alsbald   als   völlig  unmöglich:  bei  den  praktischen 
Aerzten    fanden    sich    die   Fähigkeit   und   die   Neigung 
zur  Uebernahme    dieser  Funktion   selten   oder   nie   bei- 

sammen. Nach  den  gegenwärtig  geltenden  Bestimmungen 
(vom  Jahre    1W1)    werden    die    Prüfungskommissionen 
wesentlich  aus  Professoren   der   Fakultäten   zusammen- 

gesetzt.   Freilich  entspringen  auch  hieraus  empfindliche 
Uebelstände;  die  freie  Wahl  des  Lehrers   ist   in   keiner 
Fakultät  so  sehr  eingeschränkt  als  in  der  medizinischen, 

wo  die  Institute  und  Prüfungen  eine  vollständige  Mono- 
polstellung   schafiFen.     Die    Prüfung,    der    seit    1826   in 

Preussen   das    fantamen  physicum   nach  den  ersten  vier 
Semestern  vorhergeht,  richtet  sich  auf  die  wissenschaft- 

liche  und   die   praktische   Ausbildung  des  Arztes.    Die 
Doktorprüfung  hat,  wie  gesagt,  nur  noch  ornamentalen 
Charakter. 

*)  Eine  in  mancher  Hinsicht  lehrreiche  Darstellung  der  Ge- 
schickte dos  medizinischen  Unterrichts-  und  Prüfungswesens  giebt 

Billroth,  Lehren  und  Lernen  der  medizinischen  Wissenschaft. 
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Am  spätesten  ist  es  zur  Ausbildung  einer  besonderen 
latsprüfung  für  die  vierte  Fakultät  gekommen.  Noch 
i  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  lag  hier  die  Sache  so, 
SS,  sofern  nicht  durch  testimonia  von  Universitäts- 
irern  oder  akademische  Grade  die  Befähigung  eines 
Werbers  für  ein  Schulamt  hinlänglich  dargethan  schien, 
le  Prüfung  pro  loco  durch  das  Konsistorium  stattfand, 
m  auch  die  theologischen  Amtsprüfungen  oblagen, 
st  im  Jahre  1810  istPreussen  mit  der  Anordnung  einer 
sonderen  Staatsprüfung,  die  auf  die  allgemeine  wissen- 
laftliche  Qualifikation  ging  und  von  allen  Lehrern,  die 
h  um  Lehrstellen  an  eigentlichen  Gelehrtenschulen  be- 

erben wollten,  gemacht  werden  musste,  vorangegangen, 
j  wird  jetzt  vor  einer  jährlich  vom  Ministerium  zu- 
umengesetzten  Kommission  abgelegt,  in  der  Professoren 

d  praktische  Schulmänner  zusammenwirken,  derVor- 
zende  ist  jetzt  regelmässig  ein  Provinzialschulrat. 

Man  sieht,  die  Staatsprüfungen  haben  sich  mit  dem 
►dernen  Staat  und  dem  Staatsbeamtentum  selbst  durch- 

setzt. Dem  alten  patriarchalisch-ständischen  Staat 
ilten  sie;  für  einige  Stellen  dienten  hier  die  aka- 
mischen  Grade  als  Beweismittel  der  wissenschaft- 

lien  Ausbildung;  im  übrigen  waren  Pamilienange- 
rigkeit,  Konnexionen  und  Empfehlungen  von  ent- 
leidender  Bedeutung  bei  der  Bewerbung  um  Stellen, 

r  moderne,  auf  dem  Prinzip  der  Rechtsgleichheit  auf- 
baute Staat  hat  dies  System  beseitigt  und  an  seine 

die  das  staatliche  Prüfungswesen  gesetzt:  allein  durch 
5  Bestehen  der  Prüfung  wird  jetzt  die  Anwartschaft 

i"  das  Amt  erworben,  kein  Zugang  zum  Amt,  ohne  den 
chweis,  dass  der  vorgeschriebene  Bildungsgang  mit 
rschriftsmässigem  Erfolg  durchlaufen  sei.  Und  daran 
iliesst  sich  als  zweites  Prinzip:  Beförderung  nach 

"  Anciennität,  gebührende  Leistung  voraussetzt. 
Die  Bedeutung  dieses  Systems,  die  Leistung  der 

ifungen  ist  eine  doppelte.    Sie  geben  einerseits   dem 

28* 
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Staat  und  der  Gesellschaft  einige  Gewähr  dafür,  da^s 
nicht  Leute  ohne  ausreichende  Vorbildung  in  die  Aemter 
und  Berufe  eindringen.  Sie  geben  andererseits  denen, 
die  den  Anforderungen  der  Prüfung  entsprochen  haben, 
einige  Gewähr  für  die  Erlangung  einer  entsprechenden 
Stellung,  wenigstens  die  Gewähr,  dass  nicht  ein  Beliebiger, 
blos  auf  persönliche  Beziehungen  gestützt,  ihnen  vor- 

gezogen werde. 
Ich  sage:  einige  Gewähr,  nicht  eine  vollständige. 

Das  Bestehen  einer  Prüfung  ist  natürlich  durchaus  nicht 
ein  zuverlässiger  Beweis  für  die  Berufs tüchtigkeit;  diese 
hängt  noch  von  vielen  anderen  Dingen  ab,  vielleicht  in 
viel  höherem  Masse,  als  von  den  in  einem  Examen 
nachweisbaren  Kenntnissen.  Aber  sie  ist  auch  nicht 

einmal  ein  sicheres  Mittel  zur  Feststellung  einer  aus- 
reichenden wissenschaftlichen  Vorbildung;  es  ist  schon 

mancher  durchgeschlüpft  und  es  wird  noch  mancher 

durchschlüpfen,  der  nicht  viel  mehr  als  einige  eilig  ge- 
lernte Antworten  auf  einige  zufällige  Fragen  mitbrachte. 

Noch  viel  weniger  ist  eine  Prüfung  ein  zuverlässiges 

Mittel  der  Klassierung.  AUe  Welt  weiss,  wie  viel  Spiel- 
raum dem  Zufall  und  dem  Glück  auch  bei  einem  ernst 

genommenen  und  gut  geleiteten  Examen  bleibt.  Nicht 
minder  ist  der  Einfluss  dessen,  was  man  die  persönliche 
Differenz  nennen  kann,  ein  sehr  erheblicher.  Es  giebt 
Prüflinge,  die  aus  wenigem  viel  zu  machen  wissen,  die 
die  Kunst  sich  darzustellen  verstehen,  die  im  Examen 
mehr  leisten,  als  sie  eigentlich  wissen.  Und  es  giebt 
andererseits  gründlich  vorgebildete  und  tüchtige  Kandi- 

daten, die  sieh  nie  schlechter  darstellen,  als  in  einem 

Examen,  befangene,  leicht  eingeschüchterte  und  ver- 
wirrte Leute,  denen  im  Augenblick  der  Entscheidung 

die  Besinnung  vergeht,  das  Gedächtnis  versagt,  die 
Urteilsfähigkeit  wie  gelähmt  ist.  Und  ebenso  ist  auch 
die  persönliche  Differenz  der  Examinatoren  gross:  die 
Fähigkeit  zu  fragen,  zu  hören,   zu  deuten,   zu   schätzen 
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ist  bei  Verschiedenen  sehr  verschieden,  ist  bei  dem- 
selben nicht  an  allen  Tagen  dieselbe.  Auch  der  kundigste 

und  gerechteste  Examinator  kann  keine  Sicherheit  für 
ein  vollkommen  gerechtes  Urteil  geben.  Er  kann  eine 
Sicherheit  geben,  dass  nicht  ein  ganz  Unwissender 

durchkommt  und  dass  nicht  ein  Tüchtiger  und  gut  Unter- 
richteter durchfällt;  aber  zwischen  diesen  beiden 

Extremen  ist  ein  sehr  breiter  Raum  für  Schwankungen 
und  Irrtümer.  Es  mag  geschehen,  dass  ein  Kandidat,  der 
sehr  ernsthaft  wissenschaftlich  gearbeitet  hat,  eine  Note 
weit  unter  seinem  Wert  erhält,  sei  es  dass  er  nicht  für 

das  Examen  gearbeitet  hat,  oder  dass  die  Prüfung  zu- 
fällig grade  an  seinen  starken  Seiten  vorüberführte  und 

die  Lücken  hervortreten  liess;  und  ebenso  kann  es 

umgekehrt  geschehen,  dass  ein  Kandidat,  der  ohne  eigent- 
liche wissenschaftliche  Arbeit  mit  Geschick  sich  für  die 

Prüfung  und  für  diesen  Examinator  vorbereitet  hat  und 
mit  Geschick  und  Glück  das,  was  er  weiss,  an  den  Tag 
bringt,  viel  zu  hoch  eingeschätzt  wird. 

Damit  ist  gegeben,  dass  Prüfungen  auch  den  Be- 
werbern durchaus  keine  sichere  Gewähr  geben,  dass 

Tüchtigkeit  und  Verdienst  für  die  Erlangung  derAemter 
entscheidend  sind.  So  wenig  das  System  derPatronage 
notwendig  zu  Gunsten  des  Untüchtigen  wirken  muss,  so 
wenig  wirkt  das  System  der  Prüfungen  notwendig  zu 
Gunsten  des  Tüchtigeren.  Es  giebt  in  menschlichen 
Dingen  keine  absoluten  Garantieen.  Dennoch  werden 
wir  die  Prüfungen  nicht  aufgeben  können  und  wollen; 
sie  sind  eine  unvollkommene  Einrichtung,  aber  wir 
haben  keine  bessere.  Und  alle  Tüchtigsten  haben  am 
meisten  Grund  zu  wünschen,  dass  Prüfungen  bestehen 
und  dass  sie  ernsthaft  gehandhabt  werden. 

4.  Nebenwirkungen  der  Prüfungen.  Wie  jede 
öffentliche  Ordnung,  so  hat  auch  diese  unbeabsichtigte 
Nebenwirkungen.  Als  erste  und  noch  halb  beabsichtigte 
Nebenwirkungen   mag  man  ansehen,   dass   die  Prüfung 



438  Viertes  Buch. 

und  die  Prüfungsordnung,  als  Wegweiser  aufgerichtet, 
das  Studium  auf  sein  Ziel  hinweist  und  als  Antrieb 

wirkt,  nach  diesem  Ziel  sich  zu  strecken,  wo  andere, 
innere  Motive  nicht  ausreichen.  Zu  diesen  nicht  uner- 

wünschten Nebenwirkungen,  die  hie  und  da  wohl  auch 
für  beabsichtigte  Hauptwirkungen  angesehen  werden, 

kommen  aber  minder  erwünschte,  der  Absicht  wider- 
streitende Nebenwirkungen  in  Betracht;  ich  nenne  vor 

allem  die  beiden  folgenden: 
1)  Das  innere  Verhältnis  zur  Sache  erleidet 

Störungen.  Die  in  Aussicht  stehende  Prüfung  lenkt 

notwendig  das  Interesse  von  der  Sache  ab  auf  das  Be- 
stehen der  Prüfung  hin.  Von  hier  gehen  empfindliche 

Störungen  des  wissenschaftlichen  Studiums  aus;  es  wird 
ihm  die  Unbefangenheit  genommen;  das  theoretische 

Interesse  an  der  Sache  wird  zurückgedrängt  durch  Er- 
w^ägungen  dessen,  w^as  im  Examen  als  nützlich  und  not- 

wendig, w^as  als  entbehrlich  oder  gar  nachteilig  sich 
erweisen  möge.  Das  Studium  erhält  so  einen  banausi- 

schen Charakter;  es  kann  gradezu  etwas  von  gemeiner 

Spekulation,  etwa  auf  die  bekannten  Schw^ächen  und 
Liebhabereien  des  Examinators,  sich  einmischen.  Leidet 

hierdurch  auch  die  Sache,  indem  sie  innerlich  verächt- 
lich wird,  so  geschieht  dasselbe  in  anderer  Richtung, 

wenn  der  Zw^ang  der  Prüfungsordnung  zur  Beschäftigung 
mit  Dingen  anhält,  die  für  den  Kandidaten  keinen  inneren 
Wert  haben,  gleichzeitig  ihn  abhaltend,  seinem  spontanen 

Triebe  zu  anderen  Dingen  zu  folgen.  Ich  zw^eifle  nicht 
daran,  dass  das  Repetieren  von  Leitfäden  für  Prüfungen, 

besonders  in  der  sogenannten  „allgemeinen  Bildung", 
nicht  selten  die  Wirkung  hat,  Hass  und  Geringschätzung 
gegen  die  Gegenstände  der  Prüfung  zu  hinterlassen. 
Die  grossen  und  die  kleinen  Propheten  Israels,  und  ich 

fürchte  auch  manche  Philosophen,  von  den  alten  Vor- 
sokratikern  bis  herab  auf  Spinoza  und  Kant,  wissen  da- 

von zu  erzählen. 
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2)  Die  Prüfung  hat  die  Tendenz,  dem  Studium  die 
Richtung  auf  das  Abfragbare  und  Lernbare  zu 
geben.  Eine  aus  äusseren  Gesichtspunkten  angeordnete, 
von  fremden  Examinatoren  abgehaltene  Prüfung  geht 
notwendig  zunächst  auf  gedächtnismässig  besessene, 
gleichmässig  das  ganze  Gebiet  umfassende  Kenntnisse. 

Sie  kann  nicht  so  sehr  auf  die  Urteilskraft,  die  intellek- 
tuelle Leistungsfähigkeit  des  Kandidaten  gehen,  die  sich 

nur  in  zusammenhangender  Arbeit  an  einem  Punkt  zeigen 
kann.  Von  dem  zu  reden,  was  er  eigentlich  ist  und 
kann,  empfindet  und  denkt,  wird  ein  Examen  nicht  leicht 

viel  Gelegenheit  geben.  „Eine  Person",  sagt  ein  guter 
englischer  Beobachter  der  Wirkungen  von  Prüfungen, 
„mag  wohl  belesen  sein  und  von  ihrem  Lesen  grossen 
Nutzen  gehabt  haben  und  doch  nicht  imstande  sein, 
daraus  irgend  welche  speziellen  Kenntnisse  vorzubringen ; 
und  auf  der  anderen  Seite,  man  kann  manche  Sachen 
über  Bücher  wissen,  viele  Thatsachen  ins  Gedächtnis 
thun  und  zahlreiche  Punkte  in  der  Prüfung  machen, 
und  dennoch  keinen  der  Rede  werten  Nutzen  von  diesen 

Kenntnissen  haben."*) 
So  geschieht  es,  dass  das  Examen  den  an  sich 

weniger  wichtigen  Dingen,  dem  präsenten  und  vorzeig- 
baren Gedächtnisbesitz  eine  Wichtigkeit  giebt,  die  ihrem 

Wert  nicht  entspricht.  Und  die  weitere  Folge  ist,  dass 
das  Studium  die  Richtung  auf  die  Einprägung  dieser 

Dinge,   der  Daten   und   Zahlen,   der   Formeln   und   Er- 

*)  //.  La t harn,  (>n  the  action  nf  exmninaiionH  vi/nsidered  as 
<(  viean s  of  selecfiav .  Cam hridt/e,  1817.  Ein  Wort  P.  deLagarde's 
mag  hier  noch  einen  Platz  finden :  „Ein  wirkliches  Urteil  über  einen 
Menschen  steht  nur  dem  zu,  der  ihn  im  Leben,  d.  h.  beim  Arbeiten 
beobachtet  hat.  Es  ist  völlig  gleichgiltig,  was  ein  Kandidat  seineu 
Lehrern  oder  einem  Buch  über  weltbewegende  Ideen  oder  über 

Herders  und  Lessings  Bedeutung  nachspricht  —  nach  einem  halben 
.Jahr  kennt  er  die  Phrasen  doch  nicht  mehr  — :  er  muss  ein  Stück- 

chen Herder  und  Lessing  geworden  sein,  wenn  er  taugen  soll,  und 
das  sieht  niemand  durch  ein  Examen   (Deutsche  Schriften,  S.  157). 
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klilrungen,  der  Büchertitel  und  der  Quästionen  erhält. 
Und  eine  andere:  dass  die  eigentlich  produktiven  Köpfe, 
die  auf  die  Sache  gerichtet  sind,  die  eigene  Wege  zu 

gehen  Kraft  und  Trieb  haben,  geschädigt  werden,  wo- 
gegen die  passiveren,  zum  mechanischen  Lernen  ge- 
neigten Köpfe  im  Vorteil  sind.  Das  sind  Nebenwirkungen, 

die  in  der  Natur  der  Prüfung  liegen,  unabhängig  von 
ihrer  Absicht,  unabhängig  auch  von  der  Art  des  Exami- 

nators; sie  hat  die  Tendenz,  das  Durchschnittliche  und 

Mittelmässige  auf  Kosten  des  Individuellen  und  Hervor- 
ragenden zu  begünstigen,  sowie  Unselbständigkeit  des 

Urteils  und  Ueberschätzung  des  äusserlichen  Wissens 

gross  zu  ziehen;  was  denn  natürlich  nicht  den  Unwissen- 
den zum  Trost  oder  zur  HoflFart  gesagt  sein  soll,  die 

rite  et  merito  durchfallen. 

Einer  der  Führer  der  Wissenschaft,  in  der  Deutsch- 
land gegenwärtig  unbestritten  die  Führung  hat,  der 

Leipziger  (Jhemiker  Ostwald,  hat  in  einer  vortreflFlichen 

Rede:  „über  wissenschaftliche  und  technische  Bildung''*) 
diese  Gesichtspunkte  zur  Geltung  gebracht  Aus  den 
Kreisen  der  chemischen  Techniker  war  das  Verlangen 
laut  geworden,  eine  Staatsprüfung  in  der  Chemie  mit 
Diplom  und  Titel  (etwa  Regierungschemiker)  einzuführen. 
(Jstwald  widerspricht  dem  auf  das  lebhafteste:  das 
Geheimnis  des  Erfolgs  Deutschlands  auf  diesem  Gebiet 
sei  die  Freiheit,  der  rein  theoretische,  akademische  und 
individualistische  Charakter  des  Unterrichts  und  der 

Prüfung.  Frankreich,  das  einen  so  grossen  Vorsprung 
hatte,  habe  ihn  eingebüsst  dadurch,  dass  es  „die  Schulung 

sicherte  auf  Kosten  der  Entwickelung".  Mit  der  strengen 
Schulung  und  Prüfung  hange  der  Ultrakonservatismus 
der  Wissenschaft  in  jenem  Lande  zusammen:  nur  über 
eine  lange  Stufenreihe  von  Prüfungen  gehe  der  Weg 

zum  Lehramt.    „Hat  man  den  besten  und  arbeitsfreudig- 

Zeitschrift  für  Elektrochemie,  Jahrgang  1897/98,  Heft  1. 
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sten  Teil  seines  Lebens  damit  zugebracht,  die  Gedanken 

anderer  sich  zu  eigen  zu  machen,  so  gehört  eine  be- 
sondere Energie  dazu,  sich  in  einer  verhältnismässig 

späten  Zeit  der  Entwickelung  und  Prüfung  eigener  Ge- 
danken mit  Erfolg  hinzugeben.  Und  es  ist  selbst- 

verständlich, dass  ein  so  erzogener  Lehrer  auch  unwill- 
kürlich den  Schwerpunkt  seines  Unterrichts  dahin  legt, 

auch  seine  Schüler  zum  erfolgreichen  Bestehen  des 
Examens  anzuleiten,  und  sie  nicht  mit  Dingen  behelligt, 
die  ausserhalb  dieses  Kreises  liegen,  namentlich  nicht 
mit  solchen,  deren  Bedeutung  in  der  Wissenschaft  noch 

nicht  allgemein  anerkannt  ist."  Dem  gegenüber  weise 
in  Deutschland  alles  auf  Freiheit  und  Selbständigkeit 
der  Arbeit  hin:  der  deutsche  Dr.  phil.,  dessen  ganze 
Prüfung  eigentlich  in  der  Ausführung  einer  selbständigen 

Arbeit  bestehe,  habe  gelernt,  „wie  man  ungelöste  Pro- 
bleme bewältigt,  wie  man  aus  dem  Bekannten  in  das 

Unbekannte  eindringt".  Und  das  sei  die  K^raft,  mit  der 
er  dann  auch  die  technischen  Aufgaben  zu  lösen  und 

im  Wettkampf  der  Völker  siegreich  zu  bestehen  im- 
stande sei. 

Zu  diesen  beiden  Nebenwirkungen  der  Prüfung 
kommen  andere,  auf  die  ich  nicht  weiter  eingehen  will, 
obwohl  sie  durchaus  nicht  unbedenklich  sind.  So  die 

Ueberarbeitung  und  Ueberreizung,  die  nicht  selten  schon 
durch  die  Vorbereitung  auf  die  Prüfung  hervorgerufen 
wird;  es  ist  kein  Zweifel,  dass  mancher  erschöpft  und 
halbkrank  z.  B.  in  die  Oberlehrerprüfung  hineingeht 
und  die  Polgen  der  Ueberarbeitung  und  Aufregung  noch 
lange  nachher,  auch  wenn  die  Sache  nun  glatt  verläuft, 
mit  starker  Abspannung  büsst.  Dann  die  Kränkung, 
die  ein  unverdienter,  die  Niederdrückung,  die  auch  ein 
verdienter  Misserfolg  in  der  Prüfung  hinterlässt.  Oder 
andererseits  die  stolze  Sicherheit  und  Selbstüberhebung, 
die  eine  gute  Note  dem,  der  sie  davon  trägt,  leicht  als 

mehr  oder  minder  dauernde  Lebensausstattung  zurück- 
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lässt.  Bismarck  muss  beides  zu  beobachten  in  seiner 

Umgebung  Gelegenheit  gehabt  haben;  J.  Booth  hat  (in 
seinen  Erinnerungen  an  den  Fürsten  Bismarck)  eine 
Aeusserung  bei  Tisch  von  ihm  aufgezeichnet:  „Wir 
gehen  an  den  Examina  zu  Grunde;  die  meisten,  welche 
sie  bestehen,  sind  dann  so  abgewirtschaftet,  dass  sie 
irgend  einer  Initiative  unfähig  sind,  sich  gegen  alles, 
was  an  sie  herankommt,  möglichst  ablehnend  verhalten, 
und  was  das  Schlimmste  ist,  eine  grosse  Meinung  von 
ihren  Fähigkeiten  haben,  weil  sie  siegreich  aus  allen 

diesen  Examina  herausgekommen  sind."  Der  Ausgangs- 
punkt aber  dieser  Betrachtung  waren  die  Geheimräte, 

die  Bismarck  bekanntlich  überhaupt  nicht  liebte:  er 
vermass  sich  bei  dieser  Gelegenheit  zu  der  beinahe 

blasphemischen  Behauptung:  „Bei  uns  wird  es  über- 
haupt nicht  eher  besser,  bis  nicht  alle  Geheimräte  mit 

Stumpf  und  Stiel  ausgerottet  sind." 
Bismarck  glaubte  an  Personen,  nicht  an  Ein- 

richtungen, das  ahstr actum  „Geheimrat"  glaubt  an 
Einrichtungen,  nicht  an  Personen.  Daher  auch  seine 

Vorliebe  für  Prüfungen,  die  ja  schliesslich  alle  im  Miss- 
trauen gegen  Personen  ihren  Ursprung  haben,  die 

Staatsprüfungen  im  Misstrauen  gegen  die  akademischen 

Lehrer  und  ihre  Zeugnisse,  und  ebenso  die  Abiturienten- 
prüfung im  Misstrauen  gegen  die  Gymnasiallehrer. 

Natürlich,  wie  die  Dinge  liegen,  können  wir  die 
Prüfungen  nicht  überhaupt  abschaffen  wollen,  sie  sind 
unentbehrlich  und  bewirken  im  ganzen  mehr  Gutes, 
indem  sie  Schlimmes  verhüten.  Aber  wir  müssen  uns 

hüten,  sie  über  das  Mass  des  durchaus  Notwendigen  zu 
vermehren;  ein  Examen,  dessen  Notwendigkeit  nicht 
feststeht,  ist  vom  Uebel.  Und  ebenso  sollten  wir  uns 
hüten,  auf  Prüfungszeugnisse  mehr  Gewicht  zu  legen, 
als  sie  verdienen:  die  Menschen  und  was  sie  können 

ansehen,  nicht  ihre  Zeugnisse  und  was  sie  in  einer 
Prüfung   gewusst   haben.    Die   ganze  spätere  Laufbahn 
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von  dem  Ausfall  einer  Stunde  und  den  Zufällen,  die  sie 
bedingen,  abhängig  machen,  ist  nicht  weise. 

Ob  das  eben  begonnene  Jahrhundert  von  dem 

Examensglauben  und  -Aberglauben,  den  das  19.  Jahr- 
hundert gross  gezogen  hat,  wieder  etwas  zurückkommen 

wird?  Das  Unerhörte  ist  geschehen,  dass  es  mit  der 
wirklichen  Abschaffung  eines  Examens  begonnen  hat: 

der  heillosen  ^Abschlussprüfung",  die  als  staatliche 
Zwischenprüfung  in  den  Gymnasialkursus,  zwischen 

Unter-  und  Obersekunda,  durch  die  Lehr-  und  Prüfungs- 
ordnung von  1892  war  eingeschoben  worden.  Dürfen 

sich  hieran  weitere  Hoffnungen  knüpfen?  Oder  wird 
uns  das  neue  Jahrhundert  statt  dessen  mit  neuen  akademi- 

schen Zwischenprüfungen  beglücken?  Ich  gestehe,  dass 
ich  zur  Besorgnis  in  diesen  Dingen  mehr  als  zu 
Hoffnungen  geneigt  bin. 

Alle  Prüfungen  schleichen  sich  ein  unter  der  Maske 
der  Unschädlichkeit:  es  handle  sich  ja  nur  um  die 

einfache  Darlegung  dessen,  was  Einer  in  dem  vorauf- 
gegangenen Kursus  gehabt  und  gelernt  habe,  nicht  um 

ein  besonderes  hastiges  Arbeiten  und  Lernen  für  den 
Zweck  der  Prüfung.  Alle  Abiturientenprüfungsordnungen 
beginnen  in  diesem  Ton.  Und  dann  wird  auf  das  bUlige 
Urteil  hingewiesen,  das  Ermessen  und  Abwägen  der 

individuellen  Verhältnisse,  das  alle  schädlichen  Neben- 
wirkungen fernhalten  werde.  Es  mag  sein,  dass  diese 

Dinge  in  einigem  Masse  wirksam  sind,  wo  eine  lange 
persönliche  Bekanntschaft  der  Prüfung  vorhergeht,  wie 
beim  Abiturientenexamen,  obwohl  auch  dort  die  Prüfung 
ihre  herrische  Natur  zur  Geltung  zu  bringen  weiss.  Stellt 
man  aber  gar  bei  Amtsprüfungen  seine  Hoffnung  auf 
Billigkeit  und  Berücksichtigung  der  Individualität,  auf 
Abwägung  persönlicher  Verhältnisse,  solcher,  die  vor 
dem  Examen,  im  Examen  und  nach  dem  Examen  liegen, 
dann  giebt  man  sich  mutwillig  der  Selbsttäuschung  hin. 
Läge  die  Prüfung  in  der  Hand  eines  Mannes,   läge  sie 
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in  der  Hand  eines  Mannes,  der  Zeit  und  Kraft,  Einsicht 
und  Geduld  hätte,  der  Persönlichkeit  und  Vorgeschichte 
jedes  Kandidaten  nachzugehen,  dann  möchte  jene 
Hoffnung  einige  Berechtigung  haben.  Aber  so  liegen  die 
Dinge  nicht.  Die  Prüfung  wird  gehandhabt  von  einer 
Kommission;  jeder  der  Prüfenden  fragt  in  einem  Fach, 
jeder  hat  in  jedem  Termin  zwei  oder  vier  oder  sechs 
Kandidaten  in  diesem  Fach  zu  prüfen,  jeder  hat  Eile 
das  Geschäft  des  Prüfens,  das  wahrlich  nicht  zu  den 
erquickenden  gehört,  hinter  sich  zu  bringen,  er  sieht  den 
Kandidaten  oft  zum  ersten  und  letzten  mal  in  seinem 

Leben,  so  dass  ein  persönliches  Interesse  für  ihn  kaum 

entstehen  kann;  auch  die  Examinatoren  sind  sich  viel- 
fach einander  fremd,  Verhandlung  und  Aussprache  wird 

bei  dem  Gedränge  des  eiligen  Geschäfts  auf  das  be- 
scheidenste Maass  eingeschränkt:  wie  sollte  da  wohl  von 

Billigkeit  und  Eingehen  auf  die  besonderen  Verhältnisse 
die  Rede  sein?  Eine  Prüfungskommission  ist  eine 
Maschine,  eine  Maschine  aber  hat  kein  Herz  und  kennt 
keine  Billigkeit,  sie  arbeitet  mit  harter  Gleichförmigkeit 
und  Geschäftsmässigkeit;  sie  merkt  es  gar  nicht,  wenn 
sie  Lebendiges  erfasst  und  zermalmt. 

5.  Die  Examinatoren.  Zuerst:  wer  soll  prüfen? 
Universitätslehrer  oder  Praktiker? 

Als  das  Nächstliegende  erscheint:  die  Lehrer.  Sie 

stehen  zugleich  im  wissenschaftlichen  und  im  Unter- 
richtsbetrieb. Sie  wissen  am  ersten,  was  dem  Kandi- 

daten während  des  Studiums  nahe  gebracht  worden  ist: 
umgekehrt  wissen  die  Kandidaten,  was  dem  Lehrer  das 

Wesentliche  ist:  kein  Zweifel,  dass  eine  solche  Be- 
kanntschaft die  Verständigung  bei  der  Prüfung  unge- 

mein erleichtert.  In  einigem  Umfang  findet  auch  per- 
sönliche Bekanntschaft  statt,  der  Lehrer  hat  in 

Uebungen  oder  Laboratorien  Gelegenheit  gehabt,  die 
ganze  Art  und  die  wissenschaftliehe  Entwickelung  des 
Kandidaten  kennen  zu  lernen;   der  Ausfall  der  Prüfung 
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ist  dann  weniger  von  Gunst  und  Ungunst  des  Zufalls 
abhängig. 

Aber  die  Sache  hat  auch  ihre  Kehrseite,  ja  mehr 
als  eine.  Zuerst,  durch  die  Voraussicht  der  Prüfung 
wird  ein  fremdes  Element  in  das  Verhältnis  des 

Studierenden  zum  Lehrer  getragen.  In  das  seiner 
Natur  nach  freieste  Verhältnis  kommt  leicht  etwas 

von  Abhängigkeit  und  Berechnung  hinein.  Der  Student, 
der  von  einem  Professor  examiniert  wird,  fühlt  sich 
nun  wohl  auch  in  der  Wahl  des  Lehrers  gebunden, 
vielleicht  sogar  in  der  Freiheit  des  Urteils  beengt.  Es 
mag  ohne  Grund  sein,  ich  bin  überzeugt,  dass  die 
Examensangst  die  Abhängigkeit  vielfach  ohne  Grund 
übertreiben  lässt;  indessen,  es  mag  doch  auch  einmal 
der  Fall  vorkommen,  dass  in  der  Wahl  des  Lehrers  und 
der  Ansichten  in  Rücksicht  auf  das  Examen  Vorsicht 

geboten  ist.  Giebt  so  das  Amt  des  Examinators  zu- 
gleich eine  Art  Bannrecht,  so  wird  damit  zugleich,  so- 

fern seine  Verleihung  durch  die  Regierung  stattfindet, 
eine  weitere  Abhängigkeit  des  Universitätslehrers  von 

der  Verwaltung  geschaffen;  durch  Verleihung  und  Ent- 
ziehung des  Amts  kann  das  Urteil  über  sein  Wohlver- 

halten zum  Ausdruck  gebracht  werden. 
Sodann:  zwischen  den  Zwecken  des  akademischen 

Unterrichts  und  den  Forderungen  des  Staatsexamens 

findet  ein  in  der  Natur  der  Sache  begründeter  Gegen- 
satz statt;  jener  neigt  zum  Spezialismus,  dieses  muss, 

in  Rücksicht  auf  den  Beruf  und  seine  Forderungen, 
einen  mehr  universalistischen  Charakter  haben.  Wird 

nun  die  Prüfung  in  die  Hand  der  akademischen  Lehrer 
gelegt,  dann  wird  es  leicht  geschehen,  dass  entweder 

der  Professor  der  Prüfung  einen  wissenschaftsspezi- 
alistischen  Charakter  giebt,  oder  dass  umgekehrt  der 
universalistische  Charakter  der  Prüfung  den  Universi- 

tätsunterricht zum  enzyklopädischen  und  schulmässigen 
herabzudrücken  strebt.    Das  Erstere  hat  nicht  selten  in 
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Deutschland  stattgefunden,  das  andere  wird  in  Frank- 
reich beobachtet.  Die  formelle  Loslösung  der  Staats- 

prüfung von  den  Fakultäten  hat  dem  Universitätsunter- 
richt in  Deutschland,  besonders  in  der  philosophischen 

Fakultilt,  die  Freiheit  gegeben,  sich  ganz  in  der  Richtung 
auf  die  Forschung  zu  entwickeln.  Da  aber  an  der 
Uberlehrerprüfung  thatsächlich  doch  immer  Professoren 
beteiligt  bleiben,  so  musste  durch  die  Prüfungsordnungen, 
bis  auf  die  jüngste  von  1898  herab,  immer  wieder  der 

Neigung  der  Examinatoren  zu  übertriebenen,  spezia- 
listischen Forderungen,  die  sich  bei  der  fortrrährenden 

weiteren  Spaltung  der  Fächer  ins  ungemesseue  auszu- 
dehnen drohten,  entgegengetreten  werden.  Das  Umge- 
kehrte war  in  Frankreich  der  Fall;  hier  fungieren  bis 

auf  diesen  Tag  die  Fakultäten  als  Staatsprüfungs- 
anstalten. Die  Wirkung  ist,  dass  das  Bestehen  der 

Prüfung  zum  Hauptziel  des  akademischen  Unterrichts 
gemacht  und  darum  der  Unterricht  auf  dieses  Ziel 
mehr  als  es  dem  wissenschaftlichen  Fortschritt  förder- 

lich ist,  zugeschnitten  wird. 

Beauftragt  man  andererseits  ausschliesslich  Prak- 
tiker mit  der  Abhaltung  der  Prüfung,  so  verliert  diese 

leiclit  allzu  sehr  die  Fühlung  mit  der  lebendigen  Arbeit 
der  Wissenschaft,  sie  wird  ein  Abfragen  des  allgemein 
Anerkannten,  des  Geltenden,  vielleicht  des  Geltenden 

von  gestern.  Und  das  wird  sich  am  meisten  denen 
peinlich  fühlbar  machen,  die  während  ihres  Studiums 

am  unbefangensten  der  wissenschaftlichen  Arbeit  ge- 
lebt haben,  unbekümmert  um  die  Forderungen  des 

Prüfungsn^glements.  Nicht  auf  allen  Gebieten  wird  es 
sich  in  gleiclier  Weise  geltend  machen;  am  wenigsten 
da,  wo  es  sich  am  meisten  um  einen  kanonischen 

Bestand  des  Wissens  handelt,  am  meisten  in  den  Ge- 
bieten, wo  rasches  ^Vachstum  der  Erkenntnis  Oder 

wenigstens  rascher  Wandel  der  Auffassung  stattfindet. 

Wer   durcli   einen   praktischen   Beruf  in   Anspruch  ge- 
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nommen  ist,  wird  hier  in  der  Regel  nicht  imstande 
sein,  der  wissenschaftlichen  Arbeit,  wenigstens  nicht 
im  ganzen  Umkreis  seiner  Wissenschaft  zu  folgen.  Er 
wird  dann  leicht  ein  innerlich  unsicherer,  äusserlich 
harter  Examinator,  der  mit  strenger  Amtsmiene  das 
dehitumy  wie  er  es  sich,  wohl  gar  auf  einem  Fragebogen, 
zurecht  gelegt  hat,  einfordert.  Je  freier  der  Examinator 
in  der  Wissenschaft  sich  bewegt,  desto  erwünschter 
wird  er  den  Kandidaten  sein,  die  überhaupt  an  irgend 
€inem  Punkte  ernste  Studien  gemacht  haben;  den 
andern  mögen  vorziehen,  die  sich  auf  seine  Fragen, 
mit  Hilfe  von  Lehrbüchern  oder  auch  Prüfungsproto- 

kollen, eingepaukt  haben. 
Die  praktische  Konsequenz  aus  diesen  Erwägungen 

wird  sein,  dass  sich  auch  hier  das  gemischte  System 
am  meisten  empfiehlt:  Männer  der  Praxis  und  Männer 
der  Wissenschaft  zu  einer  Kommission  zusammengefügt. 

Die  Aufgabe  jener  wird  sein,  die  Forderungen  der  Be- 
rufsbildung und  der  Praxis,  die  Aufgabe  dieser,  die  For- 

derungen der  wissenschaftlichen  Ausbildung  zur  Geltung 

zu  bringen,  oder  also  besser:  den  Kandidaten  Gelegen- 
heit zu  geben,  zu  zeigen,  was  sie,  jeder  nach  seiner  Art, 

nach  der  einen  oder  nach  der  andern  Seite  zu  leisten 

imstande  sind.*) 
Noch  ein  Wort  über  das  Wie  der  Prüfung.  Es 

wird  bestimmt  sein  müssen,  durch  die  Absicht:  von 
dem  gegenwärtigen  Zustand  des  Wissens  und  Könnens 
des  Kandidaten  ein  möglichst  deutliches  und  vollständiges 
Bild  zu  gewinnen.  Es  wird  sich  darnach  vor  allem 
darum  handeln,  zu  ermitteln,  wass   er  kann  und  weiss; 

*)  Das  gemischte  System  empfiehlt  auch  Goldschmidt, 
Kechtsstudium  309  fF. ;  die  verhängnisvollen  Folgen  der  ausschliess- 

lichen Bestellung  von  Praktikern  zu  Examinatoren  werden  hier  mit 
grosser  Scharfe  dargelegt,  wie  denn  der  Gegensatz  der  Praktiker 
gegen  die  Theoretiker  oder  also  die  Universitfltsprofessoren,  ein 
Gegensatz,  der  im  Gebiet  der  Jurisprudenz  zeitweilig  fast  bis  zur 
Feindschaft  ging,  durch  das  ganze  Buch  geht 
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ZU  erfahren,  was  er  nicht  kann  und  nicht  weiss,  steht 
in  zweiter  Linie.  Oder:  die  Prüfung  wird  wesentlich 
darauf  ausgehen,  ihm  Gelegenheit  zu  geben,  sich  von 
der  starken  Seite  zu  zeigen;  dann  wird  sie  auch  die 
CJrenzen  und  Lücken  zu  bestimmen  suchen.  Dieser 

Absicht  wird  es  angemessen  sein,  dass  man  den  Kan- 
didaten sich  vorher  über  sein  Studium  aussprechen 

lässt  und  diesen  Winken  zunächst  nachgeht.  Hier  wird 
es  auch  am  ersten  möglich  sein,  einen  Einblick  in  sein 
inneres  Verhältnis  zur  Wissenschaft,  in  die  Art  seiner 
Arbeit  und  Auffassung  zu  gewinnen.  Auch  das  wird 
damit  erreicht,  dass  er  über  die  Schwierigkeiten  des 
Anfangs  hinwegkommt,  Vertrauen  zu  dem  Examinator 
und  Mut  zur  Sache  fasst.  Dann  mag  die  Prüfung  auf 
angrenzende  und  allmählich  auch  auf  femer  liegende 
Gebiete  (ibergehen,  um  auch  Umfang  und  Grenzen  des 
Wissens  zu  bestimmen. 

Hingegen  wäre  es  als  ein  mangelhaftes  Verfahren 
anzusehen,  wenn  der  Prüfende,  ohne  zuerst  Fühlung 
mit  dem  Kandidaten  zu  nehmen,  auf  Geratewohl  allerlei 
Fragen  aus  allen  möglichen  Gebieten  stellte ;  oder  wenn 
er  vorzugsweise  darauf  ausginge  Lücken  in  seinen 
Kenntnissen  zu  entdecken  und  ihm  zum  Bewusstsein 

zu  bringen;  oder  wenn  er,  auf  Unkenntnis  in  einem  be- 
stimmten Gebiet  s tossend,  durch  anhaltendes  Nachfragen 

die  Unergründlichkeit  dieser  Unkenntnis  feststellen  zu 
müssen  glaubte.  Ebenso  nattirlich,  wenn  er  durch  ober- 

flächliche und  ausweichende  Antworten  sich  hinhalten 

Hesse,  oder  wenn  er,  die  Rolle  des  Prüfenden  mit  der 
des  Lehrers  vertauschend,  sich  angelegen  sein  lassen 
wollte,  die  entdeckten  Lücken  auszufüllen  oder  die 

mangelhaften  Auffassungen  zu  verbessern  oder  zu  ver- 
tiefen, oder  gar  die  eigene  Gelehrsamkeit  glänzen  zu 

lassen.  Die  Prüfung  hat  nicht  die  Aufgabe  einer  Unter- 
richtsstunde; es  giebt  Kandidaten,  die  solche  Schwäche 

auszubeuten  wissen. 
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Was  die  Form  der  Frage  anlangt,  so  wird  sie  be- 
stimmt und  fasslich,  nicht  allgemein  und  vieldeutig  und 

rätselhaft  sein.  Rätselfragen,  beabsichtigte  oder  un- 
beabsichtigte, z.  B.  in  der  Form,  dass  der  Kandidat  zu 

einer  umschreibenden  Darstellung  ein  feststehendes 
Stichwort  finden  soll,  verwirren  und  verstinmien.  Man 

gehe  von  bekannten  Thatsachen,  konkreten  Erschei- 
nungen, bestimmten  Begriffen  aus,  um  die  Vorstellung 

gleich  auf  einen  bestinmiten  Punkt  einzustellen;  ein 
paar  richtig  beantwortete  Fragen  am  Anfang  erhöhen 
die  Sicherheit,  während  ein  paar  verfehlte  Antworten 
das  Selbstvertrauen  herabstimmen  und  auf  der  andern 

Seite  leicht  Missmut  und  Ungeduld  hervorrufen. 
Dass  die  äussere  Form  des  Verkehrs  von  selten 

des  Examinators  freundliche  Höflichkeit  ist,  dass  er 

nicht  durch  schroffen  Ton  einschüchtert,  durch  mür-  ̂ 
risches  Wesen  zurückstösst,  oder  gar  durch  höhnische 
Bemerkungen  verletzt,  sollte  selbstverständlich  sein; 
schon  die  Wehrlosigkeit  des  Examinanden  sollte  ihn 
davor  schützen.  Sie  thut  es  freilich  nicht  immer;  es 
giebt  auch  Examinatoren,  die  sich  den  Genuss,  den 
Kandidaten  zu  ängstigen,  zu  beschämen,  auf  seine 
Kosten  ihren  Witz  leuchten  zu  lassen,  nicht  versagen 
können.  Der  Despot  in  der  menschlichen  Natur  bricht 
auf  mannigfache  Weise  hervor. 

6.  Die  Vorbereitung  auf  die  Prüfung.  Es  giebt 
Idealisten,  die  dem  Studenten  raten,  die  Wissenschaft 
zu  treiben,  ohne  um  das  Examen  überhaupt  sich  zu 
kümmern.  In  akademischen  Reden  wird  gelegentlich 
mit  Entrüstung  von  solchen  gesprochen,  deren  erste 
Sorge  beim  Eintritt  in  das  Studium  die  Anschaffung 

eines  Prüfungsreglements  sei,  um  gleich  genau  zu  er- 
fahren, was  und  wie  viel  man  lernen  müsse,  um  durchs 

Examen  zu  kommen. 

Es  ist  natürlich  nicht  meine  Absicht,  ein  solches 
Verfahren  zu  loben,  oder  einem  rein  wissenschaftlichen 29 
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Streben    entgegenzutreten.    Gewiss,   in  der  Hauptsache 

muss   es   so   sein,   dass   die    Liebe   und  Freude  zur  Er- 
kenntnis,   nicht    die   Sorge   um   die    Prüfung    und  ihre 

Forderungen   das   Studium  leitet.    Trachtet   am   ersten 
nach   der  Wissenschaft,   in    dem    Glauben,    dass    euch 
dann   auch   das  Uebrige   zufallen   werde.    Indessen,  es 
kann   hier   auch   ein   Uebermass   des  Glaubens   geben, 
und  es  kommt  nicht  so  gar  selten  vor;   man  begegnet, 
gerade   bei  innerlichen   und   tüchtigen  jungen   Leuten, 

hin  und  wieder  einer  Vertrauensseligkeit  in  dieser  Hin- 
sicht, die  zur  Unberatenheit  wird  und  dann  mit  schwerer 

Enttäuschung  gebüsst  werden  muss.  Man  vergesse  nicht: 
eine  Wissenschaft   um  ihrer  selbst  willen    treiben    und 

sich    auf    eine    Staatsprüfung    darin    vorbereiten,    das 
sind    zwei   sehr  verschiedene  Dinge;    es  kann  jemand 
eine    Sache    gründlich    verstehen,    ohne    ein    Examen, 
darüber  ablegen  zu  können,   und   umgekehrt:   es   kann 
jemand   eine   Prüfung    bestehen,   ohne   von    der   Sache 
eigentlich  etwas  Rechtes  zu  verstehen. 

Demnach  wird  zu  raten  sein:  das  Eine  thun  und 
das  Andere  nicht  lassen.  Der  rechte  Student  wird  seine 

Wissenschaft  lieben  und  treiben,  als  ob  es  keine 

Prüfungen  in  der  Welt  gebe,  das  ist  recht  und  menschen- 
würdig; aber  andererseits,  der  wohlberatene  Student 

wird  nicht  versäumen  bei  Zeiten  sich  auch  darnach 

umzusehen,  was  in  der  Prüfung  verlangt  wird.  Und 
zwar  nicht  blos  im  Prüfungsreglement,  sondern  in  der 
wirklichen  Prüfung,  denn  auch  das  sind  oft  noch  sehr 
verschiedene  Dinge.  Der  gewiesene  Weg  aber,  von  der 
wirklichen  Prüfung  Kenntnis  zu  erlangen,  wird  der  sein, 

dass  man  sich  bei  solchen  erkundigt,  die  hindurchge- 
gangen sind.  Ich  kann  solche  Erkundigung  an  sich 

nicht  unwnirdig  finden;  man  hält  es  doch  auch  sonst  so, 
wenn  man  einen  Weg  mit  Irrgängen  und  Abstürzen  zu 
machen  hat,  dass  man  bei  einem  Erfahrenen  zuvor  sich 
Rats  erholt.    Natürlich,  geraein  würde  die  Sache,  wenn 
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das  Studium  nun  zu  einer  blossen  Versicherung  gegen 
Examensunfälle,  zu  einem  Einpauken  auf  mögliche 
Fragen  herabsänke.  Die  erfinderisch  machende  Not  hat 
bekanntlich  für  solche,  die  während  ihrer  Studienzeit 
zum  Studieren  keine  Zeit  fanden,  ein  solches  Verfahren 
erfunden:  über  die  Prüfungsfragen  wird  Buch  geführt, 

die  erforderlichen  Antworten  werden  hinzugefügt,  viel- 
leicht sogar  verschiedene  Antworten  für  verschiedene 

Examinatoren.  Dass  ein  solches  Hantieren  mit  Rechen- 
pfennigen nicht  den  Namen  eines  wissenschaftlichen 

Studiums  verdient,  ist  selbstverständlich.  Dagegen 
scheint  es  mir  über  das  Mass  zulässiger  Vorsicht  nicht 
hinauszugehen,  wenn  jemand,  der  rechtschaffen  und 
ernsthaft  gearbeitet  hat,  durch  Erkundigung  über  Form 
und  Forderungen  der  wirklichen  Prüfung  gegen  die 
Möglichkeit  eines  ungünstigen  Ausfalls  sich  zu  sichern 
sucht.  Weiss  man,  dass  am  Ende  einer  Bahn  ein 
Hindernis  zu  nehmen  ist,  so  ist  es  natttrlich,  dass  man 
über  seine  Natur  sich  vorher  unterrichtet  und  auf  seine 

Ueberwindung  durch  Uebung  sich  vorbereitet. 
Und  man  wird  gut  thun  diese  Erkundigung  und 

Vorübung  nicht  allzu  weit  hinauszuschieben.  Den  letzten 
Monaten  vor  der  Prüfung  zu  viel  vorzubehalten,  ist 
nicht  ratsam.  Wird  die  Arbeit  dann  unter  demEinfluss 

etwa  sich  einstellender  Examensangst  übertrieben,  dann 

führt  sie  leicht  zu  Störungen  des  seelischen  Gleichge- 
wichts und  auch  der  leiblichen  Gesundheit.  DieUeber- 

lastung  mit  hastigem  Lernen  und  Repetieren  zum  Examen 
hat  schon  oft  den  Mut  und  die  Freudigkeit  gebrochen 
und  den  Grund  zu  dauernden  Verstinmiungen  des  ganzen 
Systems  gelegt.  Vor  allem  sollte  man  vermeiden  die 
letzten  Tage  zu  eiligem  Durchgehen  aller  möglichen 
Dinge  zu  verwenden;  sie  gehören  von  Rechts  wegen 
der  Ruhe  und  Erholung,  es  sollte  niemand  abgemattet 
und  erschöpft  in  eine  Prüfung  gehen. 

afv» 
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FÜNFTES   KAPITEL. 

Der  Student  und  die  Politik. 

1.  Die  Aufgabe.  Es  hat  eine  Zeit  gegeben,  wo 
auch  in  Deutschland  der  Student  eine  politische  Rolle 

spielte,  es  war  in  dem  Zeitalter,  das  auf  die  Freiheits- 
kriege folgte  und  mit  dem  Sturm  des  Jahres  1848  zu 

Ende  ging.  Die  Studentenschaft  hat  keine  Ursache 
dieser  Zeit  sich  zu  schämen.  Es  ist  wesentlich  das 

Verdienst  der  Universitäten,  ihrer  Lehrer  und  Studieren- 
den, zu  einer  Zeit,  wo  deutscher  Patriotismus  offiziell  als 

Staatsverbrechen  verfolgt  wurde,  dasBewusstsein  von  der 
Notwendigkeit  der  politischen  Einigung  der  Nation  wach 
gehalten  und  in  die  weitesten  Kreise  getragen  zu  haben. 
Als  die  deutschen  Fürsten  und  Staatsmänner  in  kraft- 

loser Unfähigkeit  oder  verhärtetem  Sonderinteresse  die 
Aufgabe  von  sich  wiesen,  den  nationalen  Einheitsstaat, 

ohne  den  das  deutsche  Volk  nicht  Leben  und  Ehre  ge- 
winnen konnte,  zu  schaffen,  da  traten  die  Professoren 

und  Studenten  in  die  Lücke.  Zwar  der  erste  Versuch 

zur  Lösung  dieser  Aufgabe  in  der  grossen  Volksbe- 
wegung von  1848  scheiterte;  es  musste  erst  die  Er- 
fahrung gemacht  werden,  dass  der  Staat  vor  allem 

Macht  ist  und  durch  Macht  gegründet  wird.  Aber 
dadurch  wird  die  alte  Wahrheit  nicht  aufgehoben,  dass 
es  über  der  Gewalt  der  Bajonnette  noch  eine  andere, 
eine  unsichtbare  Macht  giebt,  die  Macht  der  Ideen,  und 
dass  sie  auf  die  Dauer  die  stärkere  ist:  ohne  1848  kein 
1866  und  1871. 

Seitdem  die  grossen  nationalen  Aufgaben  ihre  vor- 
läufige Lösung  gefunden  haben,  tritt  der  Student  in 

unserem  öff'entlichen  Leben  nicht  mehr  hervor.   Es  wird 
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doch  das  Normale  sein.  In  anderen  Ländern,  in  Russ- 
land, Italien,  Griechenland,  auch  in  Oesterreich-Ungarn 

ist  es  anders.  Man  wird  doch  sagen  müssen:  es  ist  ein 
Symptom  eines  Krankheitszustandes,  wenn  der  Student 
im  politischen  Leben  eine  aktive  Rolle  spielt,  es  deutet 
darauf  hin,  dass  der  Staat  und  die  ihn  leitenden  Männer 
den  instinktiven  Forderungen  der  Volksseele  an  seine 
Leistungen  nach  aussen  oder  nach  innen  nicht  gerecht 
werden. 

Denn  dabei  wird  es  freilich  bleiben:  praktische 
Politik  ist  Aufgabe  der  Männer,  nicht  der  Jünglinge.  Sie 
fordert  besonnene  Festigkeit  des  Willens  und  Reife  der 

Erfahrung,  vor  allem  Sicherheit  des  Urteils  über  mensch- 
liche Dinge,  private  und  öffentliche,  lauter  Eigenschaften, 

die  junge  Leute  nicht  haben  und  nicht  haben  können, 

sie  werden  erst  im  Leben,  im  Beruf,  in  verantwort- 
licher Stellung  erworben.  Die  Jugend  hat  Inspirationen, 

Leidenschaften,  Hingebung,  Idealismus;  aber  zur  prak- 
tischen Leitung  der  Dinge  fehlt  ihr  alles,  vor  allem 

auch  die  richtige  Schätzung  des  Widerstandes,  den  die 
Mächte  der  Wirklichkeit  der  DurchftÜirung  von  Ideen 
entgegensetzen;  sie  unterschätzt  ihn  und  daran 
scheitert  sie. 

Die  normale  Aufgabe  des  Studenten  wird  also  nicht 
sein,  Politik  zu  machen,  sondern  Politik  und  politisches 

Leben  zu  studieren.  Und  das  wird  allerdings  eine  uner- 
lässliche  Aufgabe  sein:  wer  bestimmt  ist,  in  die  führen- 

den Klassen  im  öffentlichen  Leben  einzutreten,  wird  es 
als  Ehrenpflicht  anerkennen  müssen,  sich  Einsicht  und 
Urteil  über  die  grossen  Fragen  des  Staatslebens  und  der 
nationalen  Politik  zu  erwerben. 

Fragen  wir  nach  den  Hilfsmitteln,  die  hierfür  zur 

Verfügung  stehen,  so  bieten  sich  zunächst  die  Vor- 
lesungen. Es  konmaen  hier  die  Vorlesungen  aus  dem 

(xebiet  der  Staatswissenschaften  in  Betracht,  Vor- 
lesungen  über  Nationalökonomie,    Politik,   Rechtsphilo- 
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Sophie,  allgemeines  Staatsrecht,  Verfassungs-  und  V^er- 
waltungsrecht,  wie  sie  in  reicher  Fülle  in  der  philoso- 

phischen und  juristischen  Fakultät  gehalten  werden. 
In  der  Regel  werden  auch  öffentliche  Vorlesungen  über 
aktuelle  Fragen  des  öffentlichen  Lebens  angeboten.  An 

die  dogmatischen  Vorlesungen  über  Staat  und  Gesell- 
schaft schliessen  sich  die  historischen:  die  Geschichte 

bleibt  die  hohe  Schule  der  Politik. 

Sodann  kommt  die  politische  Litteratur  in  Betracht, 
wobei  wieder  gilt,  dass  die  dogmatische  und  historische 
Behandlung  sich  ergänzen.  Dabei  wird  man  nicht  auf 
die  Belehrung  verzichten  wollen,  die  es  gewährt,  wenn 
man  die  eigene  Lebensumgebung  einmal  von  draussen 
betrachtet.  So  bietet  uns  das  klassische  Altertum  einen 

vortrefflich  gelegenen  Standort,  um  die  eigene  Welt 

von  draussen  zu  sehen.  Ich  w^tirde  daher  jedem,  der 
diesen  Dingen  ernste  Aufmerksamkeit  zu  schenken  ent- 

schlossen ist,  raten,  einmal  den  einen  und  andern  der 

grossen  Staatslehrer  und  Geschichtsschreiber  des  Alter- 
tums zur  Hand  zu  nehmen:  Piatos  Republik  und  Aristo- 

teles' Politik,  Thucydides  und  Tacitus,  ob  in  der 
Sprache  des  Originals,  darauf  kommt  nicht  so  viel  an, 
eine  gute  Uebersetzung  verdient  den  Vorzug,  wenn  die 
Sprache  ein  Hindernis  ist  zur  Sache  zu  kommen.  Zu 
den  neueren  Darstellungen  zieht  das  unmittelbare 
Interesse;  historische  Werke,  die  uns  die  Gegenwart  in 
ihrer  Entstehung  schildern,  oder  Schriften,  die  in  das 
Verständnis  der  Probleme  und  Aufgaben  unserer  Zeit 

einführen,  w  ird  ja  niemand  ungelesen  lassen,  der  über- 
haupt mit  Bewusstsein  das  Leben  erleben  will;  es  giebt 

kein  Selbstbew^isstsein  ohne  in  der  Form  des  geschicht- 
lichen Bevvusstseins. 

Auch  die  Tageslitteratur  bietet  sich  zur  Bildung 
des  politischen  Urteils  an.  Ich  möchte  doch  raten,  nicht 
zu  viel  davon  zu  erwarten  und  nicht  zu  viel  Zeit  damit 

zu  verlieren.     Natürlich,   man   wird   sich  über  die  Vor- 

\ 
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giinge  des  Tages  aus  den  Zeitungen  unterrichten,  nicht 
aus  der  Zeitung,  sondern  aus  Zeitungen  aller  Rich- 

tungen, schön  um  sich  zu  überzeugen,  d'ass  politische 
Dinge  eine  Betrachtung  von  mehr  als  einer  Seite  zu- 

lassen und  fordern;  zu  welchem  Ende  es  denn  freilich 
nicht  erforderlich  sein  wird,  täglich  ein  halbes  Dutzend 
Blätter  zu  studieren:  hie  und  da,  bei  einer  wichtigen 
Frage,  eine  Zeitung  dieser  und  jener  Richtung  einsehen, 
<las  wird  ausreichen.  Man  wird  dabei  auch  bald  die 

Entdeckung  machen,  dass  Zeitungen  nicht,  wie  der 
harmlose  Leser  zunächst  denkt,  zu  seiner  Belehrung 
geschrieben  werden,  sondern  um  ihn  zum  Anhänger 
dieser  oder  jener  Ansicht,  zum  Werkzeug  dieser  oder 
jener  Absicht  zu  machen.  Und  auch  das  wird  man 
merken,  dass  von  allen  Zeiten  die  Gegenwart  uns  in 
Absicht  auf  die  Politik  am  wenigsten  durchsichtig  ist: 
von  den  politischen  Vorgängen  kommt  in  die  Zeitungen 
natürlich  nur  das,  was  denen,  die  die  Politik  machen, 
für  ihre  Zwecke  nützlich  scheint.  Und  selbst  die 

Männer,  die  im  politischen  Leben  stehen,  die  die  Ge- 
schichte der  Gegenwart  machen,  sehen  von  den  Her- 

gängen nur  die  eine  Seite,  die  Gegner  spielen  so  wenig 
mit  offenen  Karten  als  sie  selbst.  Erst  wenn  das  Spiel 

aus  ist,  rekonstruieren  die  Historiker  aus  den  Doku- 
menten und  Erinnerungen  aller  Art,  die  allmählich  zu- 
gänglich werden,  so  gut  es  geht,  den  ganzen  Hergang. 

Die  Zeitungen  aber,  die  nur  in  der  Gegenwart  leben, 

haben  im  w^esentlichen  keine  andere  Aufgabe,  als  die,  die 
Tagesvorgänge  mit  dem  notwendigen  Geräusch  zu  be- 

gleiten, um  die  Fieser  dahin  oder  dorthin  zu  treiben  oder 
zu  scheuchen. 

Auch  der  Besuch  politischer  Versammlungen  wäre 
hier  in  Betracht  zu  ziehen.  An  unmittelbarer  Belehrung 

über  die  Dinge  wird  man  sich  freilich  davon  nicht  viel 
versprechen.  Immerhin  wird,  wer  in  Berlin  studiert, 

die   Gelegenheit   nicht   unbenutzt  lassen,   den  Verband- 
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der  Schein  der  Tapferkeit,  gar  der  Schimmer  einer 
Märtyrerkrone  zieht  nach  dieser  Seite.  Ich  möchte 
doch  warnen,  diesem  Zug  nicht  so  leichthin  nachzugeben. 
Nicht  mit  dem  Hinweis  darauf,  dass  das  Eintreten  fflr 
diese  Partei  Kämpfe  kosten  und  Opfer  fordern  würde, 
vielleicht  das  Opfer  des  Berufs,  obwohl  eine  Entschei- 

dung von  so  ernsten  Folgen  allerdings  zu  einer  ernst- 
haften Erwägung  auffordert,  einer  Erwägung  auch  der 

eigenen  Widerstandskraft,  damit  nicht  einmal  vorzeitige 
Kompromittierung  durch  ein  desto  grösseres  Mass  von 

„Gutgesinntheit"  in  Vergessenheit  gebracht  werden 
müsse.  Sondern  einerseits  mit  der  Erinnerung  an  die 
schon  früher  berührte  eigentümliche  Natur  dieser  Partei, 
ihre  Sektenähnlicbkeit  nnd  die  dadurch  bedingte  innere 
Unfreiheit,  andererseits  mit  dem  wiederholten  Hinweis 

darauf,  dass  der  Student  nicht  den  Beruf  hat,  prak- 
tische Politik  zu  machen,  am  wenigsten  die  allgemeine 

Weltverbesserung  ins  Werk  zu  setzen.  Also,  man 
studiere  auch  diese  Partei  und  ihre  Doktrin,  das 
Studium  wird  flir  manche  Dinge  die  Augen  öffnen;  aber 
man  mache  sich  nicht  zu  ihrem  Gefangenen. 

Und  ferner,  man  sei  ein  wenig  auf  der  Hut  vor 

den  allgemeinen  Weltverbesserem.  Ich  glaube  beob- 
achtet zu  haben,  dass  hierzu  vielfach  solche  am  meisfi?» 

sich  berufen  glauben,  die  mit  ihi-en  eigenen  Angelegen- 
heiten am  wenigsten  zurech r  kamen.  Der  Glaubi-. 

dass  es  möglich  sei,  durch  eine  Aenderung  der  Staate- 
und  Rechtsordnung  die  allgemeine  WeltverbesseiUBg 

ins  Werk  zu  setzen,  pflegt  grade  der  -hiifend,  dJfij 
leicht  bei  einander  wohnenden  Gedanken  lebt  J 
die  Widerstilnde  der  Wirklichkeit  nicht  durofaj 

kennen  gelernt  hat,  leicht  einzugeb 

raten,  diesem  Glauben  nicht  mit  i 
siasmus,  sondern  mit  einiger  Nüci 
I(;h  fürchte,  die  Schäden,  woi 

schalt  krankt,  sitzen  tiefer 
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darum  auch  nicht  durch  eine  blos  äusserliche  Kur 

geheilt  werden.  So  lange  die  Selbstsucht,  die  Habsucht, 

die  Ehr-  und  Machtsucht,  der  Hochmut,  die  Missachtung 
der  Andern,  der  Neid  und  wie  die  Dinge  weiter  Namen 
haben,  in  der  Natur  des  Menschen  ihre  Wurzeln  haben, 
so  lange  werden  sie  bei  jeder  Ordnung  der  politischen 
und  der  sozialen  Verhältnisse  ihre  Wirkungen  üben 
und  in  Unrecht  und  Gewaltthat  auch  äusserlich  hervor- 

brechen. Der  alte  Kant  äussert  einmal:  aus  so 

krummem  Holz,  als  der  Mensch,  lasse  sich  nichts 
ganz  Grades  zimmern.  Ich  fürchte,  auch  die  künftige 
Geschichte  wird  ihm  recht  geben,  wie  ihm  die  bisherige 
recht  gegeben  hat.  Eine  vollkommen  gerechte  Ordnung 

menschlicher  Dinge  ist  eine  „Idee,  der  ein  kongruieren- 
der Gegenstand  in  der  Erfahrung  nicht  gegeben  werden 

kann."  Ich  sage  das  nicht,  um  dem  Quietismus  oder 
der  Gleichgiltigkeit  das  Wort  zu  reden;  eine  Idee  ist 
zugleich  eine  uns  gestellte  Aufgabe,  wohl  aber,  um  vor 
Uebereilung  und  Leichtgläubigkeit  zu  warnen,  als 
könnten  mit  einem  Stoss,  einem  Federstrich  die  Dinge 
in  eine  neue  vollkommene  Ordnung  gebracht  werden. 

3.  Soziale  Mission  der  akademischen  Jugend, 
ob  sich  der  Student  ausser  dem  Studium  der  sozialen 

Verhältnisse  auch  eine  praktische  Thätigkeit  auf  diesem 
Gebiete  zur  Aufgabe  stellen  kann  und  soll?  Thatsachen 
mögen  darauf  eine  Antwort  geben,  ich  sage  eine,  nicht 

die  Antwort.  An  der  Universität  zu  Kopenhagen  be- 

steht seit  1882  der  „Dänische  Studentenbund",  etwa 
5(X)  Mitglieder  umfassend.*)  Er  hat  sich,  ausser  der 
eigenen  Belehrung  und  Erholung  der  Mitglieder  —  es 
finden  Vorträge  und  Diskussionen,  auch  gesellige  Feste 

mit  Gesang  und  Tanz  statt  —  auch  die  Aufgabe  gestellt, 
seinen  Mitgliedern  Antrieb  und  Gelegenheit  zu  sozialer 
Arbeit  zu  geben.    In   der  Empfindung  der  Dankbarkeit 

*)  Det  danske  Studentersamfund   og  dots  Virksomhed.     Nor- 
diske  Forlag  18%. 
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für  den  freien  Zugang  zu  allen  Schätzen  des  Wissens, 

entschloss  sich  die  Jugend,  ihrerseits  wieder  das  Em- 

pfangene weiter  zu  geben.  Es  wurde  ein  Abendunter- 
richt für  Arbeiter  eingerichtet,  der  Schreiben,  Rechnen, 

Buchführung,  Sprachunterricht  in  dänischer,  englischer, 

deutscher,  französischer  Sprache,  endlich  auch  Unter- 
richt in  den  Naturwissenschaften  und  der  Geschichte 

umfasste.  Es  werden  Klassen  von  etwa  20  bis  30 

Schülern  oder  Schülerinnen  gebildet,  die  in  den  Winter- 
monaten allabendlich  Unterrichtsstunden  haben.  Da  die 

Stadt  für  den  Portbildungsunterricht  in  den  Jahren,  die 

auf  die  Schule  folgen,  gesorgt  hat,  so  ist  als  Alters- 
grenze nach  unten  das  20.  Lebensjahr  festgesetzt.  — 

Neben  den  eigentlichen  Unterrichtskursen  finden  noch 
Vortragsreihen  statt,  in  der  Stadt  und  auch  im  Lande, 

mit  nachfolgender  Besprechung.  Auch  Museumsführun- 
gen und  Arbeiterkonzerte  im  Interesse  der  ästhetischen 

Erziehung  des  Volks  sind  in  den  Kreis  der  Arbeiten 
aufgenommen  worden.  Endlich  hat  sich  der  Verein 

auch  an  die  Aufgabe  gewagt:  Unbemittelten  Rechtsbe- 
lehrung und  Rechtshilfe  zu  erteilen;  eine  Anzahl  Rechts- 

anwälte, unterstützt  von  Studierenden,  geben  täglich 
während  zweier  Abendstunden  kostenlos  Auskunft  auf 

Anfragen. 
Der  Gewinn  dieser  Stunden,  so  wird  berichtet,  ist 

(»in  gegenseitiger;  docendo  discimus  sagt  die  alte  Er- 
fahrung: auch  die  Lehrer  lernen  dabei,  lernen  in  ihrem 

Fach,  lernen  lehren  und  leiten,  lernen  das  Volk  und 
seine  Anschauungen  und  Bedürfnisse  kennen,  lernen  es 
achten  und  ihm  dienen.  Und  so  dient  die  Einrichtung 

zugleich  dazu,  die  Kluft  zwischen  den  Klassen  auszu- 
füllen, arm  und  reich,  gebildet  und  ungebildet  zusanunen- 

zuführen  und  durch  gemeinsame  Arbeit  Verständnis 

und  Achtung  zu  begründen.*) 

*)  Auch  auf  englischem  Boden  haben  Graduierte  und 
Studierende   der   Universitäten   sich   in    den    Dienst    der  sozialen 
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Auch  in  Deutschland  ist  ein  Anfang  gemacht 
worden.  So  haben  Studierende  der  technischen  Hoch- 

schule zu  Charlottenburg  im  Jahre  1901  Unterrichts- 
kurse für  Arbeiter  in  Algebra  und  Geometrie,  Physik 

und  Technologie,  deutscher  Sprache  und  Litteratur  ein- 
gerichtet. Liegt  den  Technikern  die  Beziehung  zu  den 

Arbeiterkreisen  näher,  so  den  Studierenden  der  Uni- 
versität zur  Jugend  und  zum  Jugendunterricht.  Dass 

in  Deutschland  für  den  Schulunterricht  der  Massen  seit 

langem  besser  als  in  anderen  Ländern  gesorgt  ist,  sollte 
nicht  ein  Hemmnis  und  eine  Entschuldigung,  sondern 
ein  Ansporn  zu  weiterer  freier  Thätigkeit  sein,  für  die 
durch  die  Schulen  überall  der  Grund  gelegt  ist.  Und 
wie  viel  Raum  dafür  ist  übrig;  grade  die  Jahre  zwischen 

der  Schul-  und  der  Militärzeit,  die  Jahre  grösster  Lern- 
fähigkeit und  vielfach  doch  auch  grosser  Lernfreudig- 

keit, bleiben  oft  ganz  ungenutzt.  Durch  gesetzlichen 
und  polizeilichen  Zwang  lässt  sich  einiges  erreichen; 

tiefere  und  innerlichere  Wirkungen  w^ürden  durch  freie, 
organisierte  Privatthätigkeit  gewonnen  werden,  eine 
Thätigkeit,  die  sich  aber  nicht  bloss  des  Verstandes, 
sondern  der  Seele  annähme.  Und  an  das  gemeinsame 
Lernen  und  Arbeiten  würde  sich  das  gemeinsame  Spiel 
anlehnen,  vor  allem  das  Spiel  im  Freien,  aber  ebenso 
auch  Spiel  und  gemeinsame  Freude  anderer  Art.  Ich 
verweise  auch  hierfür  auf  den  unten  genannten  kleinen 
Bericht  von  Classen. 

Möge  es  dem  20.  Jahrhundert  beschieden  sein,  die 
ihm  gestellte  Schicksalsfrage  zu  lösen:  die  grosse  Kluft 

zwischen  dem  Volk  und  den  Gebildeten,  die  im  19.  Jahr- 
hundert zu  einer  unüberschreitbaren  sich   erweitern   zu 

Mission  gestellt;  imOstend  von  London,  mitten  im  Nationalelend, 
ist  eine  Ansiedlung  gegründet,  die  Tot/nhoe  Hally  von  wo  aus  Licht 
und  Liebe  in  die  ägyptische  Finsternis  ausstrahlt.  Ich  mache  auf 
einen  kleinen  anziehenden  Bericht  aufmerksam  von  W.  Classen, 
Sozialen  Rittertum  in  Kngland  (Hamburg,  Boysen  1900). 
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wollen  schien,  zu  überbrücken:  nicht  Gleichheit,  aber 
Einheit  der  Gesinnung  sein  Leitwort.  Und  möge  an 
dieser  brückenbauenden  Thätigkeit  auch  die  akademische 
Jugend  ihren  redlichen  Anteil  gewinnen. 

Wetekamp  schliesst  einen  Bericht  über  die  Wirk- 
samkeit des  dänischen  Studentenbundes  mit  den  Worten: 

„In  überschäumendem  und  oft  schwärmerischem  Idealis- 
mus hat  die  studentische  Jugend  des  19.  Jahrhunderts 

die  Geister  für  die  äussere  Einheit  Deutschlands  vor- 
bereitet. Möge  die  heutige  Studentenschaft  ihre  Zeit 

erkennen  und  in  ernster  und  praktischer  Arbeit  die 
innere  Einigung  des  Volks  befestigen  und  vollenden 

helfen,  ihr  selbst  zum  Ruhm,  dem  Vaterland  zum  Heil." 
Und  hier  mag  denn  noch  ein  Gebiet  genannt  sein, 

wo  dem  neuen  Jahrhundert  brückenbauende  Thätigkeit 
aufgegeben  ist,  das  ist  das  Verhältnis  der  Nationen 
zu  einander.  Nationale  Gesinnung  fordern  wir  von 
unsern  Studierenden,  mit  Recht,  die  Nationen  sind  die 

durch  ewige  Ordnung  gesetzten  Formen  des  geschicht- 
lichen Lebens.  Aber  es  giebt  etwas  über  den  Nationen, 

das  sind  die  geistigen  Güter,  die  den  Inhalt  und  Wert 
des  I  jcbens  der  Menschheit  ausmachen.  Recht  und  Staat, 
Wissenschaft  und  Kunst,  Sittlichkeit  und  Religion,  keines 
der  lebenden  Völker  hat,  was  es  von  diesen  Gütern 
besitzt,  aus  sich  selber  erzeugt,  es  hat  an  ihnen  teil  als 
an  einem  Erbe  der  Menschheit:  und  was  es  zu  dem  Er- 

erbten hinzuerwirbt,  das  erwirbt  es  der  Menschheit. 

Grade  die  akademische  Welt  ist  berufen,  das  Bewusst- 
sein  dieser  Einheit  lebendig  zu  erhalten;  ist  doch  die 
Wissenschaft  am  unmittelbarsten  und  sichtbarsten  ein 

internationales  Unternehmen.  Bei  der  Masse,  die  keine 

fremde  Sprache  versteht  und  von  der  Einheit  des  ge- 
schichtlichen Lebens  der  Völker  nichts  sieht,  möchte 

ein  bornierter  Nationalismus  verzeihlich  erscheinen;  von 
den  Trägern  der  akademischen  Bildung,  die  das  Studium 
täglich  über  die  Grenzen   der  Nation   hinausführt,   wird 
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billig  erwartet,  dass  sie  sich  zugleich  als  Träger  der 
Menschheitsidee,  der  Idee  der  Humanität  fühlen,  die  ja 

ein  freies,  kräftiges  und  tiefes  Nationalgefühl  nicht  aus- 
sondern einschliesst.  Wenn  so  der  verengende  und  den 

Sinn  für  Wahrheit  und  Recht  abstumpfende  Nationalis- 
mus wieder  etwas  zurückwiche,  dann  möchte  auch  ein 

friedliches  Zusammenleben  mehrerer  Nationalitäten  in 

einem  Staat  wieder  möglich  werden.  Das  Zusammen- 
leben selbst  wird  ja,  da  vollständige  Nationalisierung 

des  Staats,  bei  der  Zersplitterung  der  Nationalitäten  in 

Europa,  niemals  zu  erreichen  sein  wird,  als  geschicht- 
liche Notwendigkeit  hingenommen  werden  müssen:  so 

gilt  es,  aus  der  Not  eine  Tugend  machen  und  aus  der 

Berührung  mit  der  fremden  Art  Bereicherung  des  mensch- 
liehen Wesens  gewinnen. 

SECHSTES  KAPITEL. 

Einige  äussere  Verhältnisse  des  Studentenlebens. 

1.  Allgemeines.  Das  Leben  des  deutschen  Stu- 
denten hat  im  19.  Jahrhundert  die  letzten  Reste  alter 

Lebensformen  abgestreift.  Das  Zusammenhausen  in 
Kollegien  und  Bursen,  wie  es  vom  Mittelalter  her  auf 

den  englisch-amerikanischen  Universitäten  sich  erhalten 
hat,  ist  bei  uns  so  gut  wie  ganz  verschwunden;  das 
Tübinger  Stift  ist  auf  protestantischem  Boden  das  einzige 

Denkmal  der  Vergangenheit;  mehr  ist  in  den  katholisch- 
theologischen Fakultäten  erhalten.  Und  hie  und  da 

zeigen  sich  schüchterne  Ansätze  der  Neubildung.  Im 
übrigen  nimmt  sich  jetzt  der  Student,  nicht  anders  als 
ein  junger  Kaufmann  oder  Beamter,  irgendwo  in  einem 

80 



466  Viertes  Buch. 

Mietshaus  ein  Zimmer  auf  moDatliche  Kündigung^  nur 
in  den  kleinen  Universitätsstädten  ist  noch  Semester- 

miete üblich.  Ebenso  nimmt  er  den  Tisch  heute  hier, 
morgen  dort,  wie  es  die  Gelegenheit  und  der  Stand  der 
Börse  rät.  Verkehr  in  Familien  findet  im  ganzen  in 
geringem  Umfang  statt;  mancher,  der  ohne  Verwandte 
und  ohne  Empfehlungen  ist,  bleibt  jahrelang  ohne 
Pamilienverkehr. 

Die  Sache  hat  ihr  Bequemes,  jeder  kann  sich 

dabei  nach  seinen  Verhältnissen  und  Neigungen  ein- 
richten. Aber  sie  hat  auch  sehr  ernsthafte  Uebel  und 

Gefahren.  Dass  ein  Quartier  in  einer  überfüllten  gross- 
städtischen Mietskaserne  draussen  in  der  Arbeitervor- 

stadt oder  in  der  von  der  guten  Gesellschaft  verlassenen 
Binnenstadt  ein  geeigneter  Ort  für  wissenschaftliches 
Studium  sei,  wird  niemand  behaupten  wollen.  Ruhe, 
Sammlung  und  Behagen  fliehen  den  Ort;  häuflg  ist  das 
Wohnen  darin  ein  beständiger  und  aufreibender  Kampf 
mit  Widerwärtigkeiten  aller  Art,  vor  allem  mit  Störungen 
und  Geräuschen,  musikalischen  und  unmusikalischen. 
Und  für  die  Ausbildung  feinerer  Lebensgewohnheiten 
sind  die  Verhältnisse  auch  nicht  angethan;  nicht  selten 
werden  sie  zu  einer  schweren  Gefahr  für  Sitte  und  Sitt- 

lichkeit; der  Student  in  der  Grossstadt  kann  unversehens 
in  höchst  fragwürdige  Nachbarschaft  geraten.  Und  ein 
Wechsel  der  Wohnung  giebt  keinerlei  Sicherheit  für 
eine  Verbesserung  der  Lage. 

Von  hieraus  gesehen,  stellt  sich  die  Gründung  von 
Studienhäusern  vor  allem  in  der  Grossstadt  als  ein 

dringendes  Bedürfnis  dar.  Es  sind  in  jüngster  Zeit  durch 
Stiftung  einzelne  solcher  Häuser  entstanden;  es  bleibt 
zu  hoffen,  dass  ihre  Zahl  sich  so  weit  mehrt,  dass 
jedem  Studenten,  der  die  Wohnung,  vielleicht  auch  den 
Tisch  in  einem  derartigen  Hause  dem  nomadischen 
Treiben  in  der  grossstädtischen  Wüste  vorzieht,  die 
Gelegenheit  dazu  offen  steht.    Ich  zweifle   nicht   daran. 
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dass  der  deutsche  Student  allmählich  die  Scheu  vor 

Studienhäusern  und  der  Hausordnung,  ohne  die  sie 
natürlich  nicht  bestehen  können,  ablegen  wird.  Die 
Vorteile,  die  sie  bieten,  Ruhe  und  Ordnung,  Sicherheit 
gegen  Ausbeutung  und  schmutzige  Nachbarschaft,  Ge- 

legenheit zu  geselliger  Gemeinschaft  und  wissenschaft- 
lichem Zusammenarbeiten  im  Hause,  sind  so  gross  und 

einleuchtend,  dass  es  nicht  schwer  werden  kann,  die 
kleine  Einschränkung  des  persönlichen  Beliebens  durch 

eine  Hausordnung  in  den  Kauf  zu  nehmen.  Oder  viel- 
mehr man  wird  sich  gewöhnen,  die  Hausordnung  selbst 

als  wohlthätigen  Schutz  der  eigenen  Ruhe  und  Freiheit 

zu  würdigen.  Ich  sehe  übrigens  nicht,  was  gemein- 
nützige Vereine  hindern  könnte,  die  Sorge  für  die  Be- 

friedigung dieses  Bedürfnisses  in  die  Hand  zu  nehmen; 
es  braucht  sich  dabei  nicht  um  ein  Geschenk  zu 
handeln. 

Neben  der  Wohnung  steht  die  „Kneipe",  der  Ort 
des  geselligen  Verkehrs  und  der  Erholung,  auch  sie 
lange  Zeit  nur  bescheidensten  Ansprüchen  an  Behagen 
und  Schmuck  des  Lebens  genügend.  In  jüngster  Zeit 

tritt  der  neue  „Nationalreichtum '^  auch  in  der  Ausstattung 
der  Wirtshäuser  sichtbar  zu  Tage.  Und  zahlreiche 

Studentenverbindungen  haben  sich  eigene  Häuser  ge- 

baut, oder  von  ihren  „alten  Herren",  zum  Teil  mit  recht 
ansehnlichem  Aufwand  und  grossartiger  Ausstattung, 
bauen  lassen.  Ob  Mittel  und  Aufwand  für  die  geistigen 
Genüsse  eine  den  gesteigerten  Ansprüchen  an  das  äussere 
Leben  entsprechende  Steigerung  aufweisen,  habe  ich 
nicht  in  Erfahrung  bringen  können.  Wenn  man  aus 
photographischen  Abbildungen  des  Aeussern  und  Innern 

von  Verbindungshäusern,  die  man  jetzt  in  allen  „Couleur- 

geschichten" so  häufig  antrifft,  und  die  den  Würfelbecher 
als  eines  der  mit  grösster  Regelmässigkeit  wiederkehren- 

den Requisite  des  Kneipzimmers  erscheinen  lassen,  einen 
Schluss  ziehen  darf,    so  scheint   das   Genügen   an   dem 

30* 
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allerbescheidensten  Mittel  der  Unterhaltung  im  letzten 

Menschenalter  eher  zu-  als  abgenommen  zu  haben. 
Erfreulicher  ist,  dass  die  körperlichen  Hebungen, 

soviel  ich  sehe,  im  Wachstum  begriffen  sind.  Dass  sie 
schlechthin  unentbehrlich  sind,  um  dem  Leibe  Frische 

und  Elastizität,  dem  Nervensystem  Aufnahme-  und  Wider- 
standsfähigkeit zu  erhalten,  steht  ausser  allem  Zweifel. 

Als  nächste  Form  bietet  sich,  von  dem  Fechten  abge- 
sehen, auf  das  ich  noch  zurückkomme,  das  Turnen;  es 

wird  von  vielen,  die  es  auf  der  Schule  schätzen  gelernt 
haben,  auch  auf  der  Universität  fleissig  fortgesetzt; 
zahlreiche  Turnvereine  sammeln  seine  Liebhaber.  Neben 

diesen  Uebungen  beginnen  sich  Spiel  und  Sport  breitere 
Teilnahme  zu  erobern.  Vielleicht  haben  kürzlich  von 

aussen  hineingetragene  Anregungen  den  Erfolg,  zur 
Gründung  von  studentischen  Verbindungen  in  dieser 
Richtung  zu  führen  und  zugleich  die  Aufmerksamkeit 
auch  der  älteren  Verbindungen  auf  diese  Dinge  zu  lenken. 
Ausser  dem  Gewinn  an  Gesundheit  und  Blraft  wäre  da- 

bei auch  dies  in  Anschlag  zu  bringen,  dass  jede  ernst- 
liche Trainierung  des  Leibes  zugleich  der  Stählung  des 

Willens  dient.  Und  auch  der  negative  Gewinn  wäre 
nicht  zu  verachten,  dass  des  Sitzens  auf  der  Bierbank 
und  des  öden  Zungendreschens  etwas  weniger  würde. 
Der  eigentliche  Sport  freilich  hat  auch  seine  Gefahr; 
er  hat  die  Tendenz  nicht  blos  Zeit  und  Kraft  bis  auf 

den  letzten  Atem  für  sich  zu  fordern,  sondern  auch  das 
Urteil  etwas  zu  verrücken. 

Die  Auszeichnung  in  sportsmässig  betriebenen 
Uebungen  pflegt  so  ausschliessliche  Wertschätzung  in 
Anspruch  zu  nehmen,  dass  alle  anderen  Dinge  dagegen 
gleichgültig  werden;  wird  doch  selbst  Radfahren  oder 
Schachspiel  dem,  der  es  sportsmässig  übt,  leicht  zum 
Mittelpunkt  nicht  nur  des  eigenen  Lebens,  sondern  des 
Lebens  der  Menschheit  überhaupt.  Freilich,  einstweilen 
sind  wir  von  dem  Uebermass   noch  weit   entfernt;    und 
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vielleicht  darf  man  sagen:  es  liegt  weniger  in  dem 
Charakter  des  Deutschen  als  des  Engländers,  dem  das 
Wettrennen  mehr  im  Blut  zu  liegen  scheint.  Uebrigens 
wäre  hier  für  reiche  Leute,  die  nach  einer  schönen 
Verwendung  des  Ueberflusses  suchen,  eine  Gelegenheit 
zu  verdienstlicher  Freigebigkeit  durch  Stiftung  von 
Spielplätzen  und  Ausstattung  von  Sportklubs.  Nähme 
der  Student  von  der  Universität  die  Gewohnheit  mit, 
auf  Spielplätzen  sich  zu  tummeln,  so  würden  diese 
Freuden  allmählich  auch  zu  den  unteren  Volksschichten 

durchdringen  und  schlechte  Sitten  eindämmen,  an  deren 
Einbürgerung  die  akademische  Welt  nicht  unschuldig  ist. 

Noch  gedenke  ich  des  Wände rns.  Seit  den  Tagen, 
da  die  alten  Vaganten  mit  leichtem  Mut  und  noch 

leichterem  Beutel  durchs  Land  zogen  und  die  Gast- 
freundschaft mit  fröhlichen  Liedern  bezahlten,  ist  im 

Burschenleben  die  Freude  am  Wandern  niemals  ganz 

erloschen.  Einen  grossen  Aufschwung  hat  es  im  19.  Jahr- 
hundert genommen.  In  der  That,  es  giebt  keine  schönere 

Erholung  von  geistiger  Arbeit  als  eine  rüstige  Wander- 
schaft in  Gemeinschaft  fröhlicher  Gesellen.  Und  wo 

wäre  einem  Volk  ein  schöneres  Wanderland  geschenkt 
als  unser  deutsches  Land  mit  seiner  unerschöpflichen 
Fülle  und  Mannigfaltigkeit,  von  den  schimmernden 
Firnen  des  Hochgebirges  bis  zu  den  schweigenden 
Wäldern  und  Seen  des  Flachlandes  und  der  Einsamkeit 
der  Dünenküste.  Und  wie  viel  Geschichte  erzählen  die 

alten  Städte  und  Burgen;  und  was  haben  sich  die 
deutschen  Stämme,  die  lange  getrennten  und  äusserlich 
und  innerlich  verschieden  gearteten,  nicht  alles  zu  sagen. 

Zum  Schluss  eine  Anmerkung  über  die  Kosten 
des  Studiums.  Der  Jahresaufwand  wird  sich,  die  Ferien 
nicht  gerechnet,  im  allgemeinen  zwischen  1000  und  2000 
Mark  bewegen,  der  Durchschnitt  dürfte  zwischen  1200 
bis  1 500  liegen.  Eine  kleine  Zahl  wird  die  obere  Grenze 
beträchtlich   überschreiten,    eine    grössere    noch   unter 
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der  unteren  bleiben.  Nicht  wenige  verdienen  einen 
grösseren  oder  kleineren  Teil  ihres  Lebensunterhalts 
mit  Privatunterricht,  Korrigieren,  Stenographieren  u.  s.  w. 
Dazu  gewähren  Stipendien,  Stundung  oder  Erlass 

des  Honorars  Dürftigen  einige  Erleichterung.  Die  Sti- 
pendien stammen  teils  aus  öffentlichen  Mitteln,  teils 

aus  Privatstiftungen,  grösstenteils  älterer  Herkunft,  wie 
denn  die  älteren  Universitäten  reicher  damit  ausgestattet 

sind.  Freilich  sind  die  Beträge  mancher  bei  dem  ge- 
sunkenen Geldwert  recht  gering,  bis  herab  zur  Arm- 

seligkeit eines  Almosens.  Es  ist  oft  darauf  hingewiesen 
worden,  dass  sie  in  solchem  Fall  etwas  Herabwürdigendes 
haben  und  direkt  schädlich  wirken;  eine  Zusammen- 

legung zu  ansehnlichen  Beträgen,  deren  Verleihung  an 
den  Nachweis  der  Würdigkeit  geknüpft  wäre,  läge  ohne 
Zweifel  im  Interesse  des  akademischen  Wesens,  wird 
aber  bei  dem  rechtlichen  Charakter  der  Stiftungen 
kaum  durchzuführen  sein. 

Ueber  die  wachsende  Kostspieligkeit  des  Studiums 
und  seinen  Einfluss  auf  die  soziale  Auslese,  ebenso  über 
die  Stimmung  der  Gesellschaft  gegen  das  Studium 
Mittelloser,  und  über  die  Gefahren,  mit  denen  der  arme 
Student  zu  ringen  hat,  ist  schon  an  früherer  Stelle 
(S.  159  flF.)  einiges  gesagt  worden;  ich  komme  hier  nicht 
darauf  zurück. 

Dagegen  mag  hier  eine  Bemerkung  über  das  mili- 
tärische Dienstjahr  Platz  finden.  Das  Militärjahr, 

das  jetzt  regelmässig  in  die  Studienjahre  oder  in  die 
praktische  Vorbereitungszeit  fällt,  ist  von  einer  Seite 
gesehen  ohne  Zweifel  eine  Verkürzung  und  Störung  der 
Studien;  eine  Verkürzung  auch  der  akademischen  Frei- 

heit: das  Prinzip  der  Armee  und  der  Universität  stehen 
sich  gegenüber  als  der  Gegensatz  von  Subordination 
und  Freiheit.  Dennoch  wird  unter  Einsichtigen  kein 
Zweifel  darüber  sein,  dass  der  Gewinn  auch  für  die 
persönliche    Bildung,   der   dem  Verlust   gegenübersteht, 
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ihn  reichlich  aufwiegt.  Das  Heer  ist  im  abgelaufenen 
Jahrhundert  zu  einer  zweiten  grossen  Erziehungsanstalt 
fiir  unser  Volk,  neben  der  Schule,  geworden;  abgesehen 
von  einer  Reihe  elementarer  und  wichtiger  Tugenden, 
Ordnung  und  Reinlichkeit,  Pünktlichkeit  und  Disziplin, 
erfüllt  es  alle  Söhne  unseres  Volks,  auch  die  aus  den 

niedrigsten  Kreisen  stammenden,  mit  nationalem  Selbst- 
gefühl und  persönlicher  Selbstachtung,  indem  es  sie  zu 

wehrhaften  Männern  macht,  zu  Gliedern  der  Macht,  die 
das  Schicksal  der  Völker  entscheidet.  Es  ist  daher 

selbstverständlich,  dass  auch  die  studierende  Jugend 
durch  diese  Schule  der  Männlichkeit  geht;  nicht  blos 

um  des  Heeres  willen,  dem  dadurch  wertvolle,  ja  un- 
entbehrliche Elemente  zugeführt  werden,  sondern  auch 

um  ihrer  selbst  willen:  es  giebt  keine  bessere  Gelegen- 
heit, gehorchen  und  befehlen,  die  beiden  wesentlichen 

Stücke  jeder  Amtsthätigkeit,  zu  lernen,  keine  bessere 
(lelegenheit  auch,  das  Volk  kennen  und  achten  zu 
lernen.  Denn  das,  dürfen  wir  hoflFen,  ist  doch  der 
regelmässige  Erfolg  des  Dienstes  in  einem  Heere,  das 
so  wie  das  deutsche  der  Auszug  des  ganzen  Volks  ist: 
Achtung  vor  dem  Volkstum  in  der  Mannigfaltigkeit 
seiner  Glieder,  nicht  Hochmut  und  Verachtung  der 
niederen.  Sollte  da  und  dort  ein  Reserveoffizier  mit 

solchen  Gefühlen  sich  erfüllt  zeigen,  so  würden  wir 
allerdings  sagen,  dass  er  die  Lehre,  die  der  Dienst  im 
Heere  ihm  geben  wollte,  nicht  verstanden  habe. 

Am  meisten  wird  es  sich  empfehlen,  das  Dienstjahr, 
wenn  es  möglich  ist,  an  den  Anfang  der  Studienzeit  zu 
legen.  Es  giebt,  gleich  auf  die  Schulzeit  folgend,  ein 
heilsames  Gegengewicht,  sowohl  gegen  ein  Uebermass 
von  einseitiger  Gehirnthätigkeit,  indem  es  das  ganze 
physische  System  entwickelt  und  festigt,  als  auch 

gegen  ein  Uebermass  zügelloser  Freiheit  des  Genuss- 
lebens, indem  es  Gesetzmässigkeit  zunächst  in  das 

äussere    Leben,    dann   auch   in   das    Wesen    und    den 
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Willen  bringt.  Lässt  es  dazu  Hunger  nach  geistiger 
Nahrung  erwachen,  der  am  Ende  der  Schulzeit  in  der 
Regel  nicht  übergross  ist,  so  wäre  das  Jahr  auf  alle 
Weise  aufs  beste  angewendet. 

2.  Die  studentischen  Verbindungen.  Die  voll- 
ständige Vereinzelung,  worin  der  Student  von  Universi- 

täts  wegen  gelassen  wird,  ist  die  Voraussetzung  für  den 
starken  Trieb  zur  Vereinsbildung.  Die  freien  Verbin- 

dungen sind  für  das  deutsche  Studentenleben  ebenso 
charakteristisch,  wie  für  das  englische  das  Leben  im 
College.  Auf  dem  freien  Willen  und  der  eigenen  Wahl 
beruhend,  sind  manche  unter  ihnen  Verbände  von 
einer  Festigkeit  und  Innigkeit,  dass  ihnen  kaum  ein 

anderer  freier  Verein  darin  gleichkonmit.  Das  gilt  be- 
sonders von  den  alten,  auf  langer  und  starker  Tradition 

ruhenden  Farbenverbindungen.  Sie  geben  dem  Studen- 
ten etwas  wie  eine  Heimat  auf  der  Universität.  Meist 

dauern  die  hier  geknüpften  Beziehungen  über  die  Uni- 
versitätsjahre hinaus,  nicht  selten  umschliessen  sie  die 

Genossen  mit  innigem  Vertrauens-  und  Freundschaftsband 
durch  das  ganze  Leben, 

In  manchen  Kreisen  begegnet  man  heutzutage 
schroffen  Verwerfungsurteilen  über  diese  Verbindungen 

und  den  „Couleurfirlefanz".  Ich  kenne  die  Verhältnisse 
wenigstens  in  einigem  Umfang,  ich  weiss  auch  von  den 
Gefahren  und  Kehrseiten,  ich  würde  auch  durchaus 
nicht  jeder  Verbindung  beizutreten  raten,  und  auch 
nicht  jedermann.  Dennoch  kann  ich  dem  allgemeinen 
Verwerfungsurteil  mich  nicht  anschliessen.  Es  ist 
wünschenswert  und  gut,  dass  andere  Verbindungen 

neben  ihnen  Raum  gewinnen,  Verbindungen  mit  objek- 
tiven Zwecken;  aber  jene  alten  Verbindungen  behalten 

daneben  ihr  Recht  und  ihren  Wert.  Gewisse  Aufgaben 
gelingen  ihnen  mehr  als  anderen.  Sie  pflegen  sich  selbst 
als  Schule  des  Lebens  und  der  Charakterbildung  zu 
betrachten.  Vielleicht  sind  es  nicht  alle  oder  nicht  alle 
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in  gutem  Sinn.  Im  ganzen  haben  sie  doch  nicht  un- 
recht; für  die  dem  Studenten  gestellten  Aufgaben  der 

Selbsterziehung  bilden  manche  eine  unverächtliche 
Schule.  Selbsterziehung  kann  nicht  stattfinden  in  der 
Einsamkeit;  ein  geschlossener  freier  Verband  wird  im 
allgemeinen  die  günstigste  Lebensimigebung  für  die 
Lösung  der  Aufgabe  sein.  Einen  solchen  stellt  die  Ver- 

bindung dar,  sie  bildet  eine  auf  dem  freien  Willen  der 

Einzelnen  beruhende,  sich  selbst  durch  ihren  Gesamt- 
willen regierende  Genossenschaft.  Darum  ist  sie  vor 

allem  eine  treffliche  Schule  des  Gemeinschaftslebens. 

Sie  giebt  beständig  Gelegenheit  zur  Uebung  in  zwei 
Stücken:  sich  dem  Ganzen  ein-  und  unterzuordnen  und 
zugleich  sieh  in  dem  Ganzen  selbst  zu  erhalten  und 
durchzusetzen.  Es  sind  die  beiden  Fähigkeiten,  worauf 
alles  Gemeinschaftsleben  beruht:  sich  schicken  und  sich 
durchsetzen,  sich  einsetzen  für  das  Ganze  und  sich  selbst 
in  ihm  erhalten.  Wer  vereinzelt  lebt,  oder  wer  von 
Tag  zu  Tag  seinen  Umgang  nach  der  augenblicklichen 

Neigung  wählt,  wer,  wenn  ihm  seine  Umgebung  unbe- 
quem wird,  ihr  ausweicht  und  einen  neuen  Kreis  sucht, 

der  verfällt  leicht  einer  Art  Verweichlichung,  die  ihm 
auch  nachher  in  jeder  Lebensstellung  anhängt.  In 
einer  Verbindung  lernt  er  nicht  blos  mit  bequemen 

Freunden  umgehen,  sondern  auch  mit  unbequemen  Ge- 
nossen auskommen,  mit  überlegenen  sich  messen,  mit 

abgeneigten  sich  vertragen,  gegen  die  Mehrheit  stand- 
halten; er  lernt,  um  einen  Goetheschen  Ausdruck  zu 

brauchen,  gegen  jedermann  die  Fortifikationslinien 
seines  Daseins  ziehen.  Und  dazu  giebt  die  Verbindung 
täglich  Gelegenheit,  sich  in  allen  Funktionen  des  Ge- 

meinschaftslebens zu  üben:  da  gilt  es  gehorchen  und 
gebieten,  beraten  und  beschliessen,  Gesetze  geben  und 
Gesetze  anwenden,  Streit  schlichten  und  richten,  mit 
freundlichen  und  feindlichen  Mächten  draussen  sich 

schlagen  und  sich  vertragen.     So  wird  die  Verbindung 
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allerdings  zu  einer  Art  Vorschule  auch  des  öffentlichen 
Lebens,  sie  entwickelt  die  Fähigkeiten  der  Selbstzucht 

und  des  Regiments;  sie  giebt  ihren  Gliedern  eine  ge- 
wisse Sicherheit  der  Haltung  und  des  Auftretens,  an 

der  man  auch  im  späteren  Leben  den  alten  Verbindungs- 
studenten wohl  noch  erkennt.  Es  werden  diese  Dinge 

vor  allem  sein,  die  noch  bei  älteren  Männern  die  An- 
hänglichkeit an  die  Verbindung  erhalten  und  sie  so  oft 

bestimmen  auch  ihre  Söhne  wieder  ihr  zuzuführen. 

Mag  allerlei  Jugendtibermut  und  Thorheit  sich  daran- 
hängen, es  wird  in  den  Kauf  genommen,  weil  jene 

anderen  Dinge  ohne  das  nicht  so  zu  haben  sind.  Das 
Menschengeschlecht  scheint  ohne  einige  paedagogia 
puerüis  überhaupt  nicht  auskommen  zu  können;  fehlt 
sie  denn  im  Staat?  und  in  der  Kirche? 

Damit  die  Verbindungen  ihren  Mitgliedern  leisten, 
was  ihre  Bestimmung  ist,  werden  sie  allerdings  gewisse 
allgemeine  Voraussetzungen  erftiUen  müssen.  Ich  weise 
auf  die  folgenden  hin: 

1)  Sie  müssen  eine  ausreichende  Mitgliederzahl 
haben.  Die  Verbindung  darf  nicht  zu  klein  werden. 
Sinkt  sie  auf  eine  zu  geringe  Zahl,  sinkt  sie,  wie  es  bei 
unserer  Neigung  zur  Zersplitterung  der  Fall  ist,  bis  auf 
ein  halbes  Dutzend  und  darunter,  dann  kann  sich  kein 
rechtes  Gemeinschaftsleben  mehr  entwickeln,  häufig 
wird  eine  einzige  Persönlichkeit  durchaus  dominierend; 

auch  werden  die  Einzelnen  durch  die  „Verbindungs- 

zwecke" bis  zu  vollständigem  Selbstverlust  in  Anspruch 
genommen.  Die  grössere  Verbindung  kann  ihren  Mit- 

gliedern mehr  Spielraum  lassen;  mannigfache  Kräfte 
und  Persönlichkeiten  kommen  zur  Geltung;  verschieden 
gerichtete  sachliche  Bestrebungen  entwickeln  sich  und 
lassen  Gegensätze  unpersönlicher  Art  aufkommen,  die 
der  Gemeinschaft  Gehalt  und  inneres  Leben  geben. 

2)  Sie  müssen  mannigfache  Elemente  zusammen- 
führen:  verschiedene   Fakultäten,    verschiedene    Volks- 
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Stämme^  verschiedene  gesellschaftliche  Klassen  und 

Stände,  verschiedene  politische  und  religiöse  An- 
schauungen. Exklusivität  vennindert  den  Wert  der 

Verbindung.  Es  liegt  etwas  Ungesundes  darin,  wenn 
politische  oder  religiöse  Parteistandpunkte  zum  Grund 

studentischer  Vereinsbildung  gemacht  und  als  Aus- 
schliessungsgrund gegen  Andersdenkende  gekehrt 

werden.  Es  ist  ein  dem  Deutschen  anhangender,  nicht 

liebenswürdiger,  philiströser  Zug,  dass  er  gern  mit  rein- 
lich gesiebten  Gesinnungsgenossen  in  eine  Ecke  sich 

zusammensetzt,  um  sich  mit  ihnen  an  der  eigenen  Korrekt- 
heit zu  laben  und  die  draussen  zu  verlästern.  Zur  Ge- 

sundheit und  Rüstigkeit  des  Lebens,  vor  allem  des 
Jugendlebens  gehört  es,  dass  man  mit  fremden  Elementen 
und  abweichenden  Anschauungen  Berührung  gewinnt, 

um  sich  innerlich  zu  bereichern  oder  im  Kampf  durch- 
zusetzen. In  den  englisch-amerikanischen  collegen  finden 

sich  Leute  aller  Richtungen  und  Anschauungen  zu- 
sammen, das  führt  zu  fruchtbarer  Reibung  und  zugleich 

zu  menschlicher  Achtung  des  Gegners.  Im  engen  Kreis 
verengert  sich  der  Sinn,  es  befestigt  sich  immer  mehr 
die  Anschauung,  dass  jenseits  der  Grenzen  des  eigenen 
Kartells  nur  das  Schlechte  wohne.  Auch  unserem 

politischen  Parteiwesen  hängt  von  dieser  Borniertheit 
noch  viel  an;  wer  nicht  zur  Partei  gehört,  wer  eine 

andere  Zeitung  hält,  mit  dem  kann  man  keinen  mensch- 
lichen Verkehr  haben,  man  sondert  sich  von  ihm  als 

vom  Feinde  ab. 

3)  Die  Verbindung  darf  nicht  zum  Hindernis 

eines  ernsthaften  Studiums  werden.  Mag  sie  zeit- 
weilig den  Einzelnen  für  ihre  Zwecke  so  in  Anspruch 

nehmen,  dass  dem  Studium  manche  Stunde,  die  ihm 
gewidmet  werden  könnte,  verloren  geht:  es  giebt  auch 
andere  Arten,  und  nicht  immer  unschuldigere,  seine  Zeit 
zu  verlieren.  Aber  so  darf  sie  ihn  nicht  mit  Beschlag 
belegen,  dass  ihm  das  Studieren  thatsächlich  unmöglich 
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gemacht  wird.  Für  den  Besuch  der  Vorlesungen  und 
bald  auch  für  ein  wirkliches  Arbeiten  muss  Raum 

bleiben.  Sollte  es  aber,  wie  behauptet  worden  ist,  Ver- 
bindungen geben  oder  gegeben  haben,  die  ihren  Mit- 

gliedern  grundsätzlich  den  Besuch  der  Vorlesungen 

untersagen,  so  wäre  kein  Urteil  hierüber  zu  scharf.*) 
Ueberlassen  wir  solche  Dinge  der  Verachtung,  die 

sie  verdienen,  so  wäre  also  zu  sagen:  jede  Verbindung, 
die  auf  sich  selbst  und  ihren  guten  Ruf,  auf  ihre  Achtimg 

auch  unter  verntlnftigen  Männern  hält,  wird  einen  Ehren- 
punkt darein  setzen,  dass  ihre  Mitglieder  nicht  nur 

tüchtige  Verbindungsstudenten  sind,  sondern  auch  im 
Studium  etwas  Rechtschaffenes  leisten,  mindestens  aber 
in  der  Prüfung  praestanda  praestieren.  Und  es  fehlt 
nicht  an  Verbindungen,  die  wenigstens  die  letztere 
Forderung  mit  Entschiedenheit  zur  Geltung  bringen, 

indem  sie  ausscheidenden  Mitgliedern  die  dauernde  Zu- 
gehörigkeit zur  Verbindung  erst  gewähren,  wenn  sie  ein 

Examen  rite  absolviert  haben.  Ich  glaube  also  nicht, 
dass  es  eine  im  ganzen  zutreffende  Behauptung  ist:  die 
Verbindungen  seien  die  eigentlichen  Sitze  des  Unfleisses 
und  der  Verachtung  der  Studien.  Es  mag  ihrer  geben, 

auf  die  dies  Urteil  zutrifft,  wo  Faulheit  und  Selbstüber- 
hebung in  unedlem  Bunde  das  Leben  beherrschen,  wo 

Arbeit  in  den  Geruch  des  Plebejertums  bringt:  die  Arbeit 

gut  genug  für  solche,  die  nichts  Anderes,  nichts  Vor- 
nehmeres verstehen  und  gelernt  haben.    Aber  die  Regel 

*)  Goldschiiiidt,  Rechtsstudiuni  S.  276,  behauptet,  dass 
neuerdings  in  gewissen  sehr  einflussreichen  Kreisen  die  Trägheit, 

die  auch  früher  thatsächlich  vorgekommen  sei,  „zum  Verbindungs- 
prinzip erhoben  und  mit  allen  Mittehi,  welche  der  Korporation  zu 

Gebote  stehen,  gegen  widerstrebende  Mitglieder  durchgesetzt  wird. 

Ob  bereits  die  ,infame  Exklusion*  auf  den  Vorlesungsbesuch  gesetzt 
ist,  weiss  ich  nicht,  aber  das  ist  notorisch,  dass  Studierende  vieler 
Verbindungen  die  Vorlesungen  überhaupt  gar  nicht,  oder  doch 

nicht  mit  den  , Abzeichen  ihrer  Würde*  besuchen  —  also  allenfalls 
nur  verstohlen,  wie  andere  für  ,anständige*  Menschen  verpönte 

Orte." 
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ist  das  nicht.  Ich  glaube  nicht,  dass  die  Gesamtheit 
der  Studierenden,  die  einer  Verbindung  angehören,  im 
Durchschnitt  eine  grössere  Quote  zum  Kontingent  der 
Verbummelten  stellen  als  die  Allgemeinheit.  Bei 
manchen  Verbindungen  ist  das  Verbummeln  so  gut  wie 
unerhört. 

4)  Für  den  Einzelnen  aber  gilt  die  Forderung:  über 
der  Verbindung  nicht  die  ernsten  Zwecke  des 
Lebens  aus  den  Augen  verlieren.  Mag  sie  eine 
Weile  unter  seinen  Interessen  obenauf  liegen,  mag  er 

auch  einmal  alle  menschlichen  Dinge  aus  ihrem  Gesichts- 
winkel betrachten,  dulce  est  desipere  in  loco.  Aber  im 

Hintergrund  des  Bewusstseins  muss  dabei  die  Empfindung 
bleiben:  alles  dies  ein  der  Jugend  gegönntes  fröhliches 
Spiel.  Das  Leben  aber  stellt  andere  und  ernsthaftere 
Aufgaben.  Mag  man  diese  einmal  in  fröhlicher  Stunde 
als  später  kommende  Sorgen  des  Philisteriums  beiseite 
stellen,  wenn  man  nur  jederzeit  der  Pflicht  und  Kraft 

sich  bewusst  bleibt,  zur  rechten  Zeit  aus  der  Paschings- 
welt  in  die  Wirklichkeit  zurückzukehren. 

Ich  glaube  übrigens,  dass  der  Ernst  des  Lebens, 
der  in  zunehmendem  Masse  sich  über  alle  Schichten 

der  Bevölkerung  legt  und  zur  Anspannung  aller  Kräfte 
nötigt,  auch  auf  das  Studentenleben  seine  Rückwirkungen 
üben  wird.  Ist  der  deutsche  Michel,  der  in  halbem 
Traumzustand  das  Leben  verdämmerte,  ein  aussterbender 
Typus,  so  steht  zu  hoffen,  dass  auch  der  Typus  des 
Couleurstudenten,  der  von  Kneipen,  Fechten  und 
Schuldenmachen  lebte,  in  nicht  allzu  ferner  Zeit  nur 
noch  in  den  Fliegenden  Blättern  sein  verlebtes  Dasein 
weiter  führen  wird.  Ich  denke,  dass  für  diejenigen,  in 
deren  Anschauungen  Ehre  und  Arbeit  einen  Gegensatz 
bilden,  in  der  europäischen  Völkerwelt  überhaupt  nicht 
mehr  lange  Raum  sein  wird.  Auf  das  Studentenleben 
übt  in  dieser  Absicht  auch  das  militärische  Dienstjahr 
seinen  Einfluss. 
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Wem  es  aber  allzu  schwer  fällt,  mit  dem  deutschen 
Burschenleben  und  seinen  Thorheiten  Geduld  zu  haben, 

bis  auch  sein  Tag  gekommen  "sein  wird,  wer  sich  in 
seinem  Urteil  von  der  Vorstellung  leiten  lässt,  dass  die 

Ausrottung  des  Verbindungswesens  den  Anfang  der  Er- 
neuerung des  Studentenlebens  bilden  müsse,  wer  sich 

der  Hoffnung  hingiebt,  dass  von  diesem  Augenblick  an 
Vernunft  und  Weisheit  allein  das  Regiment  bei  der 
akademischen  Jugend  tibernehmen  werden,  dem  gebe 

ich  anheim  die  Schilderung  des  englischen  Studenten- 
lebens in  V.  A.  Hubers  Geschichte  der  englischen 

Universitäten  (H,  444  ff.)  und  die  Betrachtungen,  die 
er  daran  anknüpft,  nachzulesen.  Er  wird  finden, 
dass  Thorheit,  Trägheit  und  Lüderlichkeit  auch  in 
die  ehrbaren  Colleges  jederzeit  ihren  Weg  gefunden 
haben.  Huber  meint:  im  ganzen  vielleicht  nicht 
mehr  und  nicht  minder  als  in  Deutschland;  er 
findet  aber,  dass  sie  in  England  weniger  spezifischen 
Charakter  haben  als  bei  uns.  Während  in  Deutschland 
die  Thorheit  und  Tollheit  in  der  Phantasietracht  der 

akademischen  Narrenjacke,  mit  abenteuerlichem  und 
bramarbasierendem  Wesen,  auftrete,  zeige  sie  in  England 
wenig  Eigentümliches,  habe  vielmehr  dieselbe  Form  und 
Farbe,  wie  bei  der  vornehmen  und  reichen  Jugend  der 

ausserakademischen  Kreise:  Sport,  Spiel,  Trinken,  Un- 
zucht, Schuldenmachen,  was  denn  in  seltsamem  Gegen- 

satz zu  der  äusseren  Zucht  und  Ehrbarkeit  des  College- 
lebens  stehe. 

Ich  denke,  wir  haben  keine  Ursache,  einen  Tausch 
zu  wünschen:  die  Naivität  und  Offenheit,  vielleicht  auch 
einmal  Unverschämtheit  und  Rohheit,  womit  die  Sache 
in  unserem  Studentenleben  sich  giebt,  ist  uns  am  Ende 
eher  erträglich  als  die  obligate  Heuchelei,  womit  der 
englische  cant  sie  umkleidet.  Im  ganzen  aber  dürfen 
wir  von  diesen  Dingen  vielleicht  dasselbe  sagen,  was 
Huber  hinzufügt:    dass  sie  nicht  über  das  hinausgehen, 
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^was  an  sittlichen  Unkosten  für  die  unentbehrliche 
Charakterbildung  durch  Erfahrung  und  gegenseitige 
Erziehung  nach  einem  billigen  und  sachgemässen  An- 

schlag zu  berechnen  sein  dürfte.** 
3.  Die  Arten  der  Verbindungen.  Die  in  früherer 

Zeit  alleinherrschende  und  auch  jetzt  noch  das  Bild 
des  deutschen  Studenten  in  der  allgemeinen  Vorstellung 
bestimmende  Form  ist  die  farbentragende  Verbindung, 
die  sich  eben  dadurch  der  Oeffentlichkeit  als  Studenten- 

verbindung darstellt. 
Hier  treten  wieder  drei  Grundformen  hervor:  Corps, 

Burschenschaften  und  nicht  schlagende,  sogenannte 
christliche  Verbindungen,  neben  und  zwischen  denen 
noch  einige  Abarten  vorkommen. 

Die  Corps  stehen  mit  den  landsmannschaftlichen 
Korporationen  der  alten  Universitäten,  hie  und  da  mit 

den  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  aufge- 
kommenen Orden,  geheimen  Verbindungen  mit  politischen 

Tendenzen,  in  geschichtlichem  Zusammenhang:  ihre 
Namen,  meist  deutschen  Landschaften  und  Stämmen 
entnonmien,  weisen  auf  diesen  Ursprung  hin.  Auf  jeder 
Universität  giebt  es  eine  kleinere  oder  grössere  Zahl 

von  Corps ;  alle  zusanunen  bilden  einen  grossen  einheit- 
lichen Verband.  Charakterisiert  wird  diese  Gruppe, 

die  sich  jetzt  durchweg  aus  den  vornehmen  und  wohl- 
habenden Kreisen  rekrutiert,  durch  stärkeres  Wertlegen 

auf  äusseres  Auftreten  und  Aufwand.  Bei  starker 

Neigung  zur  Separation  von  der  Allgemeinheit,  ninunt 
sie  zugleich  in  Anspruch,  die  Elite  der  Studentenschaft 
und  die  geborene  Repräsentantin  der  Gesamtheit  zu  sein. 
Die  jüngste  Entwickelung  unseres  öflFentlichen  Lebens 
ist  den  Ansprüchen  dieser  Gruppe  überraschend  günstig 
gewesen;  die  Zugehörigkeit  zu  einem  Corps  gilt  da  und 
dort  als  Anzeichen  höherer  politischer  Begabung  und 
Anwartschaft  auf  eine  bevorzugte  Stellung.  Uebrigens 
haben  die  Corps,   seit   der  Entstehung   der  allgemeinen 
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Burschenschaft  und  im  Gegensatz   zu   ihr,   allezeit  hn 
Ruf  politischer  Rechtgesinntheit  gestanden. 

Die  Burschenschaft  hat  ihren  Ursprung  in  der 
Zeit  der  Freiheitskriege.  Entstanden  als  Organisation 

der  Allgemeinheit  gegen  die  alten  exklusiven  Lands- 
mannschaften, wollte  sie  ursprünglich  nicht  eine  ge- 

schlossene Studentenverbindung  sein,  sondern  vielmehr 
die  Engherzigkeit  des  alten  Verbindungswesens  mit 
seinen  vielfachen  Entartungen  abstreifen.  Die  in  ihr 
herrschende  Idee  war:  das  deutsche  Studenten  tum  aus 

der  noch  vom  17.  Jahrhundert  her  verschleppten  Stumpf- 
heit und  Rohheit  auf  eine  höhere  Stufe  sittlich- 

geistigen Lebens  emporzuheben;  mit  Fichtes  und 
Jahns  Bestrebungen  zur  nationalen  Erneuerung  der 

Jugend,  besonders  der  studierenden  Jugend,  hat  sie  ge- 
schichtliche Beziehungen.  Zugleich  waren  neue  Ideen 

von  der  Stellung  und  Aufgabe  der  akademischen  Jugend 
im  öffentlichen  Leben  des  deutschen  Volkes  in  ihr 

wirksam;  durchdrungen  von  der  Liebe  zum  deutschen 
Volk  und  Vaterland  und  nicht  minder  durchdrungen 
von  der  Heillosigkeit  der  kleinstaatlichen  Zersplitterung, 
der  Ursache  all  des  Elends  und  Schimpfs,  der  über  das 

deutsche  Volk  gekonunen  war,  stellte  sich  die  Burschen- 
schaft in  den  Dienst  der  deutschen  Einheit  und  Freiheit. 

Die  Gegenwehr  der  bestehenden  Kleinstaaten,  die  anti- 
nationale Politik  Metternichs,  von  der  auch  Preussen 

sich  ins  Schlepptau  nehmen  Hess,  der  Hass  der  Reaktion, 
die  Angst  des  Polizeistaats  drängten  die  Burschenschaft 

hie  und  da  in  ihr  ursprünglich  fremde  Bahnen;  unter- 
drückt und  gehetzt  nahm  sie  theilweise  die  Gestalt  ge- 
heimer politischer  Verbindungen  an.  Dennoch  bleibt 

ihr,  trotz  einzelner  Verirrungen,  das  Verdienst,  dass  sie 
den  Gedanken  des  nationalen  Einheitsstaats  zu  einer 

lebendigen  Kraft  im  deutschen  Volksbewusstsein  ge- 
macht hat.  Und  dazu  hat  sie  ein  zweites  Verdienst: 

sie    hat    von    dem    alten   Unflat,     der    dem    deutschen 
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Studententum  anhing,  nicht  wenig  ausgekehrt.  Dass 
die  wüste  Schamlosigkeit,  womit  Rohheit  und  Lascivität 
im  Studentenleben  des  17.  und  18.  Jahrhunderts,  man 
sehe  in  die  Stammbücher  und  Lieder  der  Zeit,  überall 

sich  breit  machten,  wenigstens  von  der  Oberfläche  ver- 
schwunden ist,  wird  zwar  mit  der  allgemeinen  Ent- 

wickelung  der  Sitte  und  des  sittlichen  Lebens,  auch 
vielleicht  des  auch  in  Deutschland  nicht  mehr  unbe- 

kannten cantft  zusammenhängen:  doch  hat  auch  die  alte 
Burschenschaft  mit  ihrem  höher  gestimmten  Ideal  des 
Studentenlebens  daran  ihren  Anteil. 

Die  gegenwärtigen  Burschenschaften  sind,  ent- 
gegen der  ursprünglichen  Meinung,  geschlossene 

Studentenverbindungen,  deren  sich  meist  mehrere 
neben  einander  an  einer  Universität  finden.  In  mancher 

Hinsicht  haben  sie  sich  den  Corps  angenähert,  in  der 

äusseren  Erscheinung  wie  in  den  studentischen  Be- 
strebungen. Dennoch  ist,  namentlich  in  den  älteren 

und  stärkeren,  die  mit  tieferen  Wurzeln  in  die  Ge- 
schichte der  Burschenschaft  eingesenkt  sind,  auch  von 

dem  ursprünglichen  Geist  und  Wesen  manches  lebendig 
geblieben.  Auch  das  Bewusstsein  einer  nationalen 

Aufgabe  der  akademischen  Jugend  ist  ihnen  nicht  über- 
haupt fremd  geworden,  wenn  es  auch  gegenwärtig  sich 

nicht  mehr  um  eine  unmittelbare  Einwirkung  auf  das 
politische  Leben  handelt.  Die  hier  gestellte  Aufgabe 
wird  keine  andere  sein  als  die,  die  auch  in  der  alten 
Burschenschaft  lebendig  war:  es  sei  eine  Ehrenpflicht 

derer,  die  einmal  in  die  leitenden  Kreise  des  Volks  einzu- 
treten berufen  sind,  dieses  Vorzugs  durch  Ernst  der 

Gesinnung  sich  würdig  zu  erweisen  und  für  die  mit 
der  Stellung  gegebenen  Pflichten  sich  tüchtig  zu  machen. 
Dabei  wird  es  für  die  Burschenschaft  geziemend  bleiben, 
neben  der  Treue  zu  Kaiser  und  Reich,  in  denen  die 
nationale  Einheit  ihre  Verwirklichung  gefunden  hat, 
freiheitliche   und   volkstümliche   Gesinnung  zu  pflegen. 

31 
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Es  ist  recht  und  billig,  dass  dem  Hochmut  der  Exklu- 
siven gegenüber  die  Mitglieder  der  Burschenschaft 

ihren  Stolz  darein  setzen:  Söhne  des  Volks  zu  sein, 
allezeit  bereit,  für  das  gemeine  Recht  und  die  gemeine 
Freiheit  einzutreten.  Vielleicht  war  die  Aufgabe  nie 
notwendiger  und  ehrenvoller,  als  in  einer  Zeit,  die  so 
wenig  nach  dieser  Richtung  sieht,  wie  die  imsrige. 

Seit  den  dreissiger  Jahren  sind  als  dritte  Gruppe 

neben  die  Corps  und  Burschenschaften  die  christ- 
lichen Verbindungen  getreten.  In  Verfassung  und 

äusserer  Erscheinung  jenen  im  ganzen  gleichend,  unter- 
scheiden sie  sich  von  ihnen  vor  allem  durch  die  Ver- 

werfung des  Duells.  Mit  der  alten  Burschenschaft  ver- 

bindet sie  das  „Sittlichkeitsprinzip**.  Die  Mitglieder  ge- 
hören tiberwiegend  der  theologischen  Fakultät  an,  wie 

die  der  Corps  tiberwiegend  aus  der  juristischen  Fakultät 
stammen.  Die  Burschenschaften  dtirften  am  meisten 

Mitglieder  aller  Fakultäten  zusammenführen,  wie  sie 
denn  vielleicht  auch  am  meisten  ttber  die  ständisch- 

sozialen Unterschiede  tibergreifen.*) 
Neben  diesen  alten  Verbindungen,  die  sich  als 

eigentliche  Repräsentation  der  deutschen  Studenten- 
schaft fühlen,  obwohl  sie  ziflFernmässig  nur  einen  be- 

scheidenen Bruchteil  derselben  ausmachen,  vor  allem 
auf  den  grossen  Universitäten,   haben   sich   in   neuerer 

*)  Aus  der  Litteratur  über  das  Verbindungsleben  mag  fol- 
gendes genannt  sein:  W.  Fabricius,  die  Deutschen  Corps  1898. 

Das  Corpsleben  in  Heidelberg  während  des  19.  Jahrhunderts. 
Heidelberg,  im  Selbstverlag  des  S.  C.  1886.  Eine  Anklageschrift 
gegen  das  Verbindungswesen  ist:  Meine  Gymnasial-,  Universität»- und 
Dienstzeit,  von  einem  jüngeren  Beamten  (Leipzig  1888).  Unter 
den  Darstellungen  der  Burschenschaft  und  ihrer  Geschichte  ver- 

weise ich  auf  Raumer  Geschichte  der  Pädagogik,  Bd.  IV;  Hase, 
Ideale  und  Irrtümer;  Fr.  Reuter,  Geschichte  der  Erlauger 
Burschenschaft.  Ueber  den  Ursprung  der  Christlichen  Verbindun- 

gen (in  Erlangen)  interessante  Mitteilungen  in  Ebrard*8  Erinne- 
rungen. 
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Zeit  zahlreiche  Vereinigungen  von  anderer  Art  gebildet: 
wissenschaftliche  Vereine,  sie  sind  vor  allem  in  der 

pliilosophischen,  daneben  der  theologischen  Fakultät  ein- 
heimisch; Vereine  zurUebung  einer  Kunst,  des  Gesangs, 

des  Turnens  u.s.  w.;  ferner  Vereine  mit  politischer  Tendenz, 
wie  der  Verein  deutscher  Studenten;  und  dahin  darf 
man  wohl  auch  die  katholischen  Studentenvereine 

stellen.  Jform  und  Innigkeit  dieser  Verbindungen  sind 
sehr  verschieden,  manche  haben  oder  erstreben  eine 
ähnliche  Geschlossenheit  wie  die  alten  farbentragenden 
Verbindungen. 

Ich  will  hierauf  nicht  weiter  eingehen.  Dagegen 
möchte  ich  noch  über  ein  paar  allgemeine  Fragen  des 
Verbindungslebens  einige  Bemerkungen  hinzufügen. 

Zuerst  ein  Wort  über  die  Mensur  und  das  Duell, 
mit  dem  es  immerhin  in  einer  gewissen  Verwandtschaft 
steht.  Ich  kann  und  will  hier  nicht  eingehender  über 
das  Duell  handeln,  wer  sich  für  meine  Ansicht  darüber 
interessiert,  findet  Näheres  in  meinem  System  der  Ethik 
(5.  Auflage,  11,  S.  1 1 1  ff.).  Ich  bemerke  nur,  ich  gehöre 
nicht  zu  den  absoluten  Gegnern  des  Duells;  noch  weniger 
freilich  zu  seinen  unbedingten  Freunden.  Ich  kann 
also  nicht  hoflFen  den  Beifall  derer  zu  gewinnen,  die 

jedes  Duell  als  eine  „Schmach  des  Jahrhunderts**  an- 
sehen, ebenso  wenig  freilich  derer,  die  in  jedem  Duell 

ohne  Unterschied  einen  „Ehrenhandel"  sehen,  über  den 
der  Vernunft  und  Moral  weiter  kein  Urteil  zustehe. 

Vielmehr  halte  ich  dafür,  dass  ein  grosser  Teil  der 
Duelle  ein  frevelhaftes  Spiel  mit  eigenem  und  fremdem 
Leben  ist,  und  dass  manche  sich  als  schnöder  Totschlag, 
ja  als  abscheulicher  Mord  darstellen.  Wenn  ein  elender 
Bube  sich  erst  an  der  Ehre  eines  Andern  freventlich 

vergreift  und  dann  ihn  mit  schimpflicher  Kunstfertigkeit 
niederschiesst,  so  finde  ich  es  entsetzlich  stumpfsinnig, 

ja  schmachvoll,   dass   die  „Gesellschaft"  sich  dabei  be- 

31* 
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ruhigt:  ein  Ehrenhandel!  ja  wenn  sie  wohl  gar  dem 
Mörder  als  einem  Kavalier  mit  neu  auflackierter  Ehre 

mit  einem  gewissen  Respekt  begegnet.  Es  ist  der 

Grundfehler,  dass  die  „Standessitte"  und  das  von  ihr, 
d.  h.  von  der  „Herrenmoral"  infizierte  Recht  alle 
Duelle  unterschiedslos  als  „Ehrenhändel",  d.  h.  als  aus 
ehrenhaften  Motiven  hervorgegangene  Handlungen 
ansieht  und  darum  eine  die  Ehre  antastende  Strafe 

ausschliesst.  Es  ist  höchste  Zeit,  diesen  Aberglauben 
abzuthun  und  den  Gerichten  die  Weisung  zu  geben, 
nach  Lage  der  Sache  den  Veranlasser  des  Duells,  was 
natürlich  nicht  gleichbedeutend  mit  dem  Herausforderer 
ist,  als  Ehrabschneider  und  Totschläger  oder  Mörder 

mit  jeder  schimpflichsten  Strafe  zu  belegen.  Die  Frei- 
heit von  entehrender  Strafe  oder  von  Strafe  überhaupt 

sollte  nur  dem  zu  gute  kommen,  der  sich  genötigt  sah, 
dem  Räuber  seiner  Ehre  so  zu  begegnen.  Denn  freilich, 
und  das  ist  die  Kehrseite  der  Sache,  es  wird  immer 
Fälle  geben,  wo  ein  Mann  sich  nicht  leicht  entschliessen 

wird,  für  verletzte  Ehre  die  Hülfe  des  Gerichts  in  An- 
spruch zu  nehmen,  Fälle,  in  denen  der  Prozess  für  den 

Gekränkten  härter  als  die  Strafe  für  den  Beleidiger 

wäre.  In  solchem  Falle  das  Duell  als  mögliche  Aus- 
kunft zu  lassen  mit  dem  Vorbehalt  verschiedener  recht- 
licher Folgen  nach  verschiedener  Lage  der  Sache,  das 

wäre  das  richtige  Verhalten.  Der  gegenwärtige  „gesell- 

schaftliche" Duellzwang  mit  gleicher  Sicherheit  gegen 
ernste,  an  die  Ehre  gehende  Strafe  für  den  ehrlosen 
Wicht,  den  reifen  Zuchthäusler,  und  für  den  ehrlichen 
Mann,  der  keine  andere  Rettung  hat,  das  ist  ein  Unfug, 
der  zum  Himmel  schreit,  ebenso  wie  der  Frevel,  junge 
Leute,  die  im  Rausch  zufällig  aneinander  gestossen 
sind,  zu  nötigen,  sich  mit  der  Pistole  gegenüberzutreten. 
Ihr  Blut  wird  von  denen  gefordert  werden,  die  das 
aberwitzige  System  geschaffen  haben  und  dulden. 

Doch   ich   komme   zur    studentischen   Mensur,  der 
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gewöhnlichen,  das  Leben  nicht  gefährdenden  Mensur. 
Auch  hier  kann  ich  weder  absolut  verwerfen,  noch 

billigen.  Natürlich  nicht  billigen:  wenn  ein  alter  Rauf- 
bold umherzieht,  die  Strassen  unsicher  macht  und  tiberall 

Händel  sucht,  um  mit  der  Zahl  seiner  Mensuren  zu 
prunken,  so  finde  ich  das,  wie  jeder  vernünftige  Mensch, 
fratzenhaft.  Und  wenn  jemand  seine  Universitäts- 

semester damit  zubringt,  einen  oder  zwei  Tage  der 
Woche  bei  Paukereien  aktiv  oder  passiv  zu  assistieren 
und  die  übrigen  Tage  dazu  verwendet,  die  vorgefallenen 
Mensuren  k  la  Falstaff  wieder  und  wieder  durchzu- 
schwatzen:  so  lag  ich  aus,  so  führt  ich  meine  Klinge, 

so  ist  das  nicht  blos  abgeschmackt,  sondern  schimpf- 
liche Tagedieberei.  Aber  andererseits,  die  Mensur  hat 

doch  auch  einen  Gebrauch.  Um  kleine  Reibereien,  wie 
sie  nun  einmal  unter  jungen  Leuten  vorkommen,  ohne 
Belästigung  der  akademischen  Behörden  und  Gerichte 
abzuthun,  scheint  mir  die  Mensur  ein  nicht  ganz  un- 

passendes Mittel.  Und  selbst  die  blosse  Bestimmungs- 
mensur möchte  ich,  vorausgesetzt,  dass  sie  in  beschei- 
denen Grenzen  sich  hält,  und  nicht  durch  Massen- 

haftigkeit  zu  heilloser  Zeitverschwendung  führt,  nicht 
schlechthin  verwei'flich  nennen.  Schon  aus  dem  Grunde 
nicht:  körperliche  Uebungen  verdienen  jede  Ermun- 

terung. Nun  gehören  zu  ihnen  auch  die  Fechtübungen; 
vielleicht  sind  es  an  sich  nicht  die  vollkommensten,  aber 
sie  haben  den  grossen  Vorzug,  dass  sie  in  anerkannter 
Geltung  und  Uebung  stehen.  Nun  giebt  ihnen  erst  die 
Mensur  das  spannende  Interesse,  das  ihren  nachdrück- 

lichen Betrieb  aufrecht  erhält.  Uebrigens  ist  in  ge- 
wissem Masse  die  Mensur  doch  auch  eine  Uebung  und 

Probe  des  Muts,  nicht  des  Muts  in  höherem  Sinne,  wohl 
aber  einer  gewissen  Herrschaft  des  Willens  über  das 
physische  System.  Und  auch  das  kann  man  sagen:  sie 
trägt  ein  wenig  dazu  bei,  dem  Einzelnen  innerhalb 

seines  Kreises   eine  Stellung  zu  geben,  die  von  persön- 
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lieber  Tüchtigkeit,  nicht  von  der  Grösse  seines  Wechsels 
abhängig  ist;  der  Schläger  macht  alle  gleich. 

Ein  Amerikaner,  J.  M.  Hart  urteilt  (in  einem  Buch 
über  die  deutschen  Universitäten,  das  überhaupt  voll 
gesunden  Sinnes  ist):  „Sich  schlagen  ist  ein  Uebel,  aber 

es  giebt  andere  Uebel,  die  ebenso  gross  und  viel  ge- 
meiner sind** ;  und  er  weist  dabei  auf  allerlei  Dinge  hin, 

die  anderswo  einheimisch  sind;  das  deutsche  System 
habe  wenigstens  den  Vorteil,  männlich  zu  sein:  „es  hält 
den  Studenten  zu  striktester  Verantwortlichkeit  an  für 

das,  was  er  thut  und  was  er  sagt."  Vielleicht  ist  das 
zu  viel  gesagt;  das  Mensurwesen  hält  andere  Uebel  nicht 

fern,  und  andererseits,  es  steht,  wie  es  sich  nun  ent- 
wickelt hat,  manchem  Guten  im  Wege,  vor  allem  steht 

es,  um  von  Hingebung  an  geistige  Dinge  und  höhere 
Lebensaufgaben  nicht  zu  reden,  auch  der  Entwickelung 
der  körperlichen  Uebungen  und  der  Spiele  im  Wege. 
Dennoch  würde  ich  sagen:  seine  Unterdrückung  durch 
die  Behörden,  wie  sie  ohne  Zweifel  möglich  wäre,  ist 
nicht  ratsam;  so  lange  es  nicht  durch  das  Bessere  von 
selbst  verdrängt  wird,  mag  es,  um  des  Schlimmeren 
willen,  das  der  gewaltsamen  Unterdrückung  folgen 
würde,  bleiben.  Irgendwo  will  der  Uebermut  der 
Jugend  heraus;  die  Mensur  ist  nicht  die  schlimmste  Art. 
Ferrum  trahif  virum,  es  hängt  doch  auch  mit  den  besten 
Eigenschaften  des  Mannes  zusammen. 

Schlimmer  als  die  Mensur  erscheint  mir  ein  anderes: 

das  Trinken,  das  allerdings  in  den  Verbindungen  viel- 
fach noch  eine  Art  systematischer  Pflege  findet.  Den 

Saufzwang,  man  kann  die  Sache  nicht  anders  nennen, 
abzuschafifen,  wo  er  noch  besteht,  denn  die  Verschieden- 

heit ist  auch  hier  gross,  sollte  jede  Verbindung  für  einen 
Ehrenpunkt  halten.  Die  Forderung,  seine  Arbeitskraft 
und  seine  geistige  Freiheit  zu  opfern,  ja  vielleicht  sich 
körperlich  und  geistig  zu  ruinieren,  um  die  Gebote  eines 
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alten  in  die  Zeiten  der  tiefsten  Erniedrigung  des  deut- 
schen Volks,  das  heillose  17.  Jahrhundert,  zurtickgehen- 

den  Saufgesetzbuchs  aufrecht  zu  erhalten,  muss  jedem, 
der  für  das,  was  er  sich  selber,  seiner  Familie  und  seinem 
Volk  schuldig  ist,  als  ein  Greuel  erscheinen.  Ich  bin 

nicht  Puritaner  und  will  nicht  mit  pharisäischem  Sauer- 
sehen die  Gläser,  die  einmal  an  einem  fröhlichen  Abend 

geleert  werden,  zählen;  aber  tagaus  tagein,  am  Morgen 
und  am  Abend  unter  dem  Trinkzwang  stehen,  das  sollte 
niemand  seine  persönliche  Würde  gestatten.  Die  halbe 
Debilität,  die  als  Wirkung  eintritt  und  schliesslich 

chronisch  wird,  ist  die  schimpfliche  Folge  der  schimpf- 
lichen Knechtschaft.  Vielleicht  ist  übrigens  die  Sache 

bei  allerlei  obskuren  Verbindungen  noch  schlimmer  als 
bei  manchen  unter  den  alten  Farben  verbin  düngen.  Die 
alte  Burschenschaft  hatte  auch  hier  das  rechte  Gefühl 

für  das,  was  die  persönliche  Ehre  fordert  Glaubt  die 

heutige  Burschenschaft  noch  an  ihren  Beruf  zur  Ein- 
wirkung auf  studentisches  Leben:  hier  ist  eine  Aufgabe 

gegeben. 
Endlich  berühre  ich  noch  einen  Punkt:  das 

geschlechtliche  Leben.  Hier  hat  die  Burschenschaft 

ein  unbestrittenes  oder  wenigstens  unbestreitbares  Ver- 
dienst: ihre  Gründung  macht  Epoche  in  dem  Verhalten 

der  Studentenschaft  zur  geschlechtlichen  Unsittlichkeit; 
die  Unzucht  hat  seitdem  aufgehört,  auch  bei  denen,  die 

sie  nicht  überhaupt  aus  ihrem  Kreise  verbannen,  Gegen- 
stand schamloser  Selbstverständlichkeit  oder  gar 

renommistischer  Grossthuerei  zu  sein,  wie  sie  es  in 
älterer  Zeit  vielfach  gewesen  ist.  Es  war  ein  edler  und 

männlicher  Stolz,  der  bei  der  Begründung  der  Bur- 
schenschaft dagegen  sich  erhob  und  den  Verkehr  mit 

lüderlichen  Weibern,  als  des  Studenten  unwürdig,  zum 
Ausschliessungsgrund  aus  der  Verbindung  machte.  Es 
ist  zu  bedauern,  dass  die  alte  Strenge  des  Ehrbegriffs 
an  diesem  Punkt  auch  bei  vielen  burschenschaftlichen 



488 Viertes  Buch. 

Verbindungen  neuerdings  sich  gelockert  hat  Hat  man 

dafür  „Schneidigkeit"  und  „Patentheit"  eingetauscht,  so 
ist's  kein  guter  Tausch.  Wenn  die  Burschenschaft  sieh 
nicht  mehr  zu  gut  hält,  nichts  als  ein  zweiter  Aufguss 
des  Korpswesens  zu  sein,  dann  hat  sie  kein  Recht  mehr 
zum  Dasein. 
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Die  nachfolgenden  Bemerkungen  wollen  mit  ein 
paar  Strichen  einerseits  die  Studiengebiete  der  einzelnen 
Fakultäten,  andererseits  die  praktischen  Lebensberufe, 
zu  denen  das  Studium  führt,  charakterisieren:  dort  wird 
es  sich  darum  handeln,  die  wissenschaftlichen  Aufgaben 
und  ihre  Einfügung  in  das  Ganze  möglicher  Erkenntnis, 
hier,  die  Bedeutung  des  Berufs  und  die  Forderungen, 
die  er  an  die  Persönlichkeit  stellt,  zu  bezeichnen. 
Vielleicht  können  sie  einem  Zweifelnden  bei  der  Studien- 
und  Berufswahl  einen  kleinen  Dienst  leisten,  indem  sie 
zur  Ueberlegung  der  wesentlichen  Punkte  Anlass  bieten. 

Ich  schicke  eine  allgemeine  Bemerkung  über  die 
Berufswahl  und  die  Motive,  die  dabei  in  Betracht  kommen 
oder  kommen  sollten,  voraus. 

Die  gelehrten  Berufe  haben  zwei  Gesichter:  das 

eine  ist  der  Wissenschaft,  das  andere  der  Praxis  zuge- 
wendet. Daher  ergeben  sich  die  beiden  legitimen  Motive 

zum  Studium,  das  eine:  Liebe  und  Begabung  für  die 
Wissenschaft;  das  zweite:  das  Gefühl  des  inneren  Berufs 
für  die  Praxis.  Beide  Momente  werden  in  der  Regel 
bei  der  Entscheidung  mitsprechen;  die  Lust  zu  einem 
bestimmten  Studium:  sie  wird  sich  normaler  Weise  schon 

auf  der  Oberstufe  der  Schule  regen,  wo  die  Richtung 
der  persönlichen  Begabung  bestimmter  hervorzutreten 
beginnt;  andererseits  die  Liebe  zu  einem  bestimmten 

Lebensberuf,   wie  sie  sich  etwa  an  dem  Bild  eines  ver- 
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ehrten  Mannes  entzündet.  Dabei  ist  vielleicht  der  Unter- 
schied zu  beobachten,  dass  zur  Entscheidung  für  die 

philosophische  Fakultät  öfters  die  entschiedene  Vorliebe 
für  eine  bestimmte  Wissenschaft  den  Ausschlag  giebt, 
während  den  oberen  Fakultäten  ihre  Jünger  eher  durch 
die  Aussicht  auf  den  Beruf  zugeführt  werden;  was  denn 
auch  der  Natur  der  Fakultäten  und  Studien  entsprechen 
wird:  die  philosophische  die  theoretische  oder  eigentlich 
gelehrte  Fakultät,  die  übrigen  enger  auf  den  praktischen 
Beruf  bezogen. 

Zu  diesen  Motiven  der  Studienwahl,  die  billig  als 
die  ersten  und  eigentlich  legitimen  genannt  werden, 
wenigstens  bei  dem  Studierenden  selbst,  kommen  andere 
Erwägungen:  die  Aussicht  auf  gesellschaftliches  Ansehen 
und  Stellung,  auf  Sicherheit  und  Nähe  der  Versorgung; 
sie  werden  in  der  Regel  in  der  Ueberlegung  der  Eltern, 
neben  dem  Ueberschlag  der  Kosten  und  der  Dauer  bis 
zur  Erreichung  der  Selbständigkeit,  eine  Rolle  spielen; 
und  wer  wollte  sie  überhaupt  ausschliessen?  Bei  der 
Jugend  wird  unter  den  sekundären  Motiven  noch  die 
Aussicht  auf  die  Freiheit  und  die  Freuden  des  akademi- 

schen Lebens  in  Betracht  kommen.  Auch  die  Vererbung 
vom  Vater  auf  den  Sohn,  oder  der  Vorangang  eines 
Kameraden  giebt  wohl  den  Ausschlag;  und  hie  und  da 

mag  auch  die  blosse  Verlegenheit:  was  sonst?  die  Ent- 
scheidung für  das  Universitätsstudium  geben.  Man  ist 

durch  den  langen  Kursus  der  Schule  gegangen,  das 
Abiturientenzeugnis  musste  erreicht  werden;  darüber  ist 
die  rechte  Zeit  für  den  Uebergang  in  einen  anderen 
Beruf  verpasst,  mau  hat  auch  keine  Beziehungen  dahin, 
es  wird  namentlich  bei  Beamtenfamilien,  die  ausserhalb 

des  Erwerbslebens  stehen,  leicht  der  Fall  sein.  So  er- 
folgt die  Wahl  des  Universitätsstudiums  einigermassen 

nach  dem  Prinzip  des  geringsten  Widerstandes. 
Ich  will  auch  alle  diese  Motive  nicht  schelten, 

unter  einer  Voraussetzung:  dass  es  dann  nach  dem  alten 
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Spruch  geht,  mit  dem  früher  die  Eltern  sich  selbst  und 
ihre  Söhne  über  die  von  ihnen  getroffene  Wahl  einer 
nicht  geliebten  Frau  trösteten:  die  Liebe  kommt  nach 
der  Hochzeit.  Es  geschieht  wohl  nicht  so  selten,  dass 
mit  dem  Studium  sich  auch  die  Liebe  zur  Wissenschaft, 

mit  dem  Beruf  auch  die  Liebe  zur  Berufsthätigkeit  ein- 
stellt, wie  denn  auch  jene  ohne  Leidenschaft  begonnenen 

Ehen  manchmal  ganz  befriedigend  und  glücklich  ausge- 
fallen sind:  die  menschliche  Natur  hat  eine  grosse  An- 

passungsfähigkeit an  die  gegebene  Wirklichkeit.  Frei- 
lich, ist  das  nicht  der  Fall,  bleibt  das  Studium  ohne 

Freude  an  der  Wissenschaft,  bleibt  das  Berufsleben  ohne 
Liebe  und  Hingebung  an  die  Aufgaben,  die  es  stellt, 
dann  ist  ein  verpfuschtes  Leben  die  Folge.  Und  zugleich 
ist  die  Gesellschaft  mit  einem  Unberufenen  geplagt,  der 
nun  sein  Leben  lang  um  des  Brots  willen  Mietlingsdienste 
leistet. 

Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  diese  Gefahr  mit 

der  Konstituirung  der  akademischen  Berufe  als  öffent- 
licher Aemter  wächst.  Sie  locken  durch  das  gesell- 

schaftliche Ansehen  und  durch  die  Sicherheit  der  Ver- 
sorgung, selbst  über  die  Zeit  der  Leistungsfähigkeit 

hinaus;  und  zugleich  geben  sie  dem  Bewerber,  wenn  er 

sich  über  ein  gewisses  Mass  von  Vorbildung  ausge- 
wiesen hat  und  sich  in  die  Reihe  stellt,  die  Gewissheit, 

seiner  Zeit  ins  Amt  und  Brot  zu  kommen  und  dann  von 

Stufe  zu  Stufe  in  Gehalt  und  Rang  durch  die  blosse 
Vollendung  der  Dienstjahre  aufzusteigen.  Sie  erhalten 

dadurch  etwas  besonders  Anlockendes  gerade'  für  die- 
jenigen, denen  es  an  eigener  Initiative  und  freier 

Energie  gebricht,  denen  das  Geschobenwerden  als  die 

bequemste  Art  der  Fortbewegung  erscheint.  So  ge- 
schieht es  denn  nicht  selten,  dass  sich  in  diese  Berufe 

diejenigen  am  meisten  hineindrängen,  die  am  wenigsten 

inneren  Beruf  haben.  Eigentlich  bedeutet  die  Kon- 
stituierung eines  Berufs  als  Amt,  dass  in  ihm  nicht  das 
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private  Interesse,  sondern  das  öffentliche  herrschen 
soll;  Dienst  an  den  grossen  Zwecken  des  Gesamtlebens 
ist  hier  die  Aufgabe,  ein  Ehrendienst,  zu  dem  eigentlich 

nur  das  durch  Auszeichnung  erworbene  öflFentliche  Ver- 
trauen berufen  sollte.  So  sahen  die  Alten  diese  Berufe 

an  und  nannten  sie  darum  liberale:  nicht  durch  Lohn 

herabgewürdigte,  sondern  von  Freien  frei  verwaltete 
Berufe.  Die  moderne  staatsbürgerliche  Gesellschaft  hat 

sich  entschlossen,  das  freie  Ehrenamt  in  besoldeten  Staats- 
dienst umzuwandeln;  und  das  ist  durch  die  Entwicke- 

lung  des  modernen  Staatswesens  notwendig  geworden: 
beansprucht  das  Amt  die  ganze  Kraft  eines  Mannes,  so 

muss  es  ihn  auch  von  der  Sorge  um  den  Unterhalt  be- 
freien. Und  zugleich  erhält  dadurch  die  Gesamtheit 

erst  die  wirkliche  Freiheit  der  Auswahl,  das  unbe- 
soldete Amt  ist  nur  Wohlhabenden  zugänglich;  anderer- 

seits auch  einige  Sicherheit  gegen  den  Trieb  zu  privater 
Ausbeutung  des  Amts:  die  menschliche  Natur  liebt 

Leistungen  ohne  Gegenleistung  nicht;  die  „Ehrenämter" 
der  römischen  Republik  zeigen,  wohin  das  System  unbe- 

soldeter Staatsämter  führt. 

Also,  das  System  besoldeter  Aemter  ist  unvermeid- 
lich. Seine  Meinung  kann  aber  nicht  sein,  das  Amt 

damit  zu  einem  Erwerbszweig  oder  einer  Versorgung 
herabzudrücken.  Die  Gesinnung  muss  bleiben:  das  Amt 
ein  Dienst,  in  dem  der  Einzelne  in  erster  Linie  nicht 

Stellung  und  Brot,  sondern  Gelegenheit  zu  einer  Wirk- 
samkeit ins  Allgemeine  sucht:  das  officium,  nicht  das 

beneficium  steht  voran,  die  Pflicht,  nicht  der  Genuss. 
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ERSTES   KAPITEL. 

Die  theologische  Faicultät. 

1.  Die  Theologie  und  das  theologische 
Studium.  Die  theologische  Fakultät  hat  nach  altem 
Herkommen  den  Ehrenplatz  an  der  Spitze  inne.  Ob 
ihn  unsere  Zeit  ihr  zuteilen  würde,  ist  wohl  mehr  als 
fraglich.  Wo  von  den  Wissenschaften  die  Rede  ist,  die 
den  Stolz  der  Gegenwart  ausmachen,  wird  sie  kaum 
genannt.  Zahlreiche  Vertreter  eines  wissenschaftlichen 
Radikalismus  sind  geneigt,  sie  überhaupt  zu  streichen, 
oder  in  die  Vergangenheit  zu  verweisen:  Theologie,  die 
Wissenschaft  von  den  Dingen,  von  denen  wir  nichts 
wissen,  oder  geradezu  von  den  Dingen,  die  nicht  sind,  von 
der  übernatürlichen  Welt,  die  sich  die  Phantasie  über 
der  wirklichen  dichtet;  die  theologische  Fakultät  ein 
blosser  Anachronismus.  Solchen  oder  ähnlichen  Urteilen 

zu  begegnen  wird  schwerlich  einem  Theologie-Studieren- 
den erspart  bleiben. 
Demgegenüber  wäre  zu  sagen,  zunächst :  Theologie 

ist  allerdings  Wissenschaft  von  einem  Wirklichen, 
einem  Wirklichen,  von  dem  wir  auch  Wissenschaft 
erlangen  können,  nämlich  von  der  Religion.  Wie 
immer  es  mit  der  Wirklichkeit  der  Gegenstände  des 
religiösen  Glaubens  stehen  mag,  der  Glaube  selbst  ist 
wirklich  als  geschichtliches  Erlebnis  der  Menschheit 

Und  zwar  bildet  er,  soweit  wir  sehen,  einen  der  aller- 
wichtigsten  Lebensinhalte  der  Menschheit;  in  der  bis- 

herigen Geschichte  stellt  sich  die  Religion  überall  als 
der  Angelpunkt  der  Bewegung  dar:  Christentum, 
Buddhismus,  Islam,  Katholizismus,  Protestantismus,  das 
sind  ihre  grossen  Themata;  durch  die  Religionen  haben 
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die  Seelen  der  Völker  ihre  Gestalt  empfangen.  Und  so 
wird  das  Studium  der  Religionen,  so  lange  der  Mensch 
dem  Menschen  das  wichtigste  Stück  der  Wirklichkeit 
bleibt,  allerdings  ein  höchst  wichtiges  und  anziehendes 

Studium  bleiben.  Das  scheint  mir,  müssen  selbst  die- 
jenigen zugeben,  die  der  Ansicht  sind,  dass  die  Religion 

zu  den  jetzt  endlich  aussterbenden  Irrtümern  des 
Menschengeschlechts  gehöre.  Und  sonach  bliebe  die 
historische  Theologie,  das  geschichtliche  Studium  der 

Religion,  unter  allen  Umständen  eine  wesentliche  Auf- 
gabe der  Wissenschaft.  Und  auch  dabei  wird  es 

bleiben,  dass  die  christliche  Religion  für  uns  im  Mittel- 
punkt dieses  Studiums  steht:  auch  wer  es  blos  als  eine 

optische  Täuschung  ansieht,  dass  das  Christentum  die 
höchste  Form  religiösen  Lebens  gebracht  hat,  die  wir 
bisher  kennen,  wird  doch  die  Thatsache  zugeben 

müssen,  dass  es  die  Lebensform  der  mächtigsten  Zivili- 
sation, die  geschichtliche  Lebensform  der  abendländi- 

schen Völkerwelt  geworden  und  bis  auf  diesen  Tag  ge- 
blieben ist,  ein  Gegenstand  also  des  geschichtlichen 

Studiums,  der  von  keinem  andern  an  Bedeutung  über- 
troffen wird.  Sind  doch  auch  alle  weiteren  geschicht- 
lichen Beziehungen  uns  durch  das  Christentum  und  die 

Kirche  vermittelt  worden:  zu  Rom  und  Griechenland, 
zu  Israel  und  zum  Morgenland. 

Ich  glaube  aber,  dass  auch  für  dogmatische 
Theologie  Raum  bleibt.  Das  werden  diejenigen  leugnen, 

die  in  der  Religion  nur  eine  „erbliche  Belastung"  er- 
kennen, die  wir  aber  eben  abzuschütteln  im  Begriff 

seien,  um  hinfort  rein  in  der  „Wissenschaft"  zu  leben. 
Aber  diese  Ansicht  beruht,  soviel  ich  zu  sehen  vermag, 
nicht  auf  einer  Erkenntnis  dessen,  was  ist,  sondern  auf 
einem  Vermuten  und  Prophezeien  dessen,  was  jenen 
als  wünschenswert  für  die  Zukunft  erscheint.  Dir 

gegenüber  wird  aber  die  Ansicht  derer,  die  ein  Hinaus- 
gehen  über   die    höchst   fragmentarische    Wissenschaft- 
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liehe  Erkenntnis  zu  einer  geschlossenen  Weltanschauung 

und  zugleich  ein  Hinausgehen  über  die  der  Naturwissen- 
schaft gegebene  Ansicht  der  Wirklichkeit  zu  einem  aus 

Ideen  sie  deutenden  Glauben  für  eine  normale  und 

bleibende  Funktion  des  Menschengeistes  halten,  zu- 
nächst das  gleiche  Recht  in  Anspruch  nehmen  dürfen. 

Bleibt  aber  religiöser  Glaube,  bleibt  im  besonderen  der 

christliche  Glaube,  geschichtliche  Wandlung  und  Ent- 
wickelung  zum  Höheren  vorbehalten,  die  Grundform 

der  Weltanschauung  der  abendländischen  Völker- 
welt, dann  bleibt  auch  das  Bedürfnis  einer  dog- 

matischen Theologie.  Es  bleibt  eine  notwendige 
Aufgabe,  zu  sagen,  was  uns  diese  Religion  ist, 
wie  sie  sich  zu  unseren  Gedanken  und  unseren 

Lebensidealen  verhält,  was  der  lebendigen  Ueberzeu- 
gung  der  Gegenwart  angehört,  was  als  Erbe  der  Ver- 

gangenheit Ehrfurcht  oder  Schonung  verdient,  was  als 
blosses  Petrefakt  ehemaligen  Glaubens  anzusehen  ist. 

Es  bleibt  die  Aufgabe,  den  Glauben  und  seine  Gegen- 
stände mit  BegriflFen  so  zu  fassen,  dass  sie  mit  den  Be- 

griffen, die  das  wissenschaftliche  Denken  über  die 

natürliche  und  geschichtliche  Wirklichkeit  bildet,  zu- 
sammenstimmen. 

Diese  Aufgabe  mag  heute  schwieriger  sein  als 

ehedem.  Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  die  fort- 
schreitende wissenschaftliche  Erkenntnis  seit  dem  Be- 

ginn der  Neuzeit  den  Gegenständen  des  Glaubens  mehr 

und  mehr  ihre  alten  Vorstellungsformen,  ja  ihre  an- 
schauliche Vorstellbarkeit  überhaupt  entzogen  hat;  wir 

können,  nach  der  grossen  Umwälzung  der  kosmischen 
Anschauungen,  Gott,  den  ewigen  heiligen  Willen,  den 
wir  als  den  Urgrund  der  Wirklichkeit  verehren,  nicht 
mehr  mit  Aristoteles  und  Thomas  als  den  ausser  und 

über  dem  begrenzten  Weltall  thronenden  „ersten  Be- 

weger** vorstellen.  Die  Welt  ist  immer  grösser,  der 
Mensch    immer     kleiner    geworden,    und    darum    der 
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menschliche  Kunstverstand  immer  weniger  geeignet 
zum  Modell  des  Weltschöpfers  zu  dienen.  Kein  Zweifel, 
die  erkenntnistheoretische  Reflexion  hat  unserem 

Denken  den  anthropomorphischen  Charakter  abgestreift, 
es  kann  ihn  nicht  wieder  in  dem  alten  naiven  Sinn  an- 

nehmen. Aber,  so  kann  man  nun  sagen,  eben  dadurch 
ist  der  Raum  für  den  Glauben  gesichert  und  erweitert 
worden.  Es  ist  die  Betrachtung  Kants:  hätten  wir  ein 

das  Universum  mit  notwendigen  BegriflFen  erschöpfen- 
des Weltwissen,  so  bliebe  kein  Raum  für  den  Glauben 

als  eine  besondere  Funktion,  die  Spekulation  ersetzte 
ihn.  Sind  wir  aber  mit  unserem  wissenschaftlichen  Er- 

kennen auf  ein  verschwindend  kleines  Bruchstück  der 

Wirklichkeit  eingeschränkt,  und  erfassen  wir  auch 

dieses  Bruchstück  nicht  mit  adäquaten  BegriflFen,  ver- 
mögen wir  mit  der  Erkenntnis  nicht  über  die  Erschei- 

nungswelt hinaus  vorzudringen:  so  sind  wir  für  den 

Abschluss  unserer  Weltanschauung  auf  den  Glauben  hin- 
gewiesen, einen  vernünftigen  Glauben,  der  das,  was  uns 

als  Verstandeswesen  zu  denken  möglich  und  ange- 
messen ist,  mit  den  Ideen,  die  wir  als  sittlich-vernünftige 

Wesen  von  der  Wirklichkeit  uns  zu  machen  nicht  um- 
hin können,  verknüpft.  Nennen  wir  die  Punktion  dieser 

Vereinigung  erkenntnistheoretisch-metaphysischer  Ge- 
danken und  praktischer  Ideen  Vernunfttheologie, 

so  wird  die  Notwendigkeit  einer  solchen  durch  die  Eni- 
Wickelung  der  modernen  Wissenschaft  und  Philosophie 
so  wenig  beseitigt,  dass  sie  vielmehr  an  Dringlichkeit 
gewinnt.  Die  Aufgabe  der  theologischen  Dogmatik 

aber  würde  die  sein,  den  Glaubensgehalt  der  geschicht- 
lichen Religion  zu  dieser  Vernunfttheologie  in  Be- 

ziehung zu  setzen,  um  so  die  Einheit  des  religiösen  und 

wissenschaftlichen  Bewusstseins  für  jede  Zeit  her- 
zustellen. 

Hiermit  wäre  zugleich  die  unlösbare  Beziehung  der 
Theologie   zur  Philosophie  gegeben.    Die  Theologie,  als 
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theoretische  Wissenschaft,  hätte  überhaupt  ihren  Ort  in* 
der  philosophischen  Fakultät;  die  Geschichte  der  Reli- 

gionen in  der  Geschichte  überhaupt,  die  Lehre  von 
Gott  und  Welt,  von  Wissen  und  Glauben,  vom  Leben 

und  seinen  Werten  in  der  Metaphysik  und  Erkenntnis- 
theorie, in  der  Ethik  und  Religionsphilosophie.  Die 

theologische  Dogmatik  aber  würde  sich  als  eine  Art 
angewandter  Religionsphilosophie  darstellen,  indem  sie 

von  dem  in  diesem  bestimmten  geschichtlichen  Lebens- 
kreise überlieferten  Glauben  und  ebenso  den  in  ihm 

anerkannten  Gütern  und  Lebensnormen  ausginge. 
Die  Notwendigkeit  einer  besonderen  theologischen 

Fakultät  aber  ist  gegeben  durch  das  soziale  Bedürfnis 
eines  wissenschaftlich  gebildeten  geistlichen  Standes. 
Wer  ein  solches  Bedürfnis  nicht  anerkennt,  wird  die 
Berechtigung  der  theologischen  Fakultät  leugnen;  er 

wird  die  Erforschung  der  Religion  den  philologisch- 
historischen Wissenschaften  und  damit  der  philoso- 

phischen Fakultät  zuweisen.  Vielleicht  wäre  es  aber 
möglich,  auch  ihn  zu  überzeugen,  dass  seine  persönliche 
Bedürfnislosigkeit  in  dieser  Richtimg  nicht  für  Andere 
massgebend  ist,  dass  es  nicht  aufhören  wird,  Geistliche 
zu  geben,  auch  wenn  er  ihre  Dienste  nicht  in  Anspruch 
nimmt,  dass  es  Geistliche  auch  dann  geben  wird,  wenn 
die  Universitäten  aufhören  sollten,  die  wissenschaftliche 
Ausbildung  solcher  als  ihre  Aufgabe  zu  betrachten;  ein 
Blick  auf  die  katholischen  Länder  oder  auf  Amerika 

kann  ihn  davon  überzeugen.  Die  Folge  der  Abstossung 
des  theologischen  Unterrichts  von  den  Universitäten 
würde  also  lediglich  die  sein,  dass  die  Geistlichen  ihre 
Vorbildung  nicht  mehr  auf  wissenschaftlichen  Anstalten, 
sondern  auf  kirchlichen  Seminaren  empfangen  würden, 

ein  Zustand,  der  ohne  allen  Zweifel  auch  in  protestan- 
tischen Ländern  in  dem  Augenblick  eintreten  würde, 

in  dem  die  theologischen  Fakultäten  geschlossen 
würden.     Und    es    wäre    nun    also    die   Frage,    ob    ein 
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solcher  Zustand,  ich  will  nicht  sagen  für  das  religiöse 
Leben,  sondern  ob  er  für  unser  geistiges  Leben,  für 
unsere  nationale  Kultur,  zuletzt  auch,  ob  er  für  unser 
öffentliches  Leben,  für  die  Einheit  unseres  Denkens  und 
Empfindens,  für  die  friedliche  Entwlckelung  selbst 
unseres  Staats-  und  Gesellschaftslebens  erspriesslicher 
als  der  gegebene  Zustand  wäre.  Die  katholischen 
Länder  mit  der  tiefen,  auf  den  Grund  der  Seele  gehenden 
Spaltung  zwischen  kirchlich  Gläubigen  und  ungläubigen 

Freidenkern,  die  auch  ihr  ganzes  öffentliches  Leben  be- 
herrscht, scheinen  mir  nicht  dafür  zu  sprechen.*) 

2.  Der  Beruf  des  Geistlichen.  Wie  die  Theologie 
die  erste  Stelle  unter  den  Wissenschaften,  so  hat  auch 
der  Beruf  des  Geistlichen  die  alte  Stellung  des  ersten, 
mit  der  Oberleitung  aller  menschlichen  Angelegenheiten 
betrauten  Standes  verloren.  Die  katholische  Kirche 

hat  freilich  diesen  Anspruch  nicht  aufgegeben;  und 
man  muss  einräumen,  dass  er  mit  dem  katholischen 
Begriff  der  Kirche  gegeben  ist.  Ist  diese  empirische 
Kirche  eine  von  Gott  selbst  gegründete  Anstalt,  ist  das 
Papsttum  von  ihr  mit  der  Statthalterschaft  auf  Erden 
beauftragt,  so  ist  sein  Anspruch,  letzte  Entscheidungen, 
wie  in  Sachen  der  Lehre,  so  in  Sachen  der  Sitten  imd 
Lebensordnungen  zu  treffen,  unaufgebbar.  Indessen,  dem 
zum  Dogma  erhobenen  Anspruch  entspricht  nirgends 
mehr,  auch  nicht  in  der  katholischen  Welt,  der  wirkliche, 
allgemeine  Glaube;  auch  hier  ist,  wie  es  auch  sonst 
geschieht,  der  Rechtstitel  aufs  höchste  geschraubt 
worden,  als  der  thatsächliche  Besitzstand  längst  im 
Zurückgehen  begriffen  war. 

Innerhalb  der  protestantischen  Welt  giebt  es  über- 

*)  Vortrefflich  hat  A.  Harnack  in  seiner  Rede:  „Die  Auf- 
gaben der  theologischen  Fakultäten  und  die  allgemeine  Religions- 

geschichte" (1901)  die  Berechtigung  dieser  Fakultäten  in  ihrer 
historischen  Gestaltung  gegenüber  der  Forderung  ihrer  Umbildung 
in  Anstalten  für  religionsgeschichtliche  Forschung  gezeigt. 
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haupt  keinen  Priesterstand  als  göttliche  Institution, 
sondern  nur  ein  durch  menschlichen  Willen  geschaffenes 
Amt,  das  Amt  des  Predigers  und  Seelsorgers.  Es  bleibt 

ein  Amt,  das,  wenn  es  ernst  genommen  wird,  an  Be- 
deutung und  Würde  keinem  nachsteht  und,  wenn  es  in 

den  rechten  Händen  liegt,  keinem  an  Wirksamkeit. 

Ein  Geistlicher,  der  Bo'aft  und  Mut  hat,  die  Botschaft 
Gottes  an  die  Menschen  auszurichten,  der  den  Einzelnen 
in  allen  ernstesten  und  wichtigsten  Augenblicken  des 
Lebens  zur  Seite  steht,  hinweisend  auf  die  letzten  und 
höchsten  Güter  und  Massstäbe,  der  die  Familien  und 
die  Gemeinde  in  ihren  grössten  Angelegenheiten  berät, 
der  auch  die  Vorgänge  des  öffentlichen  Lebens  unter 
das  Urteil  des  Gewissens,  unter  das  Gericht  Gottes  zu 
stellen  wagt :  der  übt  einen  hohen  Beruf,  den  Beruf  des 
prophetischen  Wahrheitsdienstes. 

Es  ist  ein  schwerer  Beruf,  schwer  durch  die  Forde- 
rungen, die  er  an  die  Person  stellt:  er  hat  nichts,  was 

beliebt  macht  und  zur  Einschmeichelung  dient,  bei  sich; 
schwer  auch  durch  die  Hemmungen  und  Widerstände, 
denen  er  begegnet.  Vielen  erscheint  er  heutzutage  als 

ein  überlebter  und  unmöglicher:  die  öffentliche  Seel- 
sorge eine  überflüssige  Sache,  seitdem  die  Religion  auf- 

gehört hat  eine  öffentliche  Angelegenheit  zu  sein; 
Glaube  und  Leben  Privatsache  des  Einzelnen,  für 
einen  öffentlichen  Funktionär  ist  hier  kein  Platz. 

Sicherlich,  für  einen  blossen  Funktionär,  einen 
blossen  Amtsträger  ist  kein  Platz  und  kein  Bedürfnis, 
wenigstens  nicht  auf  protestantischem  Boden.  Aber  für 
eine  nach  oben  ziehende  Zuspräche  und  Führung  in 
allgemeinen  und  persönlichen  Angelegenheiten  ist  damit 
das  Bedürfnis  nicht  beseitigt.  Es  kann  befriedigt  werden 
durch  jeden  treuen  und  seelenkundigen  Mann,  und  wem 
ein  solcher  zum  Freunde  und  Gefährten  des  Lebens 

gegeben  ist,  der  hat  an  ihm  einen  grossen  Schatz.  Es 
bleibt  aber  daneben  auch  für  den  allgemeinen  Zuspruch 
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Raum  und  Bedürfnis;  und  dies  Bedürfnis  wird  doch 
einen  Mann  fordern,  der  nicht  blos  gelegentlich  und 

aus  jedesmaligem  persönlichem  Antrieb  das  Wort  er- 
greift, sondern  im  Amt  und  Lebensberuf.  Und  liegt 

dies  Amt  in  rechter  Hand,  so  wird  auch  das  Bedürfnis 

der  persönlichen  Gewissensberatung  und  auch  der  Ge- 
wissenserleichterung bei  ihm  Befriedigung  suchen;  das 

Amt  erleichtert  den  Zugang  und  die  Aussprache.  Frei- 
lich, und  das  ist  nun  das  grosse  Hemumis,  sowie  der 

Beruf  als  Amt  konstituiert  und  dotiert  wird,  hängt  sich 
auch  das  Misstrauen  daran.  Es  wird  nicht  ausbleiben, 
dass  nun  auch  Leute  sich  herzudrängen,  denen  es  um 
die  Stelle  zu  thun  ist,  nicht  um  die  Seelen,  Leute,  die 

das  Bo'euz  Christi  predigen,  um  davon  ein  leidlich  be- 
quemes Auskommen  zu  haben.  Und  darunter  leidet  nun 

das  Amt,  leidet  der  Gerechte  mit  dem  Ungerechten. 
Es  wird  zur  ersten  und  schwersten  Aufgabe  für  den 
Geistlichen,  der  an  die  Seelen  herankommen  will,  durch 
seine  Persönlichkeit  das  Misstrauen  gegen  das  Amt  zu 
tiberwinden. 

Der  gerade  Weg  dazu  ist:  Verzicht  auf  Wohlleben 

und  Befriedigung  selbstsüchtiger  Interessen.  Die  sicht- 
barste Form  des  Verzichts  aber  wird  immer  bleiben: 

freiwillige  Armut  und  Niedrigkeit;  es  giebt  keinen  über- 
zeugenderen Beweis  dafür,  dass  es  Einem  um  die  Sache 

und  die  Seelen  zu  thun  ist,  es  giebt  auch  keine  über- 
zeugendere Predigt  von  der  Geringwertigkeit  der 

irdischen  und  dem  überschwänglichen  Wert  der  ewigen 
Güter,  als  die  freiwillige  Entäusserung.  Die  Macht  des 
Mönchtums,  die  Macht,  die  Askese,  wo  sie  echt  ist,  auf 
die  Gemüter  übt,  beruht  hierauf.  Auch  das  protestantische 
Pfarramt  giebt  zur  Uebung  in  der  Entsagung  nicht 
selten  reiche  Gelegenheit,  aber  sie  erscheint  nicht  in 
so  sichtbarer  Gestalt.  Und  daneben  fehlt  es  denn  doch 

auch  nicht  an  Gelegenheit  und  Neigung  zu  Behagen 
und  Wohlleben,  an  Trieb  zum  Sammeln  irdischer  Schätze, 
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auch  an  hartem  Besitz-  und  Machtwillen.  Dass  solche 

Verkünder  des  Christentums  ihm  keine  Freunde  ge- 
winnen, ist  begreiflich  genug. 

Quodcunque  ostendis  mihi  sie  incredulus  odL 
Harnack  sagt,  diese  Frage  berührend  (Wesen  des 

Christentums  S.  62):  ̂ Ich  zweifle  nicht,  es  wird  die  Zeit 
kommen,  in  der  man  wohllebeude  Seelsorger  ebenso 
wenig  mehr  ertragen  wird,  wie  man  herrschende 
Priester  verträgt;  denn  wir  werden  in  dieser  Beziehung 
feinfühliger,  und  das  ist  gut.  Man  wird  es  nicht  mehr 
für  schicklich,  im  höheren  Sinne  des  Worts,  halten,  dass 
jemand  den  Armen  Ergebung  und  Zufriedenheit  predigt, 
der  selbst  wohlhabend  ist  und  um  die  Vermehrung  seines 

Besitzes  eifrig  sorgt." 
Wäre  dies  das  Erste:  die  lieber  Windung  des 

apriorischen  Misstrauens  gegen  das  Amt  durch  die 
Persönlichkeit,  so  wäre  eine  zweite  Voraussetzung  für 
die  Wirksamkeit  im  geistlichen  Beruf:  geistige  Kraft 

und  eine  tiefe,  vielseitige  Bildung.  Prediger  und  Seel- 
sorger, Lehrer  und  Berater  in  Sachen  des  Glaubens,  der 

Weltanschauung;  der  Lebensauffassung,  kann  nur  der 
sein,  dem  zu  allem,  was  die  Gedanken  der  Gegenwart 

bewegt,  der  Zugang  ofl'en  steht,  der  für  alle  ihre  Fragen 
und  Zweifel  Verständnis  hat.  Er  wird  an  den  Natur- 

wissenschaften nicht  vorüber  können:  will  er  der 

naturalistischen  Weltanschauung  entgegentreten,  die  in 
unserer  Zeit  in  so  breiten  Kreisen  herrschend  ist,  so 
wird  er  vor  allem  und  zuerst  ihre  Voraussetzungen  zu 
verstehen  und  ihre  Tragweite  zu  ermessen  im  Stande 
sein  müssen.  Ebenso  wenig  wird  er  gegen  die  historische 
Kritik  oder  gegen  die  sozialen  Fragen  gleichgiltig  bleiben 
können;  auch  diese  Dinge  werden  ihm  überall  sei  es 

als  Gewissensfragen  oder  auch  als  Grund  des  Wider- 
spruchs entgegentreten.  Blosse  theologische  Gelehr- 

samkeit und  Festigkeit  in  derDogmatik  und  Apologetik, 

die  thun's  zu  unserer  Zeit  nicht  mehr,  haben's  übrigens 
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ZU  keiner  Zeit  gethan:  will  der  Geistliche  nicht  blos 
das  Amt  bekleiden^  will  er  die  Seelen  gewinnen  und 
führen,  so  muss  er  ihre  Bedrängnisse  und  Zweifel  und 
auch  ihre  Gedanken  und  Dogmen  kennen.  Vielleicht 
darf  man  sagen:  je  mehr  er  selbst  hindurchgegangen 
ist,  ein  desto  besserer  Führer  wird  er,  wenn  er  nun  zur 
inneren  Freiheit  und  Gewissheit  hindurchgedrungen  ist, 
Anderen  sein  können.  Non  accipit  indoctus  verba 
scientide,  nisi  prius  dixeris,  quae  versantur  in  corde  ejus. 

Und  nun  noch  ein  Letztes,  dessen  es  im  Geschäft 
der  Seelenftihrung  bedarf:  der  Weisheit  und  der  Geduld. 
Beides  wird  nur  in  der  Schule  des  Lebens  erworben. 

Hat  man  in  reicher  Erfahrung  Kenntnis  des  Menschen 
gewonnen,  ohne  an  Liebe  und  Vertrauen  Einbusse  zu 
erleiden,  so  sind  alle  inneren  Voraussetzungen  für  den 
Beruf  gegeben. 

ZWEITES   KAPITEL. 

Die  juristische  Faicuität. 

1.  Das  juristische  Studium.  Die  juristische 
Fakultät  nimmt  in  der  überlieferten  Ordnung  die  zweite 
Stelle  ein.  Sie  selbst,  wenigstens  ihre  Studierenden, 
neigen  dazu  für  sich  die  erste  Stelle  in  Anspruch  zu 
nehmen:  die  Juristen  der  Herrenstand,  seitdem  der 
geistliche  Stand  den  Primat  verloren  hat;  ihm  kommt 
jetzt  die  oberste  Ordnung  aller  Lebensverhältnisse  zu, 
wie  ein  kürzlich  verstorbener  hoher  Staatsbeamter  es 

ausgesprochen  hat.  Die  Folge  dieser  Auffassung  ist, 
dass  der  juristischen  Fakultät  alle  diejenigen  zustreben, 
deren  Sinn  vor  allen  Dingen   auf  staatlichen  Rang  und 
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gesellschaftliches  Ansehen  gerichtet  ist,  ohne  viel  Rück- 
sicht darauf,  ob  Liebe  zum  Studium  und  innerer  Beruf 

zum  Amt  vorhanden  ist.  Die  Juristen,  äusserte  einmal 

ein  anderer  hoher  Staatsbeamter,  mit  der  dem  zuge- 
spitzten Wort  gestatteten  Uebertreibung,  die  Juristen 

wollen  etwas  werden,  aber  nichts  lernen. 
Die  Aufgabe  der  juristischen  Fakultät  ist:  die 

wissenschaftliche  Erkenntnis  des  Rechts  hervorzubringen 

und  die  künftigen  Verwalter  des  Rechts  damit  auszu- 
statten. Da  der  Ort  der  Verwirklichung  des  Rechts  der 

Staat  ist,  so  fällt  auch  seine  Erkenntnis  notwendig  in 
das  Gebiet  der  Rechtsstudien.  Staat  und  Recht  stehen 

als  die  zweite  grosse  Form  des  geschichtlichen  Lebens 

neben  der  Kirche"  und  Religion,  sie  beherrschen  in 
Konkurrenz  das  Gesamtleben,  daher  die  Fülle  der  Be- 

rührungspunkte, daher  auch  die  Häufigkeit  der  Konflikte. 
Endlich  kann  auch  die  Wissenschaft  von  der  Gesellschaft 

vom  Rechtsstudium  nicht  ausgeschlossen  werden:  die 
Lebensbethätigung  der  Gesellschaft  ist  der  Gegenstand 
des  Rechts;  seine  Bestimmung  ist:  sie  in  gesicherten 
und  mit  den  Lebensinteressen  der  Einzelnen  und  der 
Gesamtheit  zusammenstimmenden  Bahnen  zu  erhalten. 

Nach  dem  herkömmlichen  Fakultätsschematismus 

haben  die  Wissenschaften  vom  Staat  und  der  Gesell- 
schaft in  der  Regel  nicht  in  der  juristischen  Fakultät, 

sondern  in  der  philosophischen  ihren  Ort.  Das  hat 
zunächst  eine  geschichtliche  Ursache.  Die  juristischen 
Fakultäten  hatten  es  ursprünglich  nicht  mit  dem 
geltenden  heimischen  Recht,  sondern  mit  dem  römischen 

und  kanonischen  Recht,  einem  historisch-gelehrten  Recht 
und  dem  Recht  der  Kirche  zu  thun.  Als  das  römische 

Recht  in  Deutschland  durch  die  Rezeption  geltendes 
Recht  wurde,  hätte  die  juristische  Fakultät  füglich  die 
Staatswissenschaften  in  sich  aufnehmen  können.  Es 

blieb  aber  die  alte  Ordnung  erhalten:  die  Politik  und 
Oekonomik   waren    neben    der   Ethik    altherkömmliche 
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Teile  der  „praktischen  Philosophie";  zu  ihnen  trat  im 
17.  Jahrhundert  das  „Naturrecht";  im  18.  Jahrhundert 
entwickelten  sich  die  pKameralwissenschaften",  aus 
denen  dann  im  19.  Jahrhundert  die  national-  oder  sozial- 

ökonomischen Wissenschaften  hervorgegangen  sind.  So 
lehren  nun  die  juristische  und  die  philosophische 

Fakultät  die  allgemeine  Staats-  und  Rechtslehre  in  Kon- 

kurrenz, dagegen  sind  die  „Staatswissenschaften"  der 
philosophischen  Fakultät  verblieben,  nur  dass  man  hie 
imd  da  (Tübingen,  München)  sie  als  besondere  Fakultät 
losgelöst  hat;  und  an  zwei  Universitäten  (Würzburg  und 
Strassburg)  sind  sie  der  juristischen  eingefügt. 

Was  so  zunächst  historisch  geworden  ist,  lässt  sich 
aber  auch  sachlich  rechtfertigen.  Nicht  nur,  dass 
natürlich  die  Philosophie  auf  Recht,  Staat  und  Gesell- 

schaft als  Gegenstände  ihrer  Betrachtung  nicht  ver- 
zichten kann,  so  trägt  die  Einordnung  der  Staats-  und 

Gesellschaftswissenschaften  in  die  philosophische  Fakultät 
auch  dazu  bei,  ihrem  Betrieb  einen  rein  theoretischen 
und  universellen  Charakter  zu  erhalten,  wie  er  ihnen 
in  der  mehr  auf  das  Positive  und  Geltende  gerichteten 
juristischen  Fakultät  kaum  erhalten  bleiben  würde.  Und 
auch  das  lässt  sich  sagen:  es  wirkt  der  Neigung  des 

Rechtsstudiums  zu  selbstgenügsamer  Abschliessung  ent- 
gegen, dass  der  Studierende  so  wichtige  und  unent- 

behriiche  Stücke  ausserhalb  der  eigenen  Fakultät  zu 
suchen  hat.  Er  wird  dadurch  auf  den  unlösbaren  Zu- 

sammenhang des  Rechts  mit  den  philosophischen  und 
historischen  Wissenschaften  beständig  hingewiesen. 

Das  Eigentümliche  der  Rechtswissenschaft  ist,  dass 
sie  mehr  als  jede  andere  Wissenschaft,  abgesehen  von 
der  katholischen  Theologie,  mit  der  sie  eben  darum  in 
einer  gewissen  formalen  Verwandtschaft  steht,  ein 
durch  Satzung  Gegebenes  und  Geltendes,  an  das  sie 
gebunden  ist,  zum  Gegenstand  hat.  Der  Staat,  der 
herrschende  Wille,  dringt  hier  am  tiefsten  in  das  Innere 
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des  Universitätsbetriebs  ein.  Die  Rechtswissenscliaft 

hat  nicht  die  Aufgabe,  das  Recht  aus  der  Vernunft  oder 
der  Natur  der  Dinge  frei  zu  entwerfen,  sondern  das 
Recht,  das  durch  den  Staatswillen  Dasein  und  Geltung 
hat,  wissenschaftlich  zu  bearbeiten.  Sie  ist  daher  ihrer 
Natur  nach  formalistisch  und  dogmatisch,  mehr  als  jede 
andere  Wissenschaft,  abgesehen,  wie  gesagt,  von  der 
katholischen  Theologie.  Gegenwärtig  betont  sie  nicht 

selten  diesen  ihren  „positiven"  Charakter  bis  zu  solcher 
Ausschliesslichkeit,  dass  sie  nicht  nur  ein  anderes 

„Recht",  als  das  positive,  überhaupt  nicht  anerkennen 
will,  woran  sie  recht  thut,  sondern  nicht  einmal  eine 
Reflexion  über  das  Recht  aus  Prinzipien,  die  jenseits 
des  positiven  Rechts  liegen,  zulassen  will;  so  gross  ist 
hie  und  da  die  Furcht  oder  der  Abscheu  vor  dem 

„Naturrecht".  Wenn  nun  das  auch  ein  Ueberschwang 
des  Positivismus  ist,  folgend  auf  einen  früheren  Ueber- 

schwang des  Rationalismus,  so  wird  die  erste  und 
wesentlichste  Aufgabe  der  Jurisprudenz  allerdings 

bleiben:  das  geltende  Recht  wissenschaftlich  zu  be- 
arbeiten. 

Das  ist  keine  geringe  Aufgabe.  Sie  umschliesst 

zwei  Stücke:  1)  die  begriffliche  Konstruktion  des  gelten- 
den Rechts,  d.  h.  die  Darstellung  dessen,  was  das 

Gesetz  in  Form  von  unmittelbar  anwendbaren  Rechts- 
sätzen enthält,  in  Gestalt  eines  logischen  Systems,  in 

dem  alle  Rechtsbegrifl'e  und  Rechtssätze  als  Folgen  aus 
Prinzipien  entwickelt  sind;  2)  die  historische  Herleitung 
des  geltenden  Rechts  aus  der  langen  geschichtlichen 
Entwickelung  der  RechtsbegrifFe  und  Rechtsinstitutionen. 
Und  hier  ergiebt  sich  dann  als  das  letzte  Ziel:  das 
Verständnis  des  Rechts  und  seiner  Wandlungen  aus 
den  Lebensverhältnissen  der  Gesellschaft  und  des 

Staats  und  der  Wandlungen,  die  diese  durchgemacht 

haben.  Eine  teleologische  Erklärung  des  Rechts,  zu- 
nächst des  Rechts  der  Vergangenheit,  dann  aber  natür- 
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lieh  auch  des  Rechts  der  Gegenwart,  das  ja  nur  als 
historisch  Gewordenes  begriffen  werden  kann,  wÄre 
hiermit  als  Aufgabe  gestellt.  Und  daran  schlösse  sich 
dann  unmittelbar  die  weitere  Aufgabe :  die  notwendigen 
Umbildungen  zu  erkennen,  die  durch  die  inzwischen 

erfolgten  Neubildungen  in  den  gesellschaftlichen,  wirt- 
schaftlichen und  politischen  Verhältnissen  gefordert 

werden.  So  mündet  die  Rechtswissenschaft  in  die 

Rechtspolitik,  wie  man  dieses  letzte  Stück  rechtswissen- 
schaftlicher Betrachtung  genannt  hat;  und  mit  dieser 

ist  sie  auf  die  Rechtsphilosophie  hingewiesen,  denn 
Rechtspolitik  ist  natürlich  nicht  ohne  Rückgang  auf  die 
letzten  Prinzipien  der  Rechtsbeurteilung  möglich.  Und 
mit  der  Rechtsphilosophie  lehnt  sie  sich  an  das  System 
der  praktischen  Philosophie  überhaupt. 

Eben  damit  wären  nun  auch  die  Aufgaben  des 
Rechtsunterrichts  bezeichnet  Es  wird  sich  handeln 

um  zwei  Stücke.  Das  erste  ist  die  Anleitung  zur  dog- 
matischen Erkenntnis  des  geltenden  Rechts  und  zur 

Fähigkeit,  es  auf  konkrete  Rechtsfälle  anzuwenden. 
Die  wesentliche  Bedingung  für  das  Letztere  ist  eben 
die  Herrschaft  über  die  begrifflichen  Rechtsprinzipien, 
nicht  blos  die  Kenntnis  der  einzelnen  positiven  Rechts- 

sätze, was  nur  zu  einer  mechanischen  Applikation, 
nicht  zu  einer  lebendigen  Erfassung  der  Sache  aus  dem 
Gesichtspunkt  des  Rechts  führt.  Das  zweite  ist  die 
Hineinführung  in  das  geschichtliche  Verständnis  des 
Rechts,  d.  h.  der  Erkenntnis  der  Bedingungen  seines 
Werdens  und  seiner  Wandlungen*  Hierdurch  allein 
wird  es  möglich  sein,  Männer  zu  bilden,  die  auch  fähig 
sind,  das  geltende  Recht  weiter  zu  bilden,  d.  h.  neues 
Recht  zu  schaffen:  eine  unerlässliche  Aufgabe,  denn 

das  Leben  der  Gesellschaft  bringt  in  beständiger  Be- 
wegung neue  Verhältnisse  hervor,  die  neue  Rechts- 

formen notwendig  machen. 
Für   die   praktische  Brauchbarkeit   des  Juristen  ist 
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natürlich  die  erste  Voraussetzung  jene  dogmatische 
Kenntnis  des  geltenden  Rechts.  Darum  wird  der  Staat, 
dem  es  um  Leute  zu  thun  ist,  die  er  zur  Verwaltung 
der  praktischen  Berufe  brauchen  kann,  hierauf  zuerst 
dringen,  auch  die  Prüfungsordnungen  wesentlich  aus 
diesem  Gesichtspunkt  entwerfen.  Für  die  eigentlich 

wissenschaftliche  Ausbildung  wird  dagegen  die  histo- 
rische Erkenntnis  von  grösster  Bedeutung  sein.  Für 

die  rein  wissenschaftliche  Betrachtung  ist  das  geltende 

Recht  ja  überhaupt  nichts  als  die  augenblickliche  Kon- 
figuration eines  geistigen  Wesens,  das  sein  Dasein 

allein  in  einem  geschichtlichen  Prozess  hat,  nicht 
anders  als  die  Sprache.  Wie  hier  eine  wissenschaftliche 

Erkenntnis,  die  über  die  blos  schulmässig-grammatische 
hinausgeht,  nur  durch  das  historische  Studium 
möglich  ist,  so  in  der  Jurisprudenz:  das  blosse  Wissen 
um  das  augenblicklich  geltende  Recht  gliche  dem 
Wissen  des  Schulgrammatikers  von  der  Sprache. 

Es  entsteht  hierdurch  eine  gewisse  Antinomie,  die 
das  Rechtsstudium  erschwert:  die  Antinomie  zwischen 

den  Forderungen  der  Praxis  und  der  Wissenschaft,  die 
jeder  Lehrer  und  ebenso  jeder  Studierende  des  Rechts 
auf  seine  Weise  zu  lösen  versuchen  muss.  Dass  die 

Universität  im  ganzen  dahin  neigt,  das  historische 
Studium  als  das  eigentlich  wissenschaftliche  anzusehen, 
liegt  in  ihrem  Wesen.  Eine  isolierte  Rechtsschule,  die 
von  dem  Zusammenhang  des  wissenschaftlichen  Betriebs, 

wie  er  vor  allem  in  der  philosophischen  Fakultät  ge- 
geben ist,  losgelöst  wäre,  würde  mehr  in  der  dogmati- 
schen Darstellung  des  geltenden  Rechts  und  der  An- 

leitung zu  seiner  Anwendung  ihre  Aufgabe  sehen. 
Der  Unterschied  zwischen  der  deutschen  und  der 

französischen  Rechtswissenschaft  hängt  hiermit  zu- 
sammen. 

Das  juristische  Studium  gilt  nicht  für  anziehend; 
die   Klagen    über   Unfleiss    besonders    in    den    ersten 
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Semestern  sind  in  keiner  Fakultät  so  gross.  Es  wird 

mit  zwei  Umständen  zusammenhangen,  einem  subjek- 
tiven, er  wurde  schon  berührt:  die  Motive  zur  Wahl  des 

juristischen  Studiums  sind  häufiger  als  anderswo  rein 
äusserliche  und  zufällige;  und  einem  objektiven,  in  der 
Natur  des  Studiums  liegenden:  es  fordert  mehr  als 
jedes  andere  ein  Lernen  von  Begriffen  und  Formeln, 
ohne  Anschauung  und  ohne  Anwendung.  Vielleicht  ist, 
was  das  zweite  Moment  angeht,  eine  Wendung  zum 
Besseren  jetzt  zu  erwarten.  Zunächst  wird  die  Durch- 

führung praktischer  Uebungen  zur  Ergänzung  der  Vor- 
lesungen von  Anfang  an  dazu  beitragen,  das  Studium 

zu  beleben:  jede  Verwendung  gewonnener  Begriffe  zur 
Lösung  von  Aufgaben  giebt  ihrem  Besitz  Wert  und 
steigert  dadurch  den  Eifer  des  Lernenden.  Wie  wäre 

die  Erlernung  einer  fremden  Sprache  möglich  ohne  be- 
ständige Anwendung  der  eben  gelernten  Regeln  in  der 

Lösung  von  Aufgaben?  Sodann  wird  das  Studium  an 
unmittelbarem  Interesse  gewinnen  in  dem  Masse,  als 

es  zum  Leben  der  Gegenwart  nähere  Beziehung  ge- 
winnt. Man  wird  nicht  verkennen  können,  dass  das 

Studium  des  römischen  Rechts,  eines  Rechts,  dessen 
Begriffe  und  Sätze  auf  fremdem  Boden  gewachsen  und 
vielfach  auf  uns  völlig  fremde  Verhältnisse  zugeschnitten 
sind,  am  Anfang  der  Geduld  des  Studierenden,  der  für 
seine  Auffassung  keine  Anschauungen  mitbringt,  in  der 
That  harte  Zumutungen  stellt.  Natürlich,  auf  die 
Kenntnis  des  römischen  Rechts  und  seiner  Entwickelung 
zu  verzichten  ist  unmöglich,  auch  nachdem  die  Pandekten 
aufgehört  haben  geltendes  Recht  zu  sein.  Doch  wird 
man  vielleicht  mehr  und  mehr  davon  zurückkommen, 
es  zum  Ausgangspunkt  des  Rechtsstudiums  zu  machen. 

Die  Neugestaltung  des  Rechtsstudiums  durch  das  Bürger- 
liche Gesetzbuch  scheint  auf  etwas  wie  einen  An- 

schauungsunterricht als  Ausgangspunkt  hinzuweisen,  der 
vor  allem  darauf  ausginge,  das  Recht  als  die  Form  der 
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wirklichen  Lebensverhältnisse  erkennen  zu  lassen.  — 
Uebrigens  ist,  soviel  ich  sehe,  die  Rechtswissenschaft 
tiberall  im  BegriflFe,  die  soziologische  und  sozialpolitische 
Betrachtung,  gegenüber  der  rein  formalistischen,  oder 
der  rein  historischen,  mehr  in  den  Vordergrund  zu 
stellen.  Je  mehr  aber  die  Richtung  auf  das  Verständnis 

der  inneren  Notwendigkeit  der  Rechtsnormen  und  Insti- 
tutionen, ihre  teleologische  Erklärung  aus  den  Lebens- 

bedingungen des  Staats  und  der  Gesellschaft  durch- 
dringt, je  enger  zugleich  die  Beziehungen  der  Rechts- 

geschichte zur  Geschichte  des  Staats  und  der  Gesell- 
schaft, des  Wirtschafts-  und  Verkehrslebens,  der  Religion 

und  Geisteskultur  werden,  desto  anziehender  wird  das 
Studium. 

2.  Der  praktische  Beruf.  Mit  allgemeiner  Formel 
wird  der  Beruf  des  Rechtskundigen  sein:  dem  Volk  mit 
dem  Recht  zu  dienen.  Es  gilt  zunächst  vom  Richter: 
er  soll  das  Recht  in  der  Entscheidung  konkreter  Fälle 
verwirklichen,  dem  Recht  zum  Recht  helfen  gegen  das 
Unrecht:  der  Richter,  nach  dem  Wort  des  Aristoteles, 
das  Recht  in  Person  (otop  dixaiov  siiipvxov). 

Damit  ist  gegeben:  erstens,  dass  sein  Urteil  aus- 
schliesslich das  Recht  zum  Bestimraungsgrund  haben 

soll;  persönliche  Neigungen  und  Abneigungen,  Vorteile 
und  Nachteile  dürfen  nicht  mitsprechen,  auch  nicht 

Vorteil  und  Nachteil  der  Freunde,  weder  der  persön- 
lichen noch  der  allgemeinen,  der  Parteifreunde:  der 

Richter  das  Recht  in  Person,  es  hat  in  ihm  die  Be- 
ziehungen des  Individuums  ausgelöscht.  Das  sagt  das 

alte  Symbol,  die  Binde,  welche  die  Justiz  vor  den  Augen 
trägt:  der  Richter  soll  blind  sein,  nicht  natürlich  für  die 
Wirklichkeit;  je  offener  und  heller  sein  Auge  für  sie  ist, 
desto  besser;  aber  für  aUes,  was  durch  Aussicht  und 
Rücksicht,  durch  Hoffnung  und  Furcht,  durch  Sympathie 
und  Antipathie  die  Reinheit  der  Rechtsentscheidung 
trüben  könnte. 
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Aber  ein  Zweites  wird  damit  gefordert:  er  soll  das 

Recht  in  Person,  das  Recht  als  ein  belebtes  und  be- 
seeltes Wesen  sein.  Er  soll  durchaus  nicht  blos  ein 

logischer  Mechanismus,  eine  Art  von  Rechtsautomat 
sein,  in  den  man  Fälle  hineinwirft,  um  ein  Urteil  zu 
extrahieren;  sondern  ein  lebendiger  Rechtswille, 
darauf  gerichtet  durch  das  geltende  Recht  die  Idee  der 
Gerechtigkeit  zu  verwirklichen.  Der  Buchstabe  des 
Rechts,  das  ist  die  notwendige  Voraussetzung,  ist  von 
dem  Gesetzgeber  gemeint  als  ein  Mittel  zu  dem  Zweck, 
jedem  das  Seine  zu  verschaffen,  dem  Gerechten  sein 
Recht  und  dem  Unrecht  sein  Teil.  Ein  Richter,  der 
nicht  von  diesem  Willen  erfüllt  wäre,  der  blos  als 
logischer  Apparat  fungierte,  nach  der  Maxime:  fiat 
justitia,  pereat  muiidus,  mich  gehts  nichts  an;  dem  es 
einerlei  wäre,  ob  das  Recht  oder  das  Unrecht  gekränkt 

von  seinem  Stuhle  ginge,  wenn  nur  die  Logik  des  ürteils- 
apparats  in  Ordnung  sich  fände,  ein  solcher  Richter 

entspräche  nicht  dem  Ideal,  wäre  nicht  das  personi- 
fizierte Recht.  Freilich,  der  Richter  soll  und  darf  nicht 

das  „Rechte"  aus  seinem  blossen  Meinen  und  Wohlge- 
fallen entnehmen,  er  soll  es  aus  dem  „Recht"  finden, 

das  er  nicht  willkürlich  deuten  darf;  doch  aber  soll  er 
das  Recht  schaffen,  durch  das  allgemeine  Recht  das 
Recht  in  diesem  Falle  schaffen,  d.  h.  das  Gerechte, 
soweit  es  immer  möglich  ist,  verwirklichen.  Das  ist  der 
Sinn  jenes  schönen  Eingangsworts  zum  Corpus  juris: 
jus  est  ars  boni  et  aequi. 

Die  grösste  Gefahr,  die  der  Gerechtigkeit  im  Rechts- 
verfahren droht,  nachdem  die  Bestechung,  das  furcht- 

barste Uebel  in  der  Justiz,  in  zivilisierten  Ländern  als  aus- 
gerottet betrachtet  werden  darf,  ist  die,  dass  die  richter- 

liche Gewalt  sich  in  der  Handhabung  des  Rechts  von 
den  Trägern  der  politischen  Gewalt  beeinflussen  lässt 
Diese  Gefahr  ist  um  so  grösser,  als  sie  durch  einen 
Schein   des   Rechts   einigermassen  verdeckt  wird:    die 
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Staatsgewalt,  da  sie  das  Recht  selbst  gesetzt  hat,  ist 
auch  Herrin  der  Auslegung  und  der  Anwendung.  Die 
Sache  möchte  gehen,  wenn  die  Staatsgewalt  nie  etwas 
anderes  als  die  Verwirklichung  des  von  ihr  gesetzten 
Rechts  wollte.  Thatsächlich  aber  liegen  die  Dinge  so, 
dass  die  jeweiligen  Inhaber  der  politischen  Gewalt 
regelmässig  irgendwie  eine  Parteistellung  einnehmen 

oder  mindestens  für  eine  bestimmte  Partei,  ihre  An- 
schauungen und  Interessen,  ein  besseres  Verständnis 

und  eine  lebhaftere  Teilnahme  haben,  als  für  die  Gegen- 
partei. Die  Partei  aber  hat  ihre  Selbsterhaltung,  die 

Befestigung  und  Ausbeutung  der  Macht  zum  Ziel.  Sie 
strebt  darum  notwendig,  das  ihr  Nützliche  zum  Richtmass 
aller  Staatsthätigkeit,  der  Verwaltung  und  auch  der 
Rechtsprechung,  zu  machen.  Den  Feinden  Abbruch 
thun,  die  Freunde  decken  und  fördern,  das  ist  für  die 

Partei  als  solche  die  Summe  der  „Staatsräson**,  natürlich 
ohne  dass  sie  sich  zu  dem  Prinzip  bekennt.  So  ist  die 
Gefahr  gegeben,  dass  der  Richter,  sofern  er  von  den 
Inhabern  der  politischen  Gewalt  abhängig  ist,  zum 
Werkzeug  der  Partei  gemacht  oder  mindestens  dem 
Einfluss  der  Parteiinteressen  ausgesetzt  wird. 

Um  dieser  Gefahr  zu  begegnen,  hat  die  Rechtsver- 
nunft der  modernen  Völker  das  Richteramt  mit  den  be- 

kannten Sicherungen  seiner  Unabhängigkeit  gegen  die 
politische  Gewalt  umgeben.  Die  stärkste  Sicherheit 
wird  doch  in  dem  starken  und  selbstbewussten  Unab- 

hängigkeitswillen des  Richterstandes  liegen.  Je  mehr 
im  Richterstande  das  Bewusstsein  der  Grösse  und  Ver- 

antwortlichkeit seiner  hohen  Aufgabe:  dem  Recht  allein 
zu  dienen,  nicht  der  Macht,  einer  Aufgabe,  die  schon 

von  einem  alten  römischen  Juristen  als  eine  priester- 
liche bezeichnet  wird,  lebendig  ist,  desto  mehr  wird 

auch  der  Einzelne  vor  Anwandlungen  der  Nachgiebigkeit 
gegen  Zumutungen,  die  von  aussen  an  ihn  herantreten, 
geschützt  sein,  desto  weniger  wird  überhaupt  die  Gewalt 

33 
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amtentüchtigkeit  einbüssen  soll.  Er  muss  sich  zunächst 

die  Freiheit  des  sittlichen  Urteils  wahren;  er  muss  ge- 
horchen, aber:  in  omnibus  licitis  et  honestis.  Treten 

Forderungen  an  ihn  heran,  die  gegen  die  sittüche 
Würde  gehen,  dann  geht  das  eigene  Gewissen  dem 

Gebot  der  Oberen  voran;  er  kann  nicht  darauf  ver- 
zichten, ohne  seine  Menschenwürde,  die  sittliche  Auto- 

nomie, aufzugeben.  Das  gilt  für  alle  Beamten,  ohne 
Ausnahme,  auch  für  den  Soldaten:  ein  blinder  Gehorsam, 
blind  nicht  blos  in  Hinsicht  auf  die  Folgen,  sondern 
auch  in  Hinsicht  auf  die  sittliche  Möglichkeit,  ist  sittlich 
unmöglich;  niemand  hat  ein  Recht,  sein  Gewissen  dem 
Vorgesetzten  auszuliefern.  Sein  Urteil  über  das,  was 
zweckmässig  ist,  kann  und  muss  er  dem  Urteil  des 
Vorgesetzten  imterordnen,  wenn  einmütiges  Handeln 
stattfinden  soll;  aber  nicht  das  Urteil  über  das,  was 
sittlich  zulässig  ist. 

Uebrigens  wird  es  doch  auch  eine  Grenze  für  die 

Unterordnung  des  eigenen  Urteils  über  das  Zweck- 
mässige unter  die  Verfügung  des  Vorgesetzten  geben. 

Nicht  nur,  dass  jedem  Beamten  ein  Kreis  für  das 
eigene  freie  Ermessen  gewährt  sein  muss:  der  Zweck 
oder  die  Leistung  wird  bezeichnet,  aber  die  Wahl  und 
Anpassung  der  Mittel  zu  seiner  Verwirklichung  wird, 
innerhalb  gewisser  Grenzen,  die  in  verschiedenen 
Dienstzweigen  und  auf  verschiedenen  Stufen  des  Dienstes 
verschieden  zu  ziehen  sind;  Sache  des  eigenen  Urteils 
bleiben.  Sondern  es  wird  schliesslich  auch  Sache  jedes 
Einzelnen  bleiben,  die  ihm  übertragene  Thätigkeit  an 
dem  letzten  Zweck  aller  Amts  thätigkeit  zu  messen:  an 
der  öffentlichen  Wohlfahrt.  Kommt  er  zu  der  Ueber- 
zeugung,  dass  das,  was  ihm  aufgetragen  wird,  mit  dem 
Gesamtwohl  unvereinbar  ist,  so  wird  er  das  Recht 

haben  und  es  kann  zur  Pflicht  werden,  dem  Auftrag- 
geber hierüber  in  geziemender  Form  Vorstellung 

zu   thun;   gelingt   es   ihm   nicht,   entweder   den   Vorge- 
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setzten  von  seinen  Bedenken  oder  andererseits  sich 

von  der  Zweckmässigkeit  oder  Möglichkeit  des  Gebotenen 
zu  tiberzeugen,  findet  seine  Vorstellung  überhaupt  kein 
Gehör,  wird  er  einfach  auf  blinden  Gehorsam  verwiesen, 
dann  mag  die  Sache  so  liegen,  dass  seine  persönliche 
Würde  die  Aufgebung  des  Amts  von  ihm  fordert. 
Niemand  hat  ein  Recht,  sich  zum  ausführenden  Werk- 

zeug von  Massregeln  zu  machen,  die  er  für  verderblich 
hält;  niemand  hat  ein  Recht,  sich  zu  der  schlechthin 

subalternen  Gesinnung  zu  bekennen:  als  blosses  Werk- 
zeug habe  ich  mich  um  den  Erfolg  meiner  Thätigkeit 

überhaupt  nicht  zu  bekümmern,  die  Verantwortlichkeit 
dafür  überlasse  ich  dem  Vorgesetzten. 

Das  wäre  in  dieser  Beziehung  die  dem  Beamten 
als  solchen  gestellte  sittliche  Aufgabe:  die  rechte  Mitte 
zu  finden  zwischen  der  notwendigen  Unterordnung  und 
der  unaufgebbaren  Selbständigkeit.  Wem  die  letztere 
alles  ist,  wer  Unterordnung  unter  einen  fremden 
Willen  überhaupt  als  Raub  an  seiner  Persönlichkeit 
empfindet,  der  taugt  nicht  zum  Beamten,  der  wird  sich 
nicht  gut  beraten,  wenn  er  diesen  Weg  einschlägt. 
Umgekehrt,  wer  seine  Selbständigkeit  nicht  zu  wahren 
weiss,  wer  sich  innerlich  zum  Subalternen  herabdrücken 
lässt,  der  verliert  in  der  Beamtenlaufbahn  nicht  nur 
seine  persönliche  Würde,  sondern  wird  auch  der 
Stellung  nicht  gerecht.  In  der  Regel  wird  er  bald 

dahin  kommen,  an  seine  Pflichten  und  Aufgaben  über- 
haupt nicht  mehr  in  anderer  Absicht  zu  denken,  als 

wie  er  ihrer  mit  möglichst  geringem  Einsatz  von 
Willen  und  Kraft  sich  entledigen  könne.  Die  Arbeit 
wird  zum  notwendigen  Uebel,  zum  blossen  Mittel  für 

die  Erlangung  des  Gehalts.  Und  dann  wird  die  Faul- 
heit über  ihn  kommen  und  von  ihm  Besitz  ergreifen, 

die  Bureaufaulheit,  die  nichts  will  als  bei  möglichst 
wenig  Arbeit  die  Stunden  absitzen;  der  Dienst  ist  dann 

nicht  mehr  der  freie  Dienst  eines  freien  Mannes,  son- 
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dern  schlechter  Knechtsdienst  um  schnöden  Tagelohn. 
Wer  aber  grundsätzlich  allein  darauf  ausgeht,  durch 
rügsamkeit  gegen  alle  Neigungen  und  Wünsche  von 
oben  sich  in  die  Höhe  zu  bringen  und  auf  diese  Weise, 
bei  vollständiger  Gleichgiltigkeit  gegen  die  allgemeinen 
Zwecke,  lediglich  seine  egoistischen  Interessen  zu 
fördern,  der  prostituiert  seine  Person  und  das  Amt:  der 
Streber. 

DRITTES    KAPITEL. 

Die  medizinische  Faicultät. 

1.  Das  medizinische  Studium.  Der  Gegenstand 

der  medizinischen  Forschung  ist  das  Leben,  im  be- 
sonderen das  menschliche  Leben,  aber  dieses  im 

weitesten  Umfang.  Zunächst  das  leibliche  Leben.  Ana- 
tomie und  Physiologie  sind  die  Grundlagen  der  Wissen- 
schaft vom  lieben.  An  die  Wissenschaft  vom  gesunden 

oder  normalen  Leben  lehnt  sich  die  Erforschung  der 
Störungen  und  Krankheiten,  und  die  Erkenntnis  der 
Mittel,  dem  Leben  gegen  solche  zu  Hülfe  zu  kommen: 
die  Pathologie  und  Therapie  und  die  Diätetik.  Aber 

auch  das  Seelenleben  gehört  in  den  Kreis  der  medizi- 
nischen Wissenschaft:  kann  sie  die  Lehre  von  den 

Krankheiten  des  Seelenlebens  und  ihrer  Heilung,  die 
Psychopathologie  und  die  Psychiatrie,  nicht  ausschliessen, 
so  kann  sie  natürlich  auch  die  Lehre  von  dem  normalen 

Seelenleben,  die  Psychologie,  nicht  ausschliessen,  sie 
wird  für  die  Pathologie  auf  diesem  Gebiet  ebenso  die 
notwendige  theoretische  Voraussetzung  sein,  als  es  die 
Physiologie   für   die    Lehre   von   den    Krankheiten   des 
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Leibes  ist:  das  Abnorme  lässt  sich  überhaupt  nur  auf 
Grund  des  Normalen  darstellen.  Endlich  dringt  auch 
das  soziale  Leben  herein;  Krankheiten  aller  Art  sind 
soziale  Lebensstörungen,  die  auf  Missverhältnissen  des 

sozialen  Lebens  beruhen  und  deren  Bekämpfung  eben- 
falls die  Form  sozial-hygienischer  Abwehr  fordert.  So 

ist  also  das  Leben  des  Menschen  im  weitesten  Sinne 

das  Objekt  der  medizinischen  Wissenschaft. 
Es  ist  damit  der  Zusammenhang  der  medizinischen 

mit  der  philosophischen  Fakultät  gegeben;  als  theore- 
tische Wissenschaft  ist  jene  in  dieser  gesetzt,  ihr  Ort 

die  Biologie,  die  Wissenschaft  von  den  Lebenserschei- 
nungen überhaupt.  Ist  der  Mensch  eine  Spezies  der 

irdischen  Lebewesen,  so  hat  seine  wissenschaftliche 
Erkenntnis  ihren  systematischen  Ort  innerhalb  der 
Wissenschaft  von  dem  Leben  auf  der  Erde,  seinen 
Formen,  seiner  Entwickelung,  seinen  Bedingungen.  Und 
zugleich  wird  die  Medizin  auf  diesen  Zusammenhang 

von  einer  anderen  Seite  her  hingewiesen:  als  Krank- 
heitserreger und  Lebenszerstörer  sind  in  jüngster  Zeit 

zahlreiche  Mikroorganismen  erkannt.  Die  Erhaltung 
des  Lebens  wird  so  zum  Kampf  gegen  die  feindlichen 
Lebewesen,  deren  Lebensbedingungen  zu  erforschen, 
um  sie  wirksam  bekämpfen  zu  können,  damit  zu  einer 
überaus  wichtigen  Aufgabe  der  Medizin  wird.  Eine  alte 
Verbindung  besteht  auch  zwischen  der  Medizin  und  der 
Botanik;  die  Pflanzenwelt  bietet  dem  Leben  Nährstoffe 
und  Heilmittel.  Endlich  liegen  Physik  und  Chemie  der 
theoretischen  Erkenntnis  der  Lebensvorgänge  zu  Grunde, 
auch  dann,  wenn  diese  nicht  ohne  Rest  auf  physikalische 
und  chemische  Prozesse  zurückgeführt  werden  können. 
Und  durch  die  Psychologie  wird  die  Brücke  zur  Ethik 
und  zur  Metaphysik  geschlagen. 

Das  Studium  der  Medizin  pflegt  seine  Jünger  lebhaft 
zu  interessieren.  Es  hat  zwei  grosse  Vorteile ;  der  erste 

ist  das  unmittelbare  Interesse,  das  sein  Gegenstand  ein- 
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flösst;  der  zweite,  dass  es  sich  an  die  Anschauung 
wendet  und  von  Anfang  an  zur  Selbstthätigkeit  führt 
Dazu  hat  es  den  dritten  Vorteil,  dass  der  Studiengang 

durch  die  Natiu*  der  Dinge  im  ganzen  festbestimmt  ist; 
der  Weg  ist  hier  am  sichersten  vorgezeichnet  und  darum 
ist  die  Zahl  derer,  die  sich  verlieren  oder  auch  nur 
verspäten,  hier  wohl  am  geringsten. 

Aus  der  Natur  des  Studiums  ergiebt  sich  eine 
Forderung:  die  Zahl  der  Schüler,  die  auf  einen  Lehrer 
kommt,  darf  nicht  übergross  sein.  Wo  es  sich  um  den 
blossen  Vortrag  einer  Wissenschaft  handelt,  wie  in 
manchen  andern  Disziplinen,  ist  die  Zahl  der  Hörer  an 
sich  so  gut  wie  unbegrenzt;  wo  es  sich  aber  darum 
handelt,  aus  nächster  Nähe  zu  sehen,  mit  eigener 
Fertigkeit  eine  Kunst  üben  zu  lernen,  wie  im  medi- 

zinischen Unterricht  überall,  vor  allem  auch  im 
klinischen,  da  macht  eine  über  das  Mass  hinausgehende 
Zahl  von  Teilnehmern  den  Unterricht  überhaupt  oder 
wenigstens  für  die  überschiessende  Zahl  wirkungslos. 
Das  rasche  Wachstum  der  Zahl  der  Studierenden  hat 

in  dieser  Absicht  grosse,  hie  und  da  unerträgliche 
Uebelstände  herbeigeführt,  die  dennoch  mit  kaum  be- 

greiflicher Langmut  von  den  Professoren  ertragen  (oder 
muss  man  sagen,  um  des  Monopols  willen  festgehalten?) 
und  von  den  Unterrichtsverwaltungen  geduldet  werden. 
In  einer  Broschüre  von  Sanitätsrat  Dr.  A.  Hartmann 

(die  Reform  des  medizinischen  Unterrichts,  1894)  wird 
mitgeteilt,  dass  die  Zahl  der  Praktikanten  an  den 
inneren  medizinischen  Kliniken  Preussens  und  ebenso 

an  den  chirurgischen  Kliniken  in  der  Mehrzahl  über 
100,  an  allen  über  50  hinausgehe,  eine  Zahl,  bei  der 
nicht  nur  ein  Kennenlernen  der  Einzelnen  durch  den 

Lehrer  oder  ein  thätiges  Teilnehmen  ausgeschlossen, 
sondern  nicht  einmal  ein  wirkliches  Sehen  möglich  sei: 
„An  den  grossen  Kliniken,  wo  sich  zu  den  Studenten 
noch  eine  beträchtliche  Zahl  von  Aerzten  gesellt,   sieht 
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man  wohl,  dass  unten  etwas  vorgeht,  dass  eine  grössere 
Anzahl  ¥on  Menschen  um  einen  Kranken  beschäftigt 
ist,  dass  Instrumente  und  Verbandstoffe  gereicht  werden, 

von  der  Operation  sieht  die  Mehrzahl  nichts."  Dass  die 
Studenten  gezwungen  werden,  solche  Kliniken,  um  der 
für  das  Examen  notwendigen  Praktikantenscheine  willen, 
die  hier  allein  ausgestellt  werden,  zu  belegen  und  zu 
bezahlen,  und  dass  sie  gleichzeitig  genötigt  sind,  wenn 
sie  etwas  sehen  und  lernen  wollen,  anderweitige  B^niken 

zu  besuchen,  wird  als  eine  wirklich  unerträgliche  Be- 
schränkung der  Lernfreiheit  bezeichnet  werden  müssen. 

Entweder  muss  für  die  erforderliche  Zahl  von  Universi- 
tätskliniken gesorgt  werden,  oder  es  muss  gestattet 

sein,  die  notwendigen  Kurse  da  zu  belegen,  wo  es  mög- 
lich ist,  sie  zu  besuchen.  An  Angebot  fehlt  es  nicht. 

Welche  weiteren  Uebelstände  aus  jener  Ueberfüllung 
der  Fakultäten  oder  also  aus  der  zu  kleinen  Zahl  von 
Lehrern  und  Instituten  für  die  wachsende  Zahl  der 

Studierenden  sich  ergeben,  wie  namentlich  auch  die 
medizinischen  Prüfungen  darunter  leiden,  mag  man  in 
der  genannten  Broschüre  nachsehen. 

Die  Sache  hängt  wohl  damit  zusammen,  dass  die 
medizinische  Fakultät,  als  Glied  der  Universität,  ihre 

Aufgabe  in  erster  Linie  in  der  Erweiterung  der  wissen- 
schaftlichen Erkenntnis,  nicht  ebenso  sehr  in  der  Aus- 

bildung von  praktischen  Aerzten  erblickt  hat.  Eben 

damit  hängt  ein  weiterer  Uebelstand  zusammen:  die  Zer- 
splitterung des  medizinischen  Unterrichts  in  spezialistisch 

betriebene  Einzeldisziplinen.  So  erspriesslich  sie  für  die 
Förderung  der  wissenschaftlichen  Erkenntnis  selbst  ist, 

so  sehr  erschwert  sie  es  dem  Studierenden,  in  be- 
schränkter Zeit  sich  zu  einem  in  allen  Fächern  orien- 

tierten praktischen  Arzt  auszubilden.  Und  das  wirkt 
nach  in  der  Praxis.  Der  Arzt,  der  auf  den  ganzen 
Menschen  sieht  und  zu  wirken  hat,  beginnt  vor  dem 

Spezialisten,   der  diese  und  jene  besondere  Krankheits- 
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erscheinung  studiert  und  behandelt,  zurückzuweichen; 
nicht  zum  Vorteil  des  Kranken,  der  durch  die  Hände 
von  einem  halben  Dutzend  Spezialisten  geht 

2.  Der  Beruf  des  Arztes.  Wie  das  medizinische 

Studium,  so  geht  auch  die  praktische  Berufsübung  auf 
das  ganze  Leben,  den  ganzen  Menschen.  Der  Arzt  hat 
es  nicht  blos  mit  der  Krankheit,  sondern  mit  dem 
Menschen  zu  thun,  mit  dem  gesunden,  dass  er  nicht 
krank  werde,  mit  dem  kranken,  dass  er  die  Gesundheit 
wieder  erlange;  dazu  kann  er  aber  nur  helfen,  wenn  er 

den  ganzen  Menschen  mit  dieser  psycho-physischen  Kon- 
stitution in  dieser  Lebenslage  kennt  und  zu  behandeln 

weiss.  Handelte  es  sich  nur  darum,  gegen  bestinmite 
Krankheiten  eine  bestimmte  Medizin,  ein  Rpecificum  zu 
verordnen,  dann  wäre  die  Kunst  des  Arztes  freilich 
eine  einfache  Sache,  ganz  so  einfach,  wie  jener  sie  sich 
dachte,  der  sich  von  seinem  Arzt  blos  den  Namen 
seiner  Krankheit  sagen  lassen  wollte,  um  dann  selber 
im  Handbuch  die  Arznei  und  die  Dosis  nachzuschlagen. 
Vielleicht  giebt  es  auch  Aerzte,  die  es  so  halten,  viel- 

leicht nötigt  auch  da  und  dort  die  Massenbehandlung 
dazu.  Der  rechte  Arzt  wird  von  seiner  Aufgabe  grösser 
denken:  er  wird  sich  als  der  Gewissensrat  derer,  die 
sich  ihm  anvertrauen,  in  Sachen  der  Gesundheit  be- 

trachten, ja  er  wird  es  als  seinen  Beruf  ansehen,  sie  in 
allen  Lebensfragen  zu  beraten,  wohl  wissend,  dass  der 
Mensch  ein  unermesslich  kompliziertes  System  ist,  in 
dem  jedes  auf  alles  wirkt:  Physisches  auf  Psychisches 
und  Sittliches,  und  umgekehrt:  Sittliches  und  Seelisches 
auf  das  physische  Leben  und  Befinden.  Es  giebt  also 
nichts,  das  grundsätzlich  ausserhalb  des  Kreises  seiner 

Beobachtung  und  nach  Lage  der  Dinge,  seiner  Be- 
ratung und  Einwirkung  liegt;  wobei  es  denn  der  Dis- 
kretion bedarf,  um  zu  erkennen,  wie  weit  teilnehmende 

Befragung  und  Beratung  in  diesem  Fall  gehen  darf.  Ein 
Arzt,  der  alles  dies  hat:    die  Wissenschaft   vom  Leben 
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und  den  Blick  für  das  Besondere,  die  Diskretion  und 
auch  den  Mut,  den  Schaden  an  der  Wurzel  zu  fassen, 
der  dazu  durch  sein  ganzes  Wesen  und  Verhalten  das 
intime  Vertrauen  seiner  Klienten  erwirbt,  der  gewinnt 
eine  unvergleichliche  Stellung:  von  ihm  wird  das  alte 

Wort  auch  heute  noch  gelten:  g>Ma(Hpog  tavQog  laod^sog, 
ein  philosophischer  Arzt  ist  wie  ein  htilfreicher  Gott. 

Der  ärztliche  Beruf  hat  im  abgelaufenen  Jahrhundert 
an  Bedeutung  und  an  Ausdehnung  seiner  Wirksamkeit 
ungemein  gewonnen.  Die  Schätzung  des  Arztes  und 
seiner  Hülfe  ist  im  Wachsen,  vielleicht  kann  man  sagen 
in  demselben  Masse,  als  die  Schätzung  des  Seelsorgers 
und  Beichtvaters  im  Abnehmen  ist.  In  der  gewaltigen 
Zunahme  der  Zahl  der  Aerzte  tritt  die  Sache  greifbar 
hervor:  während  die  Zahl  der  Geistlichen  seit  dem 

Ausgang  des  18.  Jahrhunderts  kaum  eine  Steigerung 
erfahren  hat,  jedenfalls  keine,  die  von  ferne  dem 
Wachstum  der  Bevölkerung  entspräche,  hat  sich  die 
Zahl  der  Aerzte  ungemein  rasch  vermehrt,  so  dass 
gegenwärtig  in  Deutschland  ein  Arzt  im  Durchschnitt 
auf  2000  Seelen  kommt,  in  den  grossen  Städten  schon 
auf  1000.  Es  wird  heutzutage  zahlreiche  Häuser  geben, 
die  keines  Geistlichen  Fuss  betritt,  dagegen  wenig 
Familien,  die  nicht  wiederholt  im  Jahre  den  Besuch 
des  Arztes  erhalten.  Mag  man  es  darauf  zurückführen, 

dass  die  Sorge  um  die  Seele  ein  verweltlichtes  Ge- 
schlecht weniger  beschäftigt  als  die  Sorge  für  das 

leibliche  Leben,  mag  man  es  auf  das  sinkende  Vertrauen 
zur  Theologie,  das  wachsende  Vertrauen  zur  ärztlichen 
Wissenschaft  und  Kunst  zurückführen,  die  Thatsache 
selbst  wird  nicht  zweifelhaft  sein:  der  Arzt  rückt  mehr 

und  mehr  in  die  Stellung  ein,  die  einmal  der  Geistliche 
besass,  die  Stellung  eines  Beraters  in  allen  grossen  und 
ernsthaften  Lebensfragen. 

Kein  Zweifel,   es   ist  dem  ärztlichen  Stande  damit 

eine  grosse  Aufgabe,  eine  grosse    Gelegenheit  zu  heil- 
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bringender  Wirksamkeit  eröffnet.  Er  hat  günstige  Be- 
dingungen dafür:  seine  Wissenschaft  erfreut  sich  grossen 

Vertrauens,  sie  hat  wenigstens  kaum  irgendwo  rfdt  dem 
apriorischen  Misstrauen  zu  kämpfen,  dem  der  Geistliche 
jetzt  so  oft  begegnet.  Und  er  tritt  den  Menschen  nahe 
in  Stunden,  wo  sie  ernstUcher  Zuspräche  mehr  als  in 
Tagen  der  Vollkraft  und  des  Uebermuts  zugänglich  sind. 
Ob  sich  der  ärztliche  Stand  einmal  glücklicher  als  der 
geistliche  in  der  Bekämpfung  der  Laster  und  Thorheiten 
erweisen  wird,  die  das  Leben  und  die  Gesundheit,  die 

geistige  und  die  leibliche,  verwüsten?  Ob  nicht  ein  ge- 
meinsames Vorgehen  des  Standes,  auf  die  Wissenschaft 

von  den  Ursachen  und  Wirkungen  gestützt,  durch  einen 
ernsten  sittlichen  Willen  getragen,  gegen  Trunksucht 
und  Ausschweifung,  jene  Würgengel  der  europäischen 

Civilisation,  mehr  Erfolg  haben  könnte,  als  die  Moral- 
predigt von  Kanzeln  und  Kathedern  bisher  hatte?  Der 

letzteren  vertritt  die  Verachtung  und  der  Hass  gegen 
alten,  wie  man  meint,  überlebten  Glauben  und  überlebte 
Sittlichkeit  den  Weg;  die  Medizin  steht  im  Ruf  der 
Wissenschaftlichkeit  und  der  Preigeistigkeit:  wie,  wenn 
sie  diesen  ihren  guten  Ruf  für  die  Moralpredigt  einsetzte, 
zeigend,  dass,  was  die  Theologen  im  Namen  Gottes,  die 
Philosophen  im  Namen  der  Vernunft  forderten,  sich 
ebenso  auch  als  eine  Porderung  der  Biologie,  ein  Gebot 
der  Natur  begründen  lässt?  Und  noch  manche  andere 
Porderung  wird  sich  nach  demselben  Schema  begründen 
lassen:  die  Arbeit,  die  körperliche  Bewegung,  sie  ist  ein 

Bedürfnis  der  Natur,  das  an  Dringlichkeit  keinem  nach- 
steht; andererseits:  das  Masshalten  und  die  Schonung 

des  Nervensystems,  auch  das  Pflichten  gegen  das  eigene 

Leben  und  gegen  die  Umgebung.  Oder  die  soziale  Für- 
sorge: in  den  ansteckenden  Krankheiten  haben  wir  die 

verständlichste  und  eindringlichste  Predigt  der  Einheit 

und  der  Solidarität  der  Gattung;  der  Arzt  ist  ihr  be- 
rufener Ausleger. 
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Ob  der  ärztliche  Stand  vorbereitet  und  willens  ist, 

diese  erweiterte  Berufsaufgabe  zu  übernehmen?  Schwer- 
lich schon  in  allen  seinen  Gliedern.  Ganz  fremd  würde 

sie  denen  sein,  deren  Auffassung  des  Berufs  sich  nicht 
über  die  Vorstellung  eines  Gewerbebetriebes  erhöbe, 
der  seinen  Inhaber  nährt,  womöglich  reich  macht.  Die 

Gefahr  liegt  nahe;  die  öffentlich-rechtliche  Stellung  des 
Standes  ist  nach  diesem  Schema  aufgebaut;  vielleicht 
weisen  auch  berühmte  Beispiele,  Beispiele  wohl  auch 
von  der  Universität  her,  in  diese  Kichtung: 

dat  Galenus  opes,  dat  Justinianus  honores. 
So  der  alte  Spruch,  andeutend,  wie  es  scheint,  dass 

der  Arzt  den  Mammon  als  Aequivalent  für  mangelnden 
Rang  in  Ansatz  bringen  müsse. 

Auch  der  würde  nicht  die  rechte  Auffassung  vom 
Beruf  haben,  dem  die  Krankheit  interessanter  ist,  als 

der  Kranke,  dem  dieser  blos  der  Träger  eines  inter- 
essanten Falles  ist.  Auch  das  ist  eine  Gefahr,  die  dem 

Stande  nicht  fremd  ist.  Ja  man  kann  sagen:  das 

medizinische  Studium  leitet  eigentlich  zu  solcher  Be- 
trachtung an.  Zuerst  giebt  es  dem  Studenten  den 

Leichnam  in  die  Hand,  er  seziert  „Cadaver"  und  lernt 
dabei  allmählich  die  instinktive  Scheu  abstreifen,  mit 
der  wir  die  menschliche  Gestalt  als  ein  Heiliges  und 
Unverletzliches  betrachten.  Dann  führt  es  ihm  Kranke 

zu,  er  lernt  sie  zuerst  in  der  Klinik  als  Objekte  der 
Untersuchung  und  des  Studiums  kennen;  sie  scheinen 
da  zu  sein,  nicht  um  geheilt  zu  werden,  sondern  um  an 

ihnen  interessante  Fälle  zu  demonstrieren,  als  „Kranken- 
material'* zu  dienen,  wie  der  technische  Ausdruck  lautet. 

Sie  erfüllen  ganz  ihre  Bestimmung,  wenn  sie,  wenige 
Tage  nachher,  im  Seziersaal  dienen,  die  Wahrheit  der 
Diagnose  und  der  Prognose  zu  bestätigen.  Und  dann 
lernt  er  Kranke  in  den  Krankenhäusern  kennen:  auch 

hier  nicht  Einzelne,  sondern  Unbekannte,  Massen,  die 
kommen  und  gehen,  auftauchen  und  verschwinden,   die 
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als  Versuchsobjekte  für  Heilkünste  zu  behandeln  eben 
darum  nicht  fem  liegt.  Kant  spricht  einmal  von  einem 

ju8  impune  occidendi,  das  er  aber  den  Medizinern  nicht 
einräumen  will.  Das  Wort,  ich  weiss  nicht,  ob  es  von 
Kant  erst  geprägt  ist,  setzt  doch  offenbar,  wenn  nicht 
die  Sache,  so  doch  die  Meinung,  dass  sie  vorkomme, 
voraus.  Noch  viel  näher  als  frtlher  liegt  es  der  Medizin 
unserer  Tage,  die  mit  Vivisektion  und  Experimenten 
am  lebenden  Tier,  in  statistischer  Massenbeobachtung, 
so  vertraut  ist,  auch  den  Kranken  als  Versuchsobjekt 
zu  betrachten:  geht  er  dabei  ein,  nun,  so  ist  er  ein 
Opfer  der  Wissenschaft  geworden.  In  einem  kürzlich 
erschienenen  Buch  von  A.  Moll,  ärztliche  Ethik  (1902), 
findet  man  Material  zum  Studium  dieser  Frage,  an  das 
man  nicht  ohne  einiges  Grauen  zurückdenken  wird. 

Gegenüber  einer  solchen  Auffassung  des  Berufs  als 

Dienstes  der  ̂ Wissenschaft",  der  übrigens  mit  dem 
Dienst  des  Ehrgeizes  und  der  Selbstsucht  wohl  zusammen 
besteht,  wird  es  gelten,  die  Auffassung  durchzusetzen: 
dass  die  Aufgabe  des  Arztes  der  Dienst  des  Nächsten, 
dieses  einzelnen  Nächsten  ist.  Primum  non  nocerey 
schärft  ein  alter  Spruch  dem  Arzt  ein:  auf  Kosten  und 
Gefahr  der  Kranken  die  Wissenschaft  suchen  ist  ein 

Missbrauch  des  Vertrauens,  der  sich  schwer  rächt,  am 
ganzen  Stande  rächt.  Es  wird  von  grosser  Bedeutung 

sein,  dass  unseren  jungen  Medizinern  auf  der  Univer- 
sität und  in  den  Krankenhäusern  der  Beruf  des  Arztes 

nicht  blos  in  der  Gestalt  eines  grossen  Gelehrten  und 
virtuosen  Technikers,  sondern  auch  in  Gestalt  eines 
guten  und  teilnehmenden  Menschen  entgegentritt. 
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VIERTES  KAPITEL. 

Die  philosophische  Faicultät. 

I.Das  Studium.  Der  Name  der  philosophischen 
Fakultät  erinnert  an  die  Zeit,  wo  die  Philosophie  alle 
Wissenschaften  in  ihrer  Einheit  beschloss:  Kosmologie 
und  Physik,  Logik  und  Metaphysik,  Ethik  und  Politik. 
Es  ist  die  griechische  Auffassung,  die,  in  Gestalt  des 
aristotelischen  Systems,  bis  ins  18.  Jahrhundert  hinein 

herrschend  geblieben  ist,  die  sich  jetzt,  nach  der  vor- 
übergehenden Störung  durch  die  spekulative  Philosophie, 

die,  Kants  Spuren  folgend,  Philosophie  als  Wissenschaft 
von  einer  besonderen  Art,  als  Erkenntnis  apriori,  allen 
übrigen  Wissenschaften  entgegensetzte,  in  der  Theorie 
wieder  durchzusetzen  beginnt. 

Mit  dieser  Auffassung  ist  gegeben,  dass  aUe 
Wissenschaften  eigentlich  in  der  philosophischen 
Fakultät  ihren  Ort  haben;  sie  umfasst  mit  ihren  beiden 

grossen  Abteilungen,  der  mathematisch  -  naturwissen- 
schaftlichen und  der  philologisch-historischen  alle  über- 

haupt möglichen  Forschungsgebiete.  Die  drei  anderen 
Fakultäten  erscheinen  in  rein  wissenschaftlicher  Be- 

trachtung blos  als  selbständig  gewordene  Ableger 

„philosophischer"  Wissenschaften:  was  sie  an  theoreti- 
scher Erkenntnis  besitzen,  hat,  wie  schon  früher  ge- 

zeigt, in  ihr  seine  Wurzeln:  Theologie  und  Jurisprudenz 

in  der  philologisch-historischen,  Medizin  in  der  natur- 
wissenschaftlichen Abteilung. 

Umgekehrt  stellt  sich  dasselbe  Verhältnis  dar, 

wenn  man  es  vom  technischen  Gesichtspunkt  be- 
trachtet, und  dieser  ist  für  die  Organisation  der  Uni- 

versitäten,  im  besonderen  für  die  Einrichtung   der  drei 
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oberen  Fakultäten  als  selbständiger  Anstalten  mass- 
gebend gewesen:  sie  sind  als  technische  Bildungsan- 
stalten für  die  wissenschaftliche  Berufsbildung  von 

Geistlichen,  Richtern  und  Aerzten  organisiert  und  aus- 
gestattet. Sofern  die  Anwendung  des  Wissens  als  sein 

Ziel  aufgefasst  wird,  erscheint  dann  die  philosophische 
Fakultät  als  eine  blosse  Vorschule  den  drei  andern 

untergeordnet.     Das   war   die   Auffassung,   die   bis    ins 
18.  Jahrhundert  herrschte. 

Im  19.  Jahrhundert  ist  die  vierte  Fakultät  auch  zu 

einer  Fachschule  geworden,  nämlich  für  die  Berufs- 
bildung des  höheren  Lehrerstandes.  Und  so  hat  sie 

jetzt  drei  Aufgaben,  deren  Grenzen  freilich  überall  in 
einander  laufen.  Sie  ist  1)  Anstalt  für  wissenschaftliche 

Forschung  im  ganzen  Umkreis  der  Natur  und  der  Ge- 
schichte; 2)  allgemein-wissenschaftliche  Vorschule  für 

die  Studierenden  der  andern  Fakultäten;  3)  wissen- 
schaftliche Berufsbildungsanstalt  für  die  Lehrer  der 

höheren  Schulen. 

1)  Als  Anstalt  für  die  Erhaltung  und  Fortpflanzung 

der  wissenschaftlichen  Forschung  in  rein  theore- 
tischer  Absicht    hat    die    philosophische    Fakultät    im 

19.  Jahrhundert  sich  aus  der  Stellung  der  „unteren*^ 
Fakultät  zur  führenden  emporgeschwungen;  sie  ist  es  in 
erster  Linie,  die  der  deutschen  Universität  ihren 

Charakter  und  ihre  Stellung  im  geistigen  und  wissen- 
schaftlichen Leben  giebt,  sie  bildet  den  tragenden 

Unterbau  für  den  gesamten  Wissenschaftsbetrieb 
unseres  Volkes.  Der  Schulung  zur  wissenschaftlichen 
Arbeit,  die  sie  durchgeführt  hat,  verdankt  Deutschland 
seine  führende  Stellung  im  wissenschaftlichen  Leben 

der  europäischen  Völkerwelt.  So  zuerst  in  den  philo- 
logisch-historischen Wissenschaften;  Döllinger  hat  in 

seiner  Abhandlung  über  die  „Universitäten  sonst  und 

jetzt"  diesen  Punkt  besonders  hervorgehoben:  die 
eigentliche   Stärke   der    deutschen   Universität  liege  in 
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grossartigen  Organisation  eines  universellen 
idiums  der  Geschichte;  er  weist  auf  eine  lange  Reihe 

1  Werken  hin,  in  denen  fremden  Völkern  die  Ge- 
lichte  ihres  politischen  und  geistigen  Lebens,  ihrer 
titutionen  und  ihres  Rechts,  ihrer  Litteratur  und 
nst  von  deutschen  Gelehrten  so  erforscht  und  dar- 

stellt sei,  dass  sie  ihnen  selbst  darin  neu  und  zu 
er  Zufriedenheit  abgehandelt  erscheine.  Dann  aber 
ih  in  den  mathematisch  -  naturwissenschaftlichen 

3hern:  ist  hier  der  Vorsprung,  den  im  17.  und  18.  Jahr- 
idert  die  westlichen  Nationen  gewonnen  hatten, 
,ter  eingeholt  worden,  so  steht  jetzt  das  deutsche 
k  darin  hinter  keinem  zurück,  und  in  einigen 
eigen  hat  es  unbestritten  die  Führung.  Auch  dies 

dankt  es  wieder  vor  allem  der  Arbeit  der  philoso- 
schen  Fakultäten,  oder  also  den  grossen  Forschern 
l  Lehrern,  durch  welche  die  Seminare  und  Institute 
mathematische,  physikalische,  chemische,  biologische 
schung  zu  Pflanzschulen  der  Wissenschaft  erhoben 
rden  sind,  die  gegenwärtig  aus  allen  Ländern  der 
le  aufgesucht  werden.  Als  ein  letzter  Zweig  an 

äem  Stamm  mag  noch  die  experimentelle  Psycho- 
ie  genannt  sein,  die  von  Fe  ebner  und  Wundt 
irst  ausgebildet  worden  ist  und  nun  ebenfalls  in 
\n  Ländern,  besonders  in  Amerika  Pflege  findet. 
Alle  diese  Seminare  und  Institute  ziehen  in  ihren 

gliedern  und  Assistenten  einen  Stab  von  jungen 
ehrten  und  Forschern  heran,  der  jederzeit  für  jede 
senschaftliche  Aufgabe,  im  Gebiet  der  Geschichte 
r  der  Natur,  im  Inland  oder  im  Ausland,  bereite 
Ifte  zur  Verfügung  stellt.  Zugleich  gehen  aus  ihnen 
Hochschullehrer   der  künftigen  Generation    hervor: 
Privatdocenten   und   Professoren   haben    durchweg 

3  Schule   in   den  Instituten  und  Seminaren   gemacht. 
Endlich  ist  nicht  zweifelhaft,   dass  die  drei  oberen 

cultäten   es   dem  Vorgang   der  philosophischen  ver- 

84 



530  Fünftes  Buch. 

danken,  dass  auch  sie  es  jetzt  als  ihre  vornehmste  Auf- 
gabe ansehen,  Eroberungen  im  Gebiet  der  Wissenschaft 

zu  machen.  Wie  die  medizinische  Fakultät  von  der 

naturwissenschaftlichen  Forschung  befruchtet  worden 

ist,  80  die  theologische  und  juristische  von  der  philologi- 
schen und  historischen,  wie  früher  von  der  philosophischen. 
So  stolz  und  stattlich  sich  dieser  wissenschaftliche 

Grossbetrieb  darstellt,  so  dürfen  wir  uns  doch  nicht 
verhehlen,  dass  das  unermessliche  Wachstum  in  die 
Breite  auch  seine  Gefahren  hat,  für  den  Einzelnen  und 
für  die  Wissenschaft  selbst  Wir  haben  sie  schon  wie- 

derholt berührt:  dem  Einzelnen  droht  die  Gefahr,  dass 
er  über  der  Gewöhnung  an  das  Mikroskopieren,  und 
dazu  nötigt  ja  jetzt  aUe  Forschung,  die  Sehkraft  für  die 
Ferne,  den  Blick  für  das  Ganze  einbüsst.  Die  anhaltende, 
intensive  Aufmerksamkeit  für  tausend  kleine,  an  sich 
unerhebliche  Dinge  hat  die  Tendenz,  die  Fähigkeit  und 
Neigung,  mit  grossen  Gedanken  und  allgemeinen  Ideen 
sich  zu  beschäftigen,  zu  schwächen;  der  philosophische 
Trieb  stirbt  ab,  die  Konzentration  auf  einen  Punkt  wird 
leicht  zur  Beschränktheit:  man  sieht  nichts,  als  was  im 
eigenen  engen  Gebiet  liegt,  man  schätzt  nichts,  als  was 
nach  der  eigenen  Schablone  gearbeitet  ist.  Aber  auch 

für  die  Wissenschaft  selbst  erwächst  eine  Gefahr,  sicht- 
bar vor  allem  im  Gebiet  der  philologisch-historischen 

Wissenschaften:  die  Masse  der  Thatsachen,  der  Details, 
der  Untersuchungen  wird  so  ungeheuer,  dass  niemand 

sie  mehr  übersehen  und  zusammenfassen,  ja  kaum  ein- 
mal für  ein  beschränktes  Gebiet  beherrschen  kann.  Es 

widerfährt  uns  etwas  Aehnliches,  wie  dem  Zauberlehr- 
ling: die  Quellen,  die  durch  die  wissenschaftliche 

Forschung  erschlossen  werden,  man  denke  z.  B.  an  die 

wirtschafts-  oder  schulgeschichtlichen  Publikationen,  an 
die  Goethe-  oder  Kant-Philologie,  rinnen  und  rinnen, 
dass  der  Historiker  und  die  Geschichte  selbst  in  dem 

j^chwall  unterzugehen  droht.    In  der  That,  es  ist  schwer 
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ZU  sagen,  wohin  dieser  Betrieb,  noch  hundert  oder  fünf- 
hundert Jahre  so  wie  im  letzten  Jahrhundert  fortgesetzt, 

führen  soll.  Ob  über  ihn  einmal  ein  plötzliches  Ende 
kommt,  wie  es  über  den  Schulbetrieb  des  Mittelalters 
gekommen  ist?  Ob  einmal  eine  neue  nach  Leben  und 
Zukunft  dürstende  Jugend  die  ganze  Last  von  sich 
werfen  wird,  wie  sie  im  Zeitalter  der  Renaissance  die 
unermessliche  Last  der  scholastischen  Kommentare  und 

Quästionen  hinter  sich  warf?  Es  fehlt  nicht  an  Spuren,  die 
auf  Ermüdung  und  Verstimmung  solcher  Art  hindeuten. 
Und  was  dann?  Wird  ein  Zeitalter  der  philosophischen 
Spekulation  auf  das  Zeitalter  der  Detailforschung  und 
der  Exaktheit  folgen?  Oder  zu  welchen  neuen  Ufern 
wird  ein  neuer  Tag  locken? 

2)  Die  zweite  Aufgabe  war  die:  allgemein- 
wissenschaftliche Vorschule  für  die  Fachstunden 

in  den  „oberen*^  Fakultäten  zu  sein.  Mehr  als  die  übrigen 
bietet  auch  heute  noch  die  philosophische  Fakultät  ihren 
Unterricht  Studierenden  aller  Fakultäten  an;  Theologen, 
Juristen,  Mediziner  besuchen  philosophische,  historische, 

litteratur-  und  kunstgeschichtliche,  naturwissenschaft- 
liche und  mathematische  Vorlesungen,  um  ihre  allgemein- 

wissenschaftliche Ausbildung  zu  vertiefen  und  für  ihr 
Fachstudium  notwendige  Voraussetzungen  zu  gewinnen. 
Freilich  wird  nicht  zu  leugnen  sein,  dass  die  Fakultät 

in  ihrer  Leistungsfähigkeit  nach  dieser  Richtung  in  rück- 
läufiger Bewegung  ist;  es  hängt  mit  ihrer  Konzentration 

auf  die  erste  Aufgabe  zusammen.  Am  meisten  wird  noch 
der  eigentlich  philosophische  Unterricht,  indem  er  am 

wenigsten  an  Spezialisten  sich  wendet,  der  Aufgabe  an- 
gepasst  sein.  Die  übrigen  Lehrfächer  haben  immer  mehr 
spezialistischen  Charakter  angenommen.  Voran  der 
philologische  und  mathematische  Unterricht:  im  18. 
Jahrhundert  noch  allen  Studierenden  zugänglich,  haben 
sie  ihre  Kreise  immer  enger  gezogen  und  fast  alles 
ausgeschieden,    was    sich    nicht    ihrem    fachmässigen 

34* 
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Studium  widmet;  ihre  Hörer  jetzt  fast  ausschliesslich 
Bewerber  um  die  facultas  docendi,  sei  es  für  den 

akademischen  oder  den  Gymnasial-Unterricht.  Aehnlich 
steht  es  aber  doch  auch  mit  den  geschichtlichen  oder 
den  naturwissenschaftlichen  Fächern;  auch  hier  hat  der 
Unterricht  die  Tendenz,  sich  mehr  und  mehr  auf  das 
Bedürfnis  der  Spezialisten  des  Fachs  zuzuschneiden; 
halb  widerwillig  fährt  er  fort,  daneben  auch  anderen 
Hörern  zu  dienen:  der  naturwissenschaftliche  den  Medi- 

zinern, der  historische  auch  Theologen  und  Juristen. 

Dass  dabei  die  allgemein-wissenschaftliche  Bildung 
vielfach  zu  kurz  kommt,  wird  nicht  zu  leugnen  sein. 
Und  so  wird  eine  grössere  Diflferenziierung  der  beiden 

Unterrichtszwecke  allerdings  eine  gerechtfertigte  For- 
derung sein.  So  wird  z.  B.  der  naturwissenschaftliche 

Unterricht  für  Mediziner,  man  denke  an  die  Chemie 
oder  auch  die  biologischen  Disziplinen,  von  dem  immer 
mehr  sich  spezialisierenden  Unterricht  für  die  Chemiker, 
Botaniker,  Zoologen  vom  Fach  sich  loslösen  und  seiner 

besonderen  Aufgabe  anpassen  müssen.  Der  junge  Medi- 
ziner kann  nicht  bei  den  Ansprüchen,  die  sein  Fach- 

studium macht,  die  immer  mehr  sich  spaltenden  Vor- 
lesungen über  Chemie  hören,  und  doch  hat  er  ein 

dringendes  Bedürfnis  nicht  nur  nach  chemischen  Kennt- 
nissen, sondern  auch  nach  einiger  Fähigkeit  zur  Aus- 
führung einfacher  chemischer  Untersuchungen. 

Etwas  Aehnliches  gilt  auch,  wenn  auch  nicht  in  so 
dringendem  Masse,  für  die  geschichtlichen  Disziplinen. 
Der  Jurist  bedarf  durchaus  der  Kenntnis  der  römischen 

und  der  deutschen  Geschichte;  die  rechtshistorischen 
Vorlesungen  setzen  sie  voraus,  sie  können,  jetzt  noch  mehr 
eingeengt  als  früher,  nicht  den  Vortrag  der  politischen  und 

sozialen  Geschichte  in  sich  aufnehmen.  Der  Gymnasial- 
unterricht giebt  die  Grundzüge,  aber  in  schulmässiger 

Form  und  ohne  eigentlich  wissenschaftliche  Entwickelung: 
er  weist  auf  den  Universitätsunterricht   als   seinen  Ab- 
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schluss  hin.  Die  Universität  bietet  einen  solchen  Unter- 
rieht,  aber  sie  bietet,  man  möchte  sagen,  des  Guten  zu 
viel;  die  deutsche  Geschichte  in  vier  oder  sechs  vier- 

stündigen Vorlesungen  zu  hören :  Mittelalter,  Reformation, 
neuere,  neueste  Geschichte,  mit  weiteren  Spaltungen, 

dazu  reicht  die  Zeit  nicht.  Und  ebenso  geht's  dem 
Theologen;  ohne  die  Kenntnis  der  allgemeinen  Ge- 

schichte kann  er  keinen  Schritt  in  seiner  Wissenschaft 

thun,  die  kirchenhistorischen,  die  dogmengeschichtlichen 
Vorlesungen  setzen  sie  voraus.  Auch  er  bedarf  also 
eines  historischen  Unterrichts,  aber  eines  mehr  uni- 

versalhistorischen, wie  ihn  die  Vorlesungen  für  Historiker 
von  Fach  nicht  bieten.  Allerdings  strebt  hier  der  Vor- 

lesungsbetrieb hin  und  wieder  dem  Bedürfnis  entgegen 
zu  kommen.  Und  dann  ist  freilich  auf  diesem  Gebiet 

der  persönliche  Unterricht  leichter  durch  litterarische 
Darstellungen  zu  ersetzen  oder  zu  ergänzen. 

Uebrigens  macht  sich  dasselbe  Bedürfnis  nach 

einem  wissenschaftlichen,  aber  nicht  -  spezialistischen 
Unterricht  natürlich  auch  den  Studierenden  innerhalb 

der  philosophischen  Fakultät  fühlbar.  Der  Philolog 
braucht  und  wünscht  eine  Erweiterung  der  allgemeinen 
Bildung  nach  der  historischen  Seite,  oder  er  will  eine 
Nebenfakultät  der  Geschichte  erwerben,  wie  es  ja  für 

den  Philologen,  den  Alt-  und  den  Neuphilologen  durch- 
aus erwünscht  ist,  wie  es  auch  im  Interesse  der  Schule 

liegt;  aber  auch  er  kann  nicht  die  Zeit  für  ein  spezi- 
alistisch -  fachmännisch  betriebenes  Studium  der  Ge- 

schichte gewinnen.  Und  ebenso  geht  es  dem 
Mathematiker  und  Physiker,  der  eine  Nebenfakultät  in 
den  sogenannten  beschreibenden  Naturwissenschaften 
erwerben  will  oder  muss.  Für  alle  diese  mannigfaltigen 
Bedürfnisse  wäre  die  Befriedigung  auf  dem  Wege  zu 

suchen,  dass  sich  neben  dem  eigentlich  fachwissen- 
schaftlichen Unterricht  wieder  ein  mehr  enzyklopä- 

discher, der  doch  den  Charakter  des  wissenschaftlichen 
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behielte,  entwickelte.  In  einigem  Masse  wird  es  in  der 
Hand  der  Verwaltuqg  liegen,  dem  spontanen  Angebot, 
durch  Aufträge,  besonders  auch  durch  Bestimmungen 
im  Lehrauftrag  bei  Neuberufungen,  nachzuhelfen. 

Ich  füge  hier  eine  Bemerkung  über  den  philoso- 
phischen Unterricht  ein.  Auch  er  ist  in  einer  eigen- 

tümlichen und  schwierigen  Lage.  Zwar,  dass  er  an 
einem  Uebermass  von  spezialistischer  Ausbildung  leide, 
wird  man  ihm  heute  kaum  zum  Vorwurf  machen;  er 
hat  oflfenbar  von  allen  Fächern  am  meisten  einen  uni- 

versalistischen Charakter  behalten.  Und  das  ist,  wie  in 

der  Natur  der  Philosophie,  so  in  der  Aufgabe  des  philo- 
sophischen Unterrichts  begründet.  Seine  Aufgabe  wird 

sein,  zur  Gewinnung  einer  in  vernünftigem  Denken  ge- 
gründeten einheitlichen  Lebens-  und  Weltanschauung 

Anleitung  zu  geben,  einer  Lebensanschauung,  welche 
die  Güter  des  Lebens  in  ihrer  wahren  Wertordnung 

sieht,  einer  Weltanschauung,  die.  mit  einheitlichen  Ge- 
danken die  Wirklichkeit  umspannt  und  zugleich  die 

Einheit  zwischen  der  Welt  des  Seienden  und  der  Welt 
der  Werte  herstellt.  Das  leistete  früheren  Geschlechtern 

die  Kirchenlehre,  im  Begriff  Gottes  stellte  sie  die  Einheit 
des  Wirklichen  und  des  Guten  dar,  das  ens  realissimum 
et  perfectiadmum.  Die  Einheit  der  Weltanschauung  auf 
diesem  Boden  ist  uns  verloren  gegangen,  wesentlich 
unter  dem  Einfluss  der  ungeheuren  Erweiterung  der 
wissenschaftlichen  Erkenntnis,  oder  vielleicht  sagt  man 
besser:  in  Folge  der  Unfähigkeit  der  Kirche,  zu  der 
neuen  Natur-  und  Geschichtswissenschaft  das  rechte  Ver- 

hältnis zu  gewinnen.  Die  Philosophie  trat  nun  an  die 

Stelle  der  Theologie  als  die  baumeisterliche  Wissen- 
schaft: Leibniz- Wolff,  Kant,  Hegel,  die  drei 

grossen  Schulhäupter,  schufen  ihr  System.  Sie  alle 
stellten  sich  die  alte  Aufgabe,  die  Einheit  des  Wirklichen 
und  des  Guten  einleuchtend  zu  machen;  jeder  löst  sie, 
indem    er   auf  seine   Art   die  Vernünftigkeit    der  Wirk- 
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lichkeit  aufzeigt,  wobei  denn  der  Unterschied  hervor- 
tritt, dass  Kant  den  Abstand  der  gegebenen  Wirklichkeit 

von  der  Idee  stark  hervorhebt  und  die  Einheit  des 

Wirklichen  und  Guten,  an  der  er  doch  als  unauf gebbarer 
Forderung  der  Vernunft  festhält,  in  die  transcendente 
Welt  verlegt.  Darin  aber  kommen  die  drei  Systeme 
völlig  tiberein,  dass  jedes,  nicht  anders  als  ehedem  die 
Kirchenlehre,  den  Anspruch  erhob  als  Ewigkeitssystem, 
auf  dem  Grunde  notwendiger  Gedanken  errichtet,  die 
notwendige  und  allgemeine  Form  der  Weltanschauung 
darzustellen.  Und  jedes  hat  diesen  Anspruch  in  einigem 
Umfang  durchgesetzt. 

Seit  dem  Niedergang  des  Ansehens,  das  das  letzte 
unter  diesen  Systemen,  das  Hegeische,  als  die  endlich 

offenbar  gewordene  Weltvernunft  genoss,  hat  die  Philo- 
sophie diese  Stellung  verloren.  Innerhalb  ihres  Gebiets 

herrscht  seitdem  Anarchie,  und  ihr  Ansehen  in  der 
Welt  draussen  wich  bald  der  erbitterten  Geringschätzung, 
womit  Betrogene,  nachdem  ihnen  die  Augen  aufgegangen, 
sich  zu  rächen  pflegen.  Allmählich  ist  einiges  Vertrauen 

wiedergekehrt.  Aber  die  Nachwirkungen  jenes  Bank- 
bruchs sind  noch  überall  zu  spüren.  Vor  allem:  es  giebt 

keine  einheitliche  philosophische  Weltanschauung,  wie 
sie  früher,  wenigstens  in  gewissem  Umfang,  vorhanden 
war;  die  letzten  Gedanken  gehen  in  allen  Richtungen 
der  Windrose  aus  einander.  Ein  grosser  Teil  des  Publi- 

kums verharrt  in  skeptischem  Misstrauen:  Philosophie 
eine  eigentlich  unmögliche  Sache,  die  philosophischen 
Systeme  ephemere  Erscheinungen,  die  sich  in  kurzem 
selbst  vernichten.  In  anderen  Kreisen  herrscht 

wenigstens  das  entschiedenste  Misstrauen  gegen  die 

akademische  Philosophie:  die  Unfähigkeit  und  Unehr- 
Üchkeit  der  Universitätsphilosophen  ist  für  viele  seit 
Schopenhauer  eine  völlig  feststehende  Thatsache. 

Mit  dem  Misstrauen  gegen  „zünftige"  Philosophie 
ist  nicht    selten   ein   ziemlich   leichtgläubiges   Zutrauen 
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ZU  allerlei  Gedankenbildungen,  die  sich  als  „unzünftige" 
empfehlen,  verbunden.  Ja  eine  gewisse  Gier  nach  selt- 

samen und  unerhörten  Gedanken  tritt  in  manchen 

Kreisen  hervor,  die  sich  wohl  auch  bis  zu  einer  wahren 
Sucht  nach  Paradoxie  steigert:  der  lauteste,  schreiendste 
Widerspruch  gegen  alles,  was  sonst  galt,  ist  am  meisten 
sicher  einen  grossen  Zulauf  zu  erregen.  Man  denke  an 
Rembrandt  als  Erzieher,  an  M.  Nordau,  an  Tolstoi,  an 
Nietzsche:  sogleich  ist  eine  Schaar  von  Gläubigen  und 
Adepten  zur  Stelle  und  befriedigt  das  Verlangen  nach 
allgemeinen  Gedanken  über  die  Dinge  und  das  Leben 

mit  den  wildesten  „Umwertungen"  alles  bisher  Aner- 
kannten; je  schroffer  der  Widerspruch,  um  so  besser: 

so  sind  wir  doch  des  alten  Geltenden  ledig.  Und  geht 
dabei  auch  die  Logik  in  die  Brüche,  um  so  besser:  die 

alte  „Schwiegermutter  Weisheit"  hat  wirklich  ihr 
lahmes  Regiment  lange  genug  geführt  und  das 

„zarte  Seelchen  Phantasie"  allzu  oft  und  allzu  gröblich 
beleidigt. 

Zu  den  äusseren  Hemmungen  und  Widerständen, 
die  in  diesen  Verhältnissen  liegen,  kommen  Momente 
innerer  Schwäche,  die  den  akademischen  Unterricht  in 
der  Philosophie  drücken  und  ihn  hindern  die  Stellung 
einzunehmen,  die  er  zur  Zeit  WolflFs  und  Kants  inne 
hatte.  Der  philosophische  Unterricht  ist  von  allen  am 
wenigsten  einheitlich  und  organisiert;  er  hat  am 
wenigsten  einen  Bestand  anerkannter  Wahrheiten,  es 

giebt  kein  Einverständnis  über  Methoden  und  Ziele,  über- 
haupt kaum  einen  Punkt  gesicherten  Gemeinbesitzes. 

Jeder  geht  seinen  Weg,  unbekümmert  um  die  Andern, 
stolz  darauf  keinen  Vorgänger  zu  haben,  sondern  völlig 
neue  Wege  zu  beschreiten.  Es  gilt  auch  jetzt,  was 
Plato  im  Theaetet  (180  B.)  sagt:  „von  selbst  schiessen 
sie  auf,  indem  jedem,  Gott  weiss  woher  eine  Inspiration 
kommt,  und  jeder  glaubt  vom  andern,  dass  er  gar  nichts 

wisse".     Und   wenn  es  nur  zu   einer  Umnennung  aller 
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Dinge  reicht,  so  genügt  auch  das,  den  stolzen  Anspruch 

auf  ein  neues  „System''  zu  begründen.  Ich  weiss  wohl, 
die  Sache  hängt  mit  dem  Wesen  der  Philosophie  aufs 
engste  zusammen;  die  Persönlichkeit  ist  hier  von 
grösserer  Bedeutung  als  in  anderen  Wissenschaften. 
Doch  spielt  auch  leere  Originalitätssucht  dabei  eine 
nicht  geringe  Rolle. 

Die  Folge  ist,  dass  weite  Kreise  auf  eine  ernsthafte 
Beschäftigung  mit  einer  so  unsicheren  Sache  verzichten ; 
Mediziner  und  Juristen  bleiben  in  ihrer  Mehrzahl  ohne 

alle  philosophische  Ausbildung;  und  aus  den  beiden 
andern  Fakultäten  kommen  viele  nicht  über  eine  mehr 

oder  minder  oberflächliche  Berührung  mit  ihr  hinaus. 

Und  die  weitere  Folge  ist,  dass  es  den  akademisch  Ge- 
bildeten in  Sachen  der  letzten  allgemeinen  Fragen  an 

festen  Grundsätzen  und  Grundanschauungen,  ja  auch  an 
Orientierung  über  die  Probleme  fehlt,  was  denn  in  einem 

haltlosen  Skeptizismus  nicht  minder  als  in  der  Wider- 
standslosigkeit  gegen  jede  von  irgendwoher  kommende 
Windsbraut  paradoxer  Einfälle  zu  Tage  tritt. 

Es  steht  in  keines  Menschen  Willkür,  die  Sache  zu 

ändern.  Doch  können  wir  das  Unbefriedigende  der  ge- 
gebenen Lage  uns  zum  Bewusstsein  bringen.  Es  bleibt 

zu  wünschen  und  zu  hoflFen,  dass  sich  aus  der  baby- 
lonischen Verwirrung  allmählich  etwas  wie  eine  einheit- 

liche philosophische  Sprache  und  Anschauung  erhebt, 

die  den  Ertrag  der  bisherigen  philosophischen  Ent- 
wickelung,  um  die  Fülle  der  neu  zuwachsenden  Einzel- 

erkenntnis bereichert,  zur  Einheit  zusammenfasst.  Wenn 

zugleich  der  leeren  Originalitätssucht  etwas  weniger, 

der  Achtung  vor  den  grossen  Gedanken  der  Vergangen- 
heit und  der  Neigung  zur  Anknüpfung  an  das  Ueber- 

lieferte  bei  den  Lehrern  der  Philosophie  etwas  mehr 

werden  wird,  dann  wird  es  um  die  Früchte  des  philo- 
sophischen Unterrichts,  um  die  philosophische  Bildung 

der  akademischen  Welt  besser  stehen   als  gegenwärtig. 
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In  V.  A.  Hubers  Geschichte  der  englischen  Uni- 
versitäten (n,  508)  findet  sich  eine  bemerkenswerte 

Aeusserung:  Wenn  der  englischen  Philosophie  die 
höchsten  Höhen  der  Spekulation  verschlossen  seien,  so 

befördere  sie  „eben  als  gymnastisch  entwickelter  ge- 
sunder Menschenverstand  die  praktisch  tüchtige  Be- 

obachtung und  AuflFassung  des  Einzelnen  und  nach  ge- 
wissen Richtungen  hin  auch  die  Kombination  mehrerer 

gleichartiger  Einzelheiten  in  viel  höherem  Grade  als  es 
bei  uns  der  sich  selbst  tiberlassene,  vielfach  gedrückte, 

verschüchterte  oder  in  Sentimentalität,  Phantasterei, Eitel- 
keit und  Unwissenheit  verwilderte  Menschenverstand 

vermag." 
3)  Die  dritte  Aufgabe  der  philosophischen  Fakultät 

ist  die  Vorbildung  für  das  Lehramt  an  den 

höheren  Schulen.  Hier  tritt  das  Eigentümliche  her- 
vor, dass  in  ihrem  Unterricht  für  diese  Aufgabe  so  gut 

wie  gar  keine  besondere  Veranstaltung  getroffen  ist: 
die  Vorbildung  der  Lehrer  fällt  mit  der  Ausbildung  von 
Gelehrten  einfach  zusammen.  Die  Philologen  und 
Historiker,  die  Mathematiker  und  Naturwissenschaftler 
behandeln  ihre  Disziplinen  in  Vorlesungen  und 

Uebungen  im  wesentlichen  so,  als  ob  die  künftige  Be- 
stimmung aller  ihrer  Schüler  wäre,  als  Forscher  die 

wissenschaftliche  Arbeit  fortzuführen.  Dass  die  grosse 
Mehrzahl  bestimmt  ist,  an  Schulen  zunächst  die  Ele- 

mente zu  lehren,  davon  findet  sich  im  Universitäts- 
unterricht kaum  mehr  als  eine  Spur:  nur  in  den  Vor- 

lesungen über  Pädagogik  und  den  vereinzelten  pädago- 
gischen Seminaren  liegt  eine  Hinweisung  auf  diesen 

Beruf. 

Die.  Thatsache  ist  nicht  unbeachtet  geblieben;  die 

Unterrichtsverwaltung  ist  immer  wieder  darauf  ge- 
stossen;  sie  fand,  dass  die  Lehrer,  die  von  der  Univer- 

sität kamen,  nicht  zu  Lehrern,  sondern  zu  Gelehrten 

gebildet   seien.     Nahm   sie  nun  auch  an  der  Gelehrten- 
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bildung  an  sich  nicht  Anstoss,  im  Gegenteil,  eine  gründ- 
liche fachwissenschaftliche  Ausbildung  konnte  ihr  ja 

nicht  anders  als  willkommen  sein,  so  konnte  sie  doch 
nicht  gleichgültig  dagegen  sein,  wenn  die  jungen  Lehrer 
nichts  als  ein  kleines  Stück  spezialistischer  Gelehrten- 

ausbildung mitbrachten.  Sie  betonte  daher  immer 

wieder  die  Notwendigkeit  nicht  so  sehr  einer  technisch- 
pädagogischen Schulung,  die  sie  der  Schule  oder  der 

Praxis  vorbehielt,  als  vielmehr  einer  umfassenden  allge- 
meinen Bildung,  einer  wissenschaftlichen  Vertrautheit 

mit  einem  ganzen  Umkreis  verwandter  Disziplinen, 
schon  um  der  mannigfaltigen  Verwendbarkeit  des 
Lehrers  willen,  aber  auch  wegen  seiner  Aufgabe  als 

Erzieher,  die  ohne  eine  universalistisch  -  philosophische 
Ausbildung  notwendig  Schaden  leide.  Und  aus  diesem 
Gesichtspunkt  entwarf  sie  die  Prüfungsordnungen,  um 

den  Forderungen  des  Berufs  schon  im  Studium  Nach- 
druck zu  geben. 

So  haben  wir  auch  hier  eine  Antinomie  zwischen 

der  gelehrten  und  der  beruflichen  Bildung,  ähnlich  wie 
in  den  oberen  Fakultäten,  nur  dass  sie  noch  viel 
schärfer  hervortritt,  weil  die  philosophische  Fakultät 
am  allerwenigsten  auf  die  Forderungen  des  künftigen 
Berufs  eingeht.  Es  ist  eine  wirkliche  Antinomie;  die 
Forderungen  sind  auf  beiden  Seiten  an  sich  begründet. 

Man  könnte  sie,  nach  Kantischem  Schema,  sich  gegen- 
überstellen und  ihre  Ansprüche  etwa  in  folgender 

Weise  begründen  lassen. 
Die  philosophische  Fakultät:  ihre  Aufgabe  sei 

der  Unterricht  in  den  Wissenschaften,  nicht  den  auf 

die  Bedürfnisse  eines  Berufs  zugeschnittenen  Wissen- 
schaften, sondern  den  Wissenschaften  nach  ihrem 

eigenen  Mass.  Nehme  man  ihr  dies,  so  zerstöre  man 
den  Grundcharakter  der  deutschen  Universität.  Aber 

auch  vom  Gesichtspunkt  des  künftigen  Berufs  des 

Lehrers   einer  Gelehrtenschule    sei    ihr   Verfahren    ge- 
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boten;  eine  blos  enzyklopädische  Bildung,  wie  sie  etwa  die 
Zöglinge  eines  Volksschullehrerseminars  erhielten, 
werde  der  Idee  der  Sache  nicht  gerecht.  Dem  Lehrer 

des  Gymnasiums  sei  die  Aufgabe  gestellt,  die  ihm  be- 
fohlene Jugend  zu  wissenschaftlicher  Bildung,  allerdings 

in  propädeutischer  und  elementarer  Form  hinzuführen; 
er  solle  den  wissenschaftlichen  Sinn,  die  Liebe  zur  Er- 

kenntnis in  ihr  entzünden,  er  solle  ihr,  wenigstens  auf 
der  Oberstufe,  die  Richtung  auf  selbständige  Arbeit  und 

eigene  Untersuchung  geben;  sowohl  der  philologisch- 
historische als  der  mathematisch-naturwissenschaftliche 

Unterricht  gehe  in  den  oberen  Klassen  darauf,  zum 
selbständigen  Sehen,  Erfassen  und  Beurteilen  der  Dinge 
zu  führen.  Wie  könnte  er  das,  wenn  er  nicht  selber  ein 
Gelehrter,  wenn  nicht  in  ihm  das  Interesse  an  der 
Forschung  lebendig  sei?  Und  wie  könnte  es  das  sein, 
wenn  er  nicht  irgendwo  an  der  Wissenschaft  mitarbeite, 
oder  wenigstens  einmal  mitzuarbeiten  versucht  habe? 

Die  Schulverwaltung:  Für  die  Schule  sei  das 
Erste,  was  notthue,  Lehrer,  die  sich  als  Erzieher  der 
jugendlichen  Seele  annehmen.  Sie  könne  nicht,  schon 
aus  äusseren  Gründen,  Wissenschaftsspezialisten  in 
jedem  Fach  haben,  wie  die  Universität.  Aber  auch, 
wenn  ihr  solche  angeboten  würden,  könnte  sie  sie 
nicht  brauchen.  Ein  gelehrter  Philolog,  der  irgendwo 
ein  Stück  wissenschaftlicher  Arbeit  noch  so  tüchtig 
verrichtet  habe,  der  mit  Handschriften  und  Editionen 
Bescheid  wisse,  der  die  Wandlungen  aller  Vokale  der 
englischen  Sprache  in  allen  Jahrhunderten,  und  in  allen 
Dialekten  dazu,  an  den  Fingern  herzuzählen  imstande 
sei,  der  tauge  darum  noch  nicht  zum  Lehrer;  ja  wenn 
er  nicht  auch  andere  Dinge  mitbringe,  wenn  er  nicht 
die  lebendige  Sprache  beherrsche,  wenn  er  nicht  in  den 

Autoren  der  Schule  heimisch  sei,  so  möge  er  als  Ge- 
lehrter so  viel  wert  sein,  als  er  wolle,  in  der  Schule 

sei   er   nicht   zu   brauchen.      Zum  Lehrer  gehöre  über- 
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haupt  mehr  als  zum  blossen  Wissenschaftstechniker;  es 
könne  jemand  wirklich  Tüchtiges  und  Erspriessliches 
in  irgend  einem  Gebiet  der  Forschung  leisten,  ohne 
dass  er  darum  zum  Lehrer  tauge:  dazu  gehöre  noch, 
abgesehen  von  dem  technischen  Können,  eine  gewisse 
Weite  und  Beweglichkeit  der  Bildung  und  der  Interessen. 

Werde  er  durch  eine  enge,  rein  spezialistische  Aus- 
bildung auf  der  Universität  verhindert,  sich  solche  zu 

erwerben,  werde  er,  vielleicht  gegen  seine  Natur,  durch 
die  Umgebung  und  die  dort  geltenden  Forderungen 
gleich  für  eine  gelehrte  Arbeit  eingefangen,  werde  er 

dazu  noch  mit  der  Vorstellung  erfüllt,  dass  die  Be- 
schäftigung hiermit  das  allervornehmste  Geschäft  sei 

und  unendlich  viel  höher  stehe,  als  der  Unterricht  und 

die  Erziehung  von  Knaben:  dann  sei  er  für  den  Lehrer- 
beruf geradezu  verdorben. 

So  die  Vertreter  der  beiden  Forderungen.  Man 
wird  zugeben  müssen:  beide  haben  Recht.  Gewiss  ist 
es  nicht  die  rechte  Vorbildung  für  das  Lehramt,  wenn 
ein  junger  Mann  auf  der  Universität  sich  alsbald  in 
eine  gelehrte  Arbeit  eingräbt,  gar  wenn  es  invita 
Minerva  geschieht,  und  er  dann  endlich,  nachdem  er 
sich  einige  Semester  mit  dem  Sprachgebrauch  einer 
entlegenen  Epoche  oder  der  Metrik  eines  obskuren 

Autors  abgemüht,  eine  Dissertation  taliter-qualiter  zu 
Stande  bringt.  Aber  andererseits,  ein  blosses  Lernen 
ohne  den  Versuch  selbständiger  wissenschaftlicher 

Arbeit,  ein  passives,  blos  auf  die  Erwerbung  von  Kennt- 
nissen für  die  Prüfung  gerichtetes  Studium  wäre  eine 

nicht  minder  unbefriedigende  Vorbildung  des  Lehrers 
an  einer  Gelehrtenschule.  Und  so  wird  also  die  Forde- 

rung bleiben:  beiden  Ansprüchen  gerecht  werden! 
Ist  das  unmöglich?  Es  fehlt  nicht  an  solchen,  die 

so  denken.  Vor  kurzem  ist  von  einem  Universitäts- 

lehrer der  Vorschlag  gemacht  und  dann  vielfältig  dis- 
kutiert worden:   an   den   Universitäten  besondere  Pro- 
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fesduren  für  „Schulwissenschaften*  zu  errichten,  sodass 
wir  dann  also  zwei  Garnituren  von  Universitätslehrern 

haben  würden:  die  erste  betraut  mit  der  Aufgabe  der 
wissenschaftlichen  Forschung  und  der  Schulung  künftiger 
Gelehrter,  die  zweite  mit  der  Aufgabe,  die  Lehrer  der 
höheren  Schulen  mit  den  für  den  Beruf  erforderlichen 

Kenntnissen  auszustatten.  Ein  Vorschlag,  der  die  Ver- 
zweiflung an  der  Erfüllbarkeit  jener  Forderung  zur  Vor- 

aussetzung hat;  ein  Vorschlag  zugleich,  dessen  Durch- 
führung die  Zerstörung  unseres  gesamten  Bildungs- 

wesens zur  Folge  haben  müsste.  Es  wäre  die  Ver- 
nichtung der  deutschen  Universität:  die  beiden  Klassen 

von  Professoren  wären  ebenso  wie  die  beiden  Klassen 

von  Studenten  neben  einander  in  einer  Fakultät  offen- 
bar unmöglich.  Die  philosophische  Fakultät  würde  sich 

dann  in  eine  akademische  Anstalt  und  ein  Lehrer- 
seminar spalten  und  es  müsste  dann  beim  Beginn  der 

Hochschulstudien  oder  also  wohl  schon  beim  Abiturien- 
tenexamen eine  Sortierung  der  Studierenden  stattfinden 

in  künftige  Gelehrte  und  künftige  Lehrer.  Und 

damit  wäre  zugleich  die  Vernichtung  des  Gym- 
nasiallehrerstandes und  des  Gymnasiums  nach  deutschen 

Begriffen  gegeben:  die  Lehrer  würden,  verzichtend  auf 
ihre  Zugehörigkeit  zum  Gelehrtenstand,  zugleich  ihre 
Stellung  unter  den  gelehrten  Berufen  verlieren  und  auf 
die  Stufe  blosser  Schulmeister  herabsinken;  und  die 

deutschen  Gymnasien  würden  aufhören,  Gelehrten- 
schulen zu  sein  und  noch  viel  mehr,  als  bisher  schon 

der  Fall  ist,  Abrichteanstalten  für  die  Prüfungen  und 
Berechtigungsscheine  werden. 

Können  wir  diesen  Weg,  den  Weg  der  Verzweiflung 
nicht  einschlagen,  so  müssen  wir  also  daran  festhalten: 

Lehrer-  und  Gelehrtenbildung  schliessen  sich  nicht  aus; 
es  ist  möglich,  weil  es  notwendig  ist,  zugleich  an  einem 
Punkt  es  zu  selbständiger  wissenschaftlicher  Arbeit  zu 

bringen   und    daneben   jene  universelle  Bildung   zu   ge- 
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winnen,  ohne  die  niemand  dem  Beruf  des  Lehrers 
gerecht  werden  kann.  Die  Auflösbarkeit  der  Aufgabe 
wird  aber  auch  durch  Beispiele  bewiesen.  Es  gab  und 
es  giebt  auch  heute  noch  nicht  wenige  Männer,  die 
zugleich  tüchtige  Lehrer  waren  und  dabei  in  der 
Wissenschaft  Bedeutendes  geleistet  haben.  Ich  nenne 

instar  omnium  Hermann  Bonitz.  Freilich,  das  TreflF- 
liche  ist  schwer;  eine  so  vollkommene  Lösung  der 
Aufgabe  wird  nicht  oft  gelingen.  Dennoch  bleibt  sie  als 
eine  notwendige  Allen  gestellt.  Es  wird  sich  darum 
handeln,  dass  sie  von  Allen  mit  Klarheit  erfasst  wird 
und  dass  alle  an  der  Sache  Beteiligten  zu  ihrer  rechten 
Lösung  zusammenwirken. 

Zuerst  die  Studierenden  selbst.  Es  gilt,  so  der 
Forschung  an  einem  Punkt  sich  hinzugeben,  dass  man 

darüber  nicht  den  offenen  Sinn  für  das  Allgemeine  ein- 
büsst;  andererseits  dem  Allgemeinen  so  nachgehen,  dass 
man  darüber  nicht  versäumt,  an  einem  Punkt  die  ganze 
Kraft  einzusetzen.  Beides  ist  notwendig:  sich  hüten  vor 
zielloser  Zerstreuung  und  vor  einseitiger  Beschränkung. 
Es  ist  nicht  leicht,  die  rechte  Mitte  zu  treflFen,  in  der 
philosophischen  Fakultät  schwerer  als  in  den  übrigen; 

die  lange  Ausdehnung  der  Studien  hängt  damit  zu- 
sammen; aber  es  ist  möglich.  Uebrigens  wäre  doch 

auch  dies  zu  sagen,  dass  für  jede  wissenschaftliche 
Arbeit  grossen  Stils  beides  nötig  ist:  Weitung  und 
Sammlung. 

Sodann  die  Universitätslehrer:  es  wird  an  ihnen 

sein,  ihren  Hörern  und  Schülern  überall  beide  Forde- 
rungen gegenwärtig  zu  halten.  Sie  werden  diejenigen, 

die  zu  allzu  frühem  sich  Einspinnen  neigen,  die  Not- 
w^endigkeit  zeigen,  eine  breite  Orientierung  im  ganzen 
Gebiet  zu  gewinnen,  ehe  sie  an  der  Lösung  einer 
Einzelaufgabe  sich  versuchen;  und  umgekehrt,  denen, 
die  zur  Zerstreuung  neigen,  die  Notwendigkeit  der 
Konzentration  auf  einen  Punkt  vorhalten.    Sodann  aber 
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wird  es  ihre  Aufgabe  sein,  in  Vorlesungen  und  üebungen 
die  Bedürfnisse  des  Schulunterrichts  nicht  überhaupt 
ausser  Augen  zu  lassen,  oder  gar  sie  als  minderwertige 
zu  behandeln,  wozu  der  Gelehrtenhochmut  hie  und  da 
die  Neigung  gezeitigt  hat.  Die  Universität  wird  in 

weiterem  Masse  dem  Bedürfnis  eines  allgemein-wissen- 
schaftlichen Unterrichts  entgegenkommen  können  und 

müssen,  als  sie  es  gegenwärtig  vielfach  thut.  Und  hier 
wird,  ich  wiederhole  es,  auch  eine  einsichtigeVerwaltung 
etwas  thun  können ;  sie  wird  namentlich  jüngere  Männer 
veranlassen  können,  Vorlesungen  für  einen  weiteren 
Kreis  als  den  der  Fachspezialisten  zu  halten.  Und  auch 
darauf  weise  ich  noch  einmal  hin,  dass  die  Berufung 

von  hervorragenden  Gelehrten  unter  den  Gymnasial- 
lehrern an  die  Universität  auch  aus  dem  Gesichtspunkt 

sich  empfiehlt,  dass  sie  für  die  Bedürfnisse  des  Lehrers 

einen  sicherern  Bhck  haben;  er  könnte  den  Studie- 
renden auch  in  der  Form  zu  gute  kommen,  dass  in  den 

Üebungen  auch  einmal  der  Schulbetrieb,  z.  B.  im  natur- 
wissenschaftlichen oder  im  geographischen  oder  histo- 

rischen Unterricht,  zum  Gegenstand  der  Behandlung 
gemacht  würde. 

Endlich  die  Examinatoren:  sie  müssen  für 

Leistungen  beider  Art,  für  Individuen  beider  Bichtung 

Verständnis  und  Anerkennung  haben.  Es  giebt  Inge- 
nien, die  mehr  für  eine  breite  allgemein-wissenschaft- 
liche Bildung  angelegt  sind,  helle  Köpfe,  die  sich  für 

alles  interessieren,  für  alles  Auffassung  und  Verwendung 
haben;  und  es  giebt  eine  Anlage,  die  mehr  für  die 
eigentliche  Forschungsarbeit  befähigt.  Beide  können 
in  ihrer  Art  gute  Köpfe  sein,  beide  können  vortreffliche 
Lehrer  werden,  jeder  in  seiner  Art.  Eben  darum  muss 
die  Prüfung  sich  angelegen  sein  lassen,  jeden  zu 
würdigen,  jedem  gerecht  zu  werden.  Wie  wir  in  der 
Abiturientenprüfung  eine  Kompensation  nach  Fächern 

zulassen,   so  wäre   sie  hier  für  die  verschiedenen  Rieh- 
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ngen  zuzulassen.  Hat  einer  eine  besonders  tüchtige 
issenschaftliche  Arbeit,  vielleicht  in  Gestalt  einer  her- 
»rragenden  Dissertation  vorgelegt,  so  hiesse  es  ihm 
nrecht  thun,  wenn  man  ihn,  weil  er  im  Umfang  seiner 

anntnisse  da  und  dort  Lücken  zeigte,  schlechter  be- 
kndeln  wollte,  als  einen  andern,  dessen  Studien  sich 
ehr  in  die  Breite  bewegt  haben,  gar  als  einen,  der 
os  mit  Geschick  sich  auf  Examen  und  (Examinatoren 

►rbereitet  hätte.  Ebenso  wäre  es  aber  auch  unbillig, 
ir  auf  die  Vertiefung  an  einem  Punkt  zu  achten,  gar 
if  einen  Punkt,  der  nur  in  den  Augen  des  Spezialisten 

)deutung  hätte,  und  die  Universalität  der  Bildung  über- 
,upt  nicht  in  Anschlag  zu  bringen.  Die  starke  Seite 
les  jeden  sehen,  das  ist  die  Aufgabe  des  Examinators, 
iilich  eine  Aufgabe,  die  durch  die  Zersplitterung  der 

•üfung  in  eine  schier  endlose  Mannigfaltigkeit  von 
nzelprüfungen  sehr  erschwert  worden  ist:  jeder  Exa- 
inator  neigt  dazu  sein  Urteil  absolut  zu  setzen  und  in 

aer  ihm  zugemuteten  Herabstimmung  seiner  Forde- 
ngen mit  Rücksicht  auf  hervorragende  Leistungen 

einem  andern  Fach  eine  Minderung  der  Würde  seiner 
issenschaft  zu  sehen. 

2.  Der  Lehrerberuf  Die  Aufgabe  der  Gelehrten- 
hule  ist  die  Erziehung  der  führenden  Klassen  des 

3lks  durch  einen  propädeutisch  -  wissenschaftlichen 
Qterricht,  der  auf  den  eigentlichen  wissenschaftlichen 
Qterricht  der  Hochschule  hinweist. 

Die  höheren  Schulen  erheben  sich  über  die  allge- 
eine  Volksschule  vor  allem  durch  zwei  Stücke:  durch 

jn  Unterricht  in  fremden  Sprachen  und  einen  propä- 
jutisch-wissenschaftlichen  Kursus  in  der  Mathematik 
id  den  Naturwissenschaften.  Das  Studium  fremder 
brachen  und  Litteraturen  eröflFnet  den  unmittelbaren 

igang  zu  einem  Geistesleben  jenseits  der  Grenzen  des 
jenen  Volkstums;  es  erhebt  dadurch  auf  eine  höhere 
ufe  weltbürgerlicher  Stellung.    Die  Masse  hat  an  dem 85 
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Leben  der  Menschheit  nur  durch  Vermittlung  des  eigenen 
Volkstums  und  seiner  Sprache  Teil;  wer  fremde  Sprachen 
beherrscht  und  in  ihrer  Litteratur  heimisch  ist,  gehört 
unmittelbar  dem  grösseren  Kulturkreis  an,  wodurch  das 
Volk  der  Menschheit  eingeordnet  ist.  Das  gilt  vor 
allem  auch  von  der  Kenntnis  der  alten  Sprachen. 
Die  Wurzeln  unseres  gesamten  Lebens  liegen  in  der 

griechisch-römischen  Welt,  ein  volles  geschichtliches 
Verständnis  unseres  Lebens  ist  darum  ohne  jene  Sprachen 

nicht  möglich.  —  Wie  die  Sprachen  das  Werkzeug  für 
die  wissenschaftliche  Erkenntnis  der  geschichtlichen 
Welt  sind,  so  die  Mathematik  für  die  Naturerkenntnis. 
Diese  aber  bildet  wieder  die  Unterlage  einerseits  der 

Technik,  andererseits  der  Philosophie:  die  Naturwissen- 
schaft unterwirft  die  Naturkräfte  dem  Willen  des  Menschen 

und  sie  führt  die  Naturformen  imd  die  Naturordnung 
der  Betrachtung  zu;  unsere  erste  Orientierung  im 
Universum  beruht  auf  der  mathematisch-naturwissen- 

schaftlichen Unterlage. 
Aus  dem  Gesagten  leuchtet  die  Wichtigkeit  des 

Lehramts  an  den  höheren  Schulen  ein:  auf  ihnen  wird 

der  Grund  für  alle  eigentlich  wissenschaftliche  Bildung 
gelegt;  und  hier  wie  überall  liegt  ein  Grosses  daran, 
dass  er  sicher  gelegt  wird.  Wer  von  der  Schule  ausser 
bestimmten  Kenntnissen  und  Fertigkeiten  die  Gewöhnung 
an  reinliche  und  gründliche  Arbeit,  an  richtiges  und 
klares  Denken,  dazu  Achtung  vor  der  Wahrheit  und 

Liebe  zur  Erkenntnis  mitbringt,  der  hat  darin  eine  Aus- 
stattung, die  ihm  in  jeder  wissenschaftlichen  und  prak- 

tischen Laufbahn  den  Weg  ebnet. 
An  innerer  Bedeutung  und  Würde  wird  demnach 

der  Lehrerberuf  hinter  keinem  andern  gelehrten  Beruf 
zurückstehen.  An  äusserer  Schätzung  steht  er  nicht 
obenan.  Lange,  bis  in  den  Anfang  des  19.  Jahrhunderts 
hinein,  galt  er  blos  als  Vorstufe  des  geistlichen  Amts; 
(las  Trachten  seiner  Inhaber  ging  darauf,  ihn  sobald  als 
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möglich  mit  dem  höher  geschätzten  und  dotierten  Pfarr- 
amt zu  vertauschen.  Und  auch  gegenwärtig  ist  die 

Stellung,  so  sehr  sie  sich  gegen  früher  gehoben  hat, 
doch  nicht  der  Art,  dass  sie  allen  billigen  Anforderungen 
entspräche.  Einen  Augenblick  schien  es,  als  ob  mit 
der  Erhebung  des  Berufs  zur  Selbständigkeit  auch  eine 
volle  Anerkennung  seiner  sozialen  Gleichwertigkeit 
erreicht  sei.  Es  war  in  der  Zeit,  wo  die  neuhuma- 

nistische Philologie  sich  als  die  Ftihrerin  des  geistigen 
Lebens  fühlen  durfte;  der  allgemeine  Enthusiasmus  für 
das  Altertum  umgab  das  Studium  der  alten  Sprachen 
mit  einem  leuchtenden  Glanz,  von  dem  auch  etwas  auf 
den  Lehrerberuf  überstrahlte;  besonders  das  Griechische 

erschien  als  die  Initiation  zu  höherer,  eigentlicher  Mensch- 
lichkeit, seine  Lehrer  als  Priester  der  Humanität.  Seit 

der  Mitte  des  Jahrhunderts  ist  dieser  Schimmer  allmäh- 
lich verblichen;  in  breiten  Kreisen  trat  starke  Er- 

nüchterung, ja  Abneigung  gegen  die  Humanitätsstudien 
ein,  die  freilich  nicht  überall  in  humanistischem  Geist 
getrieben  wurden,  wie  sie  denn  auch  darunter  Utten, 
dass  widerwärtige  Berechtigungsverhältnisse  alle  Welt 
in  die  Gvmnasialklassen  trieben. 

Gleichzeitig  wirkten  andere  Momente  im  Sinne  der 
Herabdrückung  des  Lehrerstandes.  Von  der  Verwaltung 
wurde  immer  mehr  die  Beamtenstellung  des  Lehrers, 

gegenüber  der  des  freien  Gelehrten,  zur  Geltung  ge- 
bracht. Die  Verstaatlichung  und  die  Durchführung  der 

Schulaufsicht,  die  stärkere  Betonung  der  Schulforde- 
rungen bei  der  Lehrerprüfung,  wie  sie  auch  in  der  Zu- 

sammensetzung der  Prüfungskommissionen  zur  Er- 
scheinung kommt,  die  abnehmende  Schätzung  gelehrter 

Leistungen  bei  der  Auswahl  der  Männer  für  die  leitenden 
Stellen,  die  Einführung  eines  zweijährigen  praktischen 
Vorbildungskursus  in  Gymnasialseminaren:  alles  das 
hat,  so  notwendig  es  im  übrigen  sein  mochte,  im  Sinne 

der  Vergrösserung   des  Abstandes   zwischen  Gelehrten- 

35* 
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und  Lehrerstand,  im  Sinne  der  Einordnung  des  Lehrer- 
standes  in  das  staatliche  Beamtentum  gewirkt.  Und 

auch  der  Reserveoffizier  weist  in  diese  Richtung.  Inner- 
halb des  Staatsbeamtentums  als  solchen  wird  aber  die 

Stellung  des  Lehrers  immer  eine  bescheidene  sein.  Dem 
grossen  Publikum  wird  es  immer  vornehmer  dünken,  als 
Offizier  oder  Beamter  die  öffentlichen  Angelegenheiten 
entscheiden  und  als  Vertreter  der  Staatsgewalt  Männern 
gebieten,  als  die  heranwachsende  Jugend  unterrichten 

und  erziehen,  so  sehr  eine  auf  die  Sache  selbst  ge- 
richtete Betrachtung  die  Bildung  jugendlicher  Seelen 

zum  Guten  und  Wahren  und  Schönen  für  die  feinere, 

innerlichere,  geistigere,  bedeutsamere  und  zuletzt  auch 
wirksamere  Thätigkeit  erklären  mag.  Unserer  durch 
die  Macht  geblendeten  Zeit  ist  die  Schätzung  geistiger 
Wirksamkeit  noch  besonders  erschwert. 

Endlich  wirken  die  äusseren  Verhältnisse  un- 
günstig auf  die  Stellung  des  Standes  ein.  Ich  weise 

auf  das  steigende  Missverhältnis  zwischen  der  Zahl  der 
in  unteren  und  mittleren  Klassen  festgehaltenen  und 
der  in  Oberklassen  thätigen  Lehrer  hin;  es  ist  die 

Folge  der  massenhaften  Anhäufung  von  Unter-  und 
Mittelklassen  an  den  grossstädtischen  Anstalten,  der 
Errichtung  zahlreicher  sechsklassiger  Realschulen,  die 
eigentlich  blosse  höhere  Bürgerschulen  sind,  dennoch 
aber  dem  höheren  Schulwesen  zugerechnet  und  mit 
akademisch  gebildeten  Lehrern  besetzt  werden.  Die 
Wirkung  von  alledem  ist,  dass  der  Gymnasiallehrer 
thatsächlich  mehr  und  mehr  den  Charakter  eines 

GelehrtenschuUehrers  eingebüsst  hat  und  in  den  alten 
Präzeptorenstand  herabgedrtickt  worden  ist.  Kein 
Zweifel,  dass  die  Stellung  des  Lehrers  an  einer  alten 
Gelehrtenschule,  wo  die  oberen  Klassen  dominierten, 
und  wo  jeder  Befähigte  die  Aussicht  hatte,  noch  in 
rtistigen  Jahren  den  zur  Hochschule  überleitenden 
Unterricht   zu    übernehmen    oder  in   eine  Direktorstelle 
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einzurücken,  eine  andere  war,  als  die  an  einer  Anstalt, 
wo  auf  drei  obere  Klassen  zwölf  und  mehr  überflülte 

Unter-  und  Mittelklassen  kommen.  Dass  unter  solchen 
Umständen  Lehrer,  die  in  der  wissenschaftlichen  Welt 
einen  Namen  haben,  bis  in  die  fünfziger  Jahre  hinein 

im  elementaren  Unterricht  stecken  bleiben,  ist  eigent- 
lich ein  durchaus  unerträglicher  Zustand.  Uebrigens 

wird  an  sich  die  Stellung  des  Einzelnen  in  einem 

Lehrerkollegium  von  30 — 40  Mitgliedern  herabgedrückt, 
er  wird  zu  einem  untergeordneten  Rad  der  grossen 
Maschine. 

Wir  werden  uns  nicht  verhehlen  dürfen,  dass  der 
Bildung  unseres  Volks  von  hier  Gefahren  drohen.  Führt 
das  Sinken  des  Ansehens  des  Lehrerstandes  dahin,  dass 
das  Lehramt  nur  noch  als  letzte  Wahl  ergriffen  wird, 
dann  werden  unsere  Gelehrtenschulen  an  erziehender 
und  bildender  Kraft  einbüssen.  Der  Staat  kann  etwas 

thun,  dem  entgegenzuwirken,  nicht  alles.  Er  kann  vor 
allem  die  Gleichwertigkeit  des  Lehramts  mit  den 
andern  Aemtern  mit  den  Mitteln,  die  in  seiner  Hand 
liegen,  zum  Ausdruck  bringen.  Das  ist  es,  worauf  der 
Stand  jetzt  so  energisch  hindrängt,  warum  er  an  der 
Forderung:  in  den  allgemeinen  Gehaltsätzen  mit  den 

Richtern  gleichgestellt  zu  werden,  so  entschieden  fest- 
hält. Er  verteidigt  damit  nicht  blos  eigene  Interessen, 

sondern  zugleich  die  Interessen  der  Schule  und  der 
höheren  Bildung  überhaupt  gegen  eine  etwas  allzu 
äusserliche  Auffassung,  die  den  juristischen  Aemteni, 
als  welche  Hoheitsrechte  des  Staats  zu  verwalten 

hätten,  eine  höhere  Würde  zuschreibt  und  diese  höhere 
Würde  auch  durch  höhere  Gehaltssätze  meint  aller 

Welt  sichtbar  machen  zu  sollen.  Demgegenüber  wäre 

zu  sagen:  ist  das  Schul-  und  Erziehungswesen  an  den 
Staat  tibergegangen,  so  vertritt  nun  auch  der  Lehrer 

ein  „Hoheitsrecht"  des  Staats,  das  jus  educandi,  und 
dieses   wird   denn   an   innerer   Hoheit   hinter    dem  jus 
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piiniendi  et  coPrcendi  doch  wohl  nicht  zurückstehen. 

—  Ferner  kann  die  Schulverwaltung  jener  Anhäufung 
von  Schulklassen  durch  Teilung  der  Anstalten  ent- 

gegenwirken; will  sie  es  nicht  aus  Rücksicht  auf  die 
Lehrer  thun^  so  muss  sie  es  aus  Rücksicht  auf  die 

Schüler  thun.  Und  dasselbe  gilt  von  der  Teilung  über- 
füUter  Klassen.  Die  Wohlfeilheit  darf  in  diesen  Dingen 
nicht  der  entscheidende  Gesichtspunkt  sein.  Uebrigens 
wird,  was  an  Lehrerstellen  im  Etat  gespart  wird, 
doppelt  und  dreifach  in  Gestalt  von  Nachhilfestunden 
bezahlt;  und  den  Verdruss  haben  Lehrer,  Schüler  und 
Eltern  obendrein.  —  Endlich  wäre  doch  auch  das  ins 
Auge  zu  fassen:  ob  nicht  die  sechsklassigen  Anstalten, 
deren  Förderung  die  Verwaltung  im  übrigen  mit  soviel 
Recht  sich  angelegen  sein  lässt,  dem  Mittelschulwesen, 
zu  dem  sie  eigentlich  gehören,  zuzurechnen  wären,  mit 
den  Konsequenzen  für  die  Stellenbesetzung;  freilich, 
dem  sozialen  Ehrgeiz  des  Publikums  empfehlen  sie  sich 

mehr  als  „höhere"  Schulen. 
Die  Hauptsache  wird  doch  bei  dem  Lehrerstand 

selber  liegen.  War  er  genötigt,  zeitweilig  auf  das 

Aeusserliche  zu  sehen,  so  wird  es,  nachdem  dies  er- 
reicht sein  wird,  um  so  notwendiger  sein,  auf  die  Er- 

haltung der  inneren  Würde  bedacht  zu  bleiben.  Hier 
kommen  vor  allem  zwei  Momente  in  Betracht. 

Das  erste  ist:  seine  Stellung  in  der  wissen- 
schaftlichen Welt  behaupten.  Die  soziale  Geltung 

des  Lehrerstandes  wird  in  Deutschland  allezeit  in  erster 

Linie  durch  seine  Stellung  in  der  gelehrten  Welt  bedingt 
sein.  Dass  unter  den  Lehrern  unserer  Gelehrtenschulen 
Männer  sind,  deren  Name  in  der  Wissenschaft  einen 
guten  Klang  hat,  das  ist  ihr  alter  Ruhm,  das  hat  dem 
Stande  seine  Stellung  gegeben,  diesen  Ruhm  dürfen  sie 
sich  nicht  nehmen  lassen.  Es  ist  nicht  notwendig,  dass 
alle  Lehrer  gelehrte  Arbeiten  veröffentlichen,  es  ist 
nicht   möglich   und   nicht   einmal  wünschenswert,    aber 
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dass  ihrer  einige  an  der  Wissenschaft  mitarbeiten,  das 
ist  allerdings  für  den  Stand  eine  Lebensfrage,  von  der 
die  Erhaltung  seines  Charakters  und  seines  Ansehens 

abhängt.  Die  Sache  wird  schwieriger,  der  Wissen- 
schaftsbetrieb und  auch  die  Schule  werden  immer 

anspruchsvoller.  Dennoch  hat  es  bisher  ein  nicht  ganz 
kleiner  Teil  unserer  Lehrer,  oft  unter  engen  und 
drückenden  äusseren  Verhältnissen ,  durchgesetzt,  an 
der  wissenschaftlichen  Forschung  thätigen  Anteil  zu 
nehmen.  Dass  dies  so  bleibe,  ist  eine  Lebensfrage 
auch  für  die  Gymnasien:  die  deutsche  Gelehrtenschule 

will  und  soll  nicht  eine  blosse  Lern-  und  Aufsageanstalt 
sein,  sondern  eine  Anstalt,  wo  wissenschaftlich  ge- 

arbeitet und  wo  wissenschaftlich  arbeiten  gelernt  wird; 
es  war  immer  ihr  Stolz,  in  ihrer  Weise  und  im  kleineren 

Kreise  etwas  dem  Aehnliches  zu  sein,  was  die  Uni- 
versität auf  höherer  Stufe  und  für  einen  grösseren 

Kreis  ist. 

Von  hieraus  ergiebt  sich  nun  doch  auch  wieder 
eine  Forderung  für  die  Staatsverwaltung:  die  Lehrer 
nicht  durch  ein  Uebermass  von  Pflichtarbeit  für  die 
Schule  erdrücken.  Die  Zahl  der  Pflichtstunden  darf 

nicht  höher  bemessen  werden,  als  dass,  mit  Berück- 
sichtigung der  an  Umfang  und  Schwierigkeit  wachsenden 

Arbeit  in  der  Schule  und  ausser  der  Schule,  dem  Lehrer 
die  Möglichkeit  bleibt,  in  seiner  Wissenschaft  sich  selber 
fortzubilden  und  auch,  wenn  er  Trieb  und  Kraft  dazu 
hat,  für  die  Wissenschaft  selbst  etwas  zu  leisten.  Und 

höchst  wünschenswert  wird  es  sein,  wenn  es  vorwärts- 
strebenden Gelehrten  unter  den  Lehrern  ermöglicht 

wird,  einmal  mit  Ausspannung  vom  Dienst  längere  Zeit 

ganz  der  VoUendung  einer  wissenschaftlichen  Unter- 
suchung zu  leben,  wenn  dazu  noch  die  Mittel  etwa  zu 

einer  Studienreise  gewährt  werden,  dem  Philologen,  der 
zugleich  archäologische  Interessen  hat,  zu  einer  Reise 
in  die  Länder   der   alten  Kultur,   dem  Neuphilologen  in 
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sein  Sprachgebiet,  um  sich  in  unmittelbarer  Berührung 
mit  dem  Leben  und  Weben  der  Sprache  und  des  Geistes 
jenes  Volkes  zu  erfrischen  imd  zu  vertiefen;  nicht  minder 
aber  auch  dem  Naturwissenschaftler,  dem  Geographen, 
dem  Historiker  zu  einer  wissenschaftlichen  Reise,  die 
ihm  die  Verfolgung  seiner  Studien  ermöglicht.  An  einigen 
amerikanischen  Universitäten  besteht  die  vortreffliche 

Einrichtung  des  sabhatical  year:  das  siebente  Jahr  ein 
Freijahr  für  Professoren;  unseren  Gymnasiallehrern  wäre 
etwas  Aehnliches  zu  gönnen,  es  würde  gute  Früchte 
tragen;  und  würde  dadurch  die  Pensionierung  um  die 
entsprechende  Zeit  hinausgeschoben,  so  würde  nicht 
einmal  ein  finanzielles  Opfer  notwendig  sein.  Unsere 
grossen  und  reichen  Städte  sollten  ihren  Stolz  darein 
setzen  in  solchen  Dingen  voranzugehen. 

Das  zweite  ist:  selber  das  Lehramt  in  Ehren 

halten.  Ich  fürchte,  es  fehlt  innerhalb  des  Standes 
nicht  ganz  an  solchen,  die  selbst  ihren  Beruf  als  einen 
geringwertigen  empfinden,  ja  die  sich  seiner  im  Grunde 
schämen.  Sie  sehen  nach  anderen  Berufen  als  vor- 

nehmeren hinüber,  und  sei  es  nur  in  der  Form,  dass 

sie  sie  beneiden,  um  Stellung,  Rang,  Titel,  Orden,  Ab- 
zeichen oder  irgend  welcher  andern  Vorzüge  willen. 

Ein  edlerer  Stolz  wird  dem  Lehrer  sagen:  meine  Ver- 
dienste, wenn  ich  deren  habe,  sind  nicht  von  der  Art, 

dass  sie  mit  solchen  Mitteln  anerkannt  und  sichtbar  ge- 
macht werden  könnten  oder  müssten. 

Am  nächsten  liegt  die  Gefahr,  das  Lehramt  gegen 
den  akademischen  Gelehrtenberuf  gering  zu  achten:  der 

Beruf  des  Gymnasiallehrers  wird  als  eine  Art  er- 
niedrigenden Prohndienstes  empfunden,  zu  dem  sich  zu 

bequemen  nur  die  Not  gezwungen  habe,  eigentlich  habe 
Begabung  und  Streben  für  die  rein  wissenschaftliche 

Arbeit  und  die  Universität  prädestiniert.  Solcher  Miss- 
achtung des  Berufs  gegenüber  wäre  zu  sagen:  gelehrte 

Arbeit  hat,  wie  alle  rechtschaffene  Arbeit,  ihr  Verdienst 
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und  ihren  Ruhm;  an  sich  aber  ist  sie  durchaus  nicht 
vornehmer  als  die  Arbeit  des  Erziehers  und  Lehrers, 
weder  durch  ihre  Wichtigkeit  und  Wirksamkeit,  noch 
durch  die  Ansprüche,  die  sie  an  die  Persönlichkeit 
dessen  stellt,  der  sie  übt.  Ja,  man  wird  sagen  dürfen: 
in  lebendigem  Verkehr  lebendigen  Menschenseelen  in 
dem  empfänglichsten  Lebensalter  Gehalt  und  Form 
geben,  ist  eine  freiere  und  vornehmere  Kunst,  als 
stumme  Buchstaben  auf  totes  Papier  schreiben,  als 
wissenschaftliche  Handwerksarbeit  leisten  und  Bücher 

und  Zeitschriften  mit  schnell  vergessenen,  vielleicht 
von  niemand  als  einem  Fachkonkurrenten  widerwillig 
gelesenen  Arbeiten  zu  füllen. 

Ich  möchte  jedem  Lehrer,  der  durch  seine  Berufs- 
arbeit verhindert  wird,  Abhandlungen  und  Bücher  zu 

schreiben  und  dies  mit  Schmerz  als  eine  Beeinträchtigung 
seiner  Würde  und  Wirksamkeit  empfindet,  den  Rat  geben, 
den  Schluss  des  Phaedrus  einmal  aufzuschlagen,  es  ist, 
als  ob  er  eigens  zum  Trost  für  Männer  in  solcher  Lage 
geschrieben  wäre;  ich  meine  jene  Betrachtung,  die 
Plato  dem  alten  ägyptischen  König  Thamos  in  den 
Mund  legt,  als  ihm  der  Gott  Theut  seine  Erfindung,  die 

Buchstabenschrift,  als  eine  Weisheits-  und  Gedächtnis- 
kunst anpreist.  Der  König  bewundert  zwar  die  Erfindung, 

aber  brauchen  und  einführen  will  er  sie  nicht,  eine 
Kunst,  die  nur  lehre,  Gedanken  auf  Papier  zu  malen, 
wie  stumme  und  leblose  Bilder,  die  sich  nicht  wehren 

können,  wenn  sie  angegriff'en  werden,  die  dem  Fragen- 
den nicht  Rede  und  Antwort  stehen,  die  sich  an  die 

Beliebigen  wenden,  an  die  Rechten  und  an  die  Unrechten. 
Wohingegen  die  lebendige  Rede,  die  im  Wechselgespräch 
mit  Einsicht  in  des  Lernenden  Seele  geschrieben  werde, 
wohl  imstande  sei,  sich  selber  zu  helfen,  und  wohl 
wissend  zu  reden  und  zu  schweigen,  gegen  wen  beides 
am  Ort  ist.  Und  mit  neuem  Bilde  vergleicht  er  die  Saat, 
die  einer  durch  das  Rohr  mit  Tinte  säet,   der  Saat,    die 
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zum  Scherz  am  Festtag  in  die  Adonisgärten  gestreut 
wird  und  rasch  in  acht  Tagen  geil  aufschiesst,  zum 
baldigen  Welken,  mit  der  Saat,  die  der  Landmann,  dem 
es  um  die  Frucht  ernst  ist,  nach  den  Regeln  der  Kunst 
des  Landbaus  in  den  gehörigen  und  gehörig  bereiteten 
Boden  säet,  und  zufrieden  ist,  wenn,  was  er  gesäet  hat, 
im  achten  Monat  reif  wird. 

Und  wenn  der  Lehrer  dann  auch  die  Erfahrung 

macht,  dass  nicht  alles,  was  mit  Liebe  und  Geduld  ge- 
säet wurde,  aufgeht  und  zur  Reife  kommt,  so  lese  er 

sich  zum  Trost  noch  die  Geschichte  vom  Säemann  des 

Evangeliums,  dem  auch  nicht  alles  aufging,  sondern 
etliches  fiel  auf  das  Steinige,  etliches  imter  die  Dornen, 
etliches  auf  den  Weg,  etliches  aber  fiel  auf  guten  Boden 
und  ging  auf  und  trug  hundertfältige  Frucht. 

FÜNFTES    KAPITEL. 

Die  Einheit  der  Universität. 

In  Deutschland  ist  die  alte  Einheit  der  vier  Fakul- 
täten in  der  Universität  erhalten  geblieben.  Dass  es 

eine  glückliche  Fügung  oder  sagen  wir  wahrer,  dass  es 
echte  Weisheit  war,  die,  mancherlei  Bedenken  und 
Widerspruch  zum  Trotz,  die  alte  Form  erhielt,  ist 
gegenwärtig  die  allgemeine  Ueberzeugung.  Es  sei 
diesem  Schlusswort  anzudeuten  gestattet,  welcher 
Gewinn  für  Wissenschaft  und  Leben  uns  daraus 
erwächst. 

Die  Anschauung,  als  seien  alle  Wissenschaften  in  der 
Gliederung  der  vier  Fakultäten  befasst  oder  als  sei  diese 
gleichbedeutend    mit    einer    systematischen    Gliederung 
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der  Wissenschaften,  ist,  wenn  sie  jemals  sollte  gehegt 

worden  sein,  grundlos;  ich  habe  wiederholt  darauf  hin- 
gewiesen, dass  die  Gliederung  in  Fakultäten  nicht  aus 

dem  Gesichtspunkt  einer  theoretischen  Einteilung  der 
Wissenschaften,  sondern  aus  den  Bedürfnissen  der 
Gesellschaft  und  ihrer  geschichtlichen  Lebensordnungen 

entsprungen  ist:  sie  brauchte  und  braucht  noch  gegen- 
wärtig wissenschaftlich  gebildete  Geistliche,  Richter, 

Aerzte  und  Lehrer.  Die  Universität  ist  also,  so  betrachtet, 
nichts  als  ein  loser  Verband  von  Fachschulen. 

Aber  durch  innere  Beziehungen  wird  dieser  Verband 
zu  einer  lebendigen  Einheit.  Man  kann  diese  innere 
Einheit  mit  der  Formel  bezeichnen:  die  vier  Fakultäten 

haben  denselben  Gegenstand  sowohl  für  das  wissen- 
schaftliche Studium  als  für  die  nachfolgende  Berufs- 

übung; ihr  Gegenstand  ist  der  Mensch  und  das  mensch- 
liche Leben.  Die  technischen  Hochschulen  haben  zum 

Gegenstand  des  Studiums,  die  technischen  Berufe  zum 
Gegenstand  der  Einwirkung  die  äussere  Natur. 

Die  Universität  umfasst  zwar,  mit  einer  Abteilung 
der  philosophischen  Fakultät,  auch  diese,  aber  im 
Mittelpunkt  des  Studiums  aller  Fakultäten,  sofern  wir 

die  philosophische  Fakultät  apotiori  als  Lehrerbildungs- 
anstalt ansehen,  steht  der  Mensch,  sein  geschichtliches 

und  sein  natürliches  Leben.  Und  ebenso  sind  die  vier 

akademischen  Berufe,  die  Berufe  des  Geistlichen,  des 

Richters  und  Beamten,  des  Arztes  und  des  Lehrers,  da- 
durch zur  Einheit  verknüpft,  dass  die  Erhaltung  und 

Ordnung,  die  sinnliche  und  geistige  Emporbildung  des 

menschlichen  Lebens  ihre  gemeinsame  Aufgabe  aus- 
machen. Und  darum  wird  es  recht  und  förderlich  sein, 

dass  diejenigen,  deren  Studium  einen  gemeinschaft- 
lichen Mittelpunkt  hat,  die  sich  nachher  im  Leben  über- 

all begegnen,  deren  Berufsübung  sie  zu  vielfältigster 

Berührung  führt,  schon  auf  der  Stätte  ihrer  wissen- 
schaftlichen  Ausbildung   sich   kennen,   achten   imd   als 
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Einheit  fühlen  lernen.    Es  sei  gestattet^  diesen  Gesichts- 
punkt  noch  ein  wenig  auszuführen. 

Wichtig  ist  zunächst,  dass  die  Lehrer  aller  Fakul- 
täten zu  einer  einheitlichen  Körperschaft  zusanunen- 

gefügt  sind.  So  geschieht  es,  dass  schon  durch  die 
äusseren  Verhältnisse  die  Einheit  der  Wissenschaften 

jedem  täglich  in  seiner  persönlichen  Umgebung  fühlbar 

wird;  die  tägliche  Begegnung  ist  die  wirksame  Ein- 
ladung, in  geistigem  Austausch  Anregung,  Ergänzung, 

Aushilfe  zu  suchen.  Der  Theolog  kommt  mit  dem 
Philosophen,  dem  Philologen,  dem  Historiker,  dem 

Naturforscher  zusammen;  indem  ihm  diese  Wissen- 
schaften in  persönlicher  Gestalt  entgegentreten,  wird 

es  unmöglich  an  ihnen  vorüber  zu  gehen;  er  sieht  sich 
gedrungen,  sich  innerlich  mit  ihnen  auseinander  zu 
setzen.  Ohne  Zweifel  hängt  hiermit  der  Charakter  der 
protestantischen  Theologie  aufs  engste  zusammen,  ihre 
Grundtendenz  ist,  Religion  und  Wissenschaft  zu  einer 

inneren  Ausgleichung  zu  führen,  zwischen  dem  wissen- 
schaftliehen Bewusstsein  und  dem  religiösen  Bedürfnis 

jeder  Zeit  die  Brücke  zu  schlagen.  Die  katholische 
Theologie  stammt  aus  dem  Seminar  und  auch  auf  der 
Universität  lebt  sie  für  sich,  daher  ist  in  ihr  zwar  mehr 
Einheit  des  Lehrsystems,  aber  auch  weniger  Kraft,  auf 
die  Wissenschaft  und  Bildung  der  Zeit  zu  wirken.  Die 

protestantische  Theologie,  wie  sie  von  allen  Wissen- 
schaften Einfluss  empfängt,  so  übt  sie  auch  auf  alle 

Rückwirkung,  man  denke  an  Männer  wie  Schleier- 
macher, Baur,  Hase.  Es  ist  für  die  deutschen  Uni- 

versitäten ein  keineswegs  unerhebliches  Moment,  dass 

die  meisten  eine  protestantisch -theologische  Fakultät  in 
ihrer  Mitte  haben.  Eine  Entfremdung  des  wissenschaft- 

lichen Denkens  gegen  die  Religion,  wie  sie  in  katholi- 
schen Ländern,  deren  Universitäten  überhaupt  keine 

theologischen  Fakultäten  haben,  sich  öfter  findet,  ist  in 
der  protestantischen  Welt   nicht   leicht   möglich.    Man 
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vergleiche  die  französische  Aufklärung  mit  der 
deutschen,  jene  ist  irreligiös,  diesfe  im  Grunde  eine 

religiöse  Bewegung:  Wolff  und  Kant  sind  beide  in  ge- 
wissem Sinne  Reformatoren  auch  der  Theologie;  imd 

noch  mehr  wollen  Fichte,  Schelling  und  Hegel 
dies  sein. 

Ein  Aehnliches  wird  sich  auch  für  die  übrigen 
Wissenschaften  ergeben.  Der  Philosoph  kommt  täglich 

mit  Natur-  und  Geschichtsforschern  zusammen;  es 
gehen  Wirkungen  hinüber  und  herüber,  er  empfängt 
von  ihnen  beständig  Antriebe,  seine  Gedanken  mit  der 
konkreten  Wirklichkeit  in  Berührung  zu  bringen;  die 

ganze  jüngste  Entwicklung  der  Philosophie  in  Deutsch- 
land beruht  hierauf.  Andererseits  weckt  und  belebt  er 

in  dem  Forscher  die  Richtung  auf  allgemeine  und  letzte 

Wahrheiten;  die  Hinneigung  der  deutschen  Wissen- 
schaft zur  Philosophie  hängt  doch  wohl  auch  mit  der 

beständigen  persönlichen  Berührung  mit  Philosophen 
und  Theologen  zusammen.  Ebenso  wird  der  Jurist 
täglich  mit  dem  Historiker  oder  dem  Nationalökonomen, 
der  Mediziner  mit  dem  Physiker,  dem  Chemiker,  dem 
Biologen  zusammengeführt;  das  blosse  Dasein  des 
Andern  ist  eine  AuflForderung,  über  die  Grenzen  des 
eigenen  Gebiets  hinüberzusehen  und  Beziehungen  zu 
suchen.  Die  Freundschaft,  die  v.  Savigny  und 

J.  Grimm,  den  Begründer  der  historischen  Rechts- 
schule und  den  Begründer  der  germanistischen  For- 
schung, verband,  kann  als  ein  Symbol  der  Einheit  von 

Rechts-  und  Geschichtsforschung  in  Deutschland  be- 
trachtet werden.  Und  dieselbe  Einheit  besteht  zwischen 

Medizin  und  Naturforschung. 
Auch  daran  ist  hier  zu  erinnern,  wie  häufig  der 

Uebergang  von  einer  Wissenschaft  zur  andern  statt- 
findet, wobei  nicht  selten  auch  die  Grenzen  der  Fakul- 

täten überschritten  werden:  Lotze,  der  Philosoph,  war 
Mediziner  und  Docent  der  Medizin    in    Leipzig,   ehe  er 
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nach  Göttingen  als  Professor  der  Philosophie  berufen 
wurde;  auch  Wundt  ist  vom  medizinischen  Studium 

ausgegangen,  und  Fechner  war  sein  Leben  lang  Pro- 
fessor der  Physik;  Helmholtz,  der  Physiker  und  Phy- 

siologe hat  sein  medizinisches  Studium  vollendet  und 
war  Militärarzt,  ehe  er  Professor  der  Physiologie,  dann 
der  Physik  wurde;  Mommsen,  der  Historiker,  ist  von 
Haus  aus  Jurist  und  war  Professor  der  Rechte,  ehe  er 

Professor  der  Geschichte  wiu*de;  Zeller,  der  Ge- 
schichtsschreiber der  Philosophie,  ist  von  Haus  aus 

Theolog  und  war  Professor  der  Theologie,  ehe  er  in 
die    philosophische     Fakultät     überging.       Alle    diese 

■         

Männer  haben  übrigens  schon  zur  Zeit  ihres  Universi- 
tätsstudiums diese  Doppelstellung  begründet. 

Und  damit  ist  das  Weitere  berührt:  wie  die  Ge- 
meinschaft der  Fakultäten  für  die  Lehrer,  so  ist  sie 

nicht  minder  für  die  Studierenden  von  grosser  Be- 
deutung. Allerdings  hat  die  Universität  nicht  die  Einheit 

der  Schule,  sie  ist  ein  Verband  selbständiger  Hoch- 
schulen, deren  Kurse  im  wesentlichen  neben  einander 

hergehen.  Dennoch  findet  vielfältigstes  Uebergreifen 
über  die  Grenzen  der  Fakultäten  statt.  Es  verlässt 

doch  wohl  nicht  leicht  ein  deutscher  Student  die  Uni- 
versität, ohne  einmal  eine  Vorlesung  ausserhalb  seiner 

P'akultät  gehört,  mindestens  hin  und  wieder  hospitiert 
zu  haben.  Vor  allem  erweist  sich  die  philosophische 

Fakultät  noch  immer  als  die  allgemeine.  In  den  Vor- 
lesungen der  Philosophen,  der  Historiker,  der  Natur- 
forscher, der  Nationalökonomen,  begegnen  sich  noch 

immer  alle  Fakultäten;  besonders  häufig  sind  darin  die 
Theologen,  denen  vielleicht  noch  immer  das  universellste 
Bildungsötreben  innewohnt;  seltener  die  Juristen  und 

Mediziner;  doch  immer  so,  dass  ein  vollständiges  Vor- 
übergehen zu  den  Ausnahmen  gehört.  Aber  auch  das 

umgekehrte  findet  statt:  die  Angehörigen  der  philo- 
sophischen Fakultät  hören  je  nach  Neigung  und  Richtung 
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Vorlesungen  in  den  andern  Fakultäten,  der  Historiker 

besucht  juristische  oder  kirchenhistorische,  der  Natur- 
forscher medizinische  Vorlesungen  u.  s.  w.  Sicherlich 

wird  dadurch  auch  der  Uebergang  aus  einer  Fakultät 

in  eine  andere,  wie  er  so  häufig  bei  uns  stattfindet,  er- 
leichtert. Die  Einheit  der  Universität  ermöglicht,  Irr- 

tümer in  der  Wahl  des  Studiums  und  des  Lebens- 
berufs noch  bei  Zeiten  zu  erkennen  und  zu  berichtigen, 

indem  sie  zur  Umschau  auf  anderen  Gebieten  einladet. 

Zu  diesem  Wechselverkehr  in  den  Vorlesungen 

kommt  endlich  als  ein  nicht  minder  wichtiges  der  ge- 
sellige und  wissenschaftliche  Verkehr  der  Studierenden 

unter  einander.  Es  giebt  wohl  keinen  Studenten,  der 
nicht  in  mehr  oder  minder  lebhaftem  Verkehr  mit  An- 

gehörigen der  andern  Fakultäten  stände.  In  dieser 
Hinsicht  sind  namentlich  auch  die  Verbindungen  nicht 

ohne  Bedeutung;  hier  lernen  sich  Juristen  und  Philo- 
logen, Theologen  und  Mediziner  aufs  intimste  kennen. 

Manche  Freundschaft,  die  fürs  Leben  hält,  wird  hier 
geschlossen.  Das  ist  keine  unwichtige  Sache;  wer  auch 
nur  mit  einem  einzigen  Gliede  eines  anderen  Berufs  auf 
der  Universität  in  persönlicher  Freundschaft  gelebt  hat, 
der  hat  dadurch  zu  dem  ganzen  Stande  ein  anderes 

Verhältnis;  es  ist  damit  die  Grundlage  des  Verständ- 
nisses und  Vertrauens  zu  dem  ganzen  Beruf  gegeben: 

Ars  non  habet  osorerrij  nisi  ignorantem.  Und  so  trägt  die 
Einheit  der  Universitätsbildung  in  hohem  Masse  dazu 
bei,  den  akademisch  gebildeten  Ständen  das  Gefühl  der 
Einheit  und  Solidarität,  das  Gefühl  einer  Aristokratie 
des  Geistes  zu  geben,  die  der  Aristokratie  der  Geburt 
und  des  Geldes  das  Gegengewicht  zu  halten  berufen 
ist.  Niemand  ausschliessend,  der  die  Kraft  hat,  sich  in 
die  akademische  Welt  zu  erheben,  stellt  sie,  wie  einst 

der  Klerus,  zugleich  die  Einheit  und  die  geistige  Führer- 
schaft des  Volks  dar. 

Wie  für  das  innere  Leben,   so  hat  die  Einheit  der 
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Fakultäten  in  der  Universität  auch  für  die  äussere 

Stellung  und  Geltung  der  universüas  docentium  et  dU- 
cetUium  nicht  unwichtige  Polgen.  Vor  allem,  ihr  Ge- 

wicht im  öffentlichen  Leben  ist  unvergleichlich  grösser, 
als  es  das  Gewicht  vereinzelter  und  zerstreuter  Fach- 

schulen, so  tüchtig  ihre  Leistungen  sein  möchten,  sein 
könnte.  Von  den  vereinzelten  französischen  Rechts- 

und Medizinschulen  wusste  niemand,  ausser  den  nächst 
Beteiligten;  dagegen  sind  die  deutschen  Universitäten, 

auch  die  kleineren,  wie  Jena,  Kiel,  Erlangen,  Königs- 
berg, eigentümliche  und  selbständige  Zentren  des 

geistigen  Lebens,  die  ihr  Gebiet  haben  und  beherrschen, 
deren  Name  auch  im  Auslande  nicht  unbekannt  ist. 

Hier  ist  oder  war  es  die  philosophische,  dort  die  theo- 

logische oder  die  medizim'sche  Fakultät,  die  der  ganzen 
Körperschaft  wenigstens  zeitweilig  einen  europäischen 
Namen  gab.  Das  ist  auch  für  das  Selbstgefühl  des 
Einzelnen  nicht  ohne  Bedeutung:  als  Professor  der 
Universität  Jena  oder  Königsberg  ist  ein  Gelehrter 
überall  bekannt  und  eingeführt,  er  gehört  einem  Ganzen 
mit  eigentümlichem  geschichtlichen  Leben  an,  mit 
einer  Tradition,  die  ihn  umfängt  und  hebt,  die  seine 
Forderungen  an  sich  steigert  und  seinen  Mut  erhöht 
Und  dasselbe  erfährt  doch  auch  der  Student,  wenn  er 

in  die  Matrikel  eingetragen  wird:  er  tritt  in  eine  Ge- 
meinschaft, die  in  dem  Gesamtleben  der  Nation  eine 

Bedeutung  hat,  die  ein  Stück  Geschichte  unseres  Volks 
darstellt. 

Eben  darauf  beruht  nun  auch  die  Bedeutung  der 
deutschen  Universitäten  ftir  unser  politisches  Leben. 
Sie  bilden  nicht  einen  besonderen  politischen  Körper, 
sie  sind  nicht  im  Parlament  des  deutschen  Volks  ver- 

treten, sie  stellen  nicht  eine  politische  Richtung  dar, 

alle  Anschauungen  sind  auf  ihnen  vertreten,  und  den- 
noch spielen  sie  auch  eine  politische  Rolle.  Das  grösste 

Stück  korporativer  Selbständigkeit,    das    es   in  unserem 



Mi»'  cinzrliicii   I'akiiltätcii.  ^i^\ 

Laiulc  giebi,  erzeugen  sie  etwas  wie  einen  Korpsgeist, 
der  mit  starker  Widerstandskraft  gegen  Einflüsse  von 
oben  wie  von  unten  sich  selbst  erhält  und  durchsetzt. 
Das  neunzehnte  Jahrhundert  hat  davon  wiederholt  Proben 

gesehen.  Isolierte  Fachschulen  haben  keinen  eigenen 
Geist,  der  Exeis  ist  zu  klein,  der  Gesichtskreis  zu  eng, 

die  Abhängigkeit  zu  gross;  nur  auf  der  Universität  ver- 
mag sich  jener  Umlauf  allgemeiner  Ideen  zu  entwickeln, 

der  als  ihre  lebendige  Seele  der  Körperschaft  eigene 
Wesenheit  und  den  Selbsterhaltungstrieb  des  Lebendigen 

giebt. 
Endlich  sei  noch  ein  Punkt  berührt:  die  Einheit 

aller  Universitäten  deutscher  Zunge  unter  ein- 
ander. Die  Gesamtheit  der  deutschen  Universitäten 

bildet  eine  nach  aussen  abgeschlossene,  nach  innen 
zusammengeschlossene  Welt;  ein  beständiger  Wechsel 

der  Studenten,  aber  ebenso  auch  der  Docenten  durch- 
rinnt sie,  wie  den  Körper  der  lebendige  Blutstrom. 

Den  ausländischen  Universitäten,  namentlich  denen  des 
englischen  Typus,  ist  diese  Erscheinung  fremd.  Wie 
die  Studenten  innerhalb  ihres  College  bleiben,  so  die 
Graduierten  innerhalb  der  Universität;  wenigstens  zieht 
diese  ihre  eigenen  Graduierten  ceteris  paribus  vor.  In 

Deutschland  ist  das  so  wenig  der  Fall,  dass  man  bei- 
nahe eher  von  einer  herrschenden  Neigung  reden  kann, 

durch  von  auswärts  geholte  Kräfte  sich  zu  ergänzen. 
Jede  Universität  sucht  aus  dem  ganzen  Kreise  die  besten 
Kräfte,  die  sie  gewinnen  kann,  an  sich  zu  ziehen,  um 
ihre  eigene  Anziehungskraft  zu  steigern.  Hieran  hat 
auch  die  territoriale  Zersplitterung  Deutschlands  ihren 
Anteil;  es  bestand  und  besteht  auch  heute  noch  zwischen 
den  deutschen  Regierungen  ein  edler  Wetteifer,  die 
Landesuniversitäten  nach  Kräften  zu  heben  und  auf  der 

Höhe  zu  halten,  ohne  Rücksicht  auf  die  inländische 
Geburt  der  Bewerber.  Es  wird  keinem  Zweifel  unter- 

liegen,   dass   dieses   System   dem   System    der  Inzucht 86 
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tiberlegen  ist.  Ist  auch  hin  und  wieder  der  Wechsel 
ein  etwas  allzu  rascher,  so  hat  er  doch  im  ganzen  die 
günstige  Wirkung,  dass  jede  Universität  an  dem  Leben 
des  Ganzen  Teil  behält  und  beständig  mit  neuem  Blut 
und  neuen  Gedanken  gespeist  wird. 

Ein  Wort   von  Savigny's  mag  zum   Schluss  aus- 
sprechen, was  das  deutsche  Volk  an  seinen  Universitäten 

hat.     Was   ihren   Wert  ausmacht,   heisst   es   in  jenem 
schon  früher  erwähnten  Aufsatz  über  Wert  und  Wesen 

der  deutschen  Universitäten,  „das Ist  nicht  die  vollendete 
Gelehrsamkeit    ihrer  Lehrer   noch    die    werdende    der 

Schüler;    wenn    wir    dies    als    ihre    Auszeichnung   aus- 
sprechen wollten,   so   möchte   uns   nicht    selten  ein  be- 

schämender Spiegel  vorgehalten  werden.     Aber  das  ist 
es,  dass  in  ihnen   eine  Form   gegeben  ist,   worin  jedes 
ausgezeichnete  Lehrtalent  seine  Entwickelung  findet  und 

jede   lebendige   Empfänglichkeit   des  Schülers   ihre  Be- 
friedigung,  eine   Form,   wodurch  jeder  Fortschritt    der 

Wissenschaft   leicht  und   schnell   Eingang  findet,    eine 

Form,   wodurch  es  leicht  wird,   den  höheren  Beruf  aus- 
gezeichneter Menschen  zu   erkennen   und   worin   selbst 

dem  ärmeren  Leben  beschränkter  Naturen  ein  erhöhtes 

Gefühl   des    Daseins   mitgeteilt   wird.     Auf  den    Besitz 
einer    solchen    Form    dürfen   wir   stolz   sein,    und   wer 
unsere  Universitäten  kennt,   wird  mir  beistimmen,   dass 
in    diesem    Lobe    buchstäbliche    Wahrheit    und    keine 

Uebertreibung  ist." 
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